
Strom aus Biomasse
Elektrischer Strom kann aus fester,

flüssiger und gasförmiger Biomasse

erzeugt werden.

Biomasse kann - wie fossile Brennstoffe -

in einem konventionellen

Kondensationskraftwerk verbrannt

werden. Das dadurch zum Sieden

gebrachte Wasser produziert Dampf und

erzeugt einen Überdruck im Kessel der

Anlage. Die Druckdifferenz wird dazu genutzt, um mittels einer Dampfturbine Strom zu erzeugen.

Biomasse effizient in Kraft-Wärme-Kopplung nutzen

Mit konventioneller Technik lassen sich allerdings nur etwa 35 Prozent der im Brennstoff enthaltenen Primärenergie

in elektrischen Strom umwandeln. Daher ist es sinnvoll, die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme zu nutzen

(Kraft-Wärme-Kopplung), was den Wirkungsgrad der Anlage erheblich erhöht.

Idealerweise wird Biomasse - ob fest, flüssig oder gasförmig - daher in Kraft-Wärme-Koppelung genutzt. Die Wärme

speist dabei z.B. ein Nahwärmenetz und kann ganze Wohngebiete, Gebäudekomplexe oder industrielle Anlagen mit

Wärme versorgen. Dadurch werden im Verhältnis zur eingesetzten Primärenergie, d.h. zur jeweils genutzten

Biomasse, sehr hohe Wirkungsgrade (80 Prozent und mehr) erzielt. Die Energie, die in der Biomasse steckt, wird

damit besonders effizient genutzt.

Bei flüssiger und gasförmiger Biomasse (z.B. Pflanzenöl und Biogas) werden zur Stromerzeugung meistens Motoren

eingesetzt, die in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Gas-Otto-Motoren oder

Zündstrahlmotoren.

Bei den großen Kraftwerken (bis zu 20 Megawatt, MW) spricht man von Heizkraftwerken. Im etwas kleineren

Leistungsbereich (häufig bis ca. 500 Kilowatt, kW Leistung) kommen Blockheizkraftwerke (BHKW) zum Einsatz. Eine

besondere Technologie sind Kraft-Wärme-Kälteanlagen, bei denen je nach Bedarf Wärme oder Kälte, z.B. zur

Klimatisierung erzeugt wird.

Marktentwicklung 2013/2014

Die Stromerzeugung aus Biomasse hat sich seit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr

2000 mehr als verzehnfacht und ist damit stärker gewachsen als die Stromerzeugung aus den übrigen Erneuerbaren

Energien. Im Jahr 2013 wurden insgesamt 25,4 Prozent des deutschen Stromverbrauchs durch Erneuerbare

Energien gedeckt. Biomasse allein deckte 8,0 Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Die Stromerzeugung aus

Biomasse stieg von 44,6 Mrd. kWh im Jahr 2012 auf 47,9 Mrd. kWh im Jahr 2013. Insgesamt wurden damit im Jahr

2013 durch Strom aus Biomasse 27,0 Mio. Tonnen Treibhausgase (CO2-Äquivalent) vermieden.

Im Jahr 2013 wurden rund 1,4 Mrd. Euro in neu errichtete Bioenergieanlagen zur Stromerzeugung und 1,2 Mrd. Euro

in neu errichtete Bioenergieanlagen zur Wärmeerzeugung investiert (2012: 1,7 bzw. 1,2 Mrd. Euro). Die

Gesamtumsätze aus dem laufenden Betrieb von Bioenergieanlagen zur Stromerzeugung beliefen sich auf 4,5 Mrd.
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Euro (2012: 4,0 Mrd. Euro).

Strom aus gasförmiger Biomasse

Der größte Anteil des Bioenergie-Stroms wurde im Jahr 2013 in den

BHKW der rund 7.720 Biogasanlagen (2012: 7.515 Biogasanlagen)

erzeugt, die 2013 über eine installierte Leistung von 3.547 Megawatt

(MW) verfügten (2012: 3.352 MW). Die Stromproduktion aus

Biogasanlagen belief sich 2013 auf 27,9 Mrd. kWh (2012: 25,4 Mrd.

kWh). Damit wird der Stromverbrauch von rund 8 Mio.

Durchschnittshaushalten abgedeckt. Das entspricht etwa der

jährlichen Stromproduktion von vier Atomreaktoren. Eine 2013 neu

gebaute Biogasanlage hatte eine Leistung von durchschnittlich 950

kW (2012: 750 kW). Die durchschnittliche Leistung einer Biogasanlage belief sich 2013 auf 459 kW (2012: 446 kW).

Der Fachverband Biogas erwartet für 2014 einen weiter stark rückläufigen Zubau von neuen Biogasanlagen im

Umfang von nur noch rund 40 MW. Ende 2014 könnten dann rund 7.820 Biogasanlagen in Deutschland Strom

erzeugen. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) und der Fachverband Biogas erwarten, das der Zubau

von Biogasanlagen nach der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2014 fast vollständig zum

Erliegen kommen wird.

Klärgas ist von der landwirtschaftlichen Biogaserzeugung zu unterscheiden. Klärgas liefert im Vergleich dazu nur

einen Bruchteil der Stromerzeugung. Rund 1.000 Kläranlagen nutzen das entstehende Klärgas zur Strom- und

Wärmeerzeugung in BHKW. Auch wenn nur in jeder zehnten Anlage eine energetische Nutzung erfolgt, wird dabei ein

deutlich höherer Anteil des biogenen Reststoffs Klärschlamm erfasst. Unter den 1.000 Anlagen mit Klärgas-BHKW

befinden sich nämlich die bundesweit größten Kläranlagen, die alleine oft die Entsorgung für Hunderttausende

Einwohner abdecken. Das Gros der kleineren Anlagen besitzt keine energetische Klärgasnutzung, entdeckt diese

jedoch angesichts steigender Strom- und Wärmekosten zunehmend als attraktive Energiequelle zur

Eigenversorgung. Insgesamt waren 2013 an den Kläranlagen BHKW mit 240 MW Leistung installiert (2012: 236 MW).

Die Stromerzeugung stieg leicht an auf 1,4 Mrd. kWh (2012: 1,3 Mrd. kWh).

Die Stromerzeugung aus Deponiegas ist dagegen leicht rückläufig. Deponiegas entsteht aus biogenen Abfällen, die in

früheren Jahren in Mülldeponien mit verfüllt wurden. Das energiereiche Deponiegas wird in BHKW zu Strom und

Wärme umgewandelt. An den vorhandenen Mülldeponien gehen die Deponiegasvorkommen nun allmählich zu Neige.

Weitere biogene Abfälle werden praktisch nicht mehr deponiert. Die installierte Leistung der Deponiegas-BHKW ging

2013 daher zurück auf 110 MW (2012: 118 MW). Die Stromerzeugung belief sich auf nur noch 0,47 Mrd. kWh (2012:

0,54 Mrd. kWh).

Strom aus fester Biomasse

Der zweitgrößte Anteil des Bioenergie-Stroms stammt aus fester Biomasse

(Altholz, Waldrestholz) und dem Anteil Biomasse, der in

Müllverbrennungsanlagen mitverbrannt wird. Diese Anlagen erzeugten im Jahr

2013 insgesamt 17,7 Mrd. kWh Strom, davon 5,3 Mrd. kWh in

Müllverbrennungsanlagen (2012: 17,0 Mrd. kWh, davon 5,0 Mrd. kWh in

Müllverbrennungsanlagen). Diese Biomasse wird vielfach in großen Anlagen mit bis zu 20 MW Leistung in Kraft-

Wärme-Koppelung verbrannt.

Im Jahr 2013 waren im Rahmen des EEG insgesamt rund 630 Holz(heiz-)kraftwerke in Deutschland in Betrieb (2012:

540), einschließlich kleiner Holzvergaseranlagen über 10 kW installierter Leistung und Kraftwerken der

Zellstoffindustrie, die Schwarzlauge, Rinde und andere Reststoffe der Papierherstellung zur Strom- und
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Wärmeerzeugung nutzen. Sie verfügten nach Schätzungen des DBFZ über eine installierte Leistung von insgesamt

ca. 1.605 MW (2012: 1.560 MW).

Der Zubau von Holz(heiz-)kraftwerken ist mit rund zehn Anlagen mit 38 MW im Jahr 2012 und erwarteten sieben

Anlagen im Jahr 2013 mit 35 MW auf dem Niveau der Vorjahre stabil geblieben. Der Zubau von kleinen

Holzvergaseranlagen ist dagegen stark angestiegen. Diese Anlagentechnologie bewegt sich in die Phase der

breiteren Markteinführung. Die Anzahl der Anlagen nimmt zwar deutlich zu, doch ist kein großer Einfluss auf die

installierte Gesamtleistung festzustellen, da Holzvergaseranlagen üblicherweise nur über eine geringe installierte

Leistung von unter 150 kW verfügen.

Es ist zu erwarten, dass aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und steigenden Rohstoffpreise ein Zubau

künftig nur noch im Bereich der Kleinstanlagen möglich sein wird. Neuanlagen sind nur mit Kraft-Wärme-Kopplung

(KWK) und ausreichender Nutzung der anfallenden Wärme wirtschaftlich zu betreiben. Bei Neuanlagen war vor

diesem Hintergrund ein Trend zu kleineren Anlagenklassen zu beobachten. Weiterhin wird jedoch rund die Hälfte der

installierten Leistung aller Holzkraftwerke von nur 40 Großanlagen mit jeweils mehr als 10 MW gedeckt.

Die 68 Müllverbrennungsanlagen, in denen teilweise Biomasse mit verbrannt wird, hielten nach Angaben der AG

Erneuerbare-Energien-Statistik im Jahr 2013eine installierte Leistung bereit, die 1.679 MW entspricht (2012: 1.465

MW). Müllverbrennungsanlagen erhalten keine Vergütung über das EEG. Sie sind in den genannten Daten zur

Entwicklung des Anlagenbestands nicht enthalten. Außerdem wird in einzelnen konventionellen Kraftwerken (z.B. in

Kohlekraftwerken) anteilig Biomasse (z.B. Holz, Hausabfall, Klärschlamm u.a.) mit verbrannt, um Strom und/oder

Wärme zu erzeugen.

Strom aus flüssiger Biomasse

Strom kann aus flüssiger Biomasse gewonnen werden, indem Pflanzenöle wie Rapsöl, Sojaöl oder Palmöl in

Blockheizkraftwerken (BHKW) genutzt werden. Außerdem wird in der Papierindustrie der im Produktionsprozess

anfallende Reststoff Schwarzlauge verbrannt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Im Vergleich zur festen und

gasförmigen Biomasse ist dieser Nutzungspfad zur Stromerzeugung jedoch weniger bedeutend.

Die wichtigste Rolle spielte die Stromerzeugung in Pflanzenöl-BHKW. Im Jahr 2007 wurde mit einer ersten starken

Zubauwelle ein Höchststand von 2.200 Anlagen mit rund 400 MW installierter Leistung erreicht. 2013 waren in

Deutschland nur noch rund 1.150 Pflanzenöl-BHKW mit ca. 205 MW Leistung zumindest zeitweise für die

Stromerzeugung im Rahmen des EEG in Betrieb (2012: 1.000 Anlagen mit ca. 200 MW). Die Stromerzeugung sank

vom Höchststand mit 2,2 Mrd. kWh im Jahr 2007 auf geschätzte 0,3 Mrd. kWh im Jahr 2013. Ein Großteil der

Pflanzenöl-BHKW ist – zumindest zeitweise – stillgelegt worden, da eine Kosten deckende Strom- bzw.

Wärmeproduktion angesichts gestiegener Pflanzenölpreise und gesunkener Einspeisevergütungen im Rahmen des

EEG nicht mehr möglich war. Zudem sah bereits der Entwurf der Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnung vom

Dezember 2007 ein Verbot der Nutzung von nicht nachhaltig erzeugtem Palm- und Sojaöl vor. Mit der ab Januar 2009

geltenden novellierten Fassung des EEG wurde dieses Verbot bestätigt. Wie bei der Biokraftstoffproduktion müssen

Betreiber seit 2011 mittels Zertifikaten nachweisen, dass die eingesetzte Biomasse den Nachhaltigkeitsstandards

der EU-Richtlinie für Erneuerbare Energien entspricht, d.h. z.B. nicht von gerodeten Regenwaldflächen und anderen

ökologisch sensiblen Regionen stammt sowie eine Netto-Treibhausgasreduktion erzielt. 

Während kleinere BHKW im Leistungsbereich unter 10 kW nach 2007 vom teureren Rapsöl überwiegend auf das

günstigere fossile Heizöl umrüsteten, wurden größere Anlagen stillgelegt, vorübergehend außer Betrieb genommen

oder auf den Betrieb mit Erdgas oder Biomethan umgerüstet. 2012 und 2013 war erstmals wieder ein leichter

Anstieg des Anlagenbestandes zu verzeichnen. Die Ende 2012 sinkenden Preise für Pflanzenöle führten wieder zur

Inbetriebnahme vorübergehend stillgelegter Anlagen. Allerdings sieht das 2012 in Kraft getretene EEG keine

Einspeistarife mehr für die Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse vor. Daher ist kein Zubau von neuen Anlagen

mehr zu erwarten, sondern lediglich die Wiederinbetriebnahme bereits stillgelegter oder umgerüsteter Anlagen.

Quellen:
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Startseite

Was ist Bodendegradation und welche

Arten gibt es?
Bodendegradation ist die Verschlechterung der Bodenqualität bis hin zum totalen Verlust der ökosystemaren

Dienstleistungen (z. B. der Humuskreislauf durch Mikroorganismen, Würmer, Pilze und Insekten) des Bodens.

Das heißt, die Qualität des Bodens sinkt radikal ab, bis dieser schließlich “tot” ist, und die Fläche nicht weiter

landwirtschaftlich genutzt werden kann, beziehungsweise auf dieser Erde schlicht nichts mehr wächst. [1] [2]

Oftmals erholen sich diese Böden nicht wieder von selbst. Und falls sie es doch tun, ist dies ein extrem

langwieriger Prozess.

Jedes Jahr verlieren wir weltweit ungefähr eine Fläche der Größe der Schweiz. 2008 waren bereits 24 % der

Weltoberfläche an die Bodendegradation verloren.

Bodendegradation kann viele Ursachen haben und verschiedene Formen annehmen:

Desertifikation:
Desertifikation ist das Vordringen der Wüste in vormals fruchtbares Land. [3]

Desertifikation tritt meistens – aber nicht ausschließlich – in vorwiegend trockenen Gegenden auf und entsteht

oft durch Überweidung, Waldrodungen und die Oxidation von nicht durch Fauna oder biologische Prozesse

abgebaute Biomasse.

Sie tritt auf, wenn die fruchtbare Erde vom Wind abgetragen wurde und nur Sand und Staub übrig bleibt. Wenn

Wälder gerodet oder Graslandschaften überweidet werden, bleiben keine schützenden Wurzeln mehr übrig, die

die Erde vor dem Wind bewahren. Dadurch kann diese ganz einfach weggetragen werden. Die breiten
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-darlegung zu Verteilungskämpfen kommt, so dass bei diesem Modell eine Fristvorgabe zur 
Umsetzung unabdingbar ist. Solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungsbefugnis 
für ein Modell handelbarer Flächenausweisungszertifikate keinen Gebrauch macht, sind die 
Länder zur Implementierung befugt  und können ein solches für ihren Planungsraum einfüh-
ren (Ländermodell) (vgl. unten Abschnitt 3). 

Für die Aufteilung der Zertifikate stehen rechtstechnisch zwei unterschiedliche Wege zur Ver-
fügung. Die Aufteilung kann zum einen per Gesetz oder Rechtsverordnung und zum anderen 
planerisch über die Raumordnung erfolgen, indem Mengenziele als neue, eigenständige Kate-
gorie der Erfordernisse der Raumordnung verankert werden (ausführlich zum Gesetzes- und 
Planungsmodell m.w.N.: Köck & Bovet, 2008a, S. 104). Die gesetzliche Vorgehensweise hat den 
Vorteil, dass eine vergleichsweise schnelle und rechtsverbindliche Aufteilung stattfindet, wenn 
sichergestellt wird, dass das System nicht durch Rechtsmittel lahmgelegt wird. Jedoch könnte 
ein solches autoritatives Vorgehen zu Akzeptanzproblemen bei den Planungsträgern führen. 
Aber auch beim Planungsmodell sind mit Blick auf die Verteilungskämpfe Akzeptanzprobleme 
zu erwarten. Insbesondere die aufwändige und zeitzehrende Verteilung über die Raumord-
nung führt dazu, dem Gesetzesmodell bessere Chancen zuzuschreiben. 

3 Gesetzgebungskompetenz 

Für die Festlegung eines Mengenziels bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Welche Gesetz-
gebungskompetenz einschlägig sein könnte, ist strittig (s. zur verfassungsmäßigen Zulässigkeit 
des Emissionshandelssystems für Treibhausgase: BVerwG, Urteil vom 30.6.2005 – 7 C 26/04). 

Einige Vertreter sprechen sich für einen Rückgriff auf die Bundeskompetenz Natur der Sache 
aus, unter die auch weitere zwingend deutschlandweite Elemente eines Flächenhandels zu sub-
sumieren seien (Walz et al., 2009, S. 137ff.). Begründet wird dies mit Blick auf das „Baurechts-
gutachten“ aus dem Jahr 1954, wonach der Bund eine eigenständige Kompetenz für gesamt-
staatliche raumordnerische Vorgaben innehat (Marty, 2011). Für die Regelungsmaterien, die 
einen eindeutigen Länderbezug haben (z.B. Verteilung der Länderkontingente, Abwicklung der 
Einreichungspflichten, Monitoring), müsse indes auf die konkurrierende Bundeskompetenz für 
Raumordnung, Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG zurückgegriffen werden. Diese Aspekte unterliegen 
daher der Abweichungsmöglichkeit (Art. 72 Abs. 3 GG) der Länder, welche eigene – von der 
bundesrechtlichen Regelung abweichende – Normen schaffen könnten. 

Andere Autoren (Bovet, 2006; Bovet et al., 2011; Köck & Bovet, 2008b; Senftleben, 2008) befür-
worten auch hinsichtlich der Festlegung eines Mengenziels den Rückgriff auf die Bundeskom-
petenz für Raumordnung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG, weil die Kontingentierung die über-
greifende, unterschiedliche Flächennutzungen wahrende, vorsorgende Vorgabe für die Ord-
nung des Raums bezwecke. Eine Aufspaltung des Handelssystems in die Bestandteile „Handel“ 
(Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) und „Mengenkontingentierung“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG) komme 
zudem deshalb nicht in Frage, weil dies mit Blick auf die Erforderlichkeitsprüfung nach Art. 72 
Abs. 2 GG unterschiedliche verfassungsrechtliche Voraussetzungen hätte (Bovet et al., 2011). 

Wie weit das durch die Föderalismusreform neu geschaffene Abweichungsrecht reicht, ist strit-
tig. Während z.T. argumentiert wird, der Gesetzgeber wolle die Entscheidungsgrundlagen des 
Baurechtsgutachtens (BVerfGE 3, 407) nicht verändern, weshalb es eine abweichungsfeste Teil-
materie „Raumordnung für den Gesamtstaat“ gebe, verweist die Gegenauffassung darauf, dass 
die Föderalismusreform eine grundlegende Neuregelung bezweckt und es weder nach Wort-
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Siedlung und Verkehr
Unzerschnittene Verkehrsarme Räume größer als 100 Quadratkilometer in Deutschland

Karte als PDF (barrierefrei)

zurück zur Übersicht

Unzerschnittene verkehrsarme Räume sind eine wertvolle endliche
Ressource
Stark befahrene Verkehrswege und andere landschaftszerschneidende Elemente
wie eine dichte Bebauung wirken als Barrieren für viele Tier- und Pflanzenarten.
Große zusammenhängende Gebiete ohne größere Straßen und Siedlungen,
sogenannte Unzerschnittene Verkehrsarme Räume (UZVR), haben daher eine
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besondere Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Sie sind eine
endliche Ressource, die nicht oder nur mit sehr großem Aufwand
wiederhergestellt werden kann. Daher ist es wichtig, die voranschreitende
Landschaftszerschneidung einzudämmen und möglichst viele dieser Gebiete, von
denen die meisten im Nordosten Deutschlands liegen, zu erhalten.

Bundesweit gab es im Jahr 2010 insgesamt 471 Unzerschnittene Verkehrsarme
Räume (UZVR), mit einer Größe von über 100 Quadratkilometern. Der prozentuale
Anteil an der Bundesfläche betrug 23,2 Prozent. Sie konzentrieren sich vor allem in
Gebieten mit geringerer Bevölkerungsdichte wie im Nordosten Deutschlands, in den
waldreichen Mittelgebirgsregionen und im Alpenvorland. In Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegt der Flächenanteil der
Unzerschnittenen Verkehrsarmen Räume zwischen 55 und 35 Prozent und damit
wesentlich höher als in anderen Flächenländern (Anteile zwischen 0,6 bis 24
Prozent).

Räume mit geringer Zersiedelung, Zerschneidung und Lärmbelastung stellen in
einem bevölkerungsreichen Land wie Deutschland eine endliche Ressource dar, die
nicht oder nur mit sehr großem Aufwand wiederhergestellt werden kann. Für die
Gesellschaft besteht die Herausforderung, die noch vorhandenen großflächigen
unzerschnittenen verkehrsarmen Gebiete als Frei-, Rückzugs- und Bewegungsraum
für Tiere sowie als Naturerfahrungsraum zu erhalten. Bei allen Planungen und
Entscheidungen ist darauf zu achten, dass möglichst viele Unzerschnittene
Verkehrsarme Räume größer als 100 Quadratkilometer gesichert werden.

Weiterführende Infos
Zerschneidung und Wiedervernetzung (BfN-Themenseite)

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/wirkungsprognosen/zerschneidung-wiedervernetzung.html
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Mit der Verordnung zur Neuordnung der guten fachlichen Praxis beim Düngen wird die bestehende Verordnung über
die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen
der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung – DüV) abgelöst.

Dabei werden insbesondere verstärkt Vorgaben der EG-Nitratrichtlinie umgesetzt (Richtlinie 91/676/EWG des Rates
vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
(ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 11 137/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (ABl. L 311 vom 21.11.2008, S. 1)). Weiterhin wird der aktuellen
wissenschaftlichen und technischen Entwicklung sowie Erfahrungen aus der Vollzugspraxis Rechnung getragen.

Hinweis: 
Vom BMEL erstellte Entwürfe für Gesetze und bedeutsame Verordnungen werden grundsätzlich mit Beginn der
Länder-/Verbändeanhörung in das Internet eingestellt. Bei diesen Entwürfen handelt es sich um noch nicht
abschließend beratene oder beschlossene Entwürfe. Ist die Länder-/Verbändeanhörung beendet, wird der
Entwurf finalisiert und der zuständigen Stelle (z. B. Kabinett bei Gesetzentwürfen) zur Beschlussfassung zugeleitet.
Der finalisierte Entwurf kann sich vom ursprünglichen Entwurf unterscheiden, weil sich im Abstimmungsprozess der
Beteiligten (z. B. andere Bundesministerien, Länder, Verbände) noch Änderungen ergeben haben können. Als
"Regierungsentwurf" werden vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzesentwürfe dann beim Bundesrat und beim
Deutschen Bundestag in das parlamentarische Verfahren eingebracht und dort können weitere Änderungen erfolgen.
Ist ein Entwurf von Bundestag und Bundesrat verabschiedet, wird er im Bundesgesetzblatt verkündet. Er ist dann über
den Bürgerzugang von "Bundesgesetzblatt online" abrufbar. Grundsätzlich rechtsverbindlich ist jedoch allein die
Papierausgabe des Bundesgesetzblattes. Unter "Gesetze und Verordnungen" finden Sie eine Übersicht zu Online-
Angeboten mit Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich des BMEL.

Verordnung zur Neuordnung der guten fachlichen Praxis beim Düngen - Verordnung des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft - Stand: 15.02.2017 (PDF, 948 KB, nicht barrierefrei)

© Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
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Direktzahlungen
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Direktzahlungen
Direktzahlungen sind ein Kernelement der EU-Agrarförderung. Mit diesem Instrument wird die Einkommens- und
Risikoabsicherung landwirtschaftlicher Betriebe in Form einer von der Produktion unabhängigen Zahlung unterstützt.
Die Auswirkungen der zum Teil erheblichen Schwankungen der Agrarpreise werden damit abgefedert.

Darüber hinaus entgelten die Direktzahlungen pauschal
gesellschaftliche Leistungen der Landwirtschaft, die nicht über
den Markt entgolten werden. Sie dienen als finanzieller Ausgleich
für hohe Standards, denn die Landwirte in Deutschland und der
EU wirtschaften unter weit höheren Umweltschutz-, Tierschutz-
und Verbraucherschutzstandards als Landwirte in manchen
Nicht-EU-Staaten. Durch ihre Arbeit erhalten und pflegen sie
wertvolle Kulturlandschaften und natürliche Ressourcen, erhöhen
als Arbeitgeber die Attraktivität und Besiedelung ländlicher
Räume und erzeugen nachwachsende Rohstoffe für andere
Wirtschaftsbereiche.

Reform 2015: Direktzahlungen und Greening

Mit der Ende 2013 beschlossenen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik wurde das Direktzahlungssystem
grundlegend überarbeitet. Damit sollen die Zahlungen noch stärker als bisher auf die Entlohnung bestimmter
gesellschaftlicher Leistungen orientiert werden.

Kernelemente des neuen Systems sind:

grundsätzlich von der landwirtschaftlichen Produktion entkoppelte, flächenbezogene Direktzahlungen an die
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber, wobei den Mitgliedstaaten jedoch bestimmte Optionen bei der Ausgestaltung
einzelner Elemente eingeräumt werden; 

das so genannte Greening, das die Landwirte verpflichtet

Höchstanteile bei den Anbaukulturen einzuhalten;

Dauergrünland zu erhalten und

mindestens 5 Prozent ihrer Ackerflächen als ökologische Vorrangflächen bereit zu stellen und auf diesen dem
Klima- und Umweltschutz besonders förderliche Landbewirtschaftungsmethoden anzuwenden. Aktuelle
Informationen zu den beantragten ökologischen Vorrangflächen für das Jahr 2017 finden Sie hier.

Seit dem Jahr 2015 sind in Deutschland folgende Zahlungen an die Stelle der bisherigen Betriebsprämie getreten:
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eine Basisprämie

eine Zahlung für dem Klima-und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden (so genannte
"Greening-Prämie"),

eine Umverteilungsprämie, von der insbesondere kleine und mittlere Betriebe profitieren,

eine Zahlung für Junglandwirte sowie

eine vereinfachte Zahlung für Kleinerzeuger.

Inzwischen sind

die Kürzung der nationalen Obergrenze für die Basisprämienregelung zur Einrichtung der nationalen Reserve,

die jeweiligen regionalen Obergrenzen für die Basisprämienregelung für die Jahre 2015 bis 2017,

bestimmte Werte der Zahlungsansprüche für die Basisprämie (die jeweiligen Werte für die Jahre 2015 bis 2017
sowie Schätzwerte für die weiteren Jahre bis 2019),

der jeweilige Zahlungsbetrag für die Zahlung für dem Klima- und Umweltschutz förderliche
Landbewirtschaftungsmethoden für die Jahre 2015 bis 2017,

der Betrag der Zahlung für Junglandwirte sowie

die jeweiligen Beträge der Umverteilungsprämie für die Jahre 2015 bis 2017

vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bekannt gemacht worden (siehe Abschnitt
Bekanntmachungen des BMEL).

Die oben genannten Zahlungen werden nur gewährt, wenn grundlegende Anforderungen an die Betriebsführung erfüllt
sind (Cross-Compliance). Diese Grundanforderungen ergeben sich aus EU-Verordnungen und Richtlinien für die
Bereiche des Natur-, Umwelt- und Tierschutzes sowie Standards für die Erhaltung von Flächen in "gutem
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand".

Nähere Informationen finden sich unter www.bmel.de/cross-compliance.

Statistische Informationen zu den Direktzahlungen finden Sie hier.

Broschüre

Einen umfassenden Überblick über das neue System der
Direktzahlungen gibt die kostenfreie Broschüre Umsetzung der
EU-Agrarreform in Deutschland – Ausgabe 2015.

Herunterladen (PDF, 5 MB, barrierefrei)

Artikel in den Warenkorb legen

Gegenüber dem in dieser Broschüre dargestellten Sachstand haben sich zwischenzeitlich einige Änderungen ergeben
oder sind in Vorbereitung. Informationen über diese Änderungen (Stand: 07.04.2016) finden Sie hier.

Nachfolgend werden die maßgeblichen Gesetze und Verordnungen mit Bezug zu den Direktzahlungen zur Verfügung
gestellt:
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Cross-Compliance
Die Bindung bestimmter EU-Agrarzahlungen an Verpflichtungen aus den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit von
Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz wird als "Cross-Compliance" bezeichnet.

In den genannten Bereichen setzt die Europäische Union (EU) im
internationalen Vergleich hohe Standards. Die Direktzahlungen aus
dem EU-Agrarhaushalt dienen unter anderem dem Ausgleich für die
höheren Produktionskosten, die den landwirtschaftlichen Betrieben
in den Mitgliedstaaten durch diese hohen Standards im Vergleich mit
ihren Konkurrenten in anderen Ländern entstehen.

Um dieser Verknüpfung von Agrarzahlungen mit den
Schutzstandards auch rechtlich Nachdruck zu verleihen,
beschlossen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf Vorschlag
der Europäischen Kommission im Rahmen der Agrarreform von
2003 die so genannte Auflagenbindung (Cross-Compliance)

einzuführen. Auch die Gewährung von EU-Agrarzahlungen wurde von der Einhaltung bestimmter Verpflichtungen
abhängig gemacht.

Diesen Cross-Compliance-Verpflichtungen unterliegen EU-weit alle Betriebe, die...

Direktzahlungen der 1. Säule,

Zahlungen für flächen- und tierbezogene Maßnahmen der 2. Säule (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Förderung
ökologischer/biologischer Landbau, Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie,
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete, Maßnahmen im
Zusammenhang mit Waldumwelt- und –klimadienstleistungen, der Erhaltung der Wälder, der Erstaufforstung und der
Einrichtung von Agrarforstsystemen) - oder -

Umstrukturierungsbeihilfe im Weinbereich

beziehen. Ausgenommen sind allerdings die Betriebe, die die Kleinerzeugerreglung für die landwirtschaftlichen
Direktzahlungen in Anspruch nehmen.

Welche Vorschriften im Einzelnen relevant sind, regelt die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Verbindung mit weiteren EU-
Vorschriften und den Umsetzungsbestimmungen der einzelnen Mitgliedstaaten. In Deutschland finden sich die nationalen
Umsetzungsbestimmungen in dem Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz und der Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung.

Die Cross-Compliance-Regelung umfasst in allen EU-Mitgliedstaaten:

1. Die so genannten "Grundanforderungen an die Betriebsführung"(kurz GAB): Das sind die wichtigsten
Regelungen für die Landwirte aus insgesamt 13 für Landwirte einschlägigen europäischen Rechtsakten (Richtlinien
und Verordnungen) aus den Bereichen Umweltschutz, Lebens- und Futtermittelsicherheit, Kennzeichnung und
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Registrierung von Tieren, Tierseuchenbekämpfung, Pflanzenschutzmitteleinsatz sowie Tierschutz. Diese Rechtsakte
galten und gelten (bei Richtlinien so, wie sie von den Mitgliedstaaten umgesetzt wurden) als Fachrecht bereits
unabhängig von Cross-Compliance, werden aber durch die Cross-Compliance zusätzlich gezielt mit den Zahlungen
verknüpft.

2. Die so genannten Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in "gutem landwirtschaftlichen und
ökologischen Zustand" (kurz GLÖZ): Dazu zählen sieben Standards, mit denen unter anderem die Bodenerosion
reduziert, die Beseitigung von Landschaftselementen verhindert, aus der Erzeugung genommene Flächen begrünt
und Gewässer geschützt werden sollen.

Aktuelle Veränderungen

Stand Juli 2017

Neue Düngeregelungen betreffen auch Cross Compliance: Die neue Düngeverordnung, die am 2. Juni 2017 in
Kraft getreten ist, und die neue Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die am 1.
August 2017 in Kraft tritt, haben Auswirkungen auf Cross-Compliance.

Neue Düngeregelungen betreffen auch Cross Compliance vom 25.07.2017

Strengere Cross-Compliance-Regeln bei EU-Agrarförderung ab 2016: Landwirte müssen bei wiederholten,
geringfügigen Cross-Compliance-Verstößen mit scharfen Sanktionen rechnen.

Strengere Cross-Compliance-Regeln bei EU-Agrarförderung vom 10.12.15

Die Einhaltung der Auflagen wird von den fachlich zuständigen Behörden (z.B. Veterinärämter, Naturschutzbehörden)
oder Zahlstellen vor Ort bei einer Stichprobe von normalerweise einem Prozent der Zahlungsempfänger kontrolliert. Hinzu
kommen gegebenenfalls Kontrollen aufgrund konkreter Anlässe in einzelnen Betrieben. Festgestellte Verstöße werden
nach Schwere, Ausmaß und Dauer bewertet und die Zahlungen entsprechend gekürzt. Im Regelfall erfolgt eine Kürzung
um drei Prozent, wobei Abweichungen nach unten (z.B. bei leichten Verstößen) und nach oben (bei schweren,
wiederholten oder vorsätzlichen Verstößen – im seltenen Extremfall bis zum Entzug der Zahlungen für ein ganzes oder
sogar mehrere Jahre) möglich sind.

Das BMEL legt zusammen mit den zuständigen Landesministerien bundesweit einheitliche, auf das zur Erreichung der
Schutzziele notwendige Maß konzentrierte Kontrollkriterien fest. Diese sind ebenso wie die relevanten Rechtsvorschriften
in landesspezifischen Informationsbroschüren genau beschrieben. Einige Länder bieten außerdem detaillierte, an die
Situation im einzelnen Betrieb angepasste Checklisten zu den Cross-Compliance-Verpflichtungen an.

Weitere Informationen

http://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/

Direktzahlungen

Stand:
01.02.17

© Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
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KANN DIE LANDWIRTSCHAFT  
DEUTSCHLAND ERNÄHREN?

Kartoffeln aus der Lüneburger Heide, Milch aus dem  
Allgäu, Getreide aus der Börde, Schweinefleisch aus  
dem Münsterland: Der Tisch, den die Landwirte bereiten, 
ist reich gedeckt. Mehr als neun Zehntel seines Bedarfs 
an Lebensmitteln erzeugt Deutschland rechnerisch aus 
heimischer Erzeugung. Das entspricht einem Selbstver-
sorgungsgrad von rund 93 Prozent, wobei dies angesichts 
der Arbeitsteilung in einer globalisierten Wirtschaft und 
der vom Verbraucher gewünschten Vielfalt vor allem ein 
theoretisches Modell ist. Tatsächlich ist die Situation je nach 
Produkt sehr unterschiedlich. Bei Milch oder Fleisch führen 
wir größere Mengen aus als wir einführen – diese Exporte 
gehen vor allem in andere EU-Länder. Obst und Gemüse 
werden in größerem Umfang eingeführt. Deutschland ist 
sowohl der drittgrößte Agrar importeur als auch der dritt-
größte Agrar exporteur der Welt. Die deutsche Landwirt-
schaft erzielt mehr als 25 Prozent ihrer Verkaufserlöse aus 
dem Agrarexport. Im Saldo ist Deutschland aber Nettoim-
porteur, d. h. wir importieren mehr als wir exportieren.

DURCHSCHNITTLICHER 
SELBSTVERSORGUNGSGRAD 
DEUTSCHLANDS BEI AUSGEWÄHLTEN 
PRODUKTEN 2012 BIS 2014

Kartoffeln

Käse

Frischmilcherzeugnisse

Getreide

Eier

Wein

Gemüse

Obst (ohne Zitrus)

147 %

127 %

121 %

117 % 

112 %

111 %

  % 901

71 % 

44 %

38 % 

21 % 100 %

WAS TUT DIE LANDWIRTSCHAFT 
FÜR DIE PFLEGE DER KULTURLANDSCHAFT?

Landwirte bewirtschaften und pflegen knapp die Hälfte 
der Fläche Deutschlands. Durch Jahrhunderte währende 
Arbeit haben sie das Landschaftsbild geschaffen, wie wir 
es heute kennen: die sogenannte Kulturlandschaft. Dieses 
landschaftstypische Nebeneinander von Wiesen, Feldern 
und Wäldern ist kein statischer Zustand, es entwickelt 
sich je nach Nutzung weiter. Manche Kulturlandschaften 
sind heute bedroht: Zum einen lohnt sich die mitunter 
aufwendige Bewirtschaftung oft nicht mehr. Zum anderen 
konkurrieren neue Verkehrswege, Siedlungen und Gewer-
beflächen mit der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Der 
Ausbau der Siedlungs- und Verkehrsfläche benötigt derzeit 
rund 69 Hektar pro Tag. Das entspricht der Fläche von fast 
100 Fußballfeldern. Der überwiegende Teil davon geht letzt-
lich zu Lasten von Grünland. Ziel der Bundes regierung ist 
es, bis 2020 für Siedlungs- und Verkehrsflächen nicht mehr 
als 30 Hektar pro Tag in Anspruch zu nehmen.

WAS TRÄGT DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
ZUR ENERGIEVERSORGUNG BEI?

Viele Landwirte haben in den vergangenen Jahren ihr 
Arbeitsfeld erweitert. Sie stellen Flächen zur Errichtung 
von Windrädern oder Solaranlagen zur Verfügung, vor 
allem aber produzieren sie Biomasse: Dazu gehören Ener-
giepflanzen wie Raps oder Mais, Reststoffe und Nebenpro-
dukte wie Gülle oder Stroh – und natürlich auch Holz. In 
Biogas- bzw. Biokraftstoffanlagen oder Blockheizkraft-
werken werden daraus Wärme, Strom und Kraftstoffe. 
Biomasse ist zurzeit der wichtigste erneuerbare Ener-
gieträger in Deutschland mit einem Anteil am gesamten 
Primär energieverbrauch von 7,1 Prozent im Jahr 2015. Da-
mit trägt die Bioenergie ganz maßgeblich zur Einsparung 
von Treibhausgasen und so zum Klimaschutz bei. Immer 
wichtiger wird die sogenannte Kaskadennutzung. Dabei 
wird Biomasse mehrfach genutzt: Zum Beispiel wird Holz 
zunächst als Baustoff verwendet. Hat es in dieser Funktion 
ausgedient, kann das Holz zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung eingesetzt werden. 

ANTEIL DER ERNEUER-
BAREN ENERGIEN IN 
PROZENT
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WARUM GEHT DIE ZAHL DER  
LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE ZURÜCK?

Um den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu verste-
hen, hilft ein Blick in die Vergangenheit: Noch 1950 war 
die deutsche Landwirtschaft sehr handarbeitsintensiv 
und mehrheitlich kleinbäuerlich geprägt, auch wenn sie in 
einigen Regionen seit jeher großräumig strukturiert war. 
Fast jeder fünfte Erwerbstätige arbeitete in der Landwirt-
schaft. Mit dem Aufkommen von Traktoren, Mähdre-
schern oder Melkmaschinen änderte sich die Situation. 
Durch den technischen Fortschritt konnte die Arbeit auf 
dem Feld und im Stall von einem Bruchteil der früher 
benötigten Arbeitskräfte erledigt werden. Die Landwirte 
waren in der Lage, mehr Flächen zu bewirtschaften und 
größere Tierbestände zu halten. Der Modernisierungs-
schub bedeutete aber auch: Landwirtschaft wurde zu ei-
nem kapitalintensiven Geschäft. Nicht für jeden Landwirt 
lohnte sich die Investition in teure Landmaschinen. Man-
che hatten aufgrund einer beengten Lage vor Ort nicht die 
Möglichkeit, größere Ställe zu bauen oder Flächen hinzu 
zu pachten. Bei anderen war die Hofnachfolge ungeklärt. 
Wieder andere suchten sich besser bezahlte Arbeit außer-
halb der Landwirtschaft. Die Folge war ein Wachstums-
prozess, der bis heute anhält: Dort, wo aus unterschied-
lichen Gründen keine ausreichende Zukunftsperspektive 
vorhanden ist, entscheiden Inhaber, ihren Betrieb nicht 
weiterzuführen. Wachstumsorientierte Betriebe überneh-
men die frei werdenden Flächen und bauen ihre Erzeu-
gungsgrundlagen damit weiter aus.

WER FÜHRT DIE  
LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE?

Neun von zehn landwirtschaftlichen Betrieben werden 
von den Besitzern selbst geführt. Der Boden ist zum 
größeren Teil gepachtet (2013 rund 60 Prozent). Das Bild 
vom Bauern, der gemeinsam mit seiner Familie den Hof 
bewirtschaftet, entspricht also in knapp 90 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe durchaus der Realität. 
Genossenschaften oder Aktiengesellschaften spielen nach 
absoluten Zahlen eine untergeordnete Rolle, haben wirt-
schaftlich jedoch Gewicht: Die zehn Prozent der Betriebe, 
die als Personengesellschaft, GmbH, Genossenschaft oder 
AG geführt werden, bewirtschaften zusammen über ein 
Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche. In den 
neuen Bundesländern ist ihr Flächenanteil sehr viel höher.

IMMER WENIGER BETRIEBE 
BEWIRTSCHAFTEN IMMER 
GRÖSSERE FLÄCHEN

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe

Durchschnittliche Größe der Betriebe

* früheres Bundesgebiet

Die Angaben sind nur bedingt vergleichbar, da die Erfassungsgrenzen mehrfach verändert wurden.

1980* 

14,6
Hektar

836.500
Betriebe

1990*

17,7
Hektar

667.300
Betriebe

1970* 

11,1
Hektar 

1.146.900
Betriebe

1999/2000

36,3
Hektar

472.000
Betriebe

2013

58,6
Hektar

285.000
Betriebe



ECKDATEN  
FÜR DEUTSCHLAND 

Betriebe mit Schwerpunkt Futterbau:  
ca. 118.000

Jährliches Aufkommen  
an Futtermitteln, gerechnet auf  
den Futterwert von Gerste: 
ca. 80 Millionen Tonnen

Fläche zur Futtererzeugung: 
ca. 10 Millionen Hektar
davon ökologisch bewirtschaftet: 
ca. 8 Prozent (geschätzt)

Futterpflanzen 
Welche große Rolle die Tierhaltung für die deutsche Landwirtschaft spielt, lässt 
sich unter anderem auch am Umfang des Futterbaus ablesen: Knapp zwei Drittel 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche – Wiesen, Weiden und ein Teil des Acker-
lands – sind für Pflanzen reserviert, die in den Mägen der mehr als 200 Millionen 
Nutztiere landen, um Fleisch, Milch und Eier zu erzeugen. Trotz dieser Dimensionen 
kann der Futterbau nicht den tatsächlichen Bedarf decken: Insbesondere eiweiß-
reiches Futter muss importiert werden.    

WELCHE BEDEUTUNG HAT DER ANBAU  
VON FUTTERPFLANZEN?

Der Futterbau liefert einen Großteil des für die Ernährung 
der Nutztiere notwendigen Grundfutters, wie Gras- und 
Maissilage. Es gibt zwei grundlegende Formen: den Acker-
futterbau und die Grünlandnutzung. Beim Ackerfutterbau 
werden Futterpflanzen meist als Hauptfrucht angebaut, 
die eine Ackerfläche nahezu über die gesamte Vegetations-
periode belegen (zum Beispiel Mais, Futtergerste). Zur 
Grünlandnutzung zählen Wiesen, die zur Futtergewinnung 
gemäht werden, und Weiden, auf denen die Tiere grasen. 
Der Futterbau nimmt insgesamt 60 Prozent der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche ein, knapp die Hälfte davon ist 
Grünland. Die Landwirte erwirtschafteten mit der Erzeu-
gung von Futterpflanzen (ohne Getreide und Körnermais) 
im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2015 einen Produkti-
onswert von rund sieben Milliarden Euro, das entspricht 
13 Prozent des Produktionswerts der gesamten Landwirt-
schaft. Futtermittel sind die Grundlage für die Herstellung 
der tierischen Erzeugnisse wie Milch, Fleisch und Eier.

ANTEILE VERSCHIEDENER FUTTERPFLANZEN
AN DER ERNTEFLÄCHE (2014)

KANN DIE EUROPÄISCHE LANDWIRTSCHAFT 
IHRE NUTZTIERE SELBST ERNÄHREN? 

Mit Gras, Mais und Getreide deckt der Landwirt einen gro-
ßen Teil des Kohlenhydratbedarfs seiner Tiere. Eine andere 
wichtige Komponente des Nutztierfutters ist Eiweiß, doch 
die EU produziert nicht genügend eiweißhaltige Pflanzen. 
Deshalb müssen rund 29 Prozent des in Deutschland im 
Tierfutter enthaltenen Eiweißes importiert werden – ein 
Großteil davon als Soja aus Brasilien, Argentinien und den 
USA. Dort führen die natürlichen Produktionsbedingungen 
zu niedrigeren Produktionskosten, somit sind Sojaexporte 
nach Europa Teil einer international arbeitsteiligen Wirt-
schaft. Durch den seit 1990 stark gestiegenden Anbau von 
Raps ist auch das bei der Ölsaatenverarbeitung anfallende 
Rapsschrot zu einem mengenmäßig bedeutenden Eiweiß-
träger für die Tierfütterung geworden. Im Jahr 2015 wurden 
rund 4 Mio. Tonnen Rapsschrot als gentechnikfreie Eiweiß-
komponente verfüttert. Um die Eiweißpflanzenerzeugung 
in Deutschland weiter zu steigern, fördert die Bundesregie-
rung Demonstrations- und Forschungsprojekte. Sie sollen 
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100 Gemeinden setzen bereits
vorwiegend auf erneuerbare Energien.

Quelle: © Marion Neuhauß - Fotolia.com 

Bioenergie

Startseite > starke Landwirtschaft > Nachwachsende Rohstoffe > Bioenergie > Nutzen und Bedeutung der Bioenergie

Nutzen und Bedeutung der Bioenergie
Die erneuerbaren Energien sollen bereits Mitte dieses Jahrhunderts in Deutschland die Hauptlast der heimischen
Energieversorgung übernehmen. Damit kommt auch der Energie aus Biomasse eine zunehmende Bedeutung in der
Energieversorgung der Zukunft zu.

Laut Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 soll bis 2050
der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten
Energieverbrauch auf 60 Prozent steigen, wobei gleichzeitig der
Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 halbiert werden soll. Dies
ist das ambitionierte Ziel der von der Bundesregierung
beschlossenen beschleunigten Energiewende. Neben Wind-,
Wasser- und Sonnenenergie wird auch mehr und mehr die
speicherfähige Biomasse energetisch genutzt werden.

 
Bioenergie

Bioenergie, die schon heute den größten Anteil an der Bereitstellung erneuerbarer Energie beiträgt, stellt eine besonders
wichtige Wertschöpfungsquelle für die Land- und Forstwirtschaft und die ländlichen Räume insgesamt dar. Bei der
Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung wird nicht mehr Kohlendioxid freigesetzt, als zuvor von den Pflanzen
aufgenommen wurde, zusätzlich zu berücksichtigen sind die mit der Biomasseproduktion verbundenen Emissionen.
Bioenergie verringert damit den Ausstoß von Treibhausgasen.

http://mediathek.fnr.de/leitfaden-bioenergiedorfer.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Bilder/Fachbereiche/Landwirtschaft/NachwachsendeRohstoffe/Windraeder.jpg?__blob=poster&v=3
https://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/landwirtschaft_node.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachwachsende-Rohstoffe/nachwachsende-rohstoffe_node.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachwachsende-Rohstoffe/Bioenergie/Bioenergie_node.html
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Die FNR hat den "Leitfaden
Bioenergiedörfer" veröffentlicht, Quelle:
FNR
 

Holzpellets verbrennen klimaneutral und sind daher
besonders umweltfreundlich., Quelle: Sergej Toporkov -
Fotolia.com

Biomasse ist vielseitig und kann als fester, flüssiger oder gasförmiger Energieträger zur Verfügung gestellt werden. Sie
kann sowohl zur Erzeugung von Wärme und Strom eingesetzt werden als auch Kraftstoffe ersetzen. Damit ist sie die
vielseitigste aller alternativen Energieformen und ersetzt fossile Energieträger in besonders vielen Bereichen. Darüber
hinaus ist ihr Energieangebot nicht von den im Tages- oder Jahresverlauf schwankenden Quellen Wind und Sonne
abhängig.

Die Bioenergie hat durch die zunehmende Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlichen Flächen auch
Auswirkungen auf die Landwirtschaftsstruktur in den ländlichen Räumen. Einzelne Bioenergien stehen in der Kritik, da
ihre Erzeugung eine Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung darstellen kann und insbesondere die
Biogaserzeugung regional für einen überproportional hohen Anbau von Mais verantwortlich gemacht wird. Bioenergie wird
aber nicht nur aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, sondern auch aus biogenen Rest- und Abfallstoffen. Diese
Stoffströme sind weltweit in großer Menge vorhanden. Die ungenutzten Potentiale sollen künftig in besonderem Maße
erschlossen werden.

Bioenergieanteil am Primärenergieverbrauch

2014 lag der Beitrag der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch bei 11,1 Prozent. Biomasse leistet mit einem
Anteil von 63,4 Prozent nach wie vor den größten Beitrag zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien vor
Windkraft (knapp 13,0 Prozent) und Sonnenenergie (Photovoltaik und Solarthermie) (9,7 Prozent) sowie Wasserkraft (4,8
Prozent).

Stromerzeugung

30,6 Prozent des gesamten Stroms aus erneuerbaren Energien wurde 2014 aus Biomasse gewonnen. Rund 29 Milliarden
kWh lieferte die Verstromung von Biogas, wölf Milliarden kWh Strom wurden aus Holz und anderer fester Biomasse in
Feuerungs- bzw. Vergasungsanlagen erzeugt. Der Zubau von Biogas-Anlagen und Biomasseheizkraftwerken
verlangsamte sich 2014 gegenüber den Vorjahren. Damit die Betreiber von Biomasse-Verstromungsanlagen diese in der
Praxis für den Ausgleich der schwankenden Stromproduktion aus Wind und Sonne einsetzen, wurde im EEG 2012 die
"geförderte Direktvermarktung" eingeführt. Diese Förderoption bietet den Betreibern einen Anreiz, ihren Strom an der
Strombörse zu verkaufen, und zwar insbesondere zu Zeiten hoher Stromnachfrage. Im EEG 2012 noch für die meisten
Anlagen freiwillig, wird die Direktvermarktung mit dem EEG 2014 stufenweise verpflichtend für alle eingeführt. Ende 2014
standen bereits 4.559 MW installierte Leistung für die regelbare Stromproduktion bereit. 

Wärmebereitstellung

Der Bioenergieanteil an der erneuerbaren Wärmebereitstellung
betrug 2014 rund 87 Prozent. Bioenergie ist damit der mit Abstand
bedeutendste Lieferant erneuerbarer Wärme. Vorwiegend werden
feste Biobrennstoffe, vor allem Waldrestholz in Form von Scheitholz
zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Rund 50 Prozent der biogenen
Wärme wird durch Holzfeuerungen in privaten Haushalten, u.a.
Kaminöfen, Scheitholzvergaserkessel und Pelletheizungen,
bereitgestellt. Zudem wird Wärme aus Holzhackschnitzelfeuerungen
sowie Biogas- und Pflanzenöl-BHKW-Anlagen über Nahwärmenetze
in Wohn- und Gewerbegebieten sowie für öffentliche Liegenschaften
bereitgestellt. Für die Bereitstellung von Prozesswärme wird Wald-
und Industrierestholz u.a. in Betrieben der holzverarbeitenden

https://www.bmel.de/SharedDocs/Bilder/Fachbereiche/Landwirtschaft/NachwachsendeRohstoffe/Biowaerme.jpg?__blob=poster&v=4
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachwachsende-Rohstoffe/Bioenergie/_texte/EEG2014.html
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Industrie genutzt. Auch der Biomasseanteil in der energetischen Abfallverwertung trägt zum Aufkommen an regenerativer
Wärme bei.

Biokraftstoffe

Im Bereich Mobilität stellen Biokraftstoffe noch immer den Löwenanteil erneuerbarer Energien bereit. In Folge einer
wachsenden Anzahl von Elektrofahrzeugen in Kombination mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien –am
bundesdeutschen Strommix hat aber auch die Verwendung von erneuerbarem Strom im Verkehrssektor leicht
zugenommen. Der Absatz von Biokraftstoffen stieg 2014 gegenüber dem Vorjahr um fast 4 Prozent auf 3,59 Mio. Tonnen.
Dabei wuchs der Biodieselabsatz um elf Prozent auf 1,98 Millionen Tonnen und die heimische Biodieselproduktion auf
rund drei Millionen Tonnen. Der Bioethanolabsatz erhöhte sich 2014 um zwei Prozent auf 1,23 Millionen Tonnen und die
Produktion um acht Prozent auf 727.000 Tonnen.

Um den Einsatz von Biokraftstoffen mit dem höchsten Treibhausgas-Vermeidungspotenzial zu fördern, hat die
Bundesregierung die Biokraftstoffquote umgestellt: Seit 2015 muss die Kraftstoffwirtschaft nicht mehr eine bestimmte
Menge Biokraftstoff absetzen, sondern sie müssen eine bestimmte Menge Treibhausgase durch den Absatz von
Biokraftstoffen einsparen. Der Absatz von Biomethan im Verkehrssektor betrug im Jahr 2014 rund 550 GWh (2013: 533
GWh).

Wertschöpfung

In der Erneuerbaren-Energien-Branche in Deutschland sind insgesamt ca. 360.000 Menschen beschäftigt,davon etwa ein
Drittel im Bereich Bioenergie. 2014 wurden im Sektor Erneuerbare Energien 18,8 Milliarden Euro investiert, davon 2,4
Milliarden Euro für Bioenergieanlagen, 3,1 Milliarden Euro für Photovoltaik und Solarthermie sowie 12,3 Milliarden Euro
für Windenergieanlagen. Der Umsatz aus dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien lag 2014 bei
insgesamt 14,1 Milliarden Euro. Davon lösen allein die Bioenergieanlagen durch Versorgung, Betrieb und Wartung
Umsätze in Höhe von 9,7 Milliarden Euro aus. Photovoltaik und Solarthermie stehen für 1,6 Milliarden Euro und
Windenergieanlagen für 1,7 Milliarden Euro Umsatz aus dem Anlagenbetrieb.

In den vom BMEL geförderten 21 Bioenergie-Regionen Deutschlands konnte durch die beauftragte wissenschaftliche
Begleitforschung eine regionale Wertschöpfung durch Bioenergie von über eine Milliarde Euro nachgewiesen werden. In
jeder Region konnten durch die realisierten Bioenergiemaßnahmen durchschnittlich über zehn Millionen Euro pro Jahr an
regionaler Wertschöpfung erzielt werden. Investitionen in Bioenergie-Projekte ziehen vor allem Beschäftigungseffekte
nach sich - über 100 Vollzeit-Arbeitsplätze entstanden pro Region im Schnitt und führten zu Arbeitseinkommen,
Unternehmergewinnen und Steueraufkommen für die Kommunen. Bioenergie stärkt damit die Wirtschaftskraft vor Ort und
fördert die Entwicklung insbesondere ländlicher Räume.

Flächenbedarf für Bioenergie

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachwachsende-Rohstoffe/Bioenergie/_texte/BionergieRegionen.html
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Anbau nachwachsender Rohstoffe 2013 in Deutschland, Quelle: FNR

Auf 2,2 Millionen Hektar Ackerfläche werden 2015 in Deutschland Energiepflanzen angebaut. Energiepflanzen stehen
damit auf 18,5 Prozent der Ackerfläche bzw. auf 13,1 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. In
Deutschland werden 2015 auf 1,4 Millionen Hektar Pflanzen für Biogas angebaut, davon entfallen etwa 900.000 Hektar
auf Mais. 616.000 Hektar sind mit Raps zur Produktion von Biodiesel bestellt und 184.000 Hektar entfallen auf den Anbau
von Getreide und Rüben für die Bioethanolproduktion. Industriepflanzen werden auf rund 268.000 Hektar angebaut,
darunter finden sich Öl- und Stärkepflanzen, Faserpflanzen sowie Arznei- und Gewürzpflanzen. Der größte Teil der
landwirtschaftlichen Nutzfläche dient dem Anbau von Futterpflanzen und Getreide für Futterzwecke. Der
Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt bei z.B. Getreide, Fleisch und Milch deutlich über 100 Prozent, bei Eiern,
Gemüse und Obst liegt er zum Teil deutlich darunter.

Die für die Erzeugung von Bioenergie notwendige Anbau-Biomasse stammt überwiegend aus der heimischen land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugung sowie von biogenen Reststoffen. Zur Deckung der Nachfrage der Mineralölindustrie nach
Biokraftstoffen für Beimischungen zu Dieselkraftstoff bzw. Benzin im Rahmen der Quotenverpflichtungen, werden
allerdings Biokraftstoffe bzw. biogene Rohstoffe zur Kraftstoffherstellung im erheblichen Umfang importiert. Heimisch
erzeugte und auch importierte Biokraftstoffe bzw. Rohstoffe müssen dabei auf Grundlage international anerkannter
Prüfungen und Zertifizierungen den Nachweis ihrer nachhaltigen Erzeugung erbringen. Im Bereich der festen
Biobrennstoffe sind die Import-Export-Salden recht ausgeglichen.

Die deutsche Landwirtschaft ist maßgeblich an der Erzeugung erneuerbarer Energien beteiligt. So sind deutschlandweit
derzeit rund 8.000 Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von über 3.800 Megawatt (MW) in Betrieb. Viele Anlagen
werden von den Landwirten betrieben, auch bei gewerblichen Biogasanlagen sind Landwirte als Lieferant von Substraten
wie z.B. Gülle oder Maissilage beteiligt. Daneben haben Landwirte vielfach in Solar- oder Windenergieanlagen investiert
oder stellen Flächen dafür bereit.

Potenziale biogener Rest- und Abfallstoffe

Die Bundesregierung will den Ausbau der Bioenergienutzung, insbesondere im Strombereich, stärker auf den Einsatz von
biogenen Rest- und Abfallstoffen konzentrieren, um Nutzungs- und Flächenkonkurrenzen zu entschärfen und die Kosten
der Energieerzeugung gering zu halten. Wie groß die künftig noch nutzbaren Potenziale biogener Rest- und Abfallstoffe
sind, das wurde in einer umfassenden Meta-Studie des Deutschen Biomasse-Forschungszentrums erfasst. Im Ergebnis
liegen die größten Potenziale beim Waldrestholz, bei Stroh und bei Gülle und Mist. Würde man diese Biomassen
vollständig energetisch nutzen, entspräche dies 448 PJ zusätzlicher Primärenergie (Primärenergiebeitrag der Bioenergie
in Deutschland 2014: 985 PJ).

https://www.bmel.de/SharedDocs/Bilder/Fachbereiche/Landwirtschaft/NachwachsendeRohstoffe/Grafik-FNR-Flaechenverbrauch-NaWaRo2013.jpg?__blob=poster&v=2
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Lernender Prozess 

Maßnahmenprogramme 

auflegen, das sich am Ziel der Transformation hin 
zur Treibhausgasneutralität orientiert. Dabei wird 
auch die Option der industriellen Kreislauffüh-
rung von Kohlenstoff (CCU) berücksichtigt. 

→ Die Bundesregierung wird sich gemeinsamen mit 
den Ländern für die vollständige Umsetzung und 
den konsequenten Vollzug des Düngerechts, insbe-
sondere der Düngeverordnung und der geplanten 
Rechtsverordnung zur guten fachlichen Praxis 
zum Umgang mit Nährstoffen in Betrieben, einset-
zen, so dass der Zielwert der deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie von 70 Kilogramm Stickstoff pro 
Hektar zwischen 2028 und 2032 erreicht wird. 

→ Im Bereich Landnutzung und Forstwirtschaft ste-
hen Erhalt und Verbesserung der Senkenleistung 
des Waldes im Vordergrund. Hierzu wird eine 
Ausweitung der Waldfläche in Deutschland ange-
strebt. Zudem setzt sich die Bundesregierung dafür 
ein, dass im Förderbereich „Forsten“, der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) der Klimaschutz 
stärker berücksichtigt wird. 

→ Schließlich soll geprüft werden, wie das Steuer- 
und Abgabesystem in Deutschland schrittweise 
weiterentwickelt werden kann, damit die Klima-
schutzziele 2050 erreicht werden. Die Bundesre-
gierung wird die ökonomischen Anreize für die 
Verursacher stärken, die Umweltbelastung zu sen-
ken und in Richtung nachhaltiger Produktions- 
und Konsumweisen zu steuern. Dazu werden 
klimaschädliche Anreizwirkungen verschiedener 
Steuern betrachtet. 

Der Klimaschutzplan 2050 skizziert eine schrittweise 
Transformation in Technologie, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Kultur. Diese soll in einem lernenden Pro-
zess unter Einbeziehung der Wissenschaft und be-
gleitet durch einen gesellschaftlichen Diskursprozess 
gestaltet werden. 

Dazu wird der Klimaschutzplan 2050 in Übereinstim-
mung mit dem Übereinkommen von Paris regelmäßig 
fortgeschrieben. Vor dem Hintergrund des im Pariser 
Übereinkommen verankerten Mechanismus zur re-
gelmäßigen Steigerung der Ambition der nationalen 

Klimaschutzpolitiken werden die Zwischenziele und 
Meilensteine, die eingeschlagenen Transformati-
onspfade und die damit verknüpften Maßnahmen 
hinsichtlich der Konsistenz mit der Zielerreichung 
kontinuierlich überprüft. Sie werden anschließend bei 
Bedarf angepasst, um auf technische, gesellschaftliche, 
politische, soziale und ökonomische Entwicklungen 
und Veränderungen sowie neue wissenschaftliche 
Ergebnisse zu reagieren. 

Der Plan wird durch Maßnahmenprogramme, die in 
Abstimmung mit dem Deutschen Bundestag erarbei-
tet werden, konkretisiert. Das erste Programm soll 
2018 beschlossen und hinsichtlich seiner treibhaus-
gasmindernden Wirkungen quantifiziert  werden. Die 
Ausgestaltung der Maßnahmenprogramme erfolgt 
unter Beteiligung des bereits etablierten Aktions-
bündnisses Klimaschutz. Dabei werden auch wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen 
möglicher Maßnahmen abgeschätzt und politisch 
bewertet. 

Der Umsetzungsstand der jeweils gültigen Maßnah-
menprogramme wird in dem seit 2015 etablierten 
jährlichen Klimaschutzbericht dargestellt, so dass bei 
Bedarf eine zeitnahe politische Nachsteuerung mög-
lich ist. 

Den Klimaschutzplan der Bundesregierung können 
Sie unter www.bmub.bund.de/N53483/ aus dem  
Internet herunterladen.
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Ziele der NERC-Richtlinie, in der nationale Emissions-
minderungsverpflichtungen bis 2030 festgelegt sind, 
erreicht werden. 

Der Wandel hin zu einer nachhaltig gestalteten, stär-
ker biobasierten Wirtschaft, die – gemäß der Natio-
nalen Politikstrategie Bioökonomie – weniger fossile 
Rohstoffe einsetzt oder ganz ohne diese auskommt, 
sollte im Sinne des Klimaschutzes weiter vorangetrie-
ben werden. Eine nachhaltig gestaltete Bioökonomie 
trägt sowohl zum Erreichen der Klimaziele als auch 
zum Erreichen verschiedener Nachhaltigkeitsziele 
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei. 

Aufgrund biologischer Prozesse im Pflanzenbau 
ist eine Minderung auf null Emissionen bei der Er-
zeugung von Anbaubiomasse nicht möglich. Da die 
Energieversorgung bis spätestens 2050 nahezu voll-
ständig dekarbonisiert erfolgen muss und infolge 
der Beanspruchung von Flächen für die Ernährung 
wird die Bedeutung des Klimaschutzbeitrags von 
Bioenergie aus Anbaumasse an Grenzen stoßen. 
Demgegenüber wird die Nutzung von Bioenergie aus 
Rest- und Abfallstoffen einen wichtigen Beitrag zur 
sektorenübergreifenden Energieversorgung leisten, 
so dass die nachhaltig vorhandenen Potenziale aus-
geschöpft werden. Eine quantitative Ausweitung der 
Anbaufläche von nachwachsenden Rohstoffen über 
den aktuellen Stand hinaus ist nicht zu erwarten und 
kommt auch übergangsweise aufgrund von Flächen-
restriktionen und Nachhaltigkeitserwägungen nicht 
in Betracht. Beispielsweise ist die Vergärung pflanzli-
cher Biomasse aus der Biogaswirtschaft in den letzten 
Jahren mitverantwortlich für steigende Ammoniak-
Emissionen in Deutschland. 

Angesichts von Flächen- und Nutzungskonkurrenzen 
durch Anbaubiomasse stützt dieser Transformations-
pfad zusätzlich die VN-Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in den Bereichen Ernährung (SDG 2) und biologi-
sche Vielfalt (SDG 15). 

Soweit möglich muss eine Kaskaden- und Koppelnut-
zung das Ziel sein. Dabei sind zur Minimierung der 
Feinstaubbelastung bei Holz- und Strohnutzung die 
Vorgaben der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(BImschV) zu beachten. 

Meilensteine 2030 

Gemäß dem Zwischenziel für 2030 müssen die Treib-
hausgasemissionen der Landwirtschaft auf 58 bis 
61 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030 gemin-
dert werden.

wird auf Maßnahmen liegen, die auf eine Emissions-
minderung und Steigerung der Ressourceneffizienz in 
einer nachhaltigen Agrarproduktion abzielen. 

Die Landwirtschaft kann ihre Treibhausgasemissionen 
auch langfristig nicht vollständig vermeiden. Aber 
auch die Landwirtschaft muss bis 2050 im Vergleich 
zum Zwischenziel 2030 noch einmal deutlich reduzie-
ren; auch mit Blick darauf, dass noch genügend Emis-
sionsmengen insbesondere für nicht vermeidbare Pro-
zessemissionen der Industrie zur Verfügung stehen. 
Dieses Ziel birgt bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung 
der landwirtschaftlichen Produktion für eine wach-
sende Weltbevölkerung und angesichts des VN-Ziels 
für nachhaltige Entwicklung „Den Hunger beenden, 
Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 
erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft för-
dern“ (SDG 2) große Herausforderungen und erfordert 
vielfältige Forschungsanstrengungen. Die Forschungs-
aktivitäten müssen sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene verstärkt werden. 

Ein wichtiger Pfad zum Erreichen des Klimaschutz-
ziels ist es, Stickstoffüberschüsse abzubauen und 
dauerhaft zu reduzieren. Unter anderem müssen 
dazu die Ammoniakemissionen der Landwirtschaft 
substantiell reduziert werden. Die Minderungsver-
pflichtungen der NEC-Richtlinie (EU-Richtlinie über 
nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe) sind möglichst zeitnah einzuhalten, 
und weitere Minderungen sind notwendig, damit die 
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stehen, um dadurch die Senkung von Lachgasemissi-
onen zu erreichen. Hinzu kommen Maßnahmen der 
Verbesserung der Stickstoffeffizienz in der Fütterung. 

Erhöhung des Flächenanteils des  
ökologischen Landbaus 

Der Ökolandbau ist neben dem konventionellen Land-
bau eine wichtige Säule der deutschen Land- und Er-
nährungswirtschaft. Aufgrund seiner Prinzipien (zum 
Beispiel Kreislaufwirtschaft, flächengebundene und 
besonders tiergerechte Haltung) eröffnet die Umstel-
lung auf ökologischen Landbau insbesondere kleineren 
und mittelgroßen Familienbetrieben eine Entwick-
lungsperspektive für die Zukunft. Der Ökolandbau 
orientiert sich mit seiner Bewirtschaftungsweise im 
besonderen Maße am Prinzip der Nachhaltigkeit und 
erbringt gesellschaftliche Leistungen, insbesondere im 
Umwelt-, Klima und Ressourcenschutz. Erklärtes Ziel 
der Bundesregierung ist es daher, dass der Ökolandbau 
einen Flächenanteil von 20 Prozent der landwirtschaft-
lichen Gesamtfläche erreicht. 

Gemeinsam mit der ökologischen Lebensmittelwirt-
schaft und unter Beteiligung von Ländern, Wissen-
schaft und Verbänden wird partizipativ eine Zukunfts-
strategie ökologischer Landbau entwickelt, um 20 Pro-
zent Flächenanteil in absehbarer Zeit erreichen zu 
können. Darin werden die politischen Rahmenbedin-
gungen analysiert und Strategien zur Verbesserung der 
relativen Vorzüglichkeit besonders nachhaltiger Pro-
duktionsverfahren wie dem Ökolandbau entwickelt. 

Angesichts der komplexen Wirkungszusammenhänge 
sollen in der Zukunftsstrategie ausgewählte zentrale 
Handlungsfelder gebündelt und miteinander ver-
knüpft werden. Die Auswahl dieser Handlungsfelder 
soll pragmatisch an der Leitfrage „Was kann insbeson-
dere auf nationaler Ebene getan werden?“ ausgerichtet 
werden. 

Im Vordergrund sollen Vorschläge stehen, die zu mehr 
Wachstum im ökologischen Landbau führen und die 
Nachhaltigkeitsleistungen des ökologischen Landbaus 
weiter verbessern. Insoweit sollen mit der Zukunfts-
strategie von nationaler Ebene aus andere Ansätze 
ergänzend effizient unterstützt werden. Das sind ins-
besondere Maßnahmen der Länder zur Stärkung der 
heimischen Ökolandwirtschaft wie Aktionsprogramme 
oder Öko-Modellregionen. 

Die im Nationalen Programm für nachhaltigen Kon-
sum genannten Vorschläge und Maßnahmen im Er-
nährungsbereich sind geeignet, auch den ökologischen 
Landbau zu stärken. Die Bundesregierung wird sich 
daher dafür einsetzen, das Programm ambitioniert 
umzusetzen. Angesichts des noch deutlichen Abstands 
zur Zielerreichung wird die Bundesregierung darüber 
hinaus prüfen, wie der ökologische Landbau durch wei-
tere Maßnahmen gefördert werden kann. Dazu gehört 
auch die Kohärenz von Maßnahmen. 

Stärkung der Vergärung von Wirtschafts-
düngern tierischer Herkunft und landwirt-
schaftlichen Reststoffen 

Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung soll künftig 
noch stärker zur Biogaserzeugung genutzt werden. 
Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit die ener-
getische Nutzung von Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft über den bisherigen Rahmen hinaus künftig 
gefördert werden kann. Durch eine solche Förderung 
dürfen keine Beträge zu einer Verschlechterung der 
Klimabilanz geleistet werden. 

Verringerung der Emissionen in der Tierhaltung 

Ein hoher Anteil an den Treibhausgasemissionen aus 
der Landwirtschaft ist auf die Produktion tierischer 
Nahrungsmittel zurückzuführen. Allerdings ist zum 
Beispiel die Nutzung von Dauergrünland zur Ernäh-
rungssicherung ohne Tierhaltung nicht vorstellbar. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Förderung, die wissen-
schaftlich-technische Erkenntnisse und Innovationen 
voranbringt und schneller in die Praxis überführen 
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Klimafreundliche Fortentwicklung des  
Steuer- und Abgabensystems 

Auch über Umweltsteuern und umweltbezogene 
Gebühren können kosteneffizient Anreize für klima-
freundliches Wirtschaften geschaffen werden. Um-
weltsteuern und Gebühren belasten den Ressourcen-
verbrauch und schaffen bei geeigneter Ausgestaltung 
kosteneffizient Anreize für klimafreundliches Wirt-
schaften. Sie haben sich als effektives Instrument zur 
Minderung der Treibhausgasemissionen erwiesen, 
woran angeknüpft werden wird. Die ökologische 
Steuer reform der Bundesregierung aus dem Jahr 1999 
ist hierfür ein wichtiges Beispiel. Es wird daher auch 
zu prüfen sein, wie das Steuer- und Abgabesystem zur 
Erreichung der Klimaschutzziele bis 2050 schrittweise 
weiterentwickelt werden kann. Dabei muss mitbedacht 
werden, dass individuell verursachte Umweltschäden 
und unterlassener Umweltschutz der Gesellschaft und 
der Wirtschaft zumeist höhere Kosten verursachen 
als jene, die mit der Fortentwicklung des Steuer- und 
Abgabensystems verbunden sind. Diese externen Kos-
ten werden den Verursachern bisher teilweise nicht 
hinreichend angelastet, also nicht internalisiert. Die 
Bundesregierung wird die ökonomischen Anreize, die 
Umweltbelastung zu senken und in Richtung nachhal-
tiger Produktions- und Konsumweisen zu steuern, für 
die Verursacher stärken. Dazu werden klimaschädliche 
Anreizwirkungen verschiedener Steuern betrachtet. 
Die Auswirkungen etwaiger Veränderungen auf ein-
kommensschwache Haushalte und auf die interna-
tionale Wettbewerbs fähigkeit betroffener Branchen 
werden dabei angemessen berücksichtigt. 

wird ein Forschungsprogramm zu Torfersatzstoffen 
auflegen und die Beratungs- und Informationsmaß-
nahmen ausweiten. 

Reduzierung des Flächenverbrauchs 

Der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche (Flä-
chenverbrauch) soll im Einklang mit der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie bis 2020 auf 30 Hektar pro 
Tag reduziert werden. Die Bundesregierung wird un-
ter anderem die einschlägigen Planungsinstrumente 
weiterentwickeln sowie die Implementierung neuer 
Instrumente prüfen. 

5.7  Übergreifende Ziele und 
Maßnahmen 

Die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 
hin zu einem treibhausgasneutralen Deutschland 
erfordert nicht nur eine integrative, systematische 
Herangehensweise, sondern in vielen Fällen, bei-
spielsweise für die Entkopplung von Wachstum und 
Umweltverbrauch oder für eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Finanzsystems, 
auch einen längeren Vorlauf. Schnittmengen mit den 
Megatrends wie dem demografischen oder digitalen 
Wandel sind dabei ebenso in den Blick zu nehmen 
wie aktuelle Herausforderungen, die mitunter kurz-
fristiges Handeln erfordern. Es wird also darauf 
ankommen, den Transformationsprozess in einen 
grundlegenden Diskurs einzubetten, kohärent und 
sozialverträglich zu gestalten und über die kluge 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen Wirtschaft 
und Gesellschaft klimafreundlich auszurichten. 

Zentrale übergreifende Aspekte und  
Instrumente 
Über den grundlegenden Diskurs hinaus können be-
reits jetzt konkrete, sektorenübergreifende Maßnah-
men in den Blick genommen und weiterentwickelt 
werden, die dazu beitragen, die Rahmenbedingungen 
zukunftsorientiert zu gestalten. Diese übergreifenden 
Maßnahmen können unter Abwägung anderer schon 
bestehender Ziele übergeordnete Grundlagen für die 
Umsetzung der Klimaschutzziele sein. 

Ein wichtiges sektorenübergreifendes Instrument ist 
der Europäische Emissionshandel (siehe Kapitel 3.3, 
5.1, 5.4). 
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Englisch

Überblick
Im November 2016 verabschiedete die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050. Damit ist

Deutschland eines der ersten Länder, die die im Pariser Abkommen geforderte

Klimaschutzlangfriststrategie erstellt und bei der UN vorgelegt haben. Die deutsche Bundesregierung

hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziele bestätigt und

weiter präzisiert.

Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden.

Damit orientiert sich die Bundesregierung am Ziel des Pariser Abkommens, dass in der zweiten Hälfte

dieses Jahrhunderts weltweit Treibhausgasneutralität erreicht werden soll. Außerdem wird

Deutschland mit diesem Ziel seiner besonderen Verantwortung als führende Industrienation und

wirtschaftlich stärkster Mitgliedsstaat der EU gerecht.

Mittelfristziel ist das Senken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2030 um mindestens 55

Prozent gegenüber dem Niveau von 1990. Die Bundesregierung konkretisiert im Klimaschutzplan

außerdem das Klimaziel für 2030 in den einzelnen Sektoren, beschreibt die notwendigen

Entwicklungspfade in den verschiedenen Sektoren, führt erste Maßnahmen zur Umsetzung auf und

etabliert einen Prozess zum Monitoring und zur Weiterentwicklung der Politiken und Maßnahmen. So

wird Deutschland seinen Anteil leisten, damit das globale Ziel des Pariser Abkommens erreicht wird,

Wegweiser in ein klimaneutrales Deutschland

Der Klimaschutzplan 2050 – Die deutsche
Klimaschutzlangfriststrategie

Überblick

Entstehung des Klimaschutzplans 2050

Ziele und Inhalte

Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050

Monitoring und Fortschreibung des Klimaschutzplans 2050

PTF-Box: Paris

https://www.bmub.bund.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/
https://www.facebook.com/bmu.bund
https://twitter.com/bmub
https://www.youtube.com/user/Umweltministerium
https://www.instagram.com/umweltministerium/
https://www.bmub.bund.de/
https://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/#c8418
https://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/#c8419
https://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/#c8420
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die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius oder sogar auf nicht mehr als 1,5 Grad Celsius zu

begrenzen.

Der Klimaschutzplan gibt für den Prozess zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele im Einklang

mit dem Pariser Abkommen inhaltliche Orientierung für alle Handlungsfelder: In der

Energieversorgung, im Gebäude- und Verkehrsbereich, in Industrie und Wirtschaft sowie in der Land-

und Forstwirtschaft. Der Plan legt außerdem erstmals Emissionsminderungsziele für einzelne

Sektoren für das Jahr 2030 fest und gibt so eine konkrete Orientierung für strategische

Entscheidungen in den nächsten Jahren. Darüber hinaus sieht der Plan einen Prozess zum Monitoring

und zur Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Das erste Maßnahmenprogramm zum Klimaschutzplan soll

Ende 2018 vorgelegt werden und Maßnahmen umfassen, die die Zielerreichung bis zum Jahre 2030

sicherstellen.

Entstehung des Klimaschutzplans 2050
Der Koalitionsvertrag von 2013 sah vor: "In Deutschland wollen wir die weiteren Reduktionsschritte

im Lichte der europäischen Ziele und der Ergebnisse der Pariser Klimaschutzkonferenz 2015 bis zum

Zielwert von 80 bis 95 Prozent im Jahr 2050 festschreiben und in einem breiten Dialogprozess mit

Maßnahmen unterlegen (Klimaschutzplan)."

Der Dialogprozess begann bereits im Sommer 2015 und endete im März 2016. Die Bundesregierung

erarbeitete den Klimaschutzplan im Jahr 2016 auf der Basis wissenschaftlicher Studien und Szenarien

sowie im Lichte des Pariser Abkommens sowie unter Berücksichtigung der Vorschläge aus dem

breiten Dialog erarbeitet.

Zuvor hatten Bundesländer, Kommunen, Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam

Vorschläge für strategische, bis 2030 wirkende Klimaschutzmaßnahmen entwickelt. Im März 2016

übergaben sie der Bundesumweltministerin den so entstandenen Katalog mit 97

Maßnahmenvorschlägen.

Erklärlm

Publikation: Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung

Wissenschaftliche Grundlagen

https://www.bmub.bund.de/publikation/klimaschutzplan-2050-klimaschutzpolitische-grundsaetze-und-ziele-der-bundesregierung/
http://www.bmub.bund.de/N51895/
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Ziele und Inhalte
Der Klimaschutzplan 2050 beschreibt eine Modernisierungsstrategie für die notwendige

Transformation zum kohlenstoffarmen Wirtschaften in Deutschland auf drei Ebenen:

1. Er enthält konkrete Leitbilder für die einzelnen Handlungsfelder für das Jahr 2050, lässt Raum für
Innovationen und strebt ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit an.

2. Er beschreibt für alle Handlungsfelder robuste transformative Pfade, beleuchtet kritische
Pfadabhängigkeiten und stellt Interdependenzen dar.

3. Er unterlegt insbesondere das 2030er-Zwischenziel von mindestens minus 55 Prozent Minderung
der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 mit Emissionszielen für alle Sektoren,
konkreten Meilensteinen und strategisch angelegten Maßnahmen, auch unter Berücksichtigung
von Wirkungs- und Kostenanalysen.

Bei der Gestaltung des Übergangs zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft und Gesellschaft sollen

zudem die Managementregeln und Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung

berücksichtigt werden. Dauerhaft erfolgreicher Klimaschutz muss mit nachhaltiger

Ressourcennutzung und Ressourcenschutz Hand in Hand gehen und darf den Erhalt der Biodiversität

nicht gefährden. Mit Blick auf die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung sollten Einsparungen

von Treibhausgasemissionen durch Steigerungen der Energieefzienz im Zentrum stehen. Dabei

müssen soziale und wirtschaftliche Anforderungen bei der Gestaltung der Transformation bedacht

werden.

Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050
Der Klimaschutzplan 2050 beschreibt die Handlungsfelder Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude,

Verkehr, Landwirtschaft sowie Landnutzung und Forstwirtschaft. Darüber hinaus werden

übergreifende Ziele und Maßnahmen deniert.

Weitere Videos auf dem YouTube-Kanal des BMUB anschauen

Film: Klimarisiken in Gewerbeimmobilien managen

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8RzGVmZSvAueWwtMuEsHZ8KPKqP1IXR2
https://www.youtube.com/watch?v=F-oR4eNsuQk&feature=youtu.be
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Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050

1990 2014 2030

Dargestellt sind die Sektorziele 2030 aus dem Klimaschutzplan 2050 (in Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten),
Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2017). Klimaschutz in Zahlen
2017.

Von zentraler Bedeutung ist der Umbau der Energiewirtschaft. In diesem Sektor wurden mit der

Energiewende bereits wichtige Weichen gestellt. Durch den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien

und den schrittweisen Rückgang der fossilen Energieversorgung sollen die Emissionen des Sektors bis

2030 um 61 bis 62 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Zu den Maßnahmen für diesen Sektor

gehört, dass die Bundesregierung eine Kommission "Wachstum, Strukturwandel und

Regionalentwicklung" einsetzen will. Die Kommission soll beim Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie angesiedelt werden unter Einbindung weiterer Ressorts. Angehören sollen ihr

voraussichtlich Vertreterinnen und Vertreter von Ländern, Kommunen, Gewerkschaften, betroffenen

Unternehmen und Branchen sowie regionale Akteure. Für den zu bewältigenden

Transformationsprozess müssen realistische Perspektiven für die betroffenen Branchen und Regionen

Grak herunterladen

https://www.bmub.bund.de/media/die-sektorziele-im-klimaschutzplan-2050/
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entwickelt, daraus abgeleitete Konzepte und die dafür notwendigen konkreten Umsetzungsschritte

vereinbart und die nanziellen Voraussetzungen geschaffen werden. Ziel ist, dass die Kommission

ihre Arbeit Anfang 2018 aufnehmen und Ergebnisse möglichst bis Ende 2018 vorlegen kann. Die

Kommission soll zur Unterstützung des Strukturwandels einen Instrumentenmix entwickeln, der

wirtschaftliche Entwicklung, Strukturwandel, Sozialverträglichkeit und Klimaschutz zusammen

bringt. Dazu gehören notwendige Investitionen in die vom Strukturwandel betroffenen Branchen und

Regionen und deren Finanzierung.

Im Bereich der Industrie soll die Minderung bis 2030 49 bis 51 Prozent (gegenüber 1990) betragen. Zu

den Maßnahmen für diesen Sektor gehört, dass die Bundesregierung gemeinsam mit der Industrie ein

auf die Minderung klimawirksamer industrieller Prozessemissionen ausgerichtetes Forschungs- und

Entwicklungsprogramm auegen wird. Es wird sich am Ziel der Transformation hin zur

Treibhausgasneutralität orientieren. Dabei wird auch die Option der industriellen Kreislaufführung

von Kohlenstoff (CCU) berücksichtigt. Darüber hinaus sollen Energieefzienzmaßnahmen, wie die

Nutzung bestehender Abwärmepotenziale, zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Knapp 70

Prozent des Endenergiebedarfs der Industrie entfällt derzeit auf Brennstoffe. Dementsprechend hoch

sind die anfallenden Wärme- und damit auch Abwärmemengen. Sie sollen künftig konsequent und

strategisch, sowohl in der Industrie als auch in Wohngebieten, genutzt werden. Alle

Nutzungsoptionen werden dabei in Betracht gezogen, inklusive der Verstromung und Auskopplung in

Nah- und Fernwärmenetze. Dabei wird auf bestehenden Programmen und Maßnahmen aufgesetzt.

Im Gebäudebereich gibt es einen "Fahrplan für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand".

Gebäude sind besonders langlebig, darum müssen hier schon früh die Weichen für 2050 gestellt

werden. Bis 2030 soll die Minderung 66 bis 67 Prozent (gegenüber 1990) betragen. Um das Ziel eines

nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 zu erreichen, sind sowohl anspruchsvolle

Neubaustandards, langfristige Sanierungsstrategien für den Gebäudebestand wie auch die

schrittweise Abkehr von fossilen Heizungssystemen Voraussetzung. Für Neubauten wird deshalb der

ab 2021 geltende Niedrigstenergiegebäudestandard schrittweise weiterentwickelt, um mittelfristig

einen Neubaustandard zu erreichen, der nahezu klimaneutral ist. Eine Neuinstallation von

Heizsystemen, die erneuerbare Energien efzient nutzen, wird dann im Vergleich zu Heizsystemen

mit fossilen Brennstoffen deutlich attraktiver sein. Zur Unterstützung des Ziels sollen künftig auch

geeignete Anreize zur Nutzung und Errichtung von Gebäuden geprüft werden, die mehr Energie

erzeugen, als für den Betrieb erforderlich ist. Bestandsgebäude sollen bis zum Jahr 2050 ebenfalls

durch Energieefzienzmaßnahmen und eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien derart saniert

werden, dass sie dem Anspruch eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands genügen. Die

energetischen Anforderungen an Bestandsgebäude werden daher schrittweise bis 2030 und in

wirtschaftlicher Weise weiterentwickelt.

Der Verkehrsbereich wird mit 40 bis 42 Prozent (gegenüber 1990) zum 2030er Klimaziel beitragen.

Eine Reihe von Klimaschutzkonzepten soll hierfür Maßnahmen aufzeigen. Ein Klimaschutzkonzept

Straßenverkehr wird darlegen, wie die Treibhausgasemissionen bis 2030 gemindert werden können.

Dies wird vor dem Hintergrund der entsprechenden Vorschläge auf EU-Ebene erfolgen. Dabei werden

die Emissionen von PKW, leichten und schweren Nutzfahrzeugen einbezogen sowie Fragen der
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treibhausgasemissionsfreien Energieversorgung, der dafür notwendigen Infrastruktur und der

Sektorkopplung (durch Elektromobilität) adressiert. Zudem werden im Verkehrsbereich alternative

Antriebe, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), der Schienenverkehr und der Rad- und

Fußverkehr, aber auch eine Digitalisierungsstrategie eine wichtige Rolle spielen.

Die Landwirtschaft wird bis 2030 mit einer Minderung in Höhe von 31 bis 34 Prozent gegenüber 1990

zur Zielerreichung beitragen. Dazu sollen Lachgasemissionen aus Überdüngung deutlich reduziert

werden. Zudem will sich die Bundesregierung in Brüssel dafür einsetzen, dass sich die EU-

Agrarsubventionen an den klimapolitischen Beschlüssen der EU orientieren. In der Landwirtschaft

sind die Potenziale grundsätzlich beschränkt. Die Bundesregierung wird sich gemeinsamen mit den

Ländern für die vollständige Umsetzung und den konsequenten Vollzug des Düngerechts,

insbesondere der Düngeverordnung und der geplanten Rechtsverordnung zur guten fachlichen Praxis

zum Umgang mit Nährstoffen in Betrieben, einsetzen, so dass der Zielwert der deutschen

Nachhaltigkeitsstrategie von 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar zwischen 2028 und 2032 erreicht

wird.

Emissionen der in die Zieldenition einbezogenen Handlungsfelder

Handlungs -
felder

1990 
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2014 
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2030 
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2030 
(Minderung in

Prozent gegenüber
1990)

Gesamt -

summe

1248 902 543 bis 562 56 bis 55

Energie -
wirtschaft

466 358 175 bis 183 62 bis 61

Gebäude 209 119 70 bis 72 67 bis 66

Verkehr 163 160 95 bis 98 42 bis 40

Industrie 283 181 140 bis 143 51 bis 49

Land -
wirtschaft

88 72 58 bis 61 34 bis 31

Teilsumme 1209 890 538 bis 557 56 bis 54

Sonstige 39 12 5 87

Für die Landnutzung und Forstwirtschaft, die nicht in die Bewertung der Zielerfüllung einbezogen

werden, stehen der Erhalt und die Verbesserung der Senkenleistung – das heißt die Reduktion von

Emissionen durch die Aufnahme und Speicherung von CO  in Panzen und Böden – des Waldes im

Vordergrund. Hierzu wird eine Ausweitung der Waldäche in Deutschland angestrebt. Dazu kommen

die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die damit verbundene Holzverwendung, der Erhalt von

Dauergrünland, der Schutz von Moorböden und die Klimapotenziale der natürlichen

2 2 2

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016). Klimaschutzplan 2050.

2
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Waldentwicklung. Zudem setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass im Förderbereich "Forsten"

der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der

Klimaschutz stärker berücksichtigt wird.

Im Rahmen der im Klimaschutzplan 2050 formulierten übergreifenden Maßnahmen wird die

Bundesregierung unter anderem prüfen, wie das Steuer- und Abgabesystem zur Erreichung der

Klimaschutzziele bis 2050 schrittweise weiterentwickelt werden kann. Die Bundesregierung wird die

ökonomischen Anreize für die Verursacher stärken, die Umweltbelastung zu senken und in Richtung

nachhaltiger Produktions- und Konsumweisen zu steuern. Dazu werden klimaschädliche

Anreizwirkungen verschiedener Steuern betrachtet. Die Auswirkungen etwaiger Veränderungen auf

einkommensschwache Haushalte und auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit betroffener

Branchen werden dabei angemessen berücksichtigt.

Monitoring und Fortschreibung des Klimaschutzplans 2050
Die Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans der Bundesregierung folgt dem

fünfjährigen Rhythmus der regelmäßigen Überprüfung der Beiträge des Pariser Abkommens. Die

erste Fortschreibung erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vertragsstaaten des Pariser Abkommens

neue Beiträge vorlegen müssen, nämlich Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020. Die regelmäßige

Fortschreibung des Klimaschutzplans 2050 dient auch dazu, den im Pariser Abkommen verankerten

Mechanismus zur regelmäßigen Steigerung der Ambition der nationalen Klimaschutzpolitiken

umzusetzen.

Die Zwischenziele und Meilensteine, die eingeschlagenen Transformationspfade und damit

verknüpften Maßnahmen werden hinsichtlich der Konsistenz mit der Zielerreichung kontinuierlich

überprüft und bei Bedarf angepasst. Damit ist ein Einbeziehen technischer, gesellschaftlicher,

politischer, sozialer und ökonomischer Entwicklungen und Veränderungen sowie neuer

wissenschaftlicher Ergebnisse möglich.

Der Klimaschutzplan 2050 wird im Jahr 2018 mit einem in seiner Minderungswirkung quantizierten

Maßnahmenprogramm unterlegt. Dieses Programm soll sicherstellen, dass das 2030er

Minderungsziel erreicht wird. Für die Maßnahmenprogramme werden jeweils im Vorfeld

Folgenabschätzungen durchgeführt, die die möglichen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen

Auswirkungen betrachten. Die Maßnahmenprogramme werden in Abstimmung mit dem Deutschen

Bundestag sowie unter Einbezug der gesellschaftlichen Akteure unter anderem im Rahmen das

Aktionsbündnis Klimaschutz erarbeitet.

Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans sowie die Erarbeitung und Überarbeitung von

Maßnahmenprogrammen erfordern wissenschaftliche Analysen zu Szenarien sowie zu Wirksamkeit,

Kosten, Folge- und Nebenwirkungen sowie ökonomischen und sozialen Chancen und Risiken. Diese

Aufgabe wird eine von der Bundesregierung eingerichtete Wissenschaftsplattform ausgewählter

natur- und sozialwissenschaftlicher Forschungseinrichtungen übernehmen.

Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans selbst erfolgen auch zukünftig in einem

gesellschaftlichen Diskursprozess unter breiter Beteiligung der Länder, Kommunen, Wirtschaft,
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Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger. Die mit dem Klimaschutzplan 2050 in Zusammenhang

stehenden Beteiligungsprozesse werden regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt.

Pressemitteilungen zum Klimaschutzplan 2050

Beteiligung

FAQs

   

Pariser Abkommen

Weitere Informationen

21.06.2017: Fachkonferenz zur Evaluierung des Beteiligungsprozesses am Klimaschutzplan
2050

14.11.2016: Klimaschutzplan 2050: Kabinett beschließt Wegweiser in ein klimaneutrales
Deutschland

19.03.2016: Bürger, Verbände, Länder und Kommunen präsentieren Ideen für den
Klimaschutzplan 2050

12.11.2015: Bürgerinnen und Bürger erarbeiten Vorschläge zum Klimaschutzplan 2050

25.06.2015: Hendricks startet Dialog zum Klimaschutzplan 2050

Abschlussbericht: Evaluierung der Stakeholder-Beteiligung

Dokumentation der Aktivitäten

Bürgerdialog

Verbändeanhörung

Impulspapier

Klimaschutzplan 2050

Übermittlung von 492 Klimabotschaften an das BMUB

http://www.bmub.bund.de/cop21/
https://www.bmub.bund.de/meldung/fachkonferenz-zur-evaluierung-des-beteiligungsprozesses-am-klimaschutzplan-2050/
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/klimaschutzplan-2050-kabinett-beschliesst-wegweiser-in-ein-klimaneutrales-deutschland/
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/buerger-verbaende-laender-und-kommunen-praesentieren-ideen-fuer-den-klimaschutzplan-2050/
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/buergerinnen-und-buerger-erarbeiten-vorschlaege-zum-klimaschutzplan-2050/
https://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/hendricks-startet-dialog-zum-klimaschutzplan-2050/
http://www.bmub.bund.de/N54333/
http://www.bmub.bund.de/N53242/
https://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/buergerdialog-zum-klimaschutzplan-2050/
https://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/verbaendeanhoerung/
http://www.bmub.bund.de/N51979/
http://www.bmub.bund.de/service/buergerforum/haeufige-fragen-faq/faq-detailansicht/?no_cache=1&tx_irfaq_pi1[cat]=47&cHash=676e724506e6cad2fc29ff8584259e6b
http://www.bmub.bund.de/P4653/#c48477
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Täglich werden in Deutschland rund 66 Hektar als Siedlungsächen und Verkehrsächen neu

ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenverbrauch – von circa

94 Fußballfeldern. Zwar lässt sich "Fläche" im engeren Wortsinn nicht "verbrauchen". Fläche ist jedoch

– wie auch der Boden – eine endliche Ressource, mit der der Mensch sparsam umgehen muss, um

sich seine Lebensgrundlagen zu erhalten. Flächenverbrauch ist ein schleichendes Phänomen. Bürger

und selbst politische Entscheidungsträger nehmen es kaum wahr. Daher mangelt es weithin am

nötigen Problembewusstsein.

Nicht zu verwechseln mit dem Flächenverbrauch ist die Versiegelung. Diese macht Böden

undurchlässig für Niederschläge und zerstört die natürlichen Bodenfunktionen. Siedlungsächen und

Verkehrsächen umfassen jedoch auch unbebaute und nicht versiegelte Böden, zum Beispiel

"Erholungsächen" wie: Stadtparks, Sportplätze, Skaterbahnen, Golfplätze und viele mehr.

Politik der Bundesregierung
Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar pro Tag

verringern. Diese gegenüber der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 verschärfte Festlegung wurde

vom Bundeskabinett im Januar 2017 in der "Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauage 2016"

festgelegt. Im Klimaschutzplan vom November 2016, der die Leitplanken für ein grundsätzliches

Umsteuern in Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Deutschland

beschreibt, strebt die Bundesregierung bis 2050 sogar das Flächenverbrauchsziel Netto-Null

(Flächenkreislaufwirtschaft) an, womit sie eine Zielsetzung der Europäischen Kommission

aufgegriffen hat.

Klima 2050

Flächenverbrauch – Worum geht es?

Bodenschutz

https://www.facebook.com/bmu.bund
https://twitter.com/bmub
https://www.youtube.com/user/Umweltministerium
https://www.instagram.com/umweltministerium/
http://www.bmub.bund.de/P3915
https://www.bmub.bund.de/
http://www.bmub.bund.de/P669/
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Nationaler Klimaschutzplan

Anstieg der Siedlungsäche und Verkehrsäche

Statistisches Bundesamt 2016

Folgen des Flächenverbrauchs
Flächenverbrauch vernichtet vielfach wertvolle (Acker-) Böden. Ländliche Gebiete werden zersiedelt.

Unzerschnittene Landschaftsräume, wichtig für unsere Tier- und Panzenwelt, gehen verloren.

Oftmals gedankenlos werden künftige Entwicklungschancen oder Entwicklungsnotwendigkeiten

preisgegeben, für die diese Flächen benötigt werden. Man denke hier nur an Maßnahmen, die zur

Anpassung an den Klimawandel erforderlich sein könnten wie zum Beispiel Hochwasserschutz.

Weiteres Problem: Mit zunehmender Zersiedelung sinkt die Auslastung von Infrastrukturen. Diese

Konsequenzen verstärken sich noch, wenn die Bevölkerung durch den demographischen Wandel

schrumpft. 

Zersiedelung ist somit auch aus ökonomischer und sozialer Sicht höchst fragwürdig: Sinkt die

Siedlungsdichte, steigt der Aufwand pro Einwohner zum Erhalt der technischen Infrastruktur wie

Versorgungsleitungen, Kanalisation, Verkehrwege und so weiter. Je geringer die Nutzerdichte, desto

"Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauage 2016" (PDF extern, 5,9 MB)

Grak herunterladen (PNG, 38 KB)

http://www.bmub.bund.de/P3915
https://www.bmub.bund.de/typo3temp/_processed_/d/c/csm__c__Statistisches_Bundesamt_2016__csm_flaechenverbrauch_2017_25a32005b2_d2e545e649_909ef380c3.png
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Bilder_Infografiken/flaechenverbrauch_2017.png
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weniger rentabel sind auch öffentliche Verkehrsmittel. Die Folge: Das Angebot schrumpft. Damit

steigt die Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr, was dann wieder den Ruf nach noch

mehr (Entlastungsstraßen/Umgehungsstraßen) Straßen – und damit Flächenverbrauch – nach sich

zieht und vieles mehr. Ähnliche Folgen treffen auch soziale Infrastrukturen, wie Kindergärten,

Schulen und Krankenhäuser. 

Nicht vergessen werden dürfen allgemeine Umweltbelastungen wie Lärm, Luftverschmutzung,

Verlust der biologischen Vielfalt und so weiter Sie steigen, wenn Siedlungsächen und

Verkehrsächen zunehmen.

Maßnahmen gegen den Flächenverbrauch
Notwendig ist zum einen, den Flächenverbrauch wie geplant zu reduzieren. Zum anderen müssen

bestehende Siedlungsächen und Verkehrsächen auch besser genutzt werden. Hierzu sind viele

Maßnahmen denkbar. Zum Beispiel: Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, die dem Prinzip "Innen

vor Außen" folgt. Statt des Neubaus auf der "grünen Wiese" suchen Kommunen ihren Außenbereich

zu schonen, indem sie auf verträgliche Art und Weise ihre Möglichkeiten zur Innenentwicklung

(Brachächen, Baulücken, Leerstände) auszuschöpfen. Möglichst gleichzeitig kann dabei für ein

verbessertes Stadtklima gesorgt werden. Es bietet sich eine Kreislaufwirtschaft für Flächen an, die

Umwandlung und Recycling einschließt. Angesichts der klammen öffentlichen Kassen müssen

Kosten-Nutzen-Analysen eine Selbstverständlichkeit werden, und zwar unter Berücksichtigung der

absehbaren Bevölkerungsentwicklung. Es bedarf neuer beziehungsweise veränderter ökonomischer

Instrumente (zum Beispiel im kommunalen Finanzausgleich, im Grundsteuerrecht und

Baulandsteuerrecht, durch handelbare Flächenzertikate), Entsiegelungskonzepte und

Renaturierungskonzepte, Management für Brachächen, Verkehrsberuhigung sowie vieles mehr.

Instrumente, die dem Flächenschutz zuwiderlaufen, sind zu überdenken. Dies gilt selbst dann, wenn

sie in der Bevölkerung äußerst populär sind wie die – inzwischen eingestellte – Eigenheimförderung

oder auch die Pendlerpauschale. Hier gilt es, alternative Möglichkeiten für den gebotenen sozialen

Ausgleich zu entwickeln.

Vertiefte Informationen zum Thema Flächenverbrauch nden sich im Internet unter anderen beim

Umweltbundesamt und beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Einen guten

Überblick über wichtige Forschungsergebnisse ermöglicht das Förderprogramm "Forschung für die

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement (REFINA)".

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme (PDF extern, 418 KB)

Kreislaufwirtschaft für Flächen

Flächenhandel

https://www.labo-deutschland.de/documents/UMK-Bericht_98a.pdf
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2004undFrueher/FlaecheImKreis/01_Start.html?nn=395966&notFirst=true&docId=427618#doc427618bodyText1
http://www.flaechenhandel.de/
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Sie sind hier: Startseite Technologien Bioenergie

Informationsportal Erneuerbare Energien

Bioenergie

Biomasse ist bisher der wichtigste und vielseitigste erneuerbare
Energieträger in Deutschland. Biomasse wird in fester, گüssiger und
gasförmiger Form zur Strom- und Wärmeerzeugung und zur
Herstellung von Biokraftstoffen genutzt. Knapp über zwei Drittel der
gesamten Endenergie aus erneuerbaren Energiequellen wurde 2013
durch die verschiedenen energetisch genutzten Biomassen
bereitgestellt.

Die Nutzung von Bioenergie soll in den Sektoren Wärme, Verkehr und
Strom weiter ausgebaut werden. Die technisch nutzbaren Potenziale
dafür sind in Deutschland vorhanden, gleichwohl sind sie begrenzt
und ihre Erschließung ist oft nur mit hohen Kosten möglich.

Neben der land- und forstwirtschaftlich bereitgestellten Biomasse
stehen Reststoffe und Abfälle biogenen Ursprungs für die energetische Nutzung zur Verfügung. Hierzu zählen, neben
dem Alt- und Gebrauchtholz, Bioabfälle (z.B. die Biotonne), Gülle/Festmist und Getreidestroh. Der Erschließung dieses
in großen Teilen noch unerschlossenen Potenzials wird in Zukunft im Vordergrund stehen. Die energetische Nutzung
von biogenen Rest- und Abfallstoffen trägt dazu bei, mögliche Nutzungskonگikte zwischen der energetischen und der
stofگichen Nutzung von Biomasse zu vermeiden oder zu vermindern. Bei neuen Anlagen im Strombereich sollen
 zukünftig vor allem Abfall- und Reststoffe zum Einsatz kommen.

Der in Deutschland mit Abstand wichtigste Bioenergieträger ist das Holz. Der inländische Verbrauch von
Holzrohstoffen hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen. Zu den Holzrohstoffen gehören
Waldholz, Altholz (Gebrauchtholz), Landschaftspگegematerial, aber auch Industrierestholz, das auch im Waldholz
bereits enthalten ist. Neben der Forstwirtschaft ist die Landwirtschaft ein wichtiger Lieferant von Biomasse für die
energetische Nutzung. Im Vordergrund steht dabei der Rapsanbau zur Biodieselproduktion  die Bereitstellung von
Substraten für die Biogaserzeugung  und der Anbau von stärke- und zuckerhaltigen Pگanzen zur
Bioethanolherstellung.

© colourbox.com

Weiterführende Informationen
Energetische Biomassenutzung

Informationsseite des Deutschen Biomasseforschungszentrums zum Förderprogramm "Energetische
Biomassenutzung"

bine.info - Biomasse

Technologien

So la r ener gie

Win d ener gie an Land

Win d ener gie auf See

Bio ener gie

Geo ther mie

Was ser kraft

Sys te min te gra ti on erneuerbarer Energien

Entwicklung der Stromerzeugung und der installierten Leistung von
Biomasseanlagen

http://www.bmwi.de/
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/technologien.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Forschung/Energetische-Biomassennutzung/energetische-biomassennutzung.html
https://www.energetische-biomassenutzung.de/de/home.html
http://www.bine.info/themen/erneuerbare-energien/biomasse/
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/technologien.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Solarenergie-Photovoltaik/solarenergie-photovoltaik.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Windenergie-an-Land/windenergie-an-land.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Windenergie-auf-See/windenergie-auf-see.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Bioenergie/bioenergie.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Geothermie/geothermie.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Wasserkraft/wasserkraft.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Technologien/Systemintegration-Erneuerbarer-Energien/systemintegration.html
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Textbausteine/Banner/banner_biomasse.html
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DOSSIER   Energiewende

Unsere Energiewende: sicher, sauber,
bezahlbar
Weitere Inhalte  Erneuerbare Energien  EEG-Reform  Energieefzienz  Strommarkt der Zukunft  Netze und Netzausbau

Energiepreise und Transparenz für Verbraucher  Energiespeicher  Energiewende im Gebäudebereich

Konventionelle Energieträger  Energieforschung  Europäische und internationale Energiepolitik  Energiedaten und -szenarien  

Die Energiewende ist zentral für eine sichere, umweltverträgliche und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Dazu wird
Deutschlands Energieversorgung grundlegend umgestellt: Weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen, hin zu
erneuerbaren Energien und mehr Energieefzienz.



Auf diesem Weg haben wir schon einiges erreicht: Mittlerweile stammt fast ein Drittel
des Stroms aus Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse. Erneuerbare Energien sind eine
sehr wichtige Stromquelle in Deutschland.

Die Energiewende – Gewähr für Innovation und
Fortschritt

Die Energiewende ist auf dem Weg zu einer Erfolgsgeschichte: Nachhaltig und
sicher, bezahlbar und efzient - die Energiewende ist ein Zukunftsmodell mit
weltweiter Ausstrahlung. Mehr Informationen nden Sie in dieser Publikation.

© Getty Images / Peter Zelei Images, Oli Kellett, Maria Parussel
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31.01.2017  BROSCHÜRE

Energiewende

 Die Energiewende:
unsere Erfolgsgeschichte

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiewende.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/eeg-reform.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/strommarkt-der-zukunft.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/netze-und-netzausbau.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiepreise-und-transparenz-fuer-verbraucher.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiespeicher.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiewende-im-gebaeudebereich.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/konventionelle-energietraeger.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/europaeische-und-internationale-energiepolitik.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiedaten-und-szenarien.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html




15. Landökosysteme schützen, wie-
derherstellen und ihre nachhal-
tige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüs-
tenbildung bekämpfen, Boden-
degradation beenden und um-
kehren und dem Verlust der
Biodiversität ein Ende setzen





© S. Lazar

Fläche wird „verbraucht“ – was heißt das?

Spontan denkt man: Fläche kann man doch gar nicht verbrauchen! Oder vielleicht
doch?

Natürlich kann man Fläche nicht verbrauchen, wohl aber natürliche Bodenfunktionen.

Im Gegensatz etwa zum Wasserverbrauch aber ist Flächenverbrauch ein
umgangssprachlicher Terminus für die irreversible Umgestaltung der nicht
erneuerbaren Ressource Boden. Natürliche Bodenfunktionen (wie Lebens- und
Produktionsfunktionen, Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, Nutzungsfunktionen)
werden nahezu irreversibel gestört. Ein weggebaggerter oder versiegelter Boden kann
seine Funktionen nicht erfüllen. Das Entsiegeln versiegelter Böden ist eine durchaus
wichtige Maßnahme, allerdings stellt dies den ursprünglichen Zustand des Bodens nicht
wieder her.

Links: 
Film zum Flächenverbrauch

Veröffentlicht auf bodenwelten (http://www.bodenwelten.de) - Alle Rechte vorbehalten. (c) 2013 Bundesverband Boden e.V.

Startseite › Bauen und Planen › Flächen sparen › Flächenverbrauch - Trends und Entwicklungen

Flächenverbrauch - Trends und Entwicklungen

Hier erfahren Sie mehr zum aktuellen Stand der Flächen- und Siedlungsentwicklung.

http://www.bodenwelten.de/content/film-fl%C3%A4chenverbrauch-und-bodenversiegelung
http://www.bodenwelten.de/
http://www.bodenwelten.de/
http://www.bodenwelten.de/navigation/bauen-und-planen
http://www.bodenwelten.de/navigation/fl%C3%A4chen-sparen


Veränderung der
Siedlungs- und
Verkehrsfläche in ha und
Tag © BBSR

Entwicklung des Flächenverbrauchs

Jede Sekunde werden irgendwo im Bundesgebiet weitere 8 m² für neue Siedlungs- und
Verkehrsflächen beansprucht. Etwa die Hälfte davon wird überbaut und versiegelt.
Meist geschieht das auf zuvor landwirtschaftlich genutzter Fläche.

Das Wachstum konzentriert sich nach wie vor auf die dezentralen Standorte rund um
die Verdichtungsräume, also den so genannten "Speckgürtel". 
Bundesweit waren dies 129 Hektar am Tag im Jahr 2000 und 63 Hektar pro Tag im
Jahr 2014. Das Ziel für das Jahr 2020 sind 30 Hektar pro Tag. 
Die Folge: Stadt-Landschaften dominieren die Siedlungsstruktur.

Dokumente: 
 Auszug aus dem Indikatorenbericht 2015 des Statistischen Bundesamtes

 Flächenverbrauch, Flächenpotenziale und Trends 2030/ BBSR-KOMPAKT 07/2014

Flächeninanspruchnahme
je Einwohner
© BBSR

Trend: Siedlungsfläche nimmt zu

In den alten Bundesländern hält diese Entwicklung seit den 60er Jahren an und
erreichte um 1980 einen Höhepunkt. Mit der Wiedervereinigung und dem damit
einhergegangenen Bau- und Wirtschaftsboom erreichte der Flächenverbrauch auch
bundesweit Spitzenwerte und war auch im Jahr 2014 mit 63 Hektar pro Tag
bundesweit noch immer hoch. In den neuen Bundesländern ist der Flächenverbrauch
trotz eines massiven Bevölkerungsrückgangs weiterhin auf hohem Niveau. So ist hier
der Flächenverbrauch pro Kopf besonders hoch (in der Grafik jeweils dunkelrot
gekennzeichnet).

http://www.bodenwelten.de/sites/default/files/thema/docs/2015_Indikatorenbericht_statisti_Bundesamt.pdf
http://www.bodenwelten.de/sites/default/files/thema/docs/BBSR_KOMPAKT_DL_07_2014.pdf


Flächenverbrauch und
Bevölkerungsentwicklung
nach Entwicklungskriterien
© BBSR

Die Bevölkerung nimmt ab - die Siedlungsfläche zu

Eigentlich sollte man annehmen, dass bei weniger Menschen die Siedlungsfläche
abnimmt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Gründe liegen oft darin, dass der einzelne
Bürger mehr Wohnraum, mehr Komfort und individuelle Bewegungsfreiheit möchte -
und dies am liebsten am Stadtrand. Als Massenerscheinung aber erzeugt der Wunsch
nach der "Residenz im Grünen" im Allgemeinen eher dichtgedrängte
Reihenhausgebiete, Schlafstätten fernab der nur im morgendlichen Dauerstau
erreichbaren Arbeitsplätze, umgeben von den architektonischen Wüsten großflächiger
Einkaufszentren und Lagerstätten.

Ohne Gegensteuern wird der Flächenverbrauch auch künftig auf hohem Niveau
anhalten.

Dokumente: 
 Wachsen oder schrumpfen?/ BBSR-KOMPAKT 12/2015

© S. Lazar

Gründe für den Flächenverbrauch

Wie kann man sich den zunehmenden Flächenverbrauch erklären. Warum nimmt der
Bedarf an Siedlungsfläche trotz stagnierender Bevölkerungszahlen weiter zu?

Auf den ersten Blick ist dies merkwürdig, nicht wahr? Wir hätten diesen
Flächenverbrauch nicht, wäre er nicht individuell gewollt und gesellschaftspolitisch
gefördert. Das Siedlungsflächenwachstum in Deutschland ist auch auf
Wohlstandswachstum durch die technisch-ökonomischen und gesellschaftlichen
Veränderungen der vergangenen 50 Jahre zurückzuführen. Es hat sich quasi entkoppelt
von der Bevölkerungsentwicklung. Viele können diese Flächenzunahme im eigenen
Lebensumfeld beobachten: trotz kleinerer Haushalte gibt es nun erheblich mehr
Wohnfläche pro Person, größere Büros, und ein flächenintensives Mobilitäts- und
Freizeitverhalten. Der Effekt lässt sich in der Zunahme der spezifischen
Flächenansprüche (m² pro Person) bei den einzelnen Nutzungsarten (Wohnen,

http://www.bodenwelten.de/sites/default/files/thema/docs/BBSR_Analysen_KOMPAKT_12_2015.pdf


Produktion, Handel, Bildung, Versorgung, Freizeit etc.) ausdrücken. So stieg
beispielsweise von 1960 bis 2011der individuelle Wohnflächenanspruch von weniger als
15 m² pro Einwohner auf 43 m² pro Einwohner.

Abnahme der
Siedlungsdichte ©
BBSR

Nachholeffekte

Besonders dramatisch war die Suburbanisierung in den neuen Bundesländern. Das
zeigt sich auch daran, dass die Siedlungsdichte abnimmt. Nach der Wende kam es dort
zu Nachholeffekten bei der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung insbesondere
im suburbanen Raum. Doch inzwischen wird die Auslastung der neugeschaffenen
Kapazitäten angesichts rückläufiger oder zumindest stagnierender Bevölkerungszahlen
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zentren immer schwieriger.

Bodenpreise © BBSR

Bodenpreisgefälle

Der Flächenverbrauch resultiert auch aus dem Bodenpreisgefälle von Innenstadt zur
Peripherie. Wenn die Bodenpreise in den Städten hoch sind, ist es kein Wunder, dass
sich der Flächenverbrauch suburbanen Raum konzentriert. Speckgürtel entstehen.

Zudem trägt die kommunale Kirchturmpolitik zum Flächenverbrauch bei.
Funktionsentmischung und zunehmende Distanzen zur Erfüllung von
Daseinsgrundfunktionen sind die Folge der Umsetzung des Leitbilds der "gegliederten



und aufgelockerten Stadt". Machtvolle regionale Steuerungsinstanzen fehlen.
Vorangetrieben wurde diese Entwicklung durch staatliche Förderprogramme,
insbesondere die Eigenheimzulage, Entfernungspauschale und Straßenbauprogramme.

Wegen des anhaltenden Flächenverbrauchs werden schon lange wirksame
marktwirtschaftliche Instrumente zum Bodenschutz und zur bestandsorientierten
Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung eingefordert. Aber zwischen Anspruch und
Wirklichkeit klafft eine Lücke. Boden ist interessenbesetzt: in sozialer,
vermögenspolitischer und ideologischer Art.

Veränderung der
Bodennutzung © BBSR

Vor allem landwirtschaftliche Flächen

Betrachtet man die Bodennutzung insgesamt, so zeigt sich, dass vor allem die
landwirtschaftliche Fläche abnimmt. Der Verlust war mit 47 Hektar pro Tag auch im
Jahr 2014 noch sehr hoch. Hier kommt verschärfend hinzu, dass mit zunehmendem
Bedarf an erneuerbaren Energien, der Bewirtschaftungsdruck auf die verbleibenden
Flächen immer mehr zunimmt.

Dokumente: 
 Grafik zur Veränderung der Bodennutzung (groß)

© S. Lazar

Folgen des Flächenverbrauchs

Die Folgen des Flächenverbrauchs einschließlich der ökonomischen Folgekosten sind
eingehend bekannt und dokumentiert. Mit dem Flächenverbrauch wird Boden
verdichtet, versiegelt und umgelagert. 
Neben dem unmittelbaren Verlust an fruchtbarem Boden zieht der Flächenverbrauch
eine Reihe von Folgewirkungen nach sich, darunter Zersiedelung, Verlust von
Lebensräumen für Flora, Fauna und Erholung, Zerschneidung und Barrieren in der
Landschaft, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Reduktion der

http://www.bodenwelten.de/sites/default/files/thema/docs/Bodennutzung.pdf
http://www.bodenwelten.de/lexicon/glossar#Flora
http://www.bodenwelten.de/lexicon/glossar#Fauna


Wasserversickerung, Verschärfung von Hochwasser, verändertes Kleinklima,
abnehmende Flächenauslastung mit kostspieliger Infrastrukturbereitstellung. Mit der
Flächeninanspruchnahme wird nicht nur Freiraum umgewidmet, sondern oft auch
Landschaft durch Beeinträchtigung und Entwertung "verbraucht".

Links: 
Mehr zu den Folgen der Versiegelung

© S. Lazar

Das WO ist entscheidend

Es ist nicht allein die Versiegelung so kritisch zu bewerten, sondern auch wo sie
stattfindet: auf den letzten stadtnahen hochwertigen Böden, auf leistungsfähigen
landwirtschaftlich genutzen Böden oder in Auenbereichen.

Links: 
Maßnahmen zum flächensparenden Bodenmanagement

Dokumente: 
 Flächenverbrauch, Flächenpotenziale und Trends 2030/ BBSR-KOMPAKT 07/2014

http://www.bodenwelten.de/content/boden-wird-versiegelt
http://www.bodenwelten.de/lexicon/glossar#Versiegelung
http://www.bodenwelten.de/content/was-tun-gegen-fl%C3%A4chenverbrauch
http://www.bodenwelten.de/sites/default/files/thema/docs/BBSR_KOMPAKT_DL_07_2014_0.pdf


 Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V.

Kurz gefasst:

iLUC
Das für die Produktion von Biokraftstoffen nicht nur direkt, sondern möglicherweise auch indirekt
Acker�ächen erschlossen werden, wird in der Forschung unter „indirekte Landnutzungsänderungen“
thematisiert.  
Die Theorie umschreibt einen möglichen Substitutionseffekt, demzufolge durch den Bedarf an
Rohstoffen für die Biokraftstoffproduktion eine Verlagerung von Nahrungs- und
Futtermittelproduktion auf bislang ungenutzte Flächen statt�ndet.  
Die indirekt entstandenen Treibhausgasemissionen wären dann der Biokraftstoffproduktion in Form
eines Treibhausgasaufschlages (auch iLUC-Wert, -Malus oder -Faktor) anzurechnen. Diese
Einbeziehung von iLUC-Werten in der Treibhausgasbilanzierung von Biokraftstoffen ist jedoch aus
verschiedenen Gründen umstritten.  

Forschung
Ausschlaggebend für die aktuelle iLUC-Forschung sind die Vorgaben der Richtlinie 2009/28/EG in der
die Kommission verp�ichtet wurde, die Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen auf die
Klimabilanz von Biokraftstoffen zu prüfen und eine konkrete Methodologie zur Berücksichtigung der
zusätzlich entstandenen Emissionen vorzulegen. 
Indirekte Landnutzungsänderungen können nicht in der Realität gemessen werden. Die Wissenschaft
ist auf die Ermittlung mit agrarökonomischen Modellen angewiesen. Dafür werden beispielsweise
bisherige Flächennutzung, Wirtschaftsbeziehungen sowie die Nachfrage nach Agrarprodukten
abgebildet und auf die Zukunft projiziert.  
Die hohe Anzahl notwendiger Annahmen in den Modellen und die zwischen den Studien
abweichenden bzw. unsicheren Daten führten u.a. dazu, dass die Ergebnisse der Studien bezüglich
der prognostizierten Landnutzungsänderungen und daraus resultierenden Treibhausgasemissionen
erheblich streuen und noch wenig belastbar sind.  

Theorie: Indirekte Landnutzungsänderungen

Die Forschung zu indirekten Landnutzungsänderungen (engl. = indirect Land Use Change; kurz
iLUC) ist noch eine junge Fachdisziplin. Die wissenschaftlichen Ergebnisse streuen erheblich, sind
in Teilen überhöht und noch wenig belastbar.

Eine gesetzliche Regelung in Form eines iLUC-Wertes in der Treibhausgasbilanzierung bestraft
Produzenten von nachhaltigen Biokraftstoffen, obwohl sie bspw. auf die Rodung von Regenwald in
Brasilien und Südostasien keinen Ein�uss haben.

Ein iLUC-Wert hat keine Schutzwirkung für den Regenwald. Ein iLUC-Wert verteilt lediglich die
Konsequenzen von klimaschädlichen Landnutzungsänderungen.

Anreize zur Vermeidung von klimaschädlichen Landnutzungsänderungen in Risikoregionen können
nicht in Deutschland oder Europa geschaffen werden. Der einzige Weg sind direkt wirkende
Gesetze und staatliche Regelungen vor Ort.

https://www.bdbe.de/


Die iLUC-Forschung ist eine junge Fachdisziplin. Sie geht maßgeblich auf die Arbeiten von
Searchinger et al. 2008 zurück, in denen sehr hohe iLUC-Werte ermittelt wurden, während aktuelle
Studien deutlich geringere Werte ausweisen.

Umgang mit iLUC
Neben von den Forschern in den Studien selbst genannten Unsicherheiten besteht ein
grundsätzliches Problem im politischen Umgang mit den Forschungsergebnissen. Während die
Autoren von iLUC-Studien mehrheitlich für eine substanzielle Weiterentwicklung ihrer Studien
plädieren und die iLUC-Forschung keine belastbaren iLUC-Faktoren erlaubt, sind die bisherigen
Ergebnisse als Argumente gegen die europäischen Biokraftstoffziele verwendet worden.

Warum ein iLUC-Wert nicht hilft?
Ein iLUC-Wert in der Treibhausgasbilanzierung von Biokraftstoffen wäre ohne jegliche
Lenkungswirkung. Der iLUC-Wert wäre allen Biokraftstoffen anzurechnen und bestraft nicht
diejenigen Produzenten, die klimaschädlich handeln. So würden bspw. die Landwirte, die
nachhaltige Rohstoffe für Biokraftstoffe produzieren, für Verstöße in Drittstaaten (wie bspw.
Regenwaldrodungen, Torftrockenlegungen) verantwortlich gemacht, ohne für diese verantwortlich zu
sein oder diese verhindern zu können.

Was tun?
Aus Sicht des BDBe sind direkt wirkende Gesetze und staatliche Regelungen vor Ort der effektivste
Weg, um klimaschädliche Landnutzungsänderungen zu vermeiden. Eine sinnvolle politische
Regelung durch die EU wären beispielsweise bilaterale Abkommen mit Staaten, die Biokraftstoffe



produzieren. Diese Abkommen würden Nachhaltigkeitsvorschriften für Landnutzung umfassen und
die Einfuhr von Biokraftstoffen nur bei Einhaltung dieser Vorschriften erlauben. Ziel einer iLUC-
Regelung muss der Schutz der Natur sein und nicht die Bestrafung nachhaltiger
Biokraftstoffproduktion.
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Die Grafik gibt Auskunft über den tatsächlichen Flächenbedarf für die Produktion von Nahrungsmitteln sowie für
bioenergetische und agrarindustrielle Produkte in Deutschland. Daraus lässt sich der virtuelle Pro-Kopf-Fußabdruck für
den Konsum agrarischer Nahrung- und Futtermittel errechnen.

Fakten

Rund 44% (16,8 Mio. ha) der deutschen Staatsfläche werden landwirtschaftlich genutzt, wovon der größte Teil (11,9
Mio. ha) als Ackerfläche genutzt wird. Einer WWF-Studie zufolge werden zusätzlich zu dieser inländischen
Produktionsfläche weitere 5,5 Mio. ha im Ausland benötigt, um dem Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten
(Nahrungs- und Futtermittel sowie bioenergetische und agrarindustrielle Produkte) in Deutschland zu decken. Die
Hälfte dieser extraterritorialen Flächen liegt in Südamerika, insbesondere in Argentinien, Brasilien und Paraguay. Rund
neun Zehntel der Gesamtproduktionsfläche von 21,5 Mio. ha wird für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion genutzt
und ein Zehntel für bioenergetische und agrarindustrielle Produkte. Für die Produktion der für den deutschen
Verbrauch benötigten Nahrungs- und Futtermittel entfallen dabei drei Viertel auf inländische und rund ein Viertel auf
ausländische Flächen.

Anhand des gesamten Flächenbedarfs lässt sich der Pro-Kopf-Fußabdruck für den Konsum agraririscher Nahrungs-
und Futtermittel errechnen, der in Deutschland bei 2.397 m2 liegt. Beachtlich ist, dass rund 27% davon auf Flächen
außerhalb Deutschland entfallen.

Begriffe, methodische Hinweise oder Lesehilfen

Als virtueller Fußabdruck wird die für den durchschnittlichen Konsum agrarischer Nahrungs- und Futtermittel benötigte
Fläche bezeichnet.

Datenquellen

WWF Der 1961 gegründete WWF (World Wide Fund For Nature) mit Sitz in der Schweiz gehört zu den größten
international operierenden Natur- und Umweltschutzorganisationen. Zu den Schlüsselthemen zählen neben dem Erhalt
der biologischen Diversität, eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und demzufolge die Eindämmung von

https://sicherheitspolitik.bpb.de/user/pages/09.m8/03.infographics/04.land-usage-footprint-of-germanys-food-production/M08-G04-de.pdf
https://sicherheitspolitik.bpb.de/user/pages/09.m8/03.infographics/04.land-usage-footprint-of-germanys-food-production/M08-G04-de.pdf
https://sicherheitspolitik.bpb.de/user/pages/09.m8/03.infographics/04.land-usage-footprint-of-germanys-food-production/M08-G04-L-de.png


Auflistung der Aktivitäten zum Thema Bodenbewusstsein von  2014 – 2015 
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Bundes-
land/ 
Bund 

Veranstaltung im 
Zusammenhang mit 
Weltbodentag 

Bodenkonferenzen / 
Workshops 

Bodenpräsentationen 
im Rahmen von 
Ausstellungen/spez. 
Veranstaltungen 

Bodenlehrpfade / 
Bodenstationen 

Unterrichts-
material / 
Bildung 

Informationsmaterial 
Printmedien,  
Web basiert 

Baden-
Württem-
berg 

Zentrale Veranstaltung 
des Landes 2014 in 
Kooperation mit der 
Stadt Baden-Baden 
und der 
Winzergenossenschaft 
in Baden-Baden-
Neuweier 
 
Zentrale Veranstaltung 
des Landes in 
Kooperation mit 
Gymnasium in 2015 in 
Sindelfingen 

Mitwirkung an 
Frühjahrstagung des 
Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrums 
Augustenberg „ Unser 
Ackerboden – Die Erde 
von der wir leben“ März 
2015, Karlsruhe 
 
Mitwirkung an LNV-
Zukunftsforum „Boden 
– die dünne Schicht 
von der wir leben“ im 
Nov. 2015, Stuttgart 

Ausstellung „Boden – 
Grundlage des Lebens“ 
auf der 
Landesgartenschau 
Mühlacker vom 9. bis 17. 
Mai 2015 (UM, LUBW)  
 
Ausstellung 
verschiedener Exponate 
der LUBW beim 
Wissenschaftsforum  
„Effekte“ anlässlich des 
300. Stadtgeburtstags 
Karlsruhes ab 17. Juni 
2015  
 
Ausstellung des LGRB 
zur Bedeutung der Böden 
im Naturhaushalt und bei 
der Produktion von 
Lebensmitteln auf der 
Baden-Messe in Freiburg 
vom 12. bis 20. 
September 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jährliche 
Unterrichtsaktionen
an rund 10 Schulen 
„Farben der Erde“, 
durchgeführt von 
Bodenkundler und 
Künstlerin 

Broschüre „Boden, 
Böden, Bodenschutz“ in 
einer neuen 
überarbeiteten Auflage, 
Hrsg. UM   

Flyer zum Boden des 
Jahres 2015 
„Stauwasserböden“, 
Hrsg. LUBW/LGRB   

Broschüre „Landschaften 
und Böden im 
Regierungsbezirk 
Stuttgart“, Hrsg. RPS 

Präsentation der Vielfalt 
der Böden des Landes 
auf der Homepage des 
LGRB unter der Rubrik 
„Boden & Landschaft“ 

 



Ständiger Ausschuss „Vorsorgender Bodenschutz“ (BOVA) der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 
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Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 BBodSchG wird die gfP der landwirtschaftlichen Bodennutzung 
durch zwei Grundsätze definiert: die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und die 
nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Bodens als natürliche Ressource. Darüber 
hinaus beschreiben die in § 17 Abs. 2 Satz 2 BBodSchG genannten nicht abschließenden 
sieben Unterpunkte die Anforderungen der gfP, die im Wesentlichen bodenstrukturelle und 
biologische Eigenschaften beinhalten. 
 
Bei Einhaltung der Grundsätze der gfP gelten nach § 17 Abs. 1 BBodSchG die Anforderun-
gen der Vorsorge nach § 7 BBodSchG als erfüllt. Nach herrschender Meinung besteht auf 
Grundlage des BBodSchG keine Verordnungsermächtigung zur Konkretisierung insbesonde-
re der in § 17 Abs. 2 Satz 2 BBodSchG genannten Unterpunkte. Ferner sind die Boden-
schutzbehörden nicht ermächtigt, Anordnungen zur Durchsetzung der Grundsätze der gfP zu 
erlassen. Die zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen sollen diese vielmehr auf 
dem Wege der Beratung vermitteln (§ 17 Abs. 1 Satz 2 BBodSchG).  
 
§ 5 BNatSchG verlangt, dass neben den landwirtschaftlichen Bestimmungen und den Anfor-
derungen des § 17 Abs. 2 BBodSchG enumerativ aufgelistete Grundsätze der gfP beachtet 
werden. Es ist streitig, ob diese naturschutzrechtlichen Grundsätze unmittelbar geltende Ge-
bote oder Verbote darstellen (so VG Stade v. 8.10.2013 – 1 A 2305/12 - für das Grün-
landumbruchverbot nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG). Überwiegend wird angenommen, dass 
bei Abweichung von den Anforderungen des § 5 Abs. 2 BNatSchG die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung zur Anwendung kommt. Nach § 17 Abs. 3 BNatSchG sind Eingriffe in Natur 
und Landschaft generell genehmigungspflichtig. Dies (Anwendbarkeit der Eingriffsregelung 
sowie Genehmigungspflicht) gilt mithin auch, wenn die Anforderungen des § 17 Abs. 2 
BBodSchG nicht beachtet werden (siehe auch § 14 Abs. 2 BNatSchG). Die genannten Be-
stimmungen des Naturschutzrechts, insbesondere hinsichtlich der Genehmigungspflicht 
nach § 17 Abs. 3 BNatSchG, kommen bislang in der Praxis kaum zur Anwendung. 
 
§ 17 Abs. 2 BBodSchG sowie § 5 Abs. 2 BNatSchG definieren neben den Regelungen des 
sonstigen landwirtschaftsbezogenen Umweltrechts sowie des umweltschutzbezogenen 
Landwirtschaftsrechts die öffentlich-rechtlichen Anforderungen der gfP der landwirtschaftli-
chen Bodennutzung. Die bodenschutzrechtlichen Instrumente entfalten kaum steuernde Wir-
kung, da die gfP weder durch Rechtsverordnung noch durch Anordnungen im Einzelfall kon-
kretisiert werden kann. Auch sind Kontrollinstrumente, inwieweit die Anforderungen beachtet 
werden, bodenschutzrechtlich nicht vorgesehen. Naturschutzrechtlich kann jedoch auch die 
Beachtung der Anforderungen des § 17 Abs. 2 BBodSchG kontrolliert und sanktioniert wer-
den, wobei die rechtlichen Einzelheiten noch nicht geklärt sind. 
 
Soweit durch landwirtschaftliche Praktiken eine schädliche Bodenveränderung verursacht 
wurde, können Gefahrenabwehrmaßnahmen nach § 10 BBodSchG ergriffen werden, so-
weit nicht die in § 3 BBodSchG genannten Gesetze entsprechende Regelungen vorsehen. 
Für die Anordnungsbefugnis ist es, wenn eine schädliche Bodenveränderung vorliegt, nach 
überwiegender Auffassung unerheblich, ob die Grundsätze der gfP beachtet worden sind (so 
im Ergebnis auch VG Köln 10.11.2011 – 14 L 1250/1, Zerstörung der Grasnarbe infolge der 
Beweidung als schädliche Bodenveränderung). 
 
Direktzahlungen im Rahmen der EU-Agrarförderung werden nur gewährt, wenn die EU-
Grundanforderungen an die Betriebsführung und die Vorschriften zum guten landwirtschaftli-
chen und ökologischen Zustand (GLÖZ) beachtet werden (Cross-Compliance-Anforderun-
gen). 
 
Die GLÖZ und die Anforderungen der gfP stehen rechtlich neben einander. Während die 
Beachtung der GLÖZ Voraussetzung der Förderung ist, definiert die gfP die von den Land-
wirten öffentlich-rechtlich zu beachtenden Anforderungen, die allerdings sehr allgemein sind. 
Dass Kontrollen fast nur in Bezug auf die Einhaltung der Cross-Compliance-Anforderungen 
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erfolgen, führt häufig zu dem Missverständnis, mehr als die Einhaltung der Cross-
Compliance-Anforderungen sei rechtlich nicht geboten. Hinsichtlich der GLÖZ-Standards 
sind die folgenden Punkte festzustellen: 
 
- Die GLÖZ-Standards sind in der Regel weniger anspruchsvoll als die Anforderungen der 

gfP. 
- Sie beschränken sich auf einige wenige Aspekte der landwirtschaftlichen Bodennutzung. 
- Sie beschränken sich auf eine begrenzte Gebietskulisse. 
- Sie sind im Grundsatz so konkret ausgestaltet, dass die europarechtlich vorgesehenen 

Kontrollen im Rahmen von Stichproben (5 % der geförderten Betriebe) möglich sind. 
 
Vorschläge zur Fortentwicklung des Bodenschutzrechts in Bezug auf eine bessere Durch-
setzbarkeit der Anforderungen der gfP sind dem LABO-Positionspapier „Möglichkeiten der 
rechtlichen Verankerung des Klimaschutzes im Bodenschutzrecht“ (2) zu entnehmen. We-
sentliche Lösungsvorschläge darin sind: 
 
- Aufnahme der weiteren Bodenfunktion „für den Klimaschutz, insbesondere als Speicher 

für Kohlenstoff“ in § 2 BBodSchG als natürliche Funktion des Bodens, 
- Aufnahme einer Ziffer Nr. 8 in §17 Abs. 2 BBodSchG mit folgendem Wortlaut: „die Koh-

lenstoff- und Wasserrückhaltungskapazität des Bodens erhalten oder wieder hergestellt 
wird“, 

- Ermächtigung zur Konkretisierung der Anforderungen der Klimaschutzfunktion des Bo-
dens in § 8 BBodSchG, 

- Anordnungsbefugnis zur Durchsetzung der Klimaschutzziele durch entsprechende Än-
derung des § 17 BBodSchG. 

 
Zur Verbesserung der Durchsetzbarkeit der gfP sollte zusätzlich zur landwirtschaftlichen Be-
ratung eine Anordnungsbefugnis der Bodenschutzbehörden zur Durchsetzung von Maß-
nahmen der gfP in das BBodSchG aufgenommen werden. 
 
Der Bund wird um Prüfung der fachlichen Möglichkeiten einer Konkretisierung der gfP durch 
Rechtsverordnung gebeten. 
 
 
2. Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Einzelnen  
 
2.1.  Vermeidung von Bodenerosion  
 
In § 17 Absatz 2 BBodSchG adressiert Ziffer 4 unmittelbar die Thematik Bodenabträge. 
Demnach sind Bodenabträge durch eine standortangepasste Nutzung, insbesondere durch 
Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der Bodenbe-
deckung, möglichst zu vermeiden. Gemäß Ziffer 5 sind die naturbetonten Strukturelemente 
der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldraine und Ackerterrassen, die zum 
Schutz des Bodens notwendig sind, zu erhalten. Alle anderen Ziffern des Absatzes 2 dienen 
mittelbar ebenfalls der Vorsorge gegen Bodenabträge. Insofern sind als fachliche Grundla-
gen grundsätzlich alle in der Anlage aufgeführten Fachpapiere relevant (siehe auch Anlage 
Zusammenstellung Bund-/Länderpapiere). 
 
 
 
 
 

                                                
2 https://www.labo-deutschland.de/documents/BORA-Stellungnahme_zu_Klimawandel-

Bodenschutzrecht_Veroeffentlichung_Nov_2011_7a0.pdf 
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MENÜ 

Willkommen

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) ist ein Arbeitsgremium
der (UMK), in dem die für den Bodenschutz zuständigen obersten Behörden der
Länder und des Bundes zusammenarbeiten, um Fragen ihres Aufgabenkreises zu
erörtern, Lösungen auszuarbeiten und Empfehlungen auszusprechen.

Die LABO begleitet die Entwicklung des Bodenschutzes und des Bodenschutzrechts
und unterstützt den Erfahrungsaustausch zwischen dem Bund und den Ländern. Die
LABO strebt insbesondere einen einheitlichen Vollzug des Bodenschutzrechts an und
unterbreitet Vorschläge für eine einheitliche Weiterentwicklung. Die LABO berät die
UMK und die Konferenz der Amtschefs der Umweltministerien des Bundes und der
Länder (ACK) und bearbeitet deren Aufträge.

Der Vorsitz des LABO-Leitungsgremiums wird 2018 vom Land Sachsen-Anhalt
wahrgenommen.
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Vorwort

Die enorme Ausdehnung der Siedlungsflächen und die zunehmende Zer-
schneidung der Landschaft gehören heute zu den wichtigsten Gefährdungs-
faktoren für die Natur. Nach wie vor werden täglich Freiflächen im Umfang
von 100 bis 130 Hektar pro Tag in Deutschland bebaut. Die inzwischen ins-
gesamt vielerorts rückläufige Bevölkerungsentwicklung, verbunden mit
zunehmenden Wohnungsleerstand, scheint sich auf den Flächenverbrauch
ebenso wenig auszuwirken wie das Überangebot an Gewerbeflächen.

Mit dem vorliegenden NABU-Programm „Bauen in Deutschland“, das auf der Bundesvertreterver-
sammlung 2001 in Erfurt verabschiedet wurde, stellt der NABU seine Vision einer nachhaltigen Sied-
lungspolitik dar und zeigt für die politischen Entscheidungsebenen Handlungsfelder und Reformvor-
schläge auf, um dieser ökologischen Fehlentwicklung entgegenzuwirken.

Flächenverbrauch wird vor allem durch Erinnerung bewusst. Dort, wo vor 15, 20 oder 30 Jahren Felder
oder Wiesen waren, stehen heute Bürotürme, Supermärkte oder sind ganze Stadtteile neu entstanden.
Der Verlust von offener Landschaft außerhalb menschlicher Siedlungen war in den vergangenen 50
Jahren so groß wie nie zuvor in der Siedlungsgeschichte Deutschlands. Auch was vielen als persönliches
und ökologisches Ideal erscheinen mag, hat seinen Preis. Gerade sehr locker bebaute Siedlungsteile, mit
freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern verbrauchen viel Fläche, zwei- bis dreimal mehr als Sied-
lungsformen in geschlossener Bauweise. In den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Ein- und
Zweifamilienhäusern zu mehr als 80 Prozent die Wohnbaulandnachfrage bestimmen. Um eine wirklich
nachhaltige Siedlungsentwicklung zu erreichen, fordert der NABU daher ein Umlenken der staatlichen
Steuer- und Förderpolitik. Das Bauen darf nur noch im Bestand gefördert werden, d.h. außerhalb der
Siedlungen darf nicht mit staatlicher Unterstützung gebaut werden. Die Nachfrage muss von den Frei-
flächen in den Siedlungsbestand verlagert werden. Das geht aber nur, wenn wir es schaffen, das Leben
in der Siedlung attraktiver zu machen. Nur dann kann die Nachfrage nach dem Wohnen auf der „Grü-
nen Wiese“ begrenzt werden.

Wenn es durch Verhaltensänderungen, neue Techniken und ökologische Steuer- und Förderpolitik
gelingt, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch abzukoppeln, so kann es auch gelingen, die
Inanspruchnahme von Flächen und Böden zu reduzieren.

Nachhaltige Siedlungsentwicklung kann sich am Ende nur an der schrittweisen Rückführung der jähr-
lich zusätzlich in Anspruch genommenen Siedlungs- und Verkehrsfläche messen lassen.

Thomas Tennhardt
NABU-Bundespräsidium
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Kurzfassung

Das Leitbild Nachhaltige Siedlungsentwicklung

Neben der naturnahen Gestaltung und Pflege von Gärten, Parkanlagen und anderen Freiräumen sowie
dem ressourcensparenden und ökologischen Bauen muss vor allem eine konsequente Begrenzung des
Flächenverbrauchs zu den Zielen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung gehören. Der NABU fordert
die schrittweise Rückführung der jährlich zusätzlich in Anspruch genommenen Flächen auf Null bis
zum Jahr 2010. Die Innenentwicklung der Städte und Dörfer, Bestandspflege und -management wer-
den zum Regelfall der Siedlungsentwicklung. Die Außenentwicklung wird zum Ausnahmefall.

Mit dem Leitbild einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung setzt sich der NABU für folgende 
Ziele ein:

� Die Planung, Entwicklung und Erschließung zusätzlicher Bau-, Wohn- und Nutzflächen muss im
Bestand erfolgen. Flächenpotenziale für Wohnen, Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen
werden innerhalb des Siedlungszusammenhanges mobilisiert und effizient genutzt.

� In den locker oder weniger dicht bebauten Gebieten sowie auf großen minder- und ungenutzten
Bauflächen genießt die Innenentwicklung (Bereiche mit Baurechten im unbeplanten Innenbereich
und aufgrund von Bebauungsplänen innerhalb der bestehenden Siedlungsgrenzen) durch Bebau-
ung bzw. Nachverdichtung Priorität. Große Natur- und sonstige Freiräume in und um Siedlungen
werden damit erhalten und eine fortschreitende Zersiedlung der Landschaft verhindert. Definition
und Einhaltung klarer Grenzen zwischen kompakter Siedlung und unbebauter Landschaft sind
dafür eine Voraussetzung. In baulich bereits stark verdichteten Stadtteilen hat aus ökologischen
Gründen und zugunsten der Lebensqualität allerdings die Erhaltung und Schaffung von Natur-,
Spiel- und Erholungsräumen höhere Priorität als die Bebauung der letzten Baulücken.

� Die heute oft getrennten Lebensfunktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit werden
unter Beachtung sozialökologischer Kriterien für mehr Lebensqualität und Vielfalt räumlich zusam-
mengeführt.

� Bei Sanierung und Neubau werden ressourcensparende, umweltfreundliche und regionaltypische
Materialien und Bauweisen sowie entsprechende Techniken eingesetzt. Bei Baumaßnahmen werden
die Vorkommen Gebäude bewohnender Tierarten berücksichtigt.

Eine auf den Bestand konzentrierte Stadt- und Dorfentwicklung führt zu einer wirtschaftlichen Stär-
kung und Belebung der Zentren und Nebenzentren sowie der dörflichen und städtischen Strukturen
und Eigenarten. Damit wird der Zersiedlung, Suburbanisierung und Konturlosigkeit entgegengewirkt.
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Die Handlungsfelder

Insbesondere eine vom Bau- und Planungsrecht flankierte, reformierte Steuer- und Förderpolitik
sowie neue Bündnisse für Flächenschutz sind aus Sicht des NABU zielführend. Mit Hilfe schrittweise
auszubauender ökonomischer Anreize kann die Siedlungsentwicklung quantitativ beschränkt und in
eine nachhaltige Richtung umgesteuert werden. Die damit verschränkte räumliche Steuerung wird
auch zukünftig durch eine noch zu stärkende räumliche Planung erfolgen.

Steuer- und Förderpolitik

Bau-, Boden- und Flächenpreise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Dazu ist eine umfassende
Überarbeitung der für den Bau- und Immobiliensektor maßgeblichen Steuer- und Förderpolitik erfor-
derlich.

• Durch eine Reform der Grundsteuer als Bestandteil einer ökologischen Finanzreform sowie der
Gemeindefinanzierung und des kommunalen Finanzausgleichs sind deutliche Anreize für das
Bauen und eine gleichwohl sparsame Nutz- und Wohnflächeninanspruchnahme innerhalb der Sied-
lungsgrenzen zu schaffen. Die Grunderwerbssteuer ist durch eine Umsatzsteuer auf Baugrundstücke
und Neubauten außerhalb des Siedlungszusammenhangs zu schaffen.

• Die Bau- und Eigentumsförderung, auch die Förderung ökologischer Bauweisen, ist in Bestand und
Neubau auf die Innenentwicklung sowie auf direkte Finanzhilfen und Zulagen zu beschränken.
Zahlungen von Bund und Ländern müssen bedürfnisgerecht nach Regionen, Stadt- und Ortsteilen
differenziert und an die Einhaltung ökologischer Mindeststandards geknüpft werden. Für Neubau-
ten jenseits der heutigen Siedlungsgrenzen sollten längere Abschreibungsfristen eingeführt werden.

• Die Entfernungspauschale ist unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte schrittweise zu reduzieren
und letztlich abzuschaffen. Sie begünstigt die Stadtflucht und somit das flächenintensive Bauen im
ländlichen Raum und verursacht dadurch Verkehrsflächenzuwächse am Wohn- und Arbeitsort.

• Die staatliche Förderung des Verkehrs und neue Verkehrsprojekte sind grundsätzlich auf den
Umweltverbund (Bahn, Bus, Fußgänger, Radverkehr) zu beschränken und auf den Siedlungsbestand
und die Substanzerhaltung zu konzentrieren.

• Die Regional- und Strukturpolitik der Europäischen Union ist zu überarbeiten und am Leitbild
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung auszurichten.

Bau- und Planungsrecht

Das bestehende Bau- und Planungsrecht ist zugunsten eines wirksamen Flächenschutzes auszuschöpfen.
Darüber hinaus muss sich eine auf den Bestand konzentrierende Siedlungspolitik auch in gesetzlichen
Veränderungen niederschlagen.

Bauleit- und Regionalplanung

• Festsetzung von Misch- und Dorfgebieten bzw. Besonderen Wohngebieten anstelle Reiner oder All-
gemeiner Wohngebiete.

• Festsetzung flächensparender Bauweise und flächensparender Verkehrsflächen.

• Vermehrte Anwendung der Instrumente „städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme“
sowie „städtebaulicher Vertrag“.
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• Die Regionalplanung ist zu stärken. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass der Bauflächenbe-
darf der Kommunen weder innerhalb ihres im Zusammenhang bebauten Gebietes bzw. durch die
Inanspruchnahme größerer Baubrachen noch innerhalb der Region gedeckt werden kann.

• Die interkommunale und regionale Zusammenarbeit ist zu stärken.

• Die Gültigkeit des Flächennutzungsplanes ist auf zehn Jahre zu begrenzen.

• Modifizierung der Abstandsflächen-Regelungen in den Landes-Bauordnungen unter dem Gesichts-
punkt der Flächen- und Energieeinsparung und zugunsten erhöhter Mischung und Dichte.

• Abschaffung der Pflicht zum Bau von Stellplätzen.

Landschaftsplanung und Eingriffsregelung

• Zur Verhinderung von Wettbewerbsnachteilen sind Bewertungsmethoden, Mindestinhalte und
Arbeitsschritte zur Umsetzung der Landschaftsplanung und Eingriffs-Ausgleichs-Bewertung zu ent-
wickeln. Diese sind verbindlich vorzugeben, wobei für regionale und naturräumliche Besonderhei-
ten Raum zu lassen ist.

• Bei der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung darf der Wert einer erstmals für eine Bebauung vorgese-
henen Fläche nach der Bebauung (einschließlich Grün- und Abstandsflächen) nicht höher ausfallen
als vorher. Entscheidend für die Bewertung muss sein, wie viel Fläche innerhalb des Baugebietes pro
Wohneinheit oder Arbeitsplatz insgesamt versiegelt und wie viel zusammenhängende Freifläche
durch eine Bebauung zerstückelt wird.

• Die Naturschutzverbände sind in den Bauleitplanverfahren frühzeitig zu beteiligen und somit den
Interessenvertretern für Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur gleich zu stellen!

Natur und Freiraum

Innerhalb und im Umfeld der Siedlungen sind möglichst große, unzerschnittene und vernetzende
Natur- und Freiräume und naturnahe Biotope zu erhalten und zu entwickeln. Durch eine verstärkte
Innenentwicklung können Siedlungsränder vor weiterer Bebauung verschont bleiben. Dörfer und
Städte können von Grüngürteln mit hohen Anteilen möglichst ökologisch bzw. extensiv genutzter
Flächen umgeben werden. Neue Bündnisse für Flächenschutz bringen dies zum Ausdruck.

• Die Städte und Gemeinden verpflichten sich im Rahmen ihrer Landschaftsplanung oder eigenstän-
diger Programme zu einer naturnäheren Gestaltung und Pflege ihrer öffentlichen Grünanlagen,
Wälder und anderen Natur- und Freiräume.

• Für Jung und Alt sind Angebote zu Naturerlebnis und Umweltbildung in ihrer Umgebung und
ihrem Wohnumfeld zu entwickeln.

• Konsequente Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen, Beachtung des Artenschutzes
bei Gebäudeumbauten und -sanierungen sowie bei Beleuchtungen außerhalb von Gebäuden.

Wohnen und Arbeiten

Ziel ist, die Lebensqualität am Ort, im Quartier zu halten und zu erhöhen. Im Interesse der Wirtschaft
sind die sogenannten weichen Standortfaktoren zu pflegen und auszubauen.

• Für eine zügige Umstrukturierung von Wohngebieten, in denen viele Wohnungen leer stehen, sind
die rechtlichen Hürden zu beseitigen und entsprechende Anreize zu schaffen. Städte und Gemein-
den, die sich mit dem Bevölkerungsrückgang heute offensiv auseinandersetzen, werden eine Vorrei-
terrolle einnehmen für eine nachhaltige, weil auf den Innenbereich konzentrierten Siedlungsent-
wicklung.
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Ökologisches und ressourcensparendes Bauen

Ökologisches und ressourcensparendes Bauen setzt die Beschäftigung mit dem gesamten ”Lebenszy-
klus” eines Gebäudes voraus. Sein Standort und sein Zusammenspiel mit dem Umfeld ist dabei eben-
falls zu beachten.

• Umweltfreundliche Baustoffe, Konstruktionen und Verfahren sind zu bevorzugen. Öffentliche Auf-
traggeber sollten hier ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Fördergelder sind an die Einhaltung
ökologischer Mindestanforderungen zu binden.

• Bei zukünftigen Sanierungen sind optimierte energetische Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich
Wärmedämmung und Heizungstechnik unter Berücksichtigung von Wohnklima und Gesundheit
vorzuschreiben.

• Die energetischen Anforderungen an Gebäude müssen etwa alle fünf Jahre an den Stand der Tech-
nik angepasst werden. Langfristiges Ziel für Neubauten ist der Standard eines Passivhauses.

• Verpflichtung zum Einbau einer thermischen Solaranlage bei Neubauten mindestens für die
Brauchwassererwärmung über eine Solaranlagenverordnung.

• Zur Entlastung des Wasserhaushalts muss Regenwasser auf den Grundstücken verbleiben. Dies soll
durch eine Ausweitung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung (Versickerung, Verdunstung,
verzögerte Ableitung) kombiniert mit Flächenentsiegelung und Begrünung von Freiflächen erreicht
werden.

• Eine für Niederschlags- und Schmutzwasser gesplittete Abwassergebühr ist flächendeckend einzu-
führen.

• In grundwassernahen und hochwassergefährdeten Räumen ist von Baulandausweisungen abzusehen.

• Die Ansiedlung von Bau- und Supermärkten, Freizeiteinrichtungen, Industriebetrieben und soge-
nannter Factory Outlet Center außerhalb der Siedlungsgrenzen ist städtebaulich nicht vertretbar.
Landes-, Regional- und Bauleitplanung müssen städtebaulich integrierte Projekte vorsehen.

• Durch Immobilienbörsen, Umzugsmanagement und andere Initiativen in den Ländern und Kom-
munen sind möglichst viele Gewerbetreibende und wohnungssuchende Haushalte für einen Bezug
leerstehender oder mindergenutzter Wohnungen bzw. Häuser und Gebäude zu gewinnen.

• Dachgeschossausbau, Gebäudeaufstockung und -neuaufteilung, die gemeinschaftliche Nutzung von
Räumen und Geräten sowie mehrgeschossige Bauweisen in Industrie, Gewerbe und Handel sind zu
fördern.

Verkehr

Der NABU fordert im Rahmen der nachhaltigen Siedlungsentwicklung der Städte und Dörfer die Ver-
lagerung von Verkehrsleistungen auf Bahn, Bus, Fahrrad und Fuß sowie eine Siedlungsstruktur der
kurzen Wege.

• Verkehrslärm ist zu minimieren; Verkehr ist zu beruhigen.

• Im bahnhofsnahen Bereich sind Nutzungen mit hoher städtebaulicher Dichte vorzusehen.

• Städtebauliche und verkehrliche Entwicklung sind aufeinander abzustimmen. Dies gilt im Besonde-
ren einerseits hinsichtlich des Schienenverkehrs und andererseits in Bezug auf die ländlichen Räume
mit dem hier maßgeblichen Busverkehr.
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Einführung

Unsere Städte und Dörfer wachsen unaufhörlich, überformen, zerstören Landschaften und zerschnei-
den Natur- und Freiräume. In den zurückliegenden 50 Jahren wurde weltweit mehr Siedlungsfläche
verbraucht, als in den 4000 Jahren Siedlungsgeschichte davor. In jenem Zeitraum stieg der Flächenver-
brauch in Deutschland weitaus stärker als die Bevölkerung oder die Zahl der Beschäftigten. Die inzwi-
schen insgesamt stagnierende, in Ostdeutschland oder auch dem Ruhrgebiet bereits rückläufige Bevöl-
kerungsentwicklung scheint sich auf den Flächenverbrauch nicht auszuwirken. Flächenwachstum führt
jedoch nicht zu einem Zuwachs an Lebensqualität in unseren Siedlungen. Mit neu erschlossenen
Wohn- oder Gewerbegebieten werden in der Regel ausgerechnet die Probleme geschaffen, denen man
eigentlich entfliehen wollte – statt sie im Siedlungsbestand zu beheben.

Der Flächenverbrauch kostet zuerst den Boden das Leben. Boden ist Lebensraum und Lebensgrundla-
ge für Pflanze, Tier und Mensch. Er ist neben den Umweltmedien Wasser und Luft ein unersetzliches
Naturgut. Innerhalb des Ökosystems nimmt er einen zentralen Platz ein. Der Boden wirkt als Wasser-
regulator, -filter und -speicher sowie als Grundwasserneubildner. Der Boden hat Einfluss auf die Art
der Vegetation, somit Farbe und Struktur der Landschaft und auch das Siedlungsklima. Er benötigt
Jahrhunderte und Jahrtausende für sein Entstehen. Die Funktionsfähigkeit dieser endlichen Ressource
wird nun vielerorts innerhalb weniger Jahrzehnte drastisch reduziert oder auf immer zerstört. Die
Zunahme der Siedlungsflächen gilt zudem als eine der Hauptursachen des Artensterbens, und das,
obwohl überwiegend Landwirtschaftsflächen „verbraucht“ werden, die für den Naturschutz nur auf
den ersten Blick als wertlos gelten.

Obwohl beachtliche Bebauungs- und Nutzungspotentiale innerhalb der Städte und Dörfer existieren
und viele Flächen dort bereits an die Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur angebunden sind,
werden dennoch fortgesetzt Freiflächen jenseits der Siedlungsgrenzen bebaut. Und selbst dort wo eine
Bebauung erfolgt, wird im Durchschnitt nur etwa ein Drittel des jeweils baurechtlich zulässigen Bebau-
ungspotentials ausgeschöpft. Innerhalb von Stadt und Dorf fallen andererseits wiederholt Freiräume
einer Bebauung zum Opfer, die einen siedlungsklimatischen Ausgleich schaffen oder andere wichtige
ökologische Funktionen erfüllen.

Speziell in den neuen Bundesländern ist inzwischen ein enormes Überangebot erschlossener oder
bebauter, aber nicht genutzter Flächen und Gebäude festzustellen. Hier konnten bis 1998 Investitionen
im ersten Jahr bis zu 50 Prozent steuerlich abgeschrieben werden. Ein beispielloser, planloser Bauboom
setzte ein. Allein aus der Logik des Vermeidens von Steuern bauten und sanierten Kapitalanleger weit-
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gehend am Markt vorbei. Verstärkt durch den anhaltenden Bevölkerungsrückgang stehen hier inzwi-
schen etwa eine Million Wohnungen leer. Der flächenhafte Abriss von Plattenbausiedlungen wie Alt-
bauquartieren steht vielerorts unmittelbar bevor – verkehrte Welt! Der enorm hohe Flächenverbrauch
in Deutschland, definiert durch die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche, liegt seit Jahren bei
120 bis 130 ha pro Tag, das entspricht etwa 15 Quadratmetern pro Sekunde 1. Er konzentriert sich
zunehmend, weg von den Zentren, auf die Einzugsbereiche der Agglomerationsräume und die verstäd-
terten Räume, in den alten Bundesländern zusätzlich noch auf ländliche Räume. Bereits heute leben
rund drei Viertel der deutschen Bevölkerung in Städten oder Verdichtungsräumen. Wohngebäude
erreichen bei der Flächeninanspruchnahme den größten Anteil. Dafür weisen die Nichtwohnbau-
flächen, also die Flächen für Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, zusammen mit den
gemischten Bauflächen die größten Zuwachsraten auf. Steigende Flächenansprüche für Arbeit und
Wohnen, geringere Nutzungsdichten, unverbundene Bauten sowie Mobilität über größere Distanzen
führen zu zusätzlichem Flächen- und Energieverbrauch. Hinzu kommt die Fragmentierung der Land-
schaft und somit eine Vervielfachung des mit dem Siedlungswachstum verbundenen ökologischen und
ästhetischen Schadens.

Die Siedlungsflächenausdehnung geht vorwiegend zu Lasten landwirtschaftlich genutzter Flächen, die
gerade in Siedlungsnähe wichtige Naherholungs- und ökologische Ausgleichsfunktionen übernehmen.
Die Landwirtschaft selbst, angewiesen wie kein anderer Wirtschaftssektor auf die Ressource Boden,
bestellt ihre Flächen vielerorts bereits für die letzte Fruchtfolge: die Bebauung.

1  Nach Angaben des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (Stand 1998). Die versiegelte und bebaute Fläche macht
rund die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrsfläche aus, die andere Hälfte besteht im Wesentlichen aus Siedlungsgrün.
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Mit dem Siedlungsflächenwachstum schreitet auch die Entmischung der Nutzungen und gesellschaftli-
chen Gruppen fort. Die ökologische Dimension der verfehlten Siedlungspolitik wird damit um eine
soziale erweitert. Die hohen Bodenpreise besonders in den Städten führen zu einer selektiven Abwan-
derung der bauwilligen, mittleren und oberen Einkommensschichten in das Umland.

Die Bau- und Eigentumsförderung lenkt die Siedlungsentwicklung in die falsche Richtung, das heißt
vor allem auf die vergleichsweise teure Bebauung unbebauter Flächen und auf Leerstand und Abriss
auch erhaltenswerter Gebäude. Kaum spürbare Grundsteuersätze befördern den Flächenverbrauch.
Die Gemeinden, Träger der Planungshoheit, stehen untereinander im Wettbewerb um Gewerbebetrie-
be (Gewerbesteuer) und Einwohner (Einkommensteuer). Hinzu kommt die durch überhöhte Boden-
spekulation und Bauförderung verursachte Verzerrung der Bodenpreise und die allein beim Eigentü-
mer der Fläche verbleibende Grundrente. Verglichen mit einer naturbelassenen Fläche kann auf einem
versiegelten Grundstück eine hundertfache Wertschöpfung erzielt werden.

Unter unattraktiven, verlärmten, weitgehend Auto orientierten Siedlungen leidet vor allem der
Mensch. Dies äußert sich in erheblichen, grundsätzlich vermeidbaren Behandlungs- und Folgekosten
in Gesundheitswesen und Volkswirtschaft und lässt die Menschen aus den Siedlungen flüchten. Umzie-
hen und neu Bauen erscheint vielen als Ausweg, der doch häufig neue Probleme aufwirft.

Die beschriebene Entwicklung steht im diametralen Gegensatz zum Nachhaltigkeitsprinzip. Die Fach-
welt kennt die Probleme schon lange, die Politik verschließt die Augen vor ihnen. So wird zwar der
hohe Flächenverbrauch beklagt, gleichzeitig werden jedoch subventionierte Grundstücke für Gewerbe
oder für neue freistehende Einfamilienhäuser jenseits der Stadt- und Dorfgrenze gefordert. Aus den
genannten ökologischen, sozialen, demografischen und ökonomischen Gründen müssen die bereits
gebauten Städte und Dörfer in den Mittelpunkt der Siedlungspolitik rücken.
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Das Leitbild Nachhaltige Siedlungsentwicklung

„Nachhaltige Siedlungsentwicklung“ muss sich an einem Ende der Zunahme an Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche orientieren. Siedlungsentwicklung ist nur dann nachhaltig, wenn sie sich auf die Städte und
Dörfer in den Grenzen von heute konzentriert. Das Wuppertal-Institut für Klima, Energie, Umwelt for-
mulierte das Ziel ”schrittweise Rückführung der jährlich zusätzlich in Anspruch genommenen Flächen
auf Null bis zum Jahr 2010”. Diesem Ziel schließt sich der NABU an.

Die Selbstverständlichkeit, mit der Boden als stets und nahezu überall verfügbare potentielle Baufläche
betrachtet wird, muss einer nach Standort und Lage differenzierten Beurteilung weichen. Der NABU
hat das folgende Zukunftsbild von den Städten und Dörfern in Deutschland:

• Unzersiedelte, große Landschaftsräume werden erhalten. Es entstehen keine weiteren splitterhaften
und dispersen Siedlungsstrukturen. Klare Grenzen zwischen Siedlung und unbebauter Landschaft
sind die Folge. Damit werden Eingriffe in die Natur gering gehalten und Beeinträchtigungen viel-
fach vermieden oder sind leichter ausgleichbar. Eine die Siedlungen umgebende und weitgehend
ökologische Landwirtschaft in einer vielfältigen und abwechslungsreichen Landschaft gewinnt an
Gewicht und Bedeutung.

• Die Planung, Entwicklung und Erschließung zusätzlicher, kompakter Bau-, Wohn- und Nutzflächen
erfolgt im Bestand. Flächenpotenziale für Wohnen, Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistun-
gen werden demnach innerhalb des Siedlungszusammenhanges mobilisiert und effizient genutzt.
Brachliegende, leerstehende oder mindergenutzte Flächen bzw. Gebäude werden für die Siedlungs-
entwicklung mobilisiert.

• Innerhalb der Siedlungen werden große, zusammenhängende Freiräume, biotopvernetzende Grün-
züge und Parkanlagen erhalten, geschaffen und entwickelt. Sie durchdringen bzw. stehen kompakten
Bauformen und Quartieren gegenüber. In baulich extrem verdichteten Stadtteilen hat jedoch aus
ökologischen Gründen und zugunsten der Lebensqualität die Erhaltung und Schaffung naturnaher
Flächen höhere Priorität als die Bebauung der letzten Baulücken.

• Die heute oft getrennten Lebensfunktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit werden
unter Beachtung sozialökologischer Kriterien für mehr Lebensqualität und Vielfalt räumlich zusam-
mengeführt.

• Bei Sanierung und Neubau werden ressourcensparende, umweltfreundliche und regionaltypische
Bauweisen und Materialien sowie entsprechende Techniken eingesetzt. Bei Baumaßnahmen werden
die Vorkommen Gebäude bewohnender Arten berücksichtigt.

Fazit: Die Innenentwicklung der Städte und Dörfer wird zum Regelfall der Siedlungsentwicklung.
Die Außenentwicklung wird zum Ausnahmefall.

Eine auf den Bestand konzentrierte Siedlungsentwicklung führt zu einer wirtschaftlichen Stärkung und
Belebung der Zentren und Nebenzentren. Dörfliche wie städtische Strukturen und Eigenarten werden
erhalten und entwickelt. Qualität in Architektur und Städtebau findet stärker Berücksichtigung. Der
Wert öffentlicher und halböffentlicher Freiräume rückt stärker in das Bewusstsein der Bewohner. Nah-
erholungsmöglichkeiten werden verbessert. Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung wird flankiert vom
Ausbau und der Förderung des verkehrlichen Umweltverbundes.

B
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Das positive Image möglichst großer Wohnungen, Häuser und Grundstücke wandelt sich hin zu einer
maßvollen Flächeninanspruchnahme, welche die tatsächlichen, jeweiligen Bedürfnisse optimal befrie-
digt. Das positive Image des Neubaus außerhalb des gewachsenen Siedlungsbestandes weicht dem Wil-
len und der Möglichkeit, die Städte und Dörfer in ihren bestehenden Grenzen zu gestalten.

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ist dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen im Ein-
zelhandel, in der Bau- und Immobilienwirtschaft wie der ökologischen bzw. extensiven Land- und
Forstwirtschaft und dem Tourismus dienlich. Erhaltung, Sanierung und Umbau bestehender Gebäude
bietet mehr Menschen und im Zeitverlauf stetigere Arbeit als Neubauten. Die Bestandssanierung bin-
det, bezogen auf das eingesetzte Kapital, etwa doppelt so viele Arbeitskräfte wie der Neubau. Die
Bewahrung von land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Flächen vor Bebauung – im Umfeld der Sied-
lungen finden sich historisch bedingt häufig sehr ertragreiche Böden – sichert Arbeitsplätze, Erho-
lungsmöglichkeiten und aktuell oder potenziell ökologisch wertvolle Räume.

Der NABU sieht deshalb in den genannten gesellschaftlichen Gruppen und Wirtschaftszweigen Ver-
bündete für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Die Erhaltung unserer Böden und Landschaften
kann letztlich nur dann gelingen, wenn sich Boden- und Flächennutzer ihrer Verantwortung für das
Gemeinwohl erinnern. Zur Realisierung einer nachhaltigen Stadt- und Dorfentwicklung sind Refor-
men des Bau- und Planungsrechts wie der Steuer- und Förderpolitik unumgänglich.
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Handlungsfelder

1  Steuer- und Förderpolitik

Bauen verursacht Folgekosten für Erschließung, für Ver- und Entsorgung, für öffentliche und private
Dienstleistungen sowie Umweltfolgekosten. Diese Kosten fallen bei einer in der Regel lockereren
Bebauung jenseits der Siedlungsgrenzen höher aus als bei verdichteter Bebauung im Innenbereich.
Angesichts der absehbaren demografischen Entwicklung kann insbesondere der Neubau eines freiste-
henden Einfamilienhauses vielerorts inzwischen zu einem regelrechten Investitionsrisiko werden.

Die Bebauung unerschlossener Gewerbe- oder Wohnflächen wird erst durch erhebliche steuerliche
Vergünstigungen, Subventionen sowie die nicht angerechneten Folgekosten preislich interessant. Mini-
male architektonische wie städtebauliche Anforderungen wirken in dieselbe Richtung. Die derzeitigen
Erstellungskosten spiegeln daher keine realen Preise wider. Dadurch wird mehr Fläche nachgefragt
bzw. verbraucht. Zudem kommt der Großteil staatlicher Vergünstigungen besonders nichtbedürftigen
Mietern, Betrieben, Bauherren und Eigentümern zugute.

Bodenwertsteigerungen können allein bereits dadurch erzielt werden, indem erschlossene Grundstücke
im Innenbereich, die tatsächlich bebaut werden könnten, dem Markt über Jahre vorenthalten werden.
Der entstehende Wertzuwachs ist zudem steuerfrei. Die Grundsteuer, die auf den Gebäude- und
Grundstücksertrag 2 – des Jahres 1964 (alte Bundesländer) bzw. 1935 (neue Bundesländer) – geleistet
werden muss, lenkt die Siedlungsentwicklung in Richtung Flächenverbrauch. Ausgerechnet für Bebau-
ung geeignete, erschlossene und unbebaute Grundstücke sowie die stark flächenverbrauchenden, frei-
stehenden Ein- und Zweifamilienhäuser werden durch die Grundsteuer aktueller Prägung am wenig-
sten belastet. 3

Grundsteuer und Gewerbesteuer stehen den Gemeinden zu. Der Anteil der Gemeinden an der Ein-
kommenssteuer ihrer Bewohner beträgt 15 Prozent. Hieraus ergibt sich ein starkes Interesse jeder
Gemeinde, zusätzliche Einwohner und Betriebe zu gewinnen. Im Wettbewerb um Steuereinnahmen
weisen die Kommunen immerfort neues Bauland aus.

Der Bau und Erwerb von Neubauten wird gegenüber der Bestandspflege und -sanierung und ohne
Ansehen des Standortes grundsätzlich bevorteilt. Für eine sinnvolle bauliche Verdichtung und höhere
Ausnutzung vorhandener Nutzungspotenziale in Wohnen und Gewerbe gibt es keinen steuerlichen
Anreiz.

Die Entfernungspauschale fördert zudem weite Wege zur Arbeitsstätte. Sie begünstigt die Stadtflucht
und somit das flächenintensive Bauen im ländlichen Raum und verursacht dadurch Verkehrsflächen-
zuwächse am Wohn- und Arbeitsort.

Durch die Regionalpolitik und umfangreiche Strukturanpassungsprogramme trägt auch die Europäi-
sche Union Verantwortung für den Flächenverbrauch. Das Investitionsvolumen der europäischen
Regionalpolitik für die Jahre 2000 bis 2006 beträgt über 500 Milliarden Euro! Die Auswirkungen vieler
Großprojekte auf den Umwelt- und Ressourcenverbrauch wurden dabei bisher nur ungenügend
berücksichtigt. Erst mit der Agenda 2000 wurden Instrumentarien wie die Ex-ante- und die Ex-post-
Bewertung eingeführt. Seitdem müssen Pläne und Programme, bevor sie der Europäischen Kommis-
sion vorgelegt werden können, hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen geprüft werden.

2   bei Geschäftsgrundstücken überwiegend nach dem Sachwert               

3   Für die Land- und Forstwirtschaft gelten Sonderregeln.
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NABU FORDERUNGEN

Im Kontext einer ökologischen Finanzreform liegt es nahe, die externen volkswirtschaftlichen Kosten
der Boden- bzw. Flächeninanspruchnahme und der Nicht- bzw. Mindernutzung bestehender Potenzia-
le zu internalisieren. Diese Kosten sind zukünftig dem Verursacher aufzuerlegen, er soll zur weitgehen-
den Vermeidung dieser Kosten angeregt werden. Bauen muss zu wahren Kosten erfolgen, ökonomisch
und ökologisch. Die Marktfunktionen sind zu stärken, direkte und indirekte Subventionen abzubauen.
Flächenverbrauch außerhalb der Städte und Dörfer verteuerte sich so allmählich. Innerhalb der Sied-
lungen lohnten sich wieder das Bauen und das Ausschöpfen von Nutzungspotentialen, nicht das Hor-
ten von bzw. Spekulieren mit Grundstücken und Gebäuden. Hier sänken die Bodenpreise relativ bzw.
die Bodenmobilität erhöhte sich. Eine solchermaßen ökologische und sozial gerechtere Steuer- und
Förderpolitik führte zu einer Gleichbehandlung des Grundbesitzes gegenüber anderen Vermögens-
und Einkommensformen und nicht zuletzt zu einer gerechteren Verteilung von Flächen und umbauten
Räumen.

Um den Umfang der baubedingten Flächeninanspruchnahme zu reduzieren, ist eine tiefgreifende, sozi-
al verträgliche Veränderung ökonomischer Steuerungsinstrumente der Siedlungsentwicklung unum-
gänglich:

� Die Grundsteuer ist umfassend zu reformieren. Die neuen Lenkungsziele einer solchen Reform lau-
ten: Schaffung deutlicher Anreize für die Innenentwicklung, das heisst zum einen für das Bauen auf
Flächen mit Baurechten (im unbeplanten Innenbereich und aufgrund von Bebauungsplänen inner-
halb der bestehenden Siedlungsgrenzen) und zum anderen für die Mobilisierung baureifer Grund-
stücke sowie nutz- und bewohnbarer Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes. Die Bereiche inner-
halb und außerhalb der Siedlungsgrenze können mit Hilfe eines gesetzlich zu definierenden Stichta-
ges auf Dauer eindeutig bestimmt werden. Darüber hinaus soll die reformierte Grundsteuer und
sollen die mit ihr zu kombinierenden weiteren ökonomischen Anreize bzw. Instrumente zu einer
Minimierung der Wohn- und Nutzflächeninanspruchnahme und der Bodenversiegelung führen.
Dies erfordert ein Steueraufkommen, welches wesentlich über dem heutigen liegt, und bedingt
somit eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzierung.

Die Mehreinnahmen bzw. eingesparten öffentlichen Mittel erlauben schließlich den Wegfall oder die
Reduzierung anderer Steuern. Auch können sie zum Beispiel auf dem Wege einer finanziellen Förde-
rung mehrgeschossiger Gewerbebauweisen an Betriebe zurückgegeben werden. Ein Teil der Einnah-
men ist außerdem zur Bildung von Pools zu verwenden:

Pool A: zur Altlastensanierung und Freistellung von Haftungsansprüchen, um Brachflächen eher 
einer Neunutzung zuführen zu können (ergänzt um Beiträge der Umwelthaftpflichtversiche-
rung) sowie
Pool B: zum öffentlichen Ankauf von Grundstücken, für die zwar ein Baurecht besteht, die aber 
aus Gründen des Natur- und Freiraumschutzes ausnahmsweise unbebaut bleiben sollen.

� Um die Flächenkonkurrenz zwischen den Kommunen um erhoffte Gewerbesteuereinnahmen zu
entschärfen, sind die steuerlichen Anreize zur Ansiedlung von zusätzlichem Gewerbe zu beseitigen
und ist die Gewerbesteuer nicht mehr als kommunale Steuer zu erheben. Mit dem kommunalen
Anteil der Einkommensteuer ist gleichermaßen zu verfahren. Der Einbau einer ökologischen Kom-
ponente in den kommunalen Finanzausgleich kann die Flächenkonkurrenz reduzieren. Im Zuge der
angesprochenen Reform der Gemeindefinanzierung sind Finanzautonomie und Finanzkraft der
Kommunen insgesamt zu stärken.
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� Indirekte Fördermaßnahmen oder Objektförderung sind zugunsten direkter Fördermaßnah-
men und Subjektförderung umzuschichten und ausnahmslos auf die Innenentwicklung, das
heisst auf Bereiche mit Baurechten (im unbeplanten Innenbereich und aufgrund von Bebau-
ungsplänen innerhalb der Siedlungsgrenzen) sowie auf Bedürftige zu beschränken. Auch die
Förderung des Erwerbs von Eigentum ist auf den Siedlungsbestand zu beschränken. Ebenfalls
zu diesem Zweck sind anhand einer gesetzlichen Stichtagsregelung die Bereiche innerhalb und
außerhalb der Siedlungen dauerhaft voneinander zu unterscheiden. Zahlungen von Bund und
Ländern an Kommunen, Betriebe und Bauherren sind nach Regionen, Stadt- und Ortsteilen
zu differenzieren und an die Einhaltung ökologischer Mindeststandards, zum Beispiel Mini-
malbebauungsdichte (Geschossflächenzahl 0,6-0,8), Wohnflächenbegrenzung und ÖPNV-
Anschluss, zu binden.

� Die Regional- und Strukturförderpolitik der Europäischen Union muss sich am Leitbild der
nachhaltigen Siedlungsentwicklung ausrichten. Im Rahmen einer eigenständigen Regionalent-
wicklung soll im ländlichen Raum vor allem der Land- und Forstwirtschaft und deren vor-
und nachgelagerten Wirtschaftszweige sowie dem Fremdenverkehr eine höhere Bedeutung
zukommen. Auf diese Weise kann Kleinstädten und Dörfern eine Zukunftsperspektive jenseits
der Schlafsiedlung einerseits und entgegen der Landflucht in manchen Regionen andererseits
gegeben werden.

� Abschaffung der Grunderwerbsteuer zugunsten einer Umsatzsteuer auf Baugrundstücke und
Neubauten  außerhalb des Siedlungszusammenhangs (Stichtagsregelung siehe oben)

� Längere Abschreibungsfristen für Neubauten jenseits der heutigen Siedlungsgrenzen

� Erhöhung der Bodenmarkttransparenz: Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen und
einer Bodenpreisstatistik

� Schrittweise Reduzierung und letztlich Abschaffung der Entfernungspauschale unter Beach-
tung sozialer Gesichtspunkte

� Erbpacht vor Verkauf kommunaler Grundstücke
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2  Bau- und Planungsrecht

Das Bauen in Deutschland wird durch das Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Mit diesem Gesetz wurde
vor nunmehr 40 Jahren – damals Bundesbaugesetz (BBauG) – dem Bauen in den alten Bundesländern
ein umfassender, inzwischen bundesweit geltender gesetzlicher Rahmen gegeben. Es bildet bis heute
die gesetzliche Grundlage vor allem für die Baunutzungsverordnung (BauNVO). Der Boden, betrachtet
als Baufläche, wird dabei stets als gegeben vorausgesetzt.

Schon in seiner ersten Fassung gab das Bundesbaugesetz den Kommunen als Träger der Bauleitpla-
nung auf, bei der Planung die Nutzung des Bodens im Sinne des öffentlichen Interesses zu ordnen und
zu lenken, und dabei auch die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und die Gestaltung des
Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen. In der Folgezeit erhielten mit wachsendem Umweltbe-
wusstsein die umweltschützenden Belange im Gesetz mehr Gewicht. Die Bauleitpläne sollten künftig
dazu beitragen, ”eine menschenwürdige Umwelt zu sichern” (1976) und ”die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln” (1985). Hinzu kam die Forderung, ”mit Grund und Boden
sparsam umzugehen” (1985). Mit der Novelle des Baugesetzbuchs fand 1998 das Nachhaltigkeitsprin-
zip Eingang in die Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 BauGB). Seitdem soll nach dem neu eingeführten § 1a
BauGB ”mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden”, und sind ”Bodenversie-
gelungen ... auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen”. Der Ausgleich für die zu erwartenden
Eingriffe in Natur und Landschaft ist bereits in den Bauleitplänen vorzusehen. Doch ein Bodenschutz,
der diesen Namen auch verdiente, wurde bisher trotz dieser und weiterer Vorgaben des Baugesetzbu-
ches, der Naturschutzgesetze der Länder, der Bodenschutzkonzeption oder des Bodenschutzgesetzes
nicht erreicht.

Das bestehende Bau- und Planungsrecht ist auf Wachstum orientiert. Es weist einige Schwächen auf,
die dazu führen, dass der Flächenverbrauch geradezu gefördert wird. So gehen beispielsweise die
Abstandsregelungen oder die Maxime der Trennung der verschiedenen Nutzungen auf Erfahrungen
des Industriezeitalters zurück.

Hinzu kommt die grundsätzliche Gleichrangigkeit der abwägungserheblichen Belange, aber auch der
mangelnde Wille von Politik und Verwaltung, das Planungsrecht konsequent unter flächensparenden
Gesichtspunkten anzuwenden. Die den Kommunen durch das Grundgesetz zugewiesene Planungsho-
heit wird vielfach auf Kosten von Natur und Landschaft ausgeübt. Die übergeordneten Behörden tole-
rieren dies und nehmen ihre Rechtsaufsicht mangelhaft wahr. Die übergeordnete Regionalplanung
erweist sich als zahn- wie nahezu belanglos. Im Laufe der Zeit wurde ein regelrechtes „Grundrecht auf
Landverbrauch“ geschaffen, welches offenbar keiner besonderen Rechtfertigung bedarf (Stichwort
Baufreiheit).

Das Bau- und Planungsrecht insgesamt eignet sich aus den genannten Gründen kaum für eine spürba-
re quantitative Begrenzung der Flächeninanspruchnahme, eher für die räumliche Steuerung der Sied-
lungsentwicklung. Somit sind einerseits die Möglichkeiten, welche die bestehenden Gesetze und Ver-
ordnungen bereits heute bieten, zugunsten eines wirksamen Flächenschutzes auszuschöpfen. Die
Anforderungen zum Schutz des Bodens sind zu konkretisieren. Je besser eine ökonomische Steuerung
greift, um so eher kann andererseits auf (zusätzliche) planungs- und ordnungsrechtliche Vorgaben ver-
zichtet werden. Für das Bauen im Bestand ist die Bauherrenfreiheit zu erweitern.
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2.1  Bauleit- und Regionalplanung

Die Anwendung des bestehenden Rechts sollte die folgenden Punkte umfassen:

• Bevorzugte Bebauung von Flächen mit bestehenden Baurechten (im unbeplanten Innenbereich und
aufgrund von Bebauungsplänen innerhalb des Siedlungszusammenhangs), und Überplanung von
minder- oder nicht mehr genutzten Flächen ohne Baurechte innerhalb des Siedlungszusammen-
hangs mit dem Ziel, eine Weiterentwicklung zum Beispiel durch Nachverdichtungen oder Nut-
zungsänderungen zu ermöglichen

• Vermehrte Anwendung der Instrumente städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme
sowie städtebaulicher Vertrag

• Ausschöpfung der formellen und informellen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Rahmen der
Agenda 21 und im Sinne des Rio-Prozesses. Veranstaltung von Planungszellen und -werkstätten,
Planspielen und anderen bewährten Formen aktiver Bürgerbeteiligung

• Einrichtung von Planungsverbänden und Verstärkung der interkommunalen und regionalen
Zusammenarbeit für eine gemeinsame räumliche Planung und bei der Koordinierung vor allem der
Wirtschaftsförderung, Verkehrs-, Freizeit- und Naherholungsinfrastruktur. Kommunalen bzw.
regionalen Planungsverbänden sind entsprechende Kompetenzen zu übertragen

• Festsetzung von Mischgebieten und Dorfgebieten bzw. Besonderen Wohngebieten anstelle Reiner
oder Allgemeiner Wohngebiete. Mittelfristig sind das Allgemeine und Reine Wohngebiet sowie das
Kleinsiedlungsgebiet aus der Baunutzungsverordnung zu streichen. Auch für das Wohnen erheblich
störende Nutzungen, die in Gewerbe- oder Industriegebieten anzusiedeln sind, muss eine ÖPNV-
Erschließung gewährleistet sein. Diese Maßnahmen verringern die Folgekosten, die Zahl der not-
wendigen Pkw-Stellplätze und tendenziell die Wege zum Arbeitsplatz. Ebenso fördern sie die soziale
Integration der Bewohner

• Festsetzung flächensparender Bauweise unter gleichzeitiger Gewährleistung einer außerordentlich
hohen Freiraum- und Lebensqualität. Aus Sicht des NABU wird dies in der Regel mit einer Mindest-
Geschossflächenzahl von 0,6-0,8 sowie zwei- bis viergeschossiger Bebauung erreicht. Positiv wirken
sich darüber hinaus flächensparende Mischverkehrsflächen und Sammelstellplätze aus. Bei unter-
durchschnittlichen Pkw-Beständen kann die Bebauungsdichte ohne Qualitätseinbußen sogar noch
weiter erhöht werden. (Weitere, spezielle planungsrechtliche Forderungen in den nachfolgenden
Abschnitten.)

• Festsetzungen sind nur in dem Umfang zu treffen, der realistischerweise durchsetzbar und kontrol-
lierbar ist. Durchsetzung und Kontrolle der planerischen Vorgaben sind dabei vielerorts zunächst
vor allem personell zu stärken. Die allgemein zu hohe Regelungsdichte ist jedoch zugunsten eines
ressourcenschonenden Bauens zu reduzieren. Dies kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass einge-
schossige Bauweise (ein Vollgeschoss) nur noch ausnahmsweise festgesetzt wird und stattdessen
mindestens zwei Vollgeschosse allgemein zulässig sein sollen.

Darüber hinaus muss sich eine auf den Bestand konzentrierende Siedlungspolitik auch in dem dafür
ursprünglich nicht verfassten Bau- und Planungsrecht niederschlagen. Der NABU erachtet daher die
folgenden gesetzlichen Änderungen für unabdingbar:

• Die Ausweisung von neuem Bauland im Außenbereich ist nur statthaft, wenn mit der Genehmigung
des Flächennutzungsplanes seitens der Regionalplanung der Nachweis erbracht werden kann, dass
es hierzu innerhalb der Region keine Alternative gibt. Die Gemeinden müssen ihrerseits den Nach-
weis erbringen, dass der von ihnen angenommene Flächenbedarf weder innerhalb ihres im Zusam-
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menhang bebauten Gebietes noch durch die Inanspruchnahme größerer Baubrachen gedeckt wer-
den kann. Für die Ermittlung des sogenannten Eigenbedarfs und anderer Flächenbedarfsgrößen ist
eine Verordnung zu erarbeiten, um der zur Zeit herrschenden Willkür einen Riegel vorzuschieben.
Darin sind erstens die methodischen Anforderungen für die nötigen Berechnungen zu regeln und
zweitens strenge Höchstwerte für die den Kalkulationen zugrunde zu legenden Flächenmaße festzu-
legen. Nicht der Schutz einer Fläche vor Bebauung muss zukünftig besonders begründet werden,
sondern ihre Inanspruchnahme für Bebauung.

• Die Gültigkeit des Flächennutzungsplanes ist auf zehn Jahre zu begrenzen. Ist er nach Ablauf dieser
Frist noch nicht wieder neu aufgestellt, sind Teiländerungen und Bebauungspläne nicht mehr
genehmigungsfähig. So ist gewährleistet, dass die kommunale Planung stets an die laufende Ent-
wicklung des Planungsrechts und der Einwohnerzahl angepasst wird.

• Modifizierung der Abstandsflächen-Regelungen in den Landes-Bauordnungen unter dem Gesichts-
punkt der Flächen- und Energieeinsparung und zugunsten erhöhter Mischung und Dichte

• Wegfall der Vergünstigungen für Stellplätze und Garagen in § 19 (4) BauNVO und § 21a BauNVO

• Um gleichfalls größtmögliche Bauherren-Freiheit zu gewährleisten, ist die anachronistische, für alle
verbindliche Pflicht zum Bau von Stellplätzen aus den Landes-Bauordnungen zu streichen. Stattdes-
sen ist den Gemeinden die Möglichkeit zu Gebietssatzungen zum Beispiel zur Bestimmung von
Obergrenzen zulässiger Stellplatzzahlen in bestimmten Ortsteilen einzuräumen. Die Errichtung von
Stellplätzen in Gärten ist bereits in den Landes-Bauordnungen weitgehend auszuschließen.

• Für Planverfasser ist ein Qualifizierungsnachweis mindestens analog der Bauvorlageberechtigung
für Architekten einzuführen. Schließlich ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
mit ressourcenschonender Zielsetzung zu reformieren.

2.2  Landschaftsplanung und Eingriffsregelung

Für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, so wie sie § 1 des Baugesetzbuches (BauGB) fordert,
sind die Kommunen auch verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln. Das entscheidende Planungsinstrument dazu ist die Landschaftsplanung. Sie dient zugleich als
Grundlage für die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Die aus dem Zusammenhang gerissene, aus diesem Grund meist positive Bewertung locker bebauter
Siedlungsteile mag in der Vergangenheit zu rechtfertigen gewesen sein. Viele ältere Villengebiete etwa
oder ländliche Streusiedlungen bieten nicht zuletzt zahlreichen bedrohten Tierarten Lebensraum oder
bereichern das Orts- und Landschaftsbild. Heute jedoch ist die Neuerrichtung solcher u.ä. Siedlungsty-
pen jenseits des Orts- bzw. Stadtrandes nicht mehr vertretbar.

Die bei der Eingriffsregelung angewandten Bewertungsverfahren führen oft zu Ergebnissen, die weit
hinter den gesetzlichen und fachlichen Anforderungen zurückbleiben. Besonders problematisch zu
beurteilen sind die hauptsächlich benutzten, die Realität übermäßig vereinfachenden Biotopwertver-
fahren. Die Vernachlässigung der abiotischen Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima), des Landschaftsbil-
des, ökosystemarer Zusammenhänge und faunistischer Aspekte führt zu einer unzulässigen Reduzie-
rung von Bewertungs- und somit auch Planinhalten. Diese unzureichende Berücksichtigung der Belan-
ge von Naturschutz und Landschaftspflege in der Bauleitplanung ist zum erheblichen Teil auf Mängel
durch und bei der Anwendung dieser Verfahren zurückzuführen. Offensichtlich wird in der kommuna-
len Praxis den landschaftsplanerischen Instrumenten nicht der Stellenwert beigemessen, der ihnen
zugewiesen ist.
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FORDERUNGEN

Im Innenbereich wird die Eingriffsregelung bereits heute im Regelfall nicht angewendet. Mit der kon-
sequenten Implementierung ökonomischer Instrumente zur Lenkung der Siedlungsentwicklung
schwände ihre Bedeutung weiter, weil im Außenbereich weniger Bebauungspläne aufgestellt würden.
Auf dem Weg dahin müssen jedoch der Flächenverbrauch und die damit ausgelösten Wirkungen auf
Natur und Landschaft deutlich und nachvollziehbar erkennbar bleiben.

� Angesichts der Ressourcenknappheit, einem insgesamt ausreichenden, innerörtlichen Flächenange-
bot sowie stagnierender bzw. rückläufiger Bevölkerungszahl sind Siedlungsentwicklung und
Flächeninanspruchnahme umfassend zu bewerten. Die durch flächenzehrende Bebauungsformen
bedingten negativen Umweltwirkungen können bei einer alle Schutzgüter einbeziehenden Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung nicht durch einen relativ hohen Anteil an Garten- und Grünfläche kom-
pensiert werden. Denn der hier theoretisch mögliche Naturschutzmehrwert ist nicht höher einzu-
stufen als der Wert der Fläche, die im Falle einer dichteren Bebauung unbebaut bliebe. Dies gilt
unabhängig davon, ob es sich dabei um eine wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche oder um eine
für den Arten- und Biotopschutz wertvolle Fläche handelt. Entscheidend ist demnach nicht der
Anteil versiegelter Fläche auf dem einzelnen Grundstück. Entscheidend ist vielmehr, wie viel Fläche
innerhalb des Baugebietes pro Wohneinheit oder Arbeitsplatz insgesamt versiegelt und wie viel
zusammenhängende Freifläche durch eine Bebauung zerstückelt wird.

� Die Naturschutzverbände sind in den Bauleitplanverfahren frühzeitig zu beteiligen und somit den
Interessenvertretern für Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur gleichzustellen.

� Zur Verhinderung von Wettbewerbsnachteilen sind verbindliche Bewertungsmethoden, Mindestin-
halte und Arbeitsschritte für eine qualifizierte, nachvollziehbare und weitgehend einheitliche
Umsetzung der Landschaftsplanung und Eingriffsregelung zu entwickeln. Diese sollen jedoch für
die Berücksichtigung regionaler und naturräumlicher Besonderheiten Raum lassen. Kriterien wie
landschaftliche Weite, unzerschnittene Räume und Kleinteiligkeit wie andererseits Verinselung und
Zerschneidung müssen wesentlich stärker in die Bewertung einfließen.

� Bei der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung darf der Wert einer erstmals für eine Bebauung vorgese-
henen Fläche nach der Bebauung (einschließlich Grün- und Abstandsflächen) nicht höher ausfallen
als vorher. Als Ausgangswert ist vom höchsten Wert der Fläche innerhalb eines Zeitraumes von fünf
Jahren vor Beginn eines Planverfahrens bzw. Einreichung eines Bauantrages auszugehen.

Eingriff und Ausgleich bzw. Ersatz sind im wesentlichen verbal-argumentativ zu bilanzieren, sich
konsequent gegenseitig zuzuordnen und entsprechend festzusetzen. Die zur Minderung und zum
Ausgleich des Eingriffs festgesetzten Maßnahmen sind, soweit sachgerecht, in einem dem Bauantrag
beizufügenden Plan darzustellen. Dabei dürfen überwiegend der Gestaltung dienende Maßnahmen,
zum Beispiel Straßenbäume und andere kleinflächige Pflanzungen, ebenso wenig wie Gebäudebe-
grünungen im Regelfall weder als Ausgleichs- noch Ersatzmaßnahme für Eingriffe in den Natur-
haushalt anerkannt werden. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen verschiedener Vorha-
ben sind möglichst zu bündeln (sog. Poolbildung), um den erwünschten Naturschutzwert auch
tatsächlich zu erreichen bzw. im Zeitablauf möglichst noch zu erhöhen. Vollzugs- und Erfolgskon-
trollen müssen im jeweils erforderlichen Umfang von Bauherren und Naturschutzbehörden vorge-
nommen und deren Ergebnisse in einem Kompensationsflächenkataster fortlaufend dokumentiert
werden.

NABU
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3  Natur und Freiraum

Naturschutz in Siedlungsräumen heißt: Freiraum- und Naturerhaltung für die Erholung und das
Natur- und Landschaftserleben der dort lebenden Menschen bei gleichzeitig möglichst umfassendem
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für alle Lebewesen. Dies schließt Aspekte des Siedlungskli-
mas und des Grundwasserschutzes ein. Dafür sind vielfältige, artenreiche sowie möglichst großräumige
und zusammenhängende Freiräume, Grünflächen, Parkanlagen, Wälder und Gebüsche, Gewässer, Wie-
sen und Felder bis hin zu Gärten, begrünten Gebäuden und Wegrändern notwendig. Für die meisten
Kinder sind Garten und Wohnumfeld Orte erster und in Erinnerung bleibender Naturerfahrung.

Natur und Freiräume werden in den Dörfern und Städten dennoch zunehmend zerstört und allzu oft
auf wenige kleine Reservate zurückgedrängt. Gärten und Höfe werden u.a. zugunsten von Stellplätzen
versiegelt. Kleine und größere Natur- und Freiräume werden, häufig Stück für Stück und somit über
die Jahre nahezu unmerklich, versiegelt oder überbaut. Manche der auch für die landschaftliche Ein-
bindung eines Dorfes so wichtigen Obstwiesen wurden bereits zu Bauland; Straßenbäume können vie-
lerorts weder alt noch groß werden. Zahllose Insektenarten, Steinkauz, Fledermäuse, Eidechsen und
Gartenschläfer verschwinden. Die Pflanzenartenvielfalt in den Städten und Dörfern geht verloren.
Selbst kleinste Natur- und Offenbodenflächen, Weg- und Mauerränder, sich selbst überlassene Ecken
und ”Verschnittflächen”, fallen einem falsch verstandenem Ordnungssinn zum Opfer. Die Lebensbe-
dingungen von siedlungsbewohnenden Tierarten, wie zum Beispiel den Nestbaumaterial suchenden
Schwalben, werden auf diese Weise erschwert. Dieser Prozess ist in kleinen Ortschaften und Dörfern
noch offenkundiger als in den Städten.

Gebäude sind selbst Biotope mit besonderer Charakteristik, deren Struktur vor allem fels- und höhlen-
brütenden Vögeln geeignete Lebensmöglichkeiten bietet. Bei Sanierungs- oder Umbauarbeiten aus
Gründen der Modernisierung, Instandsetzung oder Wärmedämmung werden noch immer in großem
Umfang Niststätten gebäudebrütender Vogelarten, Quartiere von Fledermäusen oder Nester staatenbil-
dender Insekten beseitigt. Allerdings ist den bauausführenden Firmen wie auch den Bauverantwortli-
chen meist nicht bekannt, dass zum Beispiel bei der Entfernung von Niststätten von Vögeln grundsätz-
lich eine artenschutzrechtliche Befreiung bei der Naturschutzbehörde zu beantragen ist. Außerdem
führen Baumaßnahmen im Fassadenbereich meist dazu, dass glatte, spaltenfreie und abgedichtete Fas-
saden nicht die nötigen Unterschlupfmöglichkeiten für gebäudebewohnende Tierarten aufweisen. Das
hat einen fortschreitenden Bestandsrückgang selbst für Allerweltsarten wie den Haussperling zur
Folge.
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FORDERUNGEN

Gerade in Siedlungen sind Menschen, Tiere und Pflanzen auf unversiegelte und unbebaute Natur- und
Freiräume angewiesen. Um die negativen ökologischen Wirkungen der Siedlungen ausgleichen und die
Erholungsbedürfnisse der Menschen befriedigen zu können, bedarf es jedoch vor allem größerer,
zusammenhängender Räume, gebietsweise auch kleiner Nischen. So trägt, um ein herausragendes Bei-
spiel zu nennen, der Englische Garten in München dazu bei, dass jährlich mindestens 500.000 Fahrten
aus der Stadt heraus nicht unternommen werden. Lebenswerte Städte und Dörfer kann es nur geben,
wenn sie für Lebewesen spürbar von Natur durchdrungen sind. Eintönige Gartenflächen zwischen
Gebäuden oder isolierte Baulücken können diese Funktion nur selten erfüllen und sind im Abwä-
gungsfall nur dort wirklich erhaltenswert, wo keine größeren Natur- oder Freiräume in erreichbarer
Nähe liegen. Auch einer ökologischen Aufwertung solcher Bereiche sind wegen Zersplitterung und
zahlreicher störender Randeinflüsse (Lärmimmissionen, Beunruhigungen, Eutrophierung u.a.) enge
Grenzen gesetzt.

� Eine abschließende Beantwortung der Frage, wie viel Natur noch oder wieder nötig ist, kann
grundsätzlich nur fall- und gebietsweise, jedenfalls nicht in einem Grundsatzprogramm erfolgen.
Allgemein sind aber in bereits sehr dicht bebauten Gebieten, zum Beispiel einem Gründerzeitviertel
in Blockrandbebauung, selbst kleine Natur- und Grünoasen eher zu erhalten als in locker bebauten
Bereichen, beispielsweise Gebieten mit freistehenden Einfamilienhäusern oder Ortsteilen mit Zei-
lenbebauung. Diese erscheinen im Gegenteil noch für eine bauliche Verdichtung geeignet – sofern
dem aus Gründen des Naturschutzes nichts entgegensteht (zum Beispiel gefährdete Arten, alte
Bäume). Auch muss die Erhaltung oder Entwicklung eines größeren, zusammenhängenden Natur-
oder Freiraumes innerhalb einer Siedlung (zum Beispiel eine mit zahlreichen gefährdeten Arten
ausgestattete Brache, eine aus mehreren Gärten bestehende Anlage oder eine Fläche entlang eines
bislang verrohrten Grabens) grundsätzlich Priorität genießen vor kleinen, in keiner Verbindung zu
anderen stehenden Flächen. Hohe bauliche Dichten einerseits erfordern kompensatorisch wirksame
Natur- und Freiräume andererseits. Der NABU bekennt sich daher vorrangig zur Erhaltung und
Entwicklung großer, unzerschnittener und biotopvernetzender Räume und naturnaher Brachen
innerhalb und im Umfeld der Städte und Dörfer.

� In baulich bereits stark verdichteten Bereichen ist zudem ein besonderes Augenmerk auf Vorgärten
und Hinterhöfe zu richten. Sie stellen dort häufig bedeutende Lebens- bzw. Aufenthaltsräume dar
für Tiere, Pflanzen und/oder Bewohner. Ähnliches gilt für Gärten mit einer hohen Vielfalt an einhei-
mischen Zier- und Nutzpflanzen. Mancherorts stellt hilfsweise sogar die begrünte Dachfläche oder
Hauswand bereits einen wichtigen Lebensraum dar und trägt noch dazu zu einem angenehmen
Kleinklima bei. Für solche Siedlungsteile sollten von den Stadt- und Gemeinderäten vermehrt Frei-
flächensatzungen beschlossen werden, in denen die Erhaltung von Freiflächen sowie Begrünungs-
maßnahmen grundsätzlich zu regeln sind.

� Wo immer möglich, sind Beton- oder Teerdecken und dichtes Pflaster durch lückiges Pflaster oder
wassergebundene Decken zu ersetzen bzw. zu renaturieren.

� Natur- und Freiraumschutz in und um Siedlungen ist auf Dauer nur wirksam, wenn der Mensch als
Erholungssuchender akzeptiert und als potenzieller Naturschützer begriffen wird. Nur wer Natur
und Landschaft in seiner Umgebung kennt, wird sie auch bewahren und ihre Entwicklung unter-
stützen wollen. Nur wer Natur kennt, wird für die Ziele des Naturschutzes und notwendige Nut-
zungseinschränkungen Verständnis aufbringen. Menschen den Natur- und Landschaftsgenuss an
ihrem Lebensmittelpunkt zu ermöglichen, ist in der Regel sinnvoller, als sie von dort fern zu halten.
Letzteres hätte zur Folge, dass ein Teil dieser Menschen an Orte mit höherer Natur- und Land-
schaftsqualität umzieht oder sich dort zeitweise aufhält – mit entsprechenden Umweltbelastungen.

NABU
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Deshalb dürfen selbst wertvolle Schutzgebiete gerade in Siedlungsnähe nicht den Menschen ver-
schlossen werden. Das bedeutet freilich nicht, dass sie sämtlich zu Naturerlebnisräumen (siehe
unten) deklariert werden oder keinerlei Nutzungseinschränkungen unterliegen sollen.

� Die Möglichkeiten, Methoden und Instrumente der Naturschutzpädagogik sind umfassend zu nut-
zen, um die Sensibilität der Menschen für Natur und Landschaft zu erhöhen. Die psychosoziale
Bedeutung von Natur im Siedlungsraum muss stärker thematisiert und berücksichtigt werden.
Besonders erfolgversprechend erscheinen dabei neben den bewährten naturkundlichen Lehrpfaden
und Führungen verschiedene, bereits realisierte Beispiele von Naturerlebnisräumen, Wildnisparks
und Waldkindergärten. Auch Natur auf Zeit, das heißt auf Flächen, die zu einem späteren Zeitpunkt
bebaut werden sollen, fördert das Naturbewusstsein der Menschen. Für solche naturschutzpädago-
gischen Aktivitäten sind weitaus umfangreicher als bisher auch staatliche Mittel bereit zu stellen.
Exemplarisch zeigt sich hier die große Bedeutung der Zivildienstleistenden und der Teilnehmer am
Freiwilligen Ökologischen Jahr für den Naturschutz.

� Im privaten Bereich kann der/die Einzelne durch naturnahe Gartengestaltung und -pflege, Tolerie-
rung spontaner Vegetation und Tierbesiedlung sowie biologischen Gartenbau seine/ihre Beziehung
zu Natur erhalten bzw. intensivieren und somit zum Naturschutz beitragen. Kleingartenvereine sind
hier entsprechend gefordert und müssen sich ihrer Verantwortung noch stärker bewusst werden.

� Die Städte und Gemeinden sollten sich, nicht zuletzt vor dem Hintergrund knapper werdender
finanzieller Mittel, zu einer naturschonenden Grünflächenpflege und naturnahen Waldwirtschaft
verpflichten. Auf Laubblas- und Sauggeräte sowie auf jeglichen Chemieeinsatz ist zu verzichten. Bei
der Anlage von Grünflächen sind vermehrt Magerstandorte zu etablieren. Ziel ist es, größtmögliche
Strukturvielfalt u.a. durch einen hohen Anteil einheimischer, standortgerechter Pflanzen und natür-
liche Eigenentwicklung zu erreichen. Für Programme und Maßnahmenbündel zur Natur- und Frei-
raumentwicklung des kommunalen Territoriums kann vor allem die Landschaftsplanung wertvolle
Dienste leisten.

� Der NABU regt darüber hinaus an, dass die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für mehr
Lebensqualität im näheren und weiteren Wohnumfeld sorgt.

� Mehl- und Rauchschwalbe gehören zum Dorf. Hausrotschwanz, Haussperling, Mauersegler und
Turmfalke können in der Stadt heimisch werden. Bei Umbauten, Fassadenerneuerungen und Däm-
mungsarbeiten sind mit den Klimaschutzzielen korrespondierende bauliche Maßnahmen zu treffen,
die eine Besiedlung dieser und anderer Arten begünstigen (Mauerseglerdämmsteine, Fledermaus-
Dachziegel, unvergazte Lüftungsschlitze). Bei der Renovierung von Dachstühlen ist zum Schutz von
Fledermäusen auf den Einsatz ungiftiger Holzschutzmittel zu achten.

� Die Vollzugsmöglichkeiten im Bereich des Artenschutzes müssen ausgeschöpft werden. Fälle, in
denen eine Vernichtung von Brutstätten ohne Beantragung einer artenschutzrechtlichen Befreiung
erfolgt ist, sind im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten konsequent zu ahnden. Die Erteilung
einer artenschutzrechtlichen Befreiung für den Zeitraum der Reproduktionsperiode ist grundsätz-
lich auszuschließen. Bei der Neuschaffung von Brutmöglichkeiten nach Zerstörung ist angesichts
der geringen Wiederbesiedlungsquote mindestens die doppelte Anzahl einzufordern. Die Aus-
führung sollte durch Firmen erfolgen, die in der sachgemäßen Ausführung derartiger Arbeiten
geschult sind.

� Die Anstrahlung von Gebäuden, unsinnige Straßenbeleuchtung sowie nächtliche Großstrahler zu
Werbezwecken (Skybeamer) sind zu reduzieren. Zu diesem Zweck ist die öffentliche Beleuchtung
auf insektenfreundliches Gelblicht umzustellen. Werbebeleuchtungen aller Art sind zurückhaltender
einzusetzen. In Bebauungsplänen sind entsprechende Festsetzungen zu treffen.
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4  Wohnen

Von den bebauten Flächen (ohne Verkehrsflächen) entfällt heute in Deutschland die Hälfte auf Wohn-
bauflächen. Hinzu kommen die Wohnungen innerhalb gemischter Bauflächen. Die Brutto-Wohnbau-
landnachfrage wird sich, wenn keine politische Korrektur erfolgt, bis in das Jahr 2010 voraussichtlich
auf täglich rund 51 ha (alte Bundesländer 35 ha, neue Bundesländer 16 ha) belaufen. Vor allem bedingt
durch die zunächst noch weiter zunehmende Bevölkerung und Zahl der Haushalte in den meisten
Agglomerationsräumen und anliegenden verstädterten Räumen der alten Bundesländer einschließlich
des Berliner Umlandes, fällt der durch Wohnungsbau bedingte Flächenverbrauch dort besonders hoch
aus. In einigen Regionen problematisch ist die Bebauung und Landschaftszersiedelung durch Zweit-
und Ferienwohnsitze.
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Der durch Wohnungsbau bedingte anhaltende Flächenverbrauch lässt sich im einzelnen auf folgende
Ursachen zurückführen:

• Der bis in das Jahr 2015 für weite Teile Deutschlands (siehe oben) prognostizierte Anstieg der Zahl
der Haushalte ist der zunehmenden Zahl der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte zuzuschreiben.
Hinzu tritt das in manchen Regionen Deutschlands anhaltende Bevölkerungswachstum (siehe
oben).

• Die durchschnittliche Haushaltsgröße wird sich wegen der Zunahme der Ein- und Zweipersonen-
haushalte voraussichtlich weiter verringern – auf knapp über zwei Personen im Jahr 2015 (Ver-
gleichsjahr 1950: 3 Personen). Je weniger Personen in einem Haushalt leben, desto mehr Wohn-
fläche wird pro Person in Anspruch genommen. Weitere Gründe für den Anstieg der Wohnfläche
pro Person liegen in gestiegenen Einkommen und Ansprüchen sowie dem zunehmenden Rückzug
ins Private mit dem damit meist verbundenen, erhöhten Flächenbedarf für Freizeitbeschäftigungen
und Konsumgüter. Auch der Alterungsprozess der deutschen Bevölkerung sowie die zunehmende
Bildung von Wohneigentum tragen zur Erhöhung der pro Person genutzten Wohnfläche bei.

Die Zunahme der Wohnfläche betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt nahezu 0,5 Quadratmeter
je Einwohner und Jahr. Der aktuelle Wert liegt zur Zeit bei etwa 41 Quadratmeter pro Person bei einem
Gefälle von rund 7 Quadratmeter zwischen den alten und neuen Bundesländern sowie generell höhe-
ren Werten im ländlichen Raum. Dennoch wurde und wird durch die kontinuierliche Zunahme der
Wohnfläche pro Person die mancherorts herrschende, sogenannte Wohnungsnot kaum gelindert, da
die höchsten Zuwachsraten auf die nicht notleidenden Haushalte entfallen.

• Wenn keine Umsteuerung erfolgt, werden in Zukunft voraussichtlich mehr als 80 Prozent der Brut-
to-Wohnbaulandnachfrage – allein in den neuen Bundesländern nahezu die gesamte Nachfrage –
auf Ein- und Zweifamilienhäuser, insbesondere im Umland der Städte und Agglomerationsräume
entfallen. Dieser Wunsch ist im wesentlichen auf die mangelnde Lebensqualität und Familienfeind-
lichkeit unserer Wohnorte zurückzuführen. Der Flächenverbrauch liegt aber um so höher, je gerin-
ger die Dichte der Bebauung ausfällt, da insbesondere der Anteil der Erschließungsflächen mit der
Verringerung der Bebauungsdichte ansteigt. So ist beispielsweise der Wohnbaulandbedarf beim frei-
stehenden Einfamilienhaus etwa zwei- bis dreimal größer als bei geschlossener Bauweise (zum Bei-
spiel Reihenhausbebauung). Beim Bau freistehender Häuser entstehen zwangsläufig auch viele
wenig sinnvoll oder praktisch nicht nutzbare Abstandsflächen. Bei geschickter Anordnung der
Gebäude im Falle flächensparender Bebauung kann die nutzbare Grundstücks- und Gartenfläche
dennoch so groß sein wie bei flächenzehrender Bebauung. Somit trägt die Bebauung durch freiste-
hende Ein- und Zweifamilienhäuser, keineswegs der Eigenheimbau an sich, am meisten zum
Flächenverbrauch bei.

Eine Politik für den Flächenschutz wird in den kommenden Jahren durch den Bevölkerungsrückgang
Unterstützung erfahren. Heutige und noch zu erwartende große Wohnungsleerstände machen die
Innenentwicklung nötiger denn je. Diese kann bis hin zum Ab-, Um- und Neubau ganzer Siedlungstei-
le führen oder in der Schaffung großzügiger innerstädtischer Freiflächen bestehen. Als Chance der
Wohnungspolitik könnte sich auch der in den kommenden Jahren anstehende Schub zu vererbenden
Immobilienvermögens erweisen. Statt selber neu zu bauen, ziehen die jungen Menschen und Familien
in die (modernisierten) Wohnhäuser der Eltern- und Großelterngeneration. Die staatliche Förderung
muss dabei insbesondere jungen Familien zugute kommen.
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FORDERUNGEN

Neben den an anderer Stelle bereits angeführten Formen ökonomischer Steuerung stellt der NABU die
nachfolgenden Anforderungen an eine nachhaltige Wohnpolitik. Es gilt, den Wunsch der Menschen
nach den eigenen vier Wänden in nachhaltige Bahnen zu lenken.

� Für eine zügige Umstrukturierung von Wohngebieten, die von einem hohen Leerstand betroffen
sind, sind die rechtlichen Hürden zu beseitigen und entsprechende Anreize zu schaffen. Städte,
Gemeinden und Regionen, die sich mit dem Bevölkerungsrückgang heute offensiv auseinanderset-
zen, werden eine Vorreiterrolle einnehmen für eine nachhaltige, weil auf den Innenbereich konzen-
trierten Siedlungsentwicklung.

� Festsetzung von (freistehenden) Einzel- und Doppelhäusern nur als Ausnahme, die Bildung von
Hausgruppen (zum Beispiel Reihenhäuser und andere Formen verbundener Bebauung) sollte allge-
mein zulässig sein; Festsetzung überbaubarer Flächen, die auch in der offenen Bauweise die Bildung
von Hausgruppen zulassen.

� In den Bebauungsplänen sind sinnvoll nutzbare, ausreichend große Gartenflächen vorzusehen. Zu
bevorzugen sind rechteckige statt quadratische Grundstücke sowie Häuser, die bis an die Straße rei-
chen oder nur einen kleinen Vorgarten besitzen. Die Lenkung erfolgt durch entsprechende Festset-
zung der überbaubaren bzw. nicht überbaubaren Grundstücksfläche, von Baulinien und -grenzen
oder Bebauungstiefen.

� Der Verkehrsberuhigung und der Schaffung autofreier Quartiere, ergänzt um Quartiersgaragen, ist
Priorität einzuräumen. Gebäude und Straßen sind zu begrünen. Die Zusammenlegung, Entsiege-
lung und Begrünung von Hinterhöfen ist verstärkt zu fördern. Ziel ist, die Lebensqualität am Ort,
im Quartier zu halten und zu erhöhen.

� Durch Umzugsmanagement und andere Initiativen in den Ländern und Kommunen sind möglichst
viele wohnungssuchende Haushalte für einen Einzug in leerstehende oder mindergenutzte Woh-
nungen bzw. Häuser zu gewinnen. Dachgeschossausbau, Gebäudeaufstockung und -neuaufteilung
sowie die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen und Geräten (Waschen, Kühlen, Lagern, Werken,
Spielen) sind zu fördern. Wo erforderlich, sind hierzu die entsprechenden rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen.

NABU
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5  Arbeiten

Der Anteil der Industrie-, Gewerbe-, Sonder- und gemischten Bauflächen an den bebauten Flächen
(ohne Verkehrsflächen) liegt heute bei rund 50 Prozent 4. Die Vermehrung dieser Flächen steigt im bun-
desweiten Durchschnitt stärker, als die der Wohnbauflächen. Dieser Trend wird sich bei unveränderter
Siedlungspolitik vermutlich fortsetzen. Der stärkste Flächenverbrauch ist auch im Falle der Nicht-
wohnbauflächen 5 im Umland der Städte und in den Agglomerationsräumen zu beobachten. Demge-
genüber ist in der Regel die für Gewerbe in Anspruch genommene Fläche pro Einwohner in kleinen
Kommunen größer als in Siedlungen mit größerer Einwohnerzahl.

Einige Daten deuten darauf hin, dass insgesamt die verbrauchte Fläche je Beschäftigtem angestiegen
ist. Die Zahl der erwarteten neuen Arbeitsplätze wird oftmals in der Planung hoch angesetzt, eine spä-
tere Erfolgskontrolle unterbleibt aber zumeist. Mancherorts, so etwa in Dresden, übersteigen die brach-
liegenden Standorte die seit der Wende neu ausgewiesenen Gewerbe- und Industrieflächen! 6 Dass in
einigen Regionen das Gewerbeflächenangebot weit über der Nachfrage liegt, ist auch für Nichtfachleute
erkennbar. Vor allem in Ostdeutschland sind die großen ungenutzten Gewerbeflächen unübersehbar,
aber auch in den alten Bundesländern sind teilweise erhebliche Leerstände zu beobachten.

Aus diesen Gründen kommt den Nichtwohnbauflächen im Hinblick auf eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung derzeit eine ganz besondere Bedeutung zu.

Folgende Ursachen für den Flächenverbrauch durch Nichtwohnbauflächen lassen sich ausmachen:

• Die Kommunen konkurrieren um die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe. Dies trifft insbesondere
auf Kommunen am Rand von Ballungszentren zu, die Unternehmen an- bzw. aus den Zentren
abwerben, indem sie ihnen meist voll erschlossene und somit hochsubventionierte Gewerbeflächen
anbieten. Als Reaktion auf diese Konkurrenz werden auch in Ballungsräumen zunehmend Gewerbe-
flächen in immer problematischeren Bereichen ausgewiesen.

• Der große Flächenverbrauch im Gewerbe- und Industriebereich ist auch durch zumeist eingeschos-
sige und unverbundene Bauweisen bedingt. Hinzu kommen großzügige Parkplatzflächen und
erhebliche Reserveflächen auf dem Betriebsgelände für eventuelle Erweiterungen. Eine Untersu-
chung in Westberlin Ende der achtziger Jahre hat ergeben, dass 38 Prozent der neu angesiedelten
Betriebe für mehrgeschossige Bauweise geeignet waren 7. Nur bei einigen Produktionsverfahren, vor
allem bei hochempfindlichen Fertigungsanlagen, ist dies häufig nicht möglich.

• Die Nutzung selbst vollerschlossener und verkehrlich gut angebundener Brachflächen wird in der
Regel wegen Altlastenverdacht oder -befund sowie aufgrund unklarer oder komplizierter Eigen-
tumsverhältnisse von den meisten Firmen nach Möglichkeit vermieden.

• Einen Sonderfall unter den Gewerbeflächen stellt der Einzelhandel dar. Auch hier ist ein deutlich
wachsender Flächenverbrauch zu beobachten, der vor allem zwei Ursachen hat: Zum einen nehmen
die Umsätze je Quadratmeter Ladenfläche ab, zum anderen werden immer größere zusammenhän-
gende Verkaufseinheiten geschaffen. Zusätzliche Flächenverbräuche entstehen durch überdimensio-
nierte Parkplatzflächen, die zudem meist versiegelt werden. Die für große Einheiten erforderlichen
Flächen finden sich am ehesten am Stadtrand. Sehr wichtig für Investoren sind aber auch die hier
vergleichsweise niedrigen Bodenpreise, die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber innerstädtischen
Einzelhandelsstandorten darstellen.

4  Gemischte Bauflächen enthalten meist auch Wohnungen sowie Flächen für Dienstleistungen und öffentliche Einrichtungen;
Sonderbauflächen können sowohl dem Gewerbe oder Dienstleistungen als auch öffentlichen Einrichtungen dienen.

5  Im Folgenden ist allgemein auch von Gewerbeflächen die Rede.

6  Nach Angaben der Landeshauptstadt Dresden (2000).

7  Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik im Auftrag des Ministeriums für Stadtentwicklung, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 1995
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FORDERUNGEN

Auch bei der Befriedigung der Flächennachfrage für Arbeitsstätten muss die Innenentwicklung zum
Regelfall und die Außenentwicklung zum Ausnahmefall werden.

� Die Ansiedlung von Bau- und Supermärkten, Freizeiteinrichtungen, Industriebetrieben und soge-
nannter Factory Outlet Center außerhalb der Siedlungsgrenzen ist städtebaulich nicht vertretbar.
Landes-, Regional- und Bauleitplanung müssen städtebaulich integrierte Projekte vorsehen.

� Die planerischen Möglichkeiten zugunsten des Flächenschutzes sind auszuschöpfen. Dies gilt hin-
sichtlich der Grundstücksaufteilung und späteren Teilbarkeit; der Stellung, Teilbarkeit, Erweiterbar-
keit und Multifunktionalität der Baukörper; der Minimierung und gemeinschaftlichen Nutzung von
Nebenflächen und Stellplätzen. Mittels verbundener Bebauung sind geschlossene Straßenfronten
anzustreben.

� In den zu verdichtenden Gewerbe- und Industriegebieten und auf Brachflächen innerhalb des Sied-
lungszusammenhanges sind mehrgeschossige Bauweisen finanziell und planerisch zu fördern.

� Für in öffentlicher Hand liegende Reserveflächen kommt als Anreiz zum Flächensparen die Ertei-
lung gebührenpflichtiger, zeitlich befristeter Erweiterungsoptionen in Betracht.

� Gebrauchtimmobilienbörsen sowie Baulücken- un Nutzflächenkataster können Angebot und Nach-
frage besser in Einklang bringen, so dass weniger neu erschlossene Gewerbeflächen nachgefragt bzw.
angeboten werden müssen und möglichst viele Gewerbetreibende für den Bezug bereits gebauter
Immobilien gewonnen werden können.

� Die kommunale Wirtschaftsförderung muss sich für die Erhaltung und Verbesserung der weichen
Standortfaktoren, wie zum Beispiel die Lebensqualität und das Bildungs- oder Kulturangebot, enga-
gieren.

� Durch eine Erhebung der Arbeitsplatzdichte und regionaler Wanderungsbewegungen, bei der die
Daten nach den verschiedenen gewerblichen Nutzungen getrennt erhoben werden müssen, kann
nicht nur die kommunale Gewerbeförderung effektiver gestaltet werden. Auch für eine realistische
Beurteilung der Frage, wie viel Arbeitsplätze durch die Ansiedlung neuer Betriebe tatsächlich entste-
hen, ist eine solche Erhebung notwendig.

NABU
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6  Verkehr

Verkehrsflächen machen heute rund 40 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche aus. Sie sind sowohl
Folge als auch Ursache für die Errichtung und Erweiterung von Siedlungen. Der Flächenverbrauch ist
hauptsächlich bedingt durch den enormen Bedarf des fließenden und ruhenden Autoverkehrs. Der
motorisierte Individualverkehr weist pro Personenkilometer einen im Mittel zehnfach höheren
Flächenbedarf als öffentlicher oder nicht-motorisierter Verkehr auf 8.

Im Laufe der historischen Entwicklung der Siedlungen konzentrierten sich Investitionen und Sied-
lungswachstum zunächst auf das Umfeld der Bahnhöfe und die Kreuzungspunkte der Eisenbahn. Die
Konkurrenz durch das Automobil machte sich erst in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts
bemerkbar. Damals wurde in der ”Charta von Athen” das Ziel der Trennung der urbanen Funktionen
als Leitbild formuliert. Für die Überwindung der durch die Entmischung länger gewordenen Wege
stand den Stadtplanern mit dem Auto ein Verkehrsmittel zur Verfügung, das diesem Ziel entsprach. Die
Förderung des Verkehrssystems ”Straße” wurde in Deutschland im Gegensatz zum Verkehrsträger
”Schiene” nach Kriegsende stark vorangetrieben. Dies führte u.a. inzwischen soweit, dass gewerbliche
Lagerflächen auf LKW verlegt wurden (Stichwort Just-in-Time). Diese Verkehrspolitik führte und
führt noch immer zu einer Reduzierung des Schienennetzes, zur Schließung vieler Haltepunkte und zu
einer expansiven Siedlungsentwicklung in Bereichen, die vom Schienenverkehr nicht erschlossen sind.

8   Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (2000)
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Wie die bauliche Entwicklung ist im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung der Städte und Dörfer
auch die Errichtung von Verkehrsanlagen und die verkehrliche Erschließung auf den Bestand zu kon-
zentrieren. Vor allem der Flächenbedarf für den motorisierten Individualverkehr muss durch die aus-
reichend vorhandenen Verkehrsflächen abgedeckt werden. Die NABU-Forderungen im Einzelnen lau-
ten:

� Verkehrsleistungen sind auf Bahn, Bus, Fahrrad und Fuß zu verlagern und untereinander besser zu
vernetzen. Anzustreben ist eine Siedlungsstruktur der kurzen Wege. Das verlangt eine Abstimmung
zwischen der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Dies gilt im Besonderen einerseits
hinsichtlich des Schienenverkehrs und andererseits in Bezug auf die ländlichen Räume mit dem hier
maßgeblichen Busverkehr.

� Der Bahnhof muss als Eingangstor und Visitenkarte von Stadt bzw. Stadtteil und Dorf gestaltet sein.
Er muss für den öffentlichen wie für den Individualverkehr gut erreichbar sein. Bestehende und neu
zu bauende Stationen sind mit einem möglichst breiten Service-Angebot auszustatten. Der Umfang
des möglichen Angebotes reicht von überdachten, windgeschützten, sauberen und gut beleuchteten
Wartemöglichkeiten an kleinsten Haltepunkten bis hin zu Hauptbahnhöfen mit einem breitem
Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen.

� Im bahnhofsnahen Bereich sind Nutzungen mit hoher städtebaulicher Dichte vorzusehen. Die
Überbauung brachliegender Gleisanlagen ist allerdings auf ein absolutes Minimum zu beschränken,
um jetzt nicht innerhalb weniger Jahre in Zukunft wieder für den Schienenverkehr benötigte
Flächen auf immer zu verlieren. In Einzelfällen sind brachliegende Schienenanlagen aus ökologi-
schen Gründen zu erhalten.

� Staatliche Fördermittel und neue Verkehrsprojekte sind grundsätzlich auf den Umweltverbund
(Bahn, Bus, Fußgänger, Radverkehr) zu beschränken und auf den Siedlungsbestand und die Sub-
stanzerhaltung zu konzentrieren. Die ökologische Steuerreform mit der Herstellung wahrer Preise,
insbesondere für Mineralöl, ist konsequent und sozial verträglich fortzuführen. Sie muss ergänzt
werden durch eine Bevorrechtigung des Umweltverbundes und die fußgänger- und fahrradfreundli-
che Gestaltung der öffentlichen Bereiche unter Berücksichtigung mobilitätsbehinderter Menschen.

� Auf überregionaler Ebene kommt neben der Deutschen Bahn AG vor allem den Bundesländern eine
Schlüsselrolle zu, weil diese seit der Bahnreform die Aufgabenträgerschaft für den Schienenperso-
nennahverkehr übernommen haben. Zum einen müssen sie durch engere Bedienungstakte und bes-
sere Fahrzeuge das Angebot auf den bestehenden Strecken optimieren. Zum anderen erwartet der
NABU die Wiedereröffnung ehemaliger Stationen, die Reaktivierung ehemaliger Schienenstrecken,
die Eröffnung neuer Bahnhöfe und Haltepunkte sowie den Neubau weiterer Schienenstrecken und
Gleisanschlüsse.

� Die Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere für Fußgänger, Radfahrer, Kinder, Behinderte und
alte Menschen ist durch verkehrsordnungsrechtliche und bauliche Maßnahmen drastisch zu
erhöhen. Straßenverkehrslärm ist deutlich zu minimieren.
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7 Ökologisches und ressourcensparendes Bauen

Ökologisches und ressourcensparendes Bauen setzt sowohl bei der Modernisierung und Veränderung
von Altbauten als auch bei der Planung und Realisierung neuer Bauwerke an. Es setzt die Beschäfti-
gung mit dem gesamten ”Lebenszyklus” eines Gebäudes voraus: Planung, Entstehung, Nutzung und
Umbau, Erneuerung und letztlich ggf. Abbau. Sein Standort und sein Zusammenspiel mit dem Umfeld
ist dabei ebenfalls zu beachten. Letztlich ist der „Stoffwechsel“ der Siedlungen insgesamt im Blick zu
halten. Ausschließlich technisch ausgerichtete Lösungen des ökologischen und ressourcensparenden
Bauens sind allerdings für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung nicht ausreichend. Ebenso wichtig ist
die Veränderung menschlicher Verhaltensmuster. Dies gelingt u.a. mit ökologisch orientierten finanzi-
ellen Anreizen: Wer sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung verhält, wer mit knappen natürli-
chen Ressourcen (Energie, Wasser, Grün- und Freiflächen, Abfall und Baustoffen) sparsam umgeht, soll
dafür mit niedrigeren Kosten belohnt werden.

Der NABU konzentriert sich im Folgenden auf drei Teilaspekte des Bauens: Baustoffauswahl und -ver-
wendung, Energieeinsparung und -erzeugung sowie Regenwasserbewirtschaftung.

7.1  Baustoffauswahl und –verwendung

Die zunehmende Sorge vor Gesundheitsrisiken durch schadstoffbelastete Innenräume führt zu einer
entsprechenden Nachfrage nach ökologischen Bauprodukten. Zudem verschlechtern viele der zur Zeit
eingesetzten Baumaterialien langfristig die Gebäudesubstanz, da sie mit ihren Eigenschaften nicht voll-
ständig mit der vorhandenen Substanz harmonieren. Um Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstof-
fen den allgemeinen Anforderungen an Baustoffe anzupassen, werden ihnen allerdings häufig proble-
matische Zusätze (beispielsweise chemische Mittel gegen tierischen und pflanzlichen Befall, gegen
Flammbeanspruchung oder synthetische Stützfasern) beigemengt.

FORDERUNGEN

Umweltfreundliche Baustoffe, Konstruktionen und Verfahren sind zu bevorzugen. Öffentliche Auftrag-
geber sollten hier ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Fördergelder sind an die Einhaltung ökologi-
scher Mindestanforderungen zu binden. Der NABU fordert hierzu im Einzelnen:

� Verwendung nachwachsender, ausreichend verfügbarer Rohstoffe und Konstruktionen mit mög-
lichst geringen Inhalten an Primärenergie (zum Beispiel Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstof-
fen wie Wolle, Altpapierstoff, Schilfrohr, Hanf, Holzfasern u.a.),

� Verwendung von Baustoffen, die geringe Schadstoffemissionen bei Produktion, Einbau, Nutzung
und Brand, und die bei ihrer Herstellung eine minimale Wasserbelastung und/oder einen geringen
Wasserverbrauch aufweisen,

� Verwendung regionaltypischer Baustoffe zur Senkung der Transportkosten; Auswahl landschaftsan-
gepasster Bauweisen aus ästhetischen Gründen,

� Keine Verwendung oder Förderung folgender Baustoffe: Asbestprodukte; formaldehyd-, chlor-,
schwermetall- und lindanhaltige Produkte; FCKW-haltige Materialien sowie stark lösungsmittelhal-
tige Baustoffe und Farben; Aluminium und Kunststoffe, wenn gleichwertige Materialien zur Verfü-
gung stehen; ausschließliche Verwendung FSC-zertifizierter Hölzer.

� Die betriebsbezogene Bilanzierung der Nutzung von Bauteilen und Gebäuden ist stärker in den Vor-
dergrund zu rücken. Kriterien wie Haltbarkeit, Reparaturfreundlichkeit, Reinigungsfähigkeit, Innen-
raumbelastung, Wärmebrückenrisiko, Ausführungstechnik oder Gliederungsmöglichkeiten von
Baumaterialien müssen dabei berücksichtigt werden.
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� Die Einbindung von Materialien in Stoffkreisläufe, eventuelle Wiederverwendungsmöglichkeiten
oder um-weltverträgliche Entsorgung müssen sichergestellt sein.

� Planung einfacher, demontierbarer Konstruktionen, damit sich der Aufwand für Instandhaltung
reduziert und Baugruppen einfacher ausgewechselt werden können.

� Verwendung langlebiger Materialien (ausgehend von einer intakten Baukonstruktion); Konstrukti-
on für Tragwerk und Gebäudehüllen müssen dauerhaft sein, um den Aufwand hinsichtlich Material,
Arbeit, Energie effizient und den Entsorgungsaufwand gering zu halten. Das Verhältnis von einge-
betteter Energie und Dauerhaftigkeit ist zu optimieren.

� Um im Bauhandwerk eine größere Akzeptanz für umweltfreundliche Baustoffe zu erzielen, müssen
bereits bei der Produktentwicklung u.a. Fragen der Verarbeitung berücksichtigt werden. Standard
sind sogenannte Systemlösungen wie zum Beispiel Wärmedämmverbundsysteme, die den Arbeits-
aufwand bei Planung, Bestellung und Verarbeitung senken und eine hohe Qualitätsgarantie gewähr-
leisten. Nachwachsende Rohstoffe und andere umweltfreundliche Materialien müssen zu derartigen
Systemen integriert werden, was sich erfahrungsgemäß auch in niedrigeren Preisen niederschlagen
wird. Qualitätsvereinbarungen zwischen Bauträgern und Kommunen sind ein weiteres hilfreiches
Instrument. Einige Handwerkskammern haben bereits Positivlisten für die Auswahl umweltverträg-
licher Baustoffe erarbeitet.

7.2  Energieeinsparung und -erzeugung

Private Haushalte haben einen Anteil von etwa 30 Prozent am deutschen Endenergieverbrauch, wobei
der weitaus größte Teil davon auf Heizenergie entfällt. Die Kohlendioxid-Emissionen der privaten
Haushalte sind seit 1990 um 6 Prozent angestiegen. Ein Haus, das vor Inkrafttreten der ersten Wärme-
schutzverordnung im Jahr 1982 gebaut wurde, verbraucht durchschnittlich 25 Liter Heizöl pro Qua-
dratmeter Wohnfläche und Jahr, während ein Niedrigenergiehaus mit 3-7 Litern auskommt. Inzwi-
schen gibt es sogar Passivhäuser, die ohne externe Heizenergiequellen auskommen.

Für die Entwicklung von Wohnsiedlungen gibt es inzwischen eine Vielzahl beispielhafter Projekte. Eine
zentrale Rolle spielen dabei der Einsatz von Blockheizkraftwerken sowie der Aufbau solarer Nahwär-
menetze mit ganzjähriger Nutzungsgewährleistung über unterirdische Großspeicher.

FORDERUNGEN

� Eine entscheidende Rolle bei der Energieeinsparung und damit dem Klimaschutz in der Siedlungs-
entwicklung kommt dem Gebäudebestand zu. Bei zukünftigen Sanierungen sind daher optimierte
energetische Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Wärme- und Heizungstechnik unter
Berücksichtigung von Wohnklima und Gesundheit vorzuschreiben. Wichtige Elemente sind Wär-
medämmung und Wärmeschutzverglasung, passive und aktive Solarenergienutzung und der Einbau
automatischer Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung. Zur Beschleunigung sind attraktive, auf
die Siedlungen in ihren heutigen Grenzen beschränkte Förderprogramme aufzulegen. Auch das jen-
seits der Siedlungsgrenze oder im Außenbereich errichtete Niedrigenergiehaus vergeudet Ressour-
cen und sollte daher vermieden werden.

� Die energetischen Anforderungen an Gebäude müssen etwa alle fünf Jahre an den Stand der Tech-
nik angepasst werden. Langfristig ist für Neubauten der Passivhausstandard anzustreben. Sinnvoll
ist für Neubauten weiterhin die Einführung einer Verpflichtung zum Einbau einer thermischen
Solaranlage mindestens für die Brauchwassererwärmung über eine Solaranlagenverordnung.
Außenwandflächen sind durch kompakte, verbundene Bauweisen zu minimieren.
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7.3  Regenwasserbewirtschaftung

Ein Großteil des von versiegelten Flächen abfließenden Regenwassers wird über die Kanalisation den
Klärwerken zugeführt und dann in die Oberflächengewässer geleitet. Auswirkungen dieser Entwick-
lung sind Gewässerverbau und Tiefenerosion, größere Hochwasserspitzen und Gewässerverschmut-
zung, sowie mangelnde Grundwasserneubildung. Bei Trennkanalisation belastet die hohe Schmutz-
fracht des in Absetzbecken nur mechanisch gereinigten Regenwassers die Gewässer. Bei Mischkanalisa-
tion gelangt, wenn es bei Starkregen zu einer Überlastung der Kanalisation oder der Pumpwerke
kommt, ungereinigtes Mischwasser direkt in die Oberflächengewässer.

Inzwischen wird in nahezu der Hälfte aller Kommunen in Deutschland eine gesplittete Abwasserge-
bühr in Form einer getrennten Regen- und Schmutzwassergebühr erhoben 9. Eigentümer stark versie-
gelter Flächen, die ihr Regenwasser in die Kanalisation einleiten, zahlen somit mehr und erhalten
zugleich die Chance, durch die dezentrale Bewirtschaftung des Regenwassers ihre Kosten zu senken.

An grundwassernahen oder hochwassergefährdeten Standorten sind kostenintensive Maßnahmen zum
Schutz der Gebäude gegen das drückende Wasser notwendig. Solche Standorte werden dennoch häufig
als Bauland ausgewiesen.

Investitionen in eine naturnahe, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung führen zu Kostensenkungen
bei der öffentlichen Trinkwasserbereitstellung und Abwasserbeseitigung. Die Nutzung von Regenwas-
ser als Brauchwasser ermöglicht eine Reduzierung der Trinkwasserentnahme. Durch die ausgeglichene-
re Wasserführung der Oberflächengewässer werden weniger Wasserbaumaßnahmen (Hochwasser-
schutz) erforderlich. Die Gewässer können wieder stärker ihrer natürlichen Entwicklung überlassen
werden und sich zu wertvollen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen entwickeln. Die geringere Schad-
stoffbelastung verringert die Aufwendungen für die Sanierung der Gewässer. Die dezentrale Bewirt-
schaftung des Regenwassers entlastet die Kanalisation.

FORDERUNGEN

� Der NABU fordert zur Entlastung bzw. Entspannung des Oberflächen- bzw. des Grundwasserhaus-
halts den Verbleib des Regenwassers auf den Grundstücken und eine Ausweitung der dezentralen
Regenwasserbewirtschaftung (Versickerung, Verdunstung, verzögerte Ableitung) kombiniert mit der
Entsiegelung und Begrünung von Freiflächen.

� In den Bauleitplänen sind Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
sowie Maßnahmen zur Begrünung und dezentralen Entwässerung vorzusehen.

� In grundwassernahen und hochwassergefährdeten Räumen ist von Baulandausweisungen abzuse-
hen.

� Flächendeckende Einführung einer für Niederschlags- und Schmutzwasser gesplitteten Abwasserge-
bühr in allen Bundesländern

� Nachweis der dezentralen Niederschlagsentwässerung der Grundstücke im Bauantragsverfahren als
Regelfall (siehe beispielsweise § 51a Wassergesetz Nordrhein-Westfalen)

� Aufheben des Anschlusszwanges an die Kanalisation bei Nachweis der Regenentwässerung mit aner-
kannten Mitteln bzw. Angleichung kommunaler Satzungen an entsprechendes Landesrecht

� Verbesserung der Strukturgüte der Gewässer im Siedlungsbereich durch Offenlegung und möglichst
weitgehende Renaturierung

9   Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.; Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft, 1999
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NABU vor Ort

NABU Baden-Württemberg

Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart

Telefon: 07 11.9 66 72-0, Telefax: 07 11.9 66 72-33

E-Mail: NABU@NABU-BW.de

Internet: www.NABU-BW.de

NABU-Partner Bayern –

Landesbund für Vogelschutz (LBV)

Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein

Telefon: 0 91 74.47 75-0, Telefax: 0 91 74.47 75-75

E-Mail: Info@LBV.de

Internet: www.LBV.de

NABU Berlin

Hauptstraße 13, 13055 Berlin

Telefon: 0 30.9 86 41 07, Telefax: 0 30.9 86 70 51 

E-Mail: IvBerlin@NABU-Berlin.de

Internet: www.NABU-Berlin.de

NABU Brandenburg

Lindenstraße 34, 14467 Potsdam

Telefon: 03 31.2 01 55-70, Telefax: 03 31.2 01 55-77 

E-Mail: NABU-Brandenburg@t-online.de

Internet: www.NABUBrandenburg.de

NABU Bremen 

Hinter den Wiesen 15, 30974 Wennigsen

Telefon: 0 51 03. 89 49, Telefax: 04 21.3 39 84-29 

Internet: www.NABU-Bremen.de 

NABU Hamburg

Habichtstraße 125, 22307 Hamburg 

Telefon: 040.69 70 89-0, Telefax: 040.69 70 89-19

E-Mail: NABU@NABU-Hamburg.de 

Internet: www.NABU-Hamburg.de

NABU Hessen

Garbenheimer Straße 32, 35578 Wetzlar

Telefon: 0 64 41.4 50 43, Telefax: 0 64 41.4 39 57

E-Mail: NABU.Hessen@t-online.de

Internet: www.NABU-Hessen.de

NABU Mecklenburg-Vorpommern

Zum Bahnhof 24, 19053 Schwerin

Telefon: 03 85.7 58 94-81, Telefax: 03 85.7 58 94-98

E-Mail: NABU.MV@t-online.de

Internet: www.NABU-MV.de

NABU Niedersachsen

Calenberger Straße 24, 30169 Hannover 

Telefon: 05 11.9 11 05-0, Telefax: 05 11.9 11 05-40 

E-Mail: NABU@NABU-Niedersachsen.de 

Internet: www.NABU-Niedersachsen.de

NABU Nordrhein-Westfalen

Merowingerstraße 88, 40225 Düsseldorf

Telefon: 02 11.15 92 51-0, Telefax: 02 11.15 92 51-15

E-Mail: Info@NABU-NRW.de

Internet: www.NABU-NRW.de

NABU Rheinland-Pfalz

Frauenlobstraße 15-19, 55118 Mainz

Telefon: 0 61 31.1 40 39-0, Telefax: 0 61 31.1 40 39-28

E-Mail: Kontakt@NABU-RLP.de

Internet: www.NABU-RLP.de

NABU Saarland

Antoniusstraße 18, 66822 Lebach

Telefon: 0 68 81.9 36 19-0, Telefax: 0 68 81.9 36 19-11

E-Mail: LGS@NABU-Saar.de

Internet: www.NABU-Saar.de

NABU Sachsen

Löbauer Straße 68, 04347 Leipzig

Telefon: 03 41.2 41 19 92, Telefax: 03 41.23 33 13-3 

E-Mail: Landesverband@NABU-Sachsen.de

Internet: www.NABU-Sachsen.de 

NABU Sachsen-Anhalt

Schleinufer 18a, 39104 Magdeburg

Telefon: 03 91.5 61 93-50, Telefax: 03 91.5 61 93-49

E-Mail: Mail@NABU-LSA.de

Internet: www.NABU-LSA.de

NABU Schleswig-Holstein

Carlstraße 169, 24537 Neumünster 

Telefon: 0 43 21.5 37 34, Telefax: 0 43 21.59 81

E-Mail: NABU.SH@t-online.de

Internet: www.NABU-SH.de

NABU Thüringen

Dorfstraße 15, 07751 Leutra

Telefon: 0 36 41.60 57 04, Telefax: 0 36 41.21 54 11

E-Mail: NABU-TH@t-online.de

Internet: www.NABU-Thüringen.de



Bauen in Deutschland

Ein wirksamer Schutz von Naturflächen, die noch nicht bebaut sind, ist die

entscheidende Voraussetzung für einen erfolgreichen Naturschutz und eine

nachhaltige Siedlungsentwicklung. In einer umfassenden Reform der für den

Bau- und Immobiliensektor maßgeblichen Steuer- und Förderpolitik sowie

einer gestärkten räumlichen Planung und neuen Bündnissen zum Flächen-

schutz sieht der NABU die Instrumente einer nachhaltigen Siedlungspolitik.
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Abbildung 2-26: Masse- und energiebezogener Substrateinsatz in Biogasanlagen, differenziert nach Substratkategorien 
(DBFZ-Betreiberbefragung 2014) 

Eine Aufschlüsselung der Substratverteilung nach installierter elektrischer Anlagenleistung ist in Tabelle 
2-10 dargestellt. Es wird deutlich, dass Biogasanlagen im kleinen Leistungsbereich (< 150 kWel) 
überwiegend mit Wirtschaftsdünger beschickt werden, wobei der Einsatz von kommunalen Bioabfällen 
oder Reststoffen aus Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft kaum eine Rolle spielen. Der Anteil 
nachwachsender Rohstoffe am durchschnittlichen Substratmix steigt mit zunehmender Anlagen-
leistung. Während im Leistungsbereich ≤ 70 kWel nachwachsende Rohstoffe nur rund 16 % des 
Substratinputs darstellen, sind es im Leistungsbereich > 500 kWel rund 50 %. Kommunale Bioabfälle 
und Reststoffe aus Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft finden überwiegend in Anlagen größeren 
Leistungsbereichs (> 500 kWel) Anwendung. Zu berücksichtigen ist, dass der Anteil von Bioabfällen und 
Reststoffen bei der Darstellung der Substratverteilung verzerrt abgebildet wird, da diese Substrate in 
vergleichsweise wenig Biogasanlagen eingesetzt werden, dann jedoch mit einem relativ großen Anteil (> 
70 %). Insbesondere gewerbliche Reststoffe, vor allem Speisereste, werden in Anlagen großer 
Leistungsklasse eingesetzt und begründen damit die hohen Reststoffanteile an der Substratverteilung 
in der Leistungsklasse > 1 000 kWel. 

Tabelle 2-10: mittlere Substratverteilung (massebezogen) in Biogasanlagen bezogen auf die installierte elektrische 
Anlagenleistung (DBFZ-Betreiberbefragung 2014) 

installierte el. 
Anlagenleistung1 

[kWel] 

NawaRo 

 [%] 

Exkremente 
[%] 

komm. 
Bioabfall [%] 

Reststoffe (Industrie, 
Gewerbe, Land-
wirtschaft) [%] 

berücksichtigte 
Rückmeldungen 

[Anzahl] 

≤ 70 16 83 0 1 25 

71 - 150  34 65 0 1 53 

151 - 500  45 53 1 1 362 

501 – 1 000 51 40 5 4 197 

> 1 000 50 32 2 17 70 

1 installierte Gesamtleistung der Betriebsstätte; Satelliten-BHKW zum Biogasproduktionsstandort (Betriebsstätte) zugeordnet; 

2%

44%

48%

6%

massebezogen

3%
13%

77%

7%

n=707

kommunaler Bioabfall

Exkremente

NawaRo

Reststoffe (Industrie,
Gewerbe, Landwirtschaft)

energiebezogen
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vgl. 2.1.2 

Einsatz nachwachsender Rohstoffe in Biogasanlagen (Vor-Ort-Verstromung) 

Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe in Biogasanlagen, bezogen auf die eingesetzte Masse, ist in 
Abbildung 2-27 dargestellt. Deutlich wird, dass Maissilage nach wie vor das dominierende Substrat 
beim Einsatz in Biogasanlagen ist. Grassilage ist mit einem Anteil von rund 12 % am Gesamteinsatz 
nachwachsender Rohstoffe beteiligt. Getreide-GPS macht nach Angaben der Betreiber rund 7 % des 
NawaRo-Inputs aus. Daneben spielen Getreidekorn, Landschaftspflegematerial, Zwischenfrüchte, 
Zuckerrübe und sonstige NawaRo nur einen vergleichsweise geringen Anteil des Substrateinsatzes aus 
nachwachsenden Rohstoffen aus. Der Einsatz von Zuckerrüben liegt bei rund 2 % des NawaRo-Inputs. 
Im Rahmen der Betreiberbefragung gaben 5 Anlagenbetreiber an, Maissilage als Landschaftspflege-
material einzusetzen.  

  

Abbildung 2-27: Substrateinsatz nachwachsender Rohstoffe in Biogasanlagen (DBFZ-Betreiberbefragung 2014) 

Einsatz von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen (Vor-Ort-Verstromung) 

In Abbildung 2-28 ist die massebezogene Verteilung des Einsatzes von Wirtschaftsdünger in 
Biogasanlagen dargestellt. Der Begriff „Wirtschaftsdünger“ umfasst im Folgenden Wirtschaftsdünger 
sowie Einstreu. Rindergülle stellt mit rund 64 % das Haupteinsatzsubstrat unter den 
Wirtschaftsdüngern dar. Schweinegülle ist mit einem Anteil von rund 15 % am Gesamteinsatz der 
Wirtschaftsdünger beteiligt. Die Festmistfraktion (Rinder- und Schweinefestmist, Geflügelmist, 
Hühnertrockenkot (HTK), Pferdemist) macht insgesamt knapp 10 % des Wirtschafsdüngereinsatzes aus 
und spielt damit eher eine untergeordnete Rolle. Aufgrund höherer Gasausbeuten sind jedoch rund 
26 % der Energiebereitstellung aus Wirtschaftsdünger auf Fest- und Geflügemist einschließlich HTK 
zurückzuführen. Ein Anteil von rund 12 % der eingesetzten Substrate (massebezogen) umfasst den 
Einsatz von Gülle und Festmist, die nicht spezifiziert sind. 

73%

12%

7%

2% 2% 1% 2% 1%

n=707

Mais

Gras

GPS-Getreide

Getreide (Getreidekorn)

Landschaftspflegematerial
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Tabelle 2-12: Mittlere und spezifische Substratkosten für ausgewählte Substrate aus der Eigenproduktion (DBFZ-
Betreiberbefragung 2014) 

Substratart 
mittlere Kosten x  

[EUR/tFM] 
Methanertrag 

[m³CH4/tFM] 

spezifische 
Substratkosten 

[EUR/m³CH4] 

berücksichtigte 
Rückmeldungen 

[Anzahl] 

Maissilage 37 106 0,35 303 

Getreide 166 320 0,52 64 

Getreide-GPS 37 103 0,36 114 

Ackergras 33 86 0,38 90 

Grünland 36 100 0,36 151 

Zwischenfrüchte 29 72 0,40 41 

Zuckerrübe 29 75 0,39 24 

Die Substratkosten für den externen Zukauf der Substrate sind in Tabelle 2-13 dargestellt. Deutlich 
wird dabei, dass für die Substratarten Getreide, Grünland und Zwischenfrüchte im Mittel niedrigere 
Substratkosten für den externen Zukauf angegeben werden, als für die Eigenproduktion. Dagegen 
erweist sich die Eigenproduktion von Maissilage um rund 16 % günstiger als der externe Bezug. Im 
Ergebnis der Befragung ergeben sich dabei für den externen Substratzukauf für Grünland die 
niedrigsten spezifischen Substratkosten. Die mittleren Substratkosten für den Zukauf von Zuckerrübe 
liegen bei rund 35 EUR/tFM, wohingegen die Kosten für Zuckerrübe aus der Eigenproduktion im Mittel 
mit rund 29 EUR/tFM angegeben werden. 

Tabelle 2-13: mittlere und spezifische Substratkosten für ausgewählte Substrate aus dem externen Zukauf (DBFZ-
Betreiberbefragung 2014) 

Substratart 
mittlere Kosten x  

[EUR/tFM] 
Methanertrag 

[m³CH4/tFM] 

spezifische 
Substratkosten 

[EUR/m³CH4] 

berücksichtigte 
Rückmeldungen 

[Anzahl] 

Maissilage 44 106 0,42 289 

Getreide 164 320 0,51 82 

Getreide-GPS 40 103 0,39 67 

Ackergras 35 86 0,41 37 

Grünland 32 100 0,32 77 

Zwischenfrüchte 27 72 0,37 13 

Zuckerrübe 35 75 0,47 21 

  



20.3.2018 Was ist eigentlich Flächenkreislaufwirtschaft? | DIFU

https://difu.de/publikationen/difu-berichte-42006/was-ist-eigentlich-flaechenkreislaufwirtschaft.html 1/2

DIFU-Extranet
Nutzername:

Passwort:

Anmelden  
 

Difu-Berichte 4/2006 - Was ist eigentlich Flächenkreislaufwirtschaft?
Die Flächenkreislaufwirtschaft stellt ein System von Planung, Nutzung, Nutzungsaufgabe, Brachliegen und
Wiedereinbringung durch eine dauerhafte Nutzung oder eine zeitlich befristete Zwischennutzung von Flächen dar.
Damit wird das aus anderen Wirtschaftsbereichen wie der Abfall- oder Wasserwirtschaft bekannte Kreislaufprinzip
auf die Ressource Fläche übertragen.

Flächenkreislaufwirtschaft ist zugleich ein integrativer Politik- und Steuerungsansatz, der eine veränderte
Nutzungsphilosophie im Rahmen der Flächeninanspruchnahme nach der Formel "Vermeiden - Verwerten -
Ausgleichen" zu Grunde legt. Einerseits sollen vorrangig vorhandene Flächenpotenziale wie zum Beispiel
Brachflächen, Baulücken und Nachverdichtungsmöglichkeiten in Wert gesetzt werden. Andererseits gehen auch,
sofern bestehende Potenziale nicht zur Verfügung stehen, Flächen auf der "grünen Wiese" in begrenztem Umfang
in den offenen Flächenkreislauf ein. Vorher genutzte Flächen, die für eine bauliche Nachnutzung dauerhaft nicht in
Betracht kommen, werden auf dem Wege der Renaturierung aus dem Flächenkreislauf entlassen. Insbesondere die
planenden Kommunen sind Motor einer Flächenkreislaufwirtschaft.

Der einer Flächenkreislaufwirtschaft zugrunde liegende Grundsatz des sparsamen Umgangs mit den Flächen führt
kurz-, mittel- und langfristig zu positiven ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Effekten, unter anderem
durch die Begrenzung von Bodenund Landschaftsverlusten, durch die bessere Auslastung technischer,
verkehrlicher und sozialer Infrastruktur, durch die Stärkung von Zentren und durch die Schaffung hoher
Standortqualitäten - zum Beispiel für Familien, Kinder und ältere Menschen.

Es bedarf eines aktiven Managementansatzes, um die einzelnen Phasen des Flächenzyklus mit den jeweils in
Betracht kommenden baulichen oder nicht baulichen Nutzungen nach qualitativen und quantitativen Zielen
sinnvoll aufeinander abzustimmen. Die Umsetzung der Flächenkreislaufwirtschaft bedarf eines Policy-Mix aus
bestehenden und neuen rechtlichen, planerischen, ökonomischen (Steuern, Subventionen, Abgaben) und
informatorischen Instrumenten sowie kooperativen Steuerungsansätzen. Bestehende Instrumente sind
perspektivisch um finanzielle Anreize für die Flächenausweisung und Flächennutzung für öffentliche und private
Akteure des Flächengeschehens zu ergänzen.

Kurzlink zu dieser Seite: difu.de/4976 <URL: /4976>

https://difu.de/
https://difu.de/4976
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Flächenmanagement-Datenbank
© Bayerisches Landesamt für Umwelt

Flächenmanagement-Tools für Kommunen
Lösungen für die Erfassung und Bewertung von
Potenzialen der Innenentwicklung

Ob zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, zur
effektiven Nutzung von Innenentwicklungspotentialen
oder für die Orts- und Stadtentwicklung: Mehrere
Bundesländer unterstützen ihre Kommunen durch
professionelle Plattformen beim Flächenmanagement.

Baden-Württemberg
FLOO: Flächenmanagement-Tool für Kommunen der
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg. Weitere Informationen (/node/35/)

Bayern
Flächenmanagement-Datenbank

(http://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/fmdb/index.htm) des Bayerischen Landesamts für Umwelt

Hessen
Nachhaltiges Flächenmanagement (https://hvbg.hessen.de/irj/HVBG_Internet?rid=HMWVL_15/HVBG_Internet/sub/9fe/9fe10ef2-
721b-931f-012f-312b417c0cf4,,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4444-100000005003.htm) Hessen

Niedersachsen
Baulücken- und Leerstandskataster für Kommunen. Weitere Informationen (/node/36/)

Schleswig-Holstein
Flächenmanagementkataster (FMK) Schleswig-Holstein. Weitere Informationen: Arbeitshilfe zum Flächenmanagementkataster
Schleswig-Holstein. (http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/V/Service/Broschueren/Broschueren_V/Umwelt/pdf/Arbeitshilfe_Flaechenmanagement.pdf?
__blob=publicationFile&v=3)

Einordnung
Aus der Praxis (https://aktion-flaeche.de/aus_der_praxis) » Information (https://aktion-flaeche.de/aus_der_praxis/?
f[0]=im_field_difu_untermenue%3A46)

Schlagworte
Analyse (/suche/im_field_difu_schlagworte/4)
Flächenrecycling (/suche/im_field_difu_schlagworte/5)
Innenentwicklung (/suche/im_field_difu_schlagworte/15)
Werkzeug (/suche/im_field_difu_schlagworte/8)
Kataster (/suche/im_field_difu_schlagworte/160)

https://aktion-flaeche.de/aus_der_praxis
https://aktion-flaeche.de/flaechensparen
https://aktion-flaeche.de/werkzeuge
https://aktion-flaeche.de/nachrichten
https://aktion-flaeche.de/termine
https://aktion-flaeche.de/suche
https://aktion-flaeche.de/node/35/
http://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/fmdb/index.htm
https://hvbg.hessen.de/irj/HVBG_Internet?rid=HMWVL_15/HVBG_Internet/sub/9fe/9fe10ef2-721b-931f-012f-312b417c0cf4,,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4444-100000005003.htm
https://aktion-flaeche.de/node/36/
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Service/Broschueren/Broschueren_V/Umwelt/pdf/Arbeitshilfe_Flaechenmanagement.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://aktion-flaeche.de/aus_der_praxis
https://aktion-flaeche.de/aus_der_praxis/?f[0]=im_field_difu_untermenue%3A46
https://aktion-flaeche.de/suche/im_field_difu_schlagworte/4
https://aktion-flaeche.de/suche/im_field_difu_schlagworte/5
https://aktion-flaeche.de/suche/im_field_difu_schlagworte/15
https://aktion-flaeche.de/suche/im_field_difu_schlagworte/8
https://aktion-flaeche.de/suche/im_field_difu_schlagworte/160
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© Doris Reichel

Leerstandsrisiko erkennen und Daseinsvorsorge planen
Internet-basierter Rechner liefert Gemeinden in
Rheinland-Pfalz wichtige Fakten

Künftige Bedarfe in den Bereichen Bildung,
Infrastruktur, Soziales, Finanzen, Arbeit und Wohnen
sind Parameter einer zukunftsfähigen Ortsentwicklung.
Der Leerstandrisiko-Rechner: Meine Gemeinde 2035
ermittelt wichtige Daten für die vorausschauende
Planung der kommunalen Daseinsvorsorge.

Diese  und viele andere Fragen bewegen Kommunalpolitiker und Verwaltungen in den Städten und Gemeinden, wenn sie sich mit
wesentlichen Aspekten der Daseinsvorsorge befassen. Wenn es um die zukunftsgerichtete Planung mit einem mittel- bis
langfristigen Zeithorizont geht, können grobe Abschätzungen Orientierung geben. Anhaltspunkte liefert ein Leerstandsrisiko-Rechner,
der von der TU Kaiserslautern im Auftrag der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. entwickelt wurde. Das Werkzeug soll
Kommunen in Rheinland-Pfalz in ihren Planungen zur mittel- und langfristigen Daseinsvorsorge unterstützen.  Auf Grundlage der
Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz werden mit diesem Werkzeug
Bedarfsveränderungen in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge, z.B. Wohnen, Versorgung-Einzelhandel, soziale und technische
Infrastruktur, automatisch berechnet. Eine Webseite gibt jeder Verbandsgemeinden, Landkreis und kreisfreien Städten einen ersten
Überblick über die notwendigen Anpassungen mit einem Zeithorizont bis 2035.

Der Leerstandrisiko-Rechner soll jedoch umfassende Analysen und kleinräumige Prognosen nicht ersetzen. Die Entwickler des
Werkzeugs weisen darauf hin, dass der Rechner  daher keine endgültigen Aussagen treffen, sondern lediglich Trends ermitteln und
bekannt machen kann. Vielmehr sollen die Berechnungen Bürgerinnen und Bürger und in der Kommunalpolitik Aktive zu den oben
genannten Fragen eine Hilfestellung geben und für die Aspekte einer künftigen Sicherung der Daseinsvorsorge sensibilisieren.

Weitere Informationen

Wie verändert sich in welchen Altersklassen die
Bevölkerungszahl meiner Gemeinde?
Wie verändert sich der Bedarf nach Kitaplätzen?
Wie ändert sich der Bedarf nach Schulklassen in
Grundschule und Sekundarstufe?
Wie verändert sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten am Wohnort?
Welche Veränderungen bei den Einkommensteuer-Anteilen
hat meine Gemeinde zu erwarten?

Wie viele zusätzliche Pflegeplätze muss die Gemeinde künftig einplanen?
Wie wird sich in der Gemeinde die endogene Kaufkraft im Einzelhandel entwickeln und welche Veränderungen sind in Bezug
auf die Verkaufsfläche im Einzelhandel zu erwarten?
Welche Veränderungen im Wasserverbrauch sind in meiner Gemeinde absehbar?
Wie entwickelt sich der zusätzliche Bedarf nach Wohnungen für Senioren und wie verändert sich in meiner Gemeinde die
Belegungsdichte der Wohnungen?

leerstandsrisikorechner-rlp.de (http://leerstandsrisikorechner-rlp.de)

Einordnung

https://aktion-flaeche.de/aus_der_praxis
https://aktion-flaeche.de/flaechensparen
https://aktion-flaeche.de/werkzeuge
https://aktion-flaeche.de/nachrichten
https://aktion-flaeche.de/termine
https://aktion-flaeche.de/suche
http://leerstandsrisikorechner-rlp.de/
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Innenentwicklung

Ein wesentlicher Beitrag zur Verringerung des Flächenverbrauchs liegt im Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung im Baurecht. Gemeint ist damit, dass vor der Erschließung neuer
Baustandorte im Außenbereich zunächst die Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, vorhandene Baulücken im Innenbereich zu schließen. 2006 wurden in das Baugesetzbuch
(http://dejure.org/gesetze/BauGB)  Instrumente eingefügt, die dies erleichtern und dadurch den Verbrauch landwirtschaftlicher Nutzfläche für Baumaßnahmen verringern. Allerdings werden diese
Instrumente noch nicht vollständig ausgereizt. Mit der Novelle des Baugesetzbuchs von 2013 wurde die baurechtliche Privilegierung gewerblicher Tierhaltungsanlagen im Außenbereich
eingeschränkt.

Stärkung der Innenentwicklung – Baurechtsnovelle und nationale Stadtentwicklungspolitik
Das Bundeskabinett hat am 4. Juli 2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und zur weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts
(BauGB-Novelle Teil II)
(http://www.dstgb.de/dstgb/Schwerpunkte/St%C3%A4dtebaurecht%20und%20Stadtentwicklung/St%C3%A4dtebaurecht/Bundeskabinett%20legt%20Gesetzentwurf%20zur%20St%C3%A4dtebaunov
gebilligt.

Die Nationale Stadtentwicklungspolitik des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (http://www.nationale-
stadtentwicklungspolitik.de/nn_251544/DE/Programme/Innenentwicklung/innenentwicklung__node.html?__nnn=true)  bringt Handelnde und Interessierte zum Thema Stadt zusammen. Es ist eine
Plattform für einen Austausch, thematisiert aktuelle stadtgesellschaftliche und städtebauliche Trends, stellt Projekte und Programme vor und zeigt beispielhafte Handlungs- und Lösungsansätze auf.

Kommunen sparen Fläche
Unter diesem Stichwort hat der NABU ein Projekt zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung ins Leben gerufen. Unter anderem steht der kostenlose Leitfaden "Die Flächensparer - Das Drehbuch" zum
Download bereit. Mehr zum Projekt auf der Website des NABU. (http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/flaechensparen/)

Förderprogramme zur Innenentwicklung
In mehreren Bundesländern gibt es Förderprogramme zur Innenentwicklung und zur Flächengewinnung:

Baden-Württemberg

Flächensparen im Ländlichen Raum - Modellprojekt Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials (MELAP PLUS)
(http://www.melap-plus.de/)  
Auf der Seite finden Sie Projektergebnisse und Handlungsempfehlungen sowie die Abschlussbroschüre zum Download.
Förderprogramm Flächen gewinnen durch Innenentwicklung (http://www2.mvi.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/68465/)
Innen vor Außen - Ein Förderprogramm der Stadt Crailsheim zur Unterstützung der Innenentwicklung (http://www.crailsheim.de/2389.0.html)

Hamburg

Förderprogramm Innenentwicklung (http://www.wk-hamburg.de/aktuelles/archiv-details/neues-foerderprogramm-
innenentwicklung/5d038582b19efa494eeb92990c184955.html)

Niedersachsen

Übersicht der Förderprogramme beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (http://www.umwelt.niedersachsen.de/portal/live.php?
navigation_id=27236&article_id=92201&_psmand=10)

Saarland

Zuschussprogramm Abriss in Illingen (http://www.illingen-saar.de/wohnen-wirtschaft/bauen-wohnen/foerderprogramme.html)

Innenetwicklung vor Ort - das Beispiel Schweinfurter Land
Innenentwicklung und Ortskernrevitalisierung sind wichtige Themen im Landkreis Schweinfurt. Das Service- und Immobilienvermittlungsportal des Landkreises (http://www.innenentwicklung-
schweinfurter-land.de/)  bietet ein umfangreiches Beratungsangebot zum Thema Innenentwicklung, Förderhinweise sowie Beispiele der Reaktivierung und Umnutzung vorhandener Gebäude im
Ortskern. Das Portal ist ein neutraler Marktplatz für Eigentümer, die ihr Gebäude oder Grundstück veräußern wollen und für Interessenten, die auf der Suche nach einem geeigneten Objekt oder
Baugrundstück sind. Die Aufnahme in die Datenbank erfolgt über die zuständige Gemeindeverwaltung, die unterstützend und beratend zur Seite steht. Der Vermittlungskontakt kann direkt zwischen
Käufer und Eigentümer/Anbieter oder anonym über die Gemeinde erfolgen. So ist gewährleistet, dass auch Personen ohne Internetanschluss die Möglichkeit haben, ihre Immobilie anzubieten.
Projektträger ist der Landkreis Schweinfurt. Das Projekt wurde zu 50 Prozent durch das EU-Programm LEADER  gefördert.

Ergänzend ist eine Broschüre (Download, PDF-Datei) (http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=dQstyx&url=https://www.netzwerk-laendlicher-
raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/Flaechenmanagement/Broschuere_Innenentwicklung_Leben_im_Ortskern_Schweinfurter_Land.pdf&lnkname=https://www.netzwerk-
laendlicher-raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/Flaechenmanagement/Broschuere_Innenentwicklung_Leben_im_Ortskern_Schweinfurter_Land.pdf)  erstellt worden, die
Informationen zu den Themen Bauen im Bestand, Förderung, Ansprechpartner sowie eine Zusammenstellung gelungener Beispiele aus der Region bereithält. Um Bauherren und Eigentümer von
Immobilien in den Ortskernen künftig besser unterstützen zu können, wurden zudem sogenannte Innenentwicklungslosten hinsichtlich rechtlicher Rahmenbedingungen, speziellen Beratungskonzepten
und anhand von Fallbeispielen qualifiziert. Sie beraten Bauherren und Eigentümer bei Fragen zur Innenentwicklung, vermitteln und zeigen Unterstützungsmöglichkeiten auf. Projektträger ist auch
hier der Landkreis Schweinfurt. Die Finanzierung erfolgte über LEADER  und den Landkreis Schweinfurt sowie 30 Kommunen.

Ansprechpartner für das Projekt ist Ulfert Frey, Regionalmanagement Schweinfurter Land. Kontaktdaten und Informationen zur Region Schweinfurter Land finden Sie in unserer Regionendatenbank.
(http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/bayern/?no_cache=1&aktion=details&region_id=189)

DVS-Tagung Flächenkonkurrenz aus dem Jahr 2010 - Auszug
Bei der DVS-Veranstaltung Flächenkonkurrenz im Dezember 2010 wurde auch das Thema Innenentwicklung behandelt. Die Dokumentation der gesamten Veranstaltung finden Sie im
Veranstaltungsarchiv. (http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/veranstaltungen/dvs-archiv/2010/flaechenkonkurrenz/dokumentation-flaechenkonkurrenz/)

Strategien zur Innenentwicklung: Kataster, Kostentransparenz und Kommunikation - ausgewählte Ergebnisse des BMBF-Förderschwerpunktes REFINA 
Dr. Stefanie Bock, Deutsches Institut für Urbanistik 
Download des Audiomitschnitts
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Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

© 
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Beispiel I: Leitfaden Dorf Komm! als Planungshilfe zur Innenentwicklung 
Cornelia Pfeuffer, Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle 
Download des Audiomitschnitts
Beispiel II: Tragfähigkeitsstudie - Schutzgutbezogene Landschaftsbewertung als Basis für die Fortschreibung von Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
Hans-Volker Müller, Stadt Karlsruhe/Planungsstelle des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe 
Download des Audiomitschnitts

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/05_Service/Veranstaltungen/2010/Flaechenkonkurrenz/21_Pfeuffer_Flaechenkonkurrenz.mp3
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4. Wohnbaugebiete in den Kommunen auf dem Kostenprüfstand: 
Zusammenfassende Betrachtung und Schlussfolgerungen  

Trotz zunehmender Auseinandersetzung mit den fiskalischen Effekten der Siedlungsentwicklung ba-
sieren die verwendeten Argumente vielfach auf Vermutungen oder stark modellhaften Annahmen. Ziel 
dieser Studie war es deshalb, für den Teilbereich der Wohnsiedlungsbebauung auf Basis einer empi-
rischen und praxisnahen Untersuchung die wichtigsten Kosten- und Nutzenbereiche transparent dar-
zulegen. Die Ergebnisse konnten in die laufenden Projektarbeiten des ILS sowie der Planersocietät – 
insbesondere dem Projekt LEAN² – genutzt und weiter verifiziert werden.  

 

Kernaussagen der Untersuchung  

Mit der Untersuchung konnten einige bekannte Ergebnisse zu den Kosten und Nutzen der Siedlungs-
entwicklung für die Kommunen bestätigt sowie verschiedene wesentliche Wirkungszusammenhänge 
herausgearbeitet werden. Hervorzuheben sind vor allem folgende Punkte:  

• Die Kosten der Siedlungsentwicklung werden stark von siedlungsstrukturellen Merkmalen be-
stimmt und liegen somit im unmittelbaren Einflussbereich der Kommunen. Insbesondere die Fak-
toren Dichte und Standort entscheiden über die Kosten eines Wohngebietes. Neben den Herstel-
lungskosten erweisen sich die Folgekosten der Wohngebietsentwicklung als wesentlich für die 
Belastung der kommunalen Haushalte. Diese vor allem in der mittel- und langfristig relevanten 
Kosten werden noch immer zu wenig in die Planungs- und Entscheidungsfindung einbezogen. 

• Neben Schulen, Kindergärten und der verkehrlichen Erschließung zeigt sich die Ver- und Entsor-
gung als ein Bereich, der hohe (Sprung-)Kostenrelevanz besitzt. Problematisch erweist sich im 
Bereich der leitungsgebundenen Infrastruktur vor allem die Struktur der Kostenanlastung. Nach 
heutiger Praxis werden zwar die Kosten für den direkten Anschluss vom Nutzer getragen, erhöh-
te Ausgaben für die Anpassung des Gesamtnetzes und insbesondere für den Folgebetrieb infra-
strukturaufwendiger Projekte werden aber auf die Gesamtheit der Netznutzer abgewälzt. Das In-
teresse der Infrastrukturbetreiber an einer Optimierung der Lage und des städtebaulichen Kon-
zeptes eines Wohngebietes ist auch aus diesem Grund als begrenzt einzuschätzen.  

• Die Betrachtungen der (direkten) Einnahmen aus den Wohngebieten bestätigen die starke Ein-
wohnerorientierung des Finanzsystems. Allerdings zeigen die Berechnungen auch, dass überzo-
gene oder in Standardformeln gegossene Erwartungen an die Erhöhung der Finanzkraft der 
Gemeinden durch ein neues Baugebiet den komplexen Zusammenhängen nicht gerecht werden. 
So sind die Einkommensteuereinnahmen gedeckelt und die Effekte auf den kommunalen Fi-
nanzausgleich für Kommunen vorab schwer abzusehen: Je Baugebiet können hier einzelfallab-
hängig entweder Zugewinne oder Verluste eintreten. Diese Ergebnisse schwächen gängige Ar-
gumente in der Diskussion und zeigen die Notwendigkeit, sich mit dem Nutzen von Wohnge-
bietsentwicklungen differenziert auseinanderzusetzen.  
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Grundstück
Lexikon | Jetzt kommentieren

ERKLÄRUNG ZUM BEGRIFF GRUNDSTÜCK

Als „Grundstück“ wird ein räumlich abgegrenzter Teil der Grundstücksoberfläche bezeichnet,
welcher in einem Grundbuch unter ebendieser Bezeichnung geführt wird.

Zu beachten ist, dass in Deutschland keine Legaldefinition für den Begriff an sich besteht, so dass dieser
in der Umgangssprache häufig genutzt wird. Im juristischen Bereich hingegen wird dieser Begriff als
bekannt vorausgesetzt und deswegen auch nicht näher im BGB definiert. Die oben angegebene
inhaltliche Bestimmung des Begriffes „Grundstück“ ergibt sich vielmehr aus der Grundbuchordnung und
dem BGB.

Allgemeines

Ein Grundstück ist demzufolge nicht gleichzusetzen mit einem Flurstück: während ein Flurstück als die kleinste
Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters anzusehen ist, besteht ein Grundstück aus einem solchen
Flurstück beziehungsweise mehreren zusammengesetzten Flurstück. Dabei müssen die zusammengesetzten
Flurstücke nicht zwangsläufig nebeneinander liegen.

Es besteht die Möglichkeit, mehrere Grundstücke zu einem Grundstück zu vereinigen. Hierzu bedarf es
einer diesbezüglichen Erklärung des Eigentümers im Grundbuch. Auch ist es gestattet, ein Nebengrundstück
als Bestandteil eines Hauptgrundstücks ins Grundbuch einzutragen. Dies kommt in der Praxis beispielsweise in
jenen Fällen vor, in denen das Nebengrundstück nur mit einer Garage bebaut ist, während auf dem
Hauptgrundstück das Eigenheim zu finden ist.

Ebenso besteht die Möglichkeit, ein bestehendes Grundstück in zwei kleinere Grundstücke aufzuteilen, welche
jeweils eigenständig ins Grundbuch eingetragen werden. Hierfür bedarf es zunächst einer Vermessung des
ursprünglichen Grundstücks, um danach die gewünschte Zerlegung vornehmen zu können.

Grundstücksarten

Es bestehen verschiedene Arten von Grundstücken. Zu differenzieren ist zwischen

Gemischt genutztes Grundstück
Geschäftsgrundstück
Mietwohngrundstück
Mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück
Mit Zweifamilienhaus bebautes
Grundstück
Sonstiges bebautes Grundstück

Wichtig ist diese Differenzierung vor allem bei der Bewertung bebauter Grundstücke beziehungsweise von
Betriebsgrundstücken zur Berechnung der Grundsteuer.

Wesentliche Bestandteile

Zu einem Grundstück gehören die wesentlichen Bestandteile eines Grundstücks sowie das Zubehör eines
Grundstücks. Gemäß § 93 BGB sind wesentliche Bestandteile einer Sache jene Teile, die „nicht
voneinander getrennt werden können, ohne dass der eine Teil oder aber andere Teile zerstört, in seinem
Wesen geändert oder in seinem Wert gemindert wird“. Wesentliche Bestandteile haben keine eigenen Rechte;
man spricht hierbei von der „Rechtsunfähigkeit wesentlicher Bestandteile“.

So zählen zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gemäß § 94 BGB

https://www.juraforum.de/lexikon/legaldefinition
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/
https://www.juraforum.de/lexikon/flurstueck
https://www.juraforum.de/lexikon/erklaerung
https://www.juraforum.de/lexikon/garage
https://www.juraforum.de/lexikon/zerlegung
https://www.juraforum.de/lexikon/bewertung
https://www.juraforum.de/lexikon/zubehoer
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/93-wesentliche-bestandteile-einer-sache
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/94-wesentliche-bestandteile-eines-grundstuecks-oder-gebaeudes
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1. Sachen, die mit dem Grund und Boden fest verbunden sind, insbesondere Gebäude und
2. Erzeugnisse des Grundstücks, z. B. Pflanzen, solange sie mit dem Boden

zusammenhängen.

Die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen können beispielsweise Zäune oder Fertiggaragen
aus Beton sein.

Auch die zur Herstellung eines Gebäudes eingefügten Sachen wie beispielsweise eine Heizungsanlage
zählen zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks.

Ausnahmen bestehen bei jenen Sachen, die nur vorübergehend mit dem Grundstück verbunden gewesen
sind. Bringt ein Mieter beispielsweise im Sommer seine Zimmerpflanzen in den Garten und trägt sie im
Herbst wieder ins Haus, so können diese nicht als wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks bezeichnet
werden und bleiben somit Eigentum des Mieters.

Ebenfalls differenziert zu betrachten sind sogenannte „Scheinbestandteile“, die nur vorübergehend mit
der Hauptsache verbunden sind. Jene Sachen behalten ihre rechtliche Selbständigkeit bei, wie
beispielsweise eine Pergola, die vom Mieter zwar mit der Hauptsache verbunden worden wurde, aber
dennoch nicht den Sachverhalt eines wesentlichen Bestandteiles erfüllt. Solche Sachen, auch
„Scheinbestandteile“ genannt, dienen nur dem vorübergehenden Zweck und werden gemäß § 95 BGB wie
folgt definiert:

„(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem
vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude
oder anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten
mit dem Grundstück verbunden worden ist.

(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck in ein Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu
den Bestandteilen des Gebäudes.“

Zu jenen nur einem vorübergehenden Zweck dienenden Sachen zählen beispielsweise Baugerüste, die sich
nur für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Zweck auf dem Grundstück befinden.

Bei einer Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück in der Form, dass sie wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks wird, erstreckt sich gemäß § 946 BGB das Eigentum auch auf die verbundene
Sache: „Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigentum an dem Grundstück auf diese Sache.“

Erwirbt ein Eigentümer ein Grundstück, so erwirbt er damit kraft Gesetzes auch das Eigentum an der
eingefügten Sache.

Zubehör eines Grundstücks

Gemäß § 97 BGB werden als Zubehör eines Grundstücks bewegliche Sachen angesehen, welche dauernd dem
wirtschaftlichen Zweck eines Grundstücks dienen und in einem bestimmten räumlichen Verhältnis zu diesem
stehen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück Geräte wie
Trecker oder Mähdrescher, aber auch Nutzvieh stehen. Diese „Sachen“ müssen allerdings auch im Verkehr als
„Zubehör“ angesehen werden. Zu beachten hierbei ist, dass gemäß § 97 Abs. 2 BGB „die vorübergehende
Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer anderen nicht die Zubehöreigenschaft begründet.
Die vorübergehende Trennung eines Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die Zubehöreigenschaft nicht
auf.“ Dies bedeutet, dass wenn beispielsweise der Trecker von dem Grundstück vorübergehend entfernt wird,
dieser immer noch als Zubehör des betreffenden Grundstücks anzusehen ist.

Grundstücksrechte

Es bestehen verschiedene Grundstücksrechte, welche im BGB geregelt sind:

Gemäß §§ 903 ff. BGB „Eigentum am Grundstück“

Gemäß §§ 1018 ff. BGB „Dienstbarkeiten“

Gemäß §§ 1094 ff. BGB „Vorkaufsrecht“

Gemäß §§ 1105 ff. BGB „Reallast“

Gemäß §§ 1113 ff. BGB „Grundpfandrechte“

https://www.juraforum.de/lexikon/eigentum
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/95-nur-voruebergehender-zweck
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/946-verbindung-mit-einem-grundstueck
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/97-zubehoer
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/903-befugnisse-des-eigentuemers
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/1018-gesetzlicher-inhalt-der-grunddienstbarkeit
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/1094-gesetzlicher-inhalt-des-dinglichen-vorkaufsrechts
https://www.juraforum.de/lexikon/vorkaufsrecht
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/1105-gesetzlicher-inhalt-der-reallast
https://www.juraforum.de/lexikon/reallast
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/1113-gesetzlicher-inhalt-der-hypothek
https://www.juraforum.de/lexikon/grundpfandrechte
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Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Landwirtschaft und Umwelt

Cross-Compliance –
Erfüllung von
Umweltschutzaufla
gen

Die so genannte „Cross-
Compliance“, auch Auflagenbindung
genannt, ist ein Mechanismus, mit
dem Direktzahlungen an Landwirte
an die Erfüllung von Auflagen im
Bereich Umweltschutz,
Lebensmittelsicherheit, Tier- und
Pflanzengesundheit und Tierschutz
sowie den Erhalt der
landwirtschaftlichen Nutzfläche in
gutem Bewirtschaftungs- und
Umweltzustand gebunden sind.  

Seit 2005 ist für alle Landwirte, die
Direktzahlungen erhalten, die
Cross-Compliance obligatorisch.

Rechtsgrundlage:  Verordnung
73/2009 des Rates (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?
uri=CELEX:32009R0073:de:NOT)
und Verordnung 1122/2009 der
Kommission (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?
uri=CELEX:32009R1122:de:NOT)

Die Cross-Complicance umfasst
zwei Elemente:

Grundanforderungen an die
Betriebsführung: Diese
Anforderungen beziehen sich
auf die 18 gesetzlichen
Standards in den Bereichen
Umweltschutz,
Lebensmittelsicherheit, Tier-
und Pflanzengesundheit sowie
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Tierschutz. 
 

Guter landwirtschaftlicher
und ökologischer Zustand:
Die Auflage, das Land in
gutem landwirtschaftlichen
und ökologischen Zustand zu
erhalten, bezieht sich auf eine
Reihe von Standards zum
Bodenschutz, zum Erhalt von
organischen Substanzen und
der Struktur der Böden, zur
Vermeidung der Zerstörung
von Lebensräumen sowie zur
Wasserbewirtschaftung.

Die Cross-Compliance ist die
Grundanforderung („Baseline“)
oder die Grundlage aller
Agrarumweltmaßnahmen. Für alle
mit den Auflagen der Cross-
Compliance verbundenen Kosten
müssen die Landwirte selbst
aufkommen (Verursacherprinzip,
„Polluter-Pays-Principle“
(https://ec.europa.eu/agriculture/e
nvir/cap#polluter)).

Die Cross-Compliance ist ein
wichtiges Werkzeug zur Integration
von Umweltanforderungen in die
Gemeinsame Agrarpolitik. Durch
die Cross-Compliance wird
gewährleistet, dass die im Rahmen
der Gemeinsamen Agrarpolitik
gewährte finanzielle Unterstützung
zur Förderung nachhaltiger
Landwirtschaft beiträgt und damit
auf die Besorgnisse der
Bevölkerung reagiert.

Der Mechanismus der Cross-
Compliance schafft Synergien
zwischen den GAP-Zahlungen
und der Notwendigkeit,
Mindestanforderungen zu
erfüllen.

Für den
Programmplanungszeitraum 2007-
2013 gilt die Cross-Compliance
auch für die meisten
Umweltzahlungen, die Teil der
Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums
(https://ec.europa.eu/agriculture/r
ural-development-previous/2007-

https://ec.europa.eu/agriculture/envir/cap#polluter
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-previous/2007-2013_de
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2013_de)  sind, und seit
2008 gilt sie auch für bestimmte
Weinbaubeihilfen.
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Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Direkte Unterstützung

Direktzahlungen

Landwirtinnen und Landwirte in der
Europäischen Union (EU) erhalten
finanzielle Unterstützung in Form
von Direktzahlungen, wenn sie
strenge Vorschriften hinsichtlich
Gesundheit und Wohlergehen der
Tiere, Pflanzen- und Umweltschutz
einhalten. Die Unterstützung ist
nicht an die Menge der von ihnen
erzeugten landwirtschaftlichen
Produkte gebunden, sondern soll
den Betrieben ein Sicherheitsnetz
im Falle schwankender Marktpreise
bieten. Es sind zusätzliche
Finanzhilfen verfügbar, zum
Beispiel für
Bewirtschaftungsmethoden, die
über den allgemein üblichen
Umweltschutz hinausgehen, oder
für Betriebsinhaber in Regionen mit
naturbedingten Benachteiligungen.

Der größte Teil (72 %) des
aktuellen EU-Agrarhaushalts ist für
Direktzahlungen an europäische
Landwirte bestimmt. Diese Mittel
stammen aus dem Europäischen
Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EGFL)
(https://ec.europa.eu/agriculture/c
ap-funding_en) . 

 

Grundregelung der
Direktzahlungen ergänzt
durch spezifische
Unterstützung

Direktzahlungen werden
Landwirten in Form einer
Einkommensgrundsicherung
gewährt, die nach der Anzahl der
bewirtschafteten Hektare berechnet

EN •••
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wird. Im Durchschnitt beträgt sie
267 Euro pro Hektar beihilfefähiger
Fläche. Ergänzt wird diese
Grundsicherung durch andere
Förderprogramme, die bestimmte
Ziele haben oder sich an eine
bestimmte Art von Landwirten
richten:

„grüne“ Direktzahlung für dem
Klima- und Umweltschutz
förderliche
Landbewirtschaftungsmethode
n

Zahlung für Junglandwirte
(https://ec.europa.eu/agricult
ure/cap-funding/young-
farmers_en)

(wenn angewendet) eine
Umverteilungsprämie zur
Unterstützung kleiner und
mittlerer landwirtschaftlicher
Betriebe

(wenn angewendet) Zahlungen
für Regionen mit
naturbedingten
Benachteiligungen, in denen
Landwirtschaft besonders
schwierig ist, z. B.
Bergregionen

(wenn angewendet) ein
Sondersystem für kleine
Betriebe, das die anderen
Systeme zusammenfasst und
ersetzt

(wenn angewendet)
fakultative, an die Produktion
gekoppelte Unterstützung für
bestimmte Sektoren in
Schwierigkeiten

Direktzahlungen betragen im
Durchschnitt 267 Euro pro Hektar. 
 

Weitere Informationen

Die GAP erklärt – Direktzahlungen
für Landwirte 2015–2020
(https://publications.europa.eu/en
/publication-
detail/-/publication/541f0184-
759e-11e7-b2f2-

EN •••
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01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-
40843483)

 

Beantragung von
Direktzahlungen

Um Direktzahlungen zu erhalten,
müssen die Landwirte jedes Jahr
einen Antrag stellen, in dem sie alle
landwirtschaftlichen Parzellen ihres
Betriebs angeben. Für den Erhalt
von Direktzahlungen sind auch
Förderfähigkeitsbedingungen
(http://ec.europa.eu/agriculture/sit
es/agriculture/files/direct-
support/direct-
payments/docs/direct-payments-
eligibility-
conditions_en.pdf)
einzuhalten, zum Beispiel müssen
die Empfänger als aktive Landwirte
im EU-Hoheitsgebiet tätig sein. 

Die Zahlungen sind nicht an die
Produktionsmengen gekoppelt, was
die Landwirte dazu anregen soll, ihr
Unternehmen besser an den
Marktbedürfnissen auszurichten.
Überdies können die Zahlungen
gekürzt werden, wenn die
Landwirte sich nicht an genau
festgelegte Vorschriften hinsichtlich
Lebensmittelsicherheit, Gesundheit
und Wohlergehen der Tiere oder
Umweltschutz halten. 

Diese Verknüpfung zwischen
Zahlungen und Einhaltung von
Vorschriften wird Cross-Compliance
(http://ec.europa.eu/agriculture/dir
ect-support/cross-
compliance_en)  genannt.

 

Verwaltung und Kontrolle
der Direktzahlungen
durch die Mitgliedstaaten

Zwar sind die Vorschriften für
Direktzahlungen auf EU-Ebene
festgelegt, ihre praktische
Umsetzung erfolgt jedoch direkt in
jedem Mitgliedstaat gemäß der
sogenannten geteilten
Mittelverwaltung. Dies bedeutet,
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dass nationale Behörden für die
Verwaltung und Kontrolle der
Direktzahlungen an Landwirte in
ihrem Land zuständig sind. 

Außerdem verfügt jedes Land über
einen gewissen Spielraum
hinsichtlich der Art der Verteilung
dieser Zahlungen, um
landestypische Bedingungen und
die großen Unterschiede innerhalb
der Europäischen Union zu
berücksichtigen. 
 

Landwirtschaftsministerien in den
EU-Mitgliedstaaten
(http://ec.europa.eu/agriculture/lin
ks-to-ministries_en)

 

Ausführliche
Informationen über die
Unterstützungssysteme

Beschlüsse der Mitgliedstaaten zu
Direktzahlungen 2015–2020
(https://ec.europa.eu/agriculture/s
ites/agriculture/files/direct-
support/direct-
payments/docs/simplementation-
decisions-ms-
2016_en.pdf)

Durchführung der Direktzahlungen
für das Kalenderjahr 2015
(https://ec.europa.eu/agriculture/s
ites/agriculture/files/direct-
support/direct-
payments/docs/implementation-of-
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Energiepflanzen

Für Pflanzen, die gezielt ganz oder überwiegend für die energetische Nutzung in der Landwirtschaft angebaut werden, hat sich der

Begriff „Energiepflanzen“ eingebürgert. Der Oberbegriff „Nachwachsende Rohstoffe“ umfasst daneben auch Holz aus dem Forst,

diverse organische Reststoffe und Nebenprodukte sowie jegliche Biomasse, die für die stofflich-technische Nutzung bestimmt ist.

Energiepflanzen erzeugen als ein- oder mehrjährige Kulturen regelmäßige und nachhaltige Biomasseerträge. Gegenüber anderen

erneuerbaren Energien ist Biomasse als Energieträger über längere Zeiträume (viele Monate oder Jahre) lagerfähig bzw. speicherbar.

Biomasse als Energieträger bringt die Vorteile bedarfsgerechter Energieerzeugung mit sich.

Mit Blick auf die Möglichkeiten und Potenziale werden Energiepflanzen beim geplanten Ausbau der Energieerzeugung aus Biomasse

künftig den größten Beitrag zu leisten haben. Energiepflanzen werden speziell für die energetische Nutzung angebaut und liefern

wahlweise

Substrate für die Biogaserzeugung (z.B. Mais, Gras, Getreide, Hirse, Zuckerrüben und weiteren Kulturen),

holzartige bzw. lignocellulosehaltige Biomasse zur Nutzung als Festbrennstoff (z. B. schnell wachsende Baumarten, Miscanthus

und andere Großgräser) und/oder

Zucker bzw. Stärke oder Pflanzenöle für die Biokraftstoffgewinnung (z. B. Raps, Getreide, Mais oder Zuckerrüben).

2014 werden nachwachsende Rohstoffe auf über 2,3 Mio. der gut 12 Mio. Hektar Ackerfläche in Deutschland angebaut. Auf

Energiepflanzen entfallen davon etwa 2,1 Mio. Hektar. Hinzu kommt die in den etwa 11 Mio. Hektar Wald forstlich erzeugte Biomasse.

Sie stellt den größten Anteil nachwachsender Rohstoffe. 

Einjährige Energiepflanzen

Verschiedene Kulturarten, die aus der Nahrungs- und Futtermittelproduktion bekannt sind, gewinnen als Energiepflanzen an

Bedeutung, wie z. B. Mais, Raps, Rüben und Getreidearten. Sie werden als einjährige Kulturen angebaut, d. h. sie erfordern eine

jährliche Bodenbearbeitung und Neueinsaat. Meistens erfolgt der Anbau in mehrgliedrigen Fruchtfolgen, auf einer Fläche werden also

im jährlichen Wechsel verschiedene Kulturen angebaut. Einige Arten wie Mais sind aber auch „mit sich selbst verträglich“ und können
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mehrere Jahre in Folge auf der gleichen Fläche wachsen, andere wie z. B. Raps brauchen Anbaupausen von 3 bis 4 Jahren. Neu bei

den einjährigen Energiepflanzen sind innovative Anbausysteme: etwa der Mischfruchtanbau, bei dem verschiedene Pflanzenarten, wie

z. B. Mais und Sonnenblumen oder Getreide und Leindotter, gemeinsam auf einem Feld stehen, oder das Zweikulturnutzungssystem

– es ermöglicht binnen eines Jahres zwei Ernten. Eine Beispiel-Fruchtfolge für Letzteres ist die Ernte der Wintergetreidekultur Roggen

als Ganzpflanzensilage im Mai/Juni und der Nachbau von Hirse oder Mais mit Ernte im Oktober. Diese Anbausysteme bieten

interessante Optionen in Hinblick auf eine diversifizierte, ökologische Ausrichtung des Energiepflanzenanbaus, in dem sie zum

Beispiel den Boden ganzjährig bedecken und der Erosion vorbeugen.

Mehrjährige Energiepflanzen

Energiepflanzen können auch als mehrjährige Kultur – einmal gesät oder gepflanzt – über einen langen Zeitraum von bis zu 30

Jahren genutzt werden. Dazu zählen zum Beispiel Stauden wie die Durchwachsene Silphie oder Großgräser wie Miscanthus, beide

werden jährlich geerntet. In Kurzumtriebsplantagen wiederum wachsen Baumarten wie Pappeln und Weiden, die in Reihen

angepflanzt und alle drei bis fünf Jahre geerntet werden. Danach treiben die schnellwüchsigen Bäume aus dem Wurzelstock wieder

aus. In den Zwischenjahren wird die Fläche so gut wie nicht bearbeitet, die Bäume kommen weitestgehend ohne Düngung und

chemischen Pflanzenschutz aus. Dadurch eignen sie sich auch sehr gut für den Anbau in Trinkwassereinzugs- oder -schutzgebieten.

Alle mehrjährigen Energiekulturen werden im Gegensatz zu den einjährigen erst in relativ geringem Umfang angebaut, das Interesse

der Landwirtschaft nimmt hier aber deutlich zu.

Kombination ein- und mehrjähriger Energiepflanzen

Eine interessante Kombination des Anbaus von ein- und mehrjährigen Arten in einem System stellt die sogenannte

Agroforstwirtschaft dar. Hierbei werden z. B. schnellwachsende Baumarten in Reihen gepflanzt und in den dazwischen liegenden

Feldblöcken einjährige Kulturen angebaut (mit an moderne Saat- und Erntetechnik angepassten 36 oder 48 Meter Breite). Die

Baumreihen leisten in solchen Systemen einen wichtigen Beitrag zur Minderung der Bodenerosion durch Wind und Wasser

(Starkregen). Zudem werden diesen Anbauverfahren durch die Verbesserung des Mikroklimas und der Begünstigung von Nützlingen

ertragssichernde und ertragssteigernde Effekte zugesprochen.

Umfangreiche Informationen zu den einzelnen Kulturen finden Sie im Internet unter energiepflanzen.fnr.de.

Sprache auswählen

http://energiepflanzen.fnr.de/
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Folgekosten von Baugebieten in Ihrer Gemeinde
Wie viel zusätzliche Infrastruktur braucht Ihre kommunale Baulandstrategie?

Werden in Ihrer Kommune neue Baugebiete ausgewiesen? Wollen Sie wissen,
welche Folgekosten dadurch entstehen und wer sie bezahlt?

Dieser FolgekostenSimulator ist ein Werkzeug für Kommunen und interessierte
Bürger

Er gibt Ihnen die Möglichkeit, im Groben abzuschätzen, welche Folgekosten im
Bereich der technischen Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Leitungen, Rohre) durch
Neubautätigkeiten in Ihrer Gemeinde entstehen und wer diese bezahlen muss.

Sie können eigene Planungen entwickeln, Alternativen vergleichen und Ihre
Ergebnisse abspeichern oder ausdrucken.

Zu Beginn ein paar grobe Angaben zu Ihrer Gemeinde

-- bitte wählen --Wie groß ist Ihre Kommune?

-- bitte wählen --Wo liegt Ihre Kommune?

-- bitte wählen --Wie viel kostet ein Quadratmeter
erschlossenes Wohnbauland für
Einfamilienhäuser in Ihrer
Gemeinde?

Neu anmelden FolgekostenSchätzer Impressum
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Ausgezeichnet mit d
Umweltmedienpreis

Deutschen Umwelthilf
(http://www.duh.de/ump

Klimaretter-Lexikon (/tipps-klima-lexikon)

ILUC – Indirect Land Use Change

ILUC steht für Indirect Land Use Change – indirekte
Landnutzungsänderungen. Von ILUC wird gesprochen, wenn Pflanzen für  
--> Agro-Kraftstoffe (http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/8112-
agro-treibstoff-agro-kraftstoff?catid=98%3Aa) zwar auf Flächen angebaut
werden, die als nachhaltig zertifiziert sind, dabei aber den Anbau von
Nahrungspflanzen auf Wald- oder Brachflächen verdrängen. Bei der
Umwandlung dieser natürlichen Lebensräume in Ackerland entstehen --
> Treibhausgasemissionen (http://www.klimaretter.info/tipps-klima-
lexikon/1897-treibhausgase-anthropogene?catid=117%3At), die bisher nicht in
die Klimabilanz der Kraftstoffe einfließen – trotz Nachhaltigkeitszertifikat.

Über Ausmaß und Wirkung indirekter Landnutzungsänderungen wird bei
staatlichen und nichtstaatlichen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
intensiv diskutiert. Die EU-Kommission hat ein Regelwerk zur Kontrolle von
ILUC beim Energiepflanzenanbau um mehrere Jahre aufgeschoben, da die
wissenschaftlichen Unsicherheiten zu groß seien.

Unter dem Kürzel --> LULUCF (http://www.klimaretter.info/tipps-klima-
lexikon/5186-lulucf--land-use-land-use-change-and-forestry) sind Landnutzung
und Landnutzungsänderungen auch ein Thema bei den UN-
Klimaverhandlungen.

Umweltinstitut München: Direkte und indirekte Landnutzungsänderungen
(http://www.umweltinstitut.org/themen/energie-und-
klima/agrarenergie/landnutzungsaenderungen.html)

Zurück zum Lexikon >> (http://www.wir-
klimaretter.de/content/view/1863/427/)

http://www.klimaretter.info/
http://www.duh.de/ump_preistraeger/2016/
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/8112-agro-treibstoff-agro-kraftstoff?catid=98%3Aa
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/1897-treibhausgase-anthropogene?catid=117%3At
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grafischen Wandel Interessierten aktuelle Daten, 
Fakten und Trends in allgemein verständlicher Form 
zur Verfügung stellen. Die mit der demografischen 
Entwicklung verbundenen Probleme und Chancen 
sollen so besser verstanden und eingeschätzt 
sowie gleichzeitig mögliche Handlungsoptionen 
sachverständiger bewertet werden können. Das 
Institut reagiert damit auch auf das große Interes-
se an den demografischen Fragestellungen, das in 
vielfältigen Anfragen aus Politik und Öffentlichkeit 
deutlich wird. 

Das BiB hat sich daher entschlossen, die 2013 
erschienene Broschüre „Bevölkerungsentwicklung 
2013 – Daten, Fakten, Trends zum demografischen 
Wandel“ zu aktualisieren und mit einem neu hinzu-
gefügten Abschnitt über die Zuwanderergruppen 
nach Deutschland im Bereich Außenwanderungen 
zu erweitern.

Diese Broschüre soll es Ihnen erleichtern, sich mit 
Hilfe von Abbildungen, Tabellen und Texten einen 
Überblick über den demografischen Wandel, seine 
Ursachen und Konsequenzen zu verschaffen.

 

Prof. Dr. Norbert F. Schneider
Direktor des Bundesinstituts für  
Bevölkerungsforschung

Vorwort des Direktors des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum eine Entwicklung beeinflusst unsere Ge-
sellschaft so intensiv und seit so langer Zeit wie 
der demografische Wandel. Mit welcher Dynamik 
sich das demografische Geschehen in Deutschland 
entfaltet, zeigen die Ereignisse der vergangenen 
Monate. So war das Ausmaß der Zuwanderung seit 
2015 in dieser Höhe von niemandem erwartet wor-
den. Damit bestätigt sich auch die Annahme, dass 
der demografische Wandel ein Thema bleiben wird. 
Die Konsequenzen der demografischen Entwicklung  
werden in den kommenden Jahrzehnten noch spür-
barer werden. Dabei ist die Zuwanderung nur ein 
Faktor von vielen. 

Zusätzlich wird sich auch die demografische 
Alterung der Gesellschaft verstärken, wenn die 
Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren 
zunehmend ins Rentenalter eintritt und sich durch 
die steigende Lebenserwartung die Zahl hochaltri-
ger Menschen erhöht. Gleichzeitig wird das niedrige 
Geburtenniveau die Bevölkerungszahl tendenziell 
verringern.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen am demo-
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Gegenwärtig leben in Deutschland rund 81 Millionen Menschen, diese Grö-
ßenordnung hat sich seit Mitte der 1990er Jahre nur wenig verändert. Sie  
hängt vom Zusammenspiel dreier grundlegender demografischer Prozesse 
ab: der Entwicklung der Geburten, der Sterbefälle und der Bilanz der Zu- und 
Abwanderungen.

Bevölkerungsbilanz 
Über Jahrzehnte hinweg stieg die Bevölkerungszahl 
in Deutschland nahezu kontinuierlich an. Bis zum Be-
ginn der 1970er Jahre war dies vor allem ein Ergebnis 
hoher Geburtenüberschüsse. Den Höchstwert gab 
es dabei im Jahr 1964, als die Zahl der Geburten um 
487.000 über der der Sterbefälle lag. Mit dem starken 
Absinken des Geburtenniveaus ab Mitte der 1960er 
Jahre verringerte sich dieser Geburtenüberschuss 
kontinuierlich und schlug zu Beginn der 1970er Jah-
re in einen wachsenden Sterbefallüberschuss um. Im 
Jahr 2014 wurden rund 153.000 Menschen weniger 
geboren als im gleichen Jahr starben. Damit würde 
die Differenz aus Geburten und Sterbefällen seit den 
1970er Jahren ohne Zuwanderungüberschüsse zu 
kontinuierlich sinkenden Bevölkerungszahlen führen. 

Betrachtet man die Entwicklung der Geburtenzah-
len, so ist eine gewisse „Wellenbewegung“ zu erken-
nen: Gibt es stärker besetzte Geburtsjahrgänge bei 
den Eltern – wie z. B. bei den Babyboomern in den 
1960ern – werden auch die Kinderjahrgänge stärker 
besetzt sein, auch wenn die Kinderzahl je Frau unver-
ändert bleibt. Dieser Effekt schwächt sich von Welle 
zu Welle ab, lässt sich aber zum Beispiel an den höhe-
ren Geburtenzahlen Ende der 1980er Jahre erkennen.

1. Bevölkerungsentwicklung 
    und Alterung
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

MillionenDie Bevölkerungszahl 
in Deutschland ist mit 

Ausnahme von Kriegszei-
ten nahezu kontinuierlich 
angewachsen. Seit Mitte 

der 1990er Jahre stagniert 
sie bei rund 81 bis 82 

Millionen. 

Bevölkerungsstand, Deutschland1 1815 bis 20142
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 BE VÖL K ERUNGSEN T W IC K L UNG UND A LT ERUNG      7
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Geburten-
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Sterbefallüberschuss

1971 war das letzte Jahr, 
in dem in Deutschland 
ein Geburtenüberschuss 
eintrat. Seitdem übersteigt 
die Anzahl der Sterbefälle 
in jedem Jahr die Zahl der 
Lebendgeborenen und 
dies tendenziell in wach-
sendem Umfang.

Bilanz der Lebendgeborenen und Gestorbenen, Deutschland 1960 bis 2014

In den meisten Jahren 
seit 1960 wiesen das 
Frühere Bundesgebiet 
bzw. Deutschland deutlich 
mehr Zu- als Abwanderun-
gen auf. Jahre mit Abwan-
derungsverlusten bzw. 
nur geringen Zuwande-
rungsüberschüssen sind 
vor allem auf ausgeprägte 
Rückwanderungen z. B. 
von Arbeitsmigranten 
oder Flüchtlingen zurück-
zuführen. 
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Durchschnitt 
der Jahre

Westdeutschland ohne Berlin Ostdeutschland einschl. Berlin

Natürliche 
Bilanz

Wanderungs-
bilanz

Gesamt-
bilanz

Natürliche 
Bilanz

Wanderungs-
bilanz

Gesamt-
bilanz

1990-1994 2,7 103,2 105,9 -52,6 -4,1 -52,5

1995-1999 -0,4 31,2 30,8 -43,9 2,0 -41,9

2000-2004 -8,4 34,6 26,1 -31,9 -28,3 -60,2

2005-2010 -16,8 10,0 -6,8 -31,0 -18,5 -49,7

2011-2014 -20,7 53,4 32,6 -33,7 38,8 11,9

Wanderungssalden als Ergebnis von Zu- und Fortzügen 
unterliegen deutlich stärkeren Schwankungen als die 
natürlichen Salden. Hier spielen historische Bedingun-
gen wie gezielte Arbeitskräfteanwerbung, Flüchtlings-
ströme durch Kriege, aber auch Gesetzesänderungen 
wie das Zuwanderungsgesetz oder die Regelungen 
für (Spät-)Aussiedler eine entscheidende Rolle. Hinzu 
kommen Familiennachzüge der in Deutschland leben-
den Ausländer oder die verstärkte Abwanderung von 
Deutschen (vgl. Kapitel 6). Die in vielen Jahren erheb-
lichen Zuwanderungsüberschüsse machen deutlich, 
dass sich die Bundesrepublik nach dem Zweiten Welt-
krieg zu einem Einwanderungsland entwickelt hat.

Bis 2003 führten die hohen Zuwanderungsüber-
schüsse noch zu insgesamt steigenden Bevölke-
rungszahlen. Danach konnten auch positive Wande-
rungssalden die hohen Sterbefallüberschüsse nicht 
mehr ausgleichen, so dass die Bevölkerungszahl in 
Deutschland sank. In einzelnen Jahren verschärften 
Abwanderungsüberschüsse diese Situation noch 
weiter. Seit dem Jahr 2011 zeigt sich eine Verände-
rung: Die hohen Zuwanderungsgewinne von fast 

280.000 Personen in 2011 bis 550.000 in 2014 
überstiegen die Sterbefallüberschüsse deutlich, die 
Bevölkerungszahl steigt seitdem wieder an. 

In West- und Ostdeutschland differiert die Bevöl-
kerungsbilanz seit der Wiedervereinigung erheblich. 
Im Westen sorgte die hohe Zahl junger Frauen zu 
Beginn der 1990er Jahre noch für hohe Geburten-
zahlen und damit einen Geburtenüberschuss (z. B. 
zwischen 1990 und 1994 pro Jahr 2,7 mehr Gebo-
rene als Gestorbene je 10.000 Einwohner). In den 
folgenden Jahren entstanden Sterbefallüberschüs-
se vor allem durch sinkende Geburtenzahlen. Die 
zurückgehenden Wanderungsüberschüsse konnten 
von 2006 bis 2009 diese negative natürliche Bilanz 
nicht mehr kompensieren, sodass auch in West-
deutschland der Gesamtsaldo negativ ausfiel und 
die Bevölkerungszahl insgesamt absank. Seit 2011 
ist hier eine Trendwende eingetreten.

Im Osten war die erste Hälfte der 1990er Jahre 
durch den „demografischen Schock“ nach der Wie-
dervereinigung gekennzeichnet. Im Ergebnis der da-
mit verbundenen sozialen Unsicherheiten wurden 
demografisch relevante Entscheidungen aufgescho-
ben. Das Geburtenniveau sank auf einen historischen 
Tiefstand und es entstand ein ausgeprägter Sterbe-
fallüberschuss. Gegen Ende der 1990er Jahre stieg 
die Geburtenzahl wieder an, auch durch die Realisie-
rung von aufgeschobenen Geburten, also durch einen 
„Nachhol effekt“. Trotzdem blieb die natürliche Bilanz 
negativ und führte zusammen mit den bis 2011 nega-
tiven Wanderungssalden zu einem anhaltenden Ver-
lust an Bevölkerung. Ab 2011 gibt es auch im Osten 
Wanderungsgewinne, die seit 2013 ausreichen, um 
die Sterbefallüberschüsse zu kompensieren. 

Bevölkerungsbilanz
Die Differenz aus Geburten und Sterbefällen 
wird als natürlicher Saldo bzw. natürliche Bilanz 
bezeichnet. Überwiegt die Anzahl der Gebur-
ten die der Sterbefälle, spricht man von einem 
Geburtenüberschuss, im anderen Fall von einem 
Sterbefallüberschuss. Ergänzt wird sie durch die 
Wanderungsbilanz, die sich als Differenz aus Zu- 
und Fortzügen über die betrachtete regionale Ein-
heit ergibt. Beide Prozesse zusammen bilden als 
Gesamtbilanz der Bevölkerung die Grundlage für 
die jährliche Veränderung der Bevölkerungszahl.

Methodische
Erläuterung

Komponenten der Bevölkerungsentwicklung zwischen 1990 und 2014
(durchschnittlicher Saldo pro Jahr je 10.000 Einwohner)

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB

Die unterschiedliche 
Zuordnung von 2010 und 
2011 wurde gewählt, weil 
ab 2011 den Berechnun-

gen die reduzierten Bevöl-
kerungszahlen nach dem 

Zensus 2011 zugrunde 
liegen. 
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1 ab 2015: Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder

Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

Millionen

Kontinuität bei stärkerer
Zuwanderung

Kontinuität bei schwächerer
Zuwanderung

Die Bevölkerungszahl in 
Deutschland wird sich 
zukünftig verringern. In 
welchem Ausmaß das 
geschieht, wird vor allem 
von den Zu- und Abwan-
derungen abhängen, da 
Lebenserwartung und 
Geburtenentwicklung 
langfristig gesehen relativ 
stabil verlaufen. 

Bevölkerungsstand, Deutschland, 2000 bis 20601

Bevölkerungsvorausberechnung
Langfristige Bevölkerungsvorausberechnungen sind 
Modellrechnungen oder Projektionen, die zeigen, wie 
sich eine Bevölkerung entwickeln würde, wenn man 
von bestimmten Annahmen für einzelne Komponen-
ten – Geburten, Lebenserwartung, Wanderungen – 
ausgeht. Die damit errechneten Bevölkerungszahlen 
und Altersstrukturen bilden einen Rahmen für die 
wahrscheinlich zu erwartende Entwicklung, falls die 
getroffenen Annahmen in etwa eintreffen.
Durch Bund und Länder werden auf der Basis der 
fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen und -struk-
turen regelmäßig koordinierte Bevölkerungsvoraus-
berechnungen erstellt. Aktuell wird mit der 13. Vor-
ausberechnung aus dem Jahr 2015 gearbeitet, die 
auf einer Fortschreibung der Zensus ergebnisse von 
2011 beruht. Besonders wichtig für die zukünftige 
Bevölkerungsentwicklung sind die Wanderungsan-
nahmen, da bei Lebenserwartung und Geburten-
entwicklung keine sprunghaften Veränderungen zu 
erwarten sind.

Für die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung, die einen Zeitraum bis 2060 abbildet, 
wurde für die beiden Varianten „Kontinuität bei 

schwächerer bzw. stärkerer Zuwanderung“ eine 
annähernde Konstanz der Trends aus den letzten 
Jahren unterstellt. Deshalb wurden folgende An-
nahmen zugrunde gelegt: 

>> Die zusammengefasste Geburtenziffer bleibt auf 
Dauer auf dem niedrigen Niveau von 1,4 Kindern 
je Frau, das durchschnittliche Gebäralter steigt 
weiter leicht an.

>> Die durchschnittliche Lebenserwartung nimmt 
bis 2060 weiter zu auf 84,8 Jahre (Männer) bzw. 
88,8 Jahre (Frauen).

>> Langfristig ziehen jährlich 100.000 (schwächere 
Zuwanderung) bzw. 200.000 (stärkere Zuwan-
derung) mehr Personen nach Deutschland zu, 
als das Land verlassen.

Bei Eintreten dieser Annahmen würde die Be-
völkerungszahl in Deutschland bis 2060 deutlich 
zurückgehen – je nach Wanderungsannahme auf 
rund 67,6 Millionen bei schwächerer bzw. rund 73,1 
Millionen bei stärkerer Zuwanderung. Das würde 
einen Rückgang um 14 bzw. 8 Millionen Menschen 
gegenüber der Bevölkerungszahl des Jahres 2014 
von 81,2 Millionen bedeuten.
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Die schematische Darstel-
lung der Altersstrukturen 

hat sich im Laufe von mehr 
als 100 Jahren deutlich ge-
wandelt. Für die Zukunft ist 
mit einem immer schmaler 

werdenden Sockel in den 
jüngeren Jahrgängen zu 

rechnen.
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

Altersaufbau der Bevölkerung, Deutschland 1910 bis 2060 (in Prozent der Gesamtbevölkerung)

Altersstrukturen
Geburten-, Sterblichkeits- und Wanderungsent-
wicklungen spiegeln sich auch im Altersaufbau der 
Bevölkerung wider. Und jener wiederum ist neben 
diesen drei Prozessen mitentscheidend für die 
zukünftige Bevölkerungsentwicklung, da er deren 
Ausgangsbasis bildet.

Der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich in 
den letzten 100 Jahren entscheidend verändert. 
Jahrhundertelang herrschte bei der Altersstruktur 
das Bild der sprichwörtlichen „Alterspyramide“ 
vor, das sich auch noch für 1910 mit Ausnahme 
der jüngsten Jahrgänge (die Geburtenzahlen sind 
bereits rückläufig) erkennen lässt. Dies war aber 
keinesfalls eine „ideale Altersstruktur“, weil sie 

auf einer hohen Sterblichkeit beruhte. Aber bereits 
hier wird der Beginn des demografischen Alte-
rungsprozesses in Deutschland deutlich. Das Jahr 
1950 zeigt dann schon den schmaler werdenden 
Sockel der jüngeren Jahrgänge und die tiefen Ein-
schnitte durch Kriege und Weltwirtschaftskrise. In 
der Gegenwart fallen neben dem immer geringeren 
Umfang der jüngeren Altersgruppen vor allem die 
stark besetzten Jahrgänge der sogenannten „Baby-
boomer“ (Geburtsjahrgänge Ende der 1950er bis 
Beginn der 1970er Jahre) auf. Für die nächsten 
Jahrzehnte wird sich der Trend zahlenmäßig kleiner 
werdender Jahrgänge im jüngeren Alter fortsetzen, 
der Alterungsprozess in Deutschland wird sich be-
schleunigen. Selbst wenn die Kinderzahl pro Frau 
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Altersstruktur der Bevölkerung, Deutschland 31.12.2014

Der Altersaufbau der Be-
völkerung in Deutschland 
spiegelt sowohl langfristi-
ge demografische Trends 
als auch kurzfristige histo-
rische Einflüsse wider.

ansteigen sollte, würde diese Entwicklung durch 
den Rückgang der Anzahl potenzieller Mütter nur 
sehr langfristig gestoppt werden können.

Im Altersaufbau spiegeln sich nicht nur die lang-
fristigen demografischen Trends, sondern auch 
kurzfristiger wirkende historische Einflüsse wie Ge-
burtenausfälle durch Kriege und Krisen, Kriegstote 
oder besonders stark besetzte Jahrgänge wider. 
Über Jahrzehnte hinweg sind die Männerjahrgänge 
durch die Kriegseinflüsse der beiden Weltkriege 
überproportional dezimiert worden (heute nur noch 

in den höchsten Altersgruppen bedeutsam), die 
Kriegszeiten selbst sind durch massive Geburten-
ausfälle gekennzeichnet und die 1960er Jahre des 
„goldenen Zeitalters von Ehe und Familie“ haben 
zu den stark besetzten Geburtsjahrgängen der Ba-
byboomer geführt. All diese Entwicklungen lassen 
sich am Altersaufbau der Bevölkerung in Deutsch-
land nachvollziehen. Die häufigeren Geburten von 
Jungen führen zum Männerüberschuss im jüngeren 
Alter, die höhere Lebenserwartung von Frauen zum 
Frauenüberschuss im höheren Alter. 
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das vor allem in Westdeutschland schon seit rund 
40 Jahren das Geburtengeschehen bestimmt. Da-
durch nimmt der Umfang der nachwachsenden Ge-
nerationen deutlich ab – jede Kindergeneration ist 
fast um ein Drittel kleiner als ihre Elterngeneration, 
wobei ein Generationenabstand heute bei etwa 30 
Jahren liegt. Langfristig verringert sich damit nicht 
nur die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 20 
Jahre von heute 14,8 Millionen auf elf bis zwölf Mil-
lionen, sondern auch die Erwerbsbevölkerung von 
knapp 50 Millionen könnte um rund ein Viertel ab-
sinken. Die Hauptauswirkungen sind dabei in den 
Jahren nach 2020 zu erwarten, wenn die geburten-
starken Jahrgänge – die Babyboomer – aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden. Bis 2020 haben wir es 
vor allem mit einem Alterungsprozess innerhalb 
der Erwerbsbevölkerung zu tun.

Den stärksten Anstieg wird es in Zukunft bei den 
Hochbetagten ab 80 Jahre geben, was zu steigenden 
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1 ab 2020 Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder,
Variante 2: Kontinuität bei stärkerer Zuwanderung (langfristiger Wanderungssaldo 200.000)

Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

Anteil in ProzentBereits im ausgehenden 
19. Jahrhundert begann 

die durchschnittliche Kin-
derzahl in Deutschland zu 
sinken, sodass der Anteil 

junger Menschen abnahm. 
Parallel dazu wuchs der 

Anteil von Menschen ab 65 
Jahre stark an: Gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts war 
nur jeder Zwanzigste in 

diesem Alter, mittlerweile 
ist es jeder Fünfte. 

Anteile der Altersgruppen unter 20, ab 65 und ab 80 Jahre, Deutschland 1871 bis 20601

Veränderungen zwischen den Altersgruppen
Wie im vorangegangenen Abschnitt zu erkennen 
war, unterliegt die Altersstruktur der Bevölkerung 
erheblichen Veränderungen. Bereits seit Ende des 
19. Jahrhunderts verschiebt sich das Verhältnis 
von jungen und alten Menschen in der Bevölkerung 
Deutschlands zugunsten der Älteren. Während der 
Anteil der unter 20-Jährigen 1871 noch bei 43 % 
lag und nur 5 % der Bevölkerung 65 Jahre und äl-
ter waren, liegen diese Werte heute bei 18 bzw. 
21 %. Das heißt, heute ist bereits jeder Fünfte in 
Deutschland mindestens 65 Jahre alt.

In Zukunft wird sich dieses Verhältnis noch wei-
ter verschieben. Unter den Annahmen der 13. koor-
dinierten Bevölkerungsvorausberechnung wird der 
Anteil der unter 20-Jährigen bis zum Jahr 2060 auf 
rund 16 % absinken und derjenige der älteren Men-
schen ab 65 Jahre weiter auf 32 % ansteigen. Be-
gründet ist dies durch das niedrige Geburtenniveau, 
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Mit der Senkung der Sterblichkeit insgesamt 
hat sich auch diese Geschlechterproportion ver-
ändert. 1950 wurde ein zahlenmäßiger Gleichstand 
zwischen den Geschlechtern im Alter um 20 bis 21 
Jahre erreicht. Mittlerweile ist diese Altersgrenze fast 
kontinuierlich nach oben geklettert und liegt jetzt 
schon bei etwa 57 Jahren.

Im höheren Altersbereich ist allerdings immer 
noch ein deutlicher Frauenüberschuss vorhanden, 
wenn auch die Aussage „das Alter in Deutschland 
ist weiblich“ weiter an Bedeutung verliert.

Im Alter ab 80 Jahre – in dem ja auch noch die 
höhere Lebenserwartung der Frauen zum Tragen 
kommt – lebten zum Höhepunkt dieses zahlenmäßi-
gen Geschlechterungleichgewichts in Deutschland 
am Ende der 1990er Jahre rund 280 Frauen je 100 
Männer. Ursache dafür waren vor allem die durch 
die beiden Weltkriege stark dezimierten Männer-
jahrgänge bis zum Geburtsjahrgang 1929, die auch 
das Geschlechterverhältnis in den Altersgruppen 
unterhalb von 80 Jahren deutlich beeinflussten.

Inzwischen verringert sich diese Proportion 
auch jenseits der 80 Jahre kontinuierlich und liegt 
2014 in dieser Altersgruppe bei 186 Frauen je 100 
Männer. Nach den Annahmen der 13. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung wird sich dieses 
Verhältnis weiter verringern und im Jahr 2060 ein 
Niveau von rund 140 zu 100 erreichen.

Jahr 65 – 69 Jahre 70 – 74 Jahre 75 – 79 Jahre 80 Jahre und älter

1950 127 124 124 140

1960 154 151 146 147

1970 136 162 195 192

1980 164 173 180 243

1990 162 183 208 259

2000 112 132 198 277

2010 108 116 131 204

2014 108 115 127 186

Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BiB

Anforderungen im Pflege- und Hilfe bereich führen 
wird (vgl. dazu auch den Abschnitt Hochaltrigkeit 
und Pflege S. 18/19). Während ihr Anteil im Jahr 
1871 noch unter 1 % lag, gehören heute bereits fast 
6 % der Bevölkerung zu dieser Altersgruppe und 
bis zum Jahr 2060 wird mit einem Anstieg auf mehr 
als 12 % gerechnet. Das heißt, jeder Achte wäre im 
Deutschland des Jahres 2060 mindestens 80 Jahre 
alt. Damit wäre der Anteil 80-Jähriger und Älterer nur 
wenig niedriger als der der unter 20-Jährigen.

In Ostdeutschland hat sich die Verschiebung 
zwischen den Altersgruppen durch den Geburten-
einbruch Anfang der 1990er Jahre und die hohe 
Abwanderung vor allem junger Menschen in noch 
stärkerem Maße vollzogen als in Westdeutschland. 
Der Anteil unter 20-Jähriger liegt hier gegenwärtig 
bei 16 % (West: knapp 19 %) und der Anteil der 
Altersgruppe ab 65 Jahre bei 23  % gegenüber 21 % 
in Westdeutschland.

Veränderungen des Geschlechterverhältnisses
Im Kindes- und Jugendalter gibt es einen deutlichen 
männlichen Überschuss. Auf 100 Mädchengeburten 
entfallen normalerweise 105 bis 106 neugeborene 
Jungen. Dieser Überschuss wird reduziert durch 
die höhere Sterblichkeit männlicher Säuglinge und 
Kleinkinder und dann noch einmal vor allem im Alter 
zwischen 15 und 25 Jahren durch eine höhere männ-
liche Sterblichkeit im Ergebnis von Verkehrsunfällen 
und anderen unnatürlichen Todesursachen. 

Entwicklung des Geschlechterverhältnisses in den Altersgruppen ab 65 Jahre, Deutschland 1950 bis 
2014 (Frauen je 100 Männer)
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Medianalter 
Eine andere demografische Maßzahl zur Abbildung 
der Alterung einer Gesellschaft ist das Median alter 
(s. methodische Erläuterung). Dieses Medianalter 
ist in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. 
Es liegt bei Frauen durchgehend über dem Niveau 
der Männer, was vor allem aus der höheren Lebens-
erwartung der Frauen und dem Männerüberschuss 
in den jungen Altersgruppen resultiert. 

Bei den Männern ist der Verlauf des Medianalters 
zunächst noch durch ein Absinken in den 1950er 
und 1960er Jahren gekennzeichnet: Die starken Ge-
burtenjahrgänge in dieser Zeit und die ausgedünn-
te Generation der im Zweiten Weltkrieg gefallenen 
Männer sorgten zunächst also für eine Verjüngung. 
Erst danach näherte sich das Median alter dem Ver-
lauf bei den Frauen an. Heute ist die Hälfte der Män-
ner unter 45 Jahre alt, die Hälfte der Frauen unter 47 
Jahre. Das Medianalter wird weiter ansteigen mit 
erheblichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, 
auf Rentenversicherung und Gesundheitswesen. Ab 
der Mitte dieses Jahrhunderts ist dann bei beiden 
Geschlechtern mit einer Stabilisierung des Kurven-
verlaufs bzw. einem leichten Rückgang zu rechnen. 
Die Ursache dafür sind die geburtenstarken Jahr-
gänge der Babyboom-Generation, die gegenwärtig 

Medianalter
Dieses teilt die Bevölkerung nach dem Alter in 
zwei gleich große Gruppen: Die eine Hälfte ist 
jünger als das Medianalter, die andere Hälfte ist 
älter. Damit reagiert das Medianalter sensibler 
auf eine Ungleichverteilung der Altersjahrgänge 
innerhalb einer Bevölkerung als das Durch-
schnittsalter.

Medianalter in Jahren, Deutschland 1950 bis 20601
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1 ab 2015 Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder,
Variante 2: Kontinuität bei stärkerer Zuwanderung (langfristiger Wanderungssaldo 200.000)

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB

Das Medianalter von 
Männern und Frauen ist in 

den letzten Jahren stetig 
angestiegen. Dieser Trend 

wird sich voraussichtlich 
bis Mitte des Jahrhunderts 

fortsetzen.

den Alterungsprozess maßgeblich vorantreiben, 
sie werden dann zum größten Teil verstorben sein.

Das Durchschnittsalter, das als arithmetisches 
Mittel des Alters aller Personen einer Bevölkerung 
berechnet wird, liegt um mehr als 1,5 Jahre unter 
dem Medianalter und zwar bei Männern bei 42,9 
Jahren und bei Frauen bei 45,6 Jahren. Hierbei spielt 
die Besetzung der einzelnen Geburtsjahrgänge eine 
wichtige Rolle. Das höchste Durchschnittsalter ha-
ben die Menschen in Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und Brandenburg, die jüngste Bevölkerung lebt in 
Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg. Dabei 
betragen die Unterschiede im Durchschnittsalter 
zwischen Hamburg und Sachsen-Anhalt immerhin 
4,5 Jahre bei den Männern und 5,7 Jahre bei den 
Frauen – auch ein Ergebnis der jahrelangen hohen 
Abwanderung junger ostdeutscher Frauen.
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Jahr Jugendquotient1 Altenquotient2 Gesamtquotient3

1871 83,7 8,9 92,6

1910 85,4 9,8 95,2

1939 52,7 13,1 65,8

1950 50,8 16,3 67,0

2000 34,0 26,8 60,7

2010 30,3 33,8 64,1

2014 29,9 34,6 64,5

20304 31,8 48,7 80,5

20604 31,6 61,1 92,8

1 Jugendquotient = unter 20-Jährige je 100 20- bis 64-Jährige
2 Altenquotient = 65-Jährige und Ältere je 100 20- bis 64-Jährige
3 Gesamtquotient = unter 20-Jährige und 65-Jährige und Ältere je 100 20- bis 64-Jährige
4 2030 und 2060 entsprechend 13. koordinierter Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, 
   Variante 2: Kontinuität bei stärkerer Zuwanderung (langfristiger Wanderungssaldo 200.000)

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB

Abhängigenquotienten
Das Zahlenverhältnis zwischen jungen und alten 
Menschen ermöglicht nicht nur Einblicke in den 
strukturellen Altersaufbau der Bevölkerung, es ver-
deutlicht auch die Abhängigkeiten dieser Gruppen 
voneinander.

Der sogenannte Jugendquotient beispielsweise 
gibt das Verhältnis der Kinder und Jugendlichen 
unter 20 Jahren zu den 20- bis 64-Jährigen wieder, 
während man das Verhältnis der 65-Jährigen und 
Älteren in Bezug zu den 20- bis 64-Jährigen als Al-
tenquotient bezeichnet. Dieser Einteilung liegt die 
idealisierte Vorstellung zugrunde, dass Menschen 
zwischen 20 und 65 Jahren als wirtschaftlich aktive 
Gruppe die (finanzielle) Versorgung für die Jünge-
ren bzw. die Älteren gewährleisten. Die Summe von 
Jugend- und Altenquotient – der Gesamtquotient –  
zeigt deshalb die ökonomische Belastung der Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter. 

Dieser Gesamtquotient lag im Jahr 1871 bei 92,6 
und damit um etwa ein Drittel höher als das gegen-
wärtige Niveau. Grundlage dafür war ein sehr hoher 
Jugend- und ein sehr niedriger Altenquotient. Daher 
mussten relativ viele Ressourcen für die Versorgung 
der noch nicht bzw. nicht mehr Erwerbsfähigen 
eingesetzt werden. Allerdings ist dabei zu berück-

sichtigen, dass Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts mehr als 90 % der 15- bis unter 
20-Jährigen bereits im Erwerbsleben standen, wäh-
rend dies gegenwärtig nur für weniger als ein Drittel 
dieser Altersgruppe zutrifft.  Andererseits ändert 
sich auch das Renteneintrittsalter im Zeitablauf.

Der niedrigste Gesamtquotient war in Deutsch-
land in den Jahren 1990 bis 1992 mit unter 58 zu 
verzeichnen. Zu dieser Zeit war der Jugendquotient 
bereits auf ein Niveau von rund 34 abgesunken, der 
Altenquotient aber begann erst stärker anzusteigen 
und lag noch bei etwa 24. Nach den gegenwärtigen 
Vorausberechnungen wird der Gesamtquotient bis 
zum Jahr 2060 erheblich ansteigen und etwa das Ni-
veau von Ende des 19. Jahrhunderts erreichen – aller-
dings mit entgegengesetzten Vorzeichen: dann wird 
der Altenquotient zwei Drittel des Gesamt quotienten 
ausmachen und der Jugendquotient nur ein Drittel.

Auch beim Niveau der Abhängigenquotienten zei-
gen sich wieder deutliche West-Ost-Unterschiede: 
Der etwas niedrigere Gesamtquotient in Ostdeutsch-
land von 64,1 gegenüber 64,6 in Westdeutschland 
wird vor allem durch den erheblich geringeren Jugend-
quotienten von 26,3 (West 30,8) hervorgerufen, der 
die Geburtenausfälle nach der deutschen Wieder-
vereinigung widerspiegelt.

Jugend-, Alten- und Gesamtquotient, Deutschland 1871 bis 2060
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Pflegebedürftige
Gemäß SGB XI gelten Personen als pflegebedürf-
tig, wenn sie aufgrund körperlicher, seelischer 
und geistiger Behinderung oder Krankheit dauer-
haft auf Hilfe angewiesen sind, um den täglichen 
Ablauf des Lebens bewältigen zu können. Dabei 
beurteilt die jeweilige Pflegekasse, ob und in 
welchem Grad eine Pflegebedürftigkeit besteht. 
Je nach Schwere des Krankheitszustandes wer-
den Pflegebedürftige in die Pflegestufen I bis III 
unterteilt.

Schätzung der Pflegebedürftigen nach Altersgruppen, Deutschland 2013 bis 2060

eine große Herausforderung sein. Gegenwärtig gel-
ten etwa 2,6 Millionen Menschen in Deutschland als 
pflegebedürftig im Sinne des XI. Sozialgesetzbuches. 
Verwendet man die Pflegequoten des Jahres 2013 und 
lässt sie konstant, so würden allein durch die Verän-
derung der Altersstruktur der Bevölkerung bis 2030 
weitere fast 800.000 Pflegebedürftige hinzukommen. 
Bis zum Jahr 2060 würde die Zahl der Pflegebedürfti-
gen auf benahe 4,7 Millionen Menschen ansteigen.

Hochaltrigkeit und Pflege
Mit der steigenden Lebenserwartung wird es zukünf-
tig immer mehr hochbetagte Senioren geben. Heute 
leben in Deutschland über 4,5 Millionen Menschen, 
die älter als 80 Jahre sind. Nach Vorausberechnun-
gen des Statistischen Bundesamtes soll diese Zahl 
bis zur Mitte des Jahrhunderts auf knapp zehn Millio-
nen klettern. Auch wenn die Lebensjahre in Gesund-
heit zunehmen werden, steigt mit zunehmendem 
Alter das Risiko für gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, deshalb ist in Zukunft mit einer Zunahme 
altersbedingter Krankheiten zu rechnen. Körperli-
che Probleme in der zweiten Lebenshälfte sind zu-
dem oftmals chronisch und irreversibel, gerade bei 
betagten Menschen treten häufig Multimorbidität 
und erhebliche Mobilitätseinschränkungen auf. Bei 
psychischen Erkrankungen spielen Depressionen 
oder demenzielle Erkrankungen ebenfalls eine 
wichtige  Rolle. Die medizinische Versorgung und 
altersgerechte Pflege dieser Menschen wird deshalb 
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik; ab 2020 Berechnungen BiB mit konstanten Pflegequoten
aus 2013 und Bevölkerungszahlen aus 13. koordinierter Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 2:
Kontinuität bei stärkerer Zuwanderung (langfristiger Wanderungssaldo 200.000) © BiB 6201

Anzahl in MillionenMit der wachsenden Zahl 
älterer und vor allem 

hochbetagter Menschen 
in Deutschland ist in den 

nächsten Jahrzehnten mit 
einer deutlichen Zunahme 

von Pflegebedürftigen zu 
rechnen.
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1 einschl. teilstationäre Pflegeheime 
Quelle: Statistisches Bundesamt

Pflegebedürftige nach Versorgungsart, Deutschland 2013

2,6 Millionen Pflegebedürftige insgesamt

zu Hause versorgt 
1,86 Millionen (71 %)

durch Angehörige:
1,25 Millionen Pflegebedürftige

durch 12.700 ambul. Pflegedienste 
mit 320.000 Beschäftigten

zusammen mit/durch 
ambulante Pflegedienste: 
616.000 Pflegebedürftige

in 13.000 Pflegeheimen1 
mit 685.000 Beschäftigten

in Heimen vollstationär versorgt 
764.000 (29 %)

Jahr

Altersgruppe 50 bis 64 Altersgruppe ab 80 Jahre Intergenerationeller Unterstützungskoeffizient

in 1.000
auf einen 80-Jährigen und Älteren

kommen ... 50- bis 64-Jährige  

2000 15.572 3.087 5,0

2010 16.344 4.307 3,8

2020 19.159 5.915 3,2

2030 16.089 6.220 2,6

2040 15.678 7.816 2,0

2050 15.375 9.866 1,6

2060 13.533 8.990 1,5

Intergenerationeller Unterstützungsquotient, Deutschland 2000 bis 2060

Vor dem Hintergrund ansteigender Pflegefallzah-
len gewinnt der qualitative Aspekt der Pflege an 
Bedeutung. Gegenwärtig spielt die häusliche Pflege 
durch Angehörige eine wichtige Rolle: Etwa 71 % 
aller Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, 
die meisten davon durch Familienangehörige. 

Speziell für die Alterssicherungssysteme und 
Pflegeleistungen werden Unterstützungsziffern 
errechnet, welche die Verschiebung der Bevölke-
rungsanteile zwischen den Generationen deutlich 
machen. So stellt der „intergenerationelle Unter-
stützungskoeffizient“ die Zahl der Menschen ab 
80 Jahren ins Verhältnis zur Größe der nachfolgen-
den Generation zwischen 50 und 64 Jahren – also 
der Söhne und Töchter der ab 80-Jährigen. Dieses 

Maß ist vor allem für das Unterstützungspotenzial 
bedeutsam – es zeigt, in welcher Relation alte Men-
schen in Zukunft auf die Hilfeleistungen und Pflege 
durch Jüngere rechnen können bzw. in welcher Form 
dieses Potenzial bei steigender Lebenserwartung 
abnimmt. Vor allem nach 2020, wenn die gebur-
tenstarken Jahrgänge aus der Altersgruppe der bis 
65-Jährigen ausscheiden, wird die zahlenmäßige 
Relation zwischen den Hochbetagten und ihrer Kin-
dergeneration immer ungünstiger werden. 

Hinzu kommt die zunehmende Kinder- und Enkel-
losigkeit sowie die Auflösung traditioneller Familien-
strukturen, die dazu führen, dass Pflege in Zukunft 
zunehmend von institutionellen Anbietern zu leisten 
sein wird.

Ab 2020 berechnet nach 13. koordinierter Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 2 (langfristiger Wanderungssaldo 200.000).
Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB
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Der demografische Wandel wird sich mittelfristig auch auf den Arbeitsmarkt 
auswirken, weil sich mit der Alterung und der Schrumpfung der Bevölkerung 
auch die Erwerbstätigenstruktur verändern wird. Die geburtenstarken Jahr-
gänge der Babyboomer, die gegenwärtig einen Großteil der Erwerbsperso-
nen stellen, werden bis 2030 aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Befürch-
tungen, die aus ökonomischer Sicht im Zusammenhang mit der künftigen 
demografischen Entwicklung oftmals genannt werden, sind: ein Engpass an 
jungen und hochqualifizierten Mitarbeitern, ein Rückgang bei der Innova-
tionskraft und Produktivität der Unternehmen sowie niedrigere Beitragszah-
lungen bei steigenden Sozialausgaben. Führt der demografische Wandel die 
Menschen in Deutschland also zu einem Wohlstandsverlust? Und welche 
Möglichkeiten gibt es, den Rückgang der Erwerbsbevölkerung abzumildern? 
Welche Rolle kommt dabei der Bildung zu?

2. Erwerbstätigkeit 
    und Bildung
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, Berechnungen: BiB © BiB 6201

Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im jeweiligen Alter (in Prozent)

2000 2014

Männer sind in allen 
Lebensjahren zu einem 

höheren Grad erwerbstätig 
als Frauen. Dennoch hat 
in den letzten Jahren die 

Frauenerwerbstätigkeit 
stark zugenommen, ins-

besondere bei den 50- bis 
65-Jährigen.

Erwerbstätigenquote nach Alter und Geschlecht, Deutschland 2000 und 2014

Gegenwärtig profitiert Deutschland von den stark 
besetzten Jahrgängen der Babyboom-Generation. 
Im Jahr 2014 waren durchschnittlich 37,9 Mil-
lionen Menschen zwischen 20 und 64 Jahren in 
Deutschland erwerbstätig – und damit so viele wie 
nie zuvor. Allein seit 2000 hat diese Zahl um 3,1 
Millionen Erwerbstätige zugenommen. Für diesen 
Anstieg gibt es mehrere Gründe: Zum einen trug 
die positive ökonomische Lage dazu bei, dass die 
Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze gestiegen ist. 
Zum anderen hat sich aber auch die allgemeine 
Erwerbsneigung erhöht, die Erwerbstätigenquote 
der 20- bis 64-Jährigen wuchs von 66 % auf nun-
mehr 77 %. Vor allem Frauen drängen immer stär-
ker in den Arbeitsmarkt. Waren 2000 noch rund 
61 % der Frauen im erwerbsfähigen Alter erwerbs-
tätig, so erhöhte sich dieser Anteil mittlerweile auf 
73 %. Bei den Männern fiel der Anstieg von 77 auf 
82 % deutlich schwächer aus, allerdings auf einem 
höheren Niveau.
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Erwerbstätigenquote
Die Erwerbstätigenquote setzt die Zahl der Er-
werbstätigen in Bezug zur Gesamtzahl der Bevöl-
kerung im gleichen Alter und Geschlecht. Dabei 
wird die Arbeitskräfteerhebung des Statistischen 
Bundesamtes als Datengrundlage verwendet, 
die das international vereinbarte Labour-Force-
Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) für den Erwerbsstatus zugrunde legt. Dem-
nach gilt als erwerbstätig, wer ab einem Alter von 
15 Jahren mindestens für eine Stunde pro Woche 
gegen Lohn arbeitet.

Betrachtet man die Erwerbsbeteiligung in Deutsch-
land nach Alter und Geschlecht, so wird ein typi-
scher Verlauf deutlich, der durch folgende Kennzei-
chen charakterisiert ist:

>> Über den gesamten Lebensverlauf hinweg be-
trachtet sind Männer zu einem höheren Grad 
erwerbstätig als Frauen. Die Phase mit der 
höchs ten Erwerbsbeteiligung liegt bei Männern 
zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr, ihre Er-
werbstätigenquote erreicht in dieser Zeit rund 
90 %. Bei Frauen hingegen ist die Erwerbsarbeit 
zwischen dem 45. und dem 55. Lebens jahr mit 
rund 81 % am stärksten verbreitet.

>> Der stärkste geschlechtsspezifische Unterschied 
ist im Alter zwischen 30 und 44 Jahren zu beob-
achten. Während Männer in dieser Phase bereits 
zu einem hohen Teil erwerbstätig sind, nehmen 
Frauen deutlich seltener am Erwerbsleben teil. 

Vereinbarkeitsprobleme von Beruf und Familie 
tragen mit dazu bei, dass Frauen zumindest zeit-
weise aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

>> Während der letzten Jahre hat sich die Erwerbs-
beteiligung erheblich verändert: Zum einen tre-
ten junge Menschen später ins Erwerbsleben 
ein als noch um die Jahrtausendwende, was auf 
eine im Schnitt längere Ausbildungsphase zu-
rückzuführen ist. Zum anderen ist die Erwerbs-
beteiligung bei Menschen über 55 Jahren stark 
angestiegen.

Um dem demografisch bedingten Rückgang der 
Erwerbsbevölkerung entgegenzuwirken, sind meh-
rere Lösungsansätze denkbar: Der frühere Eintritt 
in das Erwerbsleben, der spätere Austritt aus der 
Erwerbs phase, eine Erhöhung der Frauenerwerbs-
tätigkeit sowie der Zuzug von ausländischen Ar-
beitskräften.

Erwerbsbeteiligung von Frauen
An der gestiegenen Erwerbsbeteiligung in Deutsch-
land sind Frauen in besonderer Weise beteiligt. 
Gegenwärtig gehen sieben von zehn Frauen einer 
bezahlten Arbeit nach, so viele wie nie zuvor. Bei 
der schulischen und beruflichen Qualifikation ha-
ben Frauen die Männer mittlerweile überholt: Unter 
den 30- bis 34-Jährigen gelten 36 % der Frauen als 
hochqualifiziert, bei den Männern sind es mit 33 % 
etwas weniger.

Trotz der besseren Ausbildung unterliegt die Er-
werbsbeteiligung von Frauen sehr viel stärker fa-

Grund Männer Frauen

keine Vollzeittätigkeit zu finden 18,5 12,4

Aus- und Weiterbildung 22,4 6,2

Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen 3,5 27,2

sonstige familiäre oder persönliche Verpflichtungen 5,9 20,4

Krankheit oder Unfallfolgen 7,1 2,6

Vollzeittätigkeit aus anderen Gründen nicht erwünscht 42,6 31,2

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Gründe für Teilzeittätigkeit nach Geschlecht, Deutschland 2014 (in Prozent)
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Erwerbsbeteiligung junger Menschen
Immer mehr junge Menschen streben eine höhere 
Qualifikation an: Im Jahr 2014 erreichten bereits 
33 % der Schulabgänger die allgemeine Hochschul- 
oder Fachhochschulreife, 2000 waren es nur 26 %. 
Während im gleichen Zeitraum in einem etwas ge-
ringeren Maß auch der Anteil der Schüler mit Real-
schulabschluss zunahm (von 40 auf 44 %), ver-
ringerte sich der Anteil mit Hauptschulabschluss 
deutlich von 25 % auf 17 %.

Der zunehmende Anteil von studienberechtigten 
jungen Menschen hat dazu geführt, dass die durch-
schnittliche Dauer der Ausbildung gestiegen ist, 
was wiederum den Eintritt in das Erwerbsleben 
verzögert.

Deutschland besitzt im europäischen Vergleich 
eine relativ lange Ausbildungszeit. Im Jahr 2014 
befand sich knapp die Hälfte der 20- bis 24-Jäh-
rigen in Ausbildung oder Studium, der EU-Durch-
schnitt liegt etwas darunter. In Großbritannien sind 

die Ausbildungszeiten sehr viel kürzer, so dass 
sich in der gleichen Altersgruppe dort nur noch 
etwa ein Drittel in der Ausbildungsphase befindet. 
Eine Reduzierung der Gymnasialzeit auf acht Jahre, 
der Wegfall von Wehr- und Ersatzdienst sowie eine 
Verschlankung des universitären Studiums sollen 
dazu beitragen, den Übergang in das Erwerbsleben 
zu beschleunigen.

Erwerbsbeteiligung älterer Menschen
Während die Erwerbsbeteiligung Jüngerer in 
den letzten Jahren abgenommen hat, stieg sie 
bei älteren Menschen deutlich an. Allein zwi-
schen 2000 und 2014 kletterte die Erwerbstä-
tigenquote bei Männern im Alter von 55 bis 64 
Jahren von 46 % auf nunmehr 71 %, bei Frauen 
in der gleichen Altersgruppe von 29 % auf 60 %. 
Ursachen für den Anstieg sind neben der allge-
mein guten Wirtschaftslage auch ein steigender 
Bedarf an erfahrenen Arbeitskräften. Aufgrund 
der höheren Qualifikation der Erwerbstätigen 
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Prozent
In den letzten Jahren ist die 
Erwerbstätigenquote von 
älteren Menschen deutlich 
angestiegen. Bei Frauen 
erreichte sie 2014 einen 
neuen Höchststand, bei 
den Männern lag das Ni-
veau in den 1970er Jahren 
noch erheblich darüber.

Erwerbstätigenquote im Alter von 55 bis 64 Jahren, Deutschland 1 1970 bis 2014
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und der Anhebung des Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre ist davon auszugehen, dass diese Quoten 
in den kommenden Jahren weiter steigen werden.

Im Langzeitvergleich zeigt sich allerdings, dass 
die steigende Erwerbsbeteiligung in dieser Alters-
gruppe ein relativ neues Phänomen darstellt: Seit 
den 1970er Jahren war die Erwerbsbeteiligung vor 
allem älterer Männer nämlich stark rückläufig und 
hatte sich von 85 % im Jahr 1970 auf einen Tiefst-
wert um die Jahrtausendwende reduziert. Im Jahr 
2000 war nicht einmal mehr die Hälfte der 55- bis 
64-jährigen Männer erwerbstätig. Ursache für die-
sen Rückgang waren neben Strukturänderungen 
im Arbeitsmarkt auch großzügige Regelungen, die 
Frühverrentungen sowohl für Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer attraktiv gemacht haben; diese An-
reize sind mittlerweile stark limitiert. Ein gänzlich 
anderes Bild zeigt sich übrigens bei den Frauen 
im Alter von 55 bis 64 Jahren: Deren Erwerbstä-
tigkeit stieg seit Beginn der 1990er Jahre kontinu-
ierlich an und erreichte im Jahr 2014 einen neuen 

Höchststand. Die stärkere Erwerbsbeteiligung im 
höheren Alter wird auch durch die Entwicklung des 
durchschnittlichen Rentenzugangsalters verdeut-
licht. Hierbei ist ein Anstieg von 62,3 Jahren im 
Jahr 2000 auf 64,1 Jahre in 2014 zu verzeichnen.

Auch jenseits der bisherigen Regelaltersgrenze 
ist der Anteil erwerbstätiger Menschen angestie-
gen. Mittlerweile geht fast jeder siebte Bürger 
in Deutschland zwischen 65 und 69 Jahren einer 
bezahlten Beschäftigung nach, damit hat sich die 
Erwerbsbeteiligung gegenüber 1996 verdreifacht. 
Dabei fällt auf, dass es in dieser Altersklasse vor 
allem Hochgebildete sind, die einer bezahlten 
Beschäftigung nachgehen: Bei Männern mit Hoch-
schulabschluss ist jeder Vierte (25,4 %) erwerbstä-
tig, bei Männern mit niedrigem Bildungsniveau nur 
jeder Zehnte (10,6 %). Dieser bildungsspezifische 
Zusammenhang lässt sich auch für Frauen nach-
weisen (14,0 % bzw. 8,9 %). Diese Zahlen belegen, 
dass die Arbeit im Rentenalter nicht nur aus ökono-
mischen Gründen erfolgt.
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ProzentDie Erwerbsbeteiligung 
von Menschen jenseits 

des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters ist in den 

letzten Jahren erheblich 
angestiegen.

Erwerbstätigenquoten 65- bis 69-jähriger Männer und Frauen, Deutschland 1996 bis 2014 
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Qualifizierung und Weiterbildung
In Deutschland besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen der beruflichen Bildung und dem Erwerbs-
status. So sind hochqualifizierte Menschen in neun 
von zehn Fällen erwerbstätig, bei Personen ohne 
Berufsabschluss sind es nur sechs von zehn. Um 
die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten in einer 
Wissensgesellschaft zu sichern, ist die weiterge-
hende Qualifikation der Erwerbstätigen von be-
sonderer Bedeutung. Gerade in einer alternden 
Bevölkerung ist es notwendig, das Modell der 
zeitlich begrenzten Wissensaufnahme in Schulen 
oder Ausbildungsstätten durch ständige Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu ergänzen. In diesem Zusam-
menhang wurde der Begriff vom „lebenslangen 
Lernen“ etabliert.

Im Jahr 2014 nahmen rund 17 % aller Erwerbs-
personen an einer beruflichen Weiterbildung teil, 
sieben Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2000. 
Der Zuwachs erfolgte allerdings nach Altersklas-
sen in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Während 
bei den jüngeren Erwerbspersonen der Anteil der 
Teilnehmer an qualifizierenden Maßnahmen sogar 
deutlich abnahm, ist der Bedarf bei Erwerbstäti-
gen im mittleren und insbesondere im höheren 
Alter stark angestiegen. In der Altersgruppe der ab 
55-Jährigen hat sich der Anteil der Teilnehmer an 
Weiterbildungen seit 2000 von 2 % auf rund 13 % 

mehr als versechsfacht. Diese Zahlen stehen in 
engem Zusammenhang einerseits mit der längeren 
Ausbildung und dem späteren Berufseinstieg in 
den jüngeren Altersgruppen und andererseits mit 
der stärkeren Erwerbsbeteiligung Älterer. 

Im Vergleich zwischen den Geschlechtern wird 
deutlich, dass fast über alle Altersgruppen hinweg 
Frauen etwas häufiger an Weiterbildungsmaßnah-
men teilnehmen als Männer.

Auch bei den Qualifizierungsmaßnahmen tritt 
eine Bildungskomponente zutage – mit steigen-
dem Bildungsabschluss bzw. besserer Stellung im 
Beruf nimmt die Zahl der Weiterbildungen zu.

Der fünfte Bericht zur „Bildung in Deutschland 
2014“ machte deutlich, dass bei der betrieblichen 
Weiterbildung nach einem leichten Rückgang von 
2007 bis 2010, wieder ein deutlich steigender Trend 
zu verzeichnen ist. Eine weitgehende Stagnation 
bzw. eine nur leichte Zunahme ist dagegen bei der 
individuell-berufsbezogenen Weiterbildung, die 
außerhalb von Betrieben stattfindet, bzw. der nicht 
berufsbezogenen Weiterbildung zu erkennen.

Damit Menschen im Berufsleben möglichst lange 
geistig und körperlich fit bleiben, setzt dies einen 
bewussten Umgang mit gesundheitlichen Ressour-
cen voraus. Auch hierfür muss in Weiterbildungen 
die entsprechende Grundlage geschaffen werden.

Altersgruppe Gesamt Männer Frauen

15 - 19 5,1 5,0 5,2

20 - 24 12,0 11,1 13,0

25 - 29 19,3 17,3 21,6

30 - 34 20,4 19,8 21,0

35 - 39 20,2 20,3 20,1

40 - 44 19,6 19,3 19,9

45 - 49 18,9 18,7 19,0

50 - 54 17,5 17,0 18,1

55 und mehr 12,9 12,5 13,5

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB

Teilnahmequoten von Erwerbspersonen an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen nach Alter und 
Geschlecht, Deutschland 2014 (Anteile in Prozent)
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Deutschland wies über Jahrzehnte hinweg mit 1,4 
Kindern je Frau ein Geburtenniveau auf, das lang-
fristig dazu führt, jede Elterngeneration nur zu zwei 
Dritteln durch die nachfolgende Kindergeneration 
zu ersetzen. Damit verringert sich die Zahl poten-
zieller Mütter kontinuierlich. Zu Beginn der 1980er 
Jahre lebten noch 17,1 Millionen Frauen zwischen 
15 und 45 Jahren in Deutschland (DDR und Früheres 
Bundesgebiet zusammen), im Jahr 2014 lag diese 
Zahl um rund drei Millionen niedriger. Auch bei 
gleichbleibendem Geburtenniveau wird die Zahl 
der Lebendgeborenen folglich langfristig absinken.

Die Geburt von Kindern verschiebt sich in 
Deutschland – wie in anderen europäischen Ländern 
auch – in ein immer höheres Lebensalter der Frauen. 
Diese Entwicklung ist nicht neu, sie vollzieht sich in 
Westdeutschland bereits seit den 1970er Jahren. In 
Ostdeutschland hat sie erst in den 1980er Jahren 
eingesetzt und sich auch nicht so kontinuierlich 
vollzogen, so dass 1990 ostdeutsche Mütter bei 
Geburt ihrer Kinder im Durchschnitt sogar drei Jahre 
jünger waren als die westdeutschen. Dieser Unter-
schied hat sich bis zur Gegenwart im Ergebnis des 

schnellen Anstiegs des Gebäralters im Osten deutlich 
verringert, noch immer aber sind die ostdeutschen 
Mütter etwa ein Jahr jünger. 

Will man die Entwicklung des Gebäralters beim 
ersten Kind über einen längeren Zeitraum verglei-
chen, muss man auf die innerhalb der bestehenden 
Ehe geborenen Kinder zurückgreifen. Hier zeigt sich, 
dass die Mütter ihr erstes Kind heutzutage rund 6,5 
Jahre später bekommen als 1970.

Seit 2008 ist es in Deutschland möglich, die Ge-
burten nach der Reihenfolge der tatsächlich gebo-
renen Kinder unabhängig von der bestehenden Ehe 
zu differenzieren. Anhand der Zahlen für 2014 zeigt 
sich, dass der West-Ost-Unterschied im Gebäralter 
bei der Geburt des ersten Kindes mit rund 1,3 Jah-
ren besonders stark ausgeprägt war. Ein wichtiger 
Aspekt für das niedrigere Gebäralter im Osten ist der 
hohe Anteil nichtehelicher Geburten, der 2014 bei 
58 % im Vergleich zu 29 % in Westdeutschland liegt 
– denn unverheiratete Mütter sind bei der Geburt 
ihrer Kinder rund 2,5 Jahre jünger als verheiratete 
Mütter. Für die zweiten, dritten und weiteren Kinder 
verringert sich dieser Unterschied allmählich.

Ein Phänomen, das in Deutschland zunehmend 
an Bedeutung gewonnen hat, ist die Kinderlosig keit. 
Damit ist Deutschland im europäischen Rahmen zwar 
nicht allein, sie ist aber wesentlich stärker verbreitet 
als in vielen anderen europäischen Staaten. Inner-
halb Deutschlands existieren jedoch erhebliche 
Unterschiede in der Kinderlosigkeit zwischen West- 
und Ostdeutschland, die sich in den letzten Jahren 
auch kaum verringert haben. So gelten in Deutsch-
land 19,9 % der Frauen als kinderlos, dieser Wert 

Erfassung der Kinderlosigkeit
Erstmalig wurden im Mikrozensus 2008 die Frauen 
(auf freiwilliger Basis) nach ihren tatsächlich gebo-
renen Kindern befragt. Dadurch wurde es möglich, 
auch den Anteil von Frauen ohne leibliche Kinder 
zu ermitteln, der bis dahin nur hilfsweise geschätzt 
werden konnte, und diese Anteile regional und im 
Zeitverlauf zu vergleichen. Die hier verwendeten 
Daten entstammen dem Mikrozensus 2012, da 
diese Daten nur alle 4 Jahre erhoben werden.

Methodische
Erläuterung

Deutschland Westdeutschland 1 Ostdeutschland 1

Insgesamt 30,9 31,1 30,1

1. Kind 29,5 29,7 28,4

2. Kind 31,8 31,9 31,3

3. Kind 33,0 33,1 32,6

4. und weiteres Kind 34,2 34,3 33,7

1 jeweils ohne Berlin 
Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Durchschnittliches Alter der Mütter bei Geburt ihrer Kinder, 2014 (in Jahren)
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Jahr
Abbrüche 
in 1.000

1996 = 100
Lebend- u. Tot- 

geburten in 1.000
1996 = 100

Abbrüche je 10.000  
Lebend- und Totgeborene

1996 130,3 100 799,6 100 1.630

2000 134,2 103 770,1 96 1.743

2005 123,5 95 688,3 86 1.794

2010 109,5 84 680,4 85 1.609

2014 98,5 76 717,5 90 1.372

0
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60

1996 2014 1996 2014

keine 1 2 3 und mehr

Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

Anzahl in 1.000

20 bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre

Anzahl der vorangegangenen
Lebendgeburten

Die Schwangerschafts-
abbrüche sind in beiden  
Altersgruppen zwischen 
20 und 39 Jahren 2014 
niedriger als im Vegleichs-
jahr 1996. Bei den 20- bis 
29-Jährigen sank die Zahl 
der Abbrüche vor allem bei 
Frauen, die bereits Kinder 
geboren haben, bei den 
30- bis 39-Jährigen in  
allen Gruppen, unab-
hängig von den bereits 
vorhandenen Kindern.

gebrochen, in Westdeutschland waren dies 1.244 
Abbrüche. Der deutliche Rückgang dieser Kennziffer 
im Jahr 2014 ist auch ein Ergebnis der hohen Zahl 
Lebendgeborener in diesem Jahr.

Die Häufigkeit der Schwangerschaftsabbrüche 
unterscheidet sich stark nach dem Alter der Frau-
en und der Anzahl der bereits geborenen Kinder, 
wobei sich auch hier seit 1996 Verschiebungen 
ergeben haben:

>> Bezogen auf die Anzahl der Frauen in der jeweili-
gen Altersgruppe finden die häufigsten Schwan-
gerschaftsabbrüche im Alter zwischen 20 und 
29 Jahren statt, am seltensten brechen Frauen 
zwischen 40 und 44 Jahren eine Schwanger-
schaft ab.

>> Rund 39 % aller Frauen, die einen Schwanger-
schaftsabbruch vornehmen ließen, hatten 2014 
noch keine Kinder geboren, rund 55 % von ihnen 
waren jünger als 25 Jahre.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Schwangerschaftsabbrüche nach Alter der Frauen und Zahl früherer Geburten, Deutschland 1996 und 2014

Schwangerschaftsabbrüche, Geburten und Abbruchziffern, Deutschland 1996 bis 2014
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>> Bei den 35-jährigen und älteren Frauen hatten 
demgegenüber mehr als 65 % der Frauen mit 
einem Abbruch bereits zwei oder mehr Kinder.

Die Bedingungen, unter denen sich Frauen für ei-
nen Abbruch entscheiden, sind sehr komplex und 
hängen auch vom Alter und der jeweiligen Lebens-
situation ab. Während 1996 in Ostdeutschland die 
Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch typi-
scherweise zwischen 25 und 30 Jahre alt, verheira-
tet und bereits Mütter von zwei Kindern waren, sind 
es heute in Deutschland vor allem zwei Gruppen 
von Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden: 
ledige junge und ältere verheiratete Frauen. 

In der zweiten Gruppe gibt es kaum Unterschie-
de zwischen West- und Ostdeutschland, der Anteil 
jüngerer Frauen, die eine Schwangerschaft abbre-
chen, liegt hingegen im Westen deutlich höher als 
im Osten.

Bayern

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holstein

Hessen

Sachsen

Brandenburg

Saarland

Hamburg

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern

Bremen

Berlin

1.059

1.090

1.137

1.185

1.292

1.403

1.490

1.502

1.632

1.655

1.736

1.904

2.028

2.044

2.279

2.303

© BiB 2016Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Ein besonders hohes 
Niveau bei den Schwanger-

schaftsabbrüchen weisen 
die Stadtstaaten und die 

ostdeutschen Bundes-
länder auf. 

Schwangerschaftsabbrüche je 10.000 Lebend- und Totgeborene nach Bundesländern, 2014

Die meisten Schwangerschaftsabbrüche – bezo-
gen auf die Zahl der Lebend- und Totgeborenen – 
sind in Berlin und Bremen zu verzeichnen, gefolgt 
von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. 

In den Stadtstaaten sind dies vor allem Frauen, die 
bisher noch keine Kinder geboren haben. Ursäch-
lich dafür dürfte vor allem der hohe Anteil junger 
Frauen sein, die sich zur Ausbildung in den Groß-
städten aufhalten und in dieser Zeit noch keine 
Kinder bekommen wollen. In Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt hingegen handelt 
sich in überdurchschnittlichem Maße um Frauen, 
die bereits ein oder mehrere Kinder geboren haben.

Noch höher werden die Unterschiede zwischen 
den Stadtstaaten und den anderen Bundeslän-
dern, wenn die Abbrüche auf die Frauen zwischen 
15 und 45 Jahren bezogen werden. Dabei liegen 
die Werte in Berlin und Bremen mit 126 bzw. 116 
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Im Jahr 2014 starben in Deutschland 868.000 Personen und damit 153.000 
Personen mehr als Kinder geboren wurden. Sterbefallüberschüsse sind für 
Deutschland bereits seit Beginn der 1970er Jahre kennzeichnend und unter 
der Annahme eines etwa gleichbleibenden Geburtenniveaus und steigender 
Lebenserwartung wird sich diese Differenz in den nächsten Jahrzehnten 
tendenziell weiter vergrößern.

Die Höhe der Lebenserwartung ist ein besonders 
aussagekräftiges und daher weit verbreitetes Maß 
für die Darstellung der Sterblichkeitsverhältnis-
se. Die Lebenserwartung bei Geburt erhöht sich in 
Deutschland seit langer Zeit nahezu kontinuierlich 
und liegt nach der aktuellen Sterbetafel 2012/2014 
bei 78,1 Jahren für neugeborene Jungen und 83,1 
Jahren für neugeborene Mädchen. In den letzten 
Jahrzehnten hat insbesondere die fernere Lebens-
erwartung für Ältere zugenommen. So haben 
65-jährige Männer heutzutage im Durchschnitt 
noch weitere 17,7 Lebensjahre zu erwarten und 
Frauen 20,9 Jahre, das sind 5,7 bzw. 6,0 Jahre 
mehr als noch 1970. Im höheren Alter verkleinert 
sich allmählich die Schere zwischen Männern und 
Frauen. Trotzdem existieren nach wie vor beacht-
liche Unterschiede in der Lebenserwartung beider 
Geschlechter, die zum Teil auf biologische Voraus-
setzungen, vor allem aber auf Verhaltensunter-
schiede, zum Beispiel im Sinne einer mehr oder 
weniger gesundheitsbewussten Lebensweise, 
zurückzuführen sind. Das erreichbare Alter – be-
rechnet aus dem bereits erreichten Alter und der 
ferneren Lebenserwartung in diesem Alter – ist 

5. Sterblichkeit

65
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994/
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2001
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2011

Neugeborene Jungen

Neugeborene Mädchen

65-jährige Männer

65-jährige Frauen

Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

JahreDie Lebenserwartung 
Neugeborener steigt seit 
Beginn der 1970er Jahre 

für beide Geschlechter an. 
Der Abstand zwischen den 

Geschlechtern verringert 
sich ganz allmählich. 

Ähnliche Tendenzen zeigen 
sich beim erreichbaren 

Alter der 65-Jährigen 
(65 plus fernere Lebens-

erwartung im Alter 65), 
wobei sich hier die Schere 

zwischenzeitlich etwas 
vergrößert hatte. 

Lebenserwartung Neugeborener und erreichbares Alter 65-Jähriger, Deutschland 1960 bis 2012/2014 
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Lebenserwartung
Die Lebenserwartung im hier verwendeten Sinn 
gibt an, wie viele Jahre ein Mensch unter den 
Sterblichkeitsverhältnissen des betreffenden 
Kalenderjahres im Durchschnitt noch zu leben 
hat. Sie ist ein zusammengesetztes hypotheti-
sches Maß und unterstellt, dass die altersspezi-
fischen Sterbewahrscheinlichkeiten des jeweils 
betrachteten Jahres für das gesamte Leben dieser 
Geburtskohorte gelten würden. Berechnet wird 
die durchschnittliche Lebenserwartung mit Hilfe 
der Sterbetafel.

Sterbewahrscheinlichkeit
Die in den Sterbetafeln berechneten Sterbewahr-
scheinlichkeiten drücken die Wahrscheinlichkeit 
aus, mit der eine Person im Alter x noch vor 
Erreichen des Alters x+1 (einjährige Sterbe-
wahrscheinlichkeit) stirbt. Für die Darstellung 
wird eine logarithmische Skala gewählt, um die 
niedrigen Sterbewahrscheinlichkeiten im Kindes- 
und Jugendalter im Vergleich zu den anderen 
Altersgruppen sichtbar machen zu können.

Die Sterbewahrscheinlich-
keiten haben sich in allen 
Altersgruppen seit den 
1980er Jahren verringert, 
liegen aber vor allem bei 
Jugendlichen und im mitt-
leren Alter bei Männern 
nach wie vor deutlich 
höher als bei Frauen.
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0,00010

0,00100

0,01000

0,10000

1,00000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Altersjahr

Männer 1986/88

Männer 2012/14

Frauen 1986/88

Frauen 2012/14

Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201

höher als die Lebenserwartung bei Geburt. Diese 
Differenz steigt mit zunehmendem Lebensalter der 
Überlebenden an, weil das Sterberisiko der bereits 
durchlebten Jahre entfällt.

Die Eindämmung von Perinatalsterblichkeit (Tot-
geborene und in den ersten sieben Lebenstagen 
Gestorbene), Säuglingssterblichkeit (im ersten 
Lebensjahr Gestorbene) und Müttersterblichkeit 
begann in Deutschland bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts. Der Schwerpunkt lag aber vor allem in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (mit Aus-
nahme der Kriegszeiten). Gegenwärtig kommen 
auf 1.000 Lebendgeborene 3,2 gestorbene Säug-
linge, dies ist ein historischer Tiefstand für die 
Säuglingssterblichkeit in Deutschland. Damit ist 
dieses Niveau so niedrig geworden, dass es bei 
der Verringerung der Gesamtsterblichkeit nur noch 
eine geringe Rolle spielt. Anders sieht die Situation 
bei den Jugendlichen aus, dort ist das relativ hohe 
Sterblichkeitsniveau vor allem auf Unfälle im 
Straßenverkehr und weitere unnatürliche Todesur-
sachen zurückzuführen. 

Methodische
Erläuterung

Sterbewahrscheinlichkeit nach Geschlecht und Alter, Deutschland 1986/88 und 2012/2014 (logarithmischer Maßstab)
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Personen in 1.000

Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 2016
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1 Auf Australien wurde aufgrund der geringen Fallzahlen verzichtet.

Wanderungssaldo von Ausländern nach einzelnen Kontinenten1, Deutschland 1991 bis 2014

Der größte Teil des Wande-
rungsvolumens wird durch 
die Zu- und Abwanderung 
aus bzw. nach Europa be-
stimmt. Lediglich ge gen-

über Asien bestand in den 
1990er Jahren und zu Be-
ginn dieses Jahrtausends 

noch ein nennenswerter 
Zuwanderungsgewinn. 

Durch die Zuwanderung 
syrischer Flüchtlinge seit 

2015 wird es hier einen 
Anstieg geben.

hingegen gibt es unterschiedliche Regelungen für 
eine Beschäftigungserlaubnis in Abhängigkeit vom 
Qualifikationsniveau. Dabei wurde in den letzten 
15 Jahren der Zugang für qualifizierte Arbeitskräfte 
in den deutschen Arbeitsmarkt vereinfacht.

Der starke Anstieg des Zuwanderungssaldos der 
Ausländer aus Europa ab dem Jahr 2011 ist zum 
großen Teil auf die Suche nach Erwerbstätigkeit 
bzw. Berufsausbildung zurückzuführen und lässt 
sich im Rahmen der Europäischen Union auf zwei 
Ländergruppen eingrenzen: Zum einen sind dies 
osteuropäische Länder wie Polen, Ungarn, Litauen 
und Estland, für die seit 2011 die Arbeitnehmer-
freizügigkeit der EU auch auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt gilt, sowie Rumänien und Bulgarien, 
für die die Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt 
gelockert wurden. Zur zweiten Gruppe gehören die 
südeuropäischen Länder Griechenland, Spanien 
und Italien, in denen die Bevölkerung besonders 
stark von der Wirtschaftskrise betroffen war. Auch 
2012 setzten sich deren Zuzüge weiter fort, aus 
Italien und Portugal verstärkten sie sich sogar 
noch. Die Zuzüge von Ausländern aus Osteuropa 
und den baltischen Ländern hingegen verringerten 
sich wieder. 

Migration von Ausländern
Die Zuwanderung von ausländischen Staats-
bürgern nach Deutschland kann nach einzelnen 
Formen differenziert werden, wobei sich die je-
weiligen Zuwanderergruppen rechtlich hinsicht-
lich ihrer Einreise und ihres Aufenthaltsstatus 
unterscheiden. Dazu gehören vor allem die EU-
Binnenmigration, die Erwerbsmigration von Dritt-
staatsangehörigen, Bildungsmigration, Familien-
nachzug und der Zuzug von (Spät-)Aussiedlern 
sowie Asylbewerbern. In ihrer Größenordnung sind 
diese einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich, der 
weitaus größte Teil entfällt allerdings auf die EU-
Binnenmigration. Im Jahr 2014 waren es über 60 % 
aller zuwandernden und knapp die Hälfte der aus 
Deutschland abwandernden Ausländer, die aus 
den anderen 27 EU-Staaten kamen. 

Einer der wichtigsten Gründe für die Zuwande-
rung nach Deutschland ist die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit. Dabei gibt es zu diesem Zweck 
ganz unterschiedliche Regelungen – je nach Her-
kunft der Arbeitsuchenden. Innerhalb der EU und 
auch für Angehörige der übrigen EWR-Staaten so-
wie der Schweiz gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
– mit den jeweiligen Sonderregelungen für neue 
EU-Staaten. Für sogenannte Drittstaatsangehörige 
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Bildungsniveau von Neuzuwanderern
Aus dem Mikrozensus wurden hierzu Personen 
ausländischer Staatsangehörigkeit im Alter 
zwischen 20 und 49 Jahren analysiert, die erst-
malig vor maximal einem Jahr nach Deutschland 
zuwanderten. Die Klassifizierung der Bildung 
erfolgte nach der Internationalen Standard-
Klassifikation des Bildungswesens (ISCED), 
wobei der höchste erreichte Bildungsstand aus 
den Merkmalen allgemeiner Schulabschluss und 
beruflicher Bildungsabschluss kombiniert wird.

Methodische
Erläuterung
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1 Ausgewählt wurden die 5 Länder mit den meisten Neuzuwanderern zwischen 20 und 49 Jahren in der Summe der Jahre 2013 und 2014.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt Mikrozensus, Berechnungen: BiB © BiB 6201

in Prozent Die meisten Neuzuwan-
derer zwischen 20 und 49 
Jahren kamen 2013 und 
2014 aus Polen, Ungarn, 
Rumänien, China und 
Italien. Dabei unterschei-
det sich die Qualifikations-
struktur der Neuzuwande-
rer zwischen den Ländern 
sehr deutlich.

Bildungsniveau ausländischer Neuzuwanderer1 von 20 bis 49 Jahren nach Staatsangehörigkeit, Deutschland Summe 2013/2014

Vom zahlenmäßigen Umfang der Wanderungen 
her sind die EU-Länder Polen und Rumänien mit 
jeweils rund 14 % die gegenwärtig mit Abstand 
wichtigsten europäischen Herkunftsstaaten für die 
Zuwanderung von Ausländern nach Deutschland. 
Danach folgen Bulgarien mit 6 %, Italien mit 5 % 
und Ungarn mit 4 % aller nach Deutschland zuwan-
dernden Ausländer.

Außerhalb der EU waren es 2013 vor allem Russ-
land, Kroatien und Albanien, aus denen verstärkt 
Zuwanderungen von Ausländern nach Deutsch-
land erfolgten, während 2014 die Balkanstaaten, 
die Republik Moldau und die Ukraine an Bedeu-
tung gewannen.

Wichtige Veränderungen vollzogen sich seit Mitte 
der 1990er Jahre beim Bildungsniveau der auslän-
dischen Zuwanderer. Eine Analyse des Mikrozensus 
zeigt, dass sich der Anteil von Neuzuwanderern zwi-
schen 20 und 49 Jahren mit einem hohen Bildungs-
niveau deutlich erhöht hat. Im Durchschnitt der Jahre 
2013 und 2014 wiesen rund 34 % dieser Neuzuwan-
derer ein hohes, über 40 % ein mittleres und rund 
26 % ein niedriges Bildungsniveau auf. Allerdings 
differieren diese Anteile sehr stark zwischen den 

Herkunftsstaaten. Das ist auch ein Ergebnis sehr 
unterschiedlicher Rahmenbedingungen für die Zu-
wanderung nach Deutschland. Dazu gehören sowohl 
Bedingungen in den Herkunftsländern (z. B. ökono-
mische Situation, geografische Lage zu Deutschland) 
als auch Zuzugsbedingungen nach Deutschland wie 
die unterschiedlichen Zugangsbedingungen auf den 
deutschen Arbeitsmarkt. Dadurch, dass Ausländer 
aus Drittstaaten (Staaten außerhalb der EU) nicht 
unter die EU-Freizügigkeitsregelungen fallen, findet 
dort eine deutlich stärkere Differenzierung nach der 
Qualifikation statt. Das zeigt sich beispielsweise bei 
den Neuzuwanderern aus Indien, von denen mehr als 
70 % einen Hochschulabschluss aufweisen.



44        DAT EN -  FA K T EN -  T R ENDS 2016

w w w . b i b - d e m o g r a f i e . d e

Über 60 Millionen Menschen sind gegenwärtig 
weltweit auf der Flucht. Die Kriegs- und Krisen-
situationen im arabischen Raum und besonders 
in Syrien haben auch in Deutschland die Zahl der 
Asylbewerber seit 2014 massiv ansteigen lassen.

Flüchtlingsbewegungen sind aber auch für Deutsch-
land kein neues Phänomen. Bereits zu Beginn der 
1990er Jahre gab es im Zusammenhang mit den 
Kriegen auf dem Balkan eine umfangreiche Flücht-
lingsbewegung, die sich auch in Deutschland wider-
spiegelte. So stellten von 1991 bis 1993 mehr als 

Flüchtlinge, Asylbewerber
Im deutschen Sprachgebrauch werden die Be-
griffe „Flüchtlinge“ und „Asylbewerber“ nahezu 
identisch verwendet. Die Rechtsgrundlagen, die 
dem Status des Flüchtlings bzw. Asylbewerbers 
zugrunde liegen, beruhen allerdings inzwischen 
auf einer Vielzahl unterschiedlicher Regelungen. 
Diese sind festgelegt zum einen in der Genfer 
Flüchtlingskonvention und zum anderen in 
Deutschland im Grundgesetz und im Aufenthalts-
gesetz.

Methodische
Erläuterung

291.000 Flüchtlinge aus den Nachfolgestaaten 
des ehemaligen Jugoslawien einen Asylantrag in 
Deutschland. Aber auch aus Rumänien kamen in 
der ersten Hälfte der 1990er Jahre mehr als 231.000 
Flüchtlinge nach Deutschland. 

Mitte der 1990er Jahre verringerten sich die Anträ-
ge auf Asyl in Deutschland erheblich, der niedrigste 
Wert wurde im Jahr 2007 mit rund 19.000 Anträgen 
verzeichnet.

Bereits seit 2013 zeichnete sich hier wieder eine 
Trendwende ab, die Zahl der Asylanträge erhöhte 
sich deutlich und erreichte 2015 mit knapp 477.000 
Asylanträgen (Erst- und Folgeanträge) einen neuen 
Höchstwert. Die Zahl der tatsächlichen Einreisen 
von Asylsuchenden nach Deutschland lag allerdings 
noch deutlich höher, da die formale Asylantragstel-
lung teilweise erst zeitlich verzögert möglich ist. In 
einer ersten Datenerfassung wurden 2015 etwa 1,1 
Millionen Zugänge von Asylsuchenden registriert. 

36 % aller Erstanträge auf Asyl wurden 2015 von 
Personen aus Syrien gestellt, rund 12 % aller Antrag-
steller kamen aus Albanien. Danach folgten Antrag-
steller aus dem Kosovo (8 %) sowie aus Afghanistan 
und dem Irak mit jeweils 7 %.

Anzahl in 1.000

1 Bis 1994 nur Erst- und Folgeanträge insgesamt

Datenquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge © BiB 2016
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Registrierte Asylanträge1, Deutschland 1990 bis 2015

Nach hohen Flüchtlings-
zahlen insbesondere zu 

Beginn der 1990er Jahre 
durch die Balkankrise ver-
ringerte sich die Zahl der 

Asylbewerber erheblich. In 
den letzten Jahren haben 

vor allem Flüchtlinge 
aus dem Nahen Osten 

und dem Balkan zu neuen 
hohen Asylbewerberzahlen 

geführt.
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Altersstruktur der Asylbewerber (Erst- und Folgeanträge) nach Geschlecht, Deutschland 2000 bis 2015 (Anteil in Prozent)

Die Altersgruppen junger 
Erwachsener zwischen 
16 und 34 Jahren sind 
bei männlichen Asylbe-
werbern deutlich stärker 
besetzt als bei den Frauen.

Datenquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Berechnungen: BiB © BiB 2016
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Asylbewerber sind deutlich jünger als die Be-
völkerung in Deutschland, gleichzeitig ist ihre 
Geschlechterstruktur zugunsten der Männer ver-
schoben. Rund 65 bis 70 % aller Asylbewerber in 
Deutschland sind männlich. Dies ist jedoch keine 
neue Tendenz der letzten Jahre, sondern ein Trend, 
den es schon zu Beginn dieses Jahrhunderts gab.

Besonders stark sind männliche Asylbewerber in 
den jüngeren Altersgruppen überrepräsentiert. Vor 
allem im Altersbereich zwischen 16 und 24 Jahren 
liegt die Anzahl junger Männer rund viermal so hoch 
wie die der Frauen. Auch in der Altersgruppe der 
25- bis 34-Jährigen beträgt dieses Verhältnis noch 
rund 3 zu 1 zugunsten der Männer. 

Der hohe Anteil von Mädchen im Alter bis 15 Jahre 
ist dabei ein statistischer Effekt. In diesem Alter gibt 
es noch keine geschlechtsspezifischen Unterschie-
de bei der Zuwanderung nach Deutschland. Durch 
den niedrigeren Anteil von Frauen im Erwachse-
nenalter erscheint deshalb der Anteil von Mädchen 
besonders hoch.

Ende 2015 lebten mehr als 951.200 Personen als 
Flüchtling in Deutschland, deren Aufenthaltsstatus 
sich rechtlich wie folgt unterscheidet:
• Fast 211.100 Menschen sind nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt. 
• Weitere 39.600 Menschen sind asylberechtigt, 80 % 

von ihnen mit einem unbefristeten Aufenthaltsrecht.
• Rund 49.800 Personen wird ein subsidärer Schutz 

gewährt (Menschen, denen im Herkunftsland ein 
ernsthafter Schaden für Leib und Leben droht).

• Rund 61.500 Personen verfügen über eine Aufent-
haltserlaubnis infolge von Bleiberechtsregelungen.

• 49.900 Personen haben eine Aufenthaltserlaubnis 
aufgrund langjährigen Aufenthalts und unzumut-
barer Ausreisemöglichkeit.

• 24.700 Personen haben eine Aufenthaltserlaubnis 
aus dringenden humanitären oder persönlichen 
Gründen oder aus erheblichen öffentlichen Inte-
ressen.

• Bei 6.200 Personen beruht die Aufenthaltserlaub-
nis auf einer individuellen Härtefallentscheidung.

• Hinzu kommen 155.300 geduldete Flüchtlinge und 
350.600 noch nicht anerkannte Flüchtlinge (mit 
einer Aufenthaltsgestattung).





 AUSSEN WA NDERUNGEN      47

w w w . b i b - d e m o g r a f i e . d e

Der Familiennachzug spielt im Rahmen des Zuzugs 
von Ausländern nach Deutschland eine wichtige Rolle, 
zwischen 2006 und 2014 zogen aus diesem Grund fast 
500.000 Personen nach Deutschland. 

Wichtigstes Herkunftsland bildete die Türkei, aus 
der 15 % aller dabei nach Deutschland gekommenen 
Personen stammten. Mit deutlichem Abstand folgen 
danach Personen aus Serbien/Kosovo/Montenegro 
mit insgesamt rund 8 %. Auch Personen aus Russ-
land stellen im Rahmen des Familiennachzugs mit 
rund 7 % noch einen erheblichen Anteil, der vor 
allem im Zusammenhang mit dem Zuzug von Spät-
aussiedlern und ihren Familienangehörigen stehen 
dürfte. Mit jeweils rund 5 % folgen Familienangehö-
rige aus den USA und Indien.

Am häufigsten handelt es sich dabei um Ehefrauen, 
die zu ihren deutschen Ehemännern nach Deutsch-
land zogen, das waren im Zeitraum von 2006 bis 
2014 etwa 130.000 Frauen. An zweiter Stelle ste-
hen mit 116.000 Frauen die Ehefrauen, die zu aus-

Anzahl in 1.000

1 Familiennachzug ausländischer Personen zu Familienangehörigen in Deutschland, Zahlen liegen erst ab 2006 vor

Datenquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerzentralregister, Berechnungen: BiB © BiB 2016
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Im Rahmen des Familien-
nachzugs ziehen vor 
allem Ehefrauen zu ihren 
deutschen bzw. ausländi-
schen Ehepartnern nach 
Deutschland. Danach 
folgen Kinder, die zu 
ihren Eltern(teilen) nach 
Deutschland kamen.

ländischen Ehemännern nach Deutschland kamen. 
Die dritte große Gruppe im Rahmen des Familien-
nachzugs bildeten die 114.000 Kinder, die zu ihren 
Eltern(teilen) nach Deutschland zogen.

Betrachtet man diese Gruppen noch einmal unter-
gliedert nach den Herkunftsländern, so lässt sich vor 
allem folgendes Muster erkennen: 
• Ausländische Ehefrauen, die zu deutschen Ehe-

männern zogen, kommen vor allem aus Russland, 
der Türkei, der Ukraine und Thailand.

• Ausländische Ehemänner, die deutsche Frauen ge-
heiratet hatten, stammen vor allem aus der Türkei 
und – mit erheblichem Abstand – aus den USA.

• Frauen, die zu ihren ausländischen Ehemännern 
nach Deutschland zogen, kommen insbesondere 
aus Indien, der Türkei und dem Kosovo.

• Kinder, die im Rahmen des Familiennachzugs zu 
ihren Eltern(teilen) nach Deutschland einreisten, 
stammen im betrachteten Zeitraum in erster Linie 
aus Syrien, Indien und dem Kosovo. Erst danach fol-
gen Kinder aus Russland, der Türkei und den USA.
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Binnenwanderung
Binnenwanderungen umfassen alle Wanderungs-
fälle, die sich zwischen Gemeinden oder Bundes-
ländern ereignen. Jede Binnenwanderung ist 
damit sowohl Fortzug aus einer Gemeinde bzw. 
einem Bundesland als auch gleichzeitig Zuzug in 
einer/einem anderen. Die Summe aller Binnen-
wanderungen in Deutschland ergibt Null.

Gewinner aus dem Binnen-
wanderungsgeschehen der 
letzten rund 20 Jahre waren 
vor allem die südlichen 
Bundesländer Bayern 
und Rheinland-Pfalz 
sowie Hamburg. Zu Ver-
lierern wurden die ost-
deutschen Bundesländer, 
insbesondere Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern.

Ost-West-Wanderungen waren zu Beginn der 
1990er Jahre der alles überlagernde Binnenwande-
rungstrend in Deutschland. Die nach dem Fall der 
Mauer sprunghaft angestiegenen Binnenwande-
rungsverluste Ostdeutschlands verringerten sich 
Mitte der 1990er Jahre und stiegen dann um das 
Jahr 2001 noch einmal an. Ursachen waren dabei 
vor allem die schwankenden Fortzugszahlen aus 
dem Osten in den Westen Deutschlands zwischen 
269.000 im Jahr 1991 und 147.000 im Jahr 2010. 
Die Umzüge von West nach Ost hingegen lagen seit 
1993 immer in einer ähnlichen Größenordnung um 
rund 130.000 und steigen seit 2009 tendenziell an, 

so dass es 2013 und 2014 zu Wanderungsgewinnen 
des Ostens kam. Insgesamt belief sich der Wande-
rungsverlust Ostdeutschlands (einschließlich Berlin) 
gegenüber Westdeutschland zwischen 1991 und 
2014 auf 1,1 Millionen Personen.

Binnenwanderungssalden nach Bundesländern, Summe der Jahre 1991 bis 2014

Methodische
Erläuterung
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BiB © BiB 6201
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Wanderungen im Vergleich zur Landesgröße
Je nach Größe der Bundesländer können gleich große 
absolute Wanderungssalden unterschiedliche Aus-
wirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung des 
betreffenden Landes haben. Deshalb werden die 
Binnenwanderungssalden der einzelnen Bundes-
länder in der Abbildung auf S. 49 je 1.000 Einwoh-
ner ausgewiesen, und zwar für den gesamten Zeit-
raum 1991 bis 2014. Seit etwa 2009 zeichnet sich 
für die ostdeutschen Bundesländer ein Rückgang 
der Binnenwanderungsverluste ab. Brandenburg 
und Sachsen konnten seit 2012 sogar Wanderungs-
gewinne im Rahmen der Binnenwanderung erzielen, 
in Berlin hingegen verringerten sich die früheren 
Gewinne deutlich.

Bei der Entwicklung der Binnenwanderung sind 
Auswirkungen von Erstaufnahmeeinrichtungen für  
(Spät-)Aussiedler und Flüchtlinge zu berücksichti-
gen. Jede Person, die im Rahmen der Außenwande-
rung zugezogen ist und zum Beispiel in Niedersach-
sen (Friedland) registriert wurde, wird bei der Ver-
teilung auf die anderen Bundesländer als Abwande-
rer im Rahmen der Binnenwanderung erfasst.

Brandenburg verfügt unter den ostdeutschen 
Bundesländern über einen Sonderstatus, weil es 
im Rahmen der Umlandwanderung stark von Ber-
lin profitierte und damit vor allem zwischen 1994 
und 2000 deutliche Wanderungsgewinne reali-
sierte. Seitdem scheint die Umlandwanderung von 
Berlin nach Brandenburg ihren Höhepunkt über-
schritten zu haben, seit 2006 weist Berlin Binnen-
wanderungsgewinne aus.

In den letzten Jahren haben sich die Unterschiede 
in den Binnenwanderungssalden zwischen den Bun-
desländern abgeschwächt, die positiven Salden der 
bisherigen Gewinnerländer Baden-Württemberg, 
Bayern und Rheinland-Pfalz sind ebenso zurückge-
gangen wie die negativen Salden der ostdeutschen 
Verliererländer. 

Geschlechts- und Altersselektivität
Wie alle Wanderungsbewegungen verlaufen auch 
die Binnenwanderungsprozesse geschlechts- und 
altersspezifisch, wobei die jüngeren Altersgruppen 
mobiler als die älteren sind. Besonders auffallend 
bei der Binnenwanderung zwischen West- und 
Ostdeutschland ist der hohe ostdeutsche Wande-
rungsverlust junger Frauen bis 2010. Von den ins-
gesamt 1,1 Millionen Personen Wanderungsver-
lusten der ostdeutschen gegenüber den westdeut-
schen Bundesländern waren 22 % junge Frauen 
im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Weitere rund 
14 % waren gleichaltrige junge Männer und ein 
Viertel aller Wanderungsverluste entfiel auf Kinder 
unter 18 Jahren. Das heißt also, dass Ostdeutsch-
land nicht nur junge Menschen, sondern in großem 
Umfang auch potenzielle Mütter und Väter verloren 
hat. In den letzten Jahren hat diese Abwanderung 
nach Westdeutschland an Dynamik verloren – seit  
2011 wanderten sogar mehr junge Frauen von West 
nach Ost als umgekehrt. Zunehmend profitieren 
auch ostdeutsche Städte von der Zuwanderung 
junger ostdeutscher Frauen. Verlierer aber bleiben 
in allen Fällen ländliche und strukturschwache 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BiB

Altersgruppe
Männer Frauen

1991 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2014 1991 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2014

unter 18 9,8 3,7 0,6 10,3 4,1 0,7

18 - 24 6,7 9,1 -0,9 13,4 12,5 -2,8

25 - 29 1,4 5,4 2,4 2,8 4,0 0,2

30 - 49 3,6 6,2 1,4 9,3 6,3 0,4

50 - 64 1,0 0,0 -0,5 2,6 0,5 0,0

65 und älter 0,2 -0,7 -0,5 0,7 -0,7 -0,2

zusammen 22,7 23,4 2,5 39,1 26,1 -1,7

Wanderungssalden von West- gegenüber Ostdeutschland nach Altersgruppen, 1991 bis 2014 (durchschnittlich pro Jahr in 1.000)
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Bevölkerung mit Migrationshintergrund (MH)
Sie umfasst alle in Deutschland lebenden 
Ausländer und alle zugewanderten Personen. 
Außerdem gehören zur Bevölkerung mit MH alle 
in Deutschland eingebürgerten Ausländer sowie 
alle Personen, von denen mindestens ein Eltern-
teil zum vorher beschriebenen Personenkreis 
zählt. Wohnen Letztere nicht mit dem jeweiligen 
Elternteil zusammen im Haushalt, lässt sich der 
Migrationsstatus nur aller vier Jahre im Mikrozen-
sus anhand einer Zusatzbefragung (zuletzt 2013) 
erkennen (Personen mit MH im weiteren Sinne). 
In den Zwischenjahren werden nur die Personen 
mit MH im engeren Sinne berücksichtigt, dies 
waren 2013 allerdings 96 % der Gesamtbevöl-
kerung mit MH. Zusätzlich wird im Mikrozensus 
unterschieden nach Personen mit eigener Mig-
rationserfahrung (im Ausland geboren und nach 
Deutschland zugewandert) sowie ohne eigene 
Migrationserfahrung (in Deutschland geboren).

Die Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund 

hat eine deutlich jüngere 
Altersstruktur als diejenige 
ohne einen solchen Hinter-

grund, alle Altersgruppen 
bis etwa 45 Jahre sind 

stärker besetzt. 

Altersaufbau nach Migrationshintergrund, Deutschland 2014

Methodische
Erläuterung
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Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Die Analysen nach dem Staatsangehörigkeitskon-
zept führen dazu, dass sowohl die Eingebürgerten 
als auch die (Spät-)Aussiedler nicht mehr einbe-
zogen sind. Im Hinblick auf die Integration haben 

sie jedoch ähnliche Probleme zu bewältigen wie 
die Personen mit einem ausländischen Pass in 
Deutschland. Deshalb wird seit 2005 im Mikro-
zensus der Migrationshintergrund (s. methodische 
Erläuterung) erfasst und damit die Möglichkeit ge-
schaffen, die Heterogenität dieser Gruppe und ihre 
Unterschiede zu denjenigen ohne Migrationshin-
tergrund besser darzustellen.

Im Jahr 2014 lebten 16,4 Millionen Menschen 
mit einem Migrationshintergrund in Deutschland, 
das waren 20,3 % der gesamten Bevölkerung – 
also mehr als jeder Fünfte. Im Gegensatz zu den 
Altersstrukturen der ausländischen Bevölkerung 
sind bei Personen mit Migrationshintergrund auch 
die jüngsten Jahrgänge stark besetzt. Hier sind per 
Definition auch die Kinder mit deutscher Staats-
bürgerschaft und ausländischen Eltern einbezo-
gen. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
weist eine deutlich jüngere Altersstruktur auf als 
diejenige ohne einen solchen Hintergrund. Ursa-
che dafür sind einerseits die stärkere Mobilität in 
den jüngeren und mittleren Altersgruppen und 
andererseits das etwas höhere Geburtenniveau 
bei Frauen mit Migrationshintergrund, vor allem 
bei zugewanderten Frauen, also bei Frauen mit 
eigener Migrationserfahrung. 

Im Mikrozensus 2012 wurden die Frauen nach 
der Zahl ihrer leiblichen Kinder gefragt, so dass 
sich ein Vergleich zwischen Frauen mit eigener Mi-
grationserfahrung (also im Ausland geboren und 
nach Deutschland zugewandert) und Frauen ohne 
Migrationserfahrung vornehmen lässt. 11 % aller 
zum Zeitpunkt der Befragung 45 bis 49 Jahre alten 
zugewanderten Frauen hatten keine Kinder – bei 
den gleichaltrigen Frauen ohne Migrationserfah-
rung betrug der Anteil mit 21 % fast das Doppelte. 
Auch die durchschnittliche Kinderzahl lag für die 
zugewanderten Frauen dieses Alters mit 2,0 Kin-
dern je Frau gegenüber 1,5 Kindern bei den Frauen 
ohne Migrationserfahrung erheblich höher.

In engem Zusammenhang mit den höheren Kin-
derzahlen steht auch eine stärkere Verbreitung tra-
ditioneller Familienformen. Sowohl nichteheliche 
Lebensgemeinschaften als auch alleinerziehende 
Elternteile – beide Lebensformen gehen im Durch-
schnitt mit weniger Kindern einher als die tradi-
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Im Jahr 2014 wurden in Deutschland rund 386.000 Ehen geschlossen, da-
mit hat sich die Zahl der Eheschließungen seit der Jahrtausendwende auf 
einem Niveau von etwa 380.000 Heiraten pro Jahr eingependelt. Auf dem 
Höhepunkt des Heiratsgeschehens zu Beginn der 1960er Jahre – auch als 
„Golden Age of Marriage“ bezeichnet – fanden jährlich noch fast 700.000 
Eheschließungen statt. 

Seit den 1960er Jahren haben sich drei Prozesse 
vollzogen, die das Heiratsgeschehen beeinfluss ten: 
(1) die Zahl jüngerer Menschen im heiratsfreudigs-
ten Alter ist gesunken, (2) die Heiratsneigung hat 
sich verringert und (3) das Alter bei der Erstheirat 
ist angestiegen.

Diese Prozesse sind in engem Zusammenhang 
mit der Verringerung des Geburtenniveaus (Zwei-
ter Geburtenrückgang) und der Verbreitung neuer 
nichtehelicher Lebensformen zu sehen – verbun-
den mit weniger Kindern oder ganz ohne Kinder. 
Der enge Zusammenhang von Ehe und der Geburt 
von Kindern als zentrales Heiratsmotiv, vor allem 
in Westdeutschland, wird dadurch aufgelöst.

Zur Darstellung des Heiratsniveaus werden die 
zusammengefassten Erstheiratsziffern berechnet 
(s. methodische Erläuterung rechts). Sie zeigen 
den Trend der Entwicklung auf und ermöglichen 
Vergleiche zwischen verschiedenen Regionen. Für 
den Ausweis des eigentlichen Erstheiratsniveaus 

9. Eheschließungen

Der Rückgang der Heirats-
neigung vollzog sich in 

Westdeutschland vor allem 
bis zum Ende der 1970er 

Jahre, seitdem sind die 
Schwankungen gering. 

Die Heiratsneigung in der 
DDR war bis 1990 höher 
als im Früheren Bundes-

gebiet. Nach dem starken 
Rückgang zu Beginn der 

1990er Jahre ist sie auf ein 
Niveau leicht unterhalb 

des westdeutschen wieder 
angestiegen.

Zusammengefasste Erstheiratsziffer der Frauen, 1960 bis 2014
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Die Heiratsgipfel bei den 
Ersteheschließungen 
haben sich altersmäßig 
sowohl in West- als auch in 
Ostdeutschland nach hin-
ten verschoben. Im Osten 
vollzog sich dies in einem 
sehr viel höheren Tempo, 
die 1990 noch bestehen-
den deutlichen West-Ost-
Unterschiede sind damit 
kaum noch vorhanden.

ist eine sehr aufwändige Berechnung von Heirats-
tafeln erforderlich, bei denen die Erstheiraten tat-
sächlich nur auf die ledige Bevölkerung bezogen 
werden. Nach Berechnungen aus dem Jahr 2010 
hätten rund 63 % der Männer und 69 % der Frauen 
wenigstens einmal im Leben geheiratet, wobei die 
Heiratswahrscheinlichkeit in Ostdeutschland mitt-
lerweile unter der westdeutschen liegt.

Parallel zur Verringerung des Heiratsniveaus 
verschob sich das Alter der erstmalig Heiratenden 
nahezu kontinuierlich immer weiter nach oben.

Zusammengefasste Erstheiratsziffer
Sie ist eine komplexe Maßzahl der Heiratshäu-
figkeit. Für jedes Altersjahr zwischen 15 und 50 
Jahren werden altersspezifische Eheschließungs-
ziffern für ein Kalenderjahr errechnet, wobei die 
ledigen eheschließenden Frauen und Männer im 
jeweiligen Alter auf die gesamte Personenzahl 
(unabhängig vom Familienstand) im entsprechen-
den Alter bezogen werden. Diese Ziffern werden 
zur zusammengefassten Erstheiratsziffer addiert. 
Durch Vorziehen bzw. Nachholen von Eheschlie-
ßungen ist es in Zeiten mit hoher Heiratsneigung 
möglich, dass die Werte über 100 liegen.

Erstheiratsziffer nach Alter und Geschlecht, 1990 und 2014

1 ab 1990 Westdeutschland ohne Berlin und Ostdeutschland einschl. Berlin
Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Jahr
Früheres Bundesgebiet/Westdeutschland1 DDR/Ostdeutschland1

Männer Frauen Männer Frauen

1960 25,9 23,7 23,9 22,6

1970 25,6 22,7 24,0 21,9

1980 26,1 23,3 23,4 21,8

1990 28,4 25,7 25,9 23,6

2000 30,0 27,4 29,9 27,4

2010 31,8 29,4 32,9 30,3

2014 32,2 29,9 33,6 31,1

Durchschnittsalter lediger Frauen und Männer bei der Erstheirat, 1960 bis 2014 (in Jahren)

Methodische
Erläuterung
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt © BiB 6201
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Jahr

Von 100 eheschließenden 

Männern Frauen

waren vor der Eheschließung

ledig verwitwet geschieden ledig verwitwet geschieden

1960 85,8 4,9 9,3 89,1 3,6 7,3

1970 83,9 4,6 11,5 85,9 3,0 11,0

1980 80,8 3,1 16,1 82,0 2,3 15,7

1990 77,8 2,3 19,9 78,1 1,5 20,4

2000 74,2 2,2 23,5 73,0 1,4 25,6

2010 73,9 1,7 24,4 74,3 1,1 24,7

2014 75,5 1,5 23,0 75,9 1,1 23,0

Vor allem in Ostdeutschland haben sich in den 
letzten rund 20 Jahren die Heiratsgipfel sehr stark 
in ein höheres Alter verlagert: bei Männern vom 
Alter 22-24 Jahre (1990) auf 29-31 Jahre (2014) 
und bei Frauen von 20-22 Jahre (1990) auf 28-30 
Jahre (2014). Damit sind die noch 1990 bestehen-
den deutlichen West-Ost-Unterschiede im Ersthei-
ratsalter aufgehoben worden, das Erstheiratsalter 
ostdeutscher Männer und Frauen liegt inzwischen 
sogar mehr als ein Jahr über dem westdeutschen 
Niveau.

Durchschnittliches Erstheiratsalter
Für die Berechnung dieser Kennziffer gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: die Berechnung 
auf Basis der absoluten Werte zum Alter der 
Eheschließenden oder die Berechnung auf Basis 
der altersspezifischen Erstheiratsziffern. Das 
BiB hat sich für die zweite Berechnungsmethode 
entschieden, weil dadurch eine altersspezifische 
Standardisierung erreicht wird, während im 
anderen Falle ältere Eheschließende über die 
höheren Besetzungszahlen dieser Jahrgänge mit 
höherem Gewicht in die Berechnung eingehen. 
Die vom BiB ausgewiesenen Werte für das durch-
schnittliche Erstheiratsalter liegen damit unter 
den Werten, die z. B. das Statistische Bundesamt 
nach der Berechnungsmethode über absolute 
Werte ausweist.

Werden die Eheschließenden nach ihrem bisherigen 
Familienstand gegenübergestellt, so zeigt sich auch 
hier ein Rückgang des Anteils der Erstheiratenden. 
Ob das Jahr 2014 hier eine Trendänderung anzeigt, 
wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen. 

Im Gegenzug dazu steigt bei dieser Betrach-
tungsweise der Anteil der erneut heiratenden ge-
schiedenen Personen. Analysiert man jedoch diese 
Eheschließungen genauer, so wird auch hier ein 
tendenzieller Rückgang der zusammengefassten 
Wiederverheiratungsziffern sichtbar. Nach den Ver-
hältnissen des Jahres 2014 würden weniger als die 
Hälfte aller geschiedenen Personen eine erneute 
Ehe eingehen. Geschlechtsspezifische Unterschie-
de haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verringert, wobei auch gegenwärtig noch die Wie-
derverheiratungsneigung geschiedener Frauen im 
jüngeren Alter und die der Männer im höheren Alter 
über der des jeweils anderen Geschlechts liegt.

Bei Verwitweten heiraten die Männer häufiger 
wieder als verwitwete Frauen, dieser Unterschied 
erhöht sich mit steigendem Alter. Die höchste 
Wahrscheinlichkeit einer erneuten Heirat besteht 
allerdings bei Verwitwung im jüngeren Alter. 

Nur bei weniger als zwei Drittel der Heiraten sind 
gegenwärtig beide Ehepartner noch ledig, zu Be-
ginn der 1960er Jahre traf dies noch auf über 80 % 
der Eheschließungen zu.

Methodische
Erläuterung

Eheschließende nach ihrem bisherigen Familienstand, Deutschland 1960 bis 2014 (Anteil in Prozent)
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Der bis etwa 2005 anhal-
tende Trend steigender 

Scheidungsneigung (mit 
Ausnahmen im Zusam-

menhang mit den rechtli-
chen Veränderungen und 

dem Nachwenderückgang 
in Ostdeutschland) hat 

sich nicht fortgesetzt. Die 
Scheidungsneigung hat 

sich tendenziell wieder 
verringert.

Zusammengefasste Ehescheidungsziffer
Sie wird als Summe der einzelnen ehedauer-
spezifischen Scheidungsziffern gebildet, im 
internationalen Vergleich sind dafür 25 Heirats-
jahrgänge üblich. Dafür werden die im jeweiligen 
Jahr geschiedenen Ehen auf die Gesamtzahl der 
Ehen des Heiratsjahrgangs bezogen, dem sie 
angehören. Die zusammengefasste Scheidungs-
ziffer gibt damit an, wie viele Ehen geschieden 
würden, wenn die Scheidungshäufigkeit des 
jeweiligen Kalenderjahres über einen Zeitraum 
von 25 Jahren konstant bleiben würde. Wäre dies 
der Fall, dann würde der ermittelte Anteil an Ehen 
auch in jüngeren Eheschließungsjahren tatsäch-
lich geschieden werden.

Im Jahr 2014 wurden in Deutschland 166.200 Ehen geschieden, damit liegt 
das Verhältnis zwischen geschlossenen und geschiedenen Ehen auch 2014 
bei etwa zwei zu eins. Diese Größenordnung hat sich etwa seit dem Jahr 
2000 etabliert. Bis dahin hatte sich dieses Verhältnis seit 1960 nahezu 
kontinuierlich verringert  – ausgehend von einem Niveau von mehr als neun 
zu eins.

Die Entwicklung der Scheidungen ist immer vor dem 
Hintergrund der Eheschließungen zu betrachten. 
Die Verbreitung nichtehelicher Lebensformen führte 
zu einer tendenziell sinkenden Heiratsneigung und 
damit zu einer Verringerung der Scheidungszahlen. 

10. Ehescheidungen

Zusammengefasste Ehescheidungsziffer, 1970 bis 2014
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Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für Scheidungen wurde auf einen Ausweis der
zusammengefassten Scheidungsziffer für Deutschland vor 1990 verzichtet. Der tiefe Einschnitt bei den Ehescheidungen Ende
der 1970er Jahre hängt mit der Einführung des neuen Scheidungsrechts im Früheren Bundesgebiet zusammen, was aufgrund
verfahrensrechtlicher Änderungen zu Verzögerungen führte. In Ostdeutschland ergaben sich analoge Effekte durch die
Einführung des Trennungsjahrs und Umstellungen in der Arbeit der Familiengerichte Anfang der 1990er Jahre.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für Scheidungen wurde auf einen Ausweis der zusammen-
gefassten Scheidungsziffer für Deutschland vor 1990 verzichtet. Der tiefe Einschnitt bei den Ehescheidungen Ende der 1970er 
Jahre hängt mit der Einführung des neuen Scheidungsrechts im Früheren Bundesgebiet zusammen, was aufgrund verfahrens-
rechtlicher Änderungen zu Verzögerungen führte. In Ostdeutschland ergaben sich analoge Effekte durch die Einführung des 
Trennungsjahres und Umstellungen in der Arbeit der Familiengerichte Anfang der 1990er Jahre.
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Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, 
dass nur rund ein Drittel aller Ehen mit einer Schei-
dung enden, zu zwei Dritteln werden die Ehen durch 
den Tod eines Partners aufgelöst.

Ähnlich wie sich das Heiratsniveau mit der zu-
sammengefassten Erstheiratsziffer verdeutlichen 
lässt, gibt es für das Scheidungsniveau die zusam-
mengefasste Scheidungsziffer, die den Trend er-
kennbar und regionale Vergleiche möglich macht. 
Im Jahr 2014 erreichte die zusammengefasste 
Ehescheidungsziffer in Deutschland einen Wert 
von 35 %, das heißt, unter den Scheidungsverhält-
nissen dieses Jahres würde mehr als ein Drittel der 
Ehen geschieden werden.

Das Scheidungsniveau lag in der ehemaligen DDR 
deutlich höher als im Früheren Bundesgebiet. Nach 
dem Rückgang zu Beginn der 1990er Jahre stieg 
das Scheidungsniveau in Ostdeutschland relativ 
schnell wieder an, bleibt aber bis zur Gegenwart 

unter dem westdeutschen Level. Ein Grund dafür 
könnte die stärkere Verbreitung nichtehelicher Le-
bensformen in den ostdeutschen Bundesländern 
sein. Dadurch ist eine Auflösung von Partnerschaf-
ten auch ohne offizielle Scheidung möglich.

In den ersten Jahren nach der Heirat unterliegen 
die Ehen einem besonders hohen Scheidungsrisi-
ko. Allerdings hat sich dieses Risiko in den letzten 
Jahrzehnten tendenziell verringert, während Ehe-
scheidungen bei höherer Ehedauer häufiger gewor-
den sind. Eine Möglichkeit, diesen Trend aufzuzei-
gen, ist es, für unterschiedliche Heiratsjahrgänge 

Das Scheidungsrisiko ist 
gegenwärtig am höchsten 
bei einer Ehedauer von 
fünf bis sechs Jahren und 
hat sich in den jüngeren 
Ehen eher etwas verrin-
gert. Ein leichter Anstieg 
des Scheidungsrisikos 
lässt sich für die länger be-
stehenden Ehen erkennen.

Ehedauerspezifische Scheidungsziffern, Deutschland 1991, 2000, 2010 und 2014

Ehedauerspezifische Scheidungsziffer 

Sie wird zur Beurteilung des Scheidungsrisikos 
in Abhängigkeit von der Ehedauer herangezogen 
und gibt die Anzahl der im Berichtsjahr geschie-
denen Ehen eines Heiratsjahrgangs je 1.000 
geschlossene Ehen desselben Jahrgangs an.

Methodische
Erläuterung
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Der Anteil Jüngerer bei den 
geschiedenen Männern 
geht zurück, die höchs-
ten Scheidungsanteile 

verschieben sich in höhere 
Altersgruppen.

die geschiedenen Ehen nach der Ehedauer zu ver-
gleichen.

Betrachtet man die Veränderung in der Alters-
struktur der Geschiedenen in den letzten 20 Jah-
ren, so zeichnet sich eine deutliche Erhöhung des 
Anteils geschiedener Personen im mittleren Alters-
bereich ab. Die Abbildungen verdeutlichen dies für 

die Männer, für die Frauen zeigen sich die analo-
gen Trends. Bei dieser Darstellung erhält man den 
Eindruck, dass das Scheidungsrisiko am höchsten 
im Altersbereich zwischen 45 und 50 ausfällt. Für 
die Bewertung dieser Zahlen sind allerdings die 
folgenden Trends zu berücksichtigen: (1) die Ver-
schiebung der Heiraten in ein höheres Alter, (2) der 

Mit steigendem Alter sinkt 
bei den Männern die Rate 

der Geschiedenen bezo-
gen auf die Verheirateten 

der jeweiligen Altersgrup-
pen. Sie stieg allerdings 

zwischen 1991 und 2014 
im höheren Alter schneller 

an.

Im jeweiligen Kalenderjahr geschiedene Männer nach Altersgruppen, Deutschland 1991 und 2014

Im jeweiligen Kalenderjahr geschiedene Männer je 1.000 Verheiratete der jeweiligen Altersgruppe, Deutschland 1991 und 2014
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wohnt, darunter ein Drittel von Frauen ab 70 Jahre. 
Im Jahr 2014 werden bereits 47 % der Einpersonen-
haushalte von Männern bewohnt und zwar zu einem 
erheblichen Anteil im mittleren Alter. 

Bezieht man die in Singlehaushalten Wohnen-
den auf die Bevölkerung des jeweiligen Alters und 
Geschlechts, so zeigen sich in der Altersgruppe der 
20- bis 24-Jährigen nur geringe geschlechtsspezi-
fische Unterschiede. Schon in der nächsthöheren 

Altersgruppe aber führt das geringere Alter der 
Frauen bei der Paarfindung und Familiengründung 
dazu, dass ab dem Alter von 25 Jahren die Anteile 
der in Einpersonenhaushalten Wohnenden stark 
nach dem Geschlecht differieren. So leben bei den 
25- bis 29-Jährigen 34,3 % der Männer und 24,9 % 
der Frauen in einem Einpersonenhaushalt, bei den 
30- bis 34-Jährigen beträgt der Unterschied sogar 
31,2 gegenüber 17,5 %.

Der Anteil der in Einperso-
nenhaushalten lebenden 

älteren Menschen geht 
zurück, lediglich für die 

Männer im Alter von 65 bis 
74 Jahren ist ein Anstieg 
zu erkennen, allerdings 

von einem sehr niedrigen 
Niveau aus.

1 Anteile an Einpersonenhaushalten insgesamt in Prozent
Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, Berechnungen: BiB

Altersgruppe
1991 2014

Männer Frauen Männer Frauen

unter 30 11,5 9,4 9,4 7,7

30 - 39 7,8 4,1 8,7 4,6

40 - 49 5,2 3,4 8,9 4,6

50 - 59 5,0 6,2 8,2 6,9

60 - 69 3,1 12,8 5,0 7,4

70 und älter 4,3 27,2 6,8 22,0

Einpersonenhaushalte von Personen ab 65 Jahre, Deutschland 1991 bis 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Männer, 65 - 74 Jahre
Männer, 75 Jahre und älter

Frauen, 65 - 74 Jahre
Frauen, 75 Jahre und älter

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; Berechnungen: BiB © BiB 6201

Einpersonenhaushalte je 100 Personen der Altersgruppe

Einpersonenhaushalte nach Geschlecht und Altersgruppen1, Deutschland 1991 und 2014
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genden Lebenserwartung und des geringeren Ver-
heiratungsgrades jüngerer Menschen. Noch 1996 
bildeten Ehepaare mit Kindern die am weitesten 
verbreitete Lebensform erwachsener Personen.

Lebensgemeinschaften sind die Lebensform mit 
der stärksten Dynamik in der Entwicklung zwischen 
1996 und 2014. Zu 97 % sind dies nichteheliche 
Lebensgemeinschaften, in denen Mann und Frau 
zusammenleben, die übrigen 3 % werden durch 
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften be-
setzt. Beide Formen können mit oder ohne Kinder 
gelebt werden, wobei die Lebensgemeinschaften 
mit Kindern am stärksten zugenommen haben.

Trotz der umfangreichen Veränderungen, die 
sich bei den Lebensformen vollzogen haben, leben 

 Jahr Ehepaare Lebensgemeinschaften Alleinerziehende

1996 83,9 4,2 11,9

2000 81,4 5,1 13,5

2005 78,1 6,7 15,3

2010 75,7 7,4 16,8

2014 73,1 9,1 17,8

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

knapp drei Viertel aller minderjährigen Kinder bei 
ihren verheirateten Eltern, allerdings sind dies fast 
11 Prozentpunkte weniger als noch im Jahr 1996. 
Wie die Tabelle zeigt, steigt der Anteil von Kindern 
sowohl bei Alleinerziehenden als auch in Lebens-
gemeinschaften – dort allerdings schneller.

Auch hier gibt es nach wie vor erhebliche West-
Ost-Unterschiede, die sich seit 1996 sogar weiter 
verstärkt haben. Während in Westdeutschland 
noch drei von vier minderjährigen Kindern bei ihren 
verheirateten Eltern leben, ist es in Ostdeutschland 
nur etwa jedes zweite. Dies korrespondiert mit dem 
hohen Anteil nichtehelich geborener Kinder, der im 
Osten 2014 bei 58 % lag. Allerdings findet häufig 
später noch eine Eheschließung der Eltern statt.

Bei der Veränderung nichtehelicher Lebens-
gemeinschaften sind vor allem zwei Prozesse zu 
re gis trieren – zum einen die Veränderungen bezüg-
lich Alter und Geschlecht und zum anderen die 
Verschiebung der Proportionen zwischen den 
Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder.

Nichteheliche Lebensformen sind vor allem unter 
jüngeren Menschen stark verbreitet – von den rund 
5,8 Millionen Menschen, die 2014 in nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften lebten, waren mehr 
als ein Drittel im Alter zwischen 25 und 34 Jahren. 
Dabei gibt es zwischen West- und Ostdeutschland 
nur geringe Unterschiede. Die Differenzen entste-
hen dann, wenn diese Lebensform nach dem Zu-
sammenleben mit Kindern verglichen wird. Hier 
leben 83 % der westdeutschen 25- bis 29-Jährigen 
und 69 % der 30- bis 34-Jährigen ohne minderjähri-
ge Kinder im Haushalt. In Ostdeutschland sind dies 

in den gleichen Altersgruppen nur 62 % bzw. 40 %, 
das heißt, in der Mehrzahl der nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften von 30- bis 34-Jährigen in 
Ostdeutschland leben auch minderjährige Kinder.

Die Lebensformen der Bevölkerung im Hinblick 
auf Partner- und Elternschaft weisen also immer 
noch nennenswerte Differenzen zwischen west- 
und ostdeutschen Bundesländern auf, wobei die 
Dynamik der Veränderungen in Ostdeutschland 
deutlich höher lag und die Unterschiede sich ver-
ringern. Herausgegriffen wird hier die Altersgruppe 
von 30 bis 44 Jahren, weil dort davon auszugehen 
ist, dass die Mehrzahl der Kinder bereits geboren 
wurde und den Haushalt noch nicht wieder verlas-
sen hat. Der Anteil der in Partnerschaften Leben-
den mit Kindern in Westdeutschland (ohne Berlin) 
verringerte sich von 60 % im Jahr 1996 auf 51 % im 

Minderjährige Kinder nach Familienform, Deutschland 1996 bis 2014 (Anteile in Prozent)
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Die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen stieg bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts nur sehr langsam an. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts erreichte 
die Weltbevölkerung die Grenze von einer Milliarde Menschen. In der Folge 
hat sich der Bevölkerungszuwachs kontinuierlich beschleunigt. Im Oktober 
2011 wurde die Sieben-Milliarden-Grenze überschritten. Der bevölkerungs-
reichste Kontinent ist Asien mit fast 4,4 Milliarden Menschen, gefolgt von 
Afrika, Amerika und Europa.

Nach den aktuellen Vorausberechnungen der Ver-
einten Nationen ist bis zum Jahr 2050 mit einem 
weiteren Wachstum auf knapp zehn Milliarden zu 
rechnen, danach wird eine Abschwächung dieses 
Trends erwartet. Wenn dies eintritt, wird sich die 
Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2100 auf einem 
Niveau von rund elf Milliarden Menschen einpen-
deln. Der Anteil der Europäer dürfte bis zum Ende 
des Jahrhunderts von heute 10 % der Weltbevölke-
rung auf unter 6 % absinken.

Seit mehreren Jahrzehnten sind zwei unter-
schiedliche Entwicklungstrends zu erkennen: eine 
alternde und teilweise schrumpfende Bevölkerung 
in den Indus triestaaten und eine junge und stark 
wachsende Bevölkerung in den Entwicklungslän-
dern, gegenwärtig vor allem noch in den am we-
nigs  ten entwickelten Ländern.

13. Weltbevölkerung

Kontinent Einwohner in Millionen in % der Weltbevölkerung

Asien 4.393 59,8

Afrika 1.186 16,1

Europa 738 10,6

Lateinamerika 634 8,6

Nordamerika 358 4,9

Ozeanien 39 0,5

Welt 7.349 100

Datenquelle: UN World Population Prospects, The 2015 Revision

 Am wenigsten entwickelte Länder, 
Subsahara-Afrika
Die am wenigsten entwickelten Länder umfassen 
48 Staaten: 33 in Afrika (überwiegend Subsahara-
Afrika), 9 in Asien, 5 in Ozeanien und 1 in Latein-
amerika und Karibik. 

Subsahara-Afrika umfasst alle südlich der Saha-
ra gelegenen afrikanischen Länder, das sind 49 
der insgesamt 54 Länder in Afrika. Lediglich die 
fünf arabisch geprägten Staaten am Mittelmeer 
(Ägypten, Algerien, Libyen, Tunesien, Marokko) 
gehören nicht zu dieser Gruppe.

Verteilung der Weltbevölkerung nach Kontinenten, 2014 (Jahresdurchschnitt)
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Geburtenentwicklung
Hauptgrund für die junge und wachsende Bevölke-
rung in den Entwicklungsländern ist die Geburten-
entwicklung, hier zeichnet sich allerdings in einer 
Reihe dieser Länder ein Trend zur Verringerung des 
Geburtenniveaus ab. Nach einer Modellrechnung 
der Vereinten Nationen würde ein weltweites Ab-
sinken der zusammengefassten Geburtenziffer auf 
2,0 Kinder je Frau zu einer Bevölkerungszahl von 
rund 11 Milliarden Menschen im Jahr 2100 auf der 
Erde führen. Sollte dieses Niveau aber nur auf 2,5 
Kinder je Frau sinken, würde das bis 2100 zu einer 
Bevölkerungszahl von 17 Milliarden führen – dies 
macht den Einfluss der Geburtenentwicklung für 
die Weltbevölkerung deutlich. Eine wichtige Rolle 
für die Entwicklung des Geburtenniveaus spie-
len die Bildung von Mädchen und Frauen sowie 
eine verbesserte Aufklärung und der Zugang zu 
Methoden der Familienplanung, die den Trend zu 
kleineren Familien fördern können. Diese Mittel 
und Methoden sind allerdings nicht überall ver-
fügbar – einerseits, weil die Gesundheitssys teme 
und ökonomischen Bedingungen oder aber Kriege 
und Krisen dies nicht erlauben und andererseits, 
weil kulturelle und religiöse Schranken überwun-
den werden müssen. Laut dem UNFPA-Weltbevöl-

kerungsbericht von 2011 haben heute in den Ent-
wicklungsländern weltweit schätzungsweise 215 
Millionen Frauen keinen Zugang zu Maßnahmen der 
Familienplanung, obwohl sie verhüten möchten.

Sterblichkeit und Lebenserwartung
Seit Beginn der 1950er Jahre ist in fast allen Ländern 
ein Anstieg der Lebenserwartung zu verzeichnen 
–  wichtigste Ausnahme waren die am wenigsten 
entwickelten Länder in der ersten Hälfte der 1970er 
Jahre. Aber auch hier konnte durch die Verbesse-
rung der medizinischen Versorgung und Fortschritte 
bei Ernährung, Hygiene und den Lebensbedingun-
gen insgesamt – z. B. im Rahmen der Entwicklungs-
hilfe – die Sterblichkeit gesenkt werden, obwohl 
durch HIV/AIDS diese Bemühungen zum Teil deut-
liche Rückschläge erlitten haben. Weltweit stieg in 
diesem Zeitraum die Lebenserwartung Neugebore-
ner bei den Jungen um rund 23 Jahre und bei den 
Mädchen um rund 24 Jahre. In den Industrieländern 
war das in diesem Zeitraum vor allem auf eine Er-
höhung der Lebenserwartung älterer Menschen zu-
rückzuführen, in den Entwicklungsländern in ers ter 
Linie auf eine Verringerung der Säuglings- und Kin-
dersterblichkeit. Das wird auch in der Dynamik des 
Anstiegs deutlich, weil sinkende Kindersterblich-

Seit 1950 ist das Gebur-
tenniveau in allen Teilen 
der Welt abgesunken. In 
den Industrieländern ist 
ein leichter Wiederanstieg 
auf niedrigem Niveau zu 
erkennen, in den am  
wenigsten entwickelten 
Ländern liegt die Ge-
burtenziffer trotz eines 
deutlichen Rückgangs 
immer noch bei 4,3, in 
Subsahara-Afrika sogar 
bei über 5.

Entwicklung der weltweiten Geburtenziffer nach Regionen, 1950/55 bis 2010/15
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Zusammengefasste Geburtenziffer
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keit die Lebenserwartung schneller ansteigen lässt 
als sinkende Sterblichkeit im höheren Alter. Trotz 
dieses schnelleren Anstiegs in den Entwicklungs-
ländern gibt es auch heute noch sehr starke Unter-
schiede zwischen den Regionen. So haben Men-
schen in Subsahara-Afrika zum Beispiel eine um 
rund 23 (Männer) bzw. sogar etwa 25 Jahre (Frauen) 
geringere Lebenserwartung als die Menschen in 
Westeuropa. Hier werden auch geschlechtsspezi-
fische Unterschiede sichtbar, die vor allem mit der 
immer noch hohen Müttersterblichkeit in den afri-
kanischen Staaten zusammenhängen.

Während Frauen in Westeuropa eine um rund 
fünf Jahre höhere Lebenserwartung haben als 
Männer – bedingt sowohl durch biologische als 
auch verhaltensbedingte Komponenten –, beträgt 
dieser Unterschied in Subsahara-Afrika nur reich-
lich zwei  Jahre. Für die Zukunft wird eine weiter 
steigende Lebenserwartung in allen Regionen und 
eine Verringerung der Unterschiede zwischen den 
Regionen erwartet.

Altersstrukturen und Alterung
Geburten- und Sterblichkeitsentwicklung sind zwei 
wesentliche Voraussetzungen für die Veränderun-
gen der Altersstruktur und die Alterung der Bevölke-

rung. Hinzu kommt die bereits bestehende Alters-
struktur, die in den Entwicklungsländern mit einem 
hohen Anteil Jugendlicher ein völlig anderes Bild 
bietet als in den Industriestaaten mit einem hohen 
und wachsenden Anteil älterer Menschen. Aber 
die demografische Alterung ist ein Prozess, der 
sich im Rahmen des demografischen Wandels in 
allen Staaten vollzieht, wenn auch auf einem unter-
schiedlichen Stand, mit unterschiedlichem Tempo 
und unter verschiedenen Voraussetzungen.

In Europa beträgt der Anteil der Bevölkerung im 
Alter von unter 25 Jahren rund 28 %, circa 20 % der 
Bevölkerung ist 60 Jahre und älter. In Afrika hin-
gegen sind es mit etwa 60 % unter 25 Jahren rund 
zwölfmal so viele wie die 60-Jährigen und Älteren 
mit 5 %. In Europa und Nordamerika sowie in Indus-
trieländern anderer Kontinente ist der Alterungs-
prozess demzufolge bereits weit fortgeschritten, 
während er sich in vielen afrikanischen, asiatischen 
und lateinamerikanischen Staaten noch im Anfangs-
stadium befindet. Trotzdem wird auch in diesen 
Ländern mit einem wachsenden Anteil älterer Men-
schen zu rechnen sein, insbesondere wenn sich das 
Geburtenniveau langfristig verringert und die Sterb-
lichkeit vor allem im Bereich der Kinder- und Mütter-
sterblichkeit weiter rückläufig ist.

In allen Regionen ist die 
Lebenserwartung bei Ge-
burt seit den 1950er Jah-
ren bis auf eine zeitweise 

Ausnahme angestiegen, in 
den Entwicklungsländern 
sogar schneller als in den 

Industrieländern. Trotz-
dem können die Menschen 

in den Industrieländern 
immer noch mit einer 

rund 16 Jahre längeren 
Lebensdauer rechnen als 
die Menschen in den am 

wenigsten entwickelten 
Ländern.

Entwicklung der weltweiten Lebenserwartung nach Regionen, 1950/55 bis 2010/15
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Abkürzung der Ländernamen in den Karten: 

AL = Albanien
AM = Armenien
AT =Österreich
AZ = Aserbeidschan
BA = Bosnien und Herzegowina
BE = Belgien
BG = Bulgarien
BY = Weißrussland
CH = Schweiz
CY = Zypern
CZ = Tschechische Republik
DE = Deutschland
DK = Dänemark
EE = Estland
ES = Spanien
FI = Finnland
FR = Frankreich
GB = Vereinigtes Königreich
GE = Georgien
GR = Griechenland
HR = Kroatien
HU = Ungarn
IE = Irland
IS = Island
IT = Italien
LI = Liechtenstein
LT = Litauen
LU = Luxemburg
LV = Lettland
MD = Moldawien
ME = Montenegro
MK = Mazedonien
NL = Niederlande
NO = Norwegen
PL = Polen
PT = Portugal
RO = Rumänien
RS = Serbien
RU = Russische Föderation
SE = Schweden
SI = Slowenien
SK = Slowakei
TR = Türkei
UA = Ukraine
XK = Kosovo
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Soziale Marktwirtschaft › Lexikon der Sozialen Marktwirtschaft › Lexikoneinträge U - Z › Umweltzertifikate

UMWELTZERTIFIKATE

Umweltzertifikate (auch: handelbare Umweltverschmutzungsrechte; Umweltlizenzen) stellen – ähnlich wie Umweltabgaben – ein marktwirtschaftliches Instrument
der Umweltpolitik dar. Während aber bei Umweltabgaben ein (Abgaben-) Preis für die Nutzung der Umweltressourcen (die Umweltverschmutzung) festgelegt wird
und sich die Gesamtmenge an Schadstoffemissionen erst als Reaktion der Emittenten auf diesen Preis ergibt, stellen Umweltzertifikate ein Mengeninstrument dar,
bei dem die Schadstoffmenge vorgegeben wird und sich ein Preis erst als Folge von Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Umweltzertifikate einstellt.

Der Grundgedanke von Umweltzertifikaten geht auf Überlegungen von Herman Daly (1968) und Thomas Crocker (1966) zurück. Während Umweltzertifikate lange
Zeit nur als theoretisches Instrument der Umweltpolitik erwogen wurden, haben sie mit dem Handel von Schwefeldioxid-Zertifikaten in der U.S.-amerikanischen
Luftreinhaltepolitik seit 1990 und dem Handel mit Kohlendioxid-Zertifikaten in der europäischen Klimapolitik seit 2003 auch Eingang in die praktische
Umweltpolitik gefunden. Seitdem werden Märkte für Umweltzertifikate nicht nur für den Bereich der Luftreinhaltung und der Klimapolitik, sondern auch für andere
Umweltbereiche wie den Gewässerschutz und den Biodiversitätsschutz diskutiert (Hansjürgens, Antes, Strunz, Hrsg., 2011).

Der Grundgedanke für die Einführung von Umweltzertifikaten besteht, vereinfacht gesagt, in vier Schritten: 

In einem ersten Schritt ist die Gesamtmenge der zulässigen Umweltverschmutzung (Umweltbelastung) festzulegen und in Umweltzertifikate aufzuteilen, wobei
jedes Umweltzertifikat einer bestimmten Menge an Umweltverschmutzung (z.B. einer Tonne CO2) entspricht.
In einem zweiten Schritt werden die Umweltzertifikate an die Emittenten über eine Versteigerung (Auktionierung), einen Verkauf zu einem Festpreis oder eine
kostenlose Vergabe (sog. Grandfathering) verteilt.
Der dritte Schritt beschreibt den eigentlichen Handel der Umweltzertifikate unter den Emittenten. Hierbei ergibt sich über Angebot und Nachfrage ein
(Knappheits-)Preis.
Ein vierter Schritt sind ein Monitoring der Schadstoffemissionen und der gehaltenen Umweltzertifikate sowie geeignete Sanktionen – es muss geprüft und
sichergestellt werden, dass die Umweltzertifikate, die die Emittenten nutzen, mit ihren Schadstoffemissionen übereinstimmen, und es müssen Sanktionen
greifen, wenn dies nicht der Fall ist.

Jeder einzelne Emittent wird, so die theoretische Überlegung zu Umweltzertifikaten, seine jeweiligen Kosten der Vermeidung eines zusätzlichen Schadstoffs
(Grenzvermeidungskosten) mit dem Preis der Umweltzertifikate vergleichen. Sind die Vermeidungskosten geringer als der Zertifikatepreis, wird er vermeiden und
überschüssige Zertifikate am Markt verkaufen, um hierdurch Erlöse zu erzielen. Sind die Vermeidungskosten höher als der Zertifikatepreis, wird er es vorziehen,
statt die (höheren) Vermeidungskosten aufzuwenden die erforderlichen Umweltzertifikate zu erwerben. Damit kommt es volkswirtschaftlich gesehen zu dem
Effekt, dass Schadstoffvermeidung von denjenigen in der Volkswirtschaft vorgenommen wird, die die geringsten Vermeidungskosten aufweisen. Damit ist auch
das Ziel eines Handels mit Umweltzertifikaten umschrieben: Es geht darum, Umweltschutz zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten zu betreiben. Das
Umweltziel wird dennoch eingehalten, weil die Gesamtmenge an Umweltzertifikaten vorweg festgelegt ist – es gibt einen „Deckel“. Der Handel mit
Umweltzertifikaten wird deshalb auch als „cap-and-trade-System“ bezeichnet.

Literaturhinweise: 

DALES, H. (1968), Pollution, Property and Prices, Toronto;
CROCKER, T. (1966), The structuring of atmospheric pollution control systems, in: Wolozin, H. (Ed.), The Economics of Air Pollution, New York, S. 61-86;
HANSJÜRGENS, B. (Hrsg.) (2005), Emissions Trading for Climate Policy. US and European Perspectives, Cambridge;
HANSJÜRGENS, B./ ANTES, R./ STRUNZ, M. (Hrsg.) (2011), Permit Trading in Different Applications, New York;
ENDRES, A. (2007), Umweltökonomie, 3. Aufl., Stuttgart;
FEESS, E. (2007), Umweltökonomie und Umweltpolitik, 3. Aufl., München;
SIEBERT, H. (Hrsg.) (1996), Elemente einer rationalen Umweltpolitik. Expertisen zur umweltpolitischen Neuorientierung, Tübingen.

Bernd Hansjürgens

Umweltbelastung

Umweltpolitik: Instrumente

Umweltpolitik: Träger

Umweltpolitik: Zielkonflikte

Umweltschutzziele

Umweltzertifikate

Unabhängigkeit der Zentralbank

Unfallversicherung

Unternehmen, Betrieb

Unternehmer, Manager

Verbraucherpolitik

Verkehrspolitik

Vermögenspolitik

Verteilung

Volkswirtschaftslehre
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Status quo und Projektion 2030 

Nachhaltige Flächenentwicklung muss heute neben dem Ressourcenschutz Trends der 
Siedlungsflächen-
entwicklung 

auch die Herausforderungen einer flächeneffizienten Energiewende und 
klimagerechten Siedlungsentwicklung einbeziehen. Aus diesem Grund ist 
nicht nur ein Monitoring vergangener und aktueller Trends der Siedlungs- und 
Verkehrsflächenentwicklung relevant, sondern auch eine Abschätzung der 
künftigen Entwicklung. Deshalb werden nachfolgend neben den aktuellen 
Trends der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung auch Ergebnisse 
einer Projektion künftiger Entwicklungen vorgestellt. Es wird deutlich, dass 
sich die großen, räumlichen Unterschiede der Siedlungs- und Verkehrs
flächenentwicklung fortsetzen werden, auch wenn die Flächenneuinan
spruchnahme insgesamt rückläufig ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, 
die in der BauGB-Novelle und in zahlreichen politischen Strategiepapieren 
und Leitliniendokumenten dargelegten instrumentellen Empfehlungen zur 
Umsetzung zu bringen. 

n Aktuelle Trends der Siedlungsflächenentwicklung 

n Methodik 

n Künftige Trends der Siedlungsflächenentwicklung 

n Flächenhaushaltspolitische Einordnung der künftigen Trends 
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Die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche erfährt weiterhin ein starkes 

Interesse. Heute muss nachhaltige Flächenentwicklung auch die Herausforderungen einer 

flächeneffizienten Energiewende und klimagerechten Siedlungsentwicklung berücksichtigen. 

Die fortschreitende Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr wird bereits seit 

etlichen Jahren thematisiert. Und vor allem im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsziel 

der Bundesregierung, die Flächeninanspruchnahme bis 2020 auf täglich 30 ha zu reduzieren, 

werden Instrumente zur Zielerreichung diskutiert. So war die Zunahme der Gebäude-

und Freiflächen, zumindest bis zum Anziehen der Baukonjunktur 2010, noch deutlich 

rückläufig. Auch wenn hier erste Erfolge verbucht werden können, bleibt das Thema auf 

der Tagesordnung, und auch hinsichtlich ökologischer Folgen der Siedlungsexpansion oder 

des Verlusts landwirtschaftlicher Flächen kann keine Entwarnung gegeben werden. Zudem 

ergeben sich durch die Energiewende und den Klimawandel sowie deren Wechselwirkungen 

mit der Siedlungsflächenentwicklung neue Herausforderungen. 

Aus diesem Grund ist nicht nur ein Monitoring bisheriger und aktueller Trends der 

Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung relevant, sondern auch eine Abschätzung 

der künftigen Entwicklungen. Sie können helfen, die Wirkungen auf und durch den 

Klimawandel, die Folgekosten für die Infrastrukturbereitstellung, die ökologischen Folgen der 

Flächeninanspruchnahme und den Verlust landwirtschaftlicher Flächen zu bewerten. 

In diesem Heft, welches die Darstellungen aus dem BBSR-Berichte KOMPAKT 10/2011 

„Auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel – Trends der Siedlungsflächenentwicklung“ 

fortschreibt und erweitert, stellen wir daher nach einer kurzen Zusammenfassung der 

aktuellen Trends der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung die Methodik und erste 

Ergebnisse einer Projektion der Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 2030 vor. 

Es werden Fragen beantwortet, inwieweit das Nachhaltigkeitsziel der Bundesregierung 

erreicht werden kann, ob sich der Trend zurück in die Stadt künftig fortsetzt und sich auch 

in der Flächeninanspruchnahme niederschlägt oder ob es bei einem Nebeneinander von 

Urbanisierung und Suburbanisierung bleibt (Göddecke-Stellmann, J. 2011). 

Die hier vorgestellten Arbeiten des BBSR sind in den BMBF-geförderten inter- und 

transdisziplinären Forschungsverbund CC-LandStraD eingebunden. In diesem wird untersucht, 

welche Landmanagementstrategien einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz und zur 

Klimaanpassung leisten können. Die vorgestellte Projektion stellt eine Referenzsituation 

dar, auf deren Grundlage künftig Strategien zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung für 

Siedlungs- und Verkehrsflächen untersucht werden. Damit stellt das Projekt einen wichtigen 

Beitrag zur Bewältigung neuer flächenpolitischer Herausforderungen dar. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen 

Jana Hoymann 
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Abbildung 1 

Tägliche Veränderung der Bodennutzung seit 1993 
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Abbildung 3 

Quelle: Flächenerhebung des Bundes und der 
Länder, Berechnungen des BBSR 
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1. Aktuelle Trends der Siedlungsflächenentwicklung
 

Neue Flächeninanspruchnahme 
weiterhin rückläufig, 

aber die Reduktion lässt nach 

Der Zuwachs der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen hat seit dem 
Jahrtausendwechsel kontinuierlich 
abgenommen. Bundesweit setzte sich 
dieser Trend auch 2010 fort; aller
dings fiel die Abnahme gegenüber 
dem Vorjahr schwächer aus. Wie in 
der Vergangenheit wachsen Sied
lungs- und Verkehrsflächen vor allem 
zu Lasten der Landwirtschaftsflächen 
(Abb. 1). 

Die differenzierte Analyse zeigt, dass 
die Zunahme sowohl prozentual als 
auch einwohnerbezogen mit stei
gender Siedlungsdichte geringer 
wird. In den Kernstädten sind die 
Zuwachsraten daher vergleichsweise 
niedrig; dies gilt ganz besonders für 
die einwohnerbezogenen Entwick
lungen. Allerdings schrumpfen die 
wenigen verbliebenen Freiflächen 
gerade dort überdurchschnittlich 
(Abb. 2 und Abb. 3). 
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Abbildung 2 

Quelle: Flächenerhebung des Bundes und der Länder, Berechnungen des BBSR 

Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche 2009 bis 2010 
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Abbildung 4 
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Anteil der Nutzungsart 
am Siedlungsflächenzuwachs 
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Absolut betrachtet entstehen die 
meisten neuen Siedlungsflächen im 
verdichteten Umland. Gemeinsam mit 
den Kernstädten machen sie über die 
Hälfte des Gesamtanstiegs aus und 
entwickeln sich damit im Vergleich 
zum Katasterflächenanteil, den sie 
umfassen, überproportional, während 
die ländlichen Gebietskategorien 
unterproportional wachsen. 

Mit der verlangsamten Flächenzu
nahme durch Siedlung und Verkehr 
verschiebt sich seit geraumer Zeit 
auch die Zusammensetzung der Neu
inanspruchnahme (Abb. 4). 

Unter den Nutzungsarten1 nahmen 
die Gebäude- und zugehörigen Frei
flächen 2009 und 2010 knapp ein Drit
tel des Zuwachses ein, einschließlich 
Betriebsflächen knapp 40 %, was un
gefähr 30 ha pro Tag entspricht. Vor 
2009 lag ihr Anteil noch weit höher. 
Somit sank die Neuinanspruchnahme 
von Siedlungs- und Verkehrsflächen 
in den vergangenen Jahren vor allem, 
weil die Gebäudezuwächse zurück
gingen. 

Die Erholungsflächen beanspruchten  
– zumindest statistisch – seit Mitte  
des letzten Jahrzehnts fast durchgän
gig den größten Teil der Flächenneu
inanspruchnahme, derzeit2 sind das  
36 % oder 28 ha pro Tag. Allerdings  
wurden die hohen Wachstumsraten  
der Erholungsflächen zum erheb
lichen Teil durch Umschlüsselungen  
innerhalb der Statistik verursacht  
und seit einigen Jahren werden die  
Zuwächse wieder kleiner. 

Verkehrsflächen nehmen – abso
lut betrachtet – seit Jahren relativ  
konstant zu; derzeit mit täglich rund  
19 ha. Da die Siedlungs- und Ver
kehrsflächenzunahme insgesamt  
aber sinkt, beanspruchen Verkehrs
flächen inzwischen ein Viertel der  
Zuwächse.  

Auch in der Langfristbetrachtung mit  
gleitenden Vierjahresdurchschnitten  
– hier Westdeutschland – erscheint  
der rückläufige Trend der Siedlungs  
und Verkehrsflächenzunahme trotz  
seiner Abschwächung ungebrochen:  
in den Jahren 2007 bis 2010 wurden  
täglich noch 59 ha neu in Anspruch  
genommen (Abb. 5).  












Abbildung 5 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen des BBSR 

Flächenverbrauch seit 1955 und Bautätigkeit in Westdeutschland 1955 bis 2010 
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Bautätigkeit 

Dies ist der niedrigste Wert für West
deutschland seit Erhebungsbeginn. 
Dennoch bleibt abzuwarten, ob und 
inwieweit sich die nach 2010 wieder 
anziehende Baukonjunktur in einer 
Erhöhung des zukünftigen Flächen
verbrauchs spiegeln wird. 

Mit bundesweit 77 ha pro Tag in 
den Jahren 2009 und 2010 liegt der 
Zuwachs in jedem Fall immer noch 
hoch über dem anvisierten Ziel von 
maximal 30 ha, das die Bundesregie
rung bis 2020 erreichen möchte. Ohne 
vermehrte Spar-Anstrengungen kann 
man wohl davon ausgehen, dass 
diese Marke nicht erreicht werden 
wird (vgl. Kapitel 3). 

Weitere detaillierte Informationen 
zu den Trends der Siedlungsflächen
entwicklung finden Sie in der Reihe 
BBSR-Berichte Kompakt, Heft 10/ 
2011: Auf dem Weg, aber noch nicht 
am Ziel – Trends der Siedlungs
flächenentwicklung. 
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2. Methodik 

Zur Projektion der Siedlungs
und Verkehrsfläche wird der 

BBSR Modellverbund der 
Raumordnungsprognose um das 

umweltökonomische Modell 
PANTA RHEI REGIO erweitert. 

2.1 Der Modellverbund 

Die Projektion der Siedlungs- und 
Verkehrsflächennachfrage wird für 
den Projektionszeitraum 2010 bis 2030 
auf Ebene der kreisfreien Städte und 
Landkreise des Bundesgebietes mit 
Hilfe des Modells PANTA RHEI REGIO 
durchgeführt. Sie basiert im Wesent
lichen auf den vergangenen Trends 
der demographischen, wirtschaft
lichen und siedlungsstrukturellen 
Entwicklung (BMVBS 2011). Die Pro
jektion folgt hierbei einem Bottom-up-
Ansatz, das heißt die Erklärung und 
Fortschreibung erfolgt jeweils auf der 
untersten räumlichen und inhaltlichen 
Ebene, und die Siedlungs- und Ver
kehrsflächenentwicklung in Deutsch
land ergibt sich durch Addition über 
alle 413 Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie über alle unterschie
denen Flächennutzungsarten. Zudem 
können auf Grundlage des Modells 
Simulationsanalysen durchgeführt 
werden, die regionale Auswirkungen 
von (primär fiskalischen) Maßnahmen 
auf die Reduktion der Flächenin
anspruchnahme und ökonomische 
Entwicklung zum Gegenstand haben. 

Die Grundlagen von PANTA RHEI 
REGIO liegen in der Identifizierung 
überwiegend nachfragebezogener 
Einflussfaktoren sowie von Bauland
preisen auf die Flächeninanspruch
nahme und deren konsequente 
Verknüpfung mit zu erwartenden wirt
schaftlichen und demographischen 
Entwicklungen in den Regionen. 
Mit dieser Fokussierung ist jedoch 
keineswegs die Aussage verbunden, 
dass weitere Faktoren, wie beispiels
weise die positivplanerische Regu
lierung der Flächennutzung, keinen 
Einfluss nehmen. Vielmehr wird in 
der Referenzentwicklung unterstellt, 
dass sich diese Faktoren gegenüber 
dem zurückliegenden Zeitraum nicht 
verändern. 

Jeder Flächennutzungsart (Gebäu
de- und Freifläche einschließlich 
Wohnen, Betriebsfläche ohne Abbau
land, Erholungsfläche einschließlich 
Grünanlagen, Friedhofsfläche, Ver
kehrsfläche) können unterschiedliche 
Einflussfaktoren zugeordnet werden, 
die in den folgenden Abschnitten 
erläutert werden. Zudem erfolgt eine 
Projektion der wirtschaftlichen Ent
wicklung im Raum (Wertschöpfung, 
Arbeitsmarkt, Einkommen), die aus 
dem Strukturwandel in Deutschland 
und den spezifischen sektoralen 
Stärken und Schwächen der Re
gionen abgeleitet wird. Sowohl bei 
den regional-ökonomischen Projekti
onen als auch in den Flächenmodulen 
fungiert eine regionalisierte Bevölke
rungs- und Haushaltsprognose des 
BBSR als wichtige exogene Vorgabe. 

Das Hauptaugenmerk der modell
basierten Projektion liegt auf der Ge
bäude- und Freiflächenentwicklung, 
also derjenigen Flächennutzungsart, 
die in der Vergangenheit maßgeblich 
zur Expansion der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche beigetragen hat.3 Die 
zentralen Modellzusammenhänge 
dieses Flächenmoduls lassen sich 
wie folgt skizzieren: 

Die Flächeninanspruchnahme für Ge
bäude- und Freifläche Wohnen wird 
in PANTA RHEI REGIO maßgeblich 
durch den Wohnneubau beeinflusst. 
Dabei ist entscheidend, wie viel, wie 
groß, in welcher Gebäudeart und auf 
welcher Grundstücksgröße gebaut 
wird. Die (modellendogene) Erklärung 
auf Kreisebene lässt sich als fünf
stufiger Prozess darstellen: 

(1) Die benötigte Anzahl an Woh
nungen wird über eine Bestandsfort
schreibung in Kombination mit der 
exogen vorgegebenen Entwicklung 
der Anzahl der privaten Haushalte 
erklärt. 



 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

6 

(2) Die Wohnfläche je Wohnung ist 
einkommens-, preis- und trendab
hängig modelliert. Die identifizierte 
Trendabhängigkeit kann unter 
anderem als Hinweis auf die Existenz 
von Remanenzeffekten4 interpretiert 
werden. 

(3) Kombiniert man die Ergebnisse 
aus den ersten beiden Schritten, er
gibt sich die nachgefragte Wohnflä
che. Zieht man von dieser Größe den 
ebenfalls über eine Fortschreibung 
ermittelten Wohnflächenbestand ab, 
so ergibt sich der Neubaubedarf an 
Wohnfläche. 

(4) Für die Art der Neubauten (Wohn
einheiten je Neubauwohngebäude) 
zeichnen im Modellkontext in erster 
Linie demographische Faktoren 
verantwortlich. Diese beinhalten 
sowohl die Bevölkerungszusammen
setzung nach Altersklassen als auch 
die räumliche Verteilung der Bevöl
kerung. 

(5) Die langfristige Entwicklung der 
Baulandpreise und die zurücklie
genden Trends der in der Regel mit 
dem Wohnungsneubau einherge
henden Flächeninanspruchnahme 
nehmen schließlich Einfluss auf 
die Veränderung der Gebäude- und 
Freifläche Wohnen. 

Tabelle 1 

Die Flächeninanspruchnahme durch 
die Wirtschaft (Gebäude- und Freiflä
che ohne Wohnen, Betriebsflächen 
ohne Abbauland) wird in PANTA 
RHEI REGIO maßgeblich durch die 
Entwicklung der Bauinvestitionen 
bzw. Kapitalstöcke (Bauten) der Wirt
schaftsbereiche auf nationaler Ebene 
und die Wirtschaftsdynamik in den 
Regionen/Kreisen bestimmt. 

Abschließend sei auf die (bisherigen) 
Grenzen des Modells verwiesen. 
Diese liegen in erster Linie in dem 
statistischen Ausgangsmaterial be
gründet. Die im Bereich der Flächen
statistik bekannten Ungenauigkeiten 
und Unplausibilitäten (insbesondere 
im zeitlichen Vergleich) schränken 
die Aussagekraft bzw. Belastbarkeit 
der Projektionsergebnisse von 
PANTA RHEI REGIO ein. Außer
dem gibt die Flächenstatistik keine 
Auskunft über das Ausmaß von rein 
statistischen Umschlüsselungen bei 
bestehenden Nutzungen, sondern 
dokumentiert lediglich die Gesamt
veränderungen für die einzelnen 
Flächennutzungsarten.5 

Die Weiterentwicklung des Modells 
könnte vor diesem Hintergrund ein 
größeres Augenmerk auf die Projek
tion der (Brutto-)Flächennachfrage 
(Außen- und Innenentwicklung) legen 
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und erst in einem zweiten Schritt 
von dieser Größe auf die (Netto-) 
Flächennutzungsänderung (Außen
entwicklung) schließen. Dies hätte 
zwei entscheidende Vorteile: Die 
Schwächen der Flächenstatistik im 
zeitlichen Vergleich würden weniger 
stark zu Buche schlagen, und die 
Simulationsmöglichkeiten im Hinblick 
auf Politikansätze wie beispielsweise 
Brachflächenrecycling und Innen
entwicklung würden entscheidend 
verbessert. Darüber hinaus basiert 
das angewendete Modell nicht auf 
einer Verkehrsflächen- und Verkehrs
mengenprognose. Ein Zusammen
hang zwischen der Entwicklung der 
Verkehrsflächen und der Verkehrs
menge wäre zu prüfen. 

2.2 Sozioökonomische 
Rahmenbedingungen 

Die Betrachtung zukünftiger Verän
derungen der Siedlungs- und Ver
kehrsfläche erfordert eine Reihe von 
Annahmen bezüglich der Entwicklung 
des Bruttoinlandsprodukts, der 
Bevölkerung und der Haushalte, auch 
wenn die Trends auf vergangenen 
Entwicklungen aufbauen. Wie bereits 
erläutert, nutzt das Prognosemodell 
die Informationen der Raumord
nungsprognose des BBSR. Eine 
Zusammenfassung der Annahmen ist 
in Tabelle 1 dargestellt.6 
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2011– 
2015 

2016– 
2020 

2021– 
2025 

2026– 
2030 

2010– 
2030 

Bruttoinlandsprodukt 
als jährliche Wachstumsrate in % 1,4 0,9 1,2 0,9 

Be
vö

lk
er

un
g 

Bestand am Ende 
des Zeitraums in Mio. Gesamt 80,99 80,38 79,59 78,67 78,67 

Veränderung 
in % 

Gesamt -0,8 -0,8 -1,0 -1,2 -3,6 
Ost -2,7 -2,7 -3,1 -3,4 -11,3 
West -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -1,7 
Sehr zentral 0,2 -0,1 -0,5 -1,0 -1,3 
Zentral -0,6 -0,5 -0,7 -0,6 -2,3 
Peripher -2,5 -2,3 -2,3 -2,1 -8,7 
Sehr peripher -4,5 -4,3 -4,5 -4,4 -16,5 

An
za

hl
 H

au
sh

al
te

 

Bestand am Ende 
des Zeitraums in Mio. Gesamt 40,81 41,08 41,17 41,01 41,01

 Veränderung
 in % 

Gesamt 1,1 0,7 0,2 -0,4 1,6 
Ost -1,3 -1,9 -2,3 -2,6 -7,8 
West 1,7 1,3 0,9 0,1 4,1 
Sehr zentral 1,8 1,2 0,6 -0,4 3,2 
Zentral 1,4 1,1 0,8 0,3 3,6 
Peripher -0,6 -0,8 -0,9 -1,2 -3,4 
Sehr peripher -2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -11,8 

Quelle: BBSR 2011, GWS-Osnabrück 2012 

Sozioökonomische Rahmenbedingungen Danach setzt sich der Trend der 
abnehmenden Bevölkerung auch 
künftig fort. Bis zum Jahr 2030 wird 
mit einem Bevölkerungsrückgang 
auf 78,7 Mio. Einwohner gerechnet. 
Dieser moderate Rückgang wird 
von einem angenommenen Anstieg 
der Zuwanderungen bis 2014 auf 
150 000 Menschen pro Jahr getra
gen. Danach bleibt die Zuwanderung 
konstant. Zielgebiete der Zuwande
rung sind vor allem die wirtschaftlich 
starken Agglomerationsräume. Somit 
kommt es zu einer Polarisierung der 
Bevölkerungsentwicklung mit weiter
hin starkem Bevölkerungsrückgang 
in ländlichen und strukturschwa
chen Räumen und lokal immer noch 
deutlichem Bevölkerungsgewinn in 
großen Städten und ihrem Umland. 



 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Status quo und Projektion | Methodik 7 

Die Anzahl der Haushalte wird 
demgegenüber noch bis 2025 auf 
41,2 Mio. zunehmen und erst danach 
wieder sinken. Dies liegt vor allem 
im anhaltenden Trend zu kleineren 
Haushalten begründet. Nach 2025 
kann der Trend zu kleineren Haus

halten den Bevölkerungsrückgang 
aber nicht mehr kompensieren. Der 
Rückgang der Haushaltszahlen ist 
dann eine Folge der bereits seit 
Jahren andauernden Bevölkerungs
abnahme. Regional sinkt die Anzahl 
der Haushalte auch schon früher. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als 
zentraler Indikator für die wirtschaft
liche Entwicklung entstammt dem 
ökonomischen Kern INFORGE des Mo
dells PANTA RHEI REGIO. Im Projek
tionszeitraum schwankt das jährliche 
Wachstum zwischen 0,9 % und 1,4 %. 
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Indikator Einheit Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Außenwanderungssaldo jährlich in Tausend 70 150 200 255 

Bevölkerung 
im Jahr 2025 Mio. 77,9 79,6 80,1 80,8 

Änderung der Binnen
wanderungsmatrizen 

verändert auf 
wirtschaftlich starke 

Agglomerationen 
konzentriert 

nicht verändert 
verändert zu Gunsten 

von Räumen 
höherer Dichte 

nicht verändert 

Bruttoinlandsprodukt jährliches Wachstum 2009 
bis 2025 in % 0,58 1,10 0,95 

Jahr der Entstehung 2010 2012 2010 2009 

Szenariostudien Name des Szenarios 

Raumordnungsprognose 2025 Status quo 

Wohnungsmarktprognose 2025 untere Variante obere Variante 

Studie 30-ha-Ziel realisiert Stagnation  Status quo 

Studie Szenarien zur Raumentwicklung Stagnation Wachstum 

CC-LandStraD (hier vorliegende Ergebnisse)  Referenz 

Tabelle 2 

Bereits in mehreren Forschungsprojekten  

ist mit den Ergebnissen der Raumordnungs

prognose des BBSR und dem Modell PANTA  

RHEI REGIO gearbeitet worden. Da gegenüber  

der hier vorliegenden Projektion teilweise  

erhebliche Unterschiede bestehen, sollen  

diese zum allgemeinen Verständnis und zur  

Einordnung der Projektionen an dieser Stelle  

kurz erläutert werden. 

Die Wohnungsmarktprognose 2025 des BBSR  

nutzt nicht nur die in der Raumordnungspro

gnose 2025 ermittelten Ergebnisse, sondern  

präsentiert auch Ergebnisse für verschiedene  

Varianten (Scharmanski, A.; Waltersbacher,  

M.; Nielsen, J. 2011). Einen Überblick über  

die in den Studien verwendeten sozioöko

nomischen Rahmenbedingungen und deren  

Zusammenhang ist in Tabelle 2 dargestellt.  







Im Projekt „30-ha-Ziel realisiert“ ist eine  

Projektion der Siedlungs- und Verkehrsflä

che ebenfalls mit Hilfe des Modells PANTA  

RHEI REGIO durchgeführt worden (BMVBS  

2011). Die Grundlage dafür stellen aber die  

Szenarien der Raumentwicklung dar, in denen  

eigenständige Varianten der demographi

schen Entwicklung mit dem Modellverbund  

der Raumordnungsprognose des BBSR ermit

telt wurden (Siedentop, S.; Weis, M.; Fina, S.,  

et al. 2011).  

Die Wohnungsmarktprognose nutzt neben  

den Ergebnissen der Raumordnungsprognose  

2025 eine Variante der „Szenarien der Rau

mentwicklung“ bzw. der Studie „30-ha-Ziel  

realisiert“, die beide jeweils die gleichen Va

rianten haben. Sie unterscheiden sich von der  

Raumordnungsprognose 2025 durch niedrigere  

Außenwanderungssalden und Veränderungen  

der Binnenwanderungsmatrizen.  











Die hier vorgestellten Ergebnisse zur  

Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung  

basieren auf einer eigenständigen Variante  

der Raumordnungsprognose. Die zu Grunde  

liegenden sozioökonomischen Rahmenbe

dingungen ordnen sich allerdings gut in die  

bestehenden Analysen ein. Die Unterschiede  

im BIP werden durch eine Verschiebung  

des Prognosezeitraums im verwendeten  

Modell PANTA RHEI REGIO verursacht. In  

der aktuellen Projektion gehen tatsächliche  

Entwicklungen bis einschließlich 2010 ein, in  

den älteren Studien nur bis 2008. Das bedeutet,  

dass der Schock durch die Wirtschafts- und  

Finanzkrise (2007–2009) in der hier genutzten  

Variante bereits überwunden ist. Durch  

diese unterschiedlichen sozioökonomischen  

Annahmen ergeben sich somit auch für die  

Projektion der Siedlungs- und Verkehrsfläche  

sowohl quantitative Unterschiede als auch  

Unterschiede in der räumlichen Verteilung der  

Entwicklung. 



Einordnung der Rahmenbedingungen in bestehende Analysen 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Überblick über bestehende Szenarien oder Varianten der sozioökonomischen Rahmenbedingungen 



Abbildung 6 Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche zwischen 2010 und 2030 

Hamburg
Hamburg 

Berlin
Berlin 

Köln
Köln 

Frankfurt/M.
Frankfurt/M. 

München
München 

© BBSR Bonn 2012100 km 
Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
Katasterfläche 2010 in % zwischen 2010 und 2030 in %

 bis unter 10 bis unter   5

10 bis unter 20 5 bis unter 10 

20 bis unter 30 10 bis unter 15 

30 bis unter 40 15 bis unter 20 

40 und mehr 20 und mehr

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, Geometrische Basis: BKG/BBSR Landkreise, 
GWS Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 31.12.2008 
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 3. Künftige Trends der Siedlungsflächenentwicklung
 

Die tägliche Flächeninanspruch
nahme geht nach den Modell-

ergebnissen bis 2030 auf gut 50 ha 
pro Tag zurück. Den größten Anteil 

an diesem Rückgang haben die 
Wohnflächen und die Erholungs

flächen. Demnach wird das  
Nachhaltigkeitsziel 2020 auch im 

Jahr 2030 nicht erreicht. 

 3.1 Langfristige Trends in der Verteilung der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen werden in Zukunft 
noch weiter zunehmen (Abb.  6). Vor 
allem in Süddeutschland, im Rhein-
Main-Gebiet, entlang des Rheins 
und im Ruhrgebiet steigt der Anteil 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
an der Katasterfläche deutlich. Das 
sind auch die Regionen, die – neben 
den kreisfreien Städten – ohnehin 
bereits heute einen hohen Anteil der 
Siedlungsfläche aufweisen. 

Im zeitlichen Verlauf wird deutlich, 
dass die bundesweite Siedlungs- und 
Verkehrsflächenentwicklung auch 

Es wird erwartet, dass die Siedlungs- 
und Verkehrsfläche bundesweit bis 
zum Jahr 2030 auf knapp 5,2 Mio. ha 
ansteigt, im Jahr 2010 waren dies 
noch 4,8 Mio. ha. Das entspricht 
einem Anteil an der Katasterfläche 
von 14,5 % gegenüber 13,4 % (2010) 
bzw. einem Anstieg um 8,9 %. Absolut 
betrachtet wächst die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche um mehr als das Vier-
fache der Katasterfläche Berlins. 

Die bereits in der Vergangenheit be
obachteten regionalen Unterschiede 
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Abbildung 8 

ha pro Tag 
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Veränderung der täglichen Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr in ha 
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Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, GWS Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 

  

 

Abbildung 7 
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90 

Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche, Wohnfläche, BIP, 
Bevölkerung und Haushalte 2000 bis 2030 (Index: 2009 = 100) 

BIP 

Siedlungs- und
Verkehrsfläche 
Gebäude- und 
Freifläche 

Wohnfläche 

Haushalte 

Bevölkerung 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, Flächenerhebung des Bundes und der Länder, GWS 
Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 
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künftig nicht konform mit der Bevöl
kerungsentwicklung verläuft. Neu ist 
allerdings, dass dies auch in zuneh
mendem Maße für die Anzahl der 
Haushalte gilt (Abb. 7). Ursache dafür 
ist unter anderem, dass die pro Kopf 
Wohnfläche, die die Flächeninan
spruchnahme wesentlich beeinflusst, 
weiter deutlich um 5 m² bis 2030 
zunimmt. Die Haushaltszahlen steigen 
geringfügiger und sind ab 2025 sogar 
rückläufig. 

Die tägliche Flächeninanspruch
nahme reduziert sich im Zeitraum 
2026–2030 auf 51 ha (Abb.  8). Eine 
Differenzierung der Nutzungsarten 
zeigt allerdings, dass die Flächen
neuinanspruchnahme durch Ge
bäude- und Freiflächen von 30 ha 
im Zeitraum 2007 bis 2010 weiter 
deutlich abnimmt auf 19 ha im 
Zeitraum 2026 bis 2030, aber nicht 
mehr so stark wie zu Beginn des 
Jahrtausends. Demgegenüber bleibt 
– modellbedingt – das Wachstum 
der Verkehrsfläche nahezu konstant. 
Da die Verkehrsflächenprojektion 
stark von der Vergangenheit abhängt, 
beinhalten die Modellergebnisse 
gegebenenfalls eine Überschätzung. 
Die Neuinanspruchnahme durch 
Erholungsflächen, einschließlich 
Grünanlagen und Friedhöfe, nimmt bis 
2030 deutlich ab. Sie beträgt dann nur 
noch knapp 15 ha pro Tag, ein Niveau 
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fast so niedrig wie Mitte der 1990er 
Jahre. Gegenüber den 1990er Jahren 
steigt dennoch auch der Anteil der 
Erholungsfläche an der gesamten 
Flächenneuinanspruchnahme von 
7 % auf knapp 23 % im Jahr 2030 an.8 

3.2 Räumliche 
Differenzierung 

Die bereits in der Vergangenheit 
erkennbaren großen räumlichen 
Unterschiede der Siedlungs- und 
Verkehrsflächenentwicklung setzen 

sich auch künftig fort. Die absolute 
Siedlungsflächenzunahme bleibt im 
verdichteten Umland Westdeutsch
lands mit Abstand am höchsten. 
Dies gilt vor allem für den west- und 
norddeutschen Raum. In Süddeutsch
land nimmt die Flächenneuinan
spruchnahme sogar weiter zu. Auch 
in den westdeutschen Kernstädten 
steigt die Flächenneuinanspruchnah
me zunächst an, um dann mit dem 
allgemeinen Trend wieder zurück zu 
gehen. Demgegenüber nimmt diese 
im ländlichen Umland und in den 
ländlichen Räumen sowohl in Ost- als 



 

Abbildung 9 
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Quelle: Flächenerhebung des Bundes und der Länder, GWS Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 
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auch in Westdeutschland deutlich 
ab (Abb. 9). Betrachtet man neben 
den absoluten Flächenentwicklungen 
auch die relativen, so wird deutlich, 
dass es zu einer Trendänderung 
kommt. Die Kernstädte und ihr 
Umland wachsen künftig prozentual 
stärker als die ländlichen Räume. 
Diese Entwicklungen werden in 
hohem Maße von der Verteilung 
der künftigen Bevölkerung beein
flusst. Regionen mit den geringsten 
Bevölkerungsverlusten oder sogar 
-gewinnen erwarten bis 2030 auch 
die kräftigste Zunahme an Siedlungs
und Verkehrsfläche. Es ist allerdings 
auch auffällig, dass wachsende 
Regionen im Vergleich sparsamer mit 
der Ressource Fläche umgehen als 
schrumpfende Regionen. Das lässt 
sich sehr deutlich erkennen, wenn 
die Kreise nach Entwicklungskriterien 
gruppiert werden (Abb. 10). Da die 
Entwicklungskriterien für den Status 
quo gelten, folgt daraus, dass sich 
die heute beobachtbaren Trends der 
räumlichen Differenzierung künftig 
fortsetzen werden. 

In den meisten Fällen steigt damit 
auch die einwohnerspezifische 
Siedlungs- und Verkehrsfläche. Im 

Mittel nimmt diese zwischen 2010 und 
2030 um knapp 17 % zu. Die Schere 
zwischen Ost- und Westdeutschland 
öffnet sich dabei geringfügig weiter 
(Abb. 11). Verglichen mit dem Jahr 
1992 würde sich die einwohnerspezi
fische Siedlungs- und Verkehrsfläche 
im Osten damit fast verdoppeln, im 
Westen nimmt sie um rund 25 % zu. 
Umgekehrt entspricht dies einer 
weiteren Reduktion der Siedlungs
dichte (Einwohner je ha SuV) auf 
1 197 Einwohner je Quadratkilometer 
Siedlungs- und Verkehrsfläche im 
Osten und auf 1 610 im Westen. 

Abbildung 12 zeigt große räumliche 
Unterschiede in der zukünftigen Flä
cheninanspruchnahme pro Kopf. Nur 
in zwei Regionen, dem Münchener 
Umland und dem Breisgau, sinken die 
Flächenzuwächse pro Kopf. Lediglich 
kleine Anstiege werden in den Ver
dichtungsräumen wie Berlin, Ham
burg, Stuttgart, der Rhein-Schiene 
und dem Rhein-Main-Gebiet erwartet. 
Die größten Zunahmen werden für 
die Regionen projiziert, deren Anteil 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche an 
der Gesamtfläche ohnehin niedrig ist. 
Diese Beobachtung geht allerdings 
nicht automatisch mit einer massiven 

Flächenneuinanspruchnahme einher, 
da – wie im Folgenden erläutert – 
eine differenzierte Betrachtung 
der Zusammenhänge von pro Kopf 
Flächeninanspruchnahme sowie Flä
chen- und Bevölkerungsentwicklung 
notwendig ist. 

Grundsätzlich lassen sich hinsichtlich 
der zukünftigen einwohnerspezifi
schen Siedlungs- und Verkehrs
flächenentwicklung drei Typen von 
Regionen unterscheiden (Abb.  13). 

Typ 1 Erstens gibt es Regionen, 
deren einwohnerspezifische Sied
lungs- und Verkehrsfläche zunimmt, 
obwohl die Bevölkerung zurück
geht. Das betrifft fast 70 % aller 
Kreise. Allerdings gibt es erhebliche 
Unterschiede in der Stärke der 
einwohnerspezifischen Siedlungs
und Verkehrsflächenentwicklung. 
Die Ursachen für diese Entwicklung 
können vielfältig sein. Das Risiko 
zunehmender Unterauslastung 
bestehender Siedlungsstrukturen 
steigt aber in allen Fällen, in denen 
Bevölkerungs- und Siedlungsent
wicklung gegenläufig sind. Allerdings 
wird das Risiko umso höher, je 
stärker der Bevölkerungsrückgang 
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Abbildung 10 

Flächenverbrauch und Bevölkerungsentwicklung nach 
in % Entwicklungskriterien 2010 bis 2030 
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Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, GWS Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 
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Abbildung 11 

Siedlungs- und Verkehrsfläche je  Einwohner 
in m2 in Ost und West bis 2030 

in m² 

900 

800 

700
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400
1990 2000 2010 2020 2030 

West Ost

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, 
GWS Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 

Abbildung 12 Entwicklung der einwohnerspezifischen Siedlungs- und Verkehrsfläche 2010 bis 2030 
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Abbildung 13 Typen der Entwicklung einwohnerspezifischer Siedlungs- und Verkehrsfläche 
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Geometrische Grundlage: BKG, Landkreise, 31.12.2008 

Zusammenhang von Siedlungs-, Bevölkerungs- und einwohnerspezifischer Siedlungsentwicklung 
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4 Kreise 11 Kreise 12 Kreise 14 Kreise 5 Kreise 4 Kreise 

Typ 1: Einwohnerspezifische FIN nimmt zu, Bevölkerung sinkt 
Typ 2: Einwohnerspezifische FIN nimmt zu, Bevölkerung wächst 
Typ 3: Einwohnerspezifische FIN sinkt 

FIN = Flächeninanspruchnahme 

Anmerkung:
 
Die Beurteilung, ob ein zunehmender Leerstand
 

wahrscheinlich ist, beruht auf einer Interpretation

 der Daten und ist empirisch nicht nachgewiesen.
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ist. Diese Entwicklung betrifft vor 
allem ostdeutsche Kreise (außer 
das Umland von Berlin). Dort nimmt 
die Siedlungs- und Verkehrsfläche 
allerdings auch nur noch unterdurch
schnittlich zu. Bei weiterhin erheb
licher Flächen inanspruchnahme und 
moderatem Bevölkerungsrückgang 
werden neben der innerstädtischen 
Unteraus lastung auch der Ressour
cenverbrauch und eine effiziente 
Siedlungsgestaltung im Randbe
reich zum Problem. Das ist in vielen 
westdeutschen Kreisen der Fall. 
Besonders betroffen sind das nörd
liche Bayern, das nördliche Hessen, 
Teile Nordrhein-Westfalens und das 
südliche Niedersachsen. 

Typ 2 Zweitens gibt es Regionen, 
deren einwohnerspezifische Sied
lungs- und Verkehrsfläche zunimmt 
bei gleichzeitiger Zunahme der Bevöl
kerung und Siedlungs- und Verkehrs
fläche. Dies betrifft 28 % der Kreise. 
Es handelt sich dabei vor allem um 
Kreise in Niedersachsen und entlang 
des Rheins sowie im Berliner Umland. 

Typ 3 Der dritte Typ zeichnet sich 
durch einen Rückgang der einwoh
nerspezifischen Siedlungs- und 
Verkehrsfläche aus, der dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Bevöl
kerungszahl stärker zunimmt als die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche. Dabei 
handelt es sich um sieben Kreise in 
der Region München und im Breis-
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gau. In diesen Kreisen kommt es zu 
einer Verdichtung der Siedlungs
struktur. 

3.3 Nutzungsarten- 
differenzierte Entwicklung 

Gegenüber der gesamten Sied
lungs- und Verkehrsfläche verzeich
nen Gebäude- und Freiflächen im 
Projektionszeitraum 2010 bis 2030 
nur eine geringere Abnahme der 
einwohnerspezifischen Flächeninan
spruchnahme. Auch bleibt der Anteil 
der Gebäude- und Freiflächen an der 
gesamten Flächenneuinanspruchnah
me nahezu konstant. 

Bei der Verkehrsfläche sinkt die 
einwohnerspezifische Neuinan
spruchnahme ebenfalls leicht. Ihr 
Anteil an der gesamten Flächenneu
inanspruchnahme durch Siedlung und 
Verkehr nimmt aber leicht zu. Erho
lungsflächen verzeichnen demgegen
über einen deutlich stärkeren Anstieg 
der einwohnerspezifischen Fläche. 

Diese Entwicklung geht einher mit 
einer Zunahme des Anteils der 
Erholungsflächen an der gesamten 
Siedlungs- und Verkehrsfläche. Alle 
anderen Nutzungsarten verlieren 
Anteile an der Flächenneuinan
spruchnahme im Projektionszeitraum 
2010 bis 2030. Regional und unter Be
rücksichtigung des Zeitraums ab dem 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tabelle 3 

 Gegenüberstellung der Gebäude-
 und Freifläche mit Baufertigstellungen aus  
 PANTA RHEI REGIO und der BBSR-

Wohnungsmarktprognose 

 Veränderung der jährlichen  % 
Nachfrage zwischen 2010 und 2025 

Gebäude- und Freifläche -20,7 

Veränderung der jährlichen Baufertig
stellungen zwischen 2010 und 2025

 PANTA RHEI REGIO Wohngebäude -13,3

 darunter mit 1 oder 2 Wohnungen -14,4 

 PANTA RHEI REGIO Wohnungen  
gesamt -12,5 

BBSR Wohnungen gesamt -12,4 

BBSR Wohnungen in Wohn  -12,3 
gebäuden mit 1 oder 2 Wohnungen 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Abbildung 14 
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Jahr 2000 zeigt sich allerdings ein 
differenzierteres Bild. Die gesamte 
Gebäude- und Freifläche verliert 
deutliche Anteile an der Neuinan
spruchnahme, mit Ausnahme der ost
deutschen Kernstädte und ländlichen 
Kreise. Demgegenüber steigt die 
Verkehrsfläche beträchtlich. Dies gilt 
vor allem für die ländlichen Regionen. 
Der Anteil der Erholungsfläche steigt 
ebenfalls erheblich, vor allem in den 
Kernstädten, bei denen bis 2030 fast 
die Hälfte der Zuwächse durch Erho
lungsflächen entstehen (Abb. 14). 

Gebäude- und Freiflächen 
Die Gebäude- und Freiflächenent
wicklung ist im Zeitablauf der Pro
jektion rückläufig. Sie ist weitgehend 
ein Spiegelbild der Entwicklungen auf 
dem Wohnungsmarkt, auch wenn sie 
in konjunkturellen Boomphasen durch 
eine Ausdehnung von Wirtschafts
flächen wie zuletzt Mitte der 1990er 
Jahre mitgeprägt wird. 

Bedingt durch die demographische 
Entwicklung werden die Baufertig
stellungen von Wohngebäuden in 
Zukunft rückläufig sein. Allerdings 
ist die Abnahme der Gebäude- und 
Freiflächenentwicklung 2010–2025 
stärker als der Rückgang der Ent
wicklungen auf dem Wohnungsmarkt 
(Tab. 3). Der Grund dafür liegt vor 
allem in der räumlichen Verteilung 
der Siedlungs- und Verkehrsflä
chennachfrage und den räumlichen 
Unterschieden der Bebauungsdichte. 
Laut Wohnungsmarktprognose des 
BBSR weisen die Kernstädte einen 
Anteil von 29 bis 34 % am Wohnungs
neubaubedarf aus, allerdings liegt 
der dafür benötigte Flächenbedarf 
mit einem Anteil von 16 bis 19 % 
deutlich niedriger. Die Ursachen 
liegen einerseits im erhöhten Anteil 
des Geschosswohnungsbaus und 
andererseits in kleineren realisierten 
Grundstücksgrößen im Vergleich zum 
Umland und zum ländlichen Raum 
(Scharmanski, A.; Waltersbacher, M.; 
Nielsen, J. 2011). 

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, wird 
die BBSR-Wohnungsmarktprognose 
für die vorliegende Projektion nicht 

genutzt. Auf den ersten Blick werden 
die Trends auf dem Wohnungsmarkt 
im Vergleich mit der BBSR-Woh
nungsmarktprognose aber sehr gut 
abgebildet (Tab. 3). Allerdings gibt es 
methodische Unterschiede in beiden 
Modellansätzen. 

Das Modell PANTA RHEI REGIO 
stellt mit den Baufertigstellungen die 

Wohnungen dar, die tatsächlich als 
Außenentwicklung gebaut werden 
und somit auch als Siedlungs- und 
Verkehrsflächeninanspruchnahme 
relevant sind. Innenentwicklungs
potenziale werden in PANTA RHEI 
REGIO also nur implizit abgebildet, 
sofern sie in vergangenen Trends 
enthalten sind. Dieser Unterschied 
wird auch wider gespiegelt in der 
täglichen Flächeninanspruchnahme 
durch die Gebäude- und Freiflächen 
für Wohnzwecke aus PANTA RHEI 
REGIO und dem Nettowohnbauland 
aus der BBSR-Wohnungsmarktpro
gnose. 

Die BBSR Wohnungsmarktprognose 
stellt ein reines Nachfragemodell, 
basierend auf demographischen Ent
wicklungen, dar. Das bedeutet, dass 
ein Teil der jährlichen Nachfrage als 
Innenentwicklung (Ersatzneubau, 
Aufstockung, Nachverdichtung, Akti
vierung von Brachflächen) realisiert 
wird und in der Flächenstatistik nicht 
als zusätzliche Siedlungs- und Ver



Abbildung 15 

Modellvergleich BBSR Wohnungsmarktprognose und PANTA RHEI REGIOha pro Tag 
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kehrsfläche ausgewiesen wird. Dies 
betrifft schätzungsweise ein Drittel 
des Neubaubedarfs 2010 bis 2025. 

Während die Nachfrage nach 
Nettowohnbauland in der BBSR-
Wohnungsmarktprognose 2010 bis 
2025 je nach Variante 19 bzw. 27 ha 
(Abb. 15) beträgt (Scharmanski, A.; 
Waltersbacher, M.; Nielsen, J. 2011), 
beläuft sich die Nachfrage nach Ge
bäude- und Freiflächen aus PANTA 
RHEI REGIO auf knapp 17 ha pro Tag. 
Die räumliche Verteilung beider Pro
gnosen ähnelt sich. In allen Fällen ist 
die Flächenneuinanspruchnahme im 
verdichteten Umland am größten. 

Die Differenz aus beiden Projektionen 
kann als Hinweis auf die Größenord
nung realisierter Innenentwicklung 
interpretiert werden. In den Kernstäd
ten würde demnach ein Großteil der 
Wohnbaulandnachfrage als Innen
entwicklung realisiert, im verdichte
ten Umland und im ländlichen Raum 
fällt dieser Teil deutlich geringer aus. 
Mit dieser Form der Interpretation 
ist allerdings Vorsicht geboten, denn 
dem Ergebnisvergleich liegen – wie 
erläutert – zwei unterschiedlich 
strukturierte Modelle zu Grunde. 
Auch ist die Definition von Wohnbau
land und Gebäude- und Freifläche 
Wohnen zwar ähnlich, aber nicht 
unbedingt gleichzusetzen. 

Unterstützt wird diese Interpretati
onsform jedoch von den Ergebnissen 
der Wohnbaulandumfrage des BBSR 
aus dem Jahr 2006. Demnach wurden 
im Zeitraum 2004 bis 2005 in den 
Gemeinden im Schnitt knapp 28 % 
des bereitgestellten Wohnbaulands 
als Innenentwicklung realisiert. Auch 
ist die regionale Differenzierung nach 
zusammengefassten Kreistypen in 
der Wohnbaulandumfrage ähnlich 
der vorgestellten Ergebnisse. Somit 
spannen die präsentierten Ergeb
nisse einen plausiblen Rahmen für 
künftig realisierte Innenentwicklung 
auf. In den vergangenen Jahren hat 
das Thema vor allem in verdichteten 
Räumen an Bedeutung gewonnen. 
Während für viele Gemeinden die 
Potenziale nach wie vor nicht be-
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kannt sind und viel zu oft ungenutzt 
bleiben, kommen andere Kommunen 
bei der Innenentwicklung bereits an 
ihre Grenzen. Diesem Thema widmet 
sich auch ein aktuelles Ressortfor
schungsprojekt des BBSR (vgl. Info
box zu Wissenschaftlichen Projekten 
auf S. 18). 

Städtische Grünflächen und 
Freiflächen 
Die Flächenneuinanspruchnahme 
durch Erholungs- und Grünanlagen 
geht zwischen 2010 und 2030 gegen
über dem Zeitraum bis 2010 zurück. 
Dafür gibt es zwei Ursachen. Zum 
einen gab es in der Vergangenheit 
durch Umschlüsselungen in der Sta
tistik eine erhebliche Überschätzung 
der Erholungsflächen (vgl. Ausfüh
rungen in Dosch, F.; Beckmann, G. 
2011), und zum anderen reduziert 
sich annahmegemäß die jährliche 
Pro-Kopf-Zunahme von Grünanlagen, 
was bei einer abnehmenden Be
völkerungszahl vor allem nach 2020 
zu einer geringeren Zunahme von 
Grünanlagen führt. 

Der Anteil verfügbarer Freifläche9 

an der Katasterfläche reduziert sich 
im Projektionszeitraum 2010 bis 2030 
um durchschnittlich 2 % (Abb. 16). 
Rückgänge von mehr als 3 % sind vor 
allem in den kreisfreien Städten zu 
beobachten. Ansonsten sind entspre
chend der Flächeninanspruchnahme 
durch Siedlung und Verkehr vor allem 
der Süden, die Rheinschiene und das 

westliche Niedersachsen von einem 
Rückgang der verfügbaren Freifläche 
betroffen. 

Die einwohnerspezifische Freifläche 
zeigt ein sehr heterogenes Bild. Vor 
allem in Süd- und Westdeutschland 
sowie dem Berliner Umland geht 
die verfügbare Freifläche pro Kopf 
zurück. Das ist vor allem auf die 
Flächenneuinanspruchnahme durch 
die Nutzungsarten Gebäude- und 
Freifläche sowie Verkehrsfläche 
sowie auf Zuwanderung zurückzu
führen. Dem gegenüber steht eine 
teils deutliche Zunahme der einwoh
nerspezifischen Freifläche vor allem 
in Ostdeutschland, in einem Keil 
von Sachsen-Anhalt und Thüringen 
nach Nordrhein-Westfalen und im 
Saarland. Ursache dafür ist der teils 
massive Bevölkerungsrückgang in 
diesen Regionen. Demzufolge steht 
also nicht absolut mehr Freifläche zur 
Verfügung. 

3.4 Qualitative Aspekte 

Mit Hilfe der vorliegenden Projektion 
lässt sich noch keine Aussage da
rüber machen, welche Wirkungen die 
Flächeninanspruchnahme beispiels
weise auf die Zerschneidung der 
Landschaft, den Verlust wertvollen 
Bodens und die Ökologie haben wird. 
Es kann davon ausgegangen werden, 
dass es wie in der Vergangenheit 
zur weiteren Fragmentierung der 
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Abbildung 16 Entwicklung der Freifläche zwischen 2010 und 2030
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Landschaft kommt. Allerdings kann 
eine unterschiedliche Verortung der 
Flächeninanspruchnahme auch zu 
unterschiedlichen Wirkungen führen. 

Neben dem Landschaftsmuster 
sind innerstädtische Strukturen von 
besonderer Bedeutung, da sie eine 
wichtige Rolle hinsichtlich Klima
schutz und Klimaanpassung spielen. 
Eine solche Analyse wird erst mög
lich, wenn die regionale Nachfrage 
nach Siedlungs- und Verkehrsfläche, 
wie im Projekt CC-LandStraD geplant, 
mit einem Landnutzungsmodell 
räumlich konkret simuliert wird (vgl. 
Problemaufriss und Infobox zu Wis
senschaftlichen Projekten auf S. 18). 

Bodenversiegelung 
Auch über die Entwicklung der 
versiegelten Fläche kann noch 
keine detaillierte Auskunft gegeben 
werden. Wird das Schätzmodell der 
„Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Boden“ (LABO) zu Grunde gelegt, wie 
es auch in der Umwelt-ökonomischen 
Gesamtrechnung genutzt wird, kann 
davon ausgegangen werden, dass 
aktuell ca. 46 % der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche versiegelt sind (Frie, 
B.; Hensel, R. 2007). Bis zum Jahr 
2030 würde die versiegelte Fläche in 
Deutschland um weitere ca. 23 ha 
pro Tag zunehmen. Dies entspricht 
einem Versiegelungsanteil von „nur“ 
noch etwa 40 % an der gesamten 
Flächenneuinanspruchnahme durch 
Siedlungs- und Verkehrsflächen. 

Eine Ursache für den Rückgang des 
Versiegelungsanteils besteht in der 
Entwicklung der Erholungsflächen 
und darunter insbesondere der 
städtischen Grünflächen. In nahezu 
allen Regionen nimmt der Anteil 
der Grünflächen an der gesamten 
Entwicklung der Siedlungs- und Ver
kehrsfläche gegenüber der Vergan
genheit deutlich zu. Als Vergleichs
maßstab wurde der Zeitraum 2001 bis 
2004 gewählt, da für diesen Zeitraum 
die erste Versiegelungsberechnung 
nach dem Ansatz der „Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Boden“ (LABO) 
durchgeführt wurde. 
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Abbildung 18 

Anteil versiegelter Fläche 2009/2010 an der Katasterfläche des Bundeslandes 
basierend auf verschiedenen Datensätzen 

in %
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Quelle: Lehrstuhl für Fernerkundung der Universität Würzburg; EEA FTS Sealing Layer; 
Statistische Analysen und Studien NRW, Band 44; Berechnungen des BBSR 

 

 

Abbildung 17 

Entwicklung der versiegelten Fläche als Anteil an der Katasterfläche 
des jeweiligen Bundeslandes in %in % 
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Quelle: Wohnungsmarktprognose des BBSR, GWS Osnabrück 2012, Berechnungen des BBSR 
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Abbildung 17 zeigt basierend auf 
diesem Ansatz die Entwicklung der 
versiegelten Fläche in den Bundes
ländern zwischen 2000 und 2030. 
In allen Bundesländern nimmt der 
Anteil der versiegelten Fläche zu. Den 
größten Zuwachs in Prozentpunkten 
weisen die Stadtstaaten Berlin, Ham
burg und Bremen auf.10 

Für eine erste grobe Einschätzung 
der Qualität der Versiegelungsinfor
mation wurden die Ergebnisse, mit 
den Versiegelungsinformationen des 
FTS Sealing Layers 200911 und des 
Versiegelungslayers der Universität 
Würzburg12 2006 verglichen. 

In Abbildung 18 ist der Anteil der 
versiegelten Fläche an der Kataster
fläche des Bundeslandes aus allen 
drei Datenquellen dargestellt. Es zeigt 
sich, dass die Gesamtversiegelung 
für Deutschland im Datensatz des FTS 
Sealing Layers nur um einen knappen 
Prozentpunkt von der Schätzung nach 
dem Ansatz der LABO abweicht. Be
zogen auf den Versiegelungslayer der 
Universität Würzburg liegt der Unter
schied zu den Ergebnissen nach dem 
LABO Ansatz bei gut 2 Prozentpunkten. 
In den einzelnen Bundesländern sind 
die Abweichungen teilweise größer. 
Dies gilt vor allem für die Stadtstaaten 
Bremen und Hamburg mit einer Ab
weichung von jeweils 3,7 und 
5,4 Prozentpunkten zwischen LABO 
und dem FTS Sealing Layer bzw. 
-4 und -2,7 Prozentpunkten zwischen 
LABO und dem Datensatz der Univer
sität Würzburg. 

Für diese Abweichungen gibt es 
verschiedene Ursachen. Beide 
Stadtstaaten sind durch große, voll 
versiegelte Hafenflächen gekenn
zeichnet. Diese werden tendenziell im 
Ansatz der LABO unterschätzt. Auch 
die beiden anderen Ansätze kommen 
hier zu Fehleinschätzungen. 

Die Anteile der versiegelten Fläche 
an der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
differieren allerdings deutlich stärker. 
Während dieser Anteil nach dem 
Ansatz der LABO 45 % beträgt, weist 
der FTS Sealing Layer gut 58 % und 
der Versiegelungslayer der Univer
sität Würzburg rund 40 % aus. 

Status quo und Projektion | Künftige Trends der Siedlungsflächenentwicklung 
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 4.  Flächenhaushaltspolitische Einordnung
  
der künftigen Trends
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Trotz Rückgang der Siedlungs
expansion nehmen Konflikte um die  

knappe Ressource Fläche wieder  
zu – die frühzeitige Umsetzung   

einer qualitätsvollen Innen  
entwicklung wird umso wichtiger. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das  
Nachhaltigkeitsziel der Bundes
regierung, das die Flächenneuinan
spruchnahme bis 2020 auf 30 ha pro  
Tag begrenzt, nicht ohne Weiteres  
umgesetzt werden wird. Damit bestä-
tigt die hier präsentierte Projektion im  
Wesentlichen die bereits in Dosch,  
F.; Beckmann, G. (2011) diskutierten  
Ergebnisse des Projektes „30-ha-Ziel  
realisiert“, die ein Erreichen des Ziels  
– wenn überhaupt – nur bei deut
lichem wirtschaftlichen Abschwung  
sehen. Bis 2020 liegt die Flächenin
anspruchnahme durch Siedlung und  
Verkehr etwa 45 % über dem maximal  
zulässigen Flächenzuwachs des  
Nachhaltigkeitsziels. Bezogen auf die  
versiegelungsrelevanten Nutzungs
arten Gebäude- und Freifläche be
trägt dieser Wert aber nur noch 2 %.  
Bei den Verkehrsflächen hingegen  
sind es nach den Modellannahmen  
noch rund 54 %.13 Weiterhin trägt die  
Erholungsfläche nicht unerheblich  
dazu bei, das 30-ha-Ziel zu verfehlen.  
Nur ein Teil der Erholungsflächen,  
insb. Sportanlagen und Wege, sind  
jedoch versiegelt; besonders Grün-
flächen nur geringfügig. Der relative  
Anteil der Erholungsflächen an der  
zurückgehenden Neuinanspruchnah
me steigt.  

Diese Ergebnisse sprechen für eine  
qualitative Differenzierung des Ziels  
30 ha, z. B. für eine gesonderte Be 
trachtung und Bewertung der Grünflä
chen sowie für eine Berücksichtigung  
erfolgter Revitalisierung von Innenent-
wicklungspotenzialen, nicht zuletzt, da  
hiermit oft aufwändige Anstrengungen  
von Gemeinden und Flächenentwick
lern verbunden sind.  

Weiterhin zeichnet sich eine zu
nehmende Polarisierung der Flächen
inanspruchnahme ab: weitere  
Verdichtung mit Konflikten in Wachs-
tumsräumen sowie Außenentwick
lung trotz Leerstand und Brachflä
chen in schrumpfenden Regionen. 



Überdies ist der projizierte weitere  
Rückgang der verfügbaren Frei
flächen in Agglomerationsräumen  
ebenso problematisch zu bewerten,  
wie die Abnahme der Siedlungsdichte  
in strukturschwächeren Räumen mit  
sinkender Auslastung der Siedlungs-
infrastruktur.  

Probleme mit Leerstand und Brach
flächen werden sich außerhalb  
der Wachstumsräume und damit in  
weiten Teilen der Republik verschär
fen. Nach dem Referentenentwurf  
zur aktuellen BauGB-Novelle soll zur  
Reduzierung der Flächeninanspruch
nahme „…ausdrücklich geregelt  
werden, dass die städtebauliche Ent
wicklung vorrangig durch Maßnah
men der Innenentwicklung erfolgen  
soll. Des Weiteren soll künftig die  
Notwendigkeit der Umwandlung  
landwirtschaftlich oder als Wald  
genutzter Fläche besonders begrün-
det werden.“ „Der Begründung sollen  
Ermittlungen zu Innenentwicklungs-
potenzialen zu Grunde gelegt werden,  
zu denen insbesondere Brachflächen,  
Leerstand in Gebäuden, Baulücken  
und Nachverdichtungspotenziale auf  
Grundstücken zählen können. Hierzu  
bieten sich in größeren Gemeinden  
Flächenkataster an. Des Weiteren  
bietet sich eine valide Ermittlung des  
Neubaubedarfs, basierend auf aktu
ellen Prognosen der Bevölkerungs  
und Wirtschaftsentwicklung, an.“14 

Baukonjunktur und Erteilung von  
Baugenehmigungen ziehen seit 2011  
deutlich an. Der jüngst erschienene  
Fortschrittsbericht 2012 zur natio
nalen Nachhaltigkeitsstrategie weist  
auf die wachsende Konkurrenz um  
die knappe Ressource Fläche hin  
(Bundesregierung 2012, S.91f und  
278ff). Da sich die Flächeninan
spruchnahme künftig stärker auf die  
Agglomerationsräume verlagern wird,  
verschärfen sich dort die Konflikte um  
die verbleibenden Freiflächen.  
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Und nicht nur Siedlungen drängen 
auf Ausdehnung. Schon heute lassen 
die Energiewende und der damit 
verbundene Flächenbedarf für nach
wachsende Rohstoffe die 
Flächennachfrage steigen. Die Debat
te um die Begrenzung der Flächen
inanspruchnahme erreicht eine neue 
Qualität, seit nun auch verstärkt die 
Energiewirtschaft Flächen benötigt. 
Daneben erheben seit jeher auch 
Landwirtschaft und Naturschutz 
Flächenansprüche. So hat der Bau
ernverband eine Kampagne „Stoppt 
Landfraß“ mit einer Petition 
„Flächenverbrauch senken und 
landwirtschaftliche Nutzflächen 
schützen“ gestartet.15 Diese Kon
flikte sind auch ein Grund für das 
Forschungsprogramm „Nachhaltiges 
Landmanagement“ des BMBF. 

Die Anpassungen an den Klima
wandel wiederum erfordern neben 
kompakten Siedlungs- und Verkehrs
strukturen auch eine Beschränkung 
der baulichen Dichte durch Innen
entwicklung. Eine ausreichende 
Durchgrünung und unversiegelte 
Böden müssen gewährleistet sein. 
Dazu heißt es bei der ARL: Der 
Klimawandel erfordert „kompakte 
Siedlungs- und Verkehrsstrukturen 
sowie die Sicherung und den Erhalt 
von Freiräumen; die Energiewende 
macht zudem eine Erweiterung der 
Freiraumfunktionen erforderlich“ 
(ARL 2011, S. 2). 

Durch das „Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung 
in den Städten und Gemeinden“ vom 
30.7.2011 (Klimaschutznovelle) wur
den Regelungen zum Klimaschutz und 
zur Klimaanpassung festgelegt sowie 
Vorschriften zum Stadtumbau mit der 
Anpassung an den Klimawandel, u. a. 
zur erweiterten Nutzung innerstäd
tischer Brachen, verknüpft.16 

Status quo und Projektion | Flächenhaushaltspolitische Einordnung der künftigen Trends 

Die im Folgenden vorgestellten Projekte dienen als Grundlage bzw. Rahmen für weitere Forschungen,  

die zur nachhaltigen Entwicklung und zum Klimaschutz beitragen.  

Das Ressortforschungsprojekt „Innenentwicklungspotenziale“ soll zur Reduzierung der Flächen

inanspruchnahme beitragen, indem es die Flächenpotenziale zur Innenentwicklung aufzeigt. Dazu  

werden Innenentwicklungspotenziale erhoben und bundesweit regionalisiert sowie regionstypisch  

hochgerechnet. Außerdem werden Konzepte und Empfehlungen für ein bundesweites, periodisches  

Monitoring sowie für kommunale Flächenbilanzierung und für ein Brachflächenkataster entwickelt.  

Darüber hinaus soll eine weitere Qualifizierung des Monitorings der Flächeninanspruchnahme unter  

Berücksichtigung der Innenentwicklungspotenziale (Brachflächen, Baulücken, Nachverdichtungs

potenziale) und Bodenversiegelung erfolgen. 

Im Projekt CC-LandStraD18 werden Landmanagementstrategien untersucht, die einen Beitrag zum  

Klimaschutz und zur Klimaanpassung leisten. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung  

ist mit dem Teilprojekt „Landnutzungsszenario 2030“ an dem Forschungsvorhaben beteiligt. Ziel ist es,  

Landnutzungsszenarien für das Jahr 2030 zu erstellen. Dabei soll das zu Grunde liegende Flächenma

nagement in den Bereichen Siedlung und Verkehr auf seine Klimawirksamkeit hin bewertet werden.  

Die hier vorgestellte Projektion der Siedlungs- und Verkehrsfläche stellt dafür die Referenzsituation  

dar. Darauf aufbauend werden Maßnahmen wie z. B. verstärkte Innenentwicklung, Ausschöpfung    

baulicher Dichte oder mengenmäßige Restriktion der Flächeninanspruchnahme hinsichtlich ihres Bei

trags zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung untersucht. Dazu ist die Abschätzung der Maßnahmen

wirkung auf das Landnutzungsmuster notwendig. Dies wird durch die Anwendung eines Landnutzungs

modells ermöglicht, welches die erwarteten Veränderungen räumlich simuliert. Über die Analyse des  

sich ändernden Landnutzungsmusters, z. B. mit Hilfe von Fragmentierungsmaßen der Landschaft, lässt  

sich künftiger Handlungsbedarf identifizieren. Im Ergebnis soll identifiziert werden, ob und in welchem

Ausmaß kompakte Siedlungs- und Verkehrsstrukturen mit gesicherten Freiräumen eine Antwort auf  

den Klimawandel darstellen können. 









 

Wissenschaftliche Projekte / Ausblick 

Vor dem Hintergrund allseits 
steigender Flächenkonkurrenz wird 
es um so wichtiger, die durch die 
BauGB-Novelle sowie in zahlreichen 
Strategiepapieren und politischen 
Leitliniendokumenten17 dargelegten 
instrumentellen Empfehlungen zur 
Umsetzungsreife zu bringen. Als 
Basis ist ein qualifiziertes Monitoring 
der Flächenentwicklung einschließ
lich der Potenzialflächen im Bestand 
ebenso notwendig wie weiterfüh
rende Forschung zu nachhaltigem 
Landmanagement (vgl. Infobox 
Wissenschaftliche Projekte). 
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Anmerkungen
 

(1)
 
Zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
 
zählen die Gebäude- und zugehörigen Frei
flächen, Betriebsflächen (ohne Abbauland),
 
Erholungsflächen (einschließlich Friedhöfe)
 
sowie Verkehrsflächen.
 

(2)
 
Durchschnitt 2009 und 2010
 

(3)
 
Die relativ großen Zuwächse bei den
 
Erholungsflächen sind in erheblichem
 
Maße auf die schrittweise Umstellung der
 
Computergestützten Liegenschaftsdoku
mentation (COLIDO) der ehemaligen DDR auf
 
das in den alten Ländern gebräuchliche ALB
 
zurückzuführen, so dass den statistischen
 
Nachweisen im Bereich Erholungsflächen
 
in der Realität teilweise keine tatsächlichen
 
Veränderungen gegenüberstehen. Zur Mo
dellierung sowohl der Erholungs- als auch
 
der Verkehrsflächen in PANTA RHEI REGIO
 
vgl. BMVBS (2011).
 

(4)
 
Verharrungstendenz in einmal bezogenen
 
Wohnungen, auch wenn sich die Anzahl der
 
Familienmitglieder ändert.
 

(5)
 
Um die hiermit einhergehenden Probleme
 
für ein ökonometrisches Modell zu verdeut
lichen, welches die in der Statistik ausge
wiesenen Veränderungen der Fläche auf
 
(ökonomische) Einflussfaktoren zurückführt,
 
sei ein Beispiel aus der aktuellen Flächen
statistik 2010 (STABU 2011) angeführt.
 
Dort wird für Hessen eine Verminderung
 
der Gebäude- und Freiflächen (GF) ohne
 
Wohnen von 2009 auf 2010 um 146 km2 bzw.
 
19 % innerhalb eines Jahres ausgewiesen.
 
Gleichzeitig hat sich die GF Wohnen um
 
105 km2 bzw. 13 % erhöht. Die Unplausibili
täten lagen vornehmlich in der endgültigen
 
Umstellung der hessischen Statistik auf
 
ALKIS, welche umfassende Umschlüsse
lungen zwischen den Nutzungsarten mit
 
sich brachte. Daher sind den empirischen
 
Analysen der Einflussfaktoren auf die
 
Flächeninanspruchnahme umfangreiche
 
Plausibilitätsuntersuchungen der Daten aus
 
der Flächenstatistik voranzuschalten.
 

(6)
 
Die hier dargestellte Projektion der Bevölke
rung und der Haushalte ist nicht Bestandteil
 
der offiziellen Raumordnungsprognose des
 
BBSR.
 

(7)
 
Verkehrsmengenprognosen gehen aufgrund
 
der demographischen Alterung insbeson
dere im motorisierten Individualverkehr von
 
rückläufigen Steigerungen – bei starken
 
räumlichen Unterschieden – aus, in
 
Stagnationsszenarien sogar von absolut
 
rückläufigen Trends, während der Güter
verkehr weiter deutlich zunimmt (vgl. u. a.
 
www.ifmo.de).
 

(8)
 
Die 2000er Jahre sind in Bezug auf die
 
Entwicklung der Erholungsflächen ein Spe
zialfall, da die Zunahmen durch statistische
 
Umschlüsselungen geprägt sind und somit
 
die Nutzungsartenanteile nicht sinnvoll
 
interpretiert werden können (vgl. Dosch, F.;
 
Beckmann, G. 2011).
 

(9)
 
Erholungsrelevante Freifläche: Kataster
fläche – Siedlungs- und Verkehrsfläche
 
– Abbauland + Grünfläche. Sie enthält u.a.
 
Landwirtschafts- und Waldflächen und ist
 
nicht mit der siedlungsnahen Grün- und
 
Erholungsfläche gleichzusetzen.
 

(10)
 
Dabei ist zu beachten, dass es sich um
 
eine Schätzung handelt. Detailstudien für
 
einzelne Regionen können durchaus auch
 
zu abweichenden Ergebnissen führen.
 
Des Weiteren gelten die angenommenen
 
nutzungsartendifferenzierten Versiegelungs
anteile nur für das Ausgangsjahr 2000 und
 
sind somit nicht als absolute Grenzen zu
 
verstehen. Einerseits kann es bei regio
naler Betrachtungsweise zu erheblichen
 
Abweichungen kommen und andererseits ist
 
es wahrscheinlich, dass sich die angenom
menen Versiegelungsanteile im Zeitverlauf
 
ändern. Dies wäre nur durch detaillierte
 
Feldstudien abzubilden.
 

(11)
 
Der FTS Sealing Layer wurde im Rahmen
 
der GMES Initiative für ganz Europa erstellt
 
und ist bei der Europäischen Umweltagentur
 
erhältlich. Er beruht auf der Auswertung von
 
Satellitenbildinformationen.
 

(12)
 
Universität Würzburg, Lehrstuhl für Fern
erkundung in Kooperation mit dem DLR
 

(13)
 
Auf die methodenbedingten Aspekte des
 
Modells wurde bereits hingewiesen.
 

(14) 
Auszüge aus dem Referentenentwurf „eines 
Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts“ vom 
14.02.2012 

(15) 
www.bauernverband.de 

(16) 
So sollen Stadtumbaumaßnahmen u. a. 
dazu beitragen, dass „brachliegende oder 
freigelegte Flächen einer nachhaltigen, 
insbesondere dem Klimaschutz und der 
Klimaanpassung dienenden oder einer mit 
diesen verträglichen Zwischennutzung 
zugeführt werden“. Gesetz zur Förderung 
des Klimaschutzes bei der Entwicklung der 
Städte und Gemeinden vom 22. Juli 2011 
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I 
Nr. 39 vom 29. Juli 2011, S. 1509) 

(17) 
Fortschrittsbericht 2012 a.a.O.; Sach
standsbericht des Hauptausschusses an 
die 38. MKRO am 24.10. 2011 zum Stand 
der Abstimmungsgespräche „Reduzierung 
der Flächenneuinanspruchnahme“ mit 
den Arbeitsgremien der Fachministerkon
ferenzen Reduzierung der Flächeninan
spruchnahme Maßnahmen – Stand der 
Umsetzung und Erfahrungen; Statusbericht 
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Bodenschutz (LABO) 2011 zum Bericht vom 
01.03.2010; Strategiepapier zur Begrenzung 
der Flächeninanspruchnahme in ländlichen 
Räumen – Gemeinsame Empfehlungen 
der ARGE und/Länderarbeitsgemeinschaft 
Bodenschutz und der Bund/Länderarbeits
gemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung 
vom 13.12.2010 

(18) 
www.cc-landstrad.de 
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Forderungen des Ingenieurtechnischen Verbandes  
für Altlastenma nagement und Flächenrecycling e.V. (ITVA)  
an die künftige Bundesregierung

Die Themen Flächenverbrauch und Flächenrecycling, Altlastensanierung und Boden schutz sind in Politik
und Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar. Der Ingenieurtechnische Verband für Altlastenma nagement und Flä -
chenrecycling e.V. (ITVA) fordert die regierungsbildenden Parteien daher auf, den folgenden The men mit
dem Koalitionsvertrag die Bedeutung zuzumessen, die ihnen für die nachhaltige Ent wicklung Deutschlands
zukommt.

1.  Intelligente Flächennutzungspolitik zur Verringerung des Flächenverbrauchs

Der Flächenverbrauch gehört zu den ungelösten Umweltproblemen in Deutsch land. Jeden Tag werden immer
noch rd. 80 Hektar bisher unbebaute Fläche in Anspruch genommen. Deshalb be grüßt der ITVA die
nationale Nachhaltigkeitstrategie der Bundesregierung, die vorsieht, den Flächen ver brauch bis 2020 auf 30
Hektar pro Tag zu reduzieren. Grundsätzlicher Anspruch des ITVA ist eine Nullsummenstrategie: Die
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Deckung des Baulandbedarfs im Bestand. In jedem Fall müssen die Po tenziale der Innenentwicklung
wesentlich effizienter ausgeschöpft werden als bis her.

Voraussetzung ist eine intelligente Flächennutzungspolitik, die genauso viel Engagement verdient wie der
Ressourcenschutz. Der politische Handlungsrahmen muss das integrierte Zusammenwir ken von
Entscheidungsträgern und Akteuren erleichtern. Denn die Baulandreserven im Bestand erlau ben
Wirtschaftswachstum und gesellschaftliche Qualität ohne Flächenverbrauch.

Der ITVA fordert die Bundesregierung auf, der Flächenpolitik besondere Priori tät einzuräumen.  Fruchtbare
Böden sind vor dem Hintergrund des Klimawan dels und der Nutzungskonkurrenzen besonders zu schützen.
Zentrale Ziele sind daher die Begren zung von Schadstoffeinträgen in Bö den und Grundwasser, eine
ressourcen scho nende land wirt schaft liche Nutzung sowie die Minimie rung von Flächeninan spruchnahme und
Versiege lung. Diese bodenschützenden Aspekte müssen stärker in den Fachgesetzen verankert werden, um
neue Bodenbelastungen zu vermei den.

2.  Neue Anreize für das Flächenrecycling  

Ein wirksames Flächenrecycling und die Reduzierung der Versiegelung brauchen Anreize. Erfahrun gen und
Erkenntnisse des BMBF-Forschungsverbundes „REFINA“, des Programms „Nach haltiges
Landmanagement“ sowie weiterer Forschungsinitiativen verdeutlichen die Hand lungs felder, die geeigneten
Instrumente und den Forschungsbedarf.

Um die Innenent wicklung zu begünstigen, sind neue Steuerungsmodelle, wie eine Verteuerung der
Flächeninanspruchnahme und die Ent wicklung eines Marktes für „Flächenhandelsrechte“, zu er pro ben. Das
bislang nicht genutzte Poten zial der vorgenutzten Brachflächen ist als echte Alterna ti ve auf dem
Grundstücksmarkt anzubieten.

Bodenschutz ist Klimaschutz: Deshalb müssen Erlöse aus dem Emissionshandel mit CO2-Zertifika ten auch
die Funktion des Bodens als Kohlenstoffsenke und Wasserspeicher honorieren und dem  Flächenrecycling
finanziell zugutekommen.

Nach einem wirksamen Anschub muss Flächenrecycling im Rahmen einer zukunfts weisenden Flä chenpolitik
unabhängig von öffentlichen Förderprogrammen zur Selbstver ständlichkeit werden.

3.  Initiativen zu Altlasten und Kampfmitteln

Die Bodenschutzpolitik muss der Vorsorge dienen, ohne den nachsorgenden Bodenschutz zu ver -
nachlässigen. Die Altlastenstatistik (31.08.2012) dokumentiert die Bedeutung der Nachsor ge. Viele Bun -
desländer werden noch über Jahrzehnte mit der Bewältigung zu tun haben. Der ITVA fordert einen öffentlich
finanzierten Altlas ten(risiko)fonds und öffent lich-rechtliche Finanzierungsmodelle für die Sanie rung der
Altlasten, für die es ein öffentliches Interesse, aber keinen Sanierungspflichti gen gibt. Öffentliche Mittel
sollten auch mobilisiert werden, um Kommunen in gerechtfertigten Fäl len haushaltsrechtlich abzusichern,
wenn sie mit öffentlich-rechtlichen Verträgen eine Sanierung veranlassen.

Auch Kampfmittel stellen fast 70 Jahre nach Kriegs ende ein erhebliches, aber häufig unterschätz tes Risiko
dar. Die Beseitigung der Kampfmittel ist hoheitliche Aufgabe der Länder, die bisher nicht zu einer einheit -
lichen Vorgehensweise gefunden haben. Um die resultierenden Investitionshemm nis se abzubauen, sollte eine
bundeseinheitliche Regelung angestrebt werden. Dazu gehört auch eine Institution, die die Methoden und
Systeme der Kampf mittel sondierung  nach wissenschaftli chen Kriterien und unabhän gig validiert und/oder
zertifiziert.

Spezielle Schadstoffgruppen (z.B. Perfluorierte Tenside PFT, Persistente organische Schadstoffe POP und
Antibio tika) in Boden und Grund was ser stellen eine immense Herausforderung dar. So werden
entsprechende Schadensfälle vielfach nicht in Angriff genommen, da vollzugstaugliche Be wertungsmaßstäbe
feh len. Die Analytik bietet noch nicht die Möglichkeit, die Einzelkomponenten der Perfluorierten Tenside
(PFT) zu bestimmen. Auch deren Toxizität ist wissenschaftlich noch nicht abgesichert bewertet. Hier ist das
Bun desumweltministerium gefordert, Untersuchungen zu veranlas sen, um die für die Vollzugsbehörden
erforderlichen Bewertungsgrundlagen zu ermitteln.
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4. Praxisgerechtes Gesamtkonzept zur umweltverträglichen Verwertung mineralischer Ab fälle

Die Harmonisierung der Anforderungen zwischen dem Grundwasserschutz, dem Bodenschutz und den
Vorgaben für Ersatzbaustoffe muss nach jahrelangen Beratungen nunmehr unverzüglich mit einer
praxisgerechten Mantelverordnung zum Abschluss gebracht werden. Bei der Festlegung der gesetzli chen
Anforderungen an die Verwertung mineralischer Stoffe sollten die Ziele des bestmögli chen Umweltschutzes,
hoher Recyclingquoten und Pra xistauglichkeit aufeinander abgestimmt werden. Weitergehende neue
Grenzwerte/Einbauwerte sollten erst dann ge setzlich verankert wer den, wenn eine nachvollziehbare
Gesetzesfolgen abschätzung vorliegt und die Auswirkungen auf die Praxis abschätzbar sind.

5.   EU-Bodenrahmenrichtlinie zur Stärkung des Bodenschutzes

Böden sind die Grundlage der Nahrungsproduktion. Sie filtern Schadstoffe, verbessern die
Trinkwasserqualität, erfüllen klimaschützende Funktionen und unterstützen die Artenvielfalt. Intakte Böden
speichern Nährstoffe und sorgen für Nahrungsmittelsi cherheit. Immer mehr Böden gehen jedoch durch
Erosion, Flächeninanspruch nahme, Kontamination und Versal zung verloren. Sie sind bedroht durch eine
nicht nachhal tige Landwirtschaft, Kontaminationen und den Klimawandel. Trotz vielfältiger Belastungen
genießt der Boden noch keinen EU-weiten Schutz.

Gemäß der aktuellen REFIT-Mitteilung (Regulatory Fitness and Performance Programme) will die EU-
Kommission die von den meisten EU-Mitgliedsstaaten dringend gewünschte EU-Bo denrah men richtlinie
(BRRL) zurückziehen. Dabei haben die Mitgliedsstaa ten und das Europäische Par lament erst in diesem
Sommer im 7. Umweltaktionsprogramm (UAP) die erneute Vorlage der Richtlinie gefordert.

Der ITVA fordert die künftige Regierung auf, die bisherige Haltung zu überdenken und sich für wirk same
und verbindliche europäische Regelungen zum Bodenschutz durch eine EU-Bo den rah men richtlinie
einzusetzen.

6. Fracking nicht zu Lasten von Boden und Grundwasser

Fracking darf nur dann zum Einsatz kommen, wenn es sicher und umweltverträglich umgesetzt werden kann.
Boden und Grundwasser können durch Fracking erheblich beeinflusst werden. Hinzu kom men
möglicherweise ein hoher Flächenverbrauch bei der Erschließung, ein hohes Auf kommen an
Schwerlastverkehr sowie Lärm und Schadstoff emissionen. Die Vorsorge gebietet, Fracking nicht im
Einzugsbereich aktueller oder mögli cher Trinkwasser schutzgebiete oder in sen siblen Bereichen zuzu lassen.

Fracking sollte wegen der Wissenslücken über die Umweltauswirkun gen und Risiken vorläufig noch nicht
kommerziell eingesetzt werden. Fracking wird erst dann verantwortbar sein, wenn  Pi lotprojekte die
Umweltverträg lichkeit zuverlässig nachgewiesen haben. Die dazu nötigen For schungsprojekte sollten
zeitnah unter Einbeziehung breiter Kreise initiiert und umgesetzt werden. Fracking bedarf einer
Umweltverträglich keitsprüfung, einer behördlichen Zulassung und Überwa chung. Der ITVA erwartet eine
umfassende Risikobetrachtung zum Fracking mit der uneinge schränkten Anga be aller vorgesehenen
Einsatzstoffe und ihrer Zusammensetzung im Genehmi gungsverfahren.

7.      Mehr Forschung und Wissenstransfer in die Praxis

Die Bodenforschung in Deutschland ist zersplittert und international kaum sichtbar. Sie sollte interdis ziplinär
zusammenarbeiten, um umfassende Antworten auf die Herausfor derungen im Boden management geben zu
können. Die Entwicklung effektiver Technologien zur Erkun dung und Sanierung von Boden und
Grundwasser und der Transfer von For schungs ergebnis sen in die Pra xis müssen weiter vo rangebracht
werden. Zudem sollte auch international verstärkt für den hoch entwickelten und qualifizierten deutschen
Umwelt-Dienstleis tungs sektor geworben werden.

Nicht zuletzt sollten Konzepte zur Rückentwicklung aufgrund des demografischen Wandels schrump fender
Siedlungsräume erarbeitet und auf Praxistauglichkeit erprobt werden.

Ingenieurtechnischer Verband für Altlastenmanagement  
und Flächenrecycling e.V. (ITVA)  
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Ergebnisse des kontrollierten Feldexperiments

Hier finden Sie die Broschüre zu den wichtigsten Zielen und Erkenntnissen

Das Planspiel zeigt, dass ein Flächenhandelssystem in der Lage ist, den Flächenverbrauch effektiv zu
verringern. Die überörtlichen Mengenvorgaben konnten die Städte und Gemeinden durch den
Kauf und Verkauf von Zertifikaten flexibel vor Ort umsetzen. Die wichtigsten Ergebnisse im
Einzelnen:

1. Der Flächenhandel stärkt die Innenentwicklung und aktiviert die Bodenmärkte. 83 Prozent der
neu geplanten Flächen der teilnehmenden Städte und Gemeinden lagen im Außenbereich und
17 Prozent im Innenbereich. Der Zertifikatehandel konnte diesen Flächenverbrauch im
Außenbereich um fast die Hälfte reduzieren. Im Innenbereich wurden dagegen fast alle
geplanten Projekte realisiert. Die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung – Brachen und
Baulücken – konnte die im Feldexperiment vollzogenen Einsparungen im Außenbereich
vollständig ersetzen.

2. Aktuell stellt jedes dritte der geplanten Siedlungsprojekte aus rein ökonomischer Sicht für die
Kommunen ein Verlustgeschäft dar. Das heißt, mit der Entwicklung der Fläche würde eine
Kommune mehr Ausgaben haben, als sie Einnahmen erzielen kann. Im Feldexperiment lagen 92
Prozent der fiskalisch unrentablen Baugebiete im Außenbereich. Im Durchschnitt haben die
Kommunen im Feldexperiment auf rund zwei Drittel der ursprünglich geplanten Bauprojekte mit
negativem Fiskalwert verzichtet.

3. Der Flächenhandel kann in der Praxis seine optimale Wirkung am besten entfalten, wenn die
Zertifikate vollständig kostenlos an die Kommunen verteilt werden. Die auf Basis der
Bevölkerungszahl einer Kommune vorgenommene Erstzuteilung der Zertifikate hat sich bewährt
und erfährt von Seiten der Städte und Gemeinden eine hohe Akzeptanz – insbesondere da sie
eine ausreichende Eigenentwicklung garantiert.

4. Jeder Kommune ist bekannt, wie viele Zertifikate sie jährlich erhalten wird, und sie kann diese
über mehrere Jahre ohne Restriktionen ansparen. Das ermöglicht allen Kommunen, ihre
langfristigen flächenpolitischen Planungen zuverlässig und strategisch nach Maßgabe der zu
erwartenden Zertifikate durchzuführen. Der Zukauf von Zertifikaten versetzt Kommunen in die
Lage, flexibel auf gegebenenfalls höhere Nachfragen zu reagieren.

5. Die Kommunen können zusätzliche Einnahmen erzielen, wenn sie bei mangelnder
Flächennachfrage Baurechte zurücknehmen und dafür im Gegenzug zusätzliche Zertifikate – sog.
Weiße Zertifikate – erhalten. Diese können dann entweder für die Außenentwicklung genutzt
oder aber verkauft werden, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Das Feldexperiment belegt
den großen Anreiz für die Kommunen, von diesem Instrument Gebrauch zu machen.

6. Durch ein Flächenhandelssystem entsteht ein fairer Lastenausgleich zwischen Kommunen, die
Bauflächen im Außenbereich ausweisen, und Kommunen, die die Gemeindeentwicklung auf den
Innenbereich konzentrieren. Die Ergebnisse des Feldexperimentes zeigen, dass wachsende
Städte und Gemeinden Zertifikate hinzukaufen müssen, während Kommunen in Regionen mit
starker Abwanderung Zertifikate verkaufen können. Damit wird nicht nur eine nachhaltige
Siedlungsentwicklung gefördert. Auch die Kommunalfinanzen werden entlastet, da besonders
teure Entwicklungsmaßnahmen an falschen Standorten unterbleiben.

»Der Flächenhandel hat den
Charme, dass, ähnlich wie
beim Wettrüsten, sich alle
mal drauf geeinigt haben:
Wir halten uns innerhalb des
Rahmens.«

Peter Fritsch, Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Quelle: »Zersiedeltes Deutschland«, Sendung
im Deutschlandfunk am 24.10.2015 von
Manuel Waltz.
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Die Frage ist berechtigt, da das Grundgesetz in Art. 28 den Gemeinden das Recht der
kommunalen Selbstverwaltung gewährt, zu der auch die Planungshoheit zählt. Eine
Mengenbegrenzung der Flächen, die für Zwecke der Siedlung überplant werden dürfen,
greift in dieses Recht ein. Unzulässig wäre ein solcher Eingriff aber nur dann, wenn durch
die Kontingentierung der Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie verletzt wird. Dies
ist aber nicht der Fall, da den Kommunen alle Planungskompetenzen im Kern erhalten
bleiben – für den Innenbereich weiterhin uneingeschränkt und für den Außenbereich
durch die kostenlose Zuteilung der Zertifikate begrenzt. Da ein Handel auf der
Flächenbörse einen Ankauf weiterer Zertifikate ermöglicht, ist darüber hinaus keine
zwingende Grenze der Außenentwicklungsplanung gesetzt. Somit verbleibt den
Kommunen die Möglichkeit der eigenverantwortlichen Bauleitplanung. Die
Kombination aus (sachgerecht) festgelegten Mengenzielen für Kommunen bei
gleichzeitiger Flexibilisierung durch den Handel ist also ein verhältnismäßiger
gesetzlicher Eingriff in die kommunale Selbstverwaltungsgarantie.

Die Festlegung der Flächensparziele für Siedlung und Verkehr als auch die Verankerung
des Handelssystems kann auf Grundlage der Kompetenz der Raumordnung (Art. 74 GG)
erfolgen. Die Raumordnung eröffnet den Ländern seit der Föderalismusreform 2006
jedoch eine Abweichungsmöglichkeit, so dass jedes Bundesland von den Vorgaben
abweichen kann. Die logische Konsequenz: Der Bund muss mit allen Ländern
gemeinsam gesetzliche Flächensparziele für Siedlung und Verkehr festlegen und
beschließen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Planspiel Flächenhandel FAQ

Welche Städte und Gemeinden haben sich an dem Modellversuch beteiligt?

Welche Flächensparziele sollen erreicht werden?

Welche Preise sind zu erwarten?

Wie werden sich die Baulandpreise verändern?

Entfaltet ein Flächenhandelssystem die „richtigen“ Lenkungs- und Anreizfunktionen?

Wie viel Innenentwicklungspotenziale können genutzt werden?

Ist ein Flächenhandelssystem verfassungsrechtlich zulässig?

Wann müssen die Zertifikate von den Städten und Gemeinden vorgelegt werden?

Wie erhalten die Kommunen Zertifikate?

Wie hoch ist der administrative Aufwand im Vergleich zum Nutzen?

Wo findet der Handel statt?

Werden durch den Flächenhandel finanzstarke Kommunen bevorteilt und strukturschwache
Kommunen geschwächt?

Wer profitiert vom Flächenhandel und wer muss die Kosten tragen?

Wie passt der Flächenhandel mit bisherigen Planungsinstrumenten zusammen?

Auf welcher Ebene soll der Flächenhandel stattfinden?

Können Zertifikate durch Rückbaumaßnahmen geschaffen werden?
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Förderprogramme für  
Flächenrecycling 

Bund, Länder und die Europäische Uni-
on stellen über Förderprogramme zu 
bestimmten Zwecken Mittel bereit, die 
direkt oder indirekt die Revitalisierung 
von Brachflächen unterstützen.  

Gefördert werden vor allem 

• Vermarktungs- und  
Nutzungskonzepte, 

• Städtische Planung, 

• Altlastenerkundung und Sanierung, 

• Abbruch von Gebäuden und  
Anlagen, 

• Erschließung, 

• Gebäudesanierung, 

• Sicherung und Projektmanagement 
sowie 

• Immobilienerwerb und  
–bewirtschaftung. 

Vor allem stehen Städtebaumittel der 
Bundesländer zur Verfügung, deren 
Umfang allerdings je nach Bundesland 
sehr unterschiedlich ist. Besonders um-
fassend ist beispielsweise der Grund-
stücksfonds des Landes Nordrhein-
Westfalen. Außerdem können indirekte 
Finanzhilfen von Bedeutung sein, z. B. 
in Form von Steuervergünstigungen (z. 
B. für Industriedenkmäler) oder Pro-
grammen zur Inanspruchnahme zinsver-
günstigter Kredite oder zur Beschäfti-
gungsförderung. Unter Umständen kön-
nen auch die Mittel im Rahmen der 
Programme „Stadtumbau Ost“ bzw. 
„Stadtumbau West“ von genutzt wer-
den. 

Oft ist die Kombination mehrerer In-
strumente sinnvoll. Da einige der ge-
nannten Fördermittel nur an private 
Vorhabensträger oder nur an Kommu-
nen vergeben werden, ist oft ein enges 
Zusammenwirken zwischen Investoren 
und der öffentlichen Hand angebracht 
(Public-Private-Partnership). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den wesentlichen  
Förderprogrammen gehören: 

• EU-Europäische Strukturförderung: 
Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE), Gemeinschafts-
initiative für städtische Gebiete 
(URBAN II), INTERREG III (Gemein-
schaftsinitiative für transeuropäi-
sche Zusammenarbeit) 

• Gemeinschaftsaufgaben (GA) des 
Bundes und der Länder 

• Altlastenförderprogramme und 
Städtebauförderung sowie weitere 
spezielle Programme der Bundes-
länder 

• Zuwendungen aus dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

• Kreditprogramme des Bundes: Kre-
dite der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) 

• Förderung für besondere Zwecke, z. 
B. Denkmalförderung, Denkmalab-
schreibung oder Kulturförderung 

• Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben sowie Demonstrationsprojekte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der „Leitfaden über Finanzie-
rungsmöglichkeiten und -
hilfen in der Altlastenbearbei-
tung und im Brachflächenre-
cycling“ des Umweltbundesam-
tes gibt eine Übersicht über 
öffentliche Förderprogramme 
der EU, des Bundes und der 
Länder, sowie Finanzierungs-
strategien, rechtliche Aspekte, 
Public-Private-Partnership-
Modelle und Versicherungsan-
gebote47. 

Auf weitere Fördermittel weist 
das Handbuch für Kommunen 
„Truppenabbau und Konver-
sion in Nordrhein-Westfalen“ 
(Teil I) des Internationalen 
Konversionszentrums Bonn 
hin48.  

Die Informationen in beiden 
Publikationen wurden im Jahr 
2000 erhoben und sind daher 
nur noch zum Teil gültig. 

 

Im Historischen Gasviertel: Das Umweltbundesamt in Dessau (Foto: © Rücker) 
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Suchen ...

Ungetüm ILUC bedroht Biokraftsto�e im

Wettkampf der Energiesysteme

Älterer Artikel Neuerer Artikel

Ein dramatischer Artikeltitel für eine dramatisch geführte Debatte zum
Energiepflanzenanbau. Die Diskussion um „ILUC“ wirbelt die Bioenergie-Branche
aktuell wieder ziemlich durcheinander. Die Meinungen zu ILUC sind dabei sehr
gespalten. Das ist nichts Neues, wenn es um Biokraftsto�e geht. Die Biokraftsto�-
Unternehmen fürchten Absatzrückgänge und Investitionsstaus, aber einige
Umweltverbände halten das Thema auf der Tagesordnung und wollen den
Umweltrisiken auf den Grund gehen. Der Artikel präsentiert eine Liste mit 10
Perspektiven auf ILUC.

Die Branche der Biokraftsto�e stellt sich dem kritischen Thema, möchte aber eine
ähnlich emotional und teilweise unter der Gürtellinie geführte Debatte wie zum Tank-
oder-Teller-Konflikte möglichst vermeiden. Immerhin geht es bei Biokraftsto�en auch
um viele Arbeitsplätze und einen innovativen Wirtschaftszweig der angetreten ist
seinen Beitrag zur Energie- und Rohsto�wende zu leisten.

Als Einstimmung zum ILUC-Thema empfehle ich auch das Lesen des Artikels über
moralische Fragestellungen und die ethische Dimension der energetischen Biomasse-
Nutzung. In diesem geht es hauptsächlich um die Tank-oder-Teller-Debatte, wobei
viele Argumente auch für ILUC gelten.

Was ist ILUC?

ILUC steht für „Indirect Land Use Change“ und untersucht kurz gesagt die
Auswirkungen, die durch den Anbau von Energiepflanzen indirekt entstehen können.

Konkret sind vor allem die Auswirkungen von Landnutzungsumbrüchen gemeint, die
ohne den gezielten Anbau von Energiepflanzen wahrscheinlich nicht stattgefunden
hätten. Durch dieses zusätzlich bestellte Ackerland werden auch zusätzliche
landwirtschaftliche Bearbeitungsschritte (Aussaat, Düngung etc.) nötig, welche
wiederum zusätzliche Emissionen an Treibhausgasen (THG) freisetzen. Die positive
Klimabilanz von Produkten die aus Energiepflanzen hergestellt werden, z.B.
Biokraftsto�e, wird durch diesen E�ekt getrübt.

Wie stark der ILUC-Faktor die Klimabilanz von Biokraftsto�en beeinflusst, wird aktuell
durch verschiedene Studien ermittelt. Im Oktober 2011 verö�entlichte Studien (siehe
unten) gehen von einer 15 – 50% Zunahme der THG-Werte für Biokraftsto�e aus. Die
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große Spanne kommt durch die Verwendung verschiedener Energiepflanzen und
Anbausysteme für Bioethanol und Biodiesel zustande.

Die Klimabilanz von Biokraftsto�en bleibt weitgehend auch bei der Berücksichtigung
des ILUC-Faktors deutlich besser als bei den fossilen Kollegen. Trotzdem können die
von der Europäischen Kommission geforderten und bis 2018 auf 60% steigenden CO2-
Minderungssätze vor allem von aktuellen Biodiesel-Kraftsto�en kaum erfüllt werden.
So sieht es zumindest die ILUC Studie des International Food Policy Research Institute
(IFPRI). Bei jeder Studie muss aber auch der Herausgeber berücksichtigt werden,
welcher sich in diesem Fall traditionell der Förderung des Anbaus von
Nahrungsmitteln verschrieben hat.

10 Perspektiven auf  ILUC – Indirect Land Use Change

Hier 10 Perspektiven und Argumente zum Thema ILUC.

1. ILUC ist eine Gefahr für das Überleben einiger Biokraftsto�e (z.B. Biodiesel aus
Raps und Soja).

2. ILUC  ist eine notwendige Debatte, um vorhandene Umweltrisiken abzuwägen
und die geeignetsten Formen der Bioenergie-Gewinnung gezielt unterstützen zu
können.

3. ILUC ist ein Thema, welches für jedes System (!) zur Energiegewinnung
diskutiert werden muss. Landnutzungsänderungen werden auch durch fossile
Energieträger oder durch Wind- und Solarenergie vorgenommen und sind
Bestandteil jedes Landschaftseingri�s. Entweder werden alle Energiesysteme bei
der ILUC-Debatte berücksichtigt oder keines. Die einseitige Diskriminierung der
Bioenergie sollte vermieden werden.

4. ILUC entsteht durch die Chance bisher nicht nutzbare oder wirtschaftlich nicht
genutzte Flächen in die regionale Wertschöpfungskette einzubinden.

5. Wie kann eine negative Entwicklung der CO2-Bilanz von Biokraftsto�en durch
ILUC und die positive Entwicklung der Wirtschaft in den
energiepflanzenanbauenden Regionen miteinander „verrechnet“ werden?

6. Wie kann die Debatte um ILUC kritisch, aber auch potentialauslotend geführt
werden? Immerhin kostet die Diskussion um ILUC auch wertvolle Zeit und
kreative Energie die für die rasche Einführung von regenerativen Alternativen
verloren gehen.

7. ILUC zeigt wieder einmal, dass die Beschleunigung der Einführung von
Biokraftsto�en der nächsten Generation sehr wichtig ist.

8. ILUC zeigt außerdem, dass der Wert von Ackerflächen und somit auch die
Konkurrenz um vorhandene Nutzflächen durch den Anbau von Energiepflanzen
zugenommen haben. Diese Entwicklung bringt Verschiebungen mit sich, welche
Chancen und Risiken beherbergen.

9. Welche Flächen (Wälder?) sind zu wertvoll um sie für den Anbau von
Energiepflanzen umzunutzen und der Umbruch welcher Flächen (Brachland?) ist
nützlich und akzeptabel? Diese Frage sollte gemeinsam mit Ländern beantwortet
werden, deren wichtigste Ressource ein großes Biomassepotential und
reichhaltige Ackerflächen sind.

10. Wir sollten ILUC als Eingri� in die Landschaft und den Ökosystemverbund ernst
nehmen, aber eine weitgehend verbesserte Klimabilanz ist nur EINER von vielen
Vorteilen der Bioenergie. Vielfalt existiert auch bei den Biokraftsto�en und sollte
bei der ö�entlich geführten ILUC-Debatte berücksichtigt werden.

Internationale Studien zu ILUC verö�entlicht

Die genauen Auswirkungen von ILUC auf die Klimabilanz von Biokraftsto�en werden
aktuell durch mehrere von der Europäischen Kommission in Auftrag  gegebene
Studien ermittelt.

Hier eine kleine Auswahl von internationalen Studien und Stellungnahmen zur ILUC-
Problematik. Der Download der 2.5 MB Studien dauert teilweise etwas länger.

Biokraftsto�e und ILUC Studie von Ernst & Young | Verö�entlicht im Oktober
2011
ILUC MIRAGE Studie vom International Food Policy Research Institute (IFPRI) |
Verö�entlicht im Oktober 2011
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ILUC Stellungnahme der deutschen Biokraftsto�wirtschaft (VDB, BDBe, UFOP,
DBV) zur ILUC-Problematik | Verö�entlicht im November 2010
ILUC Studie für die USA von Seungdo Kim und Bruce E.Dale | Verö�entlicht im
April 2011
ILUC in Ökobilanzen – Wissenschaftliche Belastbarkeit und Übereinstimmung
mit internationalen Standards | Verö�entlicht im Mai 2013 von Prof. Finkbeiner

Entzug vom Erdöl ist kein Zuckerschlecken
aber machbar!

Der Entzug vom Erdöl ist härter als erwartet

Der interessante Artikel „ILUC killt die Biospritindustrie“ auf dem Blog
Weltinnenpolitik.net betrachtet die ILUC Debatte mit kritischen, aber leider auch etwas
einseitig industrieverdammenden Augen und mit wenig Herz für die neuen
Anbaumöglichkeiten für viele Landwirte. Es ist ein klarer Contra-Biokraftsto�e-Artikel.
Trotzdem möchte ich den Artikel hier empfehlen, weil er auch sehr interessante
Argumente enthält.

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, aber bedenken Sie auch die großen Potentiale
von Biokraftsto�en und die Tatsache, dass Erdöl auf der Erde weiterhin endlich bleibt
und wir auf die Suche nach Alternativen angewiesen sind. Bei allen lobenswerten
Ambitionen für einen starken Umwelt- und Klimaschutz basieren viele unserer
zivilisatorischen Errungenschaften der letzten 150 Jahre auch auf der Nutzung von
Erdöl. Bei zu starken Forderungen des Umweltschutzes müssen wir auch alle
Konsequenzen berücksichtigen, die aus diesem resultieren und dann auf uns alle
zukommen.

Woher kommt die Angst die in Biokraftsto�e hineinprojiziert wird? Bin ich zu wenig
kritisch gegenüber Biokraftsto�en oder werden Biokraftsto�e von den Kritikern als
Sündenbock hingestellt bei unserem gemeinsamen verzweifelten Entzug vom Erdöl?

Ich habe keine Antwort auf diese Frage auch wenn ich sie mir in letzter Zeit häu�ger
stellen muss. Vielleicht ist die Sorge um gewaltige Umweltschäden, welche durch
Biokraftsto�e entstehen könnten auch eine allgemeine Angst vor „Industrien“?
Immerhin haben wir in unserem kollektiven Gedächtnis schon viele Erfahrungen um
die dunklen Seiten der Industrialisierung angehäuft.

Die Energie- und Ressourcenwende und der Entzug vom langsam zur Neige gehenden
Erdöl, sind jedenfalls deutlich härter als erwartet. Ein Film der einen tieferen und sehr
spannenden Einstieg in diese Problematik bietet ist der Film „Home“ von Yann Arthus-
Bertrand.

Was denken Sie?

Verwandte Artikel:

1. Trägt der Energiepflanzenbau zum Boden- und Gewässerschutz bei?
2. Biokraftsto�e und die Sorge um steigende Nahrungsmittelpreise, Hunger und

Flächenkonkurrenz
3. Reaktionen aus Deutschland auf den Vorschlag zur Änderung der

Biokraftsto�ziele für Europa
4. Kopenhagener Reihe 2/12 – Biokraftsto� Sunfuel
5. Ein Ausblick für die Biomasse-Nutzung im Jahr 2010

unterstützen? Vielen
Dank für Ihre Spende!
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Autor: Ron Kirchner | November 9th, 2011 | Biokraftsto�e, Deutschland, Internationales, Landwirtschaft

und Bioenergieträger, Politik und Klimaschutz, Was ist Biomasse? | 0 Comments

Geschrieben von: Ron Kirchner

Weitere Artikel zum Thema

Ron "BiomassMuse" Kirchner ist Umweltingenieur, Fachjournalist und

WebDesigner. Eine für BiomassMuse nützliche Mischung, da diese einen

unabhängigen Schreibstil unterstützt. Aus der Hauptstadt schreibt er über

den Einsatz der gasförmigen, flüssigen und festen Bioenergie im Strom-, Wärme- und

Kraftsto�markt. Außerdem engagiert er sich gemeinsam mit anderen Energiebloggern

für das Gelingen einer bürgernahen und ganzheitlichen Energiewende.
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c) die Konzentrationen, bei denen hinreichende Gründe zu der Annahme 
bestehen, dass von den betreffenden gefährlichen Stoffen eine beträchtliche 
Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht. 

3. Die Mitgliedstaaten legen die Methode fest, die für die Bestimmung der in Absatz 2 
Buchstabe b genannten Konzentrationen erforderlich ist. 

4. Die zuständigen Behörden nutzen die im Bodenzustandsbericht enthaltenen Angaben 
für die Bestimmung verunreinigter Standorte gemäß Artikel 10 Absatz 1. 

ABSCHNITT 2 
SANIERUNG 

Artikel 13 
Sanierung 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in ihren Verzeichnissen 
aufgelisteten verunreinigten Standorte saniert werden. 

2. Die Sanierung umfasst Maßnahmen am Boden zur Beseitigung, Überwachung, 
Eindämmung oder Verminderung der Schadstoffe, so dass von dem verunreinigten 
Standort unter Berücksichtigung seiner gegenwärtigen und künftigen genehmigten 
Nutzung keine erhebliche Gefahr mehr für die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt ausgeht. 

3. Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete Mechanismen zur Finanzierung der 
Sanierung der verunreinigten Standorte, bei denen vorbehaltlich der Anwendung des 
Verursacherprinzips die für die Verschmutzung verantwortliche Person nicht 
ermittelt werden kann, nach gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften nicht haftbar gemacht oder nicht zur Übernahme der 
Sanierungskosten verpflichtet werden kann. 

Artikel 14 
Nationale Sanierungsstrategie 

1. Auf der Grundlage des Verzeichnisses stellen die Mitgliedstaaten binnen sieben 
Jahren nach [Datum der Umsetzung] eine nationale Sanierungsstrategie auf, die 
mindestens Sanierungsziele, eine Prioritisierung, beginnend mit denjenigen, die ein 
beachtliches Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen, einen Zeitplan für die 
Umsetzung und die geldmittel, die von den Behörden zugewiesen wurden, die für 
Haushaltsentscheidigungen in den Mitgliedstaaten nach ihren Nationalen verfahren 
verantwortlich sind. 

Wenn Eindämmung der Verunreinigung oder der natürlichen Wiederherstellung 
angewendet werden, soll die Entwicklung des Risikos für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt verfolgt werden. 
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MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 
RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND 

DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN 

Thematische Strategie für den Bodenschutz 
 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

1. EINLEITUNG 

Der Boden wird in der Regel als oberste Schicht der Erdkruste definiert und von 
mineralischen Teilchen, organischen Substanzen, Wasser, Luft und lebenden Organismen 
gebildet. Der Boden ist die Schnittstelle zwischen Erde, Luft und Wasser und bietet 
Lebensraum für den größten Teil der Biosphäre. 

Da die Bodenbildung ein extrem langsamer Prozess ist, müssen Böden im Wesentlichen als 
nicht erneuerbare Ressource betrachtet werden. Der Boden liefert uns Nahrung, Biomasse und 
Rohstoffe. Er dient als Plattform für menschliche Tätigkeiten und Landschaft, fungiert als 
Archiv unseres natürlichen Erbes und spielt eine zentrale Rolle als Lebensraum und Genpool. 
Er lagert, filtert und transformiert viele Stoffe, einschließlich Wasser, Nährstoffen und 
Kohlenstoff. Der Boden ist somit auch der größte Kohlenstoffspeicher der Welt (1.500 
Gigatonnen). Aufgrund ihrer sozioökonomischen und ökologischen Bedeutung müssen diese 
Funktionen geschützt werden. 

Der Boden ist ein extrem komplexes und variables Medium. Allein in Europa wurden über 
320 Bodenarten bestimmt, und jede dieser Arten zeigt eine enorme Variabilität hinsichtlich 
der physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften. Die Struktur des Bodens 
spielt im Hinblick auf seine Funktionen eine äußerst wichtige Rolle. Jeder Schaden der 
Bodenstruktur schädigt auch andere Umweltmedien und Ökosysteme. 

Der Boden ist zahlreichen Belastungen und Prozessen ausgesetzt, die zu einer qualitativen 
Verschlechterung führen können. Hierzu gehören Erosion, Verluste organischer Substanzen, 
lokale und diffuse Verunreinigung, Versiegelung, Verdichtung, Rückgang der biologischen 
Vielfalt, Versalzung, Überschwemmungen und Erdrutsche. Eine Kombination dieser 
Belastungen kann von ariden oder subariden klimatischen Bedingungen zur Versteppung 
führen. 

Angesichts der Bedeutung des Bodens und der Notwendigkeit, eine weitere Verschlechterung 
der Bodenqualität zu vermeiden, wurde im sechsten Umweltaktionsprogramm1 die 
Entwicklung einer thematischen Strategie für den Bodenschutz (im Folgenden als „die 
Strategie“ bezeichnet) gefordert. 

                                                 
1 Beschluss 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das 

sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1). 
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Deshalb hat die Kommission im Jahr 2002 in einem ersten Schritt eine Mitteilung2 vorgelegt, 
die von den anderen europäischen Organen positiv aufgenommen wurde. 

2. BEURTEILUNG DER LAGE 

2.1. Der Zustand des Bodens in Europa 

Die Verschlechterung der Bodenqualität ist in Europa ein ernsthaftes Problem. Auslösender 
oder erschwerender Faktor sind menschliche Tätigkeiten wie nicht angepasste land- und 
forstwirtschaftliche Praktiken, industrielle Tätigkeiten, Tourismus, die Zersiedelung der 
Landschaft durch Ausbreitung von Städten, Industrie und Bauarbeiten. Diese Tätigkeiten 
verhindern aufgrund ihrer negativen Auswirkungen, dass der Boden seine vielfältigen 
Funktionen für Mensch und Ökosysteme erfüllt. Dadurch kommt es zu einem Rückgang von 
Bodenfruchtbarkeit, Kohlenstoffgehalt und biologischer Vielfalt, einer niedrigeren 
Wasserrückhaltungskapazität, zu Störungen des Gas- und Nährstoffkreislaufs und zu einem 
verringerten Abbau von Schadstoffen. 

Die Verschlechterung der Bodenqualität hat direkte Auswirkungen auf die Qualität von 
Wasser und Luft, die biologische Vielfalt und den Klimawandel. Zudem wird die Gesundheit 
der europäischen Bürger beeinträchtigt und die Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln 
bedroht. 

Obwohl die Verschlechterung der Bodenqualität sich aufgrund der unterschiedlich schweren 
Belastungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat jeweils anders darstellt, ist sie ein Problem für 
die gesamte EU. 

– Die Erosion durch Wasser betrifft schätzungsweise 115 Mio. Hektar bzw. 12 % der 
gesamten Fläche Europas; bei der Erosion durch Windeinwirkung sind dies 42 Mio. 
Hektar3. 

– Rund 45 % der europäischen Böden weisen einen verringerten Gehalt an organischen 
Substanzen auf; dies gilt hauptsächlich für die südeuropäischen Länder, aber auch für 
bestimmte Gebiete von Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. 

– Die Anzahl potentiell kontaminierter Standorte wird in der EU-25 auf ungefähr 3,5 Mio. 
geschätzt4. 

Die Corine-Datenbank über die Bodenbedeckung5 verdeutlicht die signifikanten 
Veränderungen der Flächennutzung in Europa, die sich auch auf die Böden auswirken. 
Zwischen 1990 und 2000 änderte sich bei mindestens 2,8 % der Fläche Europas die 
Nutzungsweise; hier ist insbesondere eine deutliche Ausweitung städtischer Gebiete 
festzustellen. Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen bestehen diesbezüglich 
erhebliche Unterschiede; der Anteil der Flächen, die in diesem Zeitraum versiegelt wurden, 
liegt zwischen 0,3 % und 10 %. 

                                                 
2 KOM(2002)179. 
3 Europäische Umweltagentur, 1995. Kapitel 7 des Dobris-Berichts über die Qualität der Böden bezieht 

sich auf das geographische Europa. 
4 Siehe Folgenabschätzung. 
5 http://terrestrial.eionet.eu.int/CLC2000/docs/publications/corinescreen.pdf. 
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Auf der Grundlage der beschränkten Daten, die derzeit vorhanden sind, ist es schwierig, 
aktuelle Trends in die Zukunft zu extrapolieren. Allerdings besteht bei den menschlichen 
Tätigkeiten, die zu Belastungen führen, eine Tendenz nach oben. Die Klimaveränderung 
verschärft aufgrund steigender Temperaturen und extremer Witterungsbedingungen sowohl 
die Treibhausgasemissionen aus dem Boden als auch schädliche Phänomene wie Erosion, 
Erdrutsche, Versalzung und Verluste organischer Substanzen. Alles dies lässt darauf 
schließen, dass die Verschlechterung der Bodenqualität sich in Europa - möglicherweise in 
schnellerem Tempo - fortsetzen wird. 

Es gibt umfassende Belege dafür, dass der Großteil der Kosten, die aufgrund der 
Verschlechterung der Bodenqualität entstehen, nicht von den unmittelbaren Landnutzern 
getragen wird, sondern häufig auf die Gesellschaft und auf Wirtschaftsteilnehmer entfällt, die 
sich weit weg vom Ort des Problems befinden. 

2.2. Europäische, nationale und internationale Politik - Hintergrund 

Die Politik der Gemeinschaft trägt auf unterschiedlichen Bereichen zum Bodenschutz bei; 
dies gilt insbesondere für die Umweltpolitik (z.B. Luft und Wasser) und die Agrarpolitik 
(umweltfreundliche Maßnahmen in der Landwirtschaft und Einhaltung anderweitiger 
Verpflichtungen („cross-compliance“)). Die Landwirtschaft kann durchaus positive 
Auswirkungen auf den Zustand der Böden haben. Landwirtschaftliche Praktiken wie der 
organische und integrierte Anbau oder der extensive Anbau in Berggebieten können den 
Gehalt an organischen Substanzen im Boden erhalten und steigern und Erdrutsche verhindern 
helfen. Bestimmungen mit positiven Auswirkungen auf den Bodenschutz stammen jedoch aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen und da sie häufig dem Schutz anderer Umweltmedien bzw. 
der Erfüllung anderer Ziele dienen, stellen sie keine einheitliche Bodenschutzpolitik dar. Dies 
bedeutet, dass bestehende politische Maßnahmen selbst bei voller Nutzung keineswegs alle 
Böden und alle festgestellten Belastungen erfassen. Deshalb setzt sich die Verschlechterung 
der Bodenqualität fort. 

Seit Verabschiedung der Mitteilung im Jahr 20022 wurde danach gestrebt, dass aktuelle 
umweltpolitische Maßnahmen in den Bereichen Abfall, Wasser, Luft, Klimaveränderung, 
Chemikalien, Hochwasserschutz, biologische Vielfalt und Umwelthaftung zu einer 
Verbesserung des Bodenschutzes beitragen. So schafft beispielsweise die Richtlinie über die 
Umwelthaftung6 einen harmonisierten Rahmen für eine Haftungsregelung, die in der 
gesamten EU anzuwenden ist, wenn eine Bodenkontaminierung ein signifikantes Risiko für 
die menschliche Gesundheit schafft. Allerdings gilt sie nicht für Verunreinigungen aus der 
Vergangenheit und für Schäden, die vor Inkrafttreten der Richtlinie entstanden sind. Die 
Mitgliedstaaten verfolgen unterschiedliche Konzepte des Bodenschutzes. Neun 
Mitgliedstaaten haben spezifische Rechtsvorschriften für den Bodenschutz. Diese regeln 
häufig jedoch nur eine ganz bestimmte Gefahr wie zum Beispiel die Kontaminierung der 
Böden und bieten nicht immer einen einheitlichen Rahmen. 

Das stärkere internationale Bewusstsein für die Bedeutung des Bodenschutzes zeigte sich bei 
der Überarbeitung der Charta des Europarats für den Schutz und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Böden im Jahr 2003. 

                                                 
6 Richtlinie 2004/35/EG (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56). 
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Alle Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft selbst sind Vertragspartei des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD). Einiger Länder des 
Mittelmeerraums und die meisten neuen Mitgliedstaaten sind von dem Phänomen betroffen 
und arbeiten deshalb an der Verabschiedung regionaler und nationaler Aktionsprogramme zur 
Bekämpfung der Versteppung. 

Das im Rahmen der Alpenkonvention verabschiedete Protokoll für den Bodenschutz dient 
dem Ziel, die ökologischen Funktionen des Bodens zu erhalten, die Verschlechterung der 
Bodenqualität zu verhindern und eine sinnvolle Nutzung der Böden in dieser Region zu 
gewährleisten. 

Im Kyoto-Protokoll wurde hervorgehoben, dass der Boden ein wichtiger Kohlenstoffspeicher 
ist, der geschützt und soweit möglich vergrößert werden muss. Die durch bestimmte 
landwirtschaftliche Praktiken geförderte Kohlenstoffbindung auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen kann dazu beitragen, den Klimawandel abzuschwächen. Die Arbeitsgruppe 
Kohlenstoffsenken in der Landwirtschaft des Europäischen Programms zur Klimaänderung 
(ECCP) schätzte dieses Potenzial auf 1,5 % bis 1,7 % der durch menschliche Tätigkeiten 
bewirkten CO2-Emissionen der EU des ersten Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls7. 

Im UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde die biologische Vielfalt 
des Bodens als Thema genannt, das besondere Aufmerksamkeit erfordert. Eine internationale 
Initiative für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt des Bodens 
wurde bereits eingeleitet. 

Mehrere Länder, einschließlich der USA, Japans, Kanadas, Australiens, Brasiliens und 
verschiedener Entwicklungsländer, haben eine Bodenschutzpolitik formuliert, die 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, Überwachungssysteme, die Beschreibung von Risikogebieten, 
die Erstellung von Verzeichnissen, Sanierungsprogramme und Finanzierungsmechanismen 
für kontaminierte Standorte, für die keine verantwortliche Partei gefunden werden kann, 
umfassen. Solche Maßnahmen gewährleisten ein Schutzniveau für die Böden, das mit dem 
Konzept dieser Strategie verglichen werden kann. 

3. ZIEL DER STRATEGIE 

3.1. Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung des Bodens 

Vor diesem Hintergrund ist die Kommission der Ansicht, dass eine umfassende EU-Strategie 
für den Bodenschutz erforderlich ist. Diese sollte alle Funktionen, die Böden wahrnehmen 
können, ihre Variabilität und Komplexität und die unterschiedlichen Prozesse, die eine 
Verschlechterung der Bodenqualität bewirken, berücksichtigen, und sozioökonomischen 
Aspekten Rechnung tragen. 

Das Gesamtziel ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung des Bodens auf der Grundlage 
folgender Grundprinzipien: 

(1) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung der Bodenqualität und Erhaltung der 
Bodenfunktionen: 

                                                 
7 Siehe: http://ec.europa.eu /comm/environment/climat/pdf/finalreport_agricsoils.pdf. 
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– Maßnahmen für Bodennutzung und –bewirtschaftung, wenn der Boden und seine 
Funktionen genutzt werden, und 

– Maßnahmen an der Quelle, wenn der Boden die Auswirkungen von menschlichen 
Tätigkeiten oder Umweltphänomenen aufnimmt/absorbiert. 

(2) Wiederherstellung von Böden, deren Qualität sich verschlechtert hat, auf einem 
Funktionalitätsgrad, der der derzeitigen und geplanten zukünftigen Nutzung zumindest 
gerecht wird, wobei auch die Kosten für eine Sanierung des Bodens zu 
berücksichtigen sind. 

3.2. Auf welcher Ebene sind Maßnahmen zu ergreifen? 

Um diese Ziele zu erreichen, sind Maßnahmen auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene 
erforderlich. Die europäische Ebene ist aus folgenden Gründen eine notwendige Ergänzung 
zu Maßnahmen der Mitgliedstaaten8: 

– Eine Verschlechterung der Bodenqualität beeinträchtigt andere 
Umweltbereiche, für die gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen existieren. 
Wenn der Boden nicht geschützt wird, entstehen Probleme für die Nachhaltigkeit 
und langfristige Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Der Boden ist in einer solchen 
Weise eng mit Luft und Wasser verbunden, dass er deren Qualität beeinflusst. 
Darüber hinaus tragen die Bodenfunktionen in hohem Maße zum Schutz der 
Biodiversität und der Meere, zum Küstenmanagement sowie zur Minderung des 
Klimawandels bei. 

– Störung der Funktion des Binnenmarktes. Die - insbesondere im Hinblick auf 
die Bodenverunreinigung - großen Unterschiede bei den nationalen Regelungen 
für den Bodenschutz führen mitunter zu ganz unterschiedlichen Verpflichtungen 
der Wirtschaftsteilnehmer und bewirken somit ein Ungleichgewicht bei den 
Fixkosten. Das Fehlen solcher Regelungen und die Ungewissheit hinsichtlich des 
Ausmaßes der Verschlechterung der Bodenqualität kann sich in bestimmten 
Fällen auch als Hindernis für private Investition erweisen. 

– Grenzüberschreitende Auswirkungen. Boden verbleibt im Allgemeinen zwar 
am gleichen Ort, ist aber nicht völlig unbeweglich, so dass eine Verschlechterung 
der Bodenqualität eines Mitgliedstaats oder einer Region auch 
grenzüberschreitende Folgen haben kann. Verluste organischer Substanzen im 
Boden in einem Mitgliedstaat beeinträchtigen die Erfüllung der im Kyoto-
Protokoll festgelegten Ziele der EU. Eine massive Bodenerosion führt dazu, dass 
durch weggespülte Sedimente flussabwärts in einem anderen Land Dämme 
blockiert und Infrastruktureinrichtungen geschädigt werden. Grundwasser in 
Nachbarländern wird durch kontaminierte Standorte auf der anderen Seite der 
Grenze verschmutzt. Deshalb ist es wichtig, bereits an der Quelle tätig zu werden 
und Schäden und anschließende Abhilfemaßnahmen zu vermeiden, da die Kosten 
für die Wiederherstellung der Umweltqualität andernfalls von einem anderen 
Mitgliedstaat getragen werden müssen. 

                                                 
8 Siehe Folgenabschätzung. 
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– Lebensmittelsicherheit. Die Aufnahme von Schadstoffen aus Lebens- und 
Futtermittelkulturen sowie die durch Nutztierhaltung bedingte Aufnahme in den 
Boden kann die im Binnenmarkt frei gehandelten Lebens- und Futtermittel durch 
Anreicherung signifikant beeinträchtigen und somit ein Risiko für die Gesundheit 
von Mensch und Tier darstellen. Aktionen an der Quelle und auf europäischer 
Ebene, die die Bodenkontamination verhindern oder ihr Ausmaß reduzieren, 
stellen eine notwendige Zusatzmaßnahme zu den strengen EU Maßnahmen und 
Kontrollen dar, die zur Gewährleistung der Lebens- und Futtermittel durchgeführt 
werden. 

– Internationale Dimension. Die Verschlechterung der Bodenqualität erhält 
zunehmende Aufmerksamkeit in internationalen Übereinkommen und Charten. 
Die EU kann durch Schaffung eines angemessenen und einheitlichen Rahmens, 
der eine bessere Kenntnis und eine bessere Bewirtschaftung der Böden 
ermöglicht, auf internationaler Ebene eine führende Rolle spielen und den 
Wissenstransfer und die Leistung technischer Hilfe erleichtern, während sie 
gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft sichert. 

Darüber hinaus entfalten Maßnahmen auf europäischer Ebene dadurch einen Mehrwert, dass 
sie zum Schutz der Gesundheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger beitragen, die in 
verschiedener Weise durch die Verschlechterung der Bodenqualität beeinträchtigt werden 
kann; z.B. durch die direkte oder indirekte Aufnahme von Schadstoffen (Kinder auf 
Spielplätzen bzw. durch belastete Lebensmittel oder Trinkwasser). In vergleichbarer Weise 
können Unfälle im Fall von Erdrutschen zu Gesundheitsschäden führen. 

Deshalb schlägt die Kommission vor, durch gezielte politische Maßnahmen die vorhandenen 
Lücken zu schließen und einen umfassenden Bodenschutz zu gewährleisten. Dabei ist dem 
Subsidiaritätsprinzip Rechnung zu tragen und sind Entscheidungen und Maßnahmen auf der 
am besten geeigneten Ebene zu treffen. Die Bodenpolitik ist ein hervorragendes Beispiel für 
die Notwendigkeit, global zu denken und lokal zu handeln. 

4. MASSNAHMEN UND MITTEL 

Die von der Kommission vorgeschlagene Strategie baut auf vier zentralen Säulen auf: 

(1) rechtliche Rahmenbestimmungen mit dem Hauptziel des Schutzes und der 
nachhaltigen Nutzung der Böden; 

(2) Einbeziehung des Bodenschutzes in Formulierung und Durchführung politischer 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft; 

(3) Schließung der derzeitigen Kenntnislücken auf bestimmten Gebieten des 
Bodenschutzes durch Forschungstätigkeiten, die von der Gemeinschaft und durch 
einzelstaatliche Forschungsprogramme gefördert werden; 

(4) zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit des 
Bodenschutzes. 
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4.1. Vorschlag für einen Rechtsakt 

Nach Prüfung verschiedener Optionen kam die Kommission zu dem Schluss, dass eine 
Rahmenrichtlinie sich am besten dazu eignet, ein umfassendes Konzept für den Bodenschutz 
festzulegen, bei dem auch das Subsidiaritätsprinzip voll berücksichtigt wird. Die 
Mitgliedstaaten müssen spezifische Maßnahmen zum Schutz der Böden ergreifen, wobei die 
Richtlinie ihnen genug Freiheit lässt, um selbst zu entscheiden, wie die gesetzten 
Anforderungen am besten erfüllt werden können. Das heißt, sie können selbst beschließen, 
welche Risiken sie akzeptieren, wie ehrgeizig die festgelegten Ziele sein sollen und welche 
Maßnahmen sie zur Erreichung dieser Ziele auswählen. 

Damit wird auch anerkannt, dass bestimmte Phänomene wie Erosion, Verluste organischer 
Substanzen, Verdichtung, Versalzung und Erdrutsche9 in spezifischen Risikogebieten 
auftreten, die bestimmt werden müssen. Für die Bekämpfung von Verunreinigung und 
Versiegelung sind nationale oder regionale Konzepte besser geeignet. Durch den Vorschlag 
wird ein Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, Pläne zur Bekämpfung von Gefahren auf der 
jeweils angemessenen geographischen und administrativen Ebene zu verabschieden. 

4.1.1. Erosion, Verluste organischer Substanzen, Versalzung, Verdichtung und Erdrutsche 

Bei der Bekämpfung von Erosion, Verlusten organischer Substanzen, Versalzung, 
Verdichtung und Erdrutschen wird nach folgendem Konzept vorgegangen: 

   
Festlegung der 

RISIKOAKZEPTANZ 
durch die 

Mitgliedstaaten

BESCHREIBUNG von Risikogebieten

MASSNAHMEN der Mitgliedstaaten zur Erreichung des Ziels

ZIELFESTLEGUNG für das Risikogebiet durch Mitgliedstaaten

GEMEINSAME KRITERIEN in Richtlinie

BERICHT an die Kommission

Modelle oder 
empirische 

ÜBERWACHUNG

 

Die Mitgliedstaaten werden in der vorgeschlagenen Richtlinie aufgefordert, auf der Grundlage 
gemeinsamer Elemente Risikogebiete zu bestimmen, für diese Gebiete Risikominderungsziele 
zu beschreiben und Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Ziele festzulegen. Die 
Kommission ermutigt die Mitgliedstaaten dazu, sich bei der Beschreibung von Risikogebieten 
auf bestehende Überwachungsprogramme zu stützen. Im Laufe der Zeit können 
Überwachungskonzepte und Verfahren entwickelt werden, die stärker harmonisiert sind; 
Grundlage hierfür werden die laufenden Arbeiten des Netzes für Verfahrensharmonisierung 
des Europäischen Büros für Böden sein. Risikoakzeptanz und Maßnahmen werden je nach 

                                                 
9 Überschwemmungen sind Gegenstand eines eigenen Vorschlags für eine Richtlinie über die Bewertung 

und Bekämpfung von Hochwasser (KOM(2006)15). 
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Schwere der Verschlechterung, lokalen Gegebenheiten und sozioökonomischen 
Überlegungen variieren. 

Die Programme können auf bereits laufenden Maßnahmen auf nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene (z.B. Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen [„cross-
compliance“] und Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der GAP) aufbauen sowie 
auf Regeln der guten landwirtschaftlichen Praxis und Aktionsprogrammen gemäß der 
Nitratrichtlinie, künftigen Maßnahmen der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 
gemäß der Wasserrahmenrichtlinie, Plänen des Hochwasserrisikomanagements, nationalen 
Waldbauprogrammen, nachhaltigen Forstwirtschaftspraktiken und Maßnahmen zur 
Vermeidung von Waldbränden. Bei der Prüfung von Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Verluste organischer Substanzen im Boden ist zu bedenken, dass nicht alle Arten organischer 
Substanzen sich hierfür eignen. Stabile organische Substanzen liegen in Kompost und 
Düngemittel vor und in einem viel geringeren Ausmaß in Abwasserschlamm und 
Tierschlamm, und es ist dieser stabile Bruchteil, der zum Humusbecken im Boden beiträgt, 
dadurch Bodeneigenschaften verbessernd. 

Es steht den Mitgliedstaaten frei, Konzepte zur Bekämpfung aktueller Belastungen zu 
kombinieren. Dies kommt insbesondere Mitgliedstaaten zugute, die im Rahmen des UNCCD 
die Versteppung bekämpfen, und hilft, Doppelarbeit zu vermeiden. 

4.1.2. Kontaminierung 

Bei der Bekämpfung der Kontaminierung soll nach folgendem Konzept vorgegangen werden: 

 
Gemeinsame 

BEGRIFFSBESTIM
MUNG in Richtlinie

Gemeinsame LISTE 
potentiell 

verunreinigender 
Aktivitäten
in Richtlinie

Mitgliedstaaten erstellen VERZEICHNIS verunreinigter Standorte

Bodenzustandsbericht

Mitgliedstaaten verabschieden nationalen Sanierungsstrategie

Bericht an die Kommission

Mechanismus für 
„herrenlose“ Standorte

 

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Begriffsbestimmung kontaminierter Standorte (d.h. Standorte, die ein signifikantes Risiko für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen), sowie deren Anwendung durch die 
Mitgliedstaaten, und einer gemeinsamen Liste potenziell verunreinigender Aktivitäten, zu 
bestimmen, welche Standorte auf ihrem Gebiet kontaminiert sind und eine nationale 
Sanierungsstrategie festzulegen. Diese Strategie wird auf einer soliden und transparenten 
Priorisierung der zu sanierenden Standorten basieren, mit dem Zieldie Kontaminierung der 
Böden und die damit verbundenen Risiken zu verringern. In diesem Zusammenhang ist auch 
ein Mechanismus für die Finanzierung der Sanierung von „herrenlosen“ Standorten zu 
schaffen. Hinzu kommt die Verpflichtung von Verkäufern oder ein voraussichtlicher Käufer, 
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bei Standorten, an denen eine potenziell verschmutzende Tätigkeit stattgefunden hat bzw. 
noch stattfindet, den Behörden und die andere Partei in der Transaktion einen Bericht über 
den Zustand des Bodens vorzulegen. Die Richtlinie enthält auch eine Anforderung zur 
Begrenzung der Einbringung gefährlicher Stoffe in die Böden, um einer Kontaminierung 
vorzubeugen. 

4.1.3. Versiegelung 

Um eine sinnvollere Nutzung der Böden zu erreichen, werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, die Bodenversiegelung durch Sanierung aufgegebener Flächen zu begrenzen 
und die Auswirkungen der Bodenversiegelung durch Baumethoden abzuschwächen, die es 
ermöglichen, so viele Bodenfunktionen wie möglich aufrechtzuerhalten. 

4.1.4. Sonstige Bedrohungen 

Die biologische Vielfalt des Bodens wird in der Richtlinie nicht direkt behandelt. Sie wird 
jedoch von Maßnahmen profitieren, die zur Bekämpfung anderer Belastungen vorgeschlagen 
werden. Dadurch wird ein Beitrag zur Erreichung des Ziels geleistet, den Rückgang der 
biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 aufzuhalten. 

4.2. Forschung 

Um Wissenslücken zu schließen und eine bessere Grundlage für politische Maßnahmen zu 
schaffen, sind weitere Forschungstätigkeiten erforderlich. Die Kommission plant, den 
Empfehlungen zu folgen, die bei der Konsultation der Beteiligten im Hinblick auf prioritäre 
Themen formuliert wurden, d.h.: 

– Prozesse, die Bodenfunktionen zugrunde liegen (z.B. Rolle des Bodens in globalen CO2-
Bilanzen und beim Schutz der biologischen Vielfalt), 

– räumliche und zeitliche Veränderungen der Bodenprozesse, 

– ökologische, wirtschaftliche und soziale Ursachen der Bodenbelastung, 

– Faktoren mit Einfluss auf ökologische Funktionen und  

– operationelle Verfahren und Technologien für Bodenschutz und Sanierung. 

Im Vorschlag für das siebte Rahmenprogramm (2007-2013) fallen Tätigkeiten zur 
Erforschung der Bodenfunktionen unter die prioritären Bereiche „Umwelt“ sowie 
„Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie“. 

4.2.1. Biologische Vielfalt 

Auch hinsichtlich der biologischen Vielfalt des Bodens mangelt es an Kenntnissen. Diese 
Frage wird im siebten Rahmenprogramm angesprochen werden, um ein besseres Verständnis 
der ökologischen Funktion der biologischen Vielfalt zu gewinnen. Der Aufbau einer 
Wissensgrundlage wird durch laufende Initiativen im Rahmen des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt und des Forest Focus-Programms unterstützt. 
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4.3. Einbeziehung in andere politische Maßnahmen 

Die Gemeinschaftspolitik für unter anderem Landwirtschaft, Regionalentwicklung, Verkehr 
und Forschung hat signifikante Auswirkungen auf den Boden. Wenn die Ziele dieser Strategie 
erreicht werden sollen, muss der Bodenschutz stärker in andere politische Bereiche integriert 
werden. 

Die Kommission plant die Verabschiedung verschiedener Maßnahmen (siehe Abschnitt 6). 

4.4. Sensibilisierung 

In der Öffentlichkeit besteht wenig Bewusstsein für die Bedeutung des Bodenschutzes. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse und zum Austausch von Informationen und 
bewährten Verfahren können diese Lücke schließen. Die Kommission wird in diesem 
Zusammenhang u.a. folgende Initiativen fördern: 

• umfassende Verbreitung des Bodenatlas für Europa und Pflege der einschlägigen 
Webseiten http://eusoils.jrc.it mit dem Ziel, einen offenen Zugang zu politischen 
Informationen mit Relevanz für den Bodenschutz zu gewähren, 

• Fortsetzung der Europäischen Sommerakademie „Bodenforschung“, um junge Forscher 
gezielt auszubilden, 

• Förderung von Initiativen wie dem Europäischen Manifest zu Erbe und Geodiversität der 
Erde („European Manifesto on Earth Heritage and Geodiversity“), 

• Einbeziehung von Aspekten der Bodenkenntnis und des Bodenschutzes in Informations- 
und Ausbildungsveranstaltungen, die von der Gemeinschaft finanziert werden, 

• gegebenenfalls Vergabe von Preisen für die Bewirtschaftung von Böden, 

• Initiativen im Rahmen des UNCCD, insbesondere im Jahr 2006, dem internationalen Jahr 
zur Bekämpfung von Wüsten und Versteppung. 

5. VORAUSSICHTLICHE AUSWIRKUNGEN UND ERGEBNISSE 

Diese Strategie war Gegenstand einer Folgenabschätzung und einer ausführlichen 
Konsultation der Beteiligten. Dabei wurden verschiedene Optionen und Maßnahmen geprüft, 
darunter nicht verbindliche Maßnahmen, nicht normativer EU-Rechtsrahmen, 
Rechtsvorschriften zu den verschiedenen Bodenbelastungen, Festlegung von Zielen und 
Instrumenten auf EU-Ebene. 

Die Empfehlungen der Beteiligten, die derzeitige Situation hinsichtlich des Bodenschutzes in 
der EU (einschließlich politischer und sonstiger Maßnahmen in einer Minderheit der 
Mitgliedstaaten) und die Gesamtkosten, die der Gesellschaft aufgrund der Verschlechterung 
der Bodenqualität entstehen, haben die Kommission davon überzeugt, dass eine flexible 
Rahmenrichtlinie zur Regelung des Bodenschutzes am besten geeignet wäre. 

Die in Einklang mit den Leitlinien der Kommission auf der Grundlage von verfügbaren Daten 
durchgeführte Folgenabschätzung zeigt, dass die Verschlechterung der Bodenqualität jährlich 
bis zu 38 Milliarden € kosten könnte. 
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Die Kosten, die unmittelbar aus der vorgeschlagenen Richtlinie entstehen und hauptsächlich 
auf die Verpflichtung zur Beschreibung von Risikogebieten und zur Erstellung des 
Verzeichnisses kontaminierter Standorte zurückzuführen sind, werden für die EU-25 in den 
ersten fünf Jahren auf jährlich 290 Mio. € und in den darauf folgenden 20 Jahren auf 
240 Mio. € geschätzt. Danach werden diese Kosten auf unter 2 Mio. € pro Jahr fallen, die in 
erster Linie vom Staat getragen werden. 

Die damit verbundenen Vorteile ergeben sich aus einer besseren Kenntnis des Umfangs und 
des Orts der Gefahren für den Boden und damit der Möglichkeit, gezielte und effiziente 
Maßnahmen zu ergreifen. Die Vorteile können nicht quantifiziert werden, da sie davon 
abhängen, wie die verbesserten Kenntnisse in die Praxis umgesetzt werden. 

Die Richtlinie lässt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie ehrgeizig 
ihre Ziele sein sollen, und im Rahmen der Programme und Sanierungsstrategien die 
Maßnahmen auszuwählen, die sie für am besten geeignet und besonders kostenwirksam 
halten. Kosten und Nutzen hängen somit davon ab, wie ehrgeizig vorgegangen wird, und 
inwieweit die Mitgliedstaaten die im Hinblick auf den Bodenschutz vorhandenen 
Möglichkeiten bestehender Rechtsvorschriften nutzen wie zum Beispiel die Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen im Rahmen der GAP. 

Je nach Grad der Ambitionen sind verschiedene Maßnahmenszenarios möglich. Gemeinsam 
ist diesen, dass zusätzliche Kosten erst ab etwa 2015 anfallen würden und je nach 
Entscheidung der Mitgliedstaaten entweder von den Landnutzern und Verschmutzern 
und/oder der öffentlichen Hand zu tragen sind. Von den Vorteilen würden hauptsächlich die 
Gesellschaft und einige Wirtschaftsteilnehmer profitieren. 

Die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen möglicher Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten wurden im Rahmen der Folgenabschätzung im Hinblick auf verschiedene 
Szenarios analysiert, bei denen von einem mittlerem bis hohem Grad des Ehrgeizes 
hinsichtlich der festgelegten Ziele ausgegangen wurde. 

Bei der Bewertung der möglichen zusätzlichen Kosten ist - insbesondere bei dem geplanten 
Szenario – zu bedenken, dass die geschätzten Vorteile gegenüber den Kosten eindeutig 
überwiegen, insbesondere da viele Umweltvorteile der Bodenfunktionen wie der Erhalt der 
biologischen Vielfalt und die Gewährleistung des Nährstoff- und Gaskreislaufs nicht 
einbezogen werden konnten. 

Mit dieser Richtlinie wird zum ersten Mal ein politisches Konzept für den Bodenschutz auf 
EU-Ebene entworfen. Ziel ist der Schutz des Bodens als wichtiger und grundsätzlich nicht 
erneuerbarer Ressource der EU mit rund 400 Mio. Hektar. 

6. DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 

Um sicherzustellen, dass die oben beschriebene Maßnahme in die Praxis umgesetzt wird, will 
die Kommission 

– Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für Forschungsprojekte veröffentlichen, 
um in Einklang mit den Zielen dieser Strategie die Entscheidungsfindung zu unterstützen 
und ab 2006 neue Erkenntnisse über die biologische Vielfalt des Bodens einzubeziehen, 
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– im Jahr 2007, wie in der thematischen Strategie für Abfallvermeidung und -recycling10 
angekündigt, die Klärschlammrichtlinie überarbeiten, um sicherzustellen, dass die 
Wiedereinbringung von Nährstoffen einen maximalen Nutzen bringt und die Freisetzung 
gefährlicher Stoffe in den Boden begrenzt wird, 

– im Jahr 2007 die Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung11 (IVU-Richtlinie) überarbeiten, um Aspekte des Bodenschutzes 
und der Vermeidung von Verschmutzungen zu stärken, indem insbesondere eine mögliche 
Harmonisierung der grundlegenden Verpflichtung geprüft wird, jedes 
Verschmutzungsrisiko zu vermeiden, IVU-Standorte wieder in einen „zufrieden stellenden 
Zustand“ zu bringen und den Boden am Standort regelmäßig zu überwachen, 

– gründlich überwachen, ob die Notwendigkeit des Bodenschutzes in den Plänen für die 
ländliche Entwicklung für 2007-2013 und im Zeitraum danach angemessen berücksichtigt 
wird , 

– prüfen, welchen Beitrag die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 und Anhang IV von 
Verordnung 1782/2003 festgelegten Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand zum Bodenschutz leisten, 

– im Jahr 2007 Maßnahmen zur Entwicklung einer besten Praxis einleiten, um negative 
Auswirkungen der Versiegelung auf die Bodenfunktionen abzuschwächen, 

– in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten eine gemeinsame Durchführungsstrategie für die 
Rahmenrichtlinie und die anderen Säulen der Strategie erarbeiten, ohne dabei den offenen 
Dialog mit den Experten zu vernachlässigen, die an der Beteiligtenkonsultation beteiligt 
waren. In diesem Rahmen können die Mitgliedstaaten bei der Festlegung und 
Durchführung besonders kostenwirksamer Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der 
Strategie unterstützt werden. Dies wird darüber hinaus eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Erreichung vergleichbarer Vorgehensweisen im 
Bodenschutz erlauben,  

– ein robustes Konzept für Wechselwirkungen zwischen Bodenschutz und Klimawandel 
entwickeln, das die Bereiche Forschung, Wirtschaft und ländliche Entwicklung 
berücksichtigt, so dass politische Maßnahmen auf diesen Gebieten sich gegenseitig 
ergänzen, 

– im Jahr 2009 mögliche Synergieeffekte zwischen Maßnahmen zum Schutz und zur 
nachhaltigen Nutzung des Bodens einerseits sowie Maßnahmen der gemäß der 
Wasserrahmenrichtlinie erstellten Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 
andererseits bewerten, 

– bewertung von mögliche Synergien zwischen Maßnahmen zum Schutz und zur 
nachhaltigen Nutzung des Bodens und Maßnahmen zum Schutz von Küstengewässern 
einschließlich jener, die in den Thematische Strategie für den Schutz und die Erhaltung der 
Meeresumwelt einbezogen wurden12, 

                                                 
10 KOM(2005)666. 
11 Richtlinie 96/61/EG (ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26). 
12 KOM(2005)504. 
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– die Einbeziehung von Aspekten des Bodenschutzes in die Produktpolitik sicherstellen, um 
eine Verunreinigung des Bodens zu verhindern, 

– sicherstellen, dass die Maßnahmen dieser Strategie und der Initiativen im Rahmen von 
UNCCD, UNCBD, Kyoto-Protokoll und Alpenschutzkonvention miteinander vereinbar 
sind und sich sinnvoll ergänzen. 

Diese Strategie enthält die Maßnahmen, die in dieser Phase auf EU-Ebene als angemessen 
betrachtet werden. Die Fortschritte zur Erfüllung der Ziele dieser Strategie werden 
gegebenenfalls im Rahmen der Überarbeitung des sechsten Umweltaktionsprogramms 
bewertet. 
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Bodenschutzrecht verlangt mehr als das Einhalten 

von Cross Compliance-Anforderungen 

 

Cross Compliance (CC) steht für sogenannte „Überkreuz-Verpflichtungen", d.h. EU-Agrarzahlungen 

an die Landwirte werden an Maßnahmen zum Tier-, Futtermittel-, Lebensmittel- und Umweltschutz 

geknüpft (Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung, DirektZahlVerpflV). 

Um Direktzahlungen zu erhalten, müssen Landwirte auch Mindestanforderungen zum Schutz vor Bo-

denerosion erfüllen. Hierzu werden die Feldblöcke nach den Vorgaben der DirektZahlVerpflV in Ge-

fährdungsstufen der potenziellen Erosionsgefährdung eingeteilt. 

Bei der Erosionsgefährdung durch Wasser gibt es die beiden Gefährdungsstufen CC-Wasser 1 und 

CC-Wasser 2, die jeweils mit Maßnahmen gegen Bodenerosion verknüpft sind: 

Feldblöcke der Gefährdungsstufe 1 (CC-Wasser 1): 

 Pflugverbot vom 1. Dezember bis 15. Februar 

 Pflügen erlaubt, wenn Aussaat vor 1. Dezember 

 Pflügen zulässig, wenn Bewirtschaftung quer zum Hang 

 

Feldblöcke der Gefährdungsstufe 2 (CC-Wasser 2): 

 Pflugverbot bei Reihenkulturen mit > 45 cm Reihenabstand 

 Generelles Pflugverbot 1. Dezember bis 15. Februar 

 Pflügen erlaubt vom 16. Februar bis 30. November, sofern die Aussaat unmittelbar auf das 

Pflügen folgt und es sich nicht um Reihenkulturen mit > 45 cm Reihenabstand handelt. 

 

Beim Vergleich der CC-Einteilung mit der Bewertung der Wassererosionsgefährdung nach DIN 19708 

ist festzustellen, dass CC-Wasser 1 und CC-Wasser 2 nur die sehr hoch erosionsgefährdeten Flächen 

bzw. Feldblöcke umfasst. 

Stufe Einstufung  
DIN 19708 

Produkt der Erosionsfaktoren 
K*S*R 

Einstufung 
§2 DirektZahlVerpflV 

0 - 1 keine bis sehr geringe  <2,5  
 
keine Gefährdungsstufe 

nach CC  

2 geringe  2,5 - <5 

3 mittlere  5 - <7,5 

4 hohe  7,5 - <15 

5 sehr hohe  15 - <27,5 CC-Wasser 1 

>=27,5 CC-Wasser 2 

Die potenzielle Wassererosionsgefährdung nach DIN 19708:2005-02 wird in Abhängigkeit von der Bodenart (K-Faktor), der 

Hangneigung (S-Faktor) und der regionalen Erosivität der Niederschläge (R-Faktor) bestimmt. 
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Bei der Erosionsgefährdung durch Wind gibt es eine Gefährdungsstufe, die mit Maßnahmen gegen 

Bodenerosion verknüpft ist: 

Feldblöcke der Gefährdungsstufe 1 (CC-Wind 1): 

 Pflügen nur bei Aussaat vor dem 1. März bzw. Pflügen ab dem 1. März nur bei einer unmittel-

bar folgenden Aussaat 

 Bei Reihenkulturen mit einem Reihenabstand > 45 cm gilt ein grundsätzliches Pflugverbot. 

Dies gilt nicht, wenn vor dem 1. Dezember ein Grünstreifen in einer Breite von mindestens 2,5 

Metern und in einem Abstand von maximal 100 Metern quer zur Hauptwindrichtung eingesät 

wird oder wenn Kartoffeldämme quer zur Hauptwindrichtung angelegt werden.  

 

Beim Vergleich der CC-Einteilung mit der Bewertung der Winderosionsgefährdung nach DIN 19706 ist 

festzustellen, dass CC-Wind nur die sehr hoch erosionsgefährdeten Flächen bzw. Feldblöcke umfasst. 

Stufe Einstufung DIN 19706 Einstufung §2 DirektZahlVerpflV 

0 - 1 keine bis sehr geringe   
 

keine Gefährdungsstufe nach CC 
 

2 geringe  

3 mittlere  

4 hohe  

5 sehr hohe  CC-Wind 1 

Die potenzielle Winderosionsgefährdung eines Feldblocks wird in Abhängigkeit von der Bodenart, der langjährig mittleren 

Windgeschwindigkeit und der Schutzwirkung der Windhindernisse nach DIN 19706:2004-05 bestimmt. 

Aus den dargestellten Einstufungstabellen zur Erosionsgefährdung wird ersichtlich, dass in beiden 

Fällen die CC-Regelung nur die nach DIN „sehr hoch“ erosionsgefährdeten Flächen berücksichtigt. 

Für alle anderen Flächen werden nach der CC-Regelung keine Maßnahmen gegen Bodenerosion 

gefordert. Eine weitere Vereinfachung ist der Bezug zum Feldblock, da jedem Feldblock ein flächen-

gewichteter Mittelwert der Erosionsgefährdung zugeordnet werden muss. Dadurch entfällt eine diffe-

renzierte Bewertung von unterschiedlich gefährdeten Schlägen bzw. Bereichen innerhalb des Feld-

blocks. So kann dennoch von Teilbereichen eines nach CC in keiner Gefährdungsstufe eingestuften 

Feldblocks eine erhebliche Erosionsgefahr ausgehen.  

Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass auch Feldblöcke, die in die Stufe CC-

Wasser 2 eingeordnet wurden, trotz CC-konformer Bewirtschaftung erheblich von Erosionsschäden 

betroffen waren.  

 

Die Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG, BBodschV) gehen über die 

aufgeführten Regelungen der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung hinaus. 

Die Bodenschutzgesetzgebung unterscheidet bezüglich der Bodenerosion, die   

 Vorsorge im Rahmen der „guten fachlichen Praxis“ (§17 BBodSchG) 

 Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderung (§8 BBodSchV) 

 

Nach §17 BBodSchG sind durch eine „gute fachliche Praxis“ Bodenabträge durch eine standortange-

passte Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windver-

hältnisse sowie der Bodenbedeckung, möglichst zu vermeiden. Eine „gute fachliche Praxis“ umfasst 
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und berücksichtigt gesicherte Erkenntnisse der Wissenschaft, ist aufgrund von Erfahrungen aus der 

Praxis als geeignet und angemessen anerkannt und wird von der amtlichen Beratung empfohlen. In 

diesem Sinn wird z.B. mittlerweile die pfluglose Bodenbearbeitung auf hoch erosionsgefährdeten Flä-

chen als gute fachliche Praxis angesehen.  

Zur Gefahrenabwehr von schädlichen Bodenveränderungen aufgrund von Bodenerosion durch Was-

ser (§8 BBodSchV) gibt es eine Arbeitshilfe des LfULG. Stellt die untere Bodenschutzbehörde eine 

schädliche Bodenveränderung fest, können gegenüber dem Landnutzer Maßnahmen gegen Bodene-

rosion flächenkonkret festgelegt werden. 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/20533 

Fazit 

Neben den CC-Regelungen sind die Anforderungen nach Bodenschutzrecht zu beachten, denn mit 

dem Einhalten der CC-Regelungen erfüllt der Landwirt nicht automatisch die Regelungen des Bun-

desbodenschutzgesetzes. Diese umfassen die gute fachliche Praxis und die Gefahrenabwehr bei 

schädlichen Bodenveränderungen durch Bodenerosion. 

Erosionsgefährdungskarten finden Sie unter: 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/33144.htm 
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beitsgruppen (Technical Working Groups: TWGs)4), die zur Vorbereitung der 
Strategie eingesetzt worden waren, schienen dafür zu sprechen, dass Hoffnungen 
gehegt werden konnten, dass eine in dieser Weise dem Nachhaltigkeitsgebot ent-
sprechende umfassende Konzeption und eine entsprechende Richtlinie zur Vor-
lage gelangte. 

Die Generaldirektion Umwelt hat nach einem unveröffentlichten Entwurf vom 
Januar 2006 im Mai 2006 einen weiteren nicht öffentlichen Entwurf der themati-
schen Strategie für den Bodenschutz einschließlich Bodenrahmenrichtlinie erar-
beitet, der bereits "Straffungen" und Abschwächungen der Intentionen der Gene-
raldirektion Umwelt enthielt. Dieser wurde in einer Sitzung der Kommission im 
Juni 2006 erneut von der Tagesordnung abgesetzt und die Beschlussfassung und 
Veröffentlichung der endgültigen Fassung auf Herbst 2006 verschoben. Den Hin-
tergrund bildeten unverändert heftige Widerstände innerhalb der Kommission, 
die aus der vermeintlich nicht hinreichenden Berücksichtigung ökonomischer 
Belange resultierten, aus den Reihen der Mitgliedstaaten sowie starker Interes-
senvertretungen, denen es gelang, das Verhalten der politischen Organe zu beein-
flussen.  

Inzwischen hat die Kommission die Vorlage ihres Entwurfs durchgesetzt. Sie hat 
am 22.9.2006 die "Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen - thematische Strategie für den Bodenschutz"5), den Vorschlag für eine 
"Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für den Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG"6) und ein Begleitdokument Folgenabschätzung7) vorgelegt. Zu die-
sem Entwurf der Rahmenrichtlinie ist zu konstatieren, dass der bereits vorgestell-
te zweite Entwurf8) im Wesentlichen unverändert beibehalten wurde, jedoch eini-
ge Änderungen und Kompromissformulierungen beispielsweise bezüglich der 
                                                                                                                                                   

210 ff.; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltpolitische Handlungsfähigkeit si-
chern, Umweltgutachten 2004, Baden-Baden 2004. 

4) Vgl. Van-Camp, L., Bujarrabal, B., Gentile, A.-R., Jones, R. J. A., Montanarella, L., Olazabal, C., 
Selvaradjou, S.-K. (Editors): Reports of the Technical Working Groups. Established under the 
Thematic Strategy for Soil Protection, Volume I-VI, European Communities EUR 21319 EN/1-
6, Italy 2004. 

5) KOM(2006) 231 endgültig. Am 27.9.2006 wurde die korrigierte Fassung {KOM(2006) 231 end-
gültig/2} vorgelegt. 

6) KOM(2006) 232 endgültig, 2006/0086 (COD). 
7)  SEC(2006) 620 und SEC(2006) 1165, 22.9.2006. 
8) Bückmann, W.: Der zweite Entwurf einer europäischen Bodenrahmenrichtlinie, in UPR 

2006/Nr. 10. 
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Das Thema Vermaisung im öffentlichen Diskurs

Von ERIC LINHART, ANNA-KATHARINA DHUNGEL, Kiel

1. Einleitung
Der Anteil der Maisanbauflächen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren sichtbar gewachsen. Waren

es im Jahr 2005 noch 1,2 Millionen Hektar für Silomais (7,4 Prozent der Gesamtanbaufläche), so sind es

heute bereits über zwei Millionen Hektar (12,2 Prozent) (10). Auch weltweit hat Mais eine enorme

Bedeutung. 2010 wurden 844,4 Millionen Tonnen geerntet, die Fertigungsmenge liegt somit noch vor

Weizen oder Reis (18). Dies liegt unter anderem an der vielfältigen Einsetzbarkeit der Pflanze als

Nahrungsmittel, Tierfutter oder Energierohstoff. Weitere Gründe sind Leistungssteigerungen durch

Hybridzüchtung und Gentechnik, eine hohe Düngerverträglichkeit der Pflanze und die Möglichkeit der

Monokultur (47).

Die Beurteilung des zunehmenden Maisanbaus ist insbesondere in Deutschland umstritten: Sowohl in den

Medien als auch in der Wissenschaft ist eine lebhafte Debatte entstanden, ob die Zunahme des Maisanbaus

positiv oder negativ zu bewerten ist. Im Mai 2007 tauchte in der Zeitung "Die Welt" erstmals der Begriff

"Vermaisung" auf, der seitdem als negatives Schlagwort die Diskussion prägt und suggeriert, dass eine

bedrohliche Zunahme des Maisanbaus in Zukunft zu erwarten sei. Akteure, die diesen Begriff benutzen,

sehen den Maisanbau als politische Fehlsteuerung, ökonomische Fehlentwicklung und ökologisches Risiko

(8; 38; 49; 55). Der Sachverständigenrat für Umweltfragen bezeichnet Mais als "risikoreiche und

umweltgefährdende Kultur" (44, S. 44). Befürworter hingegen vertreten die Ansicht, dass Mais weder Vor-

noch Nachteile gegenüber anderen Pflanzen aufweisen würde und bei "optimiertem Management" keinerlei

Bedenken für die Umwelt bestünden. Mais sei zudem das kostengünstigste Einsatzsubstrat für die

Biogasproduktion (22, S. 50).

Ein Forschungsprojekt an der Universität Gießen ergab, dass sich keine Belastungen für Natur und

Landschaft feststellen ließen und dass Maisanbau umwelt- und ressourcenschonend sei, wenn

Empfehlungen für einen nachhaltigen Anbau beachtet würden. Um den politisch erwünschten Anteil

erneuerbarer Energien zu erreichen, würden die derzeitigen Anbauflächen aber nicht ausreichen (28).

Gemäßigte Befürworter sprechen sich für ein "qualitatives Wachstum" aus, bei dem die

Produktionsfunktion und die Ökosystemfunktion gleichermaßen Beachtung finden sollen, statt einer

Ausweitung des Maisanbaus "um jeden Preis" (50). In bestimmten Situationen und unter Berücksichtigung

von Fruchtfolgen und Vorgaben zur Düngung könne Mais klimaeffizient genutzt werden, ohne andere

Ökosystemleistungen negativ zu beeinflussen (51). Die Debatte weist zudem regelmäßig

Berührungspunkte mit der Diskussion um die Bioenergie auf, vorwiegend bei den Fragen, ob hauptsächlich

Mais zur Bioenergieerzeugung genutzt werden sollte und ob es ethisch vertretbar ist, Lebensmittel zur

Energie- oder Spriterzeugung zu nutzen, die sogenannte "Tank oder Teller"-Frage. Der Bioenergiediskurs

wurde bereits von ZSCHACHE ET AL. untersucht (57), eine ähnliche wissenschaftliche Betrachtung des

spezielleren, aber nicht minder bedeutsamen Themas Vermaisung fehlt jedoch bisher.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist genau eine solche Analyse des Diskurses um Maisanbau. Aus Sicht der

Interessengruppenforschung ist eine zentrale Methode der Interessenvermittlung die Kommunikation und

Information (1). Speziell die Öffentlichkeit als Adressat dieser Kommunikation ist von zunehmender

Relevanz, da es für Interessen darum geht, die Deutungshoheit über bestimmte Themen zu erlangen, den

Kampf um die öffentliche Meinung somit in die subjektiv gewünschte Richtung zu beeinflussen und damit

die eigenen Interessen besser durchsetzen zu können. Eine Diskursanalyse setzt genau dort an, indem sie

untersucht, welche Akteure sich wie stark medial Gehör zu verschaffen in der Lage sind, welche

Argumente die Debatte dominieren und welche Zusammenhänge sich zwischen den Akteuren herstellen

lassen.

Neben der inhaltlichen Relevanz eignet sich das Thema Vermaisung hervorragend, um die aktuelle

Bedeutung landwirtschaftlicher Interessen im Vergleich zu Interessen anderer Politikfelder zu untersuchen,

dort gleichgerichtete, aber auch gegensätzliche Interessen zu identifizieren und damit mögliche

Bündnispartner und Gegenspieler für ähnliche Diskurse zu erkennen sowie politische Ansprechpartner für

agrar-ökologische Fragen zu identifizieren. Der Beitrag liefert damit – wenn auch aus einer anderen

Forschungsrichtung kommend – wichtige Erkenntnisse in dem zunehmend relevanteren Forschungsgebiet

der Formation von Akteuren, die wechselseitig als Fürsprecher auftreten, sogenannten advocacy coalitions
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Neben den im Grundgesetz genannten Kompetenzen, werden noch folgende Kategorien von
ungeschriebenen Kompetenzen anerkannt:

Kompetenz kraft Sachzusammenhangs. D.h. der Bund darf Materien regeln die verständigerweise
unerläßlich sind um eine ausdrücklich zugewiesene Materie sinnvoll zu regeln (z.B. Altersfürsorge für
Schornsteinfeger).

Annexkompetenz. Wird auch als Unterfall der Kompetenz kraft Sachszummenhangs bezeichnet. Hier
geht es um Materien die bei der Vorbereitung oder Ausführung einer zugwiesenen Materie anfallen.
Man spricht auch von eine Ausweitung in die Tiefe (z.B. die Ordnungs- und Polizeigewalt in einer
zugewiesenen Materie).

Kompetenz kraft Natur der Sache. Materien die aufgrund ihrer Natur zwingend nur vom Bund
geregelt werden können (z.B. Sitz der Bundesregierung, Nationalfeiertage, Beschäftigungsverhältnisse
der Bundesangestellten).

Auf diesen Artikel verweisen: Annexkompetenz

Stand 05.02.1
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Die sogenannte „gute fachliche Praxis“

Wenn Grundsätze nicht eingehalten werden...

Bei einer Kritik an der Landwirtscha� stolpert man über die „gute fachliche Praxis“, die nach Aussage des

Bauernverbandes jeder Landwirt selbstverständlich einhält. Anspruch und Wirklichkeit

landwirtscha�licher Flächennutzung kla�en jedoch weit auseinander.

Maisanbau – durch Nicht-Einhalten der „guten fachlichen Praxis“ ins Wasser gefallen? – Foto: Ingo Ludwichowski

Geht es in Diskussionen mit dem Bauernverband um die Kritik an landwirtscha�lichem Handeln, stolpert man

immer wieder über den Begri� der „guten fachlichen Praxis“, die nach Aussage der landwirtscha�lichen

Interessenvertreter jeder Landwirt – von bedauerlichen Einzelfällen abgesehen - selbstverständlich einhält. Wie ein

Schutzschild wird damit gegenüber Laien und Journalisten jede Kritik an großflächigem, erkennbarem

Fehlverhalten in der Praxis abgewehrt. Zurecht?

Vorlesen

https://schleswig-holstein.nabu.de/imperia/md/nabu/images/natur-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/pflanzenbau/140822-nabu-maisanbau-ingo-ludwichowski-p1210549.jpeg
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8428&lang=de_de&readid=readspeaker_content&url=https%3A%2F%2Fschleswig-holstein.nabu.de%2Fpolitik-und-umwelt%2Flandnutzung%2Flandwirtschaft%2Ffakten-hintergruende%2F17789.html
https://schleswig-holstein.nabu.de/
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Dies beteuern Vertreter des Bauernverbandes nicht erst seit November 1997, als auf einem Fachsymposium des

NABU auf Gut Sunder das Thema erörtert wurde, wie mehr Umwelt- und Naturschutz in die Landwirtscha�

integriert werden kann. Nicht nur Ökolandwirte sehen allerdings seit langem in den Richtlinien des ökologischen

Landbaus eine wesentlich tauglichere Zielvorgabe als in denen der guten fachlichen Praxis.

Grünlandumbruch und Maisanbau - was im trockenen Frühjahr noch gelingt, wird bei der Ernte zum Risiko. Verstoß

gegen die gute fachliche Praxis in der Landwirtscha�. - Foto: Ingo Ludwichowski

Dass die Praxis in vielen Fällen vor Ort anders aussieht, ist dabei augenscheinlich, hinreichend belegt und fällt auch

denen auf, die sich heute mit o�enen Augen in unserer ehemals artenreichen, ursprünglich vielgestaltigen

Kulturlandscha� bewegen. Die zunehmende Industriealisierung der landwirtscha�lichen Nutzung, deren

Unterstützer gerade auch der Bauernverband ist, hinterlässt deutliche Spuren, messbar am Artenschwund und

einer zunehmenden Belastung von Oberflächengewässern wie auch des Grundwassers mit Düngemitteln und

Pestiziden. 

Doch was verbirgt sich hinter dem wohlklingenden Begri� der „guten fachlichen Praxis“ und welche Konsequenzen

drohen, sollte sich ein Landwirt doch nicht an die als Mindeststandard definierten Vorgaben halten? Schließlich ist

die gute fachliche Praxis in der Landwirtscha� unter anderem im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) benannt, für den jeweiligen Geltungsraum spezifiziert und liefert laut

Bundesamt für Naturschutz „einen Beitrag zur Bestimmung für eine aus Sicht des Naturschutzes und der

Landscha�spflege tolerable Landbewirtscha�ung“.

Die Landwirte in Deutschland beweisen täglich, dass sie aufgrund ihres hohen
Ausbildungsstandes und eines intensiven Informations- und Beratungsangebotes
die gute fachliche Praxis beherrschen und auch in der betrieblichen Praxis
umsetzen. Die gute fachliche Praxis ist aber nicht die „StVO der Landwirtscha�“.
Eine Auslegung im Sinne von Betreiberpflichten, was einer Bevormundung der
Landwirte gleich zu setzen wäre, ist daher nicht möglich und auch nicht gewollt.
Im Übrigen haben die Landwirte ein stark ausgeprägtes Eigeninteresse an der
Beachtung der guten fachlichen Praxis, da sie den Rahmen für den ökonomischen
Erfolg bildet.
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Dass nun von den oben genannten Regeln – die allerdings unkonkret gehalten sind, einen großen

Interpretationsspielraum zulassen und viele unbestimmte Rechtsbegri�e beinhalten – nicht nur in Ausnahmefällen,

sondern in großer Regelmäßigkeit abgewichen wird, machen unterschiedliche Beobachtungen deutlich: 

Grünlandumbruch 

Am au�älligsten sind Verstöße gegen die gute fachliche Praxis am massiven Grünlandverlust festzumachen. Nach

Angaben der Landwirtscha�sverwaltung in Kiel wurden in den letzten Jahren viele tausend ha Grünland auf

Moorböden bzw. grundwassernahen Standorten umgebrochen. Der NABU hat dies immer wieder deutlich kritisiert:

Mit dem Umbruch geht nicht nur der Lebensraum von zahlreichen Tierarten wie Kiebitz und Feldlerche verloren.

Der Niedermoortorf zersetzt sich auch bei Entwässerung und folgendem Sauersto�kontakt und entlässt dabei

große Mengen an klimaschädlichem Methan (CH ), Lachgas (N O) und Kohlendioxid (CO ) in die Atmosphäre.  

Das MELUR hat versucht, über Erlasse und Verordnungen den Grünlandverlust – teils über den Schutz von

Definition

Als „gute fachliche Praxis“ wird im deutschen Recht allgemein zunächst die

Einhaltung von Grundsätzen des Tier- und Umweltschutzes in der Land-, Forst-

und Fischereiwirtscha� bezeichnet. Sie gilt als Handlungsrahmen und beinhaltet

Maßnahmen, die

in der Wissenscha� als gesichert gelten,
aufgrund praktischer Erfahrungen als geeignet, angemessen und notwendig
anerkannt sind,
von der amtlichen Beratung empfohlen werden und
sachkundigen Anwendern bekannt sind.

Für die Landwirtscha� ergänzen im § 5 BNatSchG die Anforderungen der guten fachlichen Praxis

diejenigen des landwirtscha�lichen Fachrechtes und des BBodSchG. Zur guten fachlichen Praxis der

Landwirtscha� gehören hier speziell:  

Bei der landwirtscha�lichen Nutzung muss die Bewirtscha�ung
standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und
langfristige Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet werden.
Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind zu
unterlassen.
Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landscha�selemente sind zu
erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren.
Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu
stehen und schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden.
Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf
Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein
Grünlandumbruch zu unterlassen
Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf
nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß
hinaus beeinträchtigt werden.
Eine schlagspezifische Dokumentation über den Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln ist nach Maßgabe des landwirtscha�lichen Fachrechts zu
führen.

4 2 2
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Wiesenvögeln begründet – zu stoppen, dabei jedoch kaum Erfolg gehabt. Nunmehr soll zumindest „mesothrophes

Grünland“ über das geplante neue Landesnaturschutzgesetz gesichert werden. Schleswig-Holstein findet sich aber

nach wie vor in der Spitzengruppe der Bundesländer mit dem größten Grünlandschwund wieder. Längst ist

landesweit die Schwelle der 8-Prozent-Vorgabe der EU überschritten, nach dem das Land über ein Verbot aktiv

werden musste. Drohende finanzielle Sanktionen greifen hier nicht, da Landwirte wegen der derzeit hohen

Gewinne beim Anbau von Agrarmais leicht auf EU-Prämien verzichten können.

Ihre Hilfe!

Wollen Sie den NABU im Kampf für eine

ökologischere Landwirtscha�

unterstützen?  

Dann als „Danke schön!“ jetzt schnell,

sicher und einfach spenden!

 

Gülleausbringung 

Das Ausbringen von Gülle auf abgeernteten Maisäckern ist nur dann erlaubt, wenn der Boden anschließend

bearbeitet wird, um die Nährsto�e einzuarbeiten. Doch allzu o� hält man sich nicht an diese und weitere Vorgaben

der Düngeverordnung des Bundes, mit der Konsequenz, dass die unter anderem fischschädliche Gülle in

Oberflächengewässer abgeschwemmt wird. Auch das Ausbringen auf gefrorenem Boden ist nicht nur nach der

Düngeverordnung nicht zulässig, sondern verstößt ebenso gegen die Grundsätze der guten fachlichen Praxis.

Geahndet werden derartige Vergehen aber nur in Ausnahmefällen, erst in den letzten Jahren ist das Land dagegen

verstärkt vorgegangen. Selbst Anzeigen bei der Umweltpolizei hatten zumindest in den vergangenen Jahren aber

keine Konsequenzen. Teils wurde eine Verfolgung mit der – rechtlich falschen – Begründung abgelehnt, sie seien

zulässig, beziehungsweise entsprechende Ausnahmegenehmigungen seien erteilt worden.

Taubenschwänzchen - Foto: NABU/Marco Frank

https://schleswig-holstein.nabu.de/imperia/md/nabu/images/natur-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/140822-nabu-erosion-ingo-ludwichowski-025.jpeg
https://schleswig-holstein.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/insekten/schmetterlinge/nachtfalter/150720-nabu-taubenschwaenzchen-marco-frank2.jpeg
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Bodenerosion nach Umbruch. Jedes Jahr wird wertvoller Boden abgeschwemmt und die Bodenfruchtbarkeit

beeinträchtigt. Verstoß gegen die gute fachliche Praxis in der Landwirtscha�. - Foto: Ingo Ludwichowski

Strukturvielfalt 

Nach der guten fachlichen Praxis sind Beeinträchtigungen von Knicks, Kleingewässern und anderen

Landscha�selementen in der Kulturlandscha� nicht zulässig. Erschwert wurde eine Kritik am Verhalten von

Landwirten jedoch dadurch, dass nach der Streichung des Erlasses Knicks selbst mit ministerieller Genehmigung in

ihrer Funktion für den Naturhaushalt erheblich beeinträchtigt werden dur�en. So war im Jahr 2005 der Ein-Meter-

Schutzstreifen für diesen wichtigen Lebensraum der Kulturlandscha� aufgehoben worden. Knicks wurden durch

das erlaubte Schlegeln ab dem Knickfuß erheblich verschmälert und zu Wallhecken degradiert. Nur wenig

überspitzt formuliert leistete das damalige MLUR hier mindestens Beihilfe zum Verstoß gegen die gute fachliche

Praxis. Die Konsequenzen sind heute überall zu erkennen - unser Knicksystem befindet sich in einem desaströsen

Zustand. Erst vor kürzerer Zeit ist der Knickschutz wieder deutlich verbessert worden. 

Bodenerosion 

Äcker mit einer Neigung von mehr als 7 Prozent sollten nur unter besonderen Bedingungen landwirtscha�lich

bewirtscha�et werden. Eigentlich schließen Hanglagen eine Nutzung als Acker aus, nur entsprechende

Grünlandflächen dür�en als solche genutzt werden. Die Realität sieht aber auch bei uns in vielen Fällen anders aus.

An vielen Stellen lassen sich Beispiele dafür finden, dass auch Hanglagen mitgepflügt werden. Teils großflächige

Abtragungen von Humusböden sind die Folge. Mit ihnen werden auch Nährsto�e in die Oberflächengewässer

eingespült.

Bei stärkeren Regenfällen finden Landwirtscha�smaschinen auf schweren Böden keinen Halt mehr. Der Boden wird

verdichtet oder „umgepflügt“. Verstoß gegen die gute fachliche Praxis in der Landwirtscha�. – Foto: Ingo

Ludwichowski

Verstöße bleiben ohne Konsequenzen 

Doch welche Konsequenzen hat es, sollte sich ein Landwirt nicht an dem Regelwerk orientieren? Zunächst einmal

ist hier nur festgelegt: „Mit diesen Regeln wird ein Beitrag zur Klarstellung der Betreiberpflichten geleistet und

unter Einbeziehung der in der EU-Agrarpolitik verankerten Cross Compliance- Bestimmungen die Schwelle

bestimmt, ab der naturschutzkonforme Agrarförderung beginnen kann“, lautet hierzu die sperrige Auskun� des

Bundesamtes für Naturschutz (BfN) auf seiner Internetseite. Dies bedeutet, für eine Nutzung einer Fläche in der

guten fachlichen Praxis definierten Intensität kann das Land berechtigterweise keine zusätzlichen Fördermittel

bereitstellen. So will die EU verhindern, dass für angebliche Selbstverständlichkeiten die Mitgliedstaaten

Geldzahlungen leisten und es so zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Was passiert, wenn man sich nicht an die

https://schleswig-holstein.nabu.de/imperia/md/nabu/images/natur-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/pflanzenbau/140822-nabu-maisanbau-ingo-ludwichowski-p1210500.jpeg
http://www.bfn.de/0313_gfp.html
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Vorgaben hält, ist nur über Cross-Compliance-Einschränkungen fassbar. Im Falle eines Verstoßes können

Fördermittel der EU eingeschränkt werden – Sanktionen sind aber so gering und die Kontrollen so dür�ig, dass

hierdurch kein nennenswerter Einfluss auf die Praxis ausgeübt wird. 

Und bei konkreten Verstößen außerhalb von Förderkürzungen? Die erstaunliche Antwort lautet: Keine! Denn weder

starke Bodenerosion, Grünlandumbruch auf Moorböden oder die Beeinträchtigung von wertvollen Lebensräumen

sind allein aus dem Verstoß gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis heraus mit Strafen sanktioniert. Auch das

Umweltministerium hat dies auf Nachfrage bestätigt. 

NABU-Forderung 

Der NABU fordert vor diesem Hintergrund, die gute fachliche Praxis stärker auszuformulieren und Verstöße stärker

zu sanktionieren. 

ILu akt. 7. August 2015

 - NABU-Broschüre Moorschutz

 

MEHR ZUM THEMA

Knicks in Schleswig-Holstein

Mit Ausnahme der Marsch wird die Agrarlandscha� Schleswig-Holsteins von einem insgesamt rund 45.000 km

langen Knicksystem durchzogen. Warum sie so wichtig sind für Fauna, Flora und Naturschutz ... mehr →

http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/naturschutz/moorschutz/nabu_moorschutzbroschuere.pdf
https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-landschaft/knicks/index.html
https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-landschaft/knicks/index.html
https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-landschaft/knicks/index.html


20.3.2018 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz - Medieninformation

https://www.thueringen.de/th8/tmuen/aktuell/presse/70522/ 1/2

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

21.03.2013 
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Medieninformation

Reinholz: Flächenverbrauch im Freistaat bis 2020 stoppen

Thüringer „Bündnis für Fläche“ hat Arbeit aufgenommen

Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz hat alle in Politik und Wirtschaft
Verantwortlichen dazu aufgerufen, mitzuhelfen, dass der Flächenverbrauch im Freistaat bis
2020 schrittweise gestoppt wird. „Mein Ziel ist es, bis 2020 beim Flächenverbrauch eine
ausgeglichene Bilanz zwischen Neuinanspruchnahme und Rückwidmung für natürliche und
naturnahe Zwecke zu erreichen“, sagte der Minister heute in Erfurt. „Der Boden ist
Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen- und er ist eine endliche Ressource.
Deshalb müssen wir gemeinsam den Flächenverbrauch stoppen.“ 

Das „Thüringer Bündnis für Fläche“ hat heute in Erfurt seine Arbeit aufgenommen. Zu den
Partnern zählen Thüringer Ministerien, der Beirat zur Nachhaltigen Entwicklung in
Thüringen, der Thüringer Bauernverband, die Thüringer Landgesellschaft, die Regionalen
Planungsgemeinschaften, die Deutsche Bahn AG und die Fachhochschulen Erfurt und
Nordhausen. Weitere Institutionen haben ihr Interesse an einer aktiven Mitarbeit bereits
signalisiert. Die Teilnehmer haben ihren klaren Willen zur Reduzierung der täglichen
Flächenneuinanspruchnahme bekräftigt und unterstützen damit wirkungsvoll den Schutz der
natürlichen Ressource Boden. Der, durch Minister Reinholz im Rahmen seiner
umweltpolitischen Schwerpunkte 2013/14 angekündigte Aktionsplan „Nachhaltige
Flächenpolitik“, wird damit schrittweise umgesetzt. 

Ein großes Potential beim achtsamen Umgang mit Flächen sieht der Umweltminister in
Brachflächen. „Mit über 6.800 Hektar Brachflächen verfügt der Freistaat Thüringen über
beachtliche Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Bereich“, so Reinholz. „Wenn nicht
entsiegelt werden kann, dann schlagen wir vor, dass eine Entsiegelungsabgabe gezahlt wird,
die für Naturschutzzwecke eingesetzt wird.“ 

Nachdem Handlungsfelder wie der Vorrang der Innen- vor Außenentwicklung bereits im

www.thueringen.de
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vergangenen Jahr bestimmt wurden, geht es jetzt darum, konkrete Maßnahmen in die Praxis
zu übertragen. Dazu gehören die weitere Erfassung und Charakterisierung von Brachflächen,
ein Monitoring und die anwenderfreundliche Nutzbarmachung dieser Informationen für
Wirtschaft, Verwaltung und Bürger. „Die Nutzung vorhandener Brachflächen und Baulücken
kann dazu beitragen, Kosten für Neuerschließungen zu vermeiden und die Attraktivität der
Ortskerne zu erhalten. Diese Faktoren sind Standortvorteile und geeignet, eine dauerhafte
Verbindung zwischen den Menschen und ihrer Region herzustellen“, sagte der Minister. 

Die Partner des Startprojektes sind sich darüber einig, dass vorgesehene gesetzgeberische
Veränderungen im Bau- und Naturschutzrecht zum Schutz unbebauter, unzerschnittener und
unzersiedelter Flächen notwendig, jedoch nur im Kontext einer breiten gesellschaftlichen
Akzeptanz erfolgreich sein können. 

Die Einladung zur Mitarbeit im Bündnis richtet sich auch ausdrücklich an weitere Akteure,
die mit ihren Erfahrungen, Ideen und Konzepten zum Erfolg dieses Umgestaltungsprozesses
beitragen. 

Hintergrund: 
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche nahm laut Statistik zwischen 1992 und 2010 in
Thüringen trotz Bevölkerungsrückgang um über 25.000 Hektar zu. 
Im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2011 wurden in Thüringen täglich 
2,7 Hektar Fläche neu für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen.
Siedlungen und Verkehrswege nehmen gegenwärtig neun Prozent der Bodenfläche
Thüringens ein. (Quelle: TLUG Jena). 
In Deutschland gehen täglich etwa 87 Hektar Land durch Versiegelung verloren. Ziel der
Bundesregierung ist es, bis 2020 diesen Wert auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. 

Andreas Maruschke 
Pressesprecher
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Anzeige

12-Jähriger zündet in Erfurt
Mitschülerin an

Toter Obdachloser in Erfurt ist nicht
erfroren

Etterwinden will
Einwohnerschwund aufhalten
Gemeinde Moorgrund startet Initiative gegen Leerstand im Ortskern und geht
neue Wege, um Bauwillige mit Grundstücksbesitzern ins Gespräch zu bringen

27. November 2017 / 02:45 Uhr

Markus Fallenstein (ganz links) ist Moorgrunds „Bau-Lotse“. Gemeinsam mit Bürgermeister Hannes Knott
(CDU, 2. von links) und dem Leiter des Flurneuordnungsamtes, Knut Rommel informierte er über leerstehende
Häuser. Foto: Norman Meißner

Etterwinden. „Wir haben eine Partnerschaft mit der Woiwodschaft Kleinpolen, und als
eine Delegation hier weilte, zeigten sich die Gäste überaus beeindruckt von unseren
geschlossenen Haufendörfern, denn bei ihnen ist die Landschaft völlig zersiedelt“,
sagt Knut Rommel, der Leiter des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung
Meiningen, am Samstagnachmittag während eines Rundganges durch Etterwinden.

Der Einladung der Gemeinde Moorgrund zum „1. Tag der Bebauung“ im Ortsteil
Etterwinden folgten trotz kräftigen Sprühregens insgesamt 18 Interessierte.

http://www.outbrain.com/what-is/default/de
http://www.thueringer-allgemeine.de/
https://www.liqid.de/de/magazin/anlagestrategie/gute-sparer-schlechte-investoren?utm_campaign=csc-desktop_d_t72_g71_lp19_newsletter**ndtgl&utm_medium=display&utm_source=outbrain&utm_content=00fdfeee324ec2b34d6357b871c4abc8be&utm_term=$section_id$&obOrigUrl=true
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/12-Jaehriger-zuendet-in-Erfurt-Mitschuelerin-an-64032306?obOrigUrl=true
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Toter-Obdachloser-in-Erfurt-ist-nicht-erfroren-1877847302?obOrigUrl=true
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„Wir wollen aufzeigen, wo es freie Kapazitäten
bei Baulücken und Gebäudeleerständen gibt, und
Bauwillige mit verkaufsbereiten
Grundstückseigentümern
zusammenzubringen“, erklärte Moorgrunds
Bürgermeister Hannes Knott (CDU) zu Beginn
des Rundganges.

Von den sieben Ortsteilen besitzt Etterwinden
(600 Einwohner) die höchste Leerstandquote bei
Häusern sowie bei innerörtlichen Brach�ächen.

Im Vorfeld des Informationstages befragte die Gemeindeverwaltung infrage
kommende Haus- und Grundstückseigentümer Dorfes. „Wir haben einen Rücklauf von
40 Prozent – und die sind alle verkaufsbereit“, erzählt Markus Fallenstein von der
Bauverwaltung der Gemeinde über die Initiative, die bei den Einwohnern meistenteils
ein wohlwollendes Echo erfuhr. Der junge Mann – seit Jahresbeginn in Diensten der
Gemeinde – darf sich „Bau-Lotse“ nennen und vermittelt zwischen Eigentümern und
Bauinteressenten.

Auch freie Flächen für Eigenheime

Aktuell weist Etterwindens Leerstandskataster 52 Flächen auf. Es betrachtet auch
Häuser und Grundstücke, die in absehbarer Zeit mit Leerstandrisiko behaftet sein
könnten, also Single-Senioren-Haushalte.

Ein weiteres Problem: Das vor Jahren erschlossene Wohngebiet in Etterwinden besitzt
noch viele unbebaute Parzellen. „Das ist natürlich kontraproduktiv, wenn wir hier den
Dorfkern beleben wollen“, räumt Hannes Knott ein, „aber Etterwinden verfügt über
einen sanierten Dorfkern und ein vitales Vereinsleben“.

Die örtliche Jugendfeuerwehrwartin Christin Roggenbuck, die selbst in vier Vereinen
mitarbeitet, informierte die Teilnehmer des Rundganges über die Aktivitäten der
Vereine. Neben besagten Vorteilen warb Hannes Knott auch mit einer
�ächendeckenden Breitbandverkabelung und einer guten Busanbindung. „Bei
sinkenden Einwohnerzahlen wäre es töricht, weitere Neubaugebiete auszuweisen –
wir brauchen eine Verdichtung im Ort“, fährt der Bürgermeister fort. Die Region habe,
so Knut Rommel, schon zu viele sogenannte „Donut-Dörfer“. „Innen stirbt alles weg
und außen herum wachsen die Wohngebiete“, führt der Amtsleiter vor Augen, der die
Initiative der Gemeinde Moorgrund begrüßt. Aber bisher erkennen seiner Meinung
nach viel zu wenig Bürgermeister die Problematik.

Einen Bebauungsplan stülpte die Gemeinde dem Ort nicht über, aber an die
Gestaltungssatzung sollten sich Bauwillige bei Kubatur, Dachform und -farbe halten.
„Für einen wohlwollenden Anblick“, begründet der Bürgermeister. Die
architektonische Charakteristik des Dorfes möchte man nicht zerstören.

Zu den Interessierten des Infotages gehörte Thomas Roscher aus Buttlar. „Wir suchen
ständig geeignete Bauplätze für unsere Kunden“, erzählt Hausbauberater Thomas
Roscher.

Norman Meißner / 27.11.17
Z0R0138666888



Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutzin der Landwirtschaft Abkürzungen 

entwässert werden. Neben dem niedrigeren Wasserrückhalt sowie höheren 
Hochwasserrisiken und Nährstofffrachten wirken sich die Entwässerungsmaßnahmen v.a. 
negativ auf das Klima aus, da sie die in hydromorphen Böden gespeicherten hohen 
Kohlenstoffgehalte freisetzen. Die stofflichen Einträge der Landwirtschaft in die Umwelt 
sind vielfältig und reichen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln über darin enthaltene 
Schwermetalle und Tierarzneimittel bis hin zu Methan-, Lachgas-, Ammoniak- und 
Feinstaubemissionen. Die ausgebrachten Mengen sind enorm und umfassen u.a. 2,8 Mio. 
t Stickstoff und mehr als 43.800 t synthetische Wirkstoffe für den Pflanzenschutz. Hiervon 
sind alle Umweltmedien einschließlich des lokalen und globalen Klimas sowie die 
menschliche Gesundheit und biologische Vielfalt betroffen. Biotope und wildlebende 
Arten sind nicht nur aufgrund von Bodendegradationen, veränderten Gewässern und 
Stoffeinträgen betroffen, sondern wurden und werden auch oftmals unmittelbar beseitigt 
oder verdrängt, um landwirtschaftliche Flächen urbar zu machen, zu vergrößern oder zu 
intensivieren. Mit dem verstärkten Umbruch von Dauergrünland ist eine erneute 
Verdrängungswelle eingetreten. 

Blickt man auf das bestehende Agrarumweltrecht, so verdeutlicht die hohe Zahl der 
einschlägigen oder zumindest berührten Vorschriften, dass die Landwirtschaft 
hinsichtlich des Schutzes der Umwelt kein ungeregelter Bereich ist. Dies entspricht den 
komplexen Ein- und Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft und Umwelt. Allerdings 
gehen von den einzelnen Vorschriften höchst unterschiedliche Steuerungswirkungen aus, 
denn entscheidend ist nicht, dass es ein Gesetz oder eine gesetzliche Regelung gibt, 
sondern entscheidend sind v.a. das Anforderungsniveau und seine qualitative und 
quantitative Konkretisierung sowie die rechtliche Bestimmtheit und Umsetzbarkeit der 
Regelungen. Rechtliche Anforderungen bedürfen der Unterstützung durch 
Vollzugsinstrumente, wie z.B. behördliche Anordnungen im Einzelfall, Anzeigepflichten 
und Genehmigungsvorbehalte sowie Sanktionsmöglichkeiten in Form von 
Ordnungswidrigkeiten oder Subventionskürzungen. In dieser Hinsicht weist das 
Agrarumweltrecht, verglichen mit anderen Wirtschaftsbereichen, oftmals ein geringeres 
Anforderungs- und Regelungsniveau auf. Nicht selten ist die Landwirtschaft vom 
Gesetzgeber von den normalen Regelungstatbeständen ausgenommen und 
Sonderregelungen unterworfen worden. Teilweise verneinen bei unbestimmten 
Rechtsbegriffen und Tatbestandsvoraussetzungen die normauslegende Rechtswissenschaft 
und die Behörden die Anwendbarkeit auf die Landwirtschaft. Eine gerichtliche Klärung 
der Auslegungsfragen ist bisher kaum erfolgt, da nur sehr selten überhaupt 
agrarumweltrechtliche Rechtsstreitigkeiten – insbesondere bezüglich der 
Bodenbewirtschaftung – an die Gerichte herangetragen werden. 

Hinzu kommen Vollzugsprobleme. Diese resultieren nicht nur aus den begrenzten 
behördlichen Kapazitäten der Umweltverwaltungen und den praktischen 
Schwierigkeiten, bei knapp 300.000 Betrieben und 50 Prozent der Landfläche einzelne 
Bewirtschaftungsmaßnahmen und ihre Umweltauswirkungen zu kontrollieren. Vielmehr 
sind etliche Vollzugsprobleme schon im Recht angelegt. Dies ist zum einen der Fall, wenn 
die rechtlichen Anforderungen zu abstrakt und zu unbestimmt sind, zum anderen aber 
auch, wenn rechtliche Instrumente zur behördlichen Informationsgewinnung, Kontrolle 
und Durchsetzung nicht ausreichend vorhanden oder mit zu vielen Rechtsunsicherheiten 
behaftet sind, so dass die Behörden hiervon kaum Gebrauch machen. Oftmals dürften den 
Behörden aber auch schlicht die Informationen über die konkreten 
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Bodenbewirtschaftungen der Landwirte fehlen, da Anzeigepflichten und 
Genehmigungsvorbehalte nur bei wenigen landwirtschaftlichen Maßnahmen rechtlich 
vorgeschrieben sind. 

Aus der rechtlichen Untersuchung des gegenwärtigen Agrarumweltrechts lassen sich 
folgende Schlussfolgerungen und Thesen ableiten, wobei die Reihenfolge keine 
Gewichtung ausdrückt: 

• Es mangelt nicht an generellen Zielen und allgemeinen Anforderungen an eine 
nachhaltige Landbewirtschaftung, sondern an vollzugstauglichen konkreten und 
messbaren Anforderungen sowie den entsprechenden rechtlichen 
Vollzugsinstrumenten. Dies gilt für das landwirtschaftliche Fachrecht und das 
Direktzahlungsrecht, aber insbesondere für das allgemeine Umweltrecht. 

• Sowohl das Agrarrecht als auch das Umweltrecht verlangen als ordnungsrechtliche 
Mindeststandards für die landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftung, dass die 
Landwirte die in verschiedenen Gesetzen normierten Anforderungen zur guten 
fachlichen Praxis einhalten. Das Anforderungsniveau der guten fachlichen Praxis 
entspricht den anerkannten Regeln der Technik, wie sie von informierten und 
erfahrenen Landwirten ausgeübt werden. Bei den landwirtschaftlichen Anlagen ist 
wie bei Anlagen anderer Wirtschaftszweige dagegen der Stand der Technik 
einzuhalten, was die Beachtung fortschrittlicher Verfahren und Techniken 
beinhaltet. 

• Bei den rechtlichen Anforderungen an die gute fachliche Praxis bestehen 
deutliche Unterschiede zwischen dem Umwelt- und dem Agrarrecht. Das 
BBodSchG und BNatSchG enthalten einen umfassenden Nachhaltigkeitsauftrag an 
die Landwirtschaft, der allerdings sehr abstrakt und wenig konkret 
handlungsanleitend ausformuliert ist. Das Agrarrecht normiert konkretere 
Anforderungen an die Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
beschränkt sich aber hierauf. Ausdrückliche behördliche Befugnisse, die gute 
fachliche Praxis durch Anordnungen im Einzelfall betriebs- und standortbezogen 
zu konkretisieren, bestehen nur hinsichtlich des Pflanzenschutzes und des 
besonderen Artenschutzes (§§ 3 Abs. 1, 13 Abs. 3 PflSchG; § 44 Abs. 4 BNatSchG).  

• Das europäische Direktzahlungs- und das Bioenergierecht stellen weitere 
Mindestanforderungen an eine nachhaltige Landwirtschaft. Die beihilferechtlichen 
Anforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand sind 
in der nationalen Direktzahlungsverpflichtungsverordnung (DirektZahlVerpflV) 
näher spezifiziert. Für flüssige landwirtschaftliche Energieprodukte gelten 
zusätzliche Nachhaltigkeitsanforderungen. Für den Umweltschutz problematisch 
ist aber, dass sich die Landwirte durch Verzicht auf Direktzahlungen und 
Energiebeihilfen von den diesbezüglichen Anforderungen befreien können.  

• Insgesamt bestehen mit den ordnungsrechtlichen Anforderungen an die gute 
fachliche Praxis und den beihilferechtlichen Anforderungen des Direktzahlungs- 
und Bioenergierechts drei verschiedene Anforderungsniveaus, die, obwohl in der 
Praxis oftmals parallel anzuwenden, nicht miteinander harmonisiert und 
abgestimmt sind. Während die gute fachliche Praxis umfassendere Anforderungen 
beinhaltet, sind die Cross Compliance- und Bioenergieanforderungen zwar 
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beschränkter, aber teilweise konkreter. Diese rechtliche Zersplitterung führt zu 
Vollzugsdefiziten.  

• Eine Rechtszersplitterung ist mittlerweile auch bei den bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften zum Schutz von Dauergrünland eingetreten. Bisher 
konnten die vielen Schutzvorschriften den Umbruch von Dauergrünland aber 
nicht stoppen, was für ein Vollzugsproblem spricht. Insbesondere die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung mit ihren Vermeidungs- und 
Kompensationspflichten scheint hier contra leges in der behördlichen Praxis kaum 
angewendet zu werden. 

• Von erheblicher Bedeutung ist auch das Flurbereinigungsrecht, welches die 
Neuordnung und Umgestaltung von Flächen ermöglicht und daher sowohl 
negative als auch positive Wirkungen für den Umweltschutz haben kann. Das 
Flurbereinigungsgesetz bedarf einer sprachlichen Modernisierung und 
veränderten Schwerpunktsetzung, um stärker den Schutz und die 
Wiederherstellung von Ökosystemfunktionen und Landschaftselementen zu 
ermöglichen. 

• Mit der europäischen Verordnung zum ökologischen Landbau und ihren 
Durchführungsverordnungen ist auf europäischer Ebene ein besonderes 
Landwirtschaftskonzept unmittelbar geregelt, welches sich durch geringe 
Umweltauswirkungen und größere Nachhaltigkeit auszeichnet. Insofern kommt 
nicht nur dem ökologischen Landbau, sondern auch dem diesbezüglichen Recht 
eine Vorbildfunktion für das gesamte Agrarumweltrecht zu. 

• Planungsinstrumente des Gesamtplanungs- und Umweltrechts ergänzen die 
genannten Instrumente. Insbesondere mit der Raumplanung und der 
Bauleitplanung können die zuständigen Behörden v.a. die Standorte sowie Art und 
Maß von landwirtschaftlichen Anlagen steuern. Eingeschränkter sind die 
planungsrechtlichen Möglichkeiten für die landwirtschaftliche 
Bodenbewirtschaftung, da entweder die Festsetzungsmöglichkeiten gesetzlich 
beschränkt sind oder es an der erforderlichen Außenverbindlichkeit der Pläne 
fehlt. Am größten sind die Möglichkeiten bei der rechtsförmlichen Ausweisung 
von Schutzgebieten des Naturschutz-, Wasser- und Bodenschutzrechts. Diese sind 
aber räumlich auf schutzwürdige und schutzbedürftige Flächen beschränkt. 

Bezogen auf die einzelnen Umweltmedien einschließlich der biologischen Vielfalt ist 
Folgendes zu konstatieren: 

• Der Boden ist trotz seiner unmittelbaren Bearbeitung durch die Landwirtschaft 
nicht ausreichend vor unsachgemäßen landwirtschaftlichen Praktiken geschützt. 
Dies gilt sowohl hinsichtlich Erosion, Verdichtung und Humusabbau als auch für 
den stofflichen Eintrag, insbesondere von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. V.a. 
im Bodenschutzrecht mangelt es an konkreten, differenzierten Anforderungen 
und Vollzugsinstrumenten. Im Dünge- und Pflanzenschutzmittelrecht fehlen 
effektive Begrenzungen der Nährstoffüberschüsse und 
Pflanzenschutzmittelmengen, einheitliche Schadstoff- und Sicherheitsstandards 
und effektive Instrumente zur Sicherstellung der sachgemäßen Anwendung. 
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gegenüber. Beispiele für solche Marktnischen sind der Anbau von Freilandgemüse oder 
von Beerenobst.45 

So nahm der Anbau von Gemüse zwischen 2000 und 2010 um 12% zu. Spargel, Möhren 
und Speisezwiebeln nahmen dabei den größten Anteil der Fläche ein.46  

Der Anbau nachwachsender Rohstoffe in Form von Stärkeproduktion und Rapsöl für die 
Herstellung von Biodiesel, erlangte Anfang der 1990er Jahre eine nennenswerte 
Bedeutung. Der Anbau von Mais für Biogasanlagen ist seit dem Jahr 2004 stark 
angestiegen.47 Der zunehmende Anbau intensiver Kulturen wie Raps und Mais als 
nachwachsende Rohstoffe erhöht das Risiko der Belastung von Böden und Gewässern mit 
Nährstoffen, Schwermetallen und Pestiziden. Der intensive Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln in als nachwachsende Rohstoffe angebauten Kulturen führt 
darüber hinaus zu einer Verknappung des Nahrungsangebots für Insekten und in der 
Folge für Vögel und Säugetiere in der Agrarlandschaft, was einen weiteren Rückgang der 
Artenvielfalt befürchten lässt. 48  

Abbildung 13: Entwicklung des Kulturartenanbauverhältnisses im Ackerbau in Deutschland 1990-2011 

 
Quelle: BMELV (2011c), S.89 

45 Köhne 2008. 
46 Statistisches Bundesamt 2011b. 
47 Köhne 2008. 
48 UBA 2009c. 
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Anhang III: „Grundanforderungen 
an die Betriebsführung“ 

- Instrument zur Durchsetzung bestehender 
genutzter Flächen, 

- Bessere Einhaltung von EU-Recht durch 
verstärkte Kontrollen sowie höhere EU-Recht geregelt sind: Bodenschutz sowie 
und einfacher durchzusetzende Sanktionen 

- Keine zusätzliche, generelle Belastung landwirtschaft
licher Einkommen, da die bereits bestehenden die Zusatzkosten für die Einhaltung verursachen 

aber erhöhtes Sanktionsrisiko 

- Mögliches Problem: Prämienfreie und nicht registrierte 
Flächen werden durch Cross Compliance-Auflagen nicht erreicht 

Anhang IV: „Guter landwirtschaftlicher 
und ökologischer Zustand“ 

- Verhinderung einer Verwahrlosung nicht mehr 
gesetzlicher Standards aus dem EU-Recht 

- Zusätzliche Standards, die bisher nicht durch 

Erhaltung von Landschaftselementen und Dauergrünland 

- Teilweise zusätzliche Standards, 

gesetzlichen Vorschriften ohnehin einzuhalten sind, 
- Mögliche Konkurrenz zu bestehenden Agrarumweltmaßnahmen 

Tabelle 2: 

Ausrichtung der Anforderungen nach Anhang III und Anhang IV


ance ist in diesem Sinne ein Ersatz für eine Verbesserung 
des fachrechtlichen Vollzugs, wobei die EU Anforderun
gen an die Kontrollsysteme und förderrechtliche Sanktio
nen formuliert und die Kontroll- und Vollzugssysteme der 
Mitgliedstaaten überprüft. Die Verpflichtungen aus 
Anhang IV enthalten Standards zum Bodenschutz (Ero
sionsschutz, Erhalt von organischer Substanz und Boden
struktur), verlangen ein Mindestmaß an Instandhaltung 
der Flächen und die Erhaltung von Landschaftselementen. 
Die Mitgliedstaaten sind weiterhin verpflichtet, auf 
regionaler Ebene den Anteil des Dauergrünlands an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche zu erhalten, wobei 
eine Abnahme um mehr als 10 % gegenüber dem Jahr 
2003 zu verhindern ist. Zur Absicherung dieses Ziels kön
nen einzelbetriebliche Vorschriften erlassen werden. 

In Tabelle 2 werden Ziele und zentrale Unterschiede 
zwischen den zwei Cross Compliance-Bereichen aufge
zeigt. 

4.2.3 Kontrolle und Sanktionen

Cross Compliance führt zu einer verstärkten Kontrolle 
von Umwelt- und anderen Standards und aufgrund von 
Prämienkürzungen zu höheren Sanktionen im Fall eines 
Verstoßes. Die Einhaltung soll in mindestens 1 % der 
Betriebe, die Direktzahlungen erhalten und für die der 
jeweilige Standard gilt, durch eine Vor-Ort-Kontrolle an 
Hand von Indikatoren überprüft werden, wobei auch 
Betriebe ohne Direktzahlungen einbezogen werden kön
nen, wenn dies durch eine Risikoanalyse begründet ist. 
Bei Hinweisen auf Verletzung des Fachrechts kann eine 
tiefergehende Kontrolle vorgenommen werden. Für Sank
tionen gelten EU-weit die gleichen Vorgaben. Sie sind in 
der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 796/2004 zur 
VO (EG) Nr. 1782/2003 festgelegt. Je nach Schwere, 
Ausmaß, Dauer und Häufigkeit der Verstöße reichen Prä

mienabzüge bei Fahrlässigkeit von 3 % (möglich sind 
1-5 %) bis maximal 15 % bei Wiederholung. Bei Vorsatz 
sollen die Kürzungen i. d. R. 20 % oder mehr betragen, 
mindestens jedoch 15 %. Im Extremfall können die 
Direktzahlungen vollständig verweigert werden. Standen 
den Mitgliedstaaten unter der bisherigen Regelung im 
Zusammenhang mit Verstößen gekürzte Prämienbeträge 
zu 100 % zur Finanzierung bestimmter Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung, wer
den künftig 75 % der Kürzungsmittel an die EU zurück
fließen. 

Alle Verstöße gegen relevantes nationales Fachrecht zur 
Umsetzung der in Annex III vorgegebenen gesetzlichen 
Regelungen sind unabhängig davon, wie sie aufgedeckt
wurden, maßgeblich für Cross Compliance. Über das 
genannte EU-Recht hinausgehende nationale Anforderun
gen sind für Cross Compliance nicht relevant. Auflagen 
zur Düngung gemäß EU-Nitratrichtlinie 91/676/EWG fal
len somit unter Cross Compliance, nicht hingegen z. B. 
zusätzliche, nationale Auflagen zur Phosphatdüngung. 

Mit Hilfe von Cross Compliance wird der EU eine Sys
temkontrolle ermöglicht, ob und in welcher Weise in den 
EU-Mitgliedstaaten fachrechtliche Kontrollen durchge
führt werden und ob diese Systeme mit den Vorgaben ver
einbar sind. Aufgrund der förderrechtlichen Verankerung 
können im Falle ungenügender Vollzugssysteme Förder
mittel der EU einbehalten oder zurückgefordert werden. 
Dieser Mechanismus macht Cross Compliance zu einem 
Kontroll- und Sanktionsinstrument der EU gegenüber den 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten. Eine ungenügende 
rechtliche Umsetzung von EU-Richtlinien in den Mit
gliedstaaten kann die EU jedoch auch künftig nicht über 
Cross Compliance sanktionieren. Korrekturen sind hier 
weiterhin nur über Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof möglich. 
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Bodenschutz  Diese Seite drucken 

1. Der Boden ist eines der kostbarsten Güter der Menschheit. Er ist ein fundamentaler Teil der
Biosphäre und, zusammen mit der Vegetation und dem Klima, trägt er zur Regelung der
Zirkulation bei und bestimmt die Qualität des Wassers.

2. Der Boden ist ein nur begrenzt vorhandenes Gut und leicht zerstörbar. Er bildet sich langsam
durch physikalische, physikalisch-chemische und biologische Prozesse. Seine
Produktionskapazität lässt sich durch sorgfältiges Vorgehen verbessern.

3. Jede regionale Planung muß von den Eigenschaften des Bodens und von den heutigen und
morgigen Bedürfnissen der Gesellschaft ausgehen. Böden geringerer Ertragsleistung und nicht
bewirtschaftbare Flächen stellen ein großes Potential als Naturreserven,
Wiederaufforstungsgebiete, Schutzzonen gegen Bodenerosion und Lawinen, Regulatoren für
Wassersysteme und als Erholungsgebiete dar.

4. Land- und Forstwirte müssen Verfahren anwenden, bei denen die Qualität des Bodens erhalten
bleibt. Die zum Ackerbau und zum Ernten verwendeten Verfahren sollten die Eigenschaften des
Bodens erhalten und verbessern.

5. Der Boden muß gegen Erosion geschützt werden.
6. Der Boden muß gegen Verunreinigungen geschützt werden.
7. Die Entwicklung von Städten muß konzipiert und so geplant werden, daß guter Boden

weitmöglichst davon verschont bleibt und eine Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen und
forstwirtschaftlichen Böden, des Naturhaushaltes und von Erholungsgebieten vermieden wird.

8. Die Kosten für den Schutz umliegender Gebiete müssen bei der Planung bereits miteinkalkuliert
werden und, falls es sich nur um ein vorübergehendes Vorhaben handelt, müssen auch die
Kosten für die Wiederherstellung im Budget berücksichtigt werden.

9. Eine Bestandaufnahme der vorhandenen Bodenreserven ist unerläßlich. Zu diesem Zweck sind
Bodenkarten, ergänzt durch angemessene Spezialkarten über die Bodennutzung, Geologie, die
wirkliche und potentielle Hydrogeologie der Böden und dergleichen erforderlich. Diese Karten
sollen so angefertigt werden, daß sie auf internationaler Ebene miteinander verglichen werden
können.

10. Weiter Forschungsarbeit und eine Zusammenarbeit der einzelnen Fachgruppen sind erforderlich.
Von ihr hängt die Perfektionierung der Erhaltungstechniken in Landwirtschaft und Forsten ab,
außerdem die Aufstellung der Normen für die Verwendung chemischer Düngemittel, die
Entwicklung von Ersatzstoffen für giftige Schädlingsbekämpfungsmittel und der Verfahren zur
Verringerung einer Verunreinigung.

11. Bodenerhaltung muß auf allen Stufen gelehrt werden und immer stärker in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit treten. Die Behörden sollten danach streben, dass die der Öffentlichkeit über die
Massenmedien gegebenen Informationen korrekt sind.

12. Der Boden ist ein wesentliches, aber nur begrenzt vorhandenes Gut. Deshalb muß seine Nutzung
rationell geplant werden, was bedeutet, daß die zuständigen Planungsbehörden nicht nur die
unmittelbaren Bedürfnisse ins Auge fassen dürfen, sondern auf eine langfristige Erhaltung des
Bodens hinarbeiten müssen, und dabei die Produktionskapazität des Bodens möglichst steigern
oder aber zumindest erhalten sollen.

Internationale Bodenschutzpolitik Europäische Bodencharta (1972)  Weltbodencharta

Die Europäische Bodencharta wurde am 30.5.1972 vom Europarat (s. EUROPARAT 1972)
verabschiedet. In 12 Punkten werden die lebenswichtige Bedeutung des Bodens für die Menschheit
definiert und Richtlinien für den Schutz, die Bewirtschaftung und die Produktivitätssicherung bzw. –
steigerung der Böden entwickelt (s. Tabelle).

Europäische Bodencharta

Quelle: HINTERMAIER-ERHARD / ZECH (1997, S. 329). 
 

Weitere Informationen:

Initiativen zum Bodenschutz
Bodenschutz in Deutschland
Ansätze zum Bodenschutz
Bodenbewusstsein

Boden - Information Boden - Werkstatt Boden & Unterricht Medien & Materialien
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gerecht zwischen den einzelnen Interessensgruppen

aufgeteilt werden. Der Verkehr tritt häu g in Konkurrenz zu

anderen Flächenansprüchen und verdrängt diese. Ziel sollte

dabei immer eine ausreichende Berücksichtigung der

einzelnen Interessen und die Maximierung der Lebensqualität

der dort lebenden Menschen sein.

Die tatsächliche Beanspruchung der Innerortsstraßen ächen

durch die einzelnen Verkehrsarten ist dabei recht

unterschiedlich. Der Pkw-Verkehr benötigt mit Abstand die

größten Flächen, der Fuß- und Radverkehr ist am

ächenef zientesten. Der öffentliche Personennahverkehr

benötigt zwar ebenfalls relativ große Flächen – insbesondere

bei unabhängigen und besonderen Bahnkörpern – ist aber

aufgrund der hohen Massenleistungsfähigkeit und

Fahrzeugkapazität auch bei einer Auslastung von nur 20 %

vergleichsweise ef zient. Steigt die Auslastung auf 80 Prozent

oder höher, ist der ÖPNV mit Abstand das

ächenef zienteste Verkehrsmittel.

Insbesondere in einem verdichteten urbanen Raum ist die

Flächenef zienz von besonderer Bedeutung. Auf sie sollte bei

Investitionsentscheidungen daher verstärkt geachtet werden.

Vergleich unterschiedlicher Flächeninanspruchnahmen durch Pkw, Bus,

Straßenbahn, Stadtbahn, Radfahrer und Fußgänger (pro Person), hochkant –

Download in folgenden Breiten: 580 px, 1000px, 2000px, 3000 px – Gra k: Martin

Randelhoff, www.zukunft-mobilitaet.net – CC BY 3.0
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Kompakte Version:

Vergleich unterschiedlicher Flächeninanspruchnahmen durch Pkw, Bus,

Straßenbahn, Stadtbahn, Radfahrer und Fußgänger (pro Person) – Download in

folgenden Breiten: 580 px, 1000px, 2000px, 3000 px – Gra k: Martin Randelhoff,

www.zukunft-mobilitaet.net – CC BY 3.0

Berechnungen und Annahmen

Im Folgenden ist die Berechnung der individuellen

Flächenbedarfe beschrieben. Die Werte werden ohne

individuellen Stellplatzbedarf ausgewiesen. Der Anhalteweg

besteht aus dem Bremsweg und dem Reaktionsweg. Die

Reaktionszeit beträgt typischerweise eine Sekunde. Als

Minimalsicherheitsabstand s sollte der doppelte Wert,

also tr = 2s, eingehalten werden. Um dies abzubilden, wurde

jeweils der doppelte Reaktionsweg (8,3333 m bei 30 km/h

bzw. bei 50 km/h) in die Rechnung einbezogen. Alle Werte

beziehen sich auf den Bremsweg mit der jeweiligen

Bremsverzögerung einer Betriebsbremsung (normale

Bremsung).

Die Ermittlung des Bremsweges sBrems erfolgte für alle

Verkehrsarten über die folgende Formel:

sBrems = (v02 – v2) / 2a
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v0 = Anfangsgeschwindigkeit in m/s 

v = Endgeschwindigkeit in m/s (= 0 m/s) 

a = Bremsverzögerung in m/s2

Pkw

Die Flächeninanspruchnahme des Pkw-Verkehrs wurde für

den ruhenden Verkehr (parkend) sowie für den mit 30 bzw. 50

km/h fahrenden Verkehr berechnet. Hierfür wurde für die 30

km/h schnelle Fahrt eine Wohnsammelstraße /

Anliegerstraße mit einer Fahrstreifenbreite von 2,75 Meter

zzgl. einem seitlichen Bewegungsspielraum von 0,25 Meter

herangezogen (RASt 06, Entwurfssituation “Quartiersstraße”,

ohne ÖPNV, 400 – 1000 Kfz). Die 50 km/h schnelle Fahrt

erfolgt auf einer Hauptverkehrsstraße mit einer

Fahrstreifenbreite von 3,25 Metern zzgl. 0,25 Metern

seitlichen Bewegungsspielraum (RASt 06, Entwurfssituation

“Verbindungsstraße”, Linienbusverkehr, 800 – 1800 Kfz). Dies

ist der gängige Standardquerschnitt mit einer zulässigen

Höchstbelastung von 15.000 Kfz/Tag (davon 300 Lkw/Tag)).

Die durchschnittliche Belegungslänge des fünf Personen

fassenden Fahrzeugs wird mit 4,75 Meter angenommen (->

Pkw-Länge im Durchschnitt: 4,75 Meter)1. Der

Besetzungsgrad beträgt im Schnitt 1,4 Personen / Pkw.

Der ruhende Verkehr (=parkend) benötigt bei Schräg- und

Senkrechtaufstellung eine Parkstandsbreite von 2,50 m bei

einem Seitenabstand der Fahrzeuge von 0,75 m (geht jeweils

hälftig ein). Somit ergibt sich ein Flächenbedarf des ruhenden

Verkehrs von 4,75 m Fahrzeuglänge * (2,50 m + (0,375 m * 2))

= 15,44 m2

Bei Längsaufstellung ist eine Parkstandsbreite von 2,3 Metern

(ohne zusätzlichen Sicherheitsstreifen) ausreichend. Bei

Längsaufstellung wird jedoch zusätzlich eine Fläche von 0,8

Meter Länge zum Rangieren benötigt. Es ergibt sich somit ein

Flächenbedarf von (4,75 m Fahrzeuglänge + 0,8 m

Bewegungs äche) * 2,3 m Parkstandbreite = 12,77 m². Der

Flächenbedarf des ruhenden Verkehrs ermittelt sich aus dem

gewichteten Flächenbedarfen aus Längs- und Schräg-

die CC Lizenz ist
ausdrücklich
genannt.  
 
Weitere

Informationen

https://www.zukunft-mobilitaet.net/thema/flaecheninanspruchnahme/
https://www.zukunft-mobilitaet.net/thema/flaechenbedarf/
https://www.zukunft-mobilitaet.net/copyright
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/ Senkrechtaufstellung  und wird mit einem Flächenbedarf

von 13,5 m² bewertet.

Die negative Bremsverzögung des Pkw wird mit 3,858

m/s2 angesetzt (Herleitung). Auf einen Flächenzuschlag für

Reaktionszeit wird verzichtet, da alle Werte für einen

normalen Verkehrs uss mit normalem Verkehrsgeschehen

berechnet sind.

(Länge Fahrzeug * Breite Verkehrsraum (Stand) +

Länge Bremsweg * Breite Verkehrsraum + 2 *

Länge Reaktionsweg * Breite Verkehrsraum) /

Besetzungsgrad = Flächenbedarf

30 km/h: 

(4,75 m * 3 m + 9 m * 3 m + 2 * 8,33 m * 3 m) /1,4 = 65,16 m²

50 km/h: 

(4,75 m *3,5 m + 25 m * 3,5 m  + 2 * 13,89 m * 3,5 m) / 1,4 =

143,83 m²

Bus

Mercedes-Benz Citaro in Utrecht – Foto: Roel Hemkes @ Flickr – CC BY 2.0

Die negative Bremsverzögerung eines Busses wird mit 2,5

m/s2 angenommen. Dies entspricht der normalen

http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=55805
https://www.zukunft-mobilitaet.net/wp-content/uploads/2014/08/mercedes-benz-neuer-citaro-euro6-creativec-commons.jpg
https://flic.kr/p/ijWTUx
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Bremsverzögerung eines Busses während einer

Stadtfahrt. Ein 12,135 Meter langer Citaro von Mercedes

Benz hat  eine Fahrgastkapazität von 105 (31 Sitzplätze und

74 Stehplätze). Die benötigte Straßenbreite des 2,55 Meter

breiten Busses beträgt nach RASt 06 3,25 Meter zuzüglich

beidseitig 0,5 Meter zur Ermittlung des Lichtraums (Breite =

4,25 Meter).

(Länge Fahrzeug * Breite Verkehrsraum (Stand) +

Länge Bremsweg * Breite Verkehrsraum + 2 *

Länge Reaktionsweg * Breite Verkehrsraum) / (Kapazität *

Auslastung) = Flächenbedarf je Fahrgast

Im Stand mit 20% Auslastung: 

(12,135 m * 4,25 m) /(105*0,2) = 2,46 m²

30 km/h mit 20 % Auslastung: 

(12,135 m * 4,25 m + 13,89 m * 4,25 m + 2 * 8,33 m * 4,25 m)

/(105*0,2) = 8,64 m²

50 km/h mit 20 % Auslastung: 

(12,135 m *4,25 m + 38,58 m * 4,25 m + 2 * 13,89 m * 4,25 m) /

(105*0,2) = 15,89 m²

Im Stand mit 40% Auslastung: 

(12,135 m * 4,25 m) /(105*0,4) = 1,23 m²

30 km/h mit 40 % Auslastung: 

(12,135 m * 4,75 m + 13,89 m * 4,25 m + 2 * 8,33 m * 4,25 m)

/(105*0,4) = 4,46 m²

50 km/h mit 40 % Auslastung: 

(12,135 m *4,75 m + 38,58 m * 4,25 m + 2 * 13,89 m * 4,25 m)

/ (105*0,4) = 8,09 m²

Straßenbahn, Stadtbahn und U-Bahn

Bei spurgeführten Fahrzeugen wurden ebenfalls keine

zusätzlichen Zeitbedarfe für den Reaktionsweg addiert, da

Stadt- und U-Bahnen auf eigenem vom restlichen Verkehr

getrennten Bahnkörpern sowie im sogenannten Blockabstand

verkehren. Zudem wurde jeweils die mittlere

Bremsverzögerung einer Betriebsbremsung angesetzt. Die

https://www.zukunft-mobilitaet.net/thema/u-bahn/
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genannten Werte werden bei einer Gefahrenbremsung bei

Weitem überschritten und liegen bei 2,75 – 3 m/s2. In den

Bremswegen im Rahmen einer Betriebsbremsung sind folglich

ausreichende Reserven für den Reaktionsweg im Falle einer

Gefahrenbremsung vorhanden.

Straßenbahn

NGT D12DD der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) – Foto: Matthew Black

@ Flickr – CC BY-SA 2.0

Die Dresdner Straßenbahn NGT D12DD bremst bei einer

Betriebsbremsung mit einer Bremsverzögerung von 1,35 m

/s2 (vollbesetzt). Die Straßenbahn hat eine Länge über

Kupplung von 45.090 mm und eine Breite von 2.300 mm. In

ihr nden 260 Fahrgäste Platz (107 Sitzplätze und 153

Stehplätze). Der Triebwagen zählt zum Typ “Flexity Classic

XXL” und wurde von Bombardier Transportation im Werk

Bautzen hergestellt.

Der Bremsweg aus 30 km/h beträgt 25,72 Meter und aus 50

km/h 71,44 Meter.

Grundmaß für den Verkehrsraum einer Straßenbahn mit

maximaler Fahrzeugbreite (W = 2,65 m) nach RASt06 ist eine

Breite von 3,25 Metern. Da nicht die Breite der Straßenbahn,

sondern die Breite des benötigten Verkehrsraum maßgeblich

https://www.zukunft-mobilitaet.net/wp-content/uploads/2014/08/dresden-strassenbahn-ngt_d12dd.jpg
https://www.flickr.com/photos/matthewblack/2554883899/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenktriebwagen_NGT_D12DD
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sind, ergeben sich bei 20 % Auslastung über den Tag folgende

Werte:

(Länge Fahrzeug * Breite Verkehrsraum (Stand) + Länge

Bremsweg * Breite Verkehrsraum + 2 * Länge Reaktionsweg *

Breite Verkehrsraum) / (Kapazität * Auslastung) =

Flächenbedarf je Fahrgast

Im Stand: 45,09 m * 3,25 m / (260 * 0,2) = 2,82 m2

Bei 30 km/h: 

(45,09 m * 3,25 m + 25,72 m * 3,25 m + 2 * 8,33 m * 3,25 m) /

(260 * 0,2) = 5,47 m2

Bei 50 km/h: 

(45,09 m * 3,25 m + 71,44 m * 3,25 m + 2 * 13,89 m * 3,25 m) /

(260 * 0,2) = 9,02 m2

Stadtbahn

Stadtbahn Stuttgart Serie DT 8.11 an der Haltestelle Ruhbank – Foto: gemeinfrei

Die Stadtbahn SSB DT 8.11 der Stuttgarter Straßenbahnen

(SSB) mit einer Länge von 38,56 Meter und einer Breite von

2,65 Meter. Die Bremsverzögerung beträgt 1,8 m /s2. Der

Stadtwahnwagen bietet 254 Fahrgästen Platz (108 Sitzplätze

und 146 Stehplätze).

https://www.zukunft-mobilitaet.net/wp-content/uploads/2014/08/stuttgarter-stadtbahn-ssb-dt8_11-stadtbahn.jpg
https://www.zukunft-mobilitaet.net/thema/stuttgart/
http://de.wikipedia.org/wiki/SSB_DT_8


20.3.2018 Vergleich unterschiedlicher Flächeninanspruchnahmen nach Verkehrsarten (pro Person) » Zukunft Mobilität

https://www.zukunft-mobilitaet.net/78246/analyse/flaechenbedarf-pkw-fahrrad-bus-strassenbahn-stadtbahn-fussgaenger-metro-bremsverzoeger… 10/21

Die Stadtbahn mit einer Fahrzeugbreite von 2,65 Metern

verkehrt im Beispiel auf einem besonderen bzw.

unabhängigen Bahnkörper in Mittellage und Sicherheitsraum

im Seitenbereich von 0,70 Meter zur straßenzugewandten

Seite und 0,35 Meter im Gleiszwischenraum. Die Breite des

Verkehrsraums beträgt folglich 3,7 Meter.

Der Bremsweg aus 30 km/h beträgt 19,29 Meter und aus 50

km/h 53,58 Meter.

(Länge Fahrzeug * Breite Verkehrsraum (Stand) +

Länge Bremsweg * Breite Verkehrsraum + 2 *

Länge Reaktionsweg * Breite Verkehrsraum) / (Kapazität *

Auslastung) = Flächenbedarf je Fahrgast

Im Stand: 

38,56 m * 3,7 m / (254 * 0,2) = 2,81 m2

Bei 30 km/h: 

(38,56 m * 3,7 m + 19,29 m * 3,7 m + 2 * 8,33 m * 3,7 m) / (254 *

0,2) = 5,43 m2

Bei 50 km/h: 

(38,56 m * 3,7 m + 53,58 m * 3,7 m + 2 * 13,89 m * 3,7 m) / (254

* 0,2) = 8,73 m2

Fahrrad

Ein Fahrrad hat in unserem Beispiel eine Länge von 1,8 Meter

und eine Breite von 0,65 Meter. Somit ergibt sich eine

Grund äche von 1,2 m².

Ein Radfahrer nimmt nach RASt 06 eine Breite von 1 Meter

zzgl. variable Sicherheitsabstände ein. Diese unterscheiden

sich je nach Situation: 0,75 Meter von parkenden Fahrzeugen

in Längsaufstellung, 0,5 Meter vom Fahrbahnrand und 0,25

Meter von parkenden Fahrzeugen in Schräg- und

Senkrechtaufstellung, von Verkehrsräumen des

Fußgängerverkehrs und von Gebäuden,

Verkehrseinrichtungen, usw. Um den verschiedenen

Verkehrssituationen gerecht zu werden, wird die Breite des

fahrenden Radverkehrs mit 1,5 Meter angenommen. Im Stand

https://www.zukunft-mobilitaet.net/thema/fahrrad/
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wird eine Breite von 0,65 Metern angesetzt, da

Sicherheitszuschläge entfallen und stehende Radfahrer

aufgrund der fehlenden Fahrbewegungen (insbesondere des

Oberkörpers) kompakter sind. Hier de niert vor allem die

Schulter- bzw. Lenkerbreite die Breite.

Die Bremsverzögerung eines Fahrrads besteht aus den

kombinierten Bremsverzögerungen von Vorder- und

Hinterbremse. Laut StVO muss ein Fahrrad eine

Bremsverzögerung von 4 m/s² besitzen. Da hohe

Bremsverzögerungen jedoch nur schwer zu beherrschen sind

(Blockade des Hinterrads und Kippbewegung bei zu starker

Bremsung mit der Vorderbremse), wird eine mittlere

Bremsverzögerung von 3,5 m/s² angenommen.

Länge Fahrzeug * Breite Verkehrsraum (Stand) +

Länge Bremsweg * Breite Verkehrsraum + 2 *

Länge Reaktionsweg * Breite Verkehrsraum) = Flächenbedarf

je Fahrradfahrer

Bei 30 km/h: 

1,8 m *0,65 m + 9,92 m * 1,5 m + 2 * 8,33 m * 1,5 m = 41,04 m²

U-Bahn

Baureihe C der Münchner U-Bahn – Foto: Max Talbot-Minkin @ Flickr – CC BY 2.0

https://www.zukunft-mobilitaet.net/wp-content/uploads/2014/08/mvg-baureihec-u-bahn-metro-u5.jpg
https://www.flickr.com/photos/maxtm/283276081/in/photolist-r2S7n-bEdf5-5cJVy-bqvf9v-dVEuV5-dVyVsZ-aux8bZ-guAxFq-6qyy3w-6qyyeL-guAcWV-28mnrQ-28mncs-28gX5B-gYeQh2-87rPDt-guAdU6-guAz2w-BGAix-8TkvqP-ftjQqj-ft5wgz-auV4vJ-fsEpYS-ftjMYN-fsr1Gp-fsEsdU-6ouXAK-gYdWA8-gYeUJD-gYeSuD-ftjUGJ-gTnLyz-gYeNPH-gYdZqY-gYdS5z-8G1Los-2nkNu2-BGAmu-5i8rth-BGy3f-ao9P8B-ao9Pvx-BGAh6-9SF9eM-5cJFe-5cJFf-aPKssR-6efiKq-5ZVSHU
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Auch wenn eine U-Bahn kein straßengebundenes

Verkehrsmittel ist und nur bei oberirdisch geführten

Streckenteilen einen realen Flächenbedarf hat, der

Vollständigkeit halber die errechneten Werte:

Die U-Bahn der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG der

Baureihe C weist eine mittlere Bremsverzögerung von 1,2

m/s2 auf.

Die 2.900 mm breite und 113.980 mm lange U-Bahn verkehrt

in einem Tunnel mit einem Innendurchmesser von 6,30 Meter.

Das Lichtraumpro l wird in der Breite mit 5,0 Metern

angenommen. Der U-Bahn-Zug bietet 252 Sitzplätze und 666

Stehplätze. Insgesamt können somit 918 Personen mit einem

Zug befördert werden.

Der Bremsweg aus 30 km/h beträgt 28,94 Meter und aus 50

km/h 80,38 Meter.

(Länge Fahrzeug * Breite Verkehrsraum (Stand) +

Länge Bremsweg * Breite Verkehrsraum  + 2 *

Länge Reaktionsweg * Breite Verkehrsraum) / (Kapazität *

Auslastung) = Flächenbedarf je Fahrgast

Im Stand: 

113,98 m * 5,0 m / (918 * 0,2) = 3,10 m2

Bei 30 km/h: 

(113,98 m * 5,0 m + 28,94 m * 5,0 m + 8,33 m * 5 m) / (918 *

0,2) = 4,12 m2

Bei 50 km/h: 

(113,98 m * 5,0 m + 80,38 m * 5,0 m + 2 * 13,89 m * 5 m) / (918

* 0,2) = 6,05 m2

Aktualisierung – 21.08.2014

Aufgrund eines Fehlers meinerseits waren eine frühere Version der

beiden Gra ken sowie die hier kommunizierten Flächenwerte

fehlerhaft. Die Fehler wurden entsprechend korrigiert. Details

können Sie hier nachlesen.

http://de.wikipedia.org/wiki/MVG-Baureihe_C
https://www.zukunft-mobilitaet.net/78811/eigene-sache/ikorrektur-grafik-ueber-den-verkehrsflaechenbedarf-radverkehr/
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Aktualisierung – 05.02.2015

Defekte Verlinkungen der Bilder repariert.

1. Dieter Lohse,Werner Schnabel (2011): Grundlagen der

Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung: Band 1,

S. 488 ↩
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Siedlungsflächenentwicklung 

Dabei ist die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche nicht nur das Ergebnis von Bevölkerungs- und 
Arbeitsplatzwachstum, sondern auch auf die vorherrschende Form kommunaler Flächenpolitik 
zurückzuführen. Über Jahrzehnte gehörte die flächige Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten am 
Ortsrand oder im Außenbereich zur Routine in den Kommunen. Dabei war der Flächenverbrauch 
keineswegs dort am größten, wo die Bevölkerung und die Wirtschaft am stärksten gewachsen sind, 
sondern in ländlichen und suburbanen Räumen, wo traditionell wenig verdichtet gebaut wird und es 
vermeintlich ausreichend viele Erweiterungsflächen gibt. Selbst in wirtschaftlich und demographisch 
stagnierenden und schrumpfenden Städten und Gemeinden werden weiterhin großflächig 
Außenentwicklungen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie die damit verbundenen Erweiterungen der 
Verkehrsinfrastruktur betrieben. In den Groß- und Kernstädten dagegen war die Zunahme der 
Siedlungsfläche geringer; allerdings schrumpften dort die verbliebenen Freiflächen im Innenbereich am 
stärksten.  

Wichtigster Akteur des Siedlungsflächenwachstums sind die Kommunen. Erst wenn sie Planungsrechte 
schaffen, können Wohnungswirtschaft und gewerbliche Wirtschaft neue Siedlungsgebiete entwickeln. 
Dabei orientiert sich die kommunale Politik in ihrer Ausweisungspraxis häufig weniger an der Nachfrage 
und absehbaren Bedarfen als vielmehr an der Erwartung, dass ein umfangreiches und vielfältiges 
Angebot von Wohn- und Gewerbeflächen neue Bewohner und Betriebe anlockt und zur Erhöhung bzw. 
Stabilisierung der Steuereinnahmen und zur besseren Auslastung der Infrastrukturen führt. In den letzen 
Jahren wurde die Erschließung neuer Baugebiete gerade in vielen schrumpfenden Städten und 
Gemeinden explizit als Instrument gegen Einwohnerverluste eingesetzt.  

Im Nullsummen-Spiel der Ansiedlungskonkurrenz zwischen Städten und Gemeinden wird durch dieses 
Angebotsverhalten auf regionaler und überregionaler Ebene, oft aber auch in den Kommunen selbst, 
zwangsläufig ein Überangebot von Flächen für Wohnen und Gewerbe geschaffen. Dieses Überangebot 
stärkt die Nachfrageseite und erschwert die Nutzung von Flächenreserven und Verdichtungspotenzialen. 
Denn Investoren bevorzugen häufig die „grüne Wiese“ gegenüber dem Bauen im Bestand, weil sie, 
soweit von den Kommunen erschlossen, kostengünstiger zu bebauen und mit weniger Auflagen und 
Restriktionen zu nutzen ist. Die kommunale Angebotspolitik unterstützt diese Präferenzen und schränkt 
dadurch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten und ihre Planungsflexibilität ein. Obwohl also der Umfang 
der Industrie- und Gewerbebrachen, aufgelassenen Post- und Bahnflächen sowie Militärbrachen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten vielerorts stark zugenommen hat, werden die Möglichkeiten des 
Flächenrecycling nicht zuletzt aufgrund des Überangebots an Bauflächen in Rand- und Außenbereichen 
bei weitem nicht genutzt.  

Die Rahmenbedingungen für die weitere Siedlungsflächenentwicklung unterscheiden sich regional und 
werden in erster Linie durch die demographische und wirtschaftliche Dynamik bestimmt. Mittelfristig 
werden sich die regionalen Disparitäten weiter verstärken und dazu führen, dass der Druck, in größerem 
Umfang Erweiterungsflächen für zusätzliche Wohnungen, Betriebe und Versorgungseinrichtungen zu 
entwickeln, weitgehend auf die wirtschaftsdynamischen Regionen beschränkt sein wird.  

Gleichwohl wird es in allen Städten und Gemeinden auch weiterhin Flächenbedarfe durch neue und 
zusätzliche Nutzungen geben; aber sie müssen nicht zwangsläufig zur Ausdehnung der Siedlungsfläche 
führen. Zum einen gibt es vielerorts Brachflächen und Reserveflächen innerhalb des Siedlungsbereichs, 
die für neue Nutzungen in Anspruch genommen werden könnten. Zum anderen lassen sich die 
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Breitenbrunn – (Boži Dar), Oberwiesenthal – (Boži Dar und Loučná), Bärenstein – (Vejprty), 
Jöhstadt – (Kryštofovy Hamry und Černy Potok), Marienberg – (Hora sv. Šebastiána und 
Kalek), Olbernhau – (Brandov), Deutschneudorf – (Hora Svaté Kateřiny und Nová Ves v 
Horách sowie Mníšek ), Neuhausen/Erzgeb. – (Český Jiřetín), Rechenberg-Bienenmühle – 
(Moldava), Altenberg – (Krupka, Dubí, Moldava), Bad Gottleuba-Berggießhübel – (Petro-
vice), Verwaltungsgemeinschaft Königstein, Rosenthal-Bielatal – (Sněžník), Bad Schandau 
– (Hřensko), Sebnitz – (Dolní Poustevna), Neustadt in Sachsen (Dolni Poustevna und Lo-
bendava), Sohland an der Spree – (Šluknov), Ebersbach-Neugersdorf - (Jiříkov, Rumburk), 
Seifhennersdorf und Großschönau – (Varnsdorf und Rumburk, Zittau – (Hrádek nad Nisou), 
Görlitz/Zhorjelc – (Zgorzelec), Neißeaue – (Pieńsk), Krauschwitz/Krušwica – (Łęknica) und 
Bad Muskau/ Mužakow – (Łęknica). 

2.2 Siedlungsentwicklung 

2.2.1 Siedlungswesen  

G 2.2.1.1 Die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke soll in allen Teilräumen Sachsens vermindert werden. Bei der Neu-
inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bei 
Kompensationsmaßnahmen vorrangig auf eine Entsiegelung hingewirkt 
werden.  

Z 2.2.1.2 Soweit zur Konzentration der zentralörtlichen Funktionen erforderlich, sol-
len in den Regionalplänen Versorgungs- und Siedlungskerne festgelegt 
werden mit der Folge, dass die Ansiedlung zentralörtlicher Einrichtungen 
außerhalb dieser Kerne unzulässig ist. Außerhalb der Kerne sind Einrich-
tungen mit spezifischen Standortanforderungen ausnahmsweise zulässig. 
Bei der Festlegung der Versorgungs- und Siedlungskerne sind zentrale 
Versorgungsbereiche der Gemeinden zu berücksichtigen. 

Z 2.2.1.3 Die Festsetzung neuer Wohnbaugebiete soll in zumutbarer Entfernung zu 
den Versorgungs- und Siedlungskernen erfolgen. 

Z 2.2.1.4 Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser 
Ortsteile nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Verfügung ste-
hen. Solche neuen Baugebiete sollen in städtebaulicher Anbindung an 
vorhandene im Zusammenhang bebaute Ortsteile festgesetzt werden. 

Z 2.2.1.5 Durch die Träger der Regionalplanung ist zur Steuerung einer flächenspa-
renden Siedlungsentwicklung auf ein regionales Flächenmanagement un-
ter Einbeziehung der kommunalen Ebene hinzuwirken.  

Z 2.2.1.6 Eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölke-
rungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeit-
gemäße Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen ortsangemessener Ge-
werbebetriebe und Dienstleistungseinrichtungen entstehenden Bedarf (Ei-
genentwicklung) hinausgeht, ist nur in den Zentralen Orten gemäß ihrer 
Einstufung und in den Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion zu-
lässig. 

Z 2.2.1.7 Brachliegende und brachfallende Bauflächen, insbesondere Gewerbe-, In-
dustrie-, Militär- und Verkehrsbrachen sowie nicht mehr nutzbare Anlagen 
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der Landwirtschaft, sind zu beplanen und die Flächen wieder einer bauli-
chen Nutzung zuzuführen, wenn die Marktfähigkeit des Standortes gege-
ben ist und den Flächen keine siedlungsklimatische Funktion zukommt. 
Durch eine vorrangige Altlastenbehandlung auf Industriebrachen ist deren 
Wiedernutzbarmachung zu beschleunigen. Nicht revitalisierbare Brachen 
sollen rekultiviert oder renaturiert werden.  

Z 2.2.1.8 In den Regionalplänen sind siedlungsnahe, zusammenhängende Bereiche 
des Freiraumes mit unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder na-
turnahen Erholungsmöglichkeiten als Regionale Grünzüge festzulegen. 
Zur Verhinderung des Zusammenwachsens dicht beieinander liegender 
Siedlungsgebiete, insbesondere im Zuge von Achsen, sind Grünzäsuren 
festzulegen. Regionale Grünzüge und Grünzäsuren sind von Bebauung im 
Sinne einer Besiedlung und von anderen funktionswidrigen Nutzungen 
freizuhalten.  

Z 2.2.1.9 Eine Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden. 

Z 2.2.1.10 Die Siedlungsentwicklung ist auf die Verknüpfungspunkte des ÖPNV zu 
konzentrieren. 

Fluglärm 

Z 2.2.1.11 In den Regionalplänen ist für die Verkehrsflughäfen der Siedlungsbe-
schränkungsbereich festzulegen. Dem Siedlungsbeschränkungsbereich ist 
mindestens die Umhüllende der Fluglärmkonturen mit einem äquivalenten 
Dauerschallpegel von 55 dB(A) für den Tag und 50 dB(A) für die Nacht zu 
Grunde zu legen. 

Z 2.2.1.12 Innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereiches sind neu für Bebauung 
vorgesehene Flächen im Rahmen der Bauleitplanung 
- in den Flächennutzungsplänen nur als gewerbliche Bauflächen und 
- in den Bebauungsplänen nur als Industrie- und Gewerbegebiete  
gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. 
In den Regionalplänen können Gebiete innerhalb des Siedlungsbeschrän-
kungsbereiches festgelegt werden, innerhalb derer Bauleitplanungen zu-
lässig sind, die der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung oder dem 
Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dienen. 

Begründung zu 2.2.1 Siedlungswesen 

zu Grundsatz 2.2.1.1 

Gemäß Grundsatz § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG ist die Flächenneuinanspruchnahme im Freiraum 
zu begrenzen. Im Grundsatz § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG wird weiterhin ausgeführt: „Die erstmali-
ge Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu vermindern, 
insbesondere durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflächen.“ 

In Anlehnung an die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes und die Leitvorstellung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung strebt der Freistaat Sachsen grundsätzlich an, bis 2020 die 
Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen auf unter 2 ha pro Tag zu 
reduzieren. Im Zeitraum 2005 bis 2009 betrug statistisch die durchschnittliche tägliche Flä-
chenneuinanspruchnahme circa 8,2 ha (siehe auch LEB 2010, S. 68 f.).  
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(LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 45). Der Zusammenhang zwi-
schen Detaillierungsgrad der Antragsunterlagen und
verbleibenden Spielräumen für den Antragsteller beruht da-
rauf, dass Genehmigungen sich auf das Vorhaben in der
Ausgestaltung, in der es beantragt wurde, beziehen und der
Inhalt der Antragsunterlagen durch diese Bezugnahme zum
Inhalt der Genehmigung wird. Je weniger – und je weniger
detaillierte – vorhabenbeschreibende Antragsunterlagen
der Genehmigung zugrunde liegen, desto weniger werden
daher die Verhaltensmöglichkeiten des Antragstellers
durch die Genehmigung beschränkt. Eine andere Behörde
erklärte, der Verband der Chemischen Industrie lege großen
Wert darauf, den Umfang der erforderlichen Unterlagen
zurückzufahren; daher komme es mit Unternehmen dieser
Branche auch oft zu Meinungsverschiedenheiten über den
Umfang der vorzulegenden Unterlagen. Eine dritte
Behörde stellte dagegen gerade mit Unternehmen der Che-
mischen Industrie selten Meinungsverschiedenheiten über
Antragsunterlagen fest (LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 44 f.).

Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs der erforder-
lichen Antragsunterlagen und verfahrensverzögernde
Meinungsverschiedenheiten über diesen Punkt sind re-
duzierbar durch frühzeitige Abstimmung zwischen den
Beteiligten (Tz. 211 f.) und durch möglichst klare und
behördenübergreifend einheitliche Vorgaben (verord-
nungsrechtliche Regelungen, durch Verwaltungsvor-
schrift eingeführte Formularstandards). Was die Deutlich-
keit der Vorgaben angeht, sind in der Vergangenheit vor
allem für das Immissionsschutzrecht bereits erhebliche
Fortschritte erzielt worden. Die neunte Verordnung zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält vergleichsweise
detaillierte Vorgaben zum Umfang der erforderlichen An-
tragsunterlagen (§§ 3 ff. 9. BImSchV), die auf Länder-
ebene durch Formularvordrucke und Ähnliches weiter
konkretisiert werden. Diese enthalten auch Angaben zu
den Unterlagen, die im Hinblick auf eventuell mit zu prü-
fende wasserrechtliche Gesichtspunkte erforderlich sind.
Insbesondere für den Bereich des Umgangs mit wasser-
gefährdenden Stoffen wirken sich allerdings Unsicher-
heiten und Auslegungsstreitigkeiten hinsichtlich der 
materiellrechtlichen Anforderungen auch für die Präsen-
tation der richtigen Antragsunterlagen ungünstig aus. 

Auch wenn teilweise noch Verbesserungen möglich sind,
lässt sich allerdings durch Präzisierung der Vorgaben für
die Antragserstellung nicht jede Unsicherheit und jeder
mögliche Streitfall ausschalten. Insbesondere die Frage,
ob im Einzelfall zu bestimmten Fragen – beispielsweise
der Lärm- oder Geruchsbelastung – noch Gutachten ein-
geholt werden müssen, ist durch standardisierte Antrags-
vorgaben nur begrenzt abschließend klärbar. Auch hier
dürfte zu reibungslosem Ablauf und zur Minimierung und
raschen Behebung auftretender Meinungsverschieden-
heiten am ehesten die Professionalisierung der Antrags-
erstellung (Tz. 226) beitragen. Qualifizierte und im 
Umgang mit unterschiedlichen Behörden erfahrene An-
tragsverfasser sind am ehesten in der Lage, die rechtliche
und sachliche Notwendigkeit bestimmter Antragsunter-
lagen zu beurteilen und die Angemessenheit der be-
treffenden behördlichen Forderungen abzuschätzen. Sie
sind auch am ehesten in der Lage, beispielsweise mit Ver-

weis auf die Praxis anderer Behörden überzeugend zu
verhandeln, wenn behördlicherseits überzogene Anforde-
rungen gestellt werden.

2.4.2.2.4 Behördenorganisation
229. Im Hinblick auf die Bedeutung der Behördenorga-
nisation für eine zügige Abwicklung der Genehmigungs-
verfahren (Tz. 211) ist darauf hinzuweisen, dass trotz in der
Vergangenheit bereits erreichter Verbesserungen die
Behördenstrukturen in den Ländern von dem für eine effi-
ziente Verfahrensabwicklung idealen Zustand größtenteils
noch entfernt sind. Im Interesse einer anspruchsvollen und
zügigen Bearbeitung von Zulassungsverfahren für umwelt-
relevante Anlagen und anlagenabhängige Tätigkeiten wün-
schenswert wäre es, die Zuständigkeit für alle im Regelfall
relevanten Bereiche des technisch-anlagenbezogenen Um-
weltschutzes (Wasser, Abfall, Immissionsschutz) in einer
Behörde zu bündeln. Dies ist in den Ländern aber bislang
nur zum Teil gelungen. Soweit eine Bündelung von Zu-
ständigkeiten bei „Staatlichen Umweltämtern“ stattgefun-
den hat, sind für den Wasser- und Abfallbereich häufig nur
die technisch-fachbehördlichen Beurteilungskompetenzen
voll einbezogen worden, die nach außen gerichteten
Entscheidungszuständigkeiten dagegen auf der kommuna-
len Ebene oder auch auf der Ebene der oberen Landes-
behörden verblieben. Umgekehrt sind in denjenigen Län-
dern, die in größerem oder geringerem Umfang auch
immissionsschutzrechtliche Genehmigungszuständigkeiten
der kommunalen Ebene zugewiesen haben, nicht immer
auch die technisch-fachbehördlichen Zuständigkeiten für
das Wasser- und Abfallrecht vollständig in die damit er-
reichte Bündelung auf der kommunalen Ebene einbezogen.
Wo, wie z. B. in Bayern und Baden-Württemberg, Zustän-
digkeiten weitgehend – unter Einbeziehung der techni-
schen Beurteilungskompetenzen – auf kommunaler Ebene
(Kreise und kreisfreie Städte) gebündelt sind, ergibt sich
eine Streuung des insgesamt eingesetzten technisch quali-
fizierten Personals auf so viele Behörden, dass in den ein-
zelnen Kommunen technische Qualifikationen kaum in der
wünschenswerten Breite und Spezialisierung vorgehalten
werden können. Die an sich wünschenswerte Zusammen-
führung von technischer Beurteilungs- und administrativer
Vollzugskompetenz hat, wenn sie auf der kommunalen
Ebene erfolgt, die Kommunen also ohne Abstimmung mit
einer staatlichen technischen Fachbehörde entscheiden
können, auch den Nachteil, dass sie die Verfahren sehr stark
den kommunalen Standortinteressen ausliefert. Diese sind
für eine unparteiische Anwendung der umweltrechtlichen
Vorschriften nicht der beste Garant. Aus der Sicht des Um-
weltrates sollten Bündelungseffekte daher, jedenfalls in den
größeren Flächenländern, möglichst auf der Ebene staat-
licher Sonderordnungsbehörden oder auf der Ebene der
staatlichen Mittelinstanz (Bezirksregierungen) mit räum-
lich dezentralisierten Zweigstellen angestrebt werden.

2.4.2.2.5 Rechtsunsicherheiten
230. Ein bedeutender Verzögerungsfaktor für Zulas-
sungsverfahren sind Unsicherheiten über die richtige An-
wendung der relevanten Rechtsvorschriften (RAUSCHER
et al., 2001, S. 166 f.; LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 43 ff.;
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HIRSCHLER, 1994, S. 58). An diesem schon in der Ver-
gangenheit häufig festgestellten Befund hat sich bis heute
wenig geändert. Besonders häufig treten Rechtsunsicher-
heiten naturgemäß bei neu auftretenden bzw. neu erkannten
Problemlagen und nach grundlegenden Rechtsänderungen
auf. Mehr oder weniger zufrieden stellende Lösungen er-
geben sich in der Regel nach mehr oder weniger langen
Umstellungszeiträumen, indem konkretisierende oder auf
andere Weise klärende zusätzliche Vorschriften erlassen
werden, eine – stets nur punktuelle und daher meist nicht
erschöpfende – Klärung durch Gerichtsurteil stattfindet
oder ein modus vivendi allmählich in der Verwaltungspra-
xis gefunden wird. So ist hinsichtlich der Altlastenproble-
matik, die in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren
durch damit verbundene Rechtsunsicherheiten die Geneh-
migungsverfahren erheblich belastet hat, mit den inzwi-
schen erlassenen gesetzlichen und verordnungsrechtlichen
Regelungen viel Streitstoff abgeschichtet worden. Die
früher außerordentlich streit- und verzögerungsträchtige
Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
konnte vor allem dadurch zumindest ein Stück weit routi-
nisiert werden, dass die Behörden sich die standardisieren-
den Entscheidungshilfen, die sie sich als verbindlich vor-
gegebene Entscheidungsgrundlagen gewünscht hätten, in
mühsamer Arbeit selbst erarbeitet haben. Gegenwärtig sind
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Verwertung von
Abfällen – beispielsweise hinsichtlich des zulässigen Ab-
fallinputs bei der Mitverbrennung von Abfällen in Indus-
trieanlagen – ein häufiger Grund für zeitkonsumierenden
Klärungsbedarf und Meinungsverschiedenheiten. Die dies-
bezüglichen Unklarheiten können, wie viele andere, nicht
durch Regulierungsabbau, sondern nur durch rechtsver-
bindliche Beantwortung der offenen Fragen, d. h. durch
konkretisierende Regulierung, beseitigt werden (Tz. 883). 

231. Gute Gesetzgebungs- und Regierungsarbeit besteht
auch im Bereich des Umweltrechts zu einem wesentlichen
Teil darin, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Wenn an-
gesichts der medienvermittelten allgemeinen Hochschät-
zung von Innovation, großen politischen Visionen und an-
deren Modernitätswerten die Bedeutung solcher
„altmodischen“ Gesetzgebungs- und Regierungsaufgaben
zu sehr in den Hintergrund tritt, lässt sich auch Innovatives
nicht mehr wirksam bewerkstelligen. Die Herstellung von
Rechtssicherheit ist eine Daueraufgabe des Gesetzgebers,
der Regierungen und der zuständigen Ministerien, die nur in
kontinuierlicher Detailarbeit an den konkreten Problemen
erfüllt werden kann. Es gibt aber auch einige allgemeine
Grundsätze, deren Beachtung zur Minimierung von Proble-
men aufgrund mangelnder Rechtssicherheit beitragen kann:

– Grundlegende Revisionen der Rechtslage sollten nur
unternommen werden, wenn sie eine so grundlegende
Verbesserung der Steuerungsleistungen versprechen,
dass die Probleme, die sich für einen gewissen Zeitraum
zwangsläufig aus umstellungsbedingt erhöhter Unsi-
cherheit ergeben, zumindest mittelfristig überkompen-
siert werden. Der Befolgung dieser Leitlinie durch den
deutschen Gesetzgeber sind allerdings Grenzen durch
europarechtliche Vorgaben gesetzt. Diese erfordern des
Öfteren Umstellungen grundsätzlicherer Art, für die aus
einer allein auf die deutschen Verhältnisse konzentrier-
ten Perspektive keine Notwendigkeit besteht. 

– Rechtsunsicherheiten, die in der Anwendung bereits
geltender Gesetze und Verordnungen auftreten, sollten
kontinuierlich und möglichst zeitnah korrigiert werden,
sobald die dazu notwendigen Praxiserfahrungen vorlie-
gen. Dies erfordert vor allem eine intensivere Rück-
kopplung im Verhältnis zwischen rechtssetzenden und
rechtsanwendenden Instanzen. Beispielsweise sollte es
üblich sein, dass über praktische Erfahrungen und auf-
getretene Schwierigkeiten mit der Anwendung neuer
Umweltgesetze und -verordnungen oder größerer Ge-
setzes- und Verordnungsänderungen in einem Abstand
von ein bis zwei Jahren nach Erlass berichtet und der
Bericht vom jeweiligen rechtssetzenden Organ – Parla-
ment, Regierung oder zuständiges Ministerium auf
Bundes- oder Landesebene – daraufhin geprüft wird, ob
er Nachbesserungsbedarf ausweist. Soweit Rechtsun-
sicherheiten sich nicht administrativ – durch Verwal-
tungsvorschrift bzw. punktuellen Erlass – beseitigen
lassen, sollten auch kurzfristige und punktuelle Geset-
zes- und Verordnungsänderungen nicht gescheut wer-
den. Die Vorstellung, dass Gesetze systematische und in
gewisser Weise perfekte Einheiten sind, die, wenn über-
haupt, dann nur im Rahmen groß angelegter Reformen
geändert werden sollten, ist jedenfalls in Bezug auf das
Umweltrecht inadäquat. 

– Beim Erlass gesetzlicher Vorschriften, mit denen neue,
allgemein formulierte Anforderungen verbindlich ge-
macht werden, sollte darauf geachtet werden, dass
gleichzeitig oder möglichst zeitnah auch die erforderli-
chen konkretisierenden Ausführungsvorschriften erlas-
sen werden. Unkonkretisierte Generalklauseln („wirt-
schaftlich zumutbar“, „besser umweltverträgliche
Verwertungsart“ etc.) sind nicht zuletzt für Genehmi-
gungsverfahren eine Belastung, die oft in keinem ver-
nünftigen Verhältnis zu den damit erzielbaren Erfolgen
steht. Gerade in Genehmigungsverfahren sind die
Behörden nämlich einerseits zur Durchsetzung der gel-
tenden rechtlichen Anforderungen ohne Einschränkung
durch Opportunitätsgesichtspunkte verpflichtet. Ande-
rerseits ist aber die für richtig gehaltene Auslegung sol-
cher Generalklauseln gegen abweichende Auslegungen
seitens der Antragsteller kaum durchsetzbar, wenn es
dafür keinen klaren Rückhalt in Ausführungsvorschrif-
ten gibt. Die daraus notwendigerweise entstehenden
Konflikte behindern den Verfahrensablauf meist ohne
dass am Ende viel erreicht werden kann.

2.4.3 Öko-Audit und Deregulierung

Rechts- und Überwachungsnachlässe für
EMAS-zertifizierte Organisationen

232. Seitens der Wirtschaftsverbände und in Teilen 
der Literatur wird mit Nachdruck gefordert, die Teil-
nahme am EU-Öko-Audit-System (EMAS, näher dazu
Abschn. 2.3.2.2.5.1) zu honorieren mit Erleichterungen
bei der ordnungsrechtlichen Überwachung und bei Vor-
schriften des geltenden Rechts, die vergleichbare Informati-
ons-, Dokumentations-, und Selbstvergewisserungsleistun-
gen verlangen, wie sie für die erfolgreiche Teilnahme am
EMAS-System erbracht werden müssen (KNOPP, 2001
und 2000, S. 1124; BOHNE et al., 1999, S. 271; vgl. auch
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sich die Rechnung von 28 ha + 11 ha + 13 ha – 23 ha = 29 ha Neuinanspruchnahme. Die 

positive Entwicklung der aggregierten Kategorie „Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche 

ohne Abbauland“ resultiert somit aus der erheblichen Abnahme des Anteils Gebäude- und 

Freifläche Sonstige. Somit ist die Nutzungsart Wohnen tatsächlich ein erheblicher Treiber des 

Flächenverbrauchs, ohne dass dies aus dem Summenwert erkennbar wäre. 

Abbi ldung 4-4 

Flächenverluste und -zunahmen 2009 bis 2013 in den Kategorien 

„Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche“, „Verkehrsfläche“ und 

„Erholungsfläche“  

 

SRU/UG 2016/Abb. 4-4; Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2014a 

283. Auch wenn es durch Umstellungen in den amtlichen Statistiken zu Unschärfen kommt 

(PENN-BRESSEL 2015), zeigt die Aufschlüsselung über die letzten Jahre eine deutliche 

Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau. Dies wird sich voraussichtlich fortsetzen, da 

die Anzahl der Baugenehmigungen bundesweit seit 2009 wieder kontinuierlich steigt 

(Abb. 4-5). Zwar sind die Genehmigungszahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) seit 

2007 relativ konstant, inzwischen zeigt sich aber eine neue Tendenz: Mit der zunehmend 

positiven wirtschaftlichen Entwicklung und dem kontinuierlichen Zuzug in die städtisch 

geprägten Regionen nimmt die Anzahl genehmigter Wohnungen im Geschosswohnungsbau 

(Mehrfamilienhäuser – MFH) erheblich stärker zu als bei den Eigenheimen. Der starke Zuzug 

in die städtischen Regionen führt zu einer Verknappung und damit Verteuerung von 

Bauflächen. Wie in einer Spirale steigert dies das Interesse am flächensparenden Bauen und 

trägt wiederum zu steigenden Genehmigungszahlen für Geschosswohnungen in den 

kreisfreien Großstädten und den verstädterten Kreisen bei (BBSR 2014a).  
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Tendenz zugunsten der innerstädtischen Stadtteile. So wuchs die Bevölkerung in 

Innenstädten um 4,5 %, während im weiteren Pendlerverflechtungsbereich eine Abnahme von 

3,6 % verzeichnet wurde (BBSR 2015a). 

4.3.2 Ursachen des anhaltenden Flächenverbrauchs: 

Unterschiede zwischen Stadt und Land 

293. Für die anhaltende Neuinanspruchnahme von Siedlungsfläche sind sowohl Nachfrage- 

als auch Angebotsfaktoren verantwortlich. 

Nachfrageseite  

294. Auf der Nachfrageseite ist der steigende Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch die 

Hauptursache für die Zunahme der für Wohnzwecke genutzten Siedlungsfläche (EINIG und 

SIEDENTOP 2005, S. 161; BBSR 2012, S. 9; HENGER et al. 2014, S. 10 ff.). So stieg die 

durchschnittliche Wohnfläche pro Person von 39 m² 1998 auf 43 m² 2011. Im selbst genutzten 

Eigentum lag sie mit 47 m² deutlich höher als in Mietwohnungen mit 38 m² (Statistisches 

Bundesamt 2011b). Besonders deutlich wird der Unterschied der Pro-Kopf-Wohnfläche 

zwischen Eigentümern und Mietern bei den Einpersonenhaushalten der Altersgruppe 60 bis 

75 Jahre, die als Mieter durchschnittlich 59 m², als Eigentümer 97 m² belegen (BBSR 2015c). 

Mieter wohnen mehrheitlich in einer Geschosswohnung (ca. 81 %), während Eigentümer 

überwiegend (ca. 80 %) in einem frei stehenden Haus leben (ebd., S. 5).  

Der Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfläche lässt sich erklären durch 

– höhere Ansprüche an die Wohnungsgröße (HENGER et al. 2014, S. 11–14). 

– eine Zunahme der Ein- und Zweipersonenhaushalte (Statistisches Bundesamt 2011a). 

Heute sind bereits 70 % der 37,4 Millionen Haushalte Ein- und Zweipersonenhaushalte, in 

den größten Städten liegt die Quote mit 80 % noch höher (BBSR 2015c). Ursachen sind 

die zunehmend späte Familiengründung, veränderte Familienstrukturen (z. B. getrennt 

Erziehende) und die Alterung der Bevölkerung (BBSR 2015b). 

– den Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfläche mit zunehmendem Alter, der durch den Auszug der 

Kinder, den Tod oder die Umsiedelung eines Ehepartners in betreute Wohnformen 

verursacht wird (JÖRISSEN und COENEN 2007, S. 39), während die Eltern oder der 

überlebende Ehepartner in der Familienwohnung verbleiben. Im Ergebnis stehen 

Minderjährigen im Schnitt rund 30 m² Wohnfläche zur Verfügung, 65-Jährigen hingegen 

etwa 55 m². Hochbetagte Frauen haben mit durchschnittlich fast 70 m² die größte 

Wohnfläche zur Verfügung (Abb. 4-8). 
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Abbildung 4-8 

Verfügbare Wohnfläche pro Person nach Alter  

 

Quelle: BIB 2013 

Der Remanenzeffekt beschreibt das Phänomen, dass Menschen in einmal bezogenen 

Wohnungen oder Häusern bleiben, auch wenn sich durch familiäre Veränderungen wie 

Auszug der Kinder oder Tod des Partners der Bedarf an Wohnfläche vermindert. Leben die 

Menschen zudem auf dem Land, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Eigenheimen 

wohnen und damit eine größere Wohn- und Grundstücksfläche nutzen. Zwischen der Art der 

baulichen Nutzung (z. B. Einfamilienhaus) und Größe der beanspruchten Grundstücksfläche 

besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. Bezogen auf einen Quadratmeter Wohnfläche 

benötigen frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser ein Vielfaches an Grundstücksfläche 

gegenüber Mehrfamilienhäusern (JÖRISSEN und COENEN 2007, S. 40). Der 

Flächenverbrauch im Speckgürtel von Ballungsregionen wird somit auch dadurch bedingt, 

dass in den bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern in Stadtnähe die ältere Generation 

aus nachvollziehbaren Gründen wohnen bleibt. Auch in den Städten ziehen ältere Menschen 

oft nicht mehr aus großen Wohnungen aus. Während viele Ältere in ihrer vertrauten Umgebung 

bleiben wollen, finden manche auch schlicht keine bezahlbaren Alternativen. 

Die jüngere Generation gründet zunehmend später eine Familie und lebt dadurch länger in 

Singlehaushalten mit einer höheren Pro-Kopf-Wohnfläche. Nach der Familiengründung folgt 

teilweise eine Abwanderung ins Umland. Ursachen sind vor allem die hohen Mieten und die 

Immobilienpreise in den Städten, die gerade in Ballungsräumen dazu führen, dass sich 

Familien Eigentum nur im Speckgürtel leisten können. Kostet die Eigentumswohnung mit 
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Auswirkungen in Schrumpfungsregionen  

296. Die Erschließung neuer Baugebiete für Wohnen (und Gewerbe) in Regionen mit 

abnehmender Bevölkerung hat zur Folge, dass die Innenbereiche der Gemeinden oftmals 

veröden. Die Schrumpfung ist räumlich gesehen auch keine Reduzierung auf den Kern, 

sondern sie verstärkt ihrerseits die Fragmentierung der Stadt- oder Ortsstruktur (OSWALT 

et al. 2001; Abb. 4-10). 

Abbi ldung 4-10 

Schrumpfung fragmentiert den Stadtraum 

 

Quelle: OSWALT et al. 2001 

Folgen der Fragmentierung sind hohe Kosten für den Infrastrukturerhalt, fehlende Kaufkraft in 

den Innenstädten, Abhängigkeit von finanziellen Transferleistungen, Verwahrlosung und der 

Verlust städtischer Zentren. In Gegenden mit mangels Nachfrage niedrigen 

Grundstückspreisen gibt es wenig finanzielle Anreize, innerstädtische Brachen zu 

revitalisieren, da sich diese kaum gewinnbringend in den Verkehr bringen lassen. 

Flächenrecycling und Wiedernutzung von Brachflächen sind zudem langwierige, komplexe, 

häufig durch Altlasten und ungeklärte Eigentumsverhältnisse oder Erbengemeinschaften 

erschwerte Prozesse (BBSR 2014b, S. 17). 

Daneben bestehen Chancen, die bislang zu wenig genutzt werden: Renaturierung im 

Stadtgebiet, extensivierte Freiräume und Gebäude, sozialer Austausch, neue urbane Kerne, 

Quartiere mit eigenen lokalökonomischen Netzwerken und andere Arten der Aktivierung. 

Insbesondere wenn verlassene Häuser und Straßenzüge rückgebaut werden, besteht aus 

ökologischer Perspektive die Chance, Flächen zurückzugewinnen und zu renaturieren sowie 

den Umbau zu nutzen, um umweltfreundlichere (Infra-)Strukturen zu schaffen. Auch andere 

ökologische Zielsetzungen wie weniger Verkehr und mehr Stadtnatur können damit gefördert 

werden. Leitbilder sind dabei die Stadt der kurzen Wege, eine höhere Lebensqualität in 

Ballungsräumen und mehr nachhaltige Mobilität (SRU 2012, Tz. 288 ff.). Dies geschieht 
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Die Auswirkungen dieses Wandels sind regional sehr unterschiedlich und erfordern 

differenzierte Ansätze. Während vielerorts die Bevölkerung abnimmt, wächst sie in einigen 

Universitäts- und Mittelstädten sowie Ballungsregionen. Dies spiegelt sich aber kaum in der 

Entwicklung des Flächenverbrauchs. Dort, wo aufgrund der zurückgehenden Bevölkerung 

weniger Fläche neu in Anspruch genommen werden müsste, werden weiterhin von den 

Kommunen neue Gebiete ausgewiesen. Auch wenn die Flächenzunahme in den Regionen mit 

Bevölkerungsabnahme zum größeren Teil durch Erholungsflächen verursacht wird, wäre 

aufgrund der Lage und der demografischen Entwicklung zumindest ein Nullwachstum oder gar 

eine Reduktion wünschenswert. Der demografische Wandel und die Wanderungsbewegungen 

bieten dafür Chancen: Auch punktuell frei werdende Wohn- und Gewerbeflächen im Bestand 

lassen sich – bei gezielter Quartiersplanung – für eine erneute Nutzung umgestalten. Mit einer 

Flächenkreislaufwirtschaft ließe sich eine zunehmende Fragmentierung der Siedlungsgebiete 

verhindern, die Attraktivität der Innenbereiche steigern und – bei Rückbau von Gebäuden – 

sogar zur Schaffung von innerstädtischen Freiräumen beitragen. 

Auch die hohe Nachfrage nach Siedlungsflächen in den prosperierenden Regionen erfordert 

eine zielgerichtete Entwicklung. Die Erschließung innerstädtischer Flächenpotenziale hat hier 

eine hohe Attraktivität, begegnet aber auch starken Hemmnissen zum Beispiel aufgrund von 

Altlasten oder Anwohnerwiderständen. Notwendig ist eine „doppelte Innenentwicklung“, um 

einerseits Flächenpotenziale zur Bebauung zu heben, andererseits aber auch die 

Wohnqualität und stadtklimatische Bedingungen zu verbessern, wie es Modellvorhaben wie 

das Projekt „Grün in der Stadt“ fördern (BMUB 2015b). Eine gemeinsame Planung der 

langfristigen Siedlungsstrukturen von Stadt und Umland ermöglicht die Reaktivierung stark 

schrumpfender Gemeinden, die beispielsweise durch Anschluss an den öffentlichen 

Personennahverkehr zu attraktiven Wohnalternativen zum städtischen Bereich werden 

können. 

4.4 Flächensparen versus neue Wohnungsnot 

299. Es wird gegenwärtig hinterfragt, ob es möglich ist, weniger Fläche zu verbrauchen, 

obwohl vielerorts neuer Wohnraum benötigt wird (Deutscher Verband für Wohnungswesen, 

Städtebau und Raumordnung 2014). Verstärkt gilt dies vor dem Hintergrund der gestiegenen 

Flüchtlingszahlen. Eine Begrenzung des Flächenverbrauchs könnte zu einer Verteuerung der 

noch verfügbaren Flächen und damit auch zu höheren (Miet-)Preisen führen. Handelt es sich 

also um einen Konflikt zwischen Umwelt- und sozialen Interessen? Um dies zu beantworten, 

wird nachfolgend gefragt, welche Wohnungen fehlen, wie viele Wohnungen bis wann neu 

gebaut werden müssten, was tatsächlich gebaut wird und was unter Umweltgesichtspunkten 

daraus gefolgert werden kann. 
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zunimmt, eher gering. Dagegen wird in Regionen mit abnehmender Bevölkerung weiterhin 

relativ viel Fläche verbraucht. Ingesamt hat der anhaltende Flächenverbrauch verschiedene 

Ursachen. So steigen die Ansprüche an die Wohnungsgröße und die Zahl der Ein- oder 

Zweipersonenhaushalte, die ebenfalls mehr Fläche pro Kopf belegen, nimmt zu. Gleichzeitig 

wirkt der Remanenzeffekt: Je älter die Menschen werden, desto eher leben sie allein, und 

desto größer ist statistisch die Wohnfläche, die sie bewohnen. Schließlich besteht der Trend 

fort, bei Familiengründung ins Umland in Ein- oder Zweifamilienhäuser abzuwandern. 

Gleichzeitig verzeichnen deutschlandweit die Neubaugenehmigungen für den 

Geschosswohnungsbau, für den deutlich weniger Bodenfläche verbraucht wird als für den 

Eigenheimbau, deutliche Zuwächse. Der SRU begrüßt den Trend zu mehr 

Geschosswohnungsbau unter flächenpolitischen Gesichtspunkten. 

Einen Nachfrageüberhang nach Wohnraum verzeichnen die wachsenden Großstädte. Dort 

könnte es zu Konflikten zwischen dem Flächensparziel und dem Neubau von Wohnungen 

kommen. Benötigt werden kurzfristig jedoch vor allem günstige Mietwohnungen, die sich eher 

im Geschosswohnungsbau realisieren lassen. Hier sind regional angepasste Konzepte 

gefragt. In Ballungsräumen sollte Wohnraum vor allem im Innenbereich errichtet werden. 

Neben bisher nicht bebauten Flächen gilt es vor allem, ineffiziente oder nicht mehr genutzte 

Flächen (Flachbauten, Ruinen, Altlastenflächen und Gewerbeflächen) zu aktivieren. Rück- und 

Neubau, Aufstockung, Dachausbau und ähnliches bieten attraktive Flächenpotenziale im 

Innenbereich, um eine Neuausweisung von Baugebieten im Außenbereich zu reduzieren. 

Dabei darf das Ziel, eine hohe Lebensqualität in Ballungsräumen zu erreichen, nicht vergessen 

werden: Gefordert ist eine doppelte Innenentwicklung, die auf der einen Seite auf die Quantität 

von Wohnraum zielt, auf der anderen Seite aber auch die Qualität des Wohnumfeldes 

weiterentwickelt. 

Grundsätzlich soll das Prinzip einer Kreislaufführung von bereits genutzten Flächen eingeführt 

werden. Wenn sich Umfang und Ort des Flächenbedarfs verändern, kann darauf flexibel 

reagiert werden, indem frei werdende Flächen entweder neu genutzt oder aber vollständig aus 

der Nutzung genommen werden. Bei Nutzungsaufgabe kann dafür an anderem Ort Fläche neu 

in Anspruch genommen werden. Dies entspricht dem langfristigen Ziel einer Netto-Null-

Neuinanspruchnahme (Abb. 4-12). 
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– Isolation von Habitaten bzw. Populationen und damit einhergehend die Verminderung von 

deren Überlebensfähigkeit einschließlich der Verminderung der genetischen Diversität 

innerhalb von Populationen, 

– Einschränkung oder Unterbindung von Wanderbeziehungen (tageszeitlich, jahreszeitlich) 

und von Fernwanderwegen, 

– Unterbindung der Vektorfunktion und Lebensraumgestaltungsfunktion von Arten, 

– Erhöhung der Mortalität durch Verkehr, Windkraftanlagen usw. 

Hierbei sind Faktoren wie Populationsgröße und -schwankungen, Konkurrenzstärke, 

Spezialisierung auf Mikrohabitate und Häufigkeit entscheidend für die Empfindlichkeit von 

Arten gegenüber Störungen (HENLE et al. 2004). Eine Beeinträchtigung von Wildnisgebieten 

durch Verkehrs- oder Siedlungsinfrastruktur sollte vermieden werden. Hierbei bedarf es noch 

einer weiteren Konkretisierung der Kriterien für die Unzerschnittenheit im Sinne von 

Mindestanforderungen. 

Monitor ing und Forschung 

364. Eine weitere Anforderung, die sich allerdings nicht direkt auf die Eigenschaften der 

Fläche bezieht, ist die Begleitung von Wildnisgebieten durch ein umfassendes ökologisches 

Monitoring und Forschung, um die ökologischen Zusammenhänge zu beobachten, zu 

dokumentieren und zu verstehen (SRU 2012, Kap. 10). Dies ergibt sich für Nationalparks und 

Biosphärenreservate bereits aus den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit es ihr Schutzzweck 

erlaubt, sollen diese Gebiete auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung dienen, §§ 24, 

25 BNatSchG. Das Monitoring unterstützt vor allem wissenschaftliche Zwecke, da in 

Prozessschutzgebieten eine Bewertung bzw. Anpassung des Flächenmanagements 

möglichst unterbleiben soll. Sein Ausmaß bemisst sich daher auch an den wissenschaftlichen 

Fragestellungen und an den verfügbaren Budgets. Zu diesen Zwecken muss die Kooperation 

der Verwaltung von Wildnisgebieten mit Universitäten und Forschungseinrichtungen 

ausgeweitet werden, auch um die Grundlagenforschung zu stärken (Tz. 335). 

Diese naturwissenschaftlichen Erhebungen sollten durch Untersuchungen zur 

sozioökonomischen Entwicklung der Region ergänzt werden, um die regionale Wirtschaft, die 

Bevölkerungsentwicklung und die Einstellungen, Meinungen und Wünsche der regionalen 

Bevölkerung und der Gäste zu untersuchen. Ein sozioökonomisches Monitoring betrachtet alle 

gesellschaftlichen Belange von Mensch-Umwelt-Beziehungen in Schutzgebieten sowie deren 

Umfeld und beinhaltet ökonomische, politische, kulturelle und sozial-psychologische Aspekte 

(LASS und REUSSWIG 2002). Solche Erhebungen umfassen auch Partizipation und 

Kommunikation und können dazu dienen, Kooperationspartner zu identifizieren sowie 

Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen (vgl. Tz. 383; BUER et al. 2014; LASS und 

REUSSWIG 2002). Bislang findet in Deutschland nur in wenigen Großschutzgebieten wie 

Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturparks eine Erhebung solcher Parameter statt. 
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Gute fachliche Praxis bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung
Ein Beitrag von Dr. Ute Schultheiß und Hubert Honecker, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL), Referat Pflanzenbau und Grünland

Was ist unter einer guten fachlichen Praxis bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung zu verstehen und welche
rechtlichen Regelungen greifen hier?

1. Rechtliche Regelungen

In Deutschland zeigen landwirtschaftlich genutzte Böden in Verbindung mit
meist günstigen klimatischen Standortfaktoren eine hohe Bodenfruchtbarkeit
und damit eine hohe Ertragsfähigkeit. Neben den spezifischen Vorschriften
zum Schutz der Böden (Bundesbodenschutzge-setz,
Bundesbodenschutzverordnung) greift auch das Agrarrecht, zum Beispiel
zum Schutz vor Erosionsereignissen oder zum Erhalt der organischen
Substanz im Boden, in die Bewirtschaftung ein. Darüber hinaus ist der
Schutz des Bodens in andere Politikbereiche integriert.

Gemeinsame Agrarpolitik

Betriebsinhaber, die die Basisprämie beantragen, müssen bestimmte, dem Klima- und Umweltschutz förderliche
Landbewirtschaftungsmethoden, einhalten (sogenannte Cross Compliance gemäß Verordnung (EU) Nr. 1307/2013).
Die hierfür gewährte Zahlung wird als "Greening-Prämie" bezeichnet. Ein Bestandteil dieser Regelung ist die
Verpflichtung zur sogenannten Anbaudiversifizierung, die Mindestanforderungen hinsichtlich der Anzahl und maximal
zulässiger Anteile einzelner landwirtschaftlicher Kulturen am gesamten Ackerland des Betriebsinhabers vorschreibt.

Die Basisprämie wird bei nichtproduktiver Nutzung der Flächen nur dann gewährt, wenn die landwirtschaftlichen
Flächen in einem für den Anbau und die Beweidung geeigneten Zustand erhalten werden. Werden die Flächen nicht
genutzt, so hat der Betriebsinhaber gemäß Paragraf 2 Direktzahlungen-Durchführungsverordnung auf diesen Flächen
deshalb grundsätzlich eine Mindesttätigkeit auszuüben (zum Beispiel jährliches Mähen und Abfahren des Aufwuchses
oder dessen Zerkleinerung und ganzflächige Verteilung). Hierdurch soll der Schutz des Bodens im Hinblick auf eine
später wieder produktive landwirtschaftliche Erzeugung sichergestellt werden.

Jeder Empfänger landwirtschaftlicher Direktzahlungen ist im Rahmen von Cross Compliance dazu verpflichtet, seine
landwirtschaftlichen Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) zu erhalten. Die
konkrete Ausgestaltung der GLÖZ-Standards ist in Deutschland in der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung
(AgrarZahlVerpflV) festgelegt. Deutschland hat verbindliche GLÖZ-Standards bei der Mindestanforderung an die
Bodenbedeckung, im Bereich des Erosionsschutzes und zum Erhalt der organischen Substanz erlassen.

Der GLÖZ-Standard "Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung" wird durch Paragraf 5 der AgrarZahlVerpflV
konkretisiert. Brachliegende Flächen, Feldrandstreifen, Pufferstreifen und Streifen an Waldrändern, die durch den
Landwirt als sogenannte ökologische Vorrangfläche im Rahmen der dem Klima- und Umweltschutz förderlichen
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Zwischenfruchtaussaat mit Striegel, Quelle: BMEL/H.
Honecker

Landbewirtschaftungsmethoden ausgewiesen sind, sind zu begrünen oder der Selbstbegrünung zu überlassen. Die
Pflicht zur Begrünung gilt grundsätzlich auch für sonstige brachliegende oder stillgelegte Flächen.

Zur Vorsorge gegen Bodenerosion müssen die Länder wind- und wassererosionsgefährdete landwirtschaftliche
Ackerflächen nach einem vorgegebenen Bestimmungsschlüssel identifizieren, für die gewisse Mindestanforderungen
im Rahmen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung eingehalten werden müssen. In der Praxis stehen insbesondere
Bodenabträge im Fokus, die aufgrund der Bewirtschaftung von Flächen entstehen können (Onsite-Schäden).

Zum Schutz des Bodens durch Erhalt der organischen Substanz
verbietet Paragraf 7 der AgrarZahlVerpflV das Abbrennen von
Stoppelfeldern. Auch die in dieser Verordnung geschützten
Landschaftselemente sowie die Regelungen zum Erhalt von
Dauergrünland im Greening tragen zum Bodenschutz bei.

Im Rahmen der Greening-Vorschriften zum Erhalt des
Dauergrünlandes ist festgelegt, dass das Dauergrünland in FFH-
Gebieten als umweltsensibel gilt und nicht gepflügt und nicht in
Ackerland umgewandelt werden darf. Für das übrige
Dauergrünland ist eine Umwandlung nur mit Genehmigung
möglich und in der Regel an die Neuanlage von Dauergrünland
an anderer Stelle gebunden.

Düngegesetzgebung

Mit den aktuellen Änderungen des Düngegesetzes und der Düngeverordnung (2017) ist mittelfristig mit einer
deutlichen Verringerung des Nährstoffeintrages über die Böden in die Gewässer zu rechnen. Dies soll insbesondere
erreicht werden durch

eine Konkretisierung und bundeseinheitliche Regelung der Düngebedarfsermittlung,

eine Verlängerung der Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht werden dürfen,

eine Beschränkung der zulässigen Stickstoffgabe im Herbst zu bestimmten Ackerkulturen,

eine Ausweitung der Abstände für die Stickstoff- und Phosphatdüngung in der Nähe von Gewässern und im
hängigen Gelände,

eine Verringerung der Kontrollwerte für Stickstoff und Phosphat im Nährstoffvergleich und

eine Erweiterung der Lagerkapazität für flüssige Wirtschaftsdünger.

In Gebieten mit hoher Nitratbelastung sowie in Gebieten, in denen stehende oder langsam fließende oberirdische
Gewässern eutrophiert sind und nachgewiesen worden ist, dass die Phosphatbelastung dieser Gewässer überwiegend
aus landwirtschaftlicher Bewirtschaftung stammt, sind die Länder verpflichtet, weitergehende Maßnahmen zu erlassen.

Darüber hinaus werden stoffliche Beeinträchtigungen von Böden durch die Grenzwerte der Düngemittelverordnung für
anorganische und organische Schadstoffe minimiert.

Pflanzenschutzrecht

Die gute fachliche Praxis ist eine Grundvoraussetzung für sachgerechten und umweltverträglichen Pflanzenschutz. Die
Beachtung dieser Grundsätze gewährleistet die Durchführung eines bestimmungsgemäßen und sachgerechten
Pflanzenschutzes. Gleichzeitig werden die Belange des vorbeugenden Verbraucherschutzes sowie des Schutzes des
Naturhaushaltes berücksichtigt.

Das Pflanzenschutzgesetz schreibt einen integrierten Pflanzenschutz vor, das heißt: Es sind vorrangig biologische,
biotechnische, pflanzenzüchterische sowie anbau- und kulturtechnische Pflanzenschutzmaßnahmen zu nutzen.
Zudem ist die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen (AUKM) in der Landwirtschaft

https://www.bmel.de/SharedDocs/Bilder/Fachbereiche/Landwirtschaft/Boden/Zwischenfruchtausaat.jpg?__blob=poster&v=2
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Hächseln der Zwischenfrucht, Quelle: BMEL/H.
Honecker

Eine Vielzahl geförderter Maßnahmen wirken direkt oder indirekt
auf den Boden, das Bodengefüge und die Bodenfruchtbarkeit
(zum Beispiel reduzierte Bodenbearbeitung,
Zwischenfruchtanbau, vielseitige Fruchtfolge). Den
Bewirtschaftern, die an solchen Maßnahmen teilnehmen, wird der
damit verbundene Mehraufwand erstattet.

2. Weitere Aktivitäten und Projekte

Das BMEL führt Bodenzustandserhebungen im Wald sowie auf Acker- und Grünland durch. Die Erhebungen dienen
unter anderem dazu, den Zustand und die Veränderung von Waldböden zu erfassen und deutschlandweit Daten zu
den Kohlenstoffvorräten landwirtschaftlicher Böden zu erfassen.

Im Jahr 2013 hat das BMEL die Stabsstelle Boden beim Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche
Räume, Wald und Fischerei eingerichtet. Sie ist ein zentraler Ansprechpartner für Fragen zur land- und
forstwirtschaftlichen Bodennutzung sowie zum Bodenschutz und zur Bodenschutzpolitik.

Boden ist eine nicht erneuerbare und begrenzte Ressource, daher ist die nachhaltige Sicherung seiner Funktionen
notwendig. Insbesondere der Verlust natürlichen Bodens infolge der Ausweitung von Siedlungs- und Verkehrsflächen
schränkt diese Leistungen erheblich ein. Darüber hinaus hat eine nicht nachhaltige Bodenbewirtschaftung negative
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit, auf die Produktion von Nahrungsmitteln und auf das Klima. Daher erarbeitet
das BMEL im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium zur
Beobachtung der Bodenqualität einen neuen Indikator zum Schutz des Bodens.

Stand:
27.04.17

© Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
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Anzahl der Biogasanlagen in Deutschland in den Jahren 1992 bis 2017
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Die vorliegende Statistik zeigt die Anzahl der
Biogasanlagen in Deutschland in den Jahren 1992 bis
2016 und eine Prognose für 2017. Im Jahr 2016
wurden rund 9.200 Biogasanlagen in Deutschland
gezählt. Bis Ende des Jahres 2017 sollen es laut
Prognose circa 9.300 sein.
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Trends

Folgende Faktoren führten zu diesen Veränderungen in der Struktur der Privathaushalte:

Annahmen

Bevölkerung

Annahmen der Variante 2-A der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland:

Haushalte

Varianten

Die Haushaltsvorausberechnung liegt in zwei Varianten vor. In der Trendvariante wurden die Entwicklungen in der Verteilung der 
Bevölkerung nach Haushalten unterschiedlicher Größe von 1991 bis 2015 in die Zukunft fortgeschrieben. In der Status quo-Variante wurden 
die Ausgangsverhältnisse im Haushaltsbildungsverhalten konstant gehalten. Beide Varianten spiegeln die Auswirkungen der künftigen 
Bevölkerungsentwicklung auf die Haushaltszahl wider. Verhaltensänderungen der Bevölkerung bei der Bildung der Privathaushalte werden 
jedoch nur in der Trendvariante abgebildet. Sie stellt somit ein umfassenderes Zukunftsmodell dar.

o   Eine immer spätere Ehe- und Familiengründung führten zu mehr Ein- oder Zweipersonenhaushalten bei den jungen 
Menschen. Das durchschnittliche Heiratsalter stieg zwischen 1991 und 2015 für ledige Frauen von 26,1 auf 31,2 Jahre
 und für ledige Männer von 28,5 auf 33,8 Jahre. Die relative Zahl der Eheschließungen sank zwischen 1991 und 2006 von
 5,7 auf 4,6 je 1000 Einwohner. Im letzten Jahrzehnt ist sie allerdings wieder leicht gestiegen und betrug im Jahr 2015
 4,9 je 1000 Einwohner.

Die künftige Entwicklung der Privathaushalte  wird durch Veränderungen in der Bevölkerungsgröße und -struktur geprägt. Wie sich die 
Bevölkerung bis 2035 aus gegenwärtiger Sicht entwickeln würde, zeigt modellhaft die aktualisierte Variante 2-A der 13. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung. Die Variante 2-A geht vom Bevölkerungsstand zum 31.12.2015 aus und ist an die Annahmen der Variante 2
der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (auf Basis 2013) angelehnt.

Die Annahmen zur künftigen Entwicklung der Privathaushalte gehen von einer Fortsetzung des Trends zu kleineren Haushalten aus. 
Eine steigende Anzahl der älteren Menschen wird künftig zu noch mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten im Seniorenalter führen. Die Zunahme 
der Partnerschaften mit separater Haushaltsführung sowie die hohe berufliche Mobilität sprechen für mehr Ein- und Zweipersonenhaushalte
im mittleren und jüngeren Erwachsenenalter. Ausgehend von neueren Tendenzen zu mehr Eheschließungen und Geburten werden in der 
Zukunft die bisher stark rückläufigen Trends bei den Haushalten mit drei und mehr Personen voraussichtlich an Tempo verlieren. 
Insbesondere in den neuen Ländern, die nach der Wiedervereinigung innerhalb kürzester Zeit gravierende Veränderungen in ihrer 
Bevölkerung und in den Haushaltsstrukturen erlebt haben, wird mittelfristig mit einer Abschwächung der Dynamik hin zu kleineren 
Haushalten gerechnet. Um die Auswirkungen der Zuwanderung der Schutzsuchenden auf die Haushaltsstruktur einschätzen und explizit 
berücksichtigen zu können, fehlt es derzeit noch an statistischen Daten. 

Die Haushalte in Deutschland werden tendenziell immer kleiner. Dieser Trend wird bereits seit Beginn der statistischen Nachweisung 
Ende der 1950er Jahre beobachtet. Eine Besonderheit in der Entwicklung besteht darin, dass die Einpersonenhaushalte seit vier
Jahrzehnten die größte Gruppe stellen, wobei ihr Anteil kontinuierlich zunimmt. Dabei leben sowohl jüngere als auch immer mehr ältere 
Menschen allein. Auch die Zweipersonenhaushalte weisen Zuwächse auf. Andererseits sinkt die Zahl der Haushalte mit drei und mehr Personen.

o   Zunehmende Lebenserwartung und bessere Lebensqualität im höheren Alter ermöglichten immer mehr Menschen das 
selbstständige Leben in Ein- oder Zweipersonenhaushalten. Da die Lebenserwartung der Männer stärker zunimmt als die der 
Frauen und sich damit die Lücke in der Lebenserwartung der Partnerinnen und Partner reduziert, nahm die Anzahl der 
Zweipersonenhaushalte mit älteren Menschen schnell zu.

o   Die Binnenwanderung trug wesentlich zu regionalspezifischen Veränderungen in den Haushaltsstrukturen bei. 
Das Niveau und die Dynamik in der Trendentwicklung waren infolgedessen zwischen den alten und den neuen Bundesländern 
sowie zwischen den Flächenländern und den Stadtstaaten unterschiedlich. Insbesondere in den neuen Bundesländern hat sich seit 
der Wiedervereinigung ein rascher Strukturwandel vollzogen, wobei sich viele Mehrpersonenhaushalte teilten und eine Vielzahl an 
Einpersonenhaushalten entstand: Der Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Haushalten nahm in den neuen Ländern im Zeitraum
 von 1991 bis 2015 von ca. 27 auf rund 41% zu. Neben der Ost-West-Wanderung haben dazu auch Veränderungen auf dem 
Wohnungsmarkt und der Rückgang der Geburtenzahlen beigetragen. In den Stadtstaaten zeigt sich ebenfalls ein spezifischer Verlauf 
in der Entwicklung der Haushaltsstruktur. Insbesondere die Einpersonenhaushalte haben hier einen weit höheren und rascher 
wachsenden Anteil als in den Flächenländern.

Basisbevölkerung: Bestand am 31.12.2015 

Zusammengefasste Geburtenziffer: G1 „Annähernde Konstanz“  
 bei 1,5 Kindern je Frau 

Lebenserwartung bei Geburt 2060:  L1 „moderater Anstieg“ 
für Jungen -  84,7 Jahre 

für Mädchen - 88,6 Jahre 
Saldo der Außenwanderung  W2015 (Personen pro Jahr) 

2016:  750 000 
2017: 500 000 
2018: 400 000 
2019: 300 000 
2020: 250 000 

2021-2060: 200 000 
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Anbaufläche ausgewählter Anbaukulturen im Zeitvergleich

Kultur
2015 2016 2017

Anbaufläche in 1 000 ha

 Ohne anderes Getreide zur Körner gewinnung (zum Beispiel Hirse, Sorghum, Kanariensaat).
  Hektarertrag und Ernte menge in Grünmasse (35% Trockenmasse).

Getreide zur Körnergewinnung insgesamt 6 517,5 6 316,4 6 266,6

darunter

Weizen zusammen 3 282,7 3 201,7 3 202,6

Roggen und Wintermenggetreide 616,0 570,9 537,3

Gerste zusammen 1 621,8 1 605,0 1 566,1

Hafer 125,7 115,5 128,1

Triticale 401,6 396,1 389,0

Körnermais / Mais zum Ausreifen (einschließlich Corn-Cob-Mix) 455,5 416,3 432,0

Kartoffeln 236,7 242,5 250,5

Zuckerrüben 312,8 334,5 406,7

Raps und Rübsen 1 285,5 1 325,7 1 308,9

darunter

Winterraps 1 281,8 1 322,7 1 304,9

Silomais 2 100,4 2 137,6 2 095,9

Anbaufläche Hektarertrag Erntemenge

1

2

1

2

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ZahlenFakten.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Wirtschaftsbereiche.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/LandForstwirtschaft.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/FeldfruechteGruenland/FeldfruechteGruenland.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Glossar/GetreideKoernergewinnung.html?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/FeldfruechteGruenland/Tabellen/FeldfruechteZeitreihe.html#Fussnote1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/FeldfruechteGruenland/Tabellen/FeldfruechteZeitreihe.html#Fussnote2
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Schlüssel- Regionale Gliederung Bodenfläche Siedlung Verkehr Vegetation Gewässer
nummer insgesamt

(10000) (20000) (30000) (40000)
1 2 3 4 5

 0 Deutschland                                 35 757 963 3 277 007 1 802 890 29 856 167  821 898
 8 Baden-Württemberg                           3 574 828  326 549  197 712 3 011 672 38 894
 9 Bayern                                      7 054 203  528 019  330 844 6 074 347  120 992

 11 Berlin                                      89 112 49 116 13 611 20 489 5 896
 12 Brandenburg                                 2 965 438  202 939  110 310 2 553 057 99 132
 4 Bremen                                      41 995 18 499 5 203 13 369 4 924
 2 Hamburg                                     75 509 35 124 9 385 24 900 6 101
 6 Hessen                                      2 111 567  194 739  143 680 1 744 052 29 096

 13 Mecklenburg-Vorpommern                      2 329 275  132 081 70 359 1 993 852  132 982
 3 Niedersachsen                               4 770 983  444 793  245 356 3 976 761  104 072
 5 Nordrhein-Westfalen                         3 411 274  560 219  239 731 2 546 791 64 533
 7 Rheinland-Pfalz                             1 985 800  168 204  120 919 1 668 480 28 197

 10 Saarland                                     257 110 39 264 16 159  199 116 2 572
 14 Sachsen                                     1 844 999  184 536 80 900 1 536 256 43 307
 15 Sachsen-Anhalt                              2 045 214  156 954 79 251 1 764 491 44 518
 1 Schleswig-Holstein                          1 580 420  140 106 68 952 1 294 835 76 526

 16 Thüringen                                   1 620 237 95 865 70 519 1 433 699 20 154

1.1 Bodenfläche 2016 nach Nutzungsart und regionaler Gliederung in Deutschland in Hektar                            

Davon

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 5.1, 2016
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Schlüssel- Regionale Gliederung Bodenfläche Siedlung Verkehr Vegetation Gewässer
nummer insgesamt

(10000) (20000) (30000) (40000)
Hektar

1 2 3 4 5

 0 Deutschland                                 35 757 963  9,2  5,0  83,5  2,3
 8 Baden-Württemberg                           3 574 828  9,1  5,5  84,2  1,1
 9 Bayern                                      7 054 203  7,5  4,7  86,1  1,7

 11 Berlin                                      89 112  55,1  15,3  23,0  6,6
 12 Brandenburg                                 2 965 438  6,8  3,7  86,1  3,3
 4 Bremen                                      41 995  44,1  12,4  31,8  11,7
 2 Hamburg                                     75 509  46,5  12,4  33,0  8,1
 6 Hessen                                      2 111 567  9,2  6,8  82,6  1,4

 13 Mecklenburg-Vorpommern                      2 329 275  5,7  3,0  85,6  5,7
 3 Niedersachsen                               4 770 983  9,3  5,1  83,4  2,2
 5 Nordrhein-Westfalen                         3 411 274  16,4  7,0  74,7  1,9
 7 Rheinland-Pfalz                             1 985 800  8,5  6,1  84,0  1,4

 10 Saarland                                     257 110  15,3  6,3  77,4  1,0
 14 Sachsen                                     1 844 999  10,0  4,4  83,3  2,3
 15 Sachsen-Anhalt                              2 045 214  7,7  3,9  86,3  2,2
 1 Schleswig-Holstein                          1 580 420  8,9  4,4  81,9  4,8

 16 Thüringen                                   1 620 237  5,9  4,4  88,5  1,2

1.2 Anteile der Nutzungsarten an der Bodenfläche 2016 nach regionaler Gliederung in Deutschland           

Davon

Anteil an der Bodenfläche insgesamt in %

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 5.1, 2016
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Boden-
Schlüssel- Regionale Gliederung fläche Verkehr Straßen- Bahn-
nummer insgesamt verkehr Weg Platz verkehr

(20000) (21000) (22000) (23000) (24000)
Hektar

1 2 3 4 5 6

 0 Deutschland                              35 757 963  5,0  2,7  1,8  0,1  0,3
 8 Baden-Württemberg                        3 574 828  5,5  2,7  2,3  0,1  0,3
 9 Bayern                                   7 054 203  4,7  2,5  1,9  0,1  0,2

 11 Berlin                                   89 112  15,3  11,4  0,6  0,4  2,3
 12 Brandenburg                              2 965 438  3,7  2,3  0,8  0,1  0,4
 4 Bremen                                   41 995  12,4  7,3  1,8  0,4  1,7
 2 Hamburg                                  75 509  12,4  8,7  0,8  0,2  1,5
 6 Hessen                                   2 111 567  6,8  2,7  3,4  0,1  0,4

 13 Mecklenburg-Vorpommern                   2 329 275  3,0  1,5  1,0  0,1  0,2
 3 Niedersachsen                            4 770 983  5,1  2,8  1,9  0,1  0,3
 5 Nordrhein-Westfalen                      3 411 274  7,0  4,0  2,2  0,2  0,5
 7 Rheinland-Pfalz                          1 985 800  6,1  2,6  3,0  0,2  0,3

 10 Saarland                                  257 110  6,3  4,5  1,0  0,1  0,6
 14 Sachsen                                  1 844 999  4,4  2,6  1,1  0,1  0,6
 15 Sachsen-Anhalt                           2 045 214  3,9  1,8  1,5  0,1  0,4
 1 Schleswig-Holstein                       1 580 420  4,4  2,9  1,0  0,1  0,2

 16 Thüringen                                1 620 237  4,4  2,0  1,9  0,0  0,4

3.2 Anteile der Fläche für Verkehr und ihrer Nutzungsarten an der Bodenfläche 2016 nach regionaler Gliederung
    in Deutschland           

Darunter
davon

Anteil an der Bodenfläche insgesamt in %
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Bodenfläche
Schlüssel- Regionale Gliederung insgesamt Vegetation
nummer Landwirtschaft Wald Gehölz

(30000) (31000) (32000) (33000)
1 2 3 4 5

 0 Deutschland                              35 757 963 29 856 167 18 263 736 10 617 013  370 233
 8 Baden-Württemberg                        3 574 828 3 011 672 1 618 933 1 352 564 17 462
 9 Bayern                                   7 054 203 6 074 347 3 285 087 2 487 176 88 661

 11 Berlin                                   89 112 20 489 3 750 15 752  662
 12 Brandenburg                              2 965 438 2 553 057 1 446 886 1 030 796 24 246
 4 Bremen                                   41 995 13 369 11 929  461  444
 2 Hamburg                                  75 509 24 900 17 663 4 016 1 882
 6 Hessen                                   2 111 567 1 744 052  884 733  839 306 10 954

 13 Mecklenburg-Vorpommern                   2 329 275 1 993 852 1 442 651  490 225 20 194
 3 Niedersachsen                            4 770 983 3 976 761 2 776 261 1 014 470 52 283
 5 Nordrhein-Westfalen                      3 411 274 2 546 791 1 631 835  849 507 42 487
 7 Rheinland-Pfalz                          1 985 800 1 668 480  818 428  805 440 39 580

 10 Saarland                                  257 110  199 116  110 416 85 623 1 426
 14 Sachsen                                  1 844 999 1 536 256 1 005 498  495 184 8 480
 15 Sachsen-Anhalt                           2 045 214 1 764 491 1 237 688  456 545 52 281
 1 Schleswig-Holstein                       1 580 420 1 294 835 1 088 390  162 014 5 457

 16 Thüringen                                1 620 237 1 433 699  883 590  527 936 3 733

4.1 Fläche für Vegetation 2016 nach Nutzungsart und regionaler Gliederung in Deutschland in Hektar                             

Darunter
davon
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Unland,
Heide Moor Sumpf Vegetations-

lose Fläche
(34000) (35000) (36000) (37000)

6 7 8 9

60 902 81 129 36 932  426 222
1 285 2 007  302 19 118
1 911 12 586 2 229  196 697

 4  45  54  222
12 668  116 3 724 34 621

 66  30  247  192
 610  47  208  473
 106  70  432 8 450

1 684 2 884 12 804 23 409
17 926 52 555 6 467 56 800

4 967 1 698 1 505 14 793
 333  82  514 4 103

 97  2  28 1 523
2 726  62  517 23 790

14 043  109 3 531  294
2 280 8 801 4 204 23 691

 196  34  166 18 045

Noch: 4.1 Fläche für Vegetation 2016 nach Nutzungsart und regionaler Gliederung in Deutschland in Hektar                            

Noch: Darunter
noch: davon
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Bodenfläche
Schlüssel- Regionale Gliederung insgesamt Vegetation
nummer Landwirtschaft Wald Gehölz

(30000) (31000) (32000) (33000)
Hektar

1 2 3 4 5

 0 Deutschland                              35 757 963  83,5  51,1  29,7  1,0
 8 Baden-Württemberg                        3 574 828  84,2  45,3  37,8  0,5
 9 Bayern                                   7 054 203  86,1  46,6  35,3  1,3

 11 Berlin                                   89 112  23,0  4,2  17,7  0,7
 12 Brandenburg                              2 965 438  86,1  48,8  34,8  0,8
 4 Bremen                                   41 995  31,8  28,4  1,1  1,1
 2 Hamburg                                  75 509  33,0  23,4  5,3  2,5
 6 Hessen                                   2 111 567  82,6  41,9  39,7  0,5

 13 Mecklenburg-Vorpommern                   2 329 275  85,6  61,9  21,0  0,9
 3 Niedersachsen                            4 770 983  83,4  58,2  21,3  1,1
 5 Nordrhein-Westfalen                      3 411 274  74,7  47,8  24,9  1,2
 7 Rheinland-Pfalz                          1 985 800  84,0  41,2  40,6  2,0

 10 Saarland                                  257 110  77,4  42,9  33,3  0,6
 14 Sachsen                                  1 844 999  83,3  54,5  26,8  0,5
 15 Sachsen-Anhalt                           2 045 214  86,3  60,5  22,3  2,6
 1 Schleswig-Holstein                       1 580 420  81,9  68,9  10,3  0,3

 16 Thüringen                                1 620 237  88,5  54,5  32,6  0,2

4.2 Anteile der Fläche für Vegetation und ihrer Nutzungsarten an der Bodenfläche 2016 nach regionaler Gliederung
    in Deutschland                                       

Darunter
davon

Anteil an der Bodenfläche insgesamt in %
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Bodenfläche
Schlüssel- Regionale Gliederung insgesamt Gewässer Fließ- Hafen- Stehendes Meer
nummer gewässer becken Gewässer

(40000) (41000) (42000) (43000) (44000)
Hektar

1 2 3 4 5 6

 0 Deutschland                               35 757 963  2,3  1,0  0,0  1,2  0,1
 8 Baden-Württemberg                         3 574 828  1,1  0,8  0,0  0,3 -
 9 Bayern                                    7 054 203  1,7  0,7  0,0  1,0 -

 11 Berlin                                    89 112  6,6  3,4  0,1  3,1 -
 12 Brandenburg                               2 965 438  3,3  1,1  0,0  2,2 -
 4 Bremen                                    41 995  11,7  9,3  1,4  1,0 -
 2 Hamburg                                   75 509  8,1  5,7  1,0  0,9  0,6
 6 Hessen                                    2 111 567  1,4  1,0  0,0  0,3 -

 13 Mecklenburg-Vorpommern                    2 329 275  5,7  0,9  0,0  4,0  0,8
 3 Niedersachsen                             4 770 983  2,2  1,4  0,0  0,7  0,0
 5 Nordrhein-Westfalen                       3 411 274  1,9  1,0  0,0  0,8 -
 7 Rheinland-Pfalz                           1 985 800  1,4  1,1  0,0  0,3 -

 10 Saarland                                   257 110  1,0  0,8  0,0  0,2 -
 14 Sachsen                                   1 844 999  2,3  0,8  0,0  1,6 -
 15 Sachsen-Anhalt                            2 045 214  2,2  1,2  0,0  1,0 -
 1 Schleswig-Holstein                        1 580 420  4,8  1,7  0,1  2,3  0,7

 16 Thüringen                                 1 620 237  1,2  0,7 -  0,6 -

davon

Anteil an der Bodenfläche insgesamt in %

5.2 Anteile der Fläche für Gewässer und ihrer Nutzungsarten an der Bodenfläche 2016 nach regionaler Gliederung
    in Deutschland           

Darunter
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Startseite Presse & Service Presse Pressemitteilungen Weizen und Silomais dominieren mit 45 % den Anbau auf dem Ackerland

Pressemitteilung Nr. 269 vom 03.08.2016

Weizen und Silomais dominieren mit 45 % den Anbau auf dem Ackerland

WIESBADEN – Im Jahr 2016 blieb die Fläche, die in Deutschland als Ackerland genutzt wird, mit 11,8 Millionen Hektar im Vergleich zu den Vorjahren
konstant. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung weiter mitteilt, verwendeten die
Landwirte den größten Anteil der Ackerfläche mit 6,4 Millionen Hektar (54 %) auch 2016 für den Anbau von Getreide. Bei den Anbaukulturen dominieren
Weizen und Silomais mit zusammen 45 % an der gesamten Fläche des Ackerlandes. 

Die Anbaufläche von Weizen ist gegenüber dem Jahr 2015 von 3,3 Millionen Hektar auf 3,2 Millionen Hektar leicht gesunken (– 2 %). Im Jahr 2016
entspricht das 27 % der gesamten Ackerfläche. Dabei blieb der Winterweizen mit 3,1 Millionen Hektar die wichtigste Getreideart und bedeutendste Feldfrucht insgesamt. Die
Anbaufläche von Roggen und Wintermenggetreide sank gegenüber dem Vorjahr um fast 7 % von 616 000 Hektar auf 575 200 Hektar. Die Anbaufläche von Gerste war im Vergleich
zum Jahr 2015 mit 1,6 Millionen Hektar nahezu unverändert.

Auf 24 % des Ackerlandes bauten die Landwirte im Jahr 2016 Pflanzen zur Grünernte an (2,8 Millionen Hektar). Davon blieb der Silomais mit gut 2,1 Millionen Hektar die wichtigste
Kultur und war mit einem Anteil von 18 % an der gesamten Ackerfläche die zweitwichtigste Ackerfrucht in der deutschen Landwirtschaft. 

Die Anbaufläche von Hülsenfrüchten ist auch im Jahr 2016 angestiegen und zwar von 160 400 Hektar auf 187 700 Hektar (+ 17 %). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Anbau
von Eiweißpflanzen mit der Umsetzung der Agrarreform der Europäischen Union ab 2015 stärker gefördert wird. Für den Anbau von Erbsen wurde eine Fläche von 86 500 Hektar
genutzt. Das sind 7 300 Hektar beziehungsweise 9 % mehr als im Vorjahr. Die Sojabohnen – die im Jahr 2016 erstmalig erfasst wurden – machten mit 15 200 Hektar 8 % der
Anbaufläche der Hülsenfrüchte aus. Die Anbaufläche von Ackerbohnen stieg um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf 40 500 Hektar. 

Hackfrüchte wurden auf 574 500 Hektar Ackerland angebaut. Das sind 20 400 Hektar mehr im Vergleich zum Vorjahr (+ 4 %). Die Zuckerrübenfläche (334 500 Hektar) ist im
Vergleich zum Vorjahr um 21 700 Hektar (+ 7 %) gestiegen. Die Anbaufläche von Kartoffeln ist dagegen von 236 700 Hektar auf 235 500 Hektar gesunken. 

Die Fläche für Handelsgewächse ist gegenüber dem Jahr 2015 mit 1,4 Millionen Hektar nahezu unverändert. Davon wurde auf 1,3 Millionen Hektar Winterraps angebaut, ein Anstieg
im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 %. Er blieb auch im Jahr 2016 die bedeutendste Ölfrucht und belegte mit einem Flächenanteil von 11 % den dritten Platz der wichtigen
Ackerkulturen in Deutschland. 

Die brachliegende Fläche hat im Jahr 2016 leicht zugenommen: Sie betrug 312 600 Hektar (3 % des Ackerlandes). Das waren 2 400 Hektar mehr als im Jahr 2015.

Ackerland nach Hauptfruchtgruppen in 1 000 Hektar

Hauptfruchtgruppen 2010 2013 2015 2016 

 Vorläufige Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung 2016.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 16 704,0 16 699,6 16 730,7 16 717,0

Ackerland 11 846,7 11 875,9 11 846,4 11 822,6

darunter: 

Getreide zur Körnergewinnung 6 595,4 6 533,7 6 529,2 6 355,7

darunter:

Weizen 3 297,7 3 128,2 3 282,7 3 215,7

Roggen und Wintermenggetreide 627,1 784,6 616,0 575,2

Gerste 1 641,3 1 570,4 1 621,8 1 617,6

Hülsenfrüchte 100,7 74,7 160,4 187,7

Hackfrüchte 624,3 605,3 554,1 574,5

darunter: 

Kartoffeln 254,4 242,8 236,7 235,5

Zuckerrüben 364,1 357,4 312,8 334,5

Gartenbauerzeugnisse auf dem Ackerland 130,9 132,3 136,9 145,3

Handelsgewächse 1 537,7 1 535,5 1 374,4 1 400,8

darunter: 

Winterraps 1 457,3 1 460,0 1 281,8 1 331,3

Pflanzen zur Grünernte/Futterpflanzen 2 571,0 2 760,3 2 746,2 2 809,6

darunter: 

Silomais/Grünmais 1 828,9 2 003,2 2 100,4 2 144,5

Stillgelegte Flächen/Brache 252,4 198,9 310,2 312,6

Ausführliche Ergebnisse stehen in der Fachserie 3, Reihe 3.1.2, Landwirtschaftliche Bodennutzung – Anbau auf dem Ackerland 2016 (Vorbericht) zur Verfügung.

Weitere Auskünfte gibt:
 Doris Schmeling,

 Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 49,
 Kontaktformular  
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Gerste als Energiepflanze – die
Möglichkeit der Nutzung von
Pflanzen der
Nahrungsmittelproduktion für die
Energieerzeugung hat kontroverse
Debatten entfacht.

Foto: Technologie- und Förderzentrum TFZ
(Anja Hartmann)

Pflanzen. Forschung. Ethik.
 Grüne Biotechnologie im Kontext

Energiepflanzen und Flächenkonkurrenz – 
Versuche zur Entschärfung des „Teller-Tank-Konflikts“
Ein wichtiges Argument in der Debatte rund um „Bioenergie“ besagt: Der Anbau von Energiepflanzen benötigt
Nutzflächen, die für den Anbau von Nahrungsmitteln fehlen. Unter den Stichworten „Flächenkonkurrenz“ bzw. „Teller-
Tank-Konflikt“ wird intensiv über den Zusammenhang von Energiegewinnung aus Biomasse und Welthunger bzw.
Nahrungsmittelpreisen diskutiert.

Unter dem Stichwort „Teller oder Tank“ wird seit einigen Jahren kontrovers
diskutiert, ob der Anbau von Energiepflanzen mit dem Anbau von Pflanzen für
die Nahrungs- und Futtermittelproduktion konkurriert. Unter dem Begriff
„Flächenkonkurrenz“ versteht man in diesem Zusammenhang die Konkurrenz
verschiedener Anbauformen um die landwirtschaftliche Nutzfläche. So wird
argumentiert, dass sich insbesondere nach dem Boom von Biokraftstoffen der
Umstieg auf den Anbau von Energiepflanzen für viele Landwirte lohne, so dass
Flächen für Nahrungs- und Futtermittelpflanzen fehlen würden.

Energiepflanzen können nicht nur mit Nahrungs- und Futtermittelpflanzen um
Anbauflächen konkurrieren, sondern auch mit bisher ungenutzten Gebieten in
Naturlandschaften, Flächen mit hohem Naturschutzwert oder hoher natürlicher
Biodiversität, etwa im Tropischen Regenwald. So wurde beispielsweise der
Anbau von Zuckerrohr zur Bioethanolgewinnung in Brasilien kritisiert, weil er
indirekt dazu führt, dass Regenwälder abgeholzt werden. Ökologisch wie auch
klimatisch ist eine solche „Umwidmung“ problematisch: Gerade durch
Abholzung des Tropischen Regenwaldes gehen Flächen mit einer hohen
Speicherkapazität für Kohlendioxid verloren. Vor diesem Hintergrund wurde
2011 von der Bundesregierung die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung

(Biokraft-NachV) verabschiedet, durch die solche klimaschädlichen Umwidmungen reguliert werden sollen.

Bioenergie und die Frage der Welternährung
Schon frühzeitig hatten Eine-Welt-Gruppen aus dem Bereich der Kirchen die unerwünschten Auswirkungen der
Bioenergie-Nutzung gerade für Entwicklungsländer angemahnt: So wurde die erhöhte Nachfrage nach Biokraftstoffen –
vor allem der großflächige Anbau von Mais als Energiepflanze in den USA – als einer der Auslöser für die
Nahrungsmittelpreiskrise zwischen 2007 und 2008 angesehen. In Entwicklungsländern kam es teilweise zu einem
Anstieg der Verbraucherpreise um bis zu 40 Prozent, insbesondere bei den Hauptnahrungsmitteln Reis, Mais, Weizen
und Sojabohne. Nach Angaben von Welthungerhilfe, Oxfam und Weltbank waren jedoch vor allem Börsen-Spekulationen
Grund für die Preisexplosionen. Weitere, hiermit eng verzahnte Ursachen waren laut FAO und OECD ein verstärktes
Bevölkerungswachstum, steigender Fleischkonsum in Schwellenländern wie China und Indien sowie Dürren in
bedeutenden Weizenanbauregionen.

Wie die Debatte um den Anbau von Energiepflanzen und die Ursachen von Nahrungsmittelpreiskrisen zeigen, spielen
Fragen nach den Ursachen des Welthungers und damit nach der globalen Gerechtigkeit immer dann eine zentrale Rolle,
wenn es um Landwirtschaft und Ernährung geht. Das öffentliche Unbehagen darüber, dass potenzielle Nahrungs- und
Futtermittel für die Gewinnung von Treibstoffen genutzt werden, sollte zum kritischen Nachdenken anregen: Es müssen
Wege gefunden werden, wie die Energiefrage künftig gelöst werden kann, ohne dass die Ernährungssicherheit der
Bevölkerung dadurch in Frage gestellt wird.

Ansätze zur Entschärfung des „Teller-Tank-Konflikts“
Der Weltagrarbericht 2009 schrieb besonders Pflanzentreibstoffen der sogenannten ersten Generation ein
Risikopotenzial hinsichtlich der globalen Ernährungssicherheit zu, da diese große Mengen an Nutzpflanzen
beanspruchen. Für die Pflanzenforschung ist damit ein entscheidender Forschungsbedarf angezeigt: Energiepflanzen,
die einen Beitrag zur zukünftigen Energiesicherheit leisten wollen, müssen sich nicht zuletzt an ihren sozialen
Auswirkungen messen lassen. Angestrebt wird eine möglichst hohe Energieeffizienz (vgl. Effizienz), also ein hoher
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Output bei geringem Flächen- und Ressourcenverbrauch. Hierbei sollen Kopplungsprodukte etwa für Futtermittel ebenso
helfen wie eine intensivere Nutzung von Abfall- und Reststoffen.

Der Konflikt zwischen der Gewährleistung von Ernährungs- und Energiesicherheit, wie er auf den ersten Blick besteht, ist
in der Regel keine Entweder-Oder-Entscheidung zwischen dem Anbau von Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion und
Pflanzen zur Energiegewinnung. Die Frage der Ernährungssicherheit ist vielmehr eine Frage danach, wie Lebensmittel
verteilt werden. Hier stellt die Debatte um die Flächenkonkurrenz aus ethischer Perspektive nicht zuletzt die Frage nach
Gerechtigkeit: Wie kann eine gerechte Verteilung von Gütern und Chancen – gerade auf internationaler Ebene – realisiert
werden?
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Biodiversität

Leben ist Vielfalt. Eine ausgewogene und funktionierende Umwelt gründet auf der Vielfalt der
Ökosysteme, der genetischen Vielfalt und dem Reichtum an Arten bei Tieren, Pflanzen, Pilzen und
Mikroorganismen.

06.06.2014

Umweltschutz und Biodiversität

Der Begriff biologische Vielfalt bzw. Biodiversität umfasst diese drei Aspekte. Die Biologische Vielfalt, der
Schutz und die nachhaltige Nutzung der Natur werden schwerpunktmäßig vom Bundesamt für Naturschutz
bearbeitet. Daneben sind aber auch Umweltschutzaspekte von Bedeutung: Stoffkreisläufe, klares Wasser und
saubere Luft, die Produktion von Nahrungsmitteln, die Anpassungsfähigkeit an veränderte
Umweltbedingungen, die menschliche Erholung in der Natur, all dies beruht auf der biologischen Vielfalt. Für
unser Überleben müssen wir also die biologische Vielfalt nutzen und sie gleichzeitig schützen.
Die biologische Vielfalt dauerhaft zu erhalten und nur im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu nutzen kann nur
gelingen, wenn alle Akteure in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dieses Thema zu ihrer eigenen Sache
machen. Die Bundesregierung hat deshalb 2007 eine Strategie zur biologischen Vielfalt verabschiedet, die alle
Sektoren in die Pflicht nimmt – so auch den Umweltschutz, denn viele Ursachen für den weltweiten Verlust der
biologischen Vielfalt stehen im engen Zusammenhang mit den Arbeitsfeldern des klassischen Umweltschutzes.
Biologische Vielfalt stellt eine der wichtigsten Grundlagen unseres Lebens dar. Andererseits üben wir einen
starken – teils fördernden, teils zerstörerischen – Einfluss auf die biologische Vielfalt aus. Im Jahr 2005 legte
die UN die bisher umfangreichste Studie zum weltweiten Zustand und Wandel der Ökosysteme vor, deren
Aussagen im Bericht „Millennium Ecosystem Assessment und seine Relevanz für Deutschland“ des UFZ
Leipzig zusammengefasst sind. Die wichtigsten direkten Triebkräfte für den Verlust an biologischer Vielfalt
sind demnach:

Landnutzungswandel: Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr, Bodenversiegelung und
Landschaftszerschneidung sowie Veränderungen natürlicher Lebensräume (z.B. Flussbegradigung,
Wehre)
Klimaänderungen infolge Freisetzung von Treibhausgasen durch Verbrennen fossiler Brennstoffe,
industrielle Produktion und intensivierte Landwirtschaft sowie durch den Landnutzungswandel bedingte
Ausgasung klimarelevanter Gase (Entwaldung, Umwandlung von Mooren in Wiesen und Äcker)
Flächenhafte Nähr- und Schadstoffbelastung terrestrischer und aquatischer Ökosysteme durch
Landwirtschaft, Industrie und Verkehr
Übernutzung der natürlichen Ressourcen
Auftreten invasiver Arten

Mit Ausnahme der invasiven Arten stehen die Hauptursachen für den Verlust an Biodiversität in engem
Zusammenhang mit den Arbeitsfeldern des klassischen Umweltschutzes. Viele umweltrechtliche Regelwerke
zielen auf den Erhalt der biologischen Vielfalt ab, häufig ohne das Schutzgut Biodiversität explizit zu nennen.
Das UBA engagiert sich deshalb im besonderen Maße für die Umsetzung der in der Nationalen Strategie zur
biologischen Vielfalt enthaltenen Umweltqualitäts- und Umwelthandlungsziele. Ein wichtiges Ziel des UBA ist
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es, das Schutzgut Biodiversität noch stärker in der Umweltgesetzgebung und im gesellschaftlichen Bewusstsein
zu verankern.

Flächensparen

Siedlungsbänder und Verkehrswege sind für viele Arten unüberwindbare Hindernisse. Besonders Tierarten, die
große Reviere benötigen, sind unmittelbar von der Zerschneidung und dem Verlust zusammenhängender
Lebensräume betroffen. Aber auch Arten mit geringeren Raumansprüchen werden beeinträchtigt. Besonders
fatal wirken sich Lebensraumzerschneidungen durch Verkehrswege aus. Bei Tierpopulationen, die in eng
begrenzten Landschaftsfragmenten leben und nur wenige Individuen aufweisen, kann schon der Verlust
weniger Individuen zum Zusammenbruch der Population in diesem Gebiet führen. Geringe Populationsgrößen
zeitigen Inzucht und mittelfristig eine genetische Verarmung der Population. Die fehlende genetische
Variabilität  beeinträchtigt – tendenziell auf der Ebene der Population – die Resistenz gegenüber vielfältigen
Krankheitserregern und die Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen. Auch dieser
Mechanismus kann langfristig zum Aussterben von Teilpopulationen führen.
Ein Nachhaltigkeitsziel der Bundesregierung, das auch in der „nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt -
NBS“ aufgegriffen wurde, besteht darin, die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr von
130 ha pro Tag im Jahr 2000 auf 30 Hektar pro Tag im Jahr 2020 zu reduzieren. Ein langfristiges Ziel muss
allerdings sein, diese Neuinanspruchnahme auf null zu reduzieren.
Dazu sind die umweltpolitischen, planungsrechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen auf der Ebene
des Bundes und der Länder konsequent auf Flächensparen auszurichten. Dies muss auch mit konsequenten
Zielvorgaben der Landes- und Regionalplanung vorangetrieben werden. Ein Handlungsziel der NBS fordert,
dass bis zum Jahr 2015 raum- und gebietsbezogene Reduktionsziele auf regionaler Ebene, das heißt zum
Beispiel für Bundesländer, Landkreise und Kommunen, zu erarbeiten sind.
Das Flächensparziel kann nur durch Maßnahmen zur Innenentwicklung, d.h. zur Lenkung künftiger Nutzungen
aus dem Außen- in den Innenbereich von Städten und Gemeinden, erreicht werden, wo die Potentiale
innerörtlicher Brachflächen (mindestens 168.000 ha im Jahr 2004 bundesweit) zu nutzen sind. In
Schrumpfungsregionen könnte dies mit dem Rückbau von nicht mehr benötigten Siedlungsteilen und
Entsiegelung des Bodens verbunden werden. Die Vorteile der Innenentwicklung müssen verstärkt in das
gesellschaftliche Bewusstsein gerückt werden.
Zu den Grundsätzen der Raumordnung gemäß Paragraf 2 Raumordnungsgesetz (ROG) gehört u.a. auch, dass
die dezentrale Siedlungsstruktur des Gesamtraums mit ihrer Vielzahl leistungsfähiger Zentren und
Stadtregionen zu erhalten ist.
Das von den Mitgliedstaaten der EU aufgestellte Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) sowie die
von den Staaten des Europarates verabschiedeten CEMAT-Leitlinien (Leitlinien für eine nachhaltige räumliche
Entwicklung auf dem europäischen Kontinent) bieten einen wichtigen Orientierungsrahmen für die nachhaltige
Entwicklung des europäischen Territoriums und auch über die Grenzen Europas hinaus.

Luftreinhaltung

Wirkungen von Luftschadstoffen auf die Biodiversität

Über den Luftpfad können Schadstoffe auch in solche Ökosysteme gelangen, die fernab der Schadstoffquellen
liegen. Diese Luftschadstoffe bewirken sowohl direkte Schäden an Pflanzen und Tieren als auch
Veränderungen der Lebensbedingungen:

In natürlichen Ökosystemen führt ein Überangebot an Stickstoff (Eutrophierung) zu einem
unausgewogenen Ernährungsstatus; das Überleben der standorttypischen Vegetationsgemeinschaften
wird dadurch gefährdet.
Auch durch die Versauerung der Böden (ausgelöst durch den Eintrag von Stickstoff- und
Schwefelverbindungen) ändern sich die Lebensbedingungen; wichtige Bodenlebewesen (z.B.
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Regenwürmer) können am Standort nicht mehr überleben. Außerdem werden Schadstoffe (Aluminium,
Schwermetalle) durch die Versauerung freigesetzt.
Bodennahes Ozon schädigt die Blattorgane, beschleunigt Alterungsprozesse und verringert die
Produktivität der Nutzpflanzen.

Veränderungen des Stoffhaushalts in Ökosystemen stören zusammen mit anderen Stressfaktoren (z.B.
Witterungsextreme) die Funktionsabläufe in Ökosystemen und können eine nicht standorttypische
Verschiebung im Artenspektrum und damit einen Verlust an biologischer Vielfalt bewirken. In vielen
Ökosystemen sind die kritischen Belastungswerte zum Schutz vor Eutrophierung und Versauerung seit
Jahrzehnten überschritten. Die Begrenzung der Einträge luftgetragener Schad- und Nährstoffe ist somit ein
entscheidender Schritt zum Schutz unserer biologischen Vielfalt.

Luftreinhaltung und Schutz der Biodiversität

Die Luftreinhaltepolitik verfolgt das Ziel Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch
Luftschadstoffe zu schützen. Sie konnte in der Vergangenheit wichtige Erfolge erzielen. So wurden
beispielsweise die verkehrs- und industriebedingten Emissionen von Stickstoff- und Schwefelverbindungen in
den letzten Jahrzehnten stark reduziert. Ein ähnlicher Erfolg blieb bei den Ammoniakemissionen aus der
Landwirtschaft bisher aus, diese stagnieren seit gut zehn Jahren auf hohem Niveau. Auch bei der Belastung mit
Ozon gibt es nur bei den Spitzenwerten eine rückläufige Entwicklung. Die Konzentration bodennahen Ozons
in siedlungsfernen Gebieten in Mitteleuropa hat sich hingegen in den vergangenen 100 Jahren etwa verdoppelt.
Die bestehende Belastungssituation stellt noch immer eine bedeutende Gefährdung für die Biodiversität dar.
Im Rahmen der Genfer Luftreinhaltekonvention wurde das Konzept der kritischen Belastungsraten (Critical
Loads) entwickelt. Dieses Konzept zielt darauf, Luftreinhaltestrategien so zu optimieren, dass die
Überschreitungen der kritischen Belastungsraten durch den Eintrag von Luftschadstoffen minimiert werden.
Durch diesen Ansatz ist es der Politik möglich, die Wirkungen auf die Biodiversität bei der Entwicklung und
Umsetzung von Maßnahmen direkt zu berücksichtigen. Die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS)
verlangt die Einhaltung der Critical Loads/ Critical Levels zum Schutz empfindlicher Ökosysteme vor
Eutrophierung und Versauerung sowie vor Schwermetallbelastungen und bodennahem Ozon bis 2020.

Bodenschutz

Der Boden unter unseren Füßen enthält eine enorme biologische Vielfalt, deren Ausmaß bisher nur geschätzt
werden kann und von der das gesamte oberirdische Leben abhängt.  Ein Gramm Boden enthält Milliarden von
Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze, Algen und Einzeller. Unter einem Quadratmeter Boden leben
Hunderttausende bis Millionen von Bodentieren, wie Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben, Asseln,
Springschwänze und Insektenlarven. Hochgerechnet auf einen Hektar ergibt das circa 15 Tonnen
Lebendgewicht im durchwurzelbaren Bodenraum, was dem Gewicht von etwa 20 Kühen entspricht.

Bodennutzungen und ihre Belastungen

Die biologische Vielfalt in und auf unseren Böden ist durch unterschiedliche Belastungen bedroht:

Flächenversiegelung mit der Folge des Totalverlusts an Biodiversität
Erhöhte Stoffeinträge (Schad- und Nährstoffe) als Folge des Einsatzes von Dünge- und
Pflanzenschutzmittel, Kompost und Klärschlamm auf der Fläche, aber auch diffuse Einträge von
Luftschadstoffen führen zum Verlust an Vielfalt der im und auf dem Boden lebenden Arten.
Mit Erosion durch Wasser und Wind sowie durch Boden-Verdichtung (Zerstörung der Bodenstruktur)
gehen Bodenqualität und Humusgehalt für die Pflanzenproduktion verloren, aber das Rückhaltevermögen
für Schadstoffe und die Belüftung im Boden.
Auch der Klimawandel beeinträchtigt den Wasserhaushalt und damit auch den Stoffhaushalt von Böden.
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Nationaler und europäischer Bodenschutz

Nach Paragraf 2 BBodSchG ist die natürliche Bodenfunktion als „Lebensgrundlage für Menschen, Tiere,
Pflanzen und Bodenorganismen“ zu schützen. Das Schutzziel der natürlichen Bodenfunktionen erstreckt sich
auch auf die bodentypischen Organismen. Für den Schutz gegen schädliche Bodenveränderungen wurde bei der
Ableitung von Vorsorgewerten der Schutz der Bodenorganismen mit berücksichtigt. Zu bodenbiologischen
Indikatoren für die Charakterisierung eines guten ökologischen Zustands der Böden besteht jedoch noch
Forschungsbedarf.
Die Europäische Bodenschutzstrategie (EU-Kommission, 2006) benennt  den Verlust von Biodiversität in
Böden als eine der bedeutendsten Gefahren für den Boden. Obwohl die im Entwurf vorliegende Boden-
Rahmenrichtlinie der Europäischen Kommission den Erhalt der Biodiversität in Böden nicht explizit erwähnt,
ist davon auszugehen, dass die darin vorgeschlagenen Maßnahmen (Schutz vor Verdichtung, Erosion,
Versalzung, Versauerung und Verminderung der Schadstoffeinträge) zugleich positive Effekte auf die Boden-
Biodiversität haben werden. Die von der Bundesregierung 2007 verabschiedete „Nationale Strategie zur
biologischen Vielfalt“ thematisiert die Bodenbiologie bisher nicht direkt, aber in den Handlungsfeldern werden
Ziele gesetzt – zum Beispiel die Verringerung der Stoffeinträge (z.B. Nährstoffe, Schadstoffe und
Pflanzenschutzmittel) – durch die auch die Bodenorganismen geschützt werden.
Die Realisierung von Zielen des Natur- und Artenschutzes, die Extensivierung der Land- und Forstwirtschaft,
die Minimierung der Stoffeinträge sowie die Verringerung des Flächenverbrauchs können einen Beitrag zum
Schutz der Bodenorganismen und Bodenfunktionen leisten.

Boden-Dauerbeobachtungsprogramm

Auf vielen der circa 800 Flächen der Boden-Dauerbeobachtung führen die Bundesländer in ihrer
Verantwortung auch bodenbiologische Untersuchungen durch. Diese Untersuchungen werden zurzeit in einem
Forschungsprojekt zusammengetragen und ausgewertet.

Bodenbiologische Güteklassen

Ein Vorschlag für ein Konzept zur Bewertung der biologischen Qualität von Böden wurde mit den
„Bodenbiologischen Güteklassen“ vorgelegt. Allerdings fußte das Projekt in erster Linie auf Waldstandorten,
wenigen Grünlandstandorten und nur einem Acker. Damit sind bisher noch keine Bewertungen anthropogen
beeinflusster Standorte möglich.

Bodenbiologischer Atlas

Eine interessante europäische Aktivität ist die Veröffentlichung des „Atlas der Boden Biodoversität“ durch das
Joint Research Center (JRC) in Ispra (Italien). In Zusammenarbeit mit einer Reihe von Spezialisten aus den
europäischen Mitgliedstaaten wurden Informationen zu Bodenorganismen, deren Vorkommen, Lebensweise,
Gefährdung und Schutz zusammengestellt. Vervollständigt wird diese Zusammenstellung durch brillante
Aufnahmen von Bodenorganismen und ihren Lebensräumen.

Biodiversität im Gewässerschutz

Die biologische Gewässergütekarte zeigte von 1975 bis 2000 eine kontinuierliche Verbesserung der
Sauerstoffverhältnisse an – nach 1990 auch in den neuen Bundesländern. Aber reicht das aus, um die
Biodiversität der Gewässer zu schützen? Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) von 2000 und die
Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) von 2008 führten einen an Biodiversität und Natürlichkeit
orientierten neuen Bewertungsmaßstab ein: den ökologischen Zustand. Die Nationale Strategie zur
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Biologischen Vielfalt hat die Ziele der WRRL und MSRL aufgenommen und verdeutlicht damit den
Handlungsdruck an Flüssen, Bächen und Seen, im Grundwasser und den Meeren.

Biodiversität in Flüssen, Bächen und Seen

Wenn man den Maßstab „Guter ökologischer Zustand“ anlegt, bleibt noch viel zu tun:

Etwa 200.000 Wehre zerschneiden im Durchschnitt alle zwei Kilometer Deutschlands Flüsse und Bäche.
Dies hat zur Folge, dass zahlreiche Fische nicht mehr wandern und laichen können.
Die Gewässer sind eingeengt, begradigt und vertieft, damit bis an die Ufer gesiedelt und gewirtschaftet
werden kann und Schiffe ausreichende Wassertiefe haben. Die Fische finden somit auch nicht mehr die
natürliche Vielfalt aus Kies, Sand und Schlamm sowie die für ihren Lebensraum typischen
Wasserpflanzen, Insekten und Muscheln vor.
Zu hohe Nährstoffgehalte, die vor allem aus der Landwirtschaft stammen, lassen Algen übermäßig
wachsen, wodurch Seen rasant veröden und verlanden.

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fordert, alle diese Probleme aufzugreifen und bis 2015 einen guten
Zustand für die Gewässer zu erreichen. Die erste Bestandsaufnahme 2004 und die Zustandsbewertung in den
Bewirtschaftungsplänen zur WRRL 2009 belegen große Fortschritte bei der chemischen Gewässerreinhaltung,
zeigen aber auch Defizite und deren Ursachen beim ökologischen Zustand. Weniger als 9 Prozent der Flüsse in
Deutschland befinden sich heute in einem guten Zustand. Für weitere 5 Prozent wird das bis 2015 erreichbar
sein. Die Gründe liegen vor allem in den strukturellen Veränderungen von Bächen und Flüssen, zum Beispiel
aus Gründen des Hochwasserschutzes, der Schifffahrtsnutzung oder der Gewässerunterhaltung im
Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung. Bei den Seen fällt das Ergebnis besser aus: Etwa 40
Prozent erreichen den guten Zustand schon heute.

Biodiversität im Grundwasserschutz

Erste Untersuchungen zu biologischen Bewertungsmöglichkeiten, bauen auf Erkenntnissen zur mikrobiellen
Aktivität und zu Besiedlungsmustern der Grundwasserfauna im Untergrund auf. In Grundwasserökosystemen
kommen vergleichsweise wenige Organismen vor. So enthält ein Tropfen sauberes Grundwasser zehn bis 100-
mal weniger Bakterien als ein Tropfen Oberflächenwasser. Auch die kleinräumige, lokale Artenvielfalt der
höheren Organismen ist oft gering. Dagegen kann die Vielfalt  der vorkommenden Arten in großräumigen
Bioregionen die Artenzahlen von Oberflächenwasserorganismen erreichen. Nachgewiesen werden vor allem
kleine Krebstiere, Würmer und Milben. Insgesamt ist der Lebensraum durch viele Endemiten, Reliktformen
und sehr seltene Arten geprägt. Grundwasser wird nach seiner Chemie und dem Wasserhaushalt bewertet.
Ökologie und Biodiversität spielen bisher keine Rolle.

Biodiversität im Meeresschutz

Die Meeresumwelt nimmt eine zentrale Stellung in den unterschiedlichsten Kreisläufen der Biosphäre ein.
Gleichzeitig unterliegt sie einem hohen Nutzungsdruck durch den Menschen, der eineVielzahl von
Umweltproblemen, wie Überdüngung, Überfischung etc. nach sich zieht. Im Zuge der Umsetzung der
Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erfolgt eine Beschreibung des guten Meereszustands, die Festlegung
von Umweltzielen und entsprechenden Indikatoren für jede Meeresregion auf der Grundlage einer
Anfangsbewertung und schließlich die Aufstellung der Überwachungsprogramme für die Zustandsbewertung
und zur Kontrolle der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen. Dabei nimmt der Erhalt der Biodiversität eine
bedeutende Rolle ein.
Die Ästuare und Küstengewässer sind bereits nach der Wasserrahmenrichtlinie bewertet worden: Nur ein
Prozent zeigen schon heute einen guten Zustand. Dafür sind maßgeblich die zu hohen Nährstoffbelastungen
verantwortlich.
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Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Der Klimawandel ist eine entscheidende Triebkraft für den weltweiten Verlust an Biodiversität. Als besonders
gefährdet gelten beispielsweise Ökosysteme wie Feuchtgebiete, Korallenriffe, Mangroven- und Tropenwälder.
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC)
rechnet damit, dass sich bei einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 1°C das Aussterberisiko für zehn
Prozent der weltweiten Arten erhöht (mehr Informationen).
Durch Klimaänderungen könnten in den nächsten Jahrzehnten Schätzungen zufolge bis zu 30 Prozent der
derzeitigen Tier- und Pflanzenarten deutschlandweit aussterben, da ihre Anpassungsfähigkeit begrenzt ist (siehe
Deutsche Anpassungsstrategie). Dies geht aus den Roten Listen (IUCN) der gefährdeten Arten in Deutschland
hervor (Binot et al. 1998, Ludwig & Schnittler 1996).

Erhaltung der Biodiversität durch Klimaschutz

Mit der Klimarahmenkonvention (UNFCCC, 1994) und dem zugehörigen Kyoto-Protokoll (1997) hat sich die
Staatengemeinschaft weitreichende Ziele gesetzt, um die Folgen der Klimaänderung zu begrenzen und die
Anpassung an den Klimawandel voranzubringen.
Auch im Zusammenhang mit dem Schutz der Biodiversität setzt sich Deutschland weiterhin für ein
ambitioniertes Klima-Abkommen ein, mit dem die globale Erwärmung auf maximal 2°C begrenzt werden
kann. Allerdings führt bereits eine Temperaturerhöhung um weniger als 2°C zu unumkehrbaren Auswirkungen
auf die Biodiversität, mit weitreichenden Folgen für das Klima und die sozio-ökonomischen Systeme. Das
UBA setzt sich daher in der Beratungstätigkeit für BMU für Klimaschutzziele ein, die auch die Wirkung auf die
Biodiversität angemessen berücksichtigen (EU-Veröffentlichung „Scientific Perspectives After Copenhagen“).
Die Interessen aller Staaten müssen in den internationalen Klimaverhandlungen angemessen berücksichtigt
werden. Für die nationale und internationale Politikberatung analysiert UBA fortlaufend die ökologische
Wirksamkeit umweltpolitischer Klimaschutzmaßnahmen, so zum Beispiel auch des Mechanismus zur
Verminderung der Entwaldung (REDD+).
Ein prioritäres Ziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie ist die Minderung der Treibhausgasemissionen in
Deutschland. Mit dem Integrierten Energie- und Klimaschutzprogramm von 2007 und dem Energiekonzept aus
dem Herbst 2010 hat sich Deutschland verpflichtet, die THG-Emissionen bis 2020 um 40% gegenüber 1990
und bis 2050 weiter um 80 bis 95% zu reduzieren. Die Umsetzung dieser Ziele soll regelmäßig überprüft
werden.

Erhaltung der Biodiversität durch Anpassung an den Klimawandel

In Deutschland wurde 2008 die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel verabschiedet. Die DAS
berücksichtigt die Biodiversität als ein wichtiges Schutzgut und behandelt es sektorübergreifend innerhalb des
Anpassungsprozesses mit integrierenden Maßnahmen. Dies soll die Risiken des Klimawandels für Ökosysteme
und damit für Bevölkerung und Wirtschaft mindern.
In einer Vulnerabilitätsstudie hat das UBA 2005 die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland auf
betroffene Regionen und Sektoren, welche die Biodiversität beinhalten, umfassend dargestellt. Weitere
Informationen zum Thema Anpassung in Deutschland und Europa sind beim Kompetenzzentrum Klimafolgen
und Anpassung des UBA (KomPass) erhältlich. Hier finden sich neben Hintergrund- und Fachinformationen
auch Klimaprojektionen, ein Projektkatalog sowie mehrere interaktive „Tools“ zum Thema Anpassung, ein
Terminkalender und vieles mehr.
Auf europäischer Ebene ist das UBA Mitglied der Arbeitsgruppe „Ad Hoc AG Adaptation and Biodiversity“
bei der Europäischen Kommission.
Innerhalb des Europäischen Themenzentrums Luft und Klima der Europäischen Umweltagentur (ETC/ACM)
hat das UBA maßgeblich zu einem Überblick über die Klimafolgen in Europa beigetragen und einen Katalog
von Leitprinzipien zur guten und erfolgreichen Anpassung an den Klimawandel erstellt (EIONET; Guiding
Principles for adaptation to climate change in Europe).
Auf internationaler Ebene finanziert die Bundesregierung seit 2008 im Rahmen der Internationalen
Klimaschutzinitiative (IKI) Projekte zu Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern, die auch den
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Schutz der Biodiversität unterstützen und bringt die Ergebnisse in die Verhandlungen ein. UBA ist als Mitglied
des Steuerungskreises der IKI in die Begleitung des Programms eingebunden.

Chemikalien in der Umwelt

Weltweit werden circa 100 000 Chemikalien in verschiedenen Anwendungsbereichen, zum Beispiel als
Industriechemikalien, Arzneimittel, Biozide oder Pflanzenschutzmittel, eingesetzt. Ein geringer Anteil der
Stoffe, wie die in der Landwirtschaft großflächig ausgebrachten Pflanzenschutz- oder Düngemittel, wird dabei
zielgerichtet und offen in die Umwelt ausgebracht. Für den größten Anteil der Stoffe stellt der Eintrag in die
Umwelt jedoch einen unerwünschten Nebeneffekt bei der Herstellung, Verarbeitung, Anwendung oder
Entsorgung dar. Der Eintrag umweltkritischer Chemikalien kann mit erheblichen Schäden für die betroffenen
Ökosysteme und den in ihnen lebenden Arten verbunden sein:

So verursachte die Belastung mit dem Insektizid DDT in den 70ger Jahren Populationeinbrüche bei
verschiedenen Greifvögeln,
bioakkumulierende Schadstoffe wie PCB und DDT beeinträchtigen das Immunsystems und die
Fortpflanzungsfähigkeit bei Seehunden,
die Ausbringung von mit Tierarzneimitteln und/oder Bioziden belasteter Gülle auf landwirtschaftlichen
Flächen führt zur Schädigung von Bodenlebewesen.

Jeder Chemikalienbereich verfügt über gesetzliche Regelungen. Bereits vor dem Einsatz der Chemikalie soll so
sichergestellt werden, dass die Belastungen der Umwelt auf ein vertretbares Maß eingeschränkt und das
Auftreten von Biodiversitätsschäden durch Chemikalieneinträge vermieden werden. Der Vollzug der
Chemikaliengesetzgebung im Umweltbereich sowie auch die Fortentwicklung der zugrundeliegenden Konzepte
der erforderlichen Risikoprüfung ist im Umweltbundesamt im Fachbereich IV gebündelt und umfasst die
folgenden Bereiche:

Pflanzenschutzmittel

Keine Stoffgruppe wird so gezielt und in ähnlich großem Umfang offen in die Umwelt ausgebracht, wie die
Pflanzenschutzmittel (PSM). PSM werden eingesetzt um bestimmte Zielarten (Schädlinge) zu bekämpfen. Da
ihre Wirkung aber nicht auf die Zielarten beschränkt ist und sie zudem in der Landwirtschaft sehr großflächig
und intensiv eingesetzt werden, ist eine umfassende Bewertung ihres Umweltrisikos erforderlich. Die
unerwünschten Nebenwirkungen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes können nicht nur für die benachbarten
natürlichen Lebensräume, sondern auch für die landwirtschaftlichen Flächen selbst ein Problem darstellen.
Beispiele hierfür sind potentielle Beeinträchtigungen der Bodenfruchtbarkeit durch Schädigung wichtiger
Bodenorganismen oder von Tieren, die sich nur temporär auf den Flächen aufhalten, wie z. B. Wirbeltiere oder
Blütenbestäuber bei der Nahrungssuche. Indirekte Wirkungen ergeben sich auch durch die übermäßige
Beseitigung der Ackerbegleitflora mit so genannten Breitband-Herbiziden, denn für eine Vielzahl von Tieren
entlang der Nahrungskette (zum Beispiel Goldammer oder Rebhuhn) bedeutet dies einen weitgehenden Entzug
der Nahrung und somit auch der Lebensgrundlage. Der Pflanzenschutzmittelabsatz nimmt in Deutschland mit
ca. 35.000 t Wirkstoffen im Jahr 2008 eine Spitzenposition ein und hat in den Jahren 1999 bis 2008 deutlich
zugenommen.
Ein neues PSM kann nur zugelassen werden, wenn das UBA die Umweltrisiken des PSM bewertet hat und
diese vertretbar sind. Mit dem Inkrafttreten der neuen Pflanzenschutzmittelverordnung VO (EC) 1107/2009
Ende 2009 wurde erstmals der Schutz der Biodiversität auch als eigenständige Zielvorgabe für die
Risikoregulierung von Pflanzenschutzmitteln eingeführt. Das UBA hat die Biodiversität auch bisher schon als
integralen Bestandteil der bestehenden Schutzgüter betrachtet und bei der Risikobeurteilung entsprechend
berücksichtigt. Es existieren jedoch Defizite sowohl hinsichtlich der Konkretisierung des Schutzziels für die
Risikobewertung als auch bei der Umsetzung effizienter Maßnahmen des Risikomanagements in die Praxis. 
Basierend auf den Forschungsaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene ist das Umweltbundesamt
bemüht die Umweltregulierung von Pflanzenschutzmitteln stetig an den neuesten Stand von Wissenschaft und
Technik anzupassen.
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Biozide, Arzneimittel

Auch für andere Bereiche der Chemikaliengesetzgebung wie den Bioziden oder den Arzneimitteln trägt das
UBA als zuständige nationale Bewertungsbehörde die Verantwortung für den Schutz der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt vor unvertretbaren Einträgen von
Chemikalien mit.

Chemikalien (REACH)

Mit der Umsetzung der neuen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe („REACH“) ist eine standardmäßige Prüfung der Umwelteigenschaften für die auf dem
europäischen Markt befindlichen Chemikalien verknüpft. REACH verpflichtet Hersteller und Importeure von
Chemikalien diese Daten zu erheben und zusammen mit Informationen zum sicheren Umgang mit diesen
Chemikalien in der Lieferkette weiterzugeben. In einem Dossier, welches Hersteller und Importeure zur
registrierung ihrer Chemikalien einreichen müssen, müssen sie nachweisen, dass die Verwendung dieser Stoffe
nicht zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit führen kann.
Die Behebung des eklatanten Informationsmangels zu den Eigenschaften der Chemikalien verbessert die
Möglichkeit der Identifizierung und Regulierung von besonders besorgniserregenden Stoffen. Unter REACH
gelten Stoffe als besonders besorgniserregend, wenn sie z. B. eine hormonelle Wirkung zeigen, negativ auf die
Fortpflanzungsfähigkeit wirken oder besonders langlebig und giftig sind und sich in Organismen anreichern.
Für besonders besorgniserregende Stoffe wurde unter REACH ein Zulassungsverfahren eingeführt. Es gibt aber
auch die Möglichkeit unter REACH Stoff-Beschränkungen zu verabschieden.

Agrarpolitik

Galt die Landwirtschaft lange Zeit als Garant für die Arten- und Biotopvielfalt in der offenen Kulturlandschaft,
zählt sie seit der Industrialisierung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung zu den treibenden Kräften für den
Verlust an biologischer Vielfalt.
Ursachen hierfür sind vor allem die stofflichen Belastungen durch Pestizideinsatz und Überdüngung aber auch
die maschinengerechten (ausgeräumten) Landschaften ohne Gehölze, Feldraine und andere naturbetonte
Biotope, die bei der Flurbereinigung auf der Strecke blieben, Entwässerung der Landschaft sowie der
Intensivanbau von Hochertragssorten.
Emissionen aus der Nahrungsmittelproduktion (Landwirtschaft und Verbrennungsprozesse wie zum Beispiel
Herstellung, Transport und Verteilung von Vorleistungen und verarbeiteten Produkten) haben die Flussraten
insbesondere von reaktiven Stickstoffverbindungen erheblich erhöht. Daraus resultierende Umweltbelastungen
sind vor allem Versauerung, Eutrophierung sowie Beiträge zur Klimaänderung. Durch erfolgreichere
Minderungsmaßnahmen in anderen Sektoren wächst der Anteil der Landwirtschaft an der verbleibenden
Umweltbelastung.
Wie sich die intensive Landwirtschaft auf Boden, Wasser, Luft, das Klima und die biologische Vielfalt auswirkt
ist in der Broschüre „Umwelt und Landwirtschaft“ aus der Reihe „Daten zur Umwelt“ dargestellt.
Nachwachsende Rohstoffe, bislang hauptsächlich Raps und Mais, werden in Deutschland bereits auf ca. 2 Mio.
Hektar angebaut und genutzt. Der Anbau von Biomasse muss nach guter fachlicher Praxis erfolgen, das
bedeutet, dass der Anbau schutzgutorientiert erfolgen muss. Dabei sind die vorsorgenden Anforderungen des
Umweltschutzes zu beachten.
Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltschäden beinhalten eine deutliche Ausweitung des ökologischen
Landbaus, die Honorierung ökologischer Leistungen, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, die
Besserstellung nachhaltig wirtschaftender Betriebe, „gerechte” Preise für ihre Produkte sowie entsprechende
Schwerpunkte in Ausbildung und Beratung. Entscheidend ist auch das nachhaltige Ernährungsverhalten der
Verbraucher.
Zur aktuell anstehenden Reformrunde der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) für die Zeit von 2014 –
2020 hat das UBA die Umweltschutzanforderungen in einem Hintergrundpapier zusammengefasst.
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Bioenergie

„Der (CO2-)Emissionsfaktor für Biomasse ist Null“. So pauschal steht es noch im Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz (TEHG) von 2004 (Bundesgesetzblatt, 2004 Teil I Nr. 35, 14. Juli 2004). Jedoch
werden mit zunehmender energetischer und stofflicher Verwertung von Biomasse auch deren ökologische und
soziale Folgen diskutiert. Dabei wird nicht nur der Emissionsfaktor in Frage gestellt, sondern auch kritisiert,
dass die weltweite Ausweitung der Biomasseproduktion mit der Ernährungssicherung und dem Schutz der
Biodiversität konkurriert.
Neben der direkten Flächenkonkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelerzeugung stehen auch bestimmte
Anbaumethoden sowie Ernte- und Verarbeitungsverfahren in der Kritik. Die Biomasse verursacht die gleichen
Probleme, wie die gesamte industrielle Landwirtschaft. Zur Ausweitung der Anbaufläche der
pflanzenschutzmittelintensiven (Mono-) Kulturen Mais, Raps, Zuckerrüben und Kartoffeln wurde in den letzten
Jahren Grünland in Acker umgewandelt sowie die Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden erhöht. Viel
Wasser verbrauchende Kurzumtriebsplantagen können den Wasserhaushalt schädigen, insbesondere bei
gleichzeitig durch den Klimawandel zunehmendem Trockenstress. Eine übermäßige Entnahme organischen
Materials (Stroh, Laub, Totholz) führt zur Humusverarmung der Böden.
Auch die Forstwirtschaft als wichtigster Lieferant von Biomasse für Energie ist aufgefordert, trotz
Nutzungsdruck schon lange bekannte Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. National und international wird vor
allem die Umwidmung von natürlichen oder naturnahen Mischwaldbeständen in Plantagen schnell wachsender
Monokulturen kritisiert. Vollbaumnutzung braucht den Humus und die Nährstoffe der Waldstandorte auf.
Landnutzungsänderungen auf kohlenstoffreichen Böden (wie Moore und Grünland) für Biomasseanbau führen
zu massiven Treibhausgasemissionen.
Rechtliche Regelungen fordern Nachhaltigkeit. Die bereits 2007 zu beobachtende doppelte
Nachfragesteigerung sowohl nach Lebensmitteln als auch nach Bioenergieträgern und die Perspektive
gesteigerter Importe waren für die Bundesregierung Anlass, u.a. zum Schutz der Biodiversität den ersten
Entwurf einer Biokraftstoffverordnung vorzulegen, die Nachhaltigkeit fordert und auch im internationalen
Kontext relevant war. In Folge verständigte sich auch die Europäische Union in der Richtlinie 2009/28/EG zur
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (EE-RL) auf Nachhaltigkeitsanforderungen für
flüssige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe.
Die Bundesregierung setzte diese Anforderungen in der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-
NachV) und der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) entsprechend der europäischen
Vorgaben um. Beide Nachhaltigkeitsverordnungen verpflichten seit 1.1.2011 zum Nachweis der Einhaltung
bestimmter Anforderungen, wenn eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote bzw. eine steuerliche
Ermäßigung oder Vergütung nach dem EEG in Deutschland erfolgen soll. Den Nachweis führen von der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) akkreditierte Zertifizierungsstellen.
Die beiden Verordnungen enthalten im Hinblick auf den Schutz der Biodiversität folgende Anforderungen als
Zertifizierungsvoraussetzung: Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Rohstoffen
hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen werden.
Ausnahmen gelten, wenn nachgewiesen wird, dass die Nutzung dem Naturschutzzweck nicht zuwiderläuft.

Links

Website: Bundesamt für Naturschutz (http://www.bfn.de/)
Bericht des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (http://www.ufz.de/index.php?de=10377)
UN Bericht: Die Lage der biologischen Vielfalt (http://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/GBO3-Summary-final-de.pdf)
Website der EU-Kommission zur Biodiversität (http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm)
Indikatorenbericht: Nationale Strategie zur biologsichen Vielfalt
(http://www.biologischevielfalt.de/fileadmin/NBS/documents/Indikatoren/Indikatorenbericht-2010_NBS_Web.pdf)
Themenseite Gefährdung der Biodiversität (https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-
landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet)
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Bioenergie

Die energetische Nutzung von Biomasse wird zunehmend kontrovers diskutiert. Denn Bioenergie hat
teilweise zwar eine bessere Treibhausgasbilanz als fossile Energie. Jedoch kann der Anbau von Biomasse
mit vielfältigen negativen Wirkungen auf Mensch und Umwelt verbunden sein.

01.02.2016

Bioenergie – ein weites und komplexes Feld

Der Begriff „Bioenergie“ umfasst unterschiedlichste Rohstoffe, Technikpfade und Anwendungsbereiche. So
kann Bioenergie zum Beispiel aus  
eigens landwirtschaftlich angebauten Pflanzen (z.B. Mais, Weizen, Zuckerrübe, Raps, Sonnenblumen,
Ölpalmen)

aus schnellwachsenden Gehölzen, die auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden (sogenannte
Kurzumtriebsplantagen),
aus Holz aus der Forstwirtschaft oder aber
aus biogenen Abfall- und Reststoffen aus Land- und Forstwirtschaft, Haushalten, Industrie  gewonnen
werden.

Die Rohstoffe können regionaler Herkunft sein oder über globale Handelsströme zu uns gelangen.
Bioenergie kann gasförmig als Biogas oder Biomethan zur Verfügung gestellt werden. Sie kann aber auch
flüssig zum Beispiel als reines Pflanzenöl für Heizkraftwerke oder als Biokraftstoff eingesetzt werden. Oder sie
liegt in fester Form zum Beispiel. als Scheitholz, Holzhackschnitzel und -pellets oder Strohpellets vor.
Die Vielfalt der Rohstoffe und Umwandlungstechniken ermöglicht einen Einsatz der Bioenergie in allen
energierelevanten Sektoren: als Treibstoff im Verkehr (für Benzin, Diesel, Gas und Elektrofahrzeuge), zur
Erzeugung von Heizwärme in Haushalten, von Prozesswärme in der Industrie und zur Stromerzeugung, wobei
die Strom- und Wärmeproduktion gekoppelt erfolgen kann.
Und letztlich muss mit Blick auf die internationale Debatte in traditionelle und moderne Nutzungsformen
unterschieden werden. Traditionell ist die einfache, überwiegend ineffiziente energetische Nutzung von Holz,
Holzkohle, land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen und Dung. Vor allem in den sogenannten
Entwicklungsländern stellt dies häufig den einzigen Zugang zu Energie dar, insbesondere zum Kochen. Den
aktuellen Stand zur Nutzung der Bioenergie in Deutschland finden Sie im Artikel „Erneuerbare Energien in
Zahlen“
Die Umweltfreundlichkeit von Bioenergie pauschal zu bewerten, ist angesichts ihrer Vielfältigkeit nicht
sinnvoll. Vielmehr ist eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls nötig.

Anbaubiomasse – Die „Teller oder Tank“-Debatte
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Grundsätzlich konkurriert die energetische Nutzung von Biomasse mit anderen Verwendungsmöglichkeiten.
Eigens auf fruchtbaren Ackerflächen angebaute „Energiepflanzen“ stehen in direkter Konkurrenz zur
Nahrungs- und Futtermittelproduktion, aber auch zu einer stofflichen Nutzung, zum Beispiel für biobasierte
Kunststoffe oder Chemikalien.
Die drastische Steigerung der Nachfrage nach Anbaubiomasse verändert die globale Landnutzung. Die
Ausweitung der Bioenergienutzung in den Industrieländern ist jedoch nicht der einzige Nachfragetreiber. Sie
wird von einer steigenden Nachfrage nach tierischen Produkten und entsprechendem hohen Futtermittelbedarf
in Schwellenländern begleitet. Hinzu kommen die wachsende Bevölkerung und ein zunehmendes Interesse der
chemischen Industrie an biogenen Rohstoffen.
Preisschwankungen und -spitzen bei Nahrungs- und Futtermitteln treten infolge von akuten Knappheiten auf,
die beispielsweise durch Missernten entstehen. Dies gefährdet insbesondere die Versorgung besonders
verwundbare Bevölkerungsgruppen und Staaten.
Langfristig führen Bevölkerungszunahme, steigender Fleischkonsum in Schwellenländern, Klimawandel und
auch Bioenergie sehr wahrscheinlich zu Preissteigerungen bei Agrarrohstoffen. Diese Preissteigerungen werden
im Hinblick auf die globale Hungerproblematik kontrovers diskutiert. Einerseits ist es unter bestimmten
Voraussetzungen möglich, dass dadurch der ländliche Raum in Entwicklungs- und Schwellenländern seine
Einkommenschancen verbessert. Andererseits kann es aber auch zu Verdrängungen von Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern und extensiven Nutzungsformen kommen. Zudem löst die gesteigerte Nachfrage eine Ausweitung
der landwirtschaftlichen Produktionsfläche aus, die zu einem Verlust wertvoller Ökosysteme wie Wäldern,
artenreiches Grünland oder Mooren führen kann. Auch eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion
kann mit ökologischen Kosten verbunden sein. Wenn diese beispielsweise mit einem sehr hohen Einsatz von
synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, einem Humusabbau einhergeht oder dem Verlust von
landschaftlichen Elementen, die für die biologische Vielfalt wertvoll sind.
Diesen Themenkomplex und Handlungsansätze zur Problemmilderung hat das Umweltbundesamt ausführlich
im Positionspapier „Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen“ erörtert.

Nachhaltigkeitsanforderungen

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG legt für flüssige Bioenergieträger verbindliche
Nachhaltigkeitsanforderungen und eine Zielvorgabe von zehn Prozent erneuerbarer Energien im Verkehr fest.
Nur Biokraftstoffe, die diese Kriterien erfüllen, dürfen Mitgliedsstaaten auf ihre Verpflichtungen zum Anteil
erneuerbarer Energien anrechnen. Dies gilt auch für Importe.
Die Richtlinie enthält unter anderem die Bestimmung, dass Biomasse nicht von Flächen stammen darf, die
durch Rodung oder Drainage von Moorböden erschlossen wurden oder die als Grünland mit hoher
Biodiversität einzustufen sind. Außerdem müssen die Biokraftstoffe mindestens 35 Prozent Treibhausgase
gegenüber der fossilen Referenz einsparen. Diese Einsparverpflichtung wird sukzessive verschärft.
Deutschland hat die EU-Richtline 2009 in nationales Recht umgesetzt.
Neben diesen verbindlichen Vorgaben existieren freiwillige Initiativen für eine nachhaltigere Nutzung von
Bioenergie. Das sind unter anderem der Prozess zur Erarbeitung der Norm ISO 13065 „Nachhaltige
Bioenergie“ und die Global Bioenergy Partnership (GBEP). Dort werden Nachhaltigkeitsindikatoren
international vereinbart. An beiden Prozessen beteiligt sich das UBA mit Expertinnen und Experten.
Zu den Chancen und Grenzen der Zertifizierung der Nachhaltigkeit des Anbaus von Biomasse, insbesondere in
der energetischen Nutzung, hat das Umweltbundesamt in seiner Studie „Globale Landflächen und Biomasse
nachhaltig und ressourcenschonend nutzen“ Stellung genommen.

Der „iLUC“-Effekt

Unter indirekten Landnutzungsänderungen (englisch: indirect land use change; kurz iLUC oder iluc), werden
Verdrängungseffekte verstanden, die durch eine zusätzliche Nachfrage (beispielsweise nach Bioenergieträgern)
ausgelöst werden. Wegen der zusätzlichen Rohstoffnachfrage wird die vorangegangene Produktion (zum
Beispiel von Nahrungsmitteln) auf andere Flächen verdrängt, wenn die Nachfrage nach den zuvor angebauten
Produkten bestehen bleibt. Dies führt andernorts zur Erschließung neuer Anbauflächen, die im iLUC-Konzept
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der „neuen“ Nachfrage zugerechnet werden. Da die Umwandlung natürlicher Ökosysteme in Ackerflächen
unter anderem mit zusätzlichen Treibhausgasemissionen verbunden ist, muss eine vollständige
Treibhausgasbilanz diese indirekten Emissionen einbeziehen.
Es ist weitgehend anerkannt, dass der iLUC-Effekt ein bedeutender Faktor für die Ökobilanz von
Biokraftstoffen ist. Allerdings ist seine genaue Bestimmung seiner Größenordnung und die damit
zusammenhängenden Emissionen nur über komplexe Modellrechnungen möglich, deren Methodik kontrovers
diskutiert wird.

Flächeneffizienz erneuerbarer Energien – Schlusslicht Bioenergie

Beim Vergleich der verschiedenen Techniken zur Nutzung erneuerbaren Energien ist die jeweilige
Flächeninanspruchnahme ein wichtiges Kriterium. Denn insbesondere fruchtbare Flächen sind zunehmend
knappe Ressourcen mit entsprechendem Konfliktpotenzial. Verschiedene Studien, wie die „Langfristszenarien
und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien“, haben gezeigt, dass Wind- und Solarenergie der
Biomasse in der Flächeneffizienz um ein Vielfaches überlegen sind. Dies gilt auch für die Umwandlung des
Wind- und Solarstroms in chemische Energieträger wie Methan oder Wasserstoff. Aufgrund des enormen
Flächenbedarfs kann die Anbaubiomasse auch künftig rein rechnerisch nur sehr gering zur Energieversorgung
beitragen.

Energie aus Abfall- und Reststoffen – Doppelter Nutzen möglich

Doch es gibt neben der konfliktbehafteten Anbaubiomasse andere Biomassequellen, die zum Teil sogar
ökologisch günstige Nebeneffekte haben. Beispielsweise liefert die Vergärung von Gülle nicht nur Energie,
sondern wandelt die Gülle in einen bodenverträglicheren Dünger um. Auch die energetische Nutzung von
Grünschnitt aus der Landschaftspflege, biogenen Siedlungs- und Industriebfälle ist nicht mit gravierenden
ökologischen und sozioökonomischen Risiken verbunden – sofern bestimmte Voraussetzungen eingehalten
werden.
Die Potenziale für Energie aus biogenen Abfall- und Reststoffen sind insgesamt relativ klein. Sie können
jedoch in der Transformation in ein neues Energiesystem eine durchaus relevante Funktion einnehmen.
Allerdings kann es auch hier zu Nutzungskonkurrenzen kommen, was eine Abwägung im Einzelfall erfordert.

Vorrang für stoffliche Nutzung
Aufgrund der zahlreichen Risiken und Nachteile der Nutzung von Energie aus Anbaubiomasse im großen
Maßstab empfiehlt das Umweltbundesamt, deren energetische Nutzung nicht auszuweiten und stattdessen der
stofflichen Nutzung den Vorrang einzuräumen. Diese Empfehlung haben wir im Positionspapier „Globale
Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen“ dargelegt.

Bioenergie und die Energiewende

Die Bioenergie stellt derzeit den mengenmäßig größten Anteil unter den erneuerbaren Energien in Deutschland
zur Verfügung. Somit stellt sich die Frage, ob die Energiewende ohne einen Ausbau der Bioenergie auf Basis
von Anbaubiomasse möglich ist.
Für den Strombereich haben wir in der Studie „Energieziel 2050: 100% Strom aus erneuerbaren Quellen“
gezeigt, dass eine regenerative Stromversorgung ohne Bioenergie im Jahr 2050 möglich ist.
Im Wärmebereich können enorme Einsparpotenziale durch Gebäudesanierungen erschlossen werden und der
verbleibende Bedarf ebenfalls durch Solar- und Geothermie, regenerativen Strom, Wasserstoff oder Methan
gedeckt werden.
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Erneuerbare Energien in Zahlen

Entwicklung der Anteile der Erneuerbaren Energien 2012-2017 
Quelle: AGEE-Stat (Icons von Freepik/flaticon.com und Sabathius/openclipart.org)

Aktuelle und qualitätsgesicherte Daten zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland sind
ein wichtiger Baustein zur Bewertung der Energiewende. Die Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-
Statistik (AGEE-Stat) stellt diese Daten bereit und arbeitet an der kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Datenbasis erneuerbarer Energien.

16.03.2018

Überblick

Die Energiewende verändert Deutschland. Um den Fortschritt des Ausbaus der erneuerbaren Energien im
Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich aktuell zu dokumentieren finden Sie in den folgenden Abschnitten
aktuelle Jahresdaten im Überblick sowie detaillierte Informationen zu den Sektoren Strom, Wärme, und
Verkehr. Aufbauend auf diesen jährlichen Daten wird auch die Emissionsbilanz erneuerbarer Energien erstellt.
Zusätzlich informieren Monats- und Quartalsberichte über die Entwicklung der erneuerbaren Energien in den
letzten Monaten.
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Status Quo der erneuerbaren Energien

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 410 Terawattstunden (1 TWh entspricht 1 Milliarde Kilowattstunden) aus
erneuerbaren Energien bereitgestellt. Davon entfielen etwa 53 % (oder 218 TWh) auf die Stromproduktion, ca.
40 % (oder 162 TWh) auf den Wärmesektor und etwa 7% auf biogene Kraftstoffe im Verkehrsbereich (30
TWh).
Insgesamt entwickelten sich die Erneuerbaren im Jahr 2017 in den Sektoren sehr unterschiedlich: Während der
Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 31,6% (2016) auf 36,2 % (2017) stark anstieg,
stagnierten die erneuerbaren Energien im Wärme- und Verkehrssektor. Der Anteil der erneuerbaren Energien
am Wärmeverbrauch sank um 0,3 Prozentpunkte auf 12,9 %, im Verkehr bleib der Anteil mit 5,2 % konstant.
Sektorübergreifend ist die Biomasse mit einem Anteil von etwa 54 % der Energiebereitstellung der wichtigste
erneuerbare Energieträger. Insbesondere im Wärme- und Verkehrssektor ist Biomasse für 87 % bzw. 88 % des
Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien (EE) verantwortlich. In der Stromerzeugung hingegen
dominieren Windkraft, Sonnenenergie und Wasserkraft mit einem Anteil von zusammen 76 % der erzeugten
EE-Strommenge.

Strom aus erneuerbaren Energien

Wind 

Die Windenergie leistete den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und war im Jahr
2017 maßgeblich für das starke Wachstum der Erneuerbaren verantwortlich. Aufgrund eines deutlich
gestiegenen Zubaus (plus 6.290 Megawatt (MW)) und sehr guter Windverhältnisse lieferten Windturbinen die
Rekordstromerzeugung von 106,6 TWh (im Jahr 2016 waren es noch 79,9 TWh). Damit stieg die
Windstromerzeugung um 33,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Biomasse

Aus Biomasse wurden im Jahr 2017 etwa 51,4 TWh Strom bereitgestellt. Gegenüber 2016 entspricht dies
einem Anstieg um 0,5 TWh (+0,9 %). Maßgeblich für die Stromerzeugung aus Biomasse sind vor allem Biogas
(32,5 TWh, +1,9 % gegenüber dem Vorjahr), feste Biomasse (10,6 TWh, -1,3 % gegenüber dem Vorjahr), und
der biogene Anteil des Abfalls (5,9 TWh, -0,4 % gegenüber dem Vorjahr).

Photovoltaik

Die Stromerzeugung aus Photovoltaik (PV) hat sich gegenüber 2016 um 1,8 TWh (oder 4,7 %) auf 39,9 TWh
erhöht. Der Anteil der PV an der erneuerbaren Stromproduktion betrug 18,3 % und ist damit rückläufig. Der
Zubau neuer PV-Kapazitäten steigt seit einigen Jahren wieder kontinuierlich an. Er erreichte im aktuellen Jahr
1678 MW (1492 MW im Jahr 2016), beträgt allerdings noch immer nur etwa ein Fünftel des Zubaus im
Rekordjahr 2012 (8161 MW).

Wasserkraft und Geothermie

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft lag mit 19,8 TWh an vierter Stelle der erneuerbaren Energieträger, und
lag aufgrund der Witterung unter dem Niveau des Vorjahres (+3,6% ). Aus Geothermie wurde mit 0,16 TWh
insgesamt nur sehr wenig Strom erzeugt.
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Wärme aus erneuerbaren Energien

Der Anteil des Endenergieverbauchs für Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien sank gegenüber dem
Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf 12,9 %. Die absolute Nutzung erneuerbarer Wärme verringerte sich um etwa
ein Prozent von 163,7 TWh im Jahr 2016 auf 162,2 TWh im Jahr 2017. Gleichzeitig wurden wieder mehr
fossile Energieträger im Wärmesektor verbraucht. 
Im Jahr 2017 hatte die feste Biomasse wie etwa Holz mit 107 TWh den bedeutendsten Anteil an der
erneuerbaren Wärmebereitstellung, gefolgt von Biogas mit 17,2 TWh und biogenem Abfall mit 12 TWh. Der
Beitrag der Solarthermie erhöhte sich im Jahr 2017 um 2,2 % auf 8 TWh. Auch die Wärmebereitstellung aus
Umweltwärme und Geothermie gewann an Bedeutung und lag mit 13,6 TWh etwa 8,3 % über dem Niveau des
Vorjahres.

Erneuerbare Energien im Verkehrssektor

Der Verkehrssektor ist der Bereich mit dem geringsten energetischen Anteil an erneuerbaren Energiequellen.
Einschließlich des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien im Schienen- und Straßenverkehr belief sich
der Anteil im Jahr 2017 auf 5,2 %. Damit bleibt der Anteil gegenüber dem Jahr 2016 konstant. Besonders
kritisch ist der stagnierende Anteil vor dem Hintergrund eines insgesamt steigenden Energieverbrauchs im
Verkehrssektor in Deutschland.
Im Jahr 2017 stieg der Absatz von Biokraftstoffen gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,4 TWh auf nunmehr 30,3
TWh. Hiervon entfallen 21,4 TWh auf Biodiesel (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von Bioethanol mit
8,5 TWh (-1,8 % gegenüber dem Vorjahr) und Biomethan mit 0,4 TWh (+0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Der
rechnerisch ermittelte Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien im Verkehrssektor betrug im Jahr 2017 4,3
TWh und steigt zusammen mit der wachsenden Nutzung erneuerbarer Energieträger in der Stromerzeugung
kontinuierlich an.

Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger

Die steigende Nutzung erneuerbarer Energieträger führt zu einer Verdrängung fossiler Energien und somit zu
einer zunehmenden Vermeidung klimaschädlicher Treibhausgase. Basierend auf den Daten zur Entwicklung der
erneuerbaren Energien kann für das Jahr 2017 eine Treibhausgasvermeidung von rund 179 Millionen (Mio.)
Tonnen CO2-Äquivalenten angenommen werden. Der größte Anteil an den vermiedenen Emissionen hat dabei
die regenerative Stromerzeugung. Auf den Stromsektor entfielen vermiedene Emissionen in Höhe von 138
Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmesektor wurden
Treibhausgase in Höhe von rund 34 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente vermieden, durch Biokraftstoffe ca. 7 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalente.
Die Berechnungen des UBA zeigen, dass erneuerbare Energien insbesondere Steinkohle und Erdgas aus dem
deutschen Energiemix verdrängen. Im Bereich der Wärmeversorgung und im Verkehrssektor führt der Einsatz
erneuerbarer Energien aber auch zu signifikanten Einsparungen von Heizöl, Dieselkraftstoff und Ottokraftstoff.

Links

Newsletter der AGEE-Stat abonnieren (https://www.umweltbundesamt.de/service/newsletter)
Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (BMWi) (http://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Arbeitsgruppe/arbeitsgruppe_ee.html)
Erneuerbare Energien in Zahlen (BMWi) (http://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/erneuerbare_energien_in_zahlen.html)
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Fläche, Boden, Land-Ökosysteme

Fläche, Boden und Land-Ökosysteme sind schützenswerte Ressourcen. Der wachsende Flächenverbrauch und
ein zunehmender Verlust von qualitativ hochwertigen Böden stellen eine Bedrohung für die Intaktheit der
Land-Ökosysteme dar. Versiegelungen, Umwandlung von natürlichen Flächen in landwirtschaftliche
Nutzflächen und Bodendegradation führen zu einer Verknappung dieser Ressourcen und wirken sich negativ
auf die Artenvielfalt aus.

In einem bevölkerungsreichen Land wie Deutschland ist die Fläche eine knappe Ressource. Die stetige
Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche verursacht negative Folgen für die Umwelt. Außerdem stehen
diese Flächen dann zum Beispiel nicht mehr als Erholungsflächen zur Verfügung.

Je nach Art der Flächennutzung werden die Böden unterschiedlich in ihrer Qualität beeinträchtigt. Etwa 46
Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind versiegelt, das heißt bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert
oder anderweitig befestigt. Damit gehen wichtige Bodenfunktionen, vor allem die Wasserdurchlässigkeit und
die Bodenfruchtbarkeit, verloren.

Nährstoffeinträge (vor allem Stickstoff) aus der Luft belasten Land-Ökosysteme und gefährden die biologische
Vielfalt. Zur Bewertung dieser Belastung stellt man ökosystemspezifische Belastungsgrenzen (Critical Loads)
den aktuellen Stoffeinträgen aus der Luft gegenüber. Trotz rückläufiger Stickstoffbelastungen in Deutschland
besteht weiterhin Handlungsbedarf – vor allem bei den Ammoniak-Emissionen.

Flächenverbrauch für Rohstoffabbau

Der Abbau von Rohstoffen im Tagebau geht mit einer unwiderruflichen Zerstörung von Böden und
Landschaften einher. Wasserhaushalt und Wasserqualität können dauerhaft beeinträchtigt werden. Durch den
Abbau von Rohstoffen kamen 2015 pro Tag etwa 8 Hektar (ha) Fläche "unter den Bagger", davon 4,0 ha für
Baumineralien, 2,1 ha für Braunkohle, 1,5 ha für Torf und 0,3 ha für Industriemineralien.

Siedlungs- und Verkehrsfläche

Der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr hat Auswirkungen auf die Umwelt. Versiegelte Flächen
schaden Böden und begünstigen Hochwasser. Die Zersiedelung erzeugt zudem mehr Verkehr. Die
Bundesregierung will den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 ha pro Tag und bis 2030 auf weniger als 30 ha pro
Tag senken. Das integrierte Umweltprogramm des BMUB setzt für 2030 ein Ziel von 20 ha pro Tag.

Struktur der Flächennutzung
Mehr als die Hälfte der deutschen Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Dieser Anteil sinkt langsam, während
der für Siedlungen und Verkehr stetig steigt. Ziel einer nachhaltigen Flächennutzung ist daher, den
Flächenverbrauch durch Siedlungen und Verkehr zu senken und gleichzeitig vorhandene Siedlungs- und
Verkehrsflächen optimal zu nutzen und ökologisch aufzuwerten.

https://www.umweltbundesamt.de/daten
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https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche
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Boden

Böden erfüllen wichtige Funktionen für das Leben auf der Erde. Sie bilden die Grundlage vieler Land-
Ökosysteme, filtern das Wasser, binden Nährstoffe und sind als Wurzelraum von Pflanzen essenziell für die
Ernährung des Menschen. Doch Böden sind auch vielfältigen äußeren Belastungen ausgesetzt und können
dadurch ihre natürliche Funktions- und Ertragsfähigkeit verlieren.

Instrumente und Maßnahmen: Bodenschutzpolitik

Instrumente und Maßnahmen der Bodenschutzpolitik ergeben sich aus rechtlichen Vorgaben und deren
Implementierung. Entsprechende Regelungen finden sich zum einen auf nationaler und europäischer Ebene.
Zum anderen enthält auch das internationale Recht bodenbezogene Vorschriften. Daneben sind Planungs- und
Förderinstrumente sowie Maßnahmen zur Steigerung des Bodenbewusstseins zu nennen.

Fläche

Jede Flächennutzung ist mit Umweltfolgen verbunden. Die meisten Flächen werden in Deutschland von der
Land- und der Forstwirtschaft sowie für Siedlungen und Verkehr (SuV) belegt. Die Ausdehnung der SuV-
Fläche ist ein großes Umweltproblem. Ziel der Bundesregierung ist, das Wachstum der SuV-Fläche von 66
Hektar pro Tag im Zeitraum 2012 bis 2015 auf unter 30 Hektar pro Tag im Jahr 2030 zu reduzieren.

Waldzustand: Kronenverlichtung

Wälder sind Lebensraum für Pflanzen und Tiere, filtern Schadstoffe aus der Luft, schützen vor Erosion und
Lawinen, wirken regulierend im Wasserhaushalt, dienen dem Menschen als Ort für Erholung und liefern den
Rohstoff Holz. Diese vielfältigen Funktionen im Naturhaushalt und für den Menschen können nur gesunde
Wälder erfüllen. Die Kronenverlichtung zeigt den Gesundheitszustand von Waldbäumen an.

Land-Ökosysteme

Land-Ökosysteme sind vielfältigen äußeren Belastungen ausgesetzt und können ihre natürliche Funktions- und
Ertragsfähigkeit verlieren. Der Schutz von natürlichen Land-Ökosystemen wie Wäldern oder Heiden ist
entscheidend für die nachhaltige Nutzung dieser Gebiete.

Altlasten und ihre Sanierung
Altlasten stellen eine große ökologische Belastung dar. Ihre Sanierung trägt dazu bei, den Umweltzustand
erheblich zu verbessern, Standorte in eine Nachnutzung zu bringen und Investitionshemmnisse zu beseitigen.

Ozon - Einhaltung von Zielwerten zum Schutz der Pflanzen

Bodennahes Ozon kann Pflanzen schädigen. Wirkungsschwellenwerte (Critical Levels) markieren, welche
Ozonbelastung nicht überschritten werden darf, um Schäden an Kultur- und Wildpflanzen zu vermeiden. Die
Zielwerte zum Schutz der Vegetation nach EU-Richtlinie 2008/50/EG werden in Deutschland vielerorts
überschritten. Neue Bewertungsmethoden führen zu einer noch präziseren Risikobewertung.

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/instrumente-massnahmen-bodenschutzpolitik
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/land-oekosysteme/waldzustand-kronenverlichtung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/land-oekosysteme
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/altlasten-ihre-sanierung
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Flächensparen – Böden und Landschaften erhalten

Flächensparen heißt, weniger Flächen für Siedlungen und Verkehr zu beanspruchen und fruchtbare
Böden zu erhalten. Mit innovativen Konzepten sollen Flächen umweltschonend und effizient genutzt
werden. Im Fokus stehen die Flächen für Wohnen, öffentliche Zwecke, Handel, Gewerbe, Industrie,
Freizeit und Sport sowie für den Land-, Wasser- und Luftverkehr.

17.07.2017

Flächenverbrauch in Deutschland und Strategien zum Flächensparen

Was bedeutet Flächenverbrauch und was steckt hinter dem 30-Hektar-Ziel

Während der letzten 60 Jahre hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland mehr als verdoppelt.
Im Jahr 2014 wurde täglich eine Fläche von 69 Hektar neu ausgewiesen - meist zulasten der Landwirtschaft
und fruchtbarer Böden. Das entspricht etwa der Größe von ca. 100 Fußballfeldern.
Ökologisch wertvolle Flächen werden in Bauland und Standorte oder Trassen für Infrastrukturen wie
Kläranlagen, Flugplätze, Straßen oder Bahnlinien umgewidmet. Negative Umweltfolgen sowie schädliche
städtebauliche, ökonomische und soziale Auswirkungen sind unausweichlich.

Ziele zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme

Die Bundesregierung hat sich deshalb im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, bis
zum Jahr 2020 die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag zu
verringern. Im Durchschnitt der Jahre 1993 bis 2003 lag der Flächenverbrauch noch bei 120 Hektar pro Tag.
Darüber hinaus fordern der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), der Rat der Sachverständigen für
Umweltfragen (SRU) sowie der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), spätestens zum Jahr 2050 die
Inanspruchnahme neuer Flächen auf null zu reduzieren.
Die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU) hat darüber hinaus im Rahmen des
Positionspapiers „Flächenverbrauch einschränken – jetzt handeln“ einen Vorschlag unterbreitet, wie das 30-
Hektar-Ziel der Bundesregierung auf die Bundesländer verteilt werden könnte. Inzwischen haben sich fünf
Bundesländer für das Jahr 2020 adäquate quantitative Ziele gesetzt, die zum „30-Hektar-Ziel“ beitragen.
Um überprüfen zu können, ob sich die tatsächliche Entwicklung in Richtung „30-Hektar-Ziel“ bewegt, hat das
UBA für das Jahr 2010 ein Zwischenziel von 80 Hektar und für das Jahr 2015 ein Zwischenziel von 55 Hektar
pro Tag gesetzt. Wie die Abbildung zeigt, nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche vor der Jahrtausendwende
um gut 129 Hektar pro Tag zu. Seither hat sich der Anstieg des Flächenverbrauchs für Siedlungen und Verkehr
deutlich verlangsamt. Das UBA-Ziel für das Jahr 2010 von 80 Hektar pro Tag wurde für die Einzeljahre 2009,
2010 und 2011 unterschritten, jedoch wurde das Ziel im Vier-Jahres-Mittelwert von 2007 bis 2010 verfehlt.
Insgesamt sind die Inanspruchnahme immer neuer Flächen und die Zerstörung von Böden auf die Dauer nicht
vertretbar und sollten beendet werden. Angesichts global begrenzter Landwirtschaftsflächen und fruchtbarer

https://www.umweltbundesamt.de/themen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft
http://www.bmu.de/themen/strategien-bilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie/
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/
http://www.umweltrat.de/
http://www.nabu.de/
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Böden sowie der wachsenden Weltbevölkerung ist der anhaltende Flächenverbrauch mit all seinen negativen
Folgen unverantwortlich. Dies gilt auch und besonders mit Rücksicht auf künftige Generationen.

Maßnahmen und Instrumente

Eine verstärkte Innenentwicklung und die Aufbereitung und Nutzung von Brachflächen sind die wesentlichen
Bausteine für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme. Konkrete Maßnahmen- und
Instrumentenvorschläge konzentrieren sich somit darauf, den Ausbau von Siedlungsflächen und die damit
verbundene Verkehrserschließung zu dämpfen. Um die Inanspruchnahme immer neuer Flächen für
Siedlungszwecke zu reduzieren, sind viele aufeinander abgestimmte Maßnahmen erforderlich. Ergänzend
sollten Siedlungsflächen die umweltschonend genutzt und der Bedarf im Fernstraßenbau gedämpft werden.
Zielführende Instrumente und Maßnahmen zum Flächensparen sowie zur Förderung von Innenentwicklung und
Flächenrecycling sind:

Landes- und Regionalplanung stärken und das vorhandene Instrumentarium der Raumordnung zur
Begrenzung der Außenentwicklung zielführend anwenden;
schädliche Subventionen die die Außenentwicklung begünstigen, wie die Pendlerpauschale oder die
Förderung der Erschließung von Gewerbegebieten auf der grünen Wiese, abbauen;
Instrumentarium des Baugesetzbuchs nutzen und Fördermittel zur Aktivierung der Potenziale der
Innenentwicklung und des Brachflächenrecycling zielgerichtet einsetzen;
dazu in den Verwaltungen auch geeignete, ämterübergreifende Organisationsstrukturen schaffen, die ein
effektives Flächenmanagement ermöglichen;
weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aktivierung ungenutzter Baugrundstücke im
Innenbereich schaffen;
die Belastung durch weitere Zersiedelung durch eine zweckmäßige Reform der Grundsteuer zu
minimieren. Hierzu zählt ein zoniertes kommunales Satzungsrecht, mit dem gezielt baureife oder
ungenutzte Grundstücke mobilisiert werden können. Weitere Rahmenbedingungen können mit der
Grunderwerbsteuer und / oder Schaffung einer Bauland-Ausweisungs-Umlage oder einer
Neuerschließungsabgabe verbessert werden;
Neubau von Gebäuden, Bundesfernstraßen und anderer Verkehrsinfrastrukturen reduzieren und
stattdessen Bestehendes instandsetzen und verbessern;
Öffentlichkeitsarbeit, um die Menschen für die Nachteile und Risiken des Flächenverbrauchs zu
sensibilisieren. Die Chancen des Flächensparens aufzeigen sowie jedem einzelnen Handlungsträger und
Bürger Informationen darüber zu geben, wie diese zum Flächensparen beitragen können.

Strategien und Maßnahmenvorschläge des Umweltbundesamtes

Vorschläge, wie eine Trendwende bei der Flächeninanspruchnahme im Einzelnen erreicht werden kann,
unterbreitet das Umweltbundesamt in einem Strategiepapier von 2003. Gemeinsam mit dem Bundesamt für
Naturschutz (BfN) hat das Umweltbundesamt im Jahr 2009 diese Vorschläge gesichtet sowie – wo nötig –
aktualisiert, ergänzt und mit Prioritäten versehen. Das Ergebnis haben die Ämter dem Bundesministerium für
Umwelt (BMU) berichtet. Auf dieser Basis berät das Umweltbundesamt das Bundesumweltministerium im
Rahmen von aktuellen Gesetzgebungsverfahren und sonstigen flächenpolitischen Aktivitäten.
Das Umweltbundesamt hat diverse Forschungsvorhaben durchgeführt, unter anderem zu Kosten- und Nutzen
der Siedlungsentwicklung und des Flächenrecycling, um daraus Kriterien für eine effiziente
Siedlungsentwicklung abzuleiten, oder zu Ansätzen, um Planungsrecht und Planungsinstrumente noch stärker
auf Flächensparen und Innenentwicklung auszurichten.
Ein neues innovatives Instrument zum Flächensparen wird derzeit in einem Modellversuch des
Umweltbundesamtes erprobt: Der Handel mit Flächenzertifikaten soll – in Anlehnung an den Handel mit CO2-
Emissions-Zertifikaten – finanzielle Anreize setzen für diejenigen Kommunen, die Innenentwicklung betreiben
und Flächen sparen.

http://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/
http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
http://www.bfn.de/
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Links

Informationsplattform Aktion-Fläche (https://aktion-flaeche.de/)
Website: Beispiele aus REFINA (http://edoc.difu.de/edoc.php?id=B6LF50V8)
Daten zur Umwelt: Flächennutzung (http://www.umweltbundesamt.de/daten/flaechennutzung)
Daten zur Umwelt: Flächenschutzpolitik (https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaechennutzung/instrumente-
massnahmen-flaechenschutzpolitik)
Die Erhebung eines bundesweiten Indikators "Bodenversiegelung"
(http://www.bodenschutzdigital.de/.download/44870/zbos_20070204.pdf)
Indikator: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche (https://www.umweltbundesamt.de/indikator-siedlungs-
verkehrsflaeche)
Zeit Online vom 13.3.15: Deutschland verbraucht zu viel Land (http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-
03/flaechenverbrauch-nachhaltigkeit-umweltschutz)
Parlamentarischer Abend 2016 (https://www.umweltbundesamt.de/deutschland-muss-mehr-flaeche-sparen-0)

Publikationen

Globale Landflächen und Biomasse (/publikationen/globale-landflaechen-biomasse)
Flächenverbrauch einschränken – jetzt handeln (/publikationen/flaechenverbrauch-einschraenken-jetzt-handeln)
Nachhaltige Flächennutzung und nachwachsende Rohstoffe (/publikationen/nachhaltige-flaechennutzung-
nachwachsende-rohstoffe)
Schutz der biologischen Vielfalt und Schonung von Ressourcen (/publikationen/schutz-biologischen-vielfalt-
schonung-von)
Grenzen setzen für Asphalt und Beton (/publikationen/grenzen-setzen-fuer-asphalt-beton)
Verringerung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlungen und Verkehr (/publikationen/verringerung-
flaecheninanspruchnahme-durch)
Workshop Kommunales Flächenressourcenmanagement - Visionen für Politik und Forschung
(/publikationen/workshop-kommunales-flaechenressourcenmanagement)
Flächenverbrauch, ein Umweltproblem mit wirtschaftlichen Folgen (/publikationen/flaechenverbrauch-ein-
umweltproblem)
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr (/publikationen/reduzierung-
flaecheninanspruchnahme-durch-siedlung)
Resource-Efficient Land Use – Towards a Global Sustainable Land Use Standard (GLOBALANDS)
(/publikationen/resource-efficient-land-use-towards-a-global)
Innenentwicklung organisieren - Kommunale Organisationsstrukturen für ein effizientes
Flächenressourcenmanagement im Praxistest (/publikationen/innenentwicklung-organisieren-kommunale)

Dokumente

"Urban, kompakt, durchgrünt" - Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/urban-kompakt_durchgruent_penn-bressel.pdf)
Literaturliste
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/371/dokumente/literatur_zum_flaechenverbrauch.pdf)

Wir leben in einer Zeit von „Fast Fashion“. Wie sehr das günstige T-Shirt Mensch und Umwelt belastet und
welche Lösungen es gibt, zeigt unser Erklärfilm.

Umweltbundesamt
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Wörlitzer Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 
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Handel mit Flächenzertifikaten

Handel mit Flächenzertifikaten 
Der Handel mit Flächenzertifikaten soll die Flächenneuinanspruchnahme steuern. Städte und Gemeinden
dürfen nur noch eine bestimmte Menge an Außenbereichsfläche neu bebauen. Mit diesen Flächen soll Handel
getrieben werden.
Quelle: Lydia Roy / Umweltbundesamt

Der Handel mit Flächenzertifikaten soll die Flächenneuinanspruchnahme steuern. Städte und
Gemeinden dürfen nur noch eine bestimmte Menge an Außenbereichsfläche neu bebauen. Das UBA
führt derzeit mit ausgewählten Kommunen einen überregionalen Modellversuch zum Flächenhandel
durch.

03.08.2015

Modellprojekt: Handel mit Flächenzertifikaten

Der Handel mit Flächenzertifikaten wird derzeit erstmals in einem überregionalen Modellversuch mit
Kommunen in der Praxis erprobt. Bisher gab es nur ein erstes Planspiel im kleinen Maßstab. Dabei geht die
Wissenschaft davon aus, dass der Handel mit Flächenzertifikaten sehr wirksam sein könnte. Das Planspiel im
Auftrag des Umweltbundesamts geht auf eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vom
Oktober 2009 zurück.

https://www.umweltbundesamt.de/themen
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Grundprinzip und Nutzen des Flächenhandels

Der Gedanke, die Nutzung von Umweltgütern durch Handelssysteme zu steuern, ist nicht neu. Grundsätzlich
liegt ihm ein umweltökonomischer Ansatz zugrunde. Die Inanspruchnahme des Umweltgutes, hier der Fläche,
wird begrenzt und in Teilnutzungsansprüche aufgeteilt. Diese werden als handelbare Rechte (hier Zertifikate)
an die Interessenten ausgegeben. Prominentester Vertreter von Handelssystemen ist der Emissionshandel, der
dafür sorgen soll, den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern.
Das Prinzip des Flächenhandels basiert darauf, dass den Kommunen sogenannte Flächenausweisungsrechte in
Form von Zertifikaten zugeteilt werden. Diese benötigen sie, wenn durch einen Bebauungsplan im
Außenbereich neues Baurecht geschaffen werden soll. Die Anzahl der Zertifikate muss dann dem Umfang der
erstmals für Siedlungs- und Verkehrszwecke gewidmeten Fläche entsprechen.
Zertifikate sind nur dann erforderlich, wenn der Außenbereich bebaut werden soll. Für Baumaßnahmen im
Innenbereich sind keine Zertifikate erforderlich. Ist der Flächenbedarf im Außenbereich größer als die
verfügbaren Zertifikate, können zusätzliche Zertifikate von anderen Kommunen erworben werden. Wenn
Kommunen die ihnen zugewiesenen Zertifikate nicht selber benötigen können sie die Rechte also an andere
Kommunen verkaufen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sie ihren Flächenbedarf im Innenbereich auf
Brachflächen realisieren.
Für die Summe der zugeteilten Zertifikate kann eine Obergrenze festgelegt werden. Das können in Deutschland
zum Beispiel 30 Hektar pro Jahr sein. Dies würde dem Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie entsprechen,
das bis 2020 umgesetzt werden soll. Möglich wäre aber auch jedes beliebige Zwischenziel auf dem Weg zum
„30-Hektar-Ziel“ oder andere Flächensparziele, die auch nach 2020 festgelegt sein können. Ziel ist es, dass die
Kommunen keine Flächenangebotspolitik mehr betreiben und „Flächen auf Vorrat“ ausweisen – in der
Hoffnung, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende anzuziehen. Diese Kommunen würden
unter ökonomischen Gesichtspunkten die ihnen zugeteilten Zertifikate tendenziell eher am Markt verkaufen.
Potenzielle Käufer von Flächenzertifikaten sind dagegen Wachstumskommunen, die das wirtschaftliche Milieu
stärken. Diese verfügen weder über genügend Zertifikate noch über ausreichend Innenbereichsflächen, um ihre
Flächenpolitik umzusetzen. Siekaufen dann – und nur dann – Zertifikate, wenn es sich wirklich ökonomisch
rechnet. Flächenverbrauch würde also überwiegend dort stattfinden, wo er den meisten Nutzen stiftet. Die
Vorteile dieses Ansatzes liegen auf der Hand:

Die Kontingente können auf das „30 Hektar-Ziel“ (oder jedes andere Flächensparziel) ausgerichtet
werden und gewährleisten eine treffsichere Zielerreichung.
Die marktwirtschaftlichen Handelsmechanismen verhindern Flächenausweisungen in Kommunen, die
davon keinen großen Nutzen haben.
Die Verknappung von Neuausweisungen führt zu Preissteigerungen für Bestandsflächen. Der
Wettbewerbsnachteil innerörtlicher Brachflächen wird geringer, Ihre Revitalisierung wäre attraktiver.
Die Kontingente sind frei handelbar, das heißt, die Flexibilität und Planungshoheit der Kommunen bleibt
erhalten.
Flächensparen wird belohnt. Kommunen, die auf Neuausweisungen verzichten, können Einnahmen
erzielen.
Das Planungsrecht wird nicht geschwächt, sondern gestärkt. Die bewährten Planungsinstrumente zur
qualitativen Steuerung der Flächeninanspruchnahme würden durch eine quantitative Komponente
ergänzt.

Forschungsergebnisse zum Flächenhandel

In diversen Forschungsvorhaben wurde untersucht, ob Handelssysteme von ihrer Struktur überhaupt für die
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme geeignet und ob sie prinzipiell wirksam umsetzbar sind. Festgestellt
werden kann, dass die Wissenschaft daran mittlerweile keinen Zweifel mehr lässt. Es liegen konkrete
Vorschläge zur Gestaltung der einzelnen Systembestandteile sowie zur Gesamtkonzeption eines bundesweiten
Systems vor. Dazu gehören unter anderem die wert- und mengenmäßige Beschränkung (Kontingentierung), die
sachliche und räumliche Marktabgrenzung, Ziele und Regeln für die Erstzuteilung der Kontingente, die
Organisation des Handels, zeitliche Gültigkeit der Zertifikate und das systematische Erfassen, Beobachten und

http://www.dehst.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/umweltrecht/umweltschutz-im-fachrecht/raumplanungsrecht
https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/planungsinstrumente
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/projekt-forum-handel-flaechenzertifikaten
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Überwachen (Monitoring). Ebenfalls konnten die (verfassungs-)rechtlichen Grundlagen für die bundesweite
Regelung eines Handelssystems untersucht und ausgewiesen werden.

Überregionaler Modellversuch zum Flächenhandel

Die Regierungsparteien für die 17. Legislaturperiode haben in ihrem Koalitionsvertrag vom Oktober 2009
vereinbart, die Innenentwicklung weiter zu stärken, um den Flächenverbrauch mit Blick auf das „30-Hektar-
Ziel“ zu reduzieren. Kernpunkt ist dabei die Absicht, den Flächenhandel in der Praxis zu erproben: „Wir
beabsichtigen, einen Modellversuch zu initiieren, in dem Kommunen auf freiwilliger Basis ein überregionales
Handelssystem für die Flächennutzung erproben".
Ein Gestaltungsvorschlag zur Durchführung des Modellversuches wurde in einem Forschungsvorhaben des
Umweltbundesamtes erarbeitet (Vorbereitungsvorhaben). Außerdem konnten die letzten offenen Fragen zum
Flächenhandel in diesem Vorhaben geklärt werden:

Das Bauplanungs- und Raumordnungsrecht muss im Wesentlichen nicht geändert werden. Handelbare
Zertifikate ersetzen weder die Fach- noch die Raumordnungsplanung, sondern ergänzen sie lediglich.
Grundsätzlich sind nur Planungsverfahren zertifikatspflichtig, die den Außenbereich berühren. Planungen
im Innenbereich sind nicht zertifikatspflichtig. Ein pragmatisches und „verwaltungsschlankes“ Verfahren,
den zertifikatspflichtigen Außenbereich vom nicht zertifikatsplichtigen „Innenbereich“ abzugrenzen
wurde erarbeitet.
Die Umlage der Zertifikatskosten auf Grundstückseigentümer und Entwicklungsträger durch die
Kommune ist zulässig.
Für die kostenlose Zuteilung der Zertifikate wurde ein Zuteilungsmodell auf der Basis eines
Bevölkerungsschlüssels erarbeitet. Mit einem Zertifikate-Rechner kann jede Kommune ermitteln, wie
viele Zertifikate sie beim Flächenhandel bekommen würde (in 1.000 m² Bruttobauland pro Jahr und
Zertifikat).
Durch die Rücknahme bestehender Baurechte können die Kommunen zusätzlich sogenannte weiße
Zertifikate einbringen, die ebenfalls handelbar sind und mit denen Verpflichtungen vergeben werden, mit
denen weitere Einsparziele erreicht werden können.

Durchführung eines Modellversuches

Seit Januar 2013 wird der Gestaltungsvorschlag für den überregionalen Modellversuch zum Flächenhandel im
Auftrag des Umweltbundesamtes realisiert. Dabei wird mehrstufig vorgegangen und der Anteil der
mitwirkenden Kommunen schrittweise auf 50 bis 100 Kommunen erweitert. Der Modellversuch selbst setzt
sich aus zwei Kernelementen zusammen:

Kommunale Fallstudien (seit 2013)

Mit den bereits feststehenden 15 Kommunen werden Fallstudien durchgeführt, um das Instrument
„Flächenhandel“ zu erproben. Dabei sollen die Ausgangsbedingungen, Zielsetzungen und
Entscheidungsprozesse bei Flächenausweisungen beleuchtet werden. Daraus wird abgeleitet, wie
Flächenausweisungen mit dem Kauf oder Verkauf von Flächenzertifikaten verbunden werden könnten.

Kontrolliertes Feldexperiment (ab 2014)

In einem kontrollierten Feldexperiment mit mindestens 50 Modellkommunen wird ein Planspiel zur Simulation
des Flächenhandels durchgeführt. Dabei werden im Zeitraffer alle Flächenausweisungen der kommenden 15
Jahre sowie der damit verbundene Kauf und Verkauf von Flächenzertifikaten dargestellt. Hierfür werden

http://www.flaechenhandel.de/fileadmin/std_site/content/Downloads/Fl%C3%A4chenhandel-InfoPapier-Nr03.pdf
http://www.flaechenhandel.de/fileadmin/std_site/content/Downloads/Fl%C3%A4chenhandel-InfoPapier-Nr02.pdf


20.3.2018 Handel mit Flächenzertifikaten | Umweltbundesamt

https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten/handel-flaechenzertifikaten#textpar… 4/4

computerunterstützte Sitzungen durchgeführt, an denen ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter der
Kommunen (z. B. aus dem Planungsamt und/oder der Kämmerei) teilnehmen. Geprüft wird unter anderem:

Führt der Flächenhandel dazu, dass Ausweisungen auch an den „richtigen“ Standorten unterbleiben?
Wie stark schwankt der Preis um den Gleichgewichtspreis? (Wann) Kommt es zu störenden
Preisschwankungen?
Welche Abstimmungsprozesse innerhalb der Kommunen lösen einen Flächenhandel aus und welchen
Aufwand bedeuten diese Prozesse?

Links

Modellversuch zum Flächenhandel (http://www.flaechenhandel.de/)
Emissionshandelsstelle (http://www.dehst.de/DE/Home/home_node.html)
Daten zur Umwelt: Flächenschutzpolitik (https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-
oekosysteme/flaeche/instrumente-massnahmen-flaechenschutzpolitik)
Presseinformation: Umdenken beim Flächenverbrauch
(http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/umdenken-beim-flaechenverbrauch)
Planspiel Flächenhandel: Website (http://www.flaechenhandel.de/)
Planspiel Flächenhandel: mdr SachsenSpiegel vom 31.1.15 (http://www.flaechenhandel.de/downloads-
presse/fernsehen)

Publikationen

Projekt FORUM: Handel mit Flächenzertifikaten (/publikationen/projekt-forum-handel-flaechenzertifikaten)
Flächenzertifikatehandel im Verwaltungsalltag der Kommunen (/publikationen/flaechenzertifikatehandel-im-
verwaltungsalltag)
Gestaltung eines Modells handelbarer Flächenausweisungskontingente unter Berücksichtigung
ökologischer, ökonomischer, rechtlicher und sozialer Aspekte (/publikationen/gestaltung-eines-modells-handelbarer)

Dokumente

Literaturliste
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/371/dokumente/literatur_zum_handel_m._flaechenzert.pdf)
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https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/instrumente-massnahmen-flaechenschutzpolitik
http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/umdenken-beim-flaechenverbrauch
http://www.flaechenhandel.de/
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Internationaler Bodenschutz

18.05.2015

Hintergrund

Die weltweit steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen und nach Fleisch, sowie das anhaltende
Bevölkerungswachstum führen dazu, dass die Nachfrage nach fruchtbaren Böden steigt. Gleichzeitig gehen
fruchtbare und gesunde Böden aufgrund von Degradationsprozessen wie Erosion, Versalzung und
Kontamination verloren. Schätzungen zufolge sind bereits 20-25% der Böden weltweit degradiert, d.h. in ihrer
Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Bodendegradation ist ein fortschreitender Prozess der mit jedem Jahr weitere
5-10 Millionen Hektar zusätzlich betrifft (Vergleich: Österreich hat eine Fläche von 8,4 Millionen Hektar). Die
weltweite Bodendegradation gefährdet somit auf lange Sicht die globale Ernährungssicherung und entzieht
insbesondere ländlichen Regionen eine ihrer wichtigsten Grundlagen für Einkommen und wirtschaftliche
Entwicklung. Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gibt an, dass bereits heute 1,5
Mrd. Menschen und somit mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung direkt von Bodendegradation betroffen
sind. Bodendegradation ist dabei ein globales Phänomen. Bereits 2011 hat daher das Umweltbundesamt
zusammen mit internationalen Institutionen wie dem Sekretariat der UN-Konvention zur Bekämpfung der
Wüstenbildung (UNCCD), dem Umweltprogramm der UN (UNEP) und dem International Food Policy
Research Institute (IFPRI) in einem Call for Action einen global koordinierten Ansatz zum Schutz der Böden
gefordert.

Die Rio+20 Konferenz und das Konzept einer „Land Degradation
Neutral World“
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung in Rio der Janeiro 2012 (Rio+20
Konferenz) haben die Staats- und Regie rungschefs zugesagt, eine „land degra dation neutral world“
anzustreben. Dies beinhal tet auch eine Welt ohne Nettobodenverlust.
Unterm Strich sollen sich also zukünftig Boden verlust etwa durch Erosion, Versiegelung und andere Formen
der Bodendegradation und Bodenwiederherstellung die Waage halten. Da Bodendegradation nicht gänzlich
verhindert werden kann, muss sie zumindest minimiert und nicht vermeidbare Bodendegradation muss durch
Wiederherstellungs- und Sanierungsmaß nahmen ausgeglichen werden (siehe Abbildung).
Diese Absichtserklärung gilt es nun auf globaler, regionaler und nationaler Ebene umzusetzen.

Die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

https://www.umweltbundesamt.de/themen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/e?tag=Erosion#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/u?tag=UN#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/u?tag=UNEP#alphabar
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.umweltbundesamt.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedien%2F377%2Fdokumente%2Fstatement_protecting_soils_for_our_common_future_september_2011_0.pdf&ei=xQhaVbfIJ-ejyAOil4DABw&usg=AFQjCNHhsA6nAbh7jtrqv4wrOsE0-uzs_Q&bvm=bv.93564037,d.bGg
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/e?tag=Erosion#alphabar
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Die globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) sind wie das Konzept der “Welt
ohne Nettobodenverlust“ ein Ergebnis der Rio+20-Konferenz im Jahr 2012. Mit ihrer Hilfe soll die weltweite
Entwicklung sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig gestaltet werden. Dabei setzt sich insbesondere
Ziel 15 „Leben an Land“ für eine nachhaltige Nutzung von Böden und eine Umkehr von Landdegradation ein:
„Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der
biologischen Vielfalt ein Ende setzen“.
Das Umweltbundesamt unterstützt den Umsetzungsprozess der bodenbezogenen SDGs gezielt mit
Forschungsaktivitäten.
Im Rahmen von Sachverständigengutachten wurde untersucht, welche grundsätzlichen Möglichkeiten bestehen,
Bodendegradation auf globaler Ebene messbar zu machen und die Bedeutung des organisch gebundenen
Kohlenstoffs und sein Potenzial als Indikator für Land- und Bodendegradation beleuchtet. 
Aktuell werden in einem weiteren Forschungsprojekt Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des SDG-
Unterziels „Erreichen einer landdegradationsneutralen Welt“ in Deutschland und auf globaler Ebene erarbeitet.

Monitoring und Bewertung

Informationen bilden die Basis für politische Entscheidungen. Wichtig sind insbesondere Informationen zu
Trends und Treibern der Bodendegradation. Dies ist jedoch mit vielfältigen Hindernissen behaftet. Hinzu
kommt, dass die Definition von Bodendegradation häufig im Auge des Betrachters liegt. Hier gilt es
praktikable und aussagekräftige Lösungen zu finden.

Rechtliche Steuerung

Die Umsetzung des internationalen Bodenschutzes, insbesondere des Ziels einer „Land Degradation Neutral
World“, bedarf rechtlicher Instrumente – auf nationaler wie internationaler Ebene. Hinreichende
völkerrechtliche Vorgaben fehlen bislang. Auch für die Umsetzung auf nationaler Ebene müssen Vorschläge
(„best practices“) erarbeitet werden. Bitte weiterlesen.

Links

Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development (https://sustainabledevelopment.un.org/rio20)
Rio+20 Outcome document "The Future We Want" (https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html)
Weltweit ein Drittel aller Ackerflächen von Degradation betroffen
(http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/weltweit-ein-drittel-aller-ackerflaechen-von)
UBA Schwerpunkte 2014: Kapitel 3 "Boden"
(http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/schwerpunkte_2014.pdf)
Organischer Bodenkohlenstoff als wichtiger Indikator für die SDGs
(https://www.umweltbundesamt.de/themen/organischer-bodenkohlenstoff-als-wichtiger)
Sustainable Development Knowledge Platform (https://sustainabledevelopment.un.org/)

Publikationen

Land Degradation Neutrality: An Evaluation of Methods (/publikationen/land-degradation-neutrality-an-evaluation-
of)
Soil Organic Carbon – An Appropriate Indicator to Monitor Trends of Land and Soil Degradation within
the SDG Framework? (/publikationen/soil-organic-carbon-an-appropriate-indicator-to)

https://www.umweltbundesamt.de/sdgs-herausforderung-fuer-die
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/land-degradation-neutrality-an-evaluation-of
https://www.umweltbundesamt.de/themen/organischer-bodenkohlenstoff-als-wichtiger
http://ecologic.eu/de/12601
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/internationaler-bodenschutz/rechtliche-steuerung
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/weltweit-ein-drittel-aller-ackerflaechen-von
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/schwerpunkte_2014.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/organischer-bodenkohlenstoff-als-wichtiger
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/land-degradation-neutrality-an-evaluation-of
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/soil-organic-carbon-an-appropriate-indicator-to
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Kommission Bodenschutz

In einer nachhaltigen Umweltpolitik spielt der Bodenschutz eine zentrale Rolle. Denn der Zustand der Böden beeinflusst nicht nur
Nahrungs- und Futtermittel, sondern auch Wasser, Luft und Klima. Um den Bodenschutz voranzutreiben und besser in den Fokus
der Umweltpolitik und ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, hat das Umweltbundesamt 2004 die Kommission Bodenschutz
eingerichtet.

16.01.2017
 

Die Ziele und Aufgaben der Kommission

Die Kommission Bodenschutz im Umweltbundesamt (KBU) hat zum Ziel,

den vorsorgenden Schutz der Böden vor stofflichen und nicht stofflichen Einwirkungen zu verbessern;
Qualitätsmaßstäbe für die Wiederherstellung geschädigter Böden zu entwickeln, welche die Erfüllung bestimmter ökologischer
Bodenfunktionen ermöglichen;
die weiterhin steigende Bodennutzung für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu vermindern;
neue Belastungen und Bedrohungen für Böden frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Prävention vorzuschlagen.

Die Kommission dient als eine Schnittstelle auf Bundesebene. Sie führt die wesentlichen Akteure des Bodenschutzes aus Wissenschaft, Praxis
und Verwaltung übergreifend zusammen. 

Die KBU unterstützt das Umweltbundesamt durch sachverständige Beratung. Sie bearbeitet nicht nur Themen des Bodenschutzes, sondern
auch angrenzende Themenfelder. 

Wichtige Aufgaben sind:

das seit 1998 bestehende Bodenschutzrecht fachlich weiter entwickeln,
Bedrohungen für die Böden frühzeitig erkennen,
neue Bodenschutzstrategien begleiten,
die Bevölkerung für das Thema Bodenschutz sensibilisieren,
Impulse für künftige politische Strategien im Bodenschutz geben.

Die Zusammensetzung der Kommission 

In dem Gremium sind alle wichtigen Fachdisziplinen für einen nachhaltigen Bodenschutz repräsentiert. Neben den klassischen Disziplinen der
Geo- und Agrarwissenschaften gehören der KBU auch Fachleute für Nachhaltige Entwicklung, Ökonomie, Ökotoxikologie und
Altlastensanierung an. 

Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Sie werden vom Präsidenten des Umweltbundesamtes berufen. Seit Anfang 2015 läuft die vierte
Berufungsperiode der KBU.
 

Die Arbeitsweise der Kommission

Die KBU legt Arbeitsschwerpunkte für eine Arbeitsperiode fest.

Die KBU führt Anhörungen und Workshops zu Schwerpunktthemen durch.
Die KBU erstellt und publiziert wissenschaftliche Gutachten zu drängenden Problemen des Bodenschutzes.
Die KBU veröffentlicht kurzfristig wissenschaftliche Positionen zu aktuellen Themen und beteiligt sich an öffentlichen Diskussionen
dazu.

 

Mitglieder der Kommission Bodenschutz

Prof. Dr. Bernd Hansjürgens

https://www.umweltbundesamt.de/themen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/kommissionen-beiraete
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Kommissionen und Beiräte

Bodenschutz ist eine Querschnittsaufgabe des Umweltschutzes. In der Wissenschaft beschäftigen sich
zahlreiche natur- und geisteswissenschaftliche Fachdisziplinen mit Fragen des Bodenschutzes. Auch die
Umweltfolgen der Landwirtschaft sind vielfältig. Das UBA hat seine Kompetenz in diesen Feldern mit
zwei Kommissionen und einem Fachbeirat verstärkt.

08.07.2013

Kommission Landwirtschaft

Die Kommission Landwirtschaft beim Umweltbundesamt (KLU) hat sich im Oktober 2016 inhaltlich und
personell neu ausgerichtet. Das nun 15-köpfige unabhängige wissenschaftliche Expertengremium berät das
UBA seit 2010 in umweltrelevanten Landwirtschaftsfragen und wird sich zukünftig dem Schwerpunktthema
„Der Landwirtschaft eine Perspektive aufzeigen“ widmen.

Kommission Bodenschutz

In einer nachhaltigen Umweltpolitik spielt der Bodenschutz eine zentrale Rolle. Denn der Zustand der Böden
beeinflusst nicht nur Nahrungs- und Futtermittel, sondern auch Wasser, Luft und Klima. Um den Bodenschutz
voranzutreiben und besser in den Fokus der Umweltpolitik und ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, hat
das Umweltbundesamt 2004 die Kommission Bodenschutz eingerichtet.

Fachbeirat Bodenuntersuchungen (FBU)

Der Fachbeirat Bodenuntersuchungen stellt fortschrittliche Verfahren und Methoden zur Untersuchung des
Bodens zusammen. Er arbeitet in drei Arbeitsgruppen zu Bodenproben, Quantifizierung von Stoffen im Boden
und zur Qualitätssicherung von Bodenuntersuchungen.  

Wir leben in einer Zeit von „Fast Fashion“. Wie sehr das günstige T-Shirt Mensch und Umwelt belastet und
welche Lösungen es gibt, zeigt unser Erklärfilm.

Umweltbundesamt

Kontakt

Wörlitzer Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 

https://www.umweltbundesamt.de/themen
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Kommission Landwirtschaft (KLU)

Die Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt (KLU) hat sich im Oktober 2016 inhaltlich und
personell neu ausgerichtet. Das nun 15-köpfige unabhängige wissenschaftliche Expertengremium berät
das UBA seit 2010 in umweltrelevanten Landwirtschaftsfragen und wird sich zukünftig dem
Schwerpunktthema „Der Landwirtschaft eine Perspektive aufzeigen“ widmen.

24.01.2017

Die Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt

Etwa die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Auf ihr werden sowohl
Nahrungsmittel als auch nachwachsende Rohstoffe zur energetischen und stofflichen Nutzung produziert. Die
Landwirtschaft trug darüber hinaus dazu bei, dass sich unsere Landschaft vielfältig, arten- und strukturreich
entwickeln konnte. Doch diese positiven Effekte sind nur die eine Seite der Medaille. Die intensive
Landwirtschaft, die uns kostengünstige Nahrungsmittel im Überfluss bereitet, ist eine große Verursacherin
negativer Umweltfolgen wie den Verlust der Biodiversität, die Belastung der Gewässer und die Degradation
von Böden. Auch auf die Luftqualität und den Klimawandel hat die Landwirtschaft negative Auswirkungen.
Ziel der Arbeit der KLU ist es, landwirtschaftliche Produktion und Umweltschutz besser miteinander in
Einklang zu bringen. Der Handlungsdruck dabei ist massiv, nicht nur weil die Landwirtschaft maßgeblich
verantwortlich dafür ist, dass diverse Umweltziele nicht erreicht werden können, sondern weil die prekäre
Situation der Landwirte selber aus ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten nicht nachhaltig ist. Sie sind
gefangen in einem existenzbedrohenden Dilemma von Preisverfall und Mehrproduktion, bei dem für
Umweltaspekte kaum noch Luft bleibt.
Die Aufgabe der KLU ist, aufzuzeigen

welche Entwicklungsperspektiven für die Landwirtschaft in Deutschland langfristig bestehen,
wie diese Perspektiven zum Erreichen der Globalen Nachhaltigkeitsziele beitragen und
wie die agrarpolitischen Rahmenbedingungen verändert werden müssen um eine nachhaltige
Entwicklungsperspektive für die Landwirtschaft aufzuzeigen.

Nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg dorthin stehen daher im Mittelpunkt des Expertengremiums.

Die Mitglieder

Die KLU besteht aus den folgenden fünfzehn Agrar- und Umweltexpertinnen und -experten:

Vorsitzender: Prof. Dr. Alois Heißenhuber, Agrarökonom und Professor i. R. der Technischen Universität
München,
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Hubert Wiggering, Professor am Institut für Erd- und
Umweltwissenschaften der Universität Potsdam,
Dipl.-Ing. Agr., Diplôme d‘Agronomie Générale, Ingrid Apel, Beraterin für strategische Kommunikation
und Public Relations, Berlin und Paris

https://www.umweltbundesamt.de/themen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/kommissionen-beiraete
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=Biodiversitt#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/k?tag=Klimawandel#alphabar
http://www.professoren.tum.de/heissenhuber-alois/
http://www.geo.uni-potsdam.de/mitarbeiterdetails/show/199/Hubert_Wiggering.html
https://www.xing.com/profile/Ingrid_Apel3?sc_o=mxb_p
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Der Ablauf des Projektes planspiel flächenhandel gliederte sich in folgende vier Arbeitsschritte:

 Der AblAuf DeS PlanSPielS

moDellkommunen  
DeS PlanSPielS –  
wer mAcht mit?

87 Kommunen aus 12 Bundesländern:

 3 Kernstädte 
Karlsruhe, Kassel, Reutlingen

 12 Zentren in Ballungsgebieten 
z. B. Deggendorf, Dessau-Roßlau

 9 Zentren in ländlichen Gebieten 
z. B. Bad Säckingen, Schkeuditz

 63 kleine Gemeinden 
z. B. Duchroth, Euerbach, Meerane

Bad Säckingen

Spremberg

Dessau-
Roßlau

Meerane
Kassel

Esslingen

Ludwigsburg

Ost�ldern

Samtgemeinde 
Grafschaft Hoya

Samtgemeinde 
Heemsen

Neustrelitz

Lucken-
walde

Ebers-
walde

Lutherstadt 
Wittenberg

Heilbad 
Heiligenstadt

Hörselberg-
Hainich

Porta Westfalica

Al�en

Deggendorf

Lebens- und 
Wirtschaftsraum 
Rendsburg 

Oer-Erkenschwick

Rehburg-
Loccum

Schkeuditz

Euerbach
Usingen

Samtgemeinde 
Barnstorf

Erkerode

Ennepetal

Duchroth
Göllheim

Albisheim

Verbandsgemeinde 
Wallmerod

Ascha�enburg

Reutlingen

Karlsruhe

Stein

Hattersheim 
am Main

Nordhastedt

Wesseln

Panketal

1  Akquisition geeigneter und engagierter Kommu-
nen. Es galt nicht nur, Kommunen auszuwählen, die 
einen möglichst repräsentativen Querschnitt der 
kommunalen Landschaft bildeten, sondern dabei 
auch solche, die bereit waren, sich intensiv und mit 
nicht unerheblichem Arbeitsaufwand mit dem The-
ma Flächensparen und einem neuen Instrument zu 
befassen. 

2 Intensivdiskussionen mit 15 Fallstudienkommunen. 
In dieser Phase wurden mit ihnen Zielsetzungen, 
Konzept, Methodik und einzelne Arbeitsschritte 
des Flächenhandels exemplarisch dialogorientiert 
diskutiert und auf den Prüfstand gestellt. Ohne das 
umfangreiche Feedback aus den Kommunen hätte 
das Projekt nicht erfolgreich durchgeführt werden 
können.

3 Kontrolliertes Feldexperiment mit 87 Modellkommu-
nen. In dieser Phase wurde der Flächenhandel über 
15 Jahre im Zeitraffer mit den teilnehmenden Kom-
munen simuliert. Dazu mussten alle teilnehmenden 
Kommunen die zuvor mit den Fallstudienkommunen 
geprüften Arbeitsschritte in enger Zusammenarbeit 

mit dem Gutachterteam durchlaufen. Hierzu zählten 
insbesondere die Bestandsaufnahme der Innenent-
wicklungspotenziale und die Erfassung und fiskali-
sche Bewertung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahmen für den Zeitraum 2014 bis 2018.

4 Reflexion und Diskussion der Ergebnisse in Regional-
konferenzen im Dialog zwischen Projektteam und 
teilnehmenden Kommunen.

Parallel zu den einzelnen Arbeitsschritten wurden Ziel-
setzung, Konzept und Methodik laufend vom Projekt-
team fortgeschrieben und mit einem Expertenbeirat 
rückgekoppelt. Diesem gehörten außer Vertretern aus 
der Wissenschaft und der kommunalen Spitzenverbän-
de auch fachlich zuständige Landesministerien und Re-
gionalplanungsbehörden an.
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Pflanzenschutzmittelverwendung in der Landwirtschaft

Neben den erwünschten Wirkungen birgt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zahlreiche Risiken für
die Umwelt einschließlich der biologischen Vielfalt. Während der Absatz von Pflanzenschutzmitteln in
den letzten Jahren weiter angestiegen ist, nimmt die Biodiversität in der Agrarlandschaft weiter ab.

21.03.2017

Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Das europäische und das deutsche Pflanzenschutzrecht gewährleisten, dass nur Pflanzenschutzmittel in Verkehr
gebracht werden, die auf ihre Umweltauswirkungen geprüft wurden. Die Umweltprüfung erfolgt im Rahmen
des Zulassungsverfahrens durch das Umweltbundesamt. Sie stellt sicher, dass direkte Auswirkungen von
Pflanzenschutzmitteln auf die Umwelt – einschließlich der Biodiversität – weitgehend verhindert werden.  

Im Jahr 2015 waren 766 Mittel (ohne ruhende Zulassungen) mit 1.490 Handelsnamen (Mittel können als
„Vertriebserweiterungen“ unter mehreren Handelsnamen vertrieben werden) zugelassen. Die Zahl eingesetzter
Wirkstoffe in den zugelassenen Pflanzenschutzmitteln ist seit 2000 (276 Wirkstoffe) annähernd konstant
geblieben. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 277 Wirkstoffe eingesetzt (siehe Tab. „Zahl zugelassener
Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe“).

Absatz von Pflanzenschutzmitteln

Der Absatz von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland lag zwischen 1995 und 2005 mit Ausnahme des Jahres
1998 bei etwa 35.000 Tonnen (t) Wirkstoff. Seit 2006 ist der Inlandsabsatz angestiegen und beträgt nun über
48.000 t Wirkstoff (im Jahr 2015). Die Gruppe der Herbizide macht hierbei mit rund 34 Prozent (%) den
größten Anteil an den abgegebenen Spritzmitteln aus (siehe Abb. „Inlandsabsatz einzelner Wirkstoffgruppen in
Pflanzenschutzmitteln“ und Tab. „Inlandsabsatz von Pflanzenschutzmitteln“). 

Aus den Angaben über den Inlandsabsatz (Verkauf) von Pflanzenschutzmitteln kann nicht unmittelbar auf den
Verbrauch je Hektar (ha) landwirtschaftlicher Nutzfläche geschlossen werden, da die ausgebrachten Mengen je
nach Art des Anbaus  und Fruchtfolge sowie den standörtlichen Bedingungen zum Teil erheblich variieren und
die Präparate häufig über mehrere Jahre hinweg gelagert werden. Die tatsächlich ausgebrachten Mengen
(Verbrauch) an Pflanzenschutzmitteln wurden bisher nur stichprobenartig und in unregelmäßigen Abständen
durch das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Julius Kühn-Institut (JKI), früher Biologische
Bundesanstalt erfasst.  

Mit der Verabschiedung der Verordnung (EG) 1185/2009 (Verordnung über Statistiken zu Pestiziden) sind alle
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) dazu verpflichtet, der Europäischen Kommission zukünftig in
regelmäßigen Abständen Daten zum Absatz (Inverkehrbringung) und zur Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Kulturen zur Verfügung zu stellen. Somit wird zukünftig bei Zugriff auf

https://www.umweltbundesamt.de/daten
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die Daten auch die Möglichkeit einer bundesweiten Auswertung von Daten zur Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln bestehen.

Ökologische Bewertung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes

Entscheidend für eine Bewertung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes aus Sicht des Umweltschutzes sind
weniger die ausgebrachten Mengen, als vielmehr die Wirkungsintensität oder die Wirkungsäquivalente. So
können moderne hochwirksame Pflanzenschutzmittel aus ökotoxikologischer Sicht trotz geringerer Dosierung
das gleiche Gefährdungspotenzial wie ältere Mittel in hoher Dosierung aufweisen. Deshalb ist die alleinige
Festsetzung von mengenbezogenen Minderungszielen für alle Pflanzenschutzmittel nicht ausreichend. Sinnvoll
wäre die Ermittlung von Trends und die Definition von Reduktionszielen mit Bezug auf die angewandte Menge
des jeweiligen Wirkstoffs jedoch für solche Wirkstoffe, die aus Umweltsicht als kritisch anzusehen sind,
allerdings nicht die Kriterien für einen Rückruf der Zulassung erfüllen. Mit der Einführung sogenannter
Ausschlusskriterien für die Zulassung von Wirkstoffen („Cut-off-Kriterien“) in der europäischen
Pflanzenschutzmittelverordnung (Verordnung (EG) 1107/2009) soll die Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln mit besonders bedenklichen Wirkstoffeigenschaften auf ein Minimum reduziert werden.
Schwer abbaubare, bioakkumulierende (sich in Tieren und Pflanzen anreichernde) und umweltgiftige
Wirkstoffe sollen grundsätzlich verboten werden. Beispiele sind die persistenten organischen Schadstoffe
(POPs), aber auch krebsauslösende oder über Änderungen im Hormonhaushalt oder im Erbgut schädlich
wirkende Stoffe. Beispielsweise wird noch immer über den Einsatz des Wirkstoffes Glyphosat diskutiert, weil
dieser Wirkstoff in Verdacht steht, Krebs beim Menschen auszulösen. Diese Aufgabe fällt in den
Kompetenzbereich des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).
Bestimmte Insektizide besitzen als Wirkmechanismus eine Hemmung der Häutung bei Schadinsekten. Bei der
Zulassung derartiger Substanzen ist darauf zu achten, dass Nicht-Ziel-Organismen weitestgehend verschont
werden (dies dient dem Erhalt der Artenvielfalt). 

Umweltwirkungen von Pflanzenschutzmitteln

Die Ausweitung der Anbauflächen und die Intensivierung der Bewirtschaftung haben die Rahmenbedingungen
für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland drastisch verändert. Der immer intensivere und
umfangreichere Einsatz hochwirksamer Breitband-Herbizide und -Insektizide führt in vielen Fällen nicht nur
zur gewollten Minimierung der sogenannten Unkräuter und Schadinsekten. Er führt zwangsläufig auch dazu,
dass die Ackerbegleitflora verarmt und vielen Vogel-, Säugetier- und anderen Tierarten der Agrarlandschaft die
Nahrungsgrundlage entzogen wird. In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass
Pflanzenschutzmittel über die Nahrungskette indirekt eine der Hauptursachen für Bestandsrückgänge bei
verschiedenen Feldvogelarten, wie zum Beispiel der Feldlerche, der Goldammer oder des Rebhuhns sind. Auch
der weltweit beobachtete Rückgang von Blütenbestäubern wird in einen Zusammenhang mit dem Rückgang
von Blütenpflanzen gestellt. Nicht zuletzt können unerwünschte Nebenwirkungen des
Pflanzenschutzmitteleinsatzes auch für die behandelten landwirtschaftlichen Flächen selbst ein Problem
darstellen, etwa über Beeinträchtigungen der Bodenfruchtbarkeit durch Schädigung wichtiger
Bodenorganismen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Pflanzenschutzmittel ins Grundwasser versickern und somit über
das Trinkwasser und/oder über landwirtschaftliche Produkte in Lebensmittel gelangen könnten. Für die
Zulassung eines Pflanzenschutzmittels ist daher eine wichtige Voraussetzung, dass weder sein Wirkstoff noch
dessen Abbauprodukte bestimmte Grenzwerte überschreiten und somit gesundheitliche Schäden verursachen
können. Die zu erwartenden Konzentrationen in einzelnen Umwelthabitaten je nach Aufwandmenge und Art
der Anwendung des jeweiligen Präparates werden mit Rechenprogrammen und durch experimentelle Daten im
Voraus bestimmt.
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Funde von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern

In den letzten Jahren gingen die Funde von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser kontinuierlich zurück, wie
die Abbildung „Häufigkeitsverteilung von Pflanzenschutzmittelfunden in oberflächennahen
Grundwassermessstellen“ zeigt. Zwischen 2009 und 2012 (letzte vorliegende Daten) überschritten noch etwa
4,6 Prozent (%) der Proben im oberflächennahen Grundwasser den jeweiligen gesetzlichen Grenzwert von 0,1
Mikrogramm pro Liter (µg/l) bei mindestens einem Wirkstoff. Der Rückgang der Grundwasserbelastungen ist
dabei wesentlich auf abnehmende Fundhäufigkeiten von Atrazin, Desethylatrazin und einigen wenigen anderen
Wirkstoffen sowie deren Metaboliten (Abbauprodukte) zurückzuführen, deren Anwendung bereits seit Jahren
oder sogar Jahrzehnten verboten ist (“Wasserwirtschaft in Deutschland, Teil 2“). Hier zeigt sich eine
Verzögerung der ökologischen Prozesse, die die strenge Zulassung in Deutschland rechtfertigt. Moderne
Pflanzenschutzmittel treten deutlich seltener im Grundwasser auf als ältere. 

Für Oberflächengewässer wird die Belastung mit Pflanzenschutzmitteln derzeit nur im Gewässermonitoring zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie systematisch erhoben. Da dazu nur größere Gewässer herangezogen
werden, sind die Daten nicht dazu geeignet, um die Belastung der zahlreichen Kleingewässer in der
Agrarlandschaft mit Pflanzenschutzmitteln abzuschätzen.
Informationen zu Umweltauflagen und Anwendungsbestimmungen sowie Maßnahmen zur Reduzierung des
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft finden Sie im Artikel „Pflanzenschutzmittel“ auf
unseren Themenseiten.
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Thema: Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft (https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-
landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/pflanzenschutzmittel-in-der-landwirtschaft)
Gesetz zum Schutz von Kulturpflanzen (http://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/)
Rahmenrichtlinie 1009/128/EG (pdf) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ%3AL%3A2009%3A309%3A0071%3A0086%3Ade%3APDF)
Nationaler Aktionsplan (pdf)
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Rechtliche Steuerung

18.05.2015

Hintergrund

Im Wesentlichen sehen drei internationale Übereinkommen für den Bodenschutz relevante Vorschriften vor. Zu
nennen sind das „Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung“ (Wüstenkonvention) von 1994, das
„Übereinkommen über die biologische Vielfalt “ von 1992 und die "Klimarahmenkonvention" von 1992.
Wesentliche Ziele der Wüstenkonvention sind die Bekämpfung der Wüstenbildung und die Milderung der
Dürrefolgen. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt hat die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt zum Gegenstand. Die biologische Vielfalt umfasst auch die Biodiversität in
terrestrischen Ökosystemen. Die Klimarahmenkonvention enthält Vereinbarungen für Minderungs- und
Anpassungsmaßnahmen, worunter auch Speicher und Senken von Treibhausgasen fallen. Zu nennen ist
schließlich noch als regionales Völkerrecht das "Protokoll im Bereicht Bodenschutz" zur Durchführung der
"Alpenkonvention" von 1991.
Allerdings sieht keines der drei Abkommen hinreichende Instrumente für die Umsetzung des Ziels einer „Land
Degradation Neutral World“ vor. Das Klimarahmenabkommen ist auf den Klimaschutz beschränkt und die
Wüstenkonvention gilt nur für Trockengebiete (ca. 40 % der terrestrischen Fläche). Das Übereinkommen über
die biologische Vielfalt gilt zwar für alle Böden, enthält aber kaum bodenspezifische Anforderungen.
Rechtsinstrumente sind auch für die Umsetzung des Ziels einer „Land Degradation Neutral World“ auf
nationaler Ebene erforderlich. Das betrifft Vorgaben zur Minimierung zukünftiger Landdegradationen sowie
zur Wiederherstellung von degradierten Flächen. Ferner sind Planungsinstrumente notwendig, um das Ziel der
ausgeglichenen Bilanz erreichen zu können.
In einem Rechtsgutachten von 2014 werden diese Fragen vertieft erörtert.

Links

Internationaler Workshop, Kampala, Uganda – Sept 2017 (https://www.umweltbundesamt.de/internationaler-
workshop-kampala-uganda-sept-2017)
International Yearbook of Soil Law and Policy (https://www.umweltbundesamt.de/themen/international-yearbook-of-
soil-law-policy)

Wir leben in einer Zeit von „Fast Fashion“. Wie sehr das günstige T-Shirt Mensch und Umwelt belastet und
welche Lösungen es gibt, zeigt unser Erklärfilm.
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Siedlungs- und Verkehrsfläche

Der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr hat Auswirkungen auf die Umwelt. Versiegelte Flächen
schaden Böden und begünstigen Hochwasser. Die Zersiedelung erzeugt zudem mehr Verkehr. Die
Bundesregierung will den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 ha pro Tag und bis 2030 auf weniger als 30 ha
pro Tag senken. Das integrierte Umweltprogramm des BMUB setzt für 2030 ein Ziel von 20 ha pro Tag.

25.04.2017

Anhaltender Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke

In Deutschland werden stetig neue Flächen für Arbeiten, Wohnen und Mobilität belegt. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamts hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche von 1992 bis 2015 von 40.305 auf 49.066
Quadratkilometer (km²) ausgedehnt. Damit ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche in diesem Zeitraum um 8.761
km² bzw. 21,7 Prozent (%) angestiegen (siehe Tab. „Siedlungs- und Verkehrsfläche nach Art der tatsächlichen
Nutzung“). Rechnerisch entspricht dies einem Zuwachs von durchschnittlich 104 ha oder etwas mehr als 1 km²
pro Tag. Mit Blick auf die Teilflächen dehnte sich die Siedlungsfläche um 29,7 % und die Verkehrsfläche um 10,1
% aus. Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche vollzog sich in weiten Teilen zu Lasten der
landwirtschaftlich genutzten Fläche.

Das Tempo des Flächenneuverbrauchs geht zurück

Obwohl in Deutschland weiterhin neue Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen
werden, ist der Flächenverbrauch von 1997 bis 2015 erheblich zurückgegangen. Er wird meist als Mittelwert über
4 Jahre angegeben, um etwa wetter- oder wirtschaftsbedingte Schwankungen in der Baubranche zu glätten und
Trends besser zu erkennen. So betrug der tägliche Flächenverbrauch in den Jahren 1997 bis 2000 im Schnitt 129
Hektar (ha), das entspricht 1,29 Quadratkilometern (km²) pro Tag. Demgegenüber ging der durchschnittliche
tägliche Flächenverbrauch in den Jahren 2012 bis 2015 auf nur noch 66 ha (0,66 km²) zurück (siehe Abb.
“Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche“).  

Auch in den Werten für die Einzeljahre ist seit 2004 ein rückläufiger Trend erkennbar. Der gesamtdeutsche
tägliche Flächenverbrauch lag im Jahr 2009 erstmals unter dem Wert von 80 ha (0,8 km²). Auch nach 2010 ist der
Flächenverbrauch tendenziell mit leichten Schwankungen in den Einzeljahren zurückgegangen. Im Einzeljahr
2015 lag der durchschnittliche tägliche Flächenverbrauch bei nur noch 61 ha.  

Dabei ist zu beachten, dass Flächenverbrauch etwas anderes als Bodenversiegelung ist. Etwa die Hälfte der
Siedlungs- und Verkehrsfläche ist versiegelt. Der genaue Grad der Versiegelung lässt sich aus der amtlichen
Flächenstatistik nicht ableiten. Der Länderarbeitskreis für Bodenschutz (LABO) kommt in einer Hochrechnung,
die er im Jahr 2007 veröffentlicht hat, für 15 Bundesländer mit validen Daten auf einen durchschnittlichen
Versiegelungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsflächen von 45,9 % Prozent für das Jahr 2005 (Gunreben et al.,
2007).  

https://www.umweltbundesamt.de/daten
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https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/t?tag=Trend#alphabar
http://www.bodenschutzdigital.de/ce/die-erhebung-eines-bundesweiten-indikators-bodenversiegelung/detail.html
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Schreibt man diese Hochrechnung mit der LABO-Formel bis zum Jahr 2015 fort, dann erhält man einen
Versiegelungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsflächen von 45,3 %, also einen geringfügigen Rückgang des
mittleren prozentualen Versiegelungsgrades der Siedlungs- und Verkehrsflächen. Insgesamt hat aber die
versiegelte Fläche in den letzten 10 Jahren in den 15 Bundesländern de facto um 108.227 Hektar (1.082 km²)
zugenommen.

Fläche soll nachhaltig genutzt werden

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 das Ziel vorgegeben, den
täglichen Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar (ha) und im Rahmen der
Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Jahr 2030 auf „weniger als 30 Hektar“ zu begrenzen.
Damit trägt sie der Tatsache Rechnung, dass Fläche eine bedeutsame begrenzte Ressource darstellt, um deren
Nutzung Land- und Forstwirtschaft, Siedlung und Verkehr, Naturschutz, Rohstoffabbau und Energieerzeugung
konkurrieren.  

Das integrierte Umweltprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) nennt für das Jahr 2030 ein Ziel von 20 Hektar pro Tag, denn spätestens zum Jahr 2050 soll – nach der
Ressourcenstrategie der Europäischen Union – der Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-Ziel)
geschafft werden. Um überprüfen zu können, ob sich die Entwicklung auf dem Pfad zu den genannten Zielen
bewegt, hat das Umweltbundesamt Zwischenziele für die Jahre 2010, 2015 und 2025 eingeführt (siehe Abb.
“Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche“). 

Um das 30-Hektar-Ziel bis zum Jahr 2020 erreichen zu können, hat die Bundesregierung bereits verschiedene
Anstrengungen unternommen. Beispielsweise hat sie im Jahr 2013 ein Gesetz zur Stärkung der städtebaulichen
Innenentwicklung erlassen. Außerdem unterstützt sie die Kommunen bei der Nutzung von Brachflächen,
Freiflächen und Baulücken sowie bei der Nach- und Umnutzung von leerstehenden Gebäuden in Innenstädten
und Dorfkernen.  

Trotz der tendenziellen Verlangsamung bei der Flächeninanspruchnahme für Siedlungen und Verkehr ist
Deutschland bislang noch ein gutes Stück von der Erreichung des 30-Hektar-Ziels entfernt. Falls sich die
Entwicklung der Flächeninanspruchnahme wie in letzten fünf Jahren fortsetzt, wird das 30-Hektar-Ziel für das
Jahr 2020 sowohl im Einzeljahr als auch im 4-Jahres-Mittelwert verfehlt. Für das Jahr 2030 würde eine stetige
Fortsetzung des Trends es jedoch ermöglichen, sogar ein 20-Hektar-Ziel einzuhalten. 

Allerdings besteht bei anhaltendem Wirtschaftswachstum und intensiver Bautätigkeit auch die Gefahr, dass dieser
Trend sich nicht fortsetzt und der Flächenverbrauch stagniert oder sogar wieder zunimmt. Nach Berechnungen
des Umweltbundesamtes könnten bis 2030 schlimmstenfalls mehr als 3.000 km² Landschaft verloren gehen, eine
Fläche deutlich größer als das Saarland.  

Um die Nachhaltigkeitsziele für die Jahre 2030 – und möglichst auch für das Jahr 2020 – doch noch sicher zu
erreichen, sollte deshalb die konsequente Weiterentwicklung von zielführenden planerischen, rechtlichen und
ökonomischen Instrumenten zum Flächensparen und deren Umsetzung in der Praxis vorangetrieben werden.
Gleichermaßen sollten innovative Ansätze – wie zum Beispiel der Handel mit Flächenzertifikaten – konsequent
gefördert werden. Je zügiger Maßnahmen ergriffen werden, desto weniger Landschaften und Böden gehen am
Ende verloren.

Links

Thema: Flächeninanspruchnahme für Siedlungen und Verkehr (https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-
landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten/flaecheninanspruchnahme-fuer-siedlungen-verkehr)
Thema: Flächensparen - Böden und Landschaften erhalten (https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-
landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten)

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Infodienst/2017/01/2017-01-11-Nachhaltigkeitsstrategie/2017-01-10-Nachhaltigkeitsstrategie_2016.html
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https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/gesetz_zur_st%C3%A4rkung_der_innenentwicklung.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/t?tag=Trend#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten/flaecheninanspruchnahme-fuer-siedlungen-verkehr
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten
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Daten: Demografischer Wandel (https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/strukturdaten-privater-
haushalte/demografischer-wandel)
Statistisches Bundesamt: Flächennutzung
(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Flaechennutzung/Flaechennutzung.html)
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016
(https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Infodienst/2017/01/2017-01-11-Nachhaltigkeitsstrategie/2017-01-10-
Nachhaltigkeitsstrategie_2016.html)

Publikationen

Flächenverbrauch einschränken – jetzt handeln (/publikationen/flaechenverbrauch-einschraenken-jetzt-handeln)
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51. We stress the importance of the participation of workers and trade unions in 
the promotion of sustainable development. As the representatives of working 
people, trade unions are important partners in facilitating the achievement of 
sustainable development, in particular the social dimension. Information, education 
and training on sustainability at all levels, including in the workplace, are key to 
strengthening the capacity of workers and trade unions to support sustainable 
development. 

52. We recognize that farmers, including small-scale farmers and fisherfolk, 
pastoralists and foresters, can make important contributions to sustainable 
development through production activities that are environmentally sound, enhance 
food security and the livelihood of the poor and invigorate production and sustained 
economic growth. 

53. We note the valuable contributions that non-governmental organizations could 
and do make in promoting sustainable development through their well-established 
and diverse experience, expertise and capacity, especially in the area of analysis, the 
sharing of information and knowledge, promotion of dialogue and support of 
implementation of sustainable development. 

54. We recognize the central role of the United Nations in advancing the 
sustainable development agenda. We acknowledge as well, in this regard, the 
contributions of other relevant international organizations, including international 
financial institutions and multilateral development banks, and stress the importance 
of cooperation among them and with the United Nations, within their respective 
mandates, recognizing their role in mobilizing resources for sustainable 
development. 

55. We commit ourselves to reinvigorating the global partnership for sustainable 
development that we launched in Rio de Janeiro in 1992. We recognize the need to 
impart new momentum to our cooperative pursuit of sustainable development, and 
commit to work together with major groups and other stakeholders in addressing 
implementation gaps. 
 

III. Green economy in the context of sustainable development and poverty 
eradication 

56. We affirm that there are different approaches, visions, models and tools 
available to each country, in accordance with its national circumstances and 
priorities, to achieve sustainable development in its three dimensions which is our 
overarching goal. In this regard, we consider green economy in the context of 
sustainable development and poverty eradication as one of the important tools 
available for achieving sustainable development and that it could provide options 
for policymaking but should not be a rigid set of rules. We emphasize that it should 
contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth, enhancing 
social inclusion, improving human welfare and creating opportunities for 
employment and decent work for all, while maintaining the healthy functioning of 
the Earth’s ecosystems. 

57. We affirm that policies for green economy in the context of sustainable 
development and poverty eradication should be guided by and in accordance with 
all the Rio Principles, Agenda 21 and the Johannesburg Plan of Implementation and 
contribute towards achieving relevant internationally agreed development goals, 
including the Millennium Development Goals. 
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Food security and nutrition and sustainable agriculture 

108. We reaffirm our commitments regarding the right of everyone to have access 
to safe, sufficient and nutritious food, consistent with the right to adequate food and 
the fundamental right of everyone to be free from hunger. We acknowledge that 
food security and nutrition has become a pressing global challenge and, in this 
regard, we further reaffirm our commitment to enhancing food security and access 
to adequate, safe and nutritious food for present and future generations in line with 
the Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security, adopted on 
16 November 2009, 35 including for children under the age of 2, and through, as 
appropriate, national, regional and global food security and nutrition strategies. 

109. We recognize that a significant portion of the world’s poor live in rural areas, 
and that rural communities play an important role in the economic development of 
many countries. We emphasize the need to revitalize the agricultural and rural 
development sectors, notably in developing countries, in an economically, socially 
and environmentally sustainable manner. We recognize the importance of taking the 
necessary actions to better address the needs of rural communities by, inter alia, 
enhancing access by agricultural producers, in particular small producers, women, 
indigenous peoples and people living in vulnerable situations, to credit and other 
financial services, markets, secure land tenure, health care, social services, 
education, training, knowledge and appropriate and affordable technologies, 
including for efficient irrigation, reuse of treated wastewater and water harvesting 
and storage. We reiterate the importance of empowering rural women as critical 
agents for enhancing agricultural and rural development and food security and 
nutrition. We also recognize the importance of traditional sustainable agricultural 
practices, including traditional seed supply systems, including for many indigenous 
peoples and local communities. 

110. Noting the diversity of agricultural conditions and systems, we resolve to 
increase sustainable agricultural production and productivity globally, including by 
improving the functioning of markets and trading systems and strengthening 
international cooperation, particularly for developing countries, by increasing public 
and private investment in sustainable agriculture, land management and rural 
development. Key areas for investment and support include sustainable agricultural 
practices; rural infrastructure, storage capacities and related technologies; research 
and development on sustainable agricultural technologies; development of strong 
agricultural cooperatives and value chains; and the strengthening of urban-rural 
linkages. We also recognize the need to significantly reduce post-harvest and other 
food losses and waste throughout the food supply chain. 

111. We reaffirm the necessity to promote, enhance and support more sustainable 
agriculture, including crops, livestock, forestry, fisheries and aquaculture, that 
improves food security, eradicates hunger and is economically viable, while 
conserving land, water, plant and animal genetic resources, biodiversity and 
ecosystems and enhancing resilience to climate change and natural disasters. We 
also recognize the need to maintain natural ecological processes that support food 
production systems. 

112. We stress the need to enhance sustainable livestock production systems, 
including by improving pasture land and irrigation schemes in line with national 
policies, legislation, rules and regulations, enhanced sustainable water management 

_______________ 
35 See Food and Agriculture Organization of the United Nations, document WSFS 2009/2. 
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204. We take note of the establishment of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, and invite an early 
commencement of its work in order to provide the best available policy-relevant 
information on biodiversity to assist decision makers. 
 

Desertification, land degradation and drought 

205. We recognize the economic and social significance of good land management, 
including soil, particularly its contribution to economic growth, biodiversity, 
sustainable agriculture and food security, eradicating poverty, women’s 
empowerment, addressing climate change and improving water availability. We 
stress that desertification, land degradation and drought are challenges of a global 
dimension and continue to pose serious challenges to the sustainable development 
of all countries, in particular developing countries. We also stress the particular 
challenges this poses for Africa, the least developed countries and the landlocked 
developing countries. In this regard, we express deep concern at the devastating 
consequences of cyclical drought and famine in Africa, in particular in the Horn of 
Africa and the Sahel region, and call for urgent action through short-, medium- and 
long-term measures at all levels. 

206. We recognize the need for urgent action to reverse land degradation. In view of 
this, we will strive to achieve a land-degradation-neutral world in the context of 
sustainable development. This should act to catalyse financial resources from a 
range of public and private sources. 

207. We reaffirm our resolve, in accordance with the United Nations Convention to 
Combat Desertification, to take coordinated action nationally, regionally and 
internationally, to monitor, globally, land degradation and restore degraded lands in 
arid, semi-arid and dry sub-humid areas. We resolve to support and strengthen the 
implementation of the Convention and the ten-year strategic plan and framework to 
enhance its implementation (2008–2018), 55  including by mobilizing adequate, 
predictable and timely financial resources. We note the importance of mitigating the 
effects of desertification, land degradation and drought, including by preserving and 
developing oases, restoring degraded lands, improving soil quality and improving 
water management, in order to contribute to sustainable development and poverty 
eradication. In this regard, we encourage and recognize the importance of 
partnerships and initiatives for the safeguarding of land resources. We also 
encourage capacity-building, extension training programmes and scientific studies 
and initiatives aimed at deepening understanding and raising awareness of the 
economic, social and environmental benefits of sustainable land management 
policies and practices. 

208. We stress the importance of the further development and implementation of 
scientifically based, sound and socially inclusive methods and indicators for 
monitoring and assessing the extent of desertification, land degradation and drought, 
as well as the importance of efforts under way to promote scientific research and 
strengthen the scientific base of activities to address desertification and drought in 
accordance with the United Nations Convention to Combat Desertification. In this 
respect, we take note of the decision of the Conference of the Parties to the 
Convention at its tenth session, held in Changwon City, Republic of Korea, from 
10 to 21 October 2011, to establish an ad hoc working group, taking into account 

_______________ 
55 A/C.2/62/7, annex. 



 



Weltweit hat die Landwirtschaft rund 5 Mrd. ha Fläche in Beschlag. Davon werden 
allein 3,9 Mrd. ha (80 %) für die Viehhaltung benötigt, also letztendlich für die 
Produktion tierischer Lebensmittel. Bereits jetzt wird ein Drittel der gesamten 
Landoberfläche viehwirtschaftlich genutzt. Und da die weltweite Nachfrage nach 
Fleisch stetig wächst, wächst mit ihr auch der Flächenbedarf. Rund 9 Mrd. knurrende 
Mägen – so die Bevölkerungsprognose – müssen im Jahr 2050 mit Nahrung versorgt 
werden. Dieses Szenario lässt eine immer stärker werdende Flächenkonkurrenz 
erwarten. Doch schon heute verursacht die landwirtschaftliche Flächenexpansion 
einen enormen Verlust an natürlichen Lebensräumen mit der Folge, dass u. a. die 
biologische Vielfalt dramatisch abnimmt. 

Doch was können wir hier in Deutschland tun? In welchem Maße tragen wir im 
eigenen Land mit unserem Lebensstil, zu dem auch unsere Ernährungspräferenzen 
zählen, zum weltweiten Flächenverzehr bei? Die vorliegende Studie beschäftigt sich 
mit dieser Frage und auch damit, inwiefern wir durch eine gesündere Ernährung 
sowie mit einem sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln Flächen „sparen“ können. 
Vorab: Die Potenziale sind erheblich.

 » Derzeit verbrauchen die Deutschen 2.900 m² Fläche pro Person und Jahr.  

 »  Wegen seines übermäßigen Flächenbedarfs beansprucht Deutschland zur Befriedi-
gung seiner Inlandsnachfrage noch einmal mehr als 6,8 Mio. ha landwirtschaftliche 
Produktionsfläche außerhalb seines Territoriums.  

 » Wesentlich verantwortlich dafür sind Futtermittel. Allein für die Importe von Soja 
und Sojaerzeugnissen nimmt Deutschland virtuelle Nettoflächen von etwa 2,5 Mio. 
ha außerhalb der EU in Anspruch – vor allem in Brasilien und Argentinien.  

 » Der Grund: Im Vergleich zu anderen Ländern wird in Deutschland zu viel Fleisch 
gegessen. Das hat einerseits Folgen für die Gesundheit. Andererseits schadet der 
mächtige Appetit aufs Fleisch der Ressource Land. 
 

 »  Ein weiterer, die Umwelt belastender Aspekt unseres Ernährungsstils sind 
Nahrungsmittelverluste. Durchschnittlich wandern etwa 25 % aller eingekauften 
Lebensmittel in Deutschland in den Müll.  

 » In Deutschland werden schätzungsweise jährlich 6,6 Mio. t Lebensmittel vom 
Endkonsumenten weggeworfen. Das entspricht etwas mehr als 80 kg pro Kopf der 
Bevölkerung. Die finanziellen Verluste: schätzungsweise 25 Mrd. EUR.  

 » Einige der Gründe für die Nahrungsmittelverluste: mangelhafte Einkaufsplanung, 
schlechte Lebensmittellagerung, falsche Interpretationen des Mindesthaltbarkeits-
datums und häufig zu groß bemessene Portionen in der Gastronomie. 

 
Vor diesem Hintergrund geht die Studie folgenden Fragen nach:  

 »  Wie ernähren sich die Menschen Deutschland heute? 
 »  Welche Ernährung wäre aus gesundheitlicher Sicht eigentlich zu empfehlen? 
 »  Welche Lebensmittel werden von den Konsumenten am häufigsten weggeworfen?
 »  Wie hoch werden die vermeidbaren Verluste geschätzt?

Zusammenfassung
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Anhand von Szenarien wird dargestellt, inwieweit sich eine gesündere Ernährung bzw. 
ein sorgsamerer Umgang mit unseren Lebensmitteln auf den Flächen-Fußabdruck der 
Deutschen auswirkt. Sowohl die Szenarien zur gesünderen Ernährung als auch die Sze-
narien zum verbesserten Umgang mit gekauften Lebensmitteln zeigen überaus deutlich, 
dass enorme Flächen „gespart“ werden könnten, um sie anderen Nutzungen zuzuführen. 

 » Verzichteten die Deutschen beispielsweise einmal wöchentlich auf Fleisch, würde 
eine Fläche von 595.000 ha für andere Nutzungen frei. Das ist eine Fläche, die mehr 
als doppelt so groß ist wie die Fläche des Saarlands.  

 » Noch viel größer wäre der Effekt, wenn die Deutschen den Empfehlungen der 
Ernährungsexperten folgen würden: 1,8 Mio ha würden so frei, ein Areal so groß 
wie das Bundesland Sachsen. Allein für den Anbau von Soja würden 826.000 ha 
weniger benötigt. 

Die Beispiele veranschaulichen: Eine gesunde Ernährung führte zu einem entspre-
chend verringerten Flächendruck, vor allem in Argentinien, Brasilien und anderen 
Ländern Südamerikas. 

Sich gesund ernähren bedeutet auch, von einem Lebensmittel weniger, von anderen 
Lebensmitteln durchaus mehr zu konsumieren, wenn sie der Gesundheit dienen. Das 
wurde in den Szenarien mit berücksichtigt. So wird z. B. eine um 800.000 ha größere 
Anbaufläche für die verstärkte Nachfrage nach Brotgetreide benötigt. Würde nur der 
verringerte Fleischverzehr betrachtet, würde sich der Flächenbedarf um 3,7 Mio. ha 
verringern. Das bedeutet: Hielte sich jeder Deutsche an die Empfehlungen der Ernäh-
rungsexperten, könnte sich der Flächen-Fußabdruck allein unseres Fleischkonsums 
pro Person von über 1.000 m² auf nur 577 m² fast halbieren. 

Auch ein sorgsamerer Umgang mit Nahrungsmitteln würde Flächen sparen. Bereits 
mit einer Halbierung vermeidbarer Verluste würden 1,2 Mio. ha „gewonnen“; bei 
einer vollständigen Rückführung der vermeidbaren Nahrungsmittelverluste wären es 
sogar über 2,4 Mio. ha. Der Flächen-Fußabdruck der Ernährung eines jeden Deut-
schen würde dann von ca. 2.300 m² auf nur noch 2.000 m² sinken. Das entspräche 
einem Rückgang um mehr als 13 %. Auch fällt der spezifische Flächen-Fußabdruck 
von Fleisch ins Gewicht, trotz der relativ geringen Menge, die im Abfall landet. Zur 
Produktion der gesamten tierischen Lebensmittel, die im Abfalleimer enden – seien 
es Joghurt, Eierspeisen, Wurst oder Fleisch –, wurden 1,4 Mio. ha landwirtschaftliche 
Flächen benötigt, davon 730.000 ha nur für Fleisch. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Eine gesündere Ernährung und ein bewussterer 
Umgang mit Nahrungsmitteln ist nicht nur notwendig, er ist auch möglich und kann 
zu substanzieller Reduzierung des Flächenbedarfes führen. Diese frei werdende 
Fläche könnte dann anderen Nutzungen zur Verfügung gestellt werden und somit 
dazu beitragen, globale Herausforderungen, etwa den Schutz von Ressourcen und 
Ökosystemen und die Sicherstellung der Welternährung, zu meistern.

Wenn es gelänge, die Deutschen dazu zu motivieren, an beiden Schrauben zu dre-
hen – ihre Ernährungsgewohnheiten zu verändern und weniger Nahrungsmittel in 
die Abfalltonne zu werfen –, dann würden Acker- und Grünlandflächen erheblichen 
Umfangs weniger benötigt. Möglich wäre es dann, den heutigen Flächen-Fußabdruck 
eines Deutschen durch Verbrauch landwirtschaftlicher Rohstoffe von etwa 2.900 m² 
um mindestens 500 m² zu senken.

Tanja Dräger de Teran, WWF
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§ Kommentar 

Städtebaurechtsnovelle 2017 

Zu den Änderungen des BauGB und der BauNVO vom Mai
2017

16. Mai 2017

 

Am 12. Mai 2017 wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 25 das
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen
Zusammenlebens in der Stadt veröffentlicht. Dieses umfasst
insbesondere die Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie
2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014
S. 1). Zugleich wurden die zunehmenden Anforderungen an
das Zusammenleben in den Städten in verdichteten Regionen
aufgegriffen und entsprechende Regelungen vorgenommen.

Im Kern beinhaltet die Novellierung folgende Aspekte:

Befristet bis zum 31. Dezember 2019 können Bebauungspläne
für die Schaffung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von
Wohnnutzungen mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 m²
im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn sie an
im Zusammenhang bebaute Ortsteile angeschlossen sind.

Direkt zu den §
Kommentaren:

1. Februar 2018 
„Sondergebiet
kleinflächiger
Einzelhandel“ und Setzung
auf den Bestand

22. Januar 2018 
Nebenanlage oder Teil der
Hauptanlage?

10. Januar 2018 
Kombination von
Dauerwohnen und
Ferienwohnen in einem
sonstigen Sondergebiet

18. Dezember 2017 
Mieter müssen
weitreichende
Modernisierung nicht
dulden

28. November 2017 
Wahrung der allgemeinen

SÖR News § Kommentar Leistungen Projekte

Publikationen Team Kontakt
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In der Baunutzungsverordnung wird die neue
Baugebietskategorie „Urbane Gebiete (MU)“ eingeführt. Diese
soll das Bauen in stark verdichteten städtischen Gebieten mit
höherer Flexibilität und unter eigenen aber nicht grundsätzlich
anderen Lärmschutzanforderungen ermöglichen. Parallel wird
die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm geändert.
Im unbeplanten Innenbereich kann bei Nutzungsänderungen
baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des
Einfügens abgesehen werden.
Bestandteil der Novellierung sind ferner Regelungen zu
Ferienwohnungen und Nebenwohnungen (Zweitwohnungen).
Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen
Stoffen wird durch ein Artikelgesetz und eine Artikelverordnung
mit Änderungen vor allem im Immissionsschutzrecht
umgesetzt werden. Zudem werden im BauGB Regelungen
getroffen, deren Anwendung es ermöglicht, durch differenzierte
Festsetzungen die Gefahren von Störfällen zu verringern.

 

Der neue § 13b BauGB bezieht die Bebauungsplanung auf
Außenbereichsflächen an im Zusammenhang bebauten
Ortsteilen in das beschleunigte Verfahren ein, wenn auf ihnen
und auf nicht mehr als 10.000 m² Grundfläche die Zulässigkeit
von Wohnnutzungen hergestellt wird. Die Regelung ist die
Antwort auf einen in Teilen der Bundesrepublik hohen
Entwicklungsdruck auf solche Flächen. Aufgrund der in der
Regel auf an den Außenbereich angrenzenden
Wohnbauflächen geringen Siedlungsdichten (z. B. GRZ von
0,3) kann der Geltungsbereich der so überplanten Flächen
aber schnell Ausmaße annehmen, die (auch in der Summe
der auf diese Weise in den Gemeinden durchgeführten
Planungen) dem Zweck der Innenentwicklung deutlich
entgegensteht. Schon mit der Flüchtlingsnovelle hatte der
Gesetzgeber den Außenbereich für nicht privilegierte
Vorhaben geöffnet (vgl. § 246 Abs. 3 BauGB). Die nunmehr
eingeführte Regelung dürfte kaum dazu geeignet sein, die mit
den vergangenen Novellen des BauGB angestrebte
Förderung der Innenentwicklung zweckmäßig zu flankieren.
Es bleibt ohnehin abzuwarten, ob der Gesetzgeber mit der
Befristung der Regelung möglicherweise „zu kurz gedacht“
hat. Berücksichtigt man die im Wohnungsbau üblichen
Planungs- und Realisierungszeiträume – inkl.
Standortrecherche, Flächenkauf und Finanzierung – könnte
der vorgegebene Zeitraum für eine praktische Anwendung zu
kurz bemessen sein. Ein anderer denkbarer Regelungsinhalt,
z. B. dass eine solche Planung lediglich in Einzelfällen und

Zweckbestimmung eines
Allgemeinen Wohngebiets

7. August 2017 
Einzelhandelsausschluss
zum Schutz zentraler
Versorgungsbereiche:
Anknüpfen an
Anlagentypen statt (rein)
an die Verkaufsflächen!

31. Juli 2017 
Rechtsprechung zur
raumordnerischen
Agglomerationsregelung:
Bereits bei zwei
(möglichen)
Einzelhandelsvorhaben
relevant?

16. Mai 2017 
Städtebaurechtsnovelle
2017

02. Mai 2017 
Zur anstehenden
Änderung des BNatSchG
(Februar 2017)

30. März 2017 
Wirkt sich die außerhalb
des Einzelhandelsbetriebs
liegende überdachte
Fläche für Einkaufswagen
auf die Verkaufsfläche
aus?

20. März 2017 
Konversion ehemals
militärisch genutzter
Liegenschaften im
Außenbereich:
Ungenutzter
Gebäudebestand bildet
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unter konkret zu definierenden Voraussetzungen durchgeführt
werden darf, hätte eine durch die nunmehr vorgegebene
Befristung ausgelöste „Hektik“ vermieden und die Anwendung
ausschließlich in solchen Regionen erlaubt, in denen
Wohnungsdruck tatsächlich besteht bzw. die städtebaulichen
Bedingungen andere Wohnungsbaustandorte und
Nachverdichtung tatsächlich ausschließen. Die Regelung wird
in der vorliegenden Form wohl lediglich bei solchen Vorhaben
Anwendung finden, deren Planung und Vorbereitung bereits
hinreichend konkret ist. Zusätzlich anzumerken ist, dass unter
den geschilderten Voraussetzungen von einer Prüfung der
Umweltauswirkungen abgesehen werden kann. Da nun aber
gerade die Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich
für Wohnzwecke durch die unbestreitbaren Auswirkungen auf
die Umwelt ein sensibles Thema darstellen, ist dieser Verzicht
aus Nachhaltigkeitsaspekten kritisch zu sehen. Durch die
zudem nicht notwendige Entwicklung aus dem
Flächennutzungsplan entfällt de facto auch die
Alternativenprüfung.

Mit der Einführung des Urbanen Gebietes hat der
Gesetzgeber einen neuen Gebietstyp eingeführt, der dem
Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und
sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die
Wohnnutzung nicht wesentlich stören, dienen soll. Die
Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung gem. § 17
Abs. 1 BauNVO, die nicht überschritten werden dürfen, wenn
eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht
dargestellt oder festgesetzt wird, zeigen eine Orientierung des
Urbanen Gebiets (GRZ 0,8 und GFZ 3,0) „zwischen“
Mischgebiet (GRZ 0,6 und GFZ 1,2) und Kerngebiet (GRZ 1,0
und GFZ 3,0), also einen dicht bebauten Gebietstyp mit hoher
Geschossigkeit. Die Wohnfunktion des Gebietstyps ist in § 6a
Abs. 1 BauNVO zuerst genannt, die Nutzungsmischung muss
jedoch nicht gleichgewichtig sein. Die Immissionsrichtwerte
für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden sollen im
Urbanen Gebiet (tags 63 dB(A) und nachts 45 dB(A))
hingegen „zwischen“ denen von Gewerbegebieten (tags 65
dB(A) und nachts 50 dB(A)) und Kern-, Dorf- und
Mischgebieten (tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A)) (TA
Lärm) liegen. Dies wird die Planung von Wohnungen in
innerstädtischen Gebieten vereinfachen. Gerade in diesen
sind aufgrund der auftretenden Nutzungskonflikte Planungen
häufig langwierig und anspruchsvoll. Die Ausweisung Urbaner

15. März 2017 
Einfügen nach dem Maß
der baulichen Nutzung: Für
Beurteilung der
Maßfaktoren vergleichbare
Vorbilder hinzuziehen!

10. Februar 2017 
Urteil des BVerwG zu den
Spielhallengesetzen der
Länder:
Bauplanungsrechtlich
relevant?

29. Juni 2016 
Rückbausicherheit bei
Einzelhandelsmärkten in
Sachsen-Anhalt zulässig!

27. April 2016  
Regionales
Einzelhandelskonzept
rechtlich nicht
beanstandet!

17. August 2015  
Anforderungen des
Integrationsgebots:
„Anschmiegen“ an
zentralen
Versorgungsbereich?

24. Juli 2015  
Städtebaulich relevanter
Kaufkraftabfluss: Worst-
Case-Szenario notwendig!

10. April 2015  
Überplanung
landwirtschaftlich genutzter
Flächen als Wohngebiet?

2. April 2015  
Anforderungen an die
Bekanntmachung der
Arten verfügbarer
Umweltinformationen!
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Gebiete kann das Ziel der Innenentwicklung somit befördern,
da Wohnnutzungen durch höhere zulässige
Immissionsrichtwerte möglich sind. Die Gemeinden können
und sollten im Zuge der Planaufstellung für diesen Gebietstyp
weitere Festsetzungen treffen, die geeignet sind, das Wohnen
mit diesen gegenüber den in Kern-, Dorf- und Mischgebieten
und erst Recht in allgemeinen und reinen Wohngebieten
höheren Immissionsrichtwerten nicht wesentlich zu
beeinträchtigen. Dass Wohnnutzungen im Urbanen Gebiet
höheren Lärm „hinzunehmen“ haben, kann nicht das Ergebnis
dieses neuen Gebietstyps sein. Vielmehr sollten Maßnahmen
ergriffen werden, trotz höheren Lärms gesunde
Lebensverhältnisse zu wahren. Soll die Bezeichnung des
Gebietes nicht nur plakativer Vorwand für die Zulässigkeit
höheren Gewerbelärms sein, ist auch auf die tatsächliche
Nutzungsmischung hinzuwirken. Das Urbane Gebiet sollte
somit nicht zwangsläufig und automatisch dort ausgewiesen
werden, wo Gewerbelärm ein Wohn- oder Mischgebiet nicht
erlaubt.

Zusammenfassende Erklärungen zum Flächennutzungsplan
(§ 6a BauGB) und zum Bebauungsplan (§ 10a BauGB) sind
bereits Standard und dazu geeignet, die Bauleitplanung
hinreichend verständlich jedermann zu vermitteln. Durch die
mit den neu eingeführten Regelungen erforderliche
Bereitstellung der Pläne im Internet wird die Zugänglichkeit
der Bauleitpläne nochmals verbessert. Für die
Veröffentlichung neu aufgestellter Bauleitpläne dürfte dies
aufgrund der inzwischen obligatorischen Digitalisierung kaum
nennenswerten Aufwand für die Gemeinden mit sich führen.
Vice versa dürfte die geforderte digitale Verfügbarkeit
bestehender Bauleitpläne für eine Vielzahl von Gemeinden
kaum kurzfristig umsetzbar sein. Ferner ist im Umweltbericht
gem. Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c fortan eine
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des
Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung nur noch
dann anzuführen, soweit diese Entwicklung gegenüber dem
Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage
der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen
Erkenntnisse abgeschätzt werden kann. Konkretisiert hat der
Gesetzgeber zudem, in welchen Punkten die Prognose über
die Entwicklung des Umweltzustands während der Planung
und insbesondere während der Bau- und Betriebsphase zu
erfolgen hat. Die Gemeinden haben dies bislang verschieden
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gehandhabt, sodass die Regelungen nicht überall zu einer
veränderten Praxis führen wird. Vielmehr sind die genannten
Aspekte nun einheitlich und verbindlich geregelt.

Auch dürfte die Änderung des § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
durch eine neue Gliederung nun leichter zu handhaben sein,
da die Regelung nun lesbarer formuliert, welche Verletzungen
von Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich sind. Der
Gesetzgeber hat zudem klargestellt, dass es künftig nicht
unbeachtlich ist, wenn der Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2
Halbsatz 2 BauGB (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2
und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) fehlt. Hingegen ist es fortan
unbeachtlich, wenn die Frist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht oder nicht
angemessen verlängert worden ist und die Begründung für
die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes
nachvollziehbar ist.

Im Ergebnis eröffnet die Novellierung den Gemeinden neue
und pragmatische Lösungen in der Bauleitplanung. Im Falle
der Anwendung des § 13b BauGB ist darüber hinaus eine
angemessene (und über das gesetzlich vorgeschriebene Maß
hinausgehende) planerische Auseinandersetzung mit den
Auswirkungen auf die Innenentwicklung, auf den Naturschutz
und im Falle der Ausweisung Urbaner Gebiete i. S. v. § 6a
Abs. 1 BauNVO mit den zu erwartenden Lärmauswirkungen
wünschenswert, womit erhöhte Anforderungen an die Praxis
verbunden sein dürften.

 

Quelle:

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen
Zusammenlebens in der Stadt (Bundesgesetzblatt Jahrgang
2017 Teil I Nr. 25, 1057), ausgegeben zu Bonn am 12. Mai
2017.
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Bestand | Alle Gebäudetypen | Zuschuss | Erneuerbare Energien | Bund

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert den Austausch ineffizienter Anlagen durch moderne Heizungen in Kombination mit einer
Optimierung des gesamten Heizungssystems mit einem Zusatzbonus.

Mehr

Barrierefreier Umbau

Bestand | Wohngebäude | Zuschuss | Barrierefreiheit | Hamburg

Die IFB Hamburg fördert die Umgestaltung und Erweiterung von bestehenden Mietwohnungen zu rollstuhl- und altengerechtem Wohnraum in Form eines
Zuschusses.

Mehr

Barrierefreier Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum

Bestand | Wohngebäude | Zuschuss | Barrierefreiheit | Hamburg

Das Land Hamburg fördert Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in bestehenden Eigenheimen und Eigentumswohnungen.

Mehr

Bayerisches Energieforschungsprogramm

Bestand/Neubau | Alle Gebäudetypen | Zuschuss | Energieeffizienz | Erneuerbare Energien | Bayern

Das Wirtschaftsministerium Bayern fördert die Erforschung, Entwicklung und Anwendung neuer Energie- und Energieeinsparmöglichkeiten in Form eines
Zuschusses.

Mehr

Behindertengerechte Anpassung von vorhandenem Wohnraum

Bestand | Wohngebäude | Zuschuss | Barrierefreiheit | Brandenburg

Die ILB fördert die behindertengerechte Anpassung in vorhandenem Wohnraum im Bestand in Form eines Zuschusses.

Mehr

Behindertengerechter Umbau von Wohneigentum

Bestand | Wohngebäude | Zuschuss | Barrierefreiheit | Hessen

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen fördert den behindertengerechten Umbau von Wohngebäuden im Bestand zur Reduzierung von Barrieren
in Form eines Zuschusses.

Mehr

Brachflächenrevitalisierung

Bestand/Neubau | Alle Gebäudetypen | Zuschuss | Brachflächenrevitalisierung | Sachsen

Die Sächsische Aufbaubank fördert die Brachflächenrevitalisierung in Form eines Zuschusses.

Mehr

Brandenburg-Kredit Altersgerecht Umbauen

Bestand/Neubau | Wohngebäude | Zusätzlicher Tilgungszuschuss | Barrierefreiheit | Brandenburg

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg fördert bauliche Maßnahmen zur Herstellung altersgerechter, barrierefreier Mietwohnungen und Miethäuser.
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Die IFB Hamburg fördert Investitionen in den Ausbau der Solarthermie und der Heizungsmodernisierung zur Förderung erneuerbarer Energien und
Steigerung der Energieeffizienz.

Mehr

Finanzierung von Wohnungseigentümergemeinschaften

Bestand | Wohngebäude | Kredit/Darlehen | Energieeffizienz | Barrierefreiheit | Erneuerbare Energien | Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg fördert Investitionen in die energetische Sanierung und den barrierereduzierenden Umbau des Wohnungsbestandes sowie
die dortige Nutzung erneuerbarer Energien.

Mehr

Förderprogramm Dachbegrünung

Bestand/Neubau | Wohngebäude | Zuschuss | Gründächer | Bremen

Der Bremer Umwelt Beratung e.V. fördert das Anlegen von Dachbegrünungen im Neubau und im Bestand.

Mehr

Förderprogramm Entsiegelung

Bestand | Alle Gebäudetypen | Zuschuss | Flächenentsiegelung | Bremen

Der Bremer Umwelt Beratung e.V. fördert Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen zur besseren Versickerung von Regenwasser und Erhaltung der
Biodiversität.

Mehr

Förderprogramm Umweltschutz

Bestand/Neubau | Wohngebäude | Zuschuss | Regenwassernutzung | Energieeffizienz | Erneuerbare Energien | Gründächer | Flächenentsiegelung | Baden-Württemberg

Die Stadt Biberach fördert Umweltschutzmaßnahmen im privaten Bereich, die zur Steigerung der Ressourceneffizienz oder Energieeffizienz beitragen.

Mehr

Förderung selbst genutzten Wohnraums - Menschen mit Behinderung

Bestand/Neubau | Wohngebäude | Kredit/Darlehen | Barrierefreiheit | Nordrhein-Westfalen

Die NRW.Bank fördert Maßnahmen zur Barrierefreiheit in Wohngebäuden sowohl im Neubau als auch im Bestand.

Mehr

Förderung von Mietwohnraum - Menschen mit Behinderung

Bestand/Neubau | Wohngebäude | Kredit/Darlehen | Barrierefreiheit | Nordrhein-Westfalen

Die NRW.Bank fördert Maßnahmen zum Umbau oder Bau von Mietwohnraum, der für Menschen mit Behinderung geeignet ist.

Mehr

Förderung von So lar kol lek tor an la gen

Bestand | Wohngebäude | Zuschuss | Erneuerbare Energien | Niedersachsen

Die Region Hannover fördert seit dem 1. Juli 2017 in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Bau von
Solaranlagen im privaten Bereich.

Mehr

Hamburger Gründachförderung
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Zurück zur Übersicht

Förderprogramm Entsiegelung
Bestand | Alle Gebäudetypen | Zuschuss | Flächenentsiegelung | Bremen

Fördergeber: Bremer Umwelt Beratung e. V. im Auftrag des Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Stand: 03/2018

Der Bremer Umwelt Beratung e.V. fördert Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen zur besseren Versickerung von Regenwasser und
Erhaltung der Biodiversität.

Wer wird gefördert?

- Grund- und Gebäudeeigentümer oder sonst dinglich Verfügungsberechtigte

Was wird gefördert?

- Entsiegelung von Flächen

Was sind die Voraussetzungen?

- Grundstück in Bremen oder Bremerhaven

- Einverständnis des Eigentümers

- Niederschlagswasser auf der entsiegelten Fläche muss vor Ort versickern können

- Freiwillige Maßnahme, also keine Auflage in der Baugenehmigung

Wie wird gefördert?

- Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen ab 100 m² mit einem Zuschuss von max. 12,50 EUR pro m² entsiegelter Fläche

- Max. Zuschuss beträgt 12.000 €

- Bezuschussung von einem Drittel der förderfähigen Kosten möglich

Welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es?

keine Angaben

Kontakt

Bremer Umwelt Beratung e. V.
Am Dobben 43 a
28203 Bremen
Tel.: 0421 7070100
Fax: 0421 7070109
E-Mail: info@bremer-umwelt-beratung.de

Weiterführende Informationen

Förderprogramm Entsiegelung

Bitte beachten Sie, dass dies eine Zusammenfassung der Förderrichtlinie darstellt. Für eine vollständige Anzeige der Förderrichtlinie
folgen Sie bitte dem angegebenen Link.

https://www.ressource-deutschland.de/themen/bauwesen/foerderprogramme/?tx_zrefoerderungen_foerderprogramme%5Baction%5D=list&tx_zrefoerderungen_foerderprogramme%5Bcontroller%5D=Foerderprogram&cHash=b9b82125a63713c9da2aa30970ceaaca
http://www.bremer-umwelt-beratung.de/foerderprogramme-entsiegelung.html

